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Vorwort zur 2. Auflage 

2025 ist ein gutes Jahr für eine neue Auflage dieses Buchs. Die schweizerische 
Europapolitik steht wieder auf dem Prüfstand. Es ist geplant, die vertraglichen 
Beziehungen zu dynamisieren und neue Abkommen abzuschliessen. Die Ver-
handlungen sind materiell abgeschlossen. Dabei geht es um viel: Der geplante 
Integrationsschritt ist institutionell und rechtskulturell ein erheblicher. Er for-
dert das vorherrschende Staats- und Demokratieverständnis in der Schweiz 
heraus. Gleichzeitig ist der Abschluss des neuen Vertragspakets eine Voraus-
setzung für die Weiterführung des bilateralen Wegs. Andernfalls besteht die 
Gefahr, dass dieser Weg schleichend erodiert. Das wäre keine verlockende 
Perspektive – weder für die Schweiz noch für die EU. 

Das Buch beruht auf dem Konzept der ersten Auflage. Wir stellen die Entste-
hung der bilateralen Abkommen vor, ihre Grundzüge und ihre institutionelle 
Ausgestaltung. Wir machen einen Seitenblick auf die neu ausgehandelten in-
stitutionellen Regeln. Wir skizzieren den Inhalt und die Funktionsweise der 
einzelnen Abkommen. Wir beleuchten die Politik des autonomen Nachvollzugs 
von EU-Recht in der Schweiz. Insgesamt zeigt sich, dass die Doppelstrategie 
der völkerrechtlichen Anbindung und der selbstgewählten Anpassung zu einer 
weitgehenden Integration der Schweiz in das Recht der EU geführt hat – deut-
lich weitgehender als dies einer breiten, auch juristisch fachkundigen Öffent-
lichkeit bewusst ist. Die Schweiz ist heute ein «zugewandter Ort» der EU. Sie 
tut gut daran, sich der mannigfaltigen Gemeinsamkeiten, Interdependenzen 
und Abhängigkeiten bewusst zu sein, wenn die europapolitischen Weichen 
neu gestellt werden. 

Ellen Sutter hat mich mit grossem Engagement unterstützt, Recherchearbei-
ten geleistet und mich mit Zu- und Widersprüchen herausgefordert. Dominik 
Huber hat den Umschlag gestaltet. Tobias Baumgartner und Petra Bitterli ha-
ben mich verlagsseitig begleitet. Ihnen allen sei herzlich gedankt. Das Manu-
skript wurde Ende 2024 abgeschlossen. 

Das Buch erscheint beim Verlag EIZ Publishing, einem juristischen Fachverlag, 
der vom Europa Institut an der Universität Zürich (EIZ) getragen wird. Es 

V



wird als Printexemplar und als kostenfreies E-Book vertrieben (open access; 
www.eizpublishing.ch; www.rwi.uzh.ch/oesch). Die Rechtswissenschaftliche 
Fakultät und die Universitätsbibliothek der Universität Zürich haben einen 
namhaften Betrag für die Drucklegung gesprochen. Dafür bin ich dankbar. 

Matthias Oesch Zürich, im Dezember 2024 
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mensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung der digitalen 
Wirtschaft) vom 22. Juni 2022, BBl 2022 1700 (zit. Botschaft Besteuerung) 

Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Postulate 13.3151 Aeschi Thomas vom 
20. März 2013, 14.4080 Grüne Fraktion vom 8. Dezember 2014, 17.4147 Naef vom 
14. Dezember 2017, 21.3618 Sozialdemokratische Fraktion vom 1. Juni 2021, 21.3654 
Cottier vom 8. Juni 2021, 21.3667 Grüne Fraktion vom 9. Juni 2021, 21.3678 Fischer 
Roland vom 10. Juni 2021, 21.4450 Z’graggen vom 15. Dezember 2021, 22.3172 Maître 
vom 16. März 2022 und der Motion 21.4184 Minder vom 30. September 2021, Lage-
beurteilung Beziehung Schweiz-EU vom 9. Juni 2023 (zit. Bundesrat, Lagebeurtei-
lung) 

Bericht zu den exploratorischen Gesprächen zwischen der Schweiz und der EU zur 
Stabilisierung und Weiterentwicklung ihrer Beziehungen vom 15. Dezember 2023 
(zit. Bundesrat, Bericht exploratorische Gespräche) 

Weisungen VFP: Weisungen und Erläuterungen zur Verordnung über den freien Per-
sonenverkehr des Staatssekretariats für Migration (SEM) vom Januar 2024, 
www.sem.admin.ch und Link zu Publikationen & Service (zit. Weisungen VFP) 

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), FlaM Bericht 2023: Umsetzung der flankieren-
den Massnahmen zum freien Personenverkehr Schweiz – Europäische Union, 
10. Juni 2024, www.seco.admin.ch und Link zu Publikationen & Dienstleistungen 
(zit. FlaM Bericht 2023) 

Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, Genehmigung 
und Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU betref-
fend die Übernahme der Verordnung (EU) 2024/1717 zur Änderung der Verord-
nung (EU) 2016/399 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen 
durch Personen (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) sowie weitere 
Änderungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) vom 26. Juni 2024 
(zit. Erläuternder Bericht Grenzkodex) 

Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, Genehmigung 
und Umsetzung der Notenaustausche zwischen der Schweiz und der EU betref-
fend die Übernahme der Verordnungen (EU) 2024/1351, (EU) 2024/1359, (EU) 
2024/1349, (EU) 2024/1358 und (EU) 2024/1356 (EU-Migrations- und Asylpakt) 
vom 14. August 2024 (zit. Erläuternder Bericht EU-Migrations- und Asylpakt) 

Materialien
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Der Rat der EU veröffentlicht periodisch Schlussfolgerungen zu den Beziehun-
gen der EU zur Schweiz. Sie sind auf www.consilium.europa.eu/de einsehbar. 

Schlussfolgerungen des Rates zu den Beziehungen zwischen der EU und den EFTA-
Ländern vom 8. Dezember 2008 

Schlussfolgerungen des Rates zu den Beziehungen zwischen der EU und den EFTA-
Ländern vom 14. Dezember 2010 

Schlussfolgerungen des Rates zu den Beziehungen zwischen der EU und den EFTA-
Ländern vom 20. Dezember 2012 

Schlussfolgerungen des Rates zu einem homogenen erweiterten Binnenmarkt und den 
Beziehungen der EU zu nicht der EU angehörenden westeuropäischen Ländern 
vom 16. Dezember 2014 

Schlussfolgerungen des Rates zu den Beziehungen der EU zur Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 28. Februar 2017 

Schlussfolgerungen des Rates zu den Beziehungen der EU zur Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 19. Februar 2019 
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Berichte und weitere Informationen 

Das SJER und die SRIEL informieren einmal pro Jahr umfassend über die Ent-
wicklungen in den bilateralen Beziehungen Schweiz-EU. Die EuZ berichtet re-
gelmässig über Initiativen, Gesetzgebungsprojekte und Judikatur in der EU 
und ihre Bedeutung für die Schweiz (https://eizpublishing.ch/zeitschrift/
euz-zeitschrift-fuer-europarecht). Das EIZ verfasst viermal jährlich einen kos-
tenlosen Newsletter (www.eiz.uzh.ch). Das Plädoyer enthält in jeder Ausgabe 
die Rubrik «Luxemburg aktuell» mit Zusammenfassungen und Würdigungen 
von EuGH-Urteilen, welche auch für die Schweiz bedeutsam sind. Stephan 
Breitenmoser veröffentlicht mit Fachleuten periodisch Sammelbände mit 
Beiträgen zu «Schengen und Dublin in der Praxis» (s. zuletzt STEPHAN 
BREITENMOSER et al. (Hrsg.), Schengen und Dublin in der Praxis, 2023). Alberto 
Achermann veröffentlicht mit Fachleuten das Jahrbuch für Migrationsrecht, in 
dem Praxisberichte auch zu den Entwicklungen im EU-Recht und den bilate-
ralen Abkommen erscheinen (s. zuletzt ALBERTO ACHERMANN et al. (Hrsg.), Jahr-
buch für Migrationsrecht 2023/2024, 2024). 
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APuZ 

Art. 

AS 

AsylG 

Aufl. 

BAZL 

BBl 

BBV 

Abkürzungsverzeichnis 

Amtsblatt der Europäischen Union 

Absatz / Absätze 

Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden 

Accord Européen sur les Transports Routiers vom 31. März 1971 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

Aktiengesellschaft 

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
der Europäischen Gemeinschaft über den Handel mit 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen vom 21. Juni 1999 
(Landwirtschaftsabkommen, SR 0.916.026.81) 

Alters- und Hinterlassenenversicherung 

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
der Europäischen Union über den automatischen Informationsaus- 
tausch über Finanzkonten zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei 
internationalen Sachverhalten vom 26. Oktober 2004 
(SR 0.641.926.81) 

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die 
Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz) vom 16. Dezember 
2005 (SR 142.20) 

Aktuelle Juristische Praxis 

Verordnung (EU) 2024/1351 über Asyl- und Migrationsmanagement, 
zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/1147 und (EU) 2021/
1060 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 

Anwaltsnachrichten Ausländer- und Asylrecht 

Aus Politik und Zeitgeschichte 

Artikel 

Amtliche Sammlung des schweizerischen Bundesrechts 

Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (SR 142.31) 

Auflage 

Bundesamt für Zivilluftfahrt 

Bundesblatt 

Verordnung über die Berufsbildung vom 19. November 2003 
(Berufsbildungsverordnung, SR 412.101) 
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betr. 

BGBM 

BGE 

BGer 

BGFA 

BGG 

BGMD 

BGMK 

BJ 

BNE 

BPI 

Bsp. 
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BSV 

Bull. 

BV 

BVerfG 

BVerfGE 

BVGE 

BVGer 

bzw. 

Cedefop 

CETA 

cf. 

CHF 

betreffend 

Bundesgesetz über den Binnenmarkt vom 6. Oktober 1995 
(Binnenmarktgesetz, SR 943.02) 

Bundesgerichtsentscheid 

Bundesgericht 

Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte 
vom 23. Juni 2000 (Anwaltsgesetz, SR 935.61) 

Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 
(Bundesgerichtsgesetz, SR 173.110) 

Bundesgesetz über die Meldepflicht und die Nachprüfung der 
Berufsqualifikationen von Dienstleistungserbringerinnen und 
-erbringern in reglementierten Berufen vom 14. Dezember 2012 
(SR 935.01) 

Bundesgesetz über die Mitwirkung der Kantone an der 
Aussenpolitik des Bundes vom 22. Dezember 1999 (SR 138.1) 

Bundesamt für Justiz 

Bruttonationaleinkommen 

Bundesgesetz über die polizeilichen Informationssysteme des 
Bundes vom 13. Juni 2008 (SR 361) 

Beispiel 

Bestimmung(en) 

Verordnung über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern 
vom 8. November 1978 (Binnenschifffahrtsverordnung, SR 747.201.1) 

Bulletin 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 
18. April 1999 (SR 101) 

deutsches Bundesverfassungsgericht 

Entscheid des deutschen Bundesverfassungsgerichts 

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts 

Bundesverwaltungsgericht 

beziehungsweise 

Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 

Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen (EU-Kanada) 

confer (vgl.) 

Schweizer Franken 

Abkürzungsverzeichnis
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CML Rev 

Covid-19 
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d.h. 

Doc. 
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E. 
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EAGV 

EAPC 

EASA 

EASO 

ECDC 

ECHA 

ECTS 

ed. 

éd. 

EDA 

EDI 

EDÖB 

eds. 

Common Market Law Review 

Coronavirus Disease 2019 

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
der Europäischen Gemeinschaft über die Kriterien und Verfahren 
zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in 
einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags vom 
26. Oktober 2004 (Dublin-Assoziierungsabkommen, 
SR 0.142.392.68) 

Direktion für Europäische Angelegenheiten 

Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 

das heisst 

Document 

Bundesgesetz über den Datenschutz vom 20. September 2020 
(Datenschutzgesetz, SR 235.1) 

Verordnung über den Datenschutz vom 31. August 2022 
(Datenschutzverordnung, SR 235.11) 

Erwägung(en) 

Exekutivagentur für Bildung, Audiovisuelles und Kultur 

Europäischer Auswärtiger Dienst 

Europäische Atomgemeinschaft 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 

Euro-Atlantischer Partnerschaftsrat 

Europäische Agentur für Flugsicherheit 

Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen 

Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten 

Europäische Chemikalienagentur 

European Credit Transfer and Accumulation System 

editor / edition 

éditeur / édition 

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 

Eidgenössisches Departement des Innern 

Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte / 
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter 

editors / editions 
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éds. 

EEA 

EES 
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EFSA 

EFTA 

EG 
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EGNOS 

EGV 

EHR 

eidg. 

Eionet 

EIOPA 

EIZ 

EL 

ELR 

ELRev 

EMIR 

EMRK 

endg. 

EntsG 

EnzEur 

ERC 

ESA 

ESMA 

ESP 

éditeurs / éditions 

Einheitliche Europäische Akte 

Einreise-/Ausreisesystem 

European Foreign Affairs Review 

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 

Europäische Freihandelsassoziation 

Europäische Gemeinschaft(en) 

Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 

European Geostationary Navigation Overlay System 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 

Europäischer Hochschulraum 

eidgenössische/r/s 

Europäisches Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetz 

Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die 
betriebliche Altersversorgung 

Europa Institut an der Universität Zürich 

Ergänzungslieferung 

European Law Reporter 

European Law Review 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 über OTC-Derivate, zentrale 
Gegenparteien und Transaktionsregister 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
vom 4. November 1950 (Europäische Menschenrechtskonvention, 
SR 0.101) 

endgültig 

Bundesgesetz über die flankierenden Massnahmen bei entsandten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und über die Kontrolle der 
in Normalarbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne vom 
8. Oktober 1999 (Entsendegesetz, SR 823.20) 

Enzyklopädie Europarecht 

European Research Council 

Europäische Weltraumorganisation 

Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

Europäisches Statistisches Programm 
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EUStA 

EUV 
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EWR 

EWRA 

EWRS 

FHA 

FIDLEG 

FinfraG 

Europäisches Statistisches System 

und andere 

Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem 

Europäische Union 

Europäische Umweltagentur 

EU-Emissionshandelssystem 

Gericht (erster Instanz) 

Gerichtshof (der EU) 

Agentur der EU für das Betriebsmanagement von 
IT-Grosssystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts 

Europarecht (Zeitschrift) 

Euro 

Europäische Atomgemeinschaft 

Europäische Einheit für justizielle Zusammenarbeit 

Europäisches Grenzüberwachungssystem 

Europäische Staatsanwaltschaft 

Vertrag über die Europäische Union 

Zeitschrift für Europarecht 

Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 

Europäische Verteidigungsagentur 

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

Europäischer Wirtschaftsraum 

Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 

Frühwarn- und Reaktionssystem 

Freihandelsabkommen / Abkommen zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft vom 22. Juli 1972 (SR 0.632.401) 

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen vom 15. Juni 2018 
(Finanzdienstleistungsgesetz, SR 950.1) 

Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das 
Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel vom 19. Juni 2015 
(Finanzmarktinfrastrukturgesetz, SR 958.1) 
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FINIG 

FINMA 

FlaM 

FMG 

ForschA 

Frontex 

FusG 

FZA 

GA 

GASP 

GATS 

GATT 1947/
1994 

GEAS 

GGA 

GlG 

GloBE 

GLONASS 

GNSS 

GPA 

GPS 

GRC 

GRG 

GSVP 

Bundesgesetz über die Finanzinstitute vom 15. Juni 2018 
(Finanzinstitutsgesetz, SR 954.1) 

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 

flankierende Massnahmen 

Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 (SR 784.10) 

Abkommen über die wissenschaftliche und technologische 
Zusammenarbeit (Forschungsabkommen, AS 2002 1998) 

Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache 

Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und 
Vermögensübertragung vom 3. Oktober 2003 (Fusionsgesetz, 
SR 221.301) 

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit vom 21. Juni 
1999 (Freizügigkeitsabkommen, SR 0.142.112.681) 

Generalabonnement der Schweizerischen Bundesbahnen 

Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik 

Allgemeines Abkommen über den Dienstleistungshandel vom 
15. April 1994 (SR 0.632.20) 

Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen vom 30. Oktober 1947 / 
15. April 1994 (SR 0.632.20) 

Gemeinsames Europäisches Asylsystem 

geografische Angaben 

Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann vom 
24. März 1995 (Gleichstellungsgesetz, SR 151.1) 

Global Anti-Base Erosion Model Rules 

Global Navigation Satellite System 

Global Navigation Satellite System 

Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen vom 
15. April 1994 (SR 0.632.231.422) 

Global Positioning System 

Charta der Grundrechte 

Grossratsgesetz des Kantons Freiburg vom 6. September 2006 
(SGF 121.1) 

Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

Abkürzungsverzeichnis

LXII



GTG 
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i.S. 
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i.V.m. 
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KBBK 

KG 

km 

KonfBA 

Kt. 

Bundesgesetz über die Gentechnik im Ausserhumanbereich vom 
21. März 2003 (Gentechnikgesetz, SR 814.91) 

Gesetzestechnische Richtlinien des Bundes 

geschützte Ursprungsbezeichnungen 

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt 

Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte vom 
15. Dezember 2000 (SR 812.21) 

Herausgeberin / Herausgeber 

Internationales Übereinkommen über das Harmonisierte System 
zur Bezeichnung und Codierung der Waren vom 14. Juni 1983 
(SR 0.632.11) 

Hochschule (Universität) St. Gallen 

ibidem (daselbst, am gleichen Ort, an gleicher Stelle) 

International Competition Network 

in der Fassung 

inklusive 

Abkommen zur Erleichterung der bilateralen Beziehungen 
zwischen der Europäischen Union und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft in den Bereichen des Binnenmarkts, an denen 
die Schweiz teilnimmt (Institutionelles Abkommen, Entwurf) 

in Sachen 

Fonds für die innere Sicherheit 

in Verbindung mit 

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 
2006 (Kollektivanlagengesetz, SR 951.31) 

Kommission für das Beschaffungswesen Bund-Kantone 

Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbs-
beschränkungen vom 6. Oktober 1995 (Kartellgesetz, SR 251) 

Kilometer 

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
der Europäischen Gemeinschaft über die gegenseitige 
Anerkennung von Konformitätsbewertungen vom 21. Juni 1999 
(Abkommen über technische Handelshemmnisse, MRA, 
SR 0.946.526.81) 

Kanton 
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Mia. 

MiFID II 

MiFIR 

MindStV 

Mio. 

MJ 

MRA 

MSchG 

m.w.H. 

Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 
(SR 832.10) 

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
der Europäischen Gemeinschaft über den Güter- und 
Personenverkehr auf Schiene und Strasse 
(Landverkehrsabkommen, SR 0.740.72) 

Bundesgesetz über die Luftfahrt vom 21. Dezember 1948 
(Luftfahrtgesetz, SR 748.0) 

Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 
16. Dezember 2016 (SR 817.02) 

litera(e) / Buchstabe(n) 

Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände vom 
20. Juni 2014 (Lebensmittelgesetz, SR 817.0) 

leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe 

Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen vom 30. Oktober 2007 (Lugano-Übereinkommen, 
SR 0.275.12) 

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
der Europäischen Gemeinschaft über den Luftverkehr vom 21. Juni 
1999 (Luftverkehrsabkommen, SR 0.748.127.192.68) 

Bundesgesetz über das Messwesen vom 17. Juni 2011 (Messgesetz, 
SR 941.20) 

Milliarde(n) 

Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente 

Verordnung über die Mindestbesteuerung grosser 
Unternehmensgruppen (Mindestbesteuerungsverordnung, 
SR 642.161) 

Million(en) 

Maastricht Journal of European and Comparative Law 

Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von 
Konformitätsbewertungen (Abkommen über technische 
Handelshemmnisse, Mutual Recognition Agreement, KonfBA, 
SR 0.946.526.81) 

Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben 
vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz, SR 232.11) 

mit weiteren Hinweisen 
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OECD 

OEEC 
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OLAF 

OR 
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PASEI 
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PEM-Überein- 
kommen 

PESCO 

PfP 

PJZS 

PKK 

PNR 

Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 
(Mehrwertsteuergesetz, SR 641.20) 

Note(n) 

Organisation des Nordatlantikvertrags / Nordatlantikpakt-
Organisation 

Bundesgesetz über die Schweizerische Nationalbank vom 
3. Oktober 2003 (SR 951.11) 

Neue Eisenbahn-Alpentransversale 

Nationalrätin / Nationalrat 

Nummer 

Verordnung über den nationalen Teil des Schengener 
Informationssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro vom 8. März 
2013 (SR 362.0) 

Neue Zürcher Zeitung 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit 

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
der Europäischen Gemeinschaft über bestimmte Aspekte des 
öffentlichen Beschaffungswesens vom 21. Juni 1999 (SR 0.172.052.68) 

Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung 

Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches vom 30. März 1911 (Fünfter Teil: 
Obligationenrecht, SR 220) 

Bundesgesetz über die Bundesversammlung vom 13. Dezember 
2002 (Parlamentsgesetz, SR 171.10) 

Protection of Autonomous Systems against Enemy Interference 

Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 
(Patentgesetz, SR 232.14) 

Regionales Übereinkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-
Präferenzursprungsregeln vom 15. Juni 2011 (SR 0.946.31) 

Permanent Structured Cooperation 

Partnerschaft für den Frieden 

Polizeiliche und Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 

Arbeiterpartei Kurdistans 

Passenger Name Records 
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PrSG 
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S. 

s. 

SAA 

SBFI 

SDG 

SDSG 
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SECO 

SEM 

SEMP 

SES 

SGF 

SGK 

sGS 

SIR 

SIRENE 

SIS 

Bundesgesetz über die Produktehaftpflicht vom 18. Juni 1993 
(Produktehaftpflichtgesetz, SR 221.112.944) 

Bundesgesetz über die Produktesicherheit vom 12. Juni 2009 
(SR 930.11) 

Randnummer(n) 

Recht und Politik des Wettbewerbs 

Rechtssache 

Randziffer(n) 

Seite(n) 

siehe 

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der 
Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft über die 
Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands vom 26. Oktober 2004 
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I.  Übersicht 

1 Die Schweiz und die EU sind durch eine Vielzahl von bilateralen Abkommen un-
terschiedlicher Generationen miteinander verbunden. Dazu gehören rund 
zwanzig Hauptabkommen und über hundert weniger bekannte gegenseitige Ab-
machungen in der Form von Sekundärabkommen. Die Grundlage dieses dichten 
Vertragsnetzes bildet das Freihandelsabkommen von 1972. 1999 wurde das Paket 
der Bilateralen I abgeschlossen; dabei handelt es sich um sieben Abkommen, wel-
che vornehmlich den Marktzugang und die Personenfreizügigkeit zum Gegen-
stand haben. 2004 wurde das Paket der Bilateralen II geschnürt; die davon be-
troffenen neun Abkommen gehen über den hauptsächlich wirtschaftlichen 
Rahmen der Bilateralen I hinaus und betreffen namentlich auch Justiz und Inne-
res, Visa und Asyl, Umwelt, Kultur und Bildung. All diese Abkommen sind als Ant-
wort auf konkrete Bedürfnisse und im Rahmen von windows of opportunities ent-
standen und bilden kein umfassendes, kohärentes System. Gleichwohl bestehen 
zwischen den Abkommen Querbezüge und Abhängigkeiten. Zeitweise teilen ein-
zelne Abkommen ein gemeinsames rechtliches Schicksal (Guillotine-Klauseln). 
Zeitweise macht die EU die Anpassung eines Abkommens an neues EU-Recht 
oder den Abschluss neuer Abkommen von einem Entgegenkommen der Schweiz 
in anderen Dossiers abhängig. 

Die EU blockierte im Nachgang zur Annahme der Volksinitiative «Gegen Masseneinwan-
derung» von 2014 die Übernahme neuer EU-Rechtsakte in das KonfBA, um den Druck auf 
die Schweiz zu erhöhen, eine mit dem FZA vereinbare Umsetzung der Initiative zu wäh-
len. Aktuell ist die EU nicht bereit, neue Binnenmarktabkommen – wie das Stromabkom-
men – abzuschliessen, solange die Schweiz neuen institutionellen Regeln nicht zustimmt. 
Aus dem gleichen Grund ist sie nicht bereit, bestehende Binnenmarktabkommen zu aktua-
lisieren; dies betrifft etwa die Übernahme der Novellierung der Rechtsakte zur Medizinal-
technik. Ausnahmen macht die EU einzig, sofern Aktualisierungen in ihrem überwiegen-
den Interesse liegen. Auch für die Anerkennung der Börsenäquivalenz, die Vollassoziierung 
an Horizon Europe oder den Abschluss des Gesundheitsabkommens verlangt die EU ein 
Entgegenkommen der Schweiz bei den institutionellen Regeln, obwohl weder die Assozi-
ierung an Horizon Europe noch das Gesundheitsabkommen typische Binnenmarktabkom-
men sind.1 

2 Die EU hat wiederholt bekräftigt, dass sie den baldigen Abschluss neuer insti-
tutioneller Regeln erwartet. Die seit Dezember 2024 vorliegenden Eckwerte 
für eine institutionelle Generalüberholung und Weiterentwicklung der Bin-

S. zum Ganzen Bundesrat, Lagebeurteilung, passim; Bundesrat, Bericht exploratorische 
Gespräche, S. 6; ferner etwa Antwort des Bundesrates vom 13. Februar 2019 auf die An-
frage 18.1079 «Erpressungen durch die EU im Gesundheitsbereich?». 

1 
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nenmarktabkommen bietet Gelegenheit, sich grundsätzlich mit der Gestal-
tung der Beziehungen zur EU auseinanderzusetzen. Der bilaterale Weg in sei-
ner jetzigen Form steht auf dem Prüfstand. 

3 In Ergänzung zu den bilateralen Abkommen wird das Verhältnis der Schweiz zur 
EU und zu ihren Mitgliedstaaten durch eine Vielzahl weiterer staatsvertraglicher 
Regelwerke und internationaler Organisationen geprägt. Dazu gehören etwa die 
OECD, der Europarat, die EMRK und die weiteren Konventionen unter der Ägide 
des Europarates (Minderheitenschutz, Soziales, Bildung, Kultur, Privat- und 
Strafrecht), wobei die EU bei diesen Organisationen und Regelwerken nicht Ver-
tragspartei ist, wohl aber ihre Mitgliedstaaten. Im Handelsrecht stellt das WTO-
Recht auch für das bilaterale Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU die 
Grundordnung dar; hier ist die EU parallel zu ihren Mitgliedstaaten formell Ver-
tragspartei. Im Bereich der gerichtlichen Zuständigkeit und der Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen ist das revidierte Lu-
gano-Übereinkommen (LugÜ) bedeutsam; dieses Übereinkommen gilt zwischen 
der EU, Dänemark sowie den EFTA-Mitgliedstaaten Island, Liechtenstein, Nor-
wegen und der Schweiz. Im Klimaschutz besteht eine Vielzahl von Verträgen und 
Protokollen, welche häufig unter dem Dach der UNO und ihres Umweltpro-
gramms UNEP ausgehandelt wurden. Dazu gehören die Klimaschutzrahmen-
konvention (UNFCCC) von 1992, das Kyoto-Protokoll von 1997 und das Pariser 
Abkommen von 2015; auch bei diesen Verträgen ist die EU parallel zu ihren Mit-
gliedstaaten Partei. Unzählige Verträge zwischen der Schweiz und einzelnen eu-
ropäischen Staaten – insbesondere den Nachbarstaaten Deutschland, Öster-
reich, Italien und Frankreich – komplementieren diese Regelwerke.2 

Die Völkerrechtsfähigkeit der EU-Mitgliedstaaten wird durch die Rechtspersönlichkeit der 
EU und die weitreichenden Kompetenzen der EU in den Aussenbeziehungen zwar nicht 
direkt tangiert. Ihre Handlungsfähigkeit wird unionsrechtlich aber in zweierlei Hinsicht 
eingeschränkt: Zum einen verpflichtet Art. 351 AEUV die Mitgliedstaaten zur Anpassung 
von Verträgen, welche die Mitgliedstaaten vor 1958 oder – im Fall später beigetretener 
Mitgliedstaaten – vor ihrem Beitritt abgeschlossen haben und welche mit den EU-Verträ-
gen nicht vereinbar sind, an das EU-Recht (Altverträge).3 Zum anderen können die Mit-
gliedstaaten nurmehr völkerrechtliche Verträge abschliessen, soweit die Regelungsmaterie 

Auch mit dem Fürstentum Liechtenstein bestehen ausserordentlich enge Bande: Auf der 
Grundlage des Zollvertrags von 1923 (SR 0.631.112.514) bilden die Schweiz und Liechten-
stein einen einheitlichen Zoll- und Wirtschaftsraum, wobei in Liechtenstein die schweize-
rische Zollgesetzgebung und das weitere schweizerische Aussenwirtschaftsrecht in glei-
cher Weise anwendbar ist wie in der Schweiz (Art. 4 des Zollvertrags); FROMMELT et al., 
S. 382-385. 
S. etwa Urteil Ferrari, C-720/18, EU:C:2020:854, betr. eines Übereinkommens zwischen 
der Schweiz und Deutschland über den gegenseitigen Patent‑, Muster- und Markenschutz 
von 1892; zu den Kompetenzen der EU in den Aussenbeziehungen unten N. 38. 

2 
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nicht in die ausschliessliche Zuständigkeit der EU oder in die gemischte Zuständigkeit der 
EU und der Mitgliedstaaten fällt (Neuverträge). 

4 Zeitweise werden Verträge direkt zwischen den Gemeinwesen in den Grenz-
regionen abgeschlossen (Art. 56 BV; kleine Aussenpolitik). Zurzeit ist eine Viel-
zahl solcher Verträge zwischen Kantonen und Nachbarstaaten oder grenzna-
hen Regionen in Kraft, typischerweise in den Bereichen Verkehr, Bildung, 
Kultur, Raumplanung, Umweltschutz, öffentliche Gesundheit und Wirtschaft.4 

Beispiele sind die Gegenrechtsvereinbarung zwischen dem Kanton St. Gallen und Öster-
reich über die Anerkennung von Jagdkarten von 1976 und die Gegenrechtsvereinbarung 
zwischen dem Kanton St. Gallen und dem österreichischen Bundesland Niederösterreich 
über die Anerkennung der Jägerprüfung von 1999.5 

5 Diese völkerrechtlichen Regelwerke – auf die bei der Darstellung der bilatera-
len Abkommen bereichsspezifisch Bezug genommen wird – sind beim Studium 
der bilateralen Abkommen allesamt zu berücksichtigen. Dasselbe gilt für allge-
meine Rechtsgrundsätze und Völkergewohnheitsrecht. Bei Kollisionen sind 
spezielle Vorgaben (s. etwa Art. 21 FZA betr. Doppelbesteuerungsabkommen; 
Art. 16 LVA betr. Vereinbarungen über Verkehrsrechte für Luftfahrtunterneh-
men) und die allgemeinen Regeln über die Einhaltung, Anwendung und Ausle-
gung von völkerrechtlichen Verträgen anwendbar (Art. 26-33 WVRK), zuvör-
derst die Grundsätze lex specialis derogat legi generali und lex posterior derogat 
legi priori. 

In Ergänzung zu den klassischen völkerrechtlichen Instrumenten bedienen sich Staaten 
und Entitäten zunehmend auch internationaler Foren und transnationaler Netzwerke, de-
ren Berichte, Empfehlungen und Verlautbarungen zwar rechtlich nicht verbindlich sind, 
faktisch aber gleichwohl enorm bedeutsam sind; dazu gehört etwa der Basler Ausschuss 
für Bankenaufsicht, dessen Standards für die Regulierung und Beaufsichtigung von Banken 
(z.B. Eigenmittelanforderungen) weltweit und damit auch für die EU und die Schweiz 
normgebend wirken und Eingang in das EU-Recht und die nationalen Rechtsordnungen 
gefunden haben. 

6 Parallel zum völkervertragsrechtlich abgesicherten Bilateralismus verfolgt die 
Schweiz seit 1988 eine Politik des autonomen Nachvollzugs bzw. – synonym 
verstanden – der Europaverträglichkeit. Neue Gesetze und Verordnungen wie 
auch die Änderung von bestehenden Erlassen werden auf Bundesebene syste-
matisch auf ihre Europakompatibilität überprüft (Art. 141 Abs. 1 lit. a ParlG). Be-
reits 1998 hielt der Bundesrat fest, dass mit der Einführung der Europaverträg-
lichkeitsprüfung ein «Europareflex» geschaffen wurde; neue schweizerische 

S. für statistische Angaben FASSBENDER/GÜBELI, passim; RHINOW/SCHEFER/UEBERSAX, 
Rz. 3730. 
S. sGS 853.155; sGS 853.163. 
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Erlasse «sind im allgemeinen eurokompatibel, ausnahmsweise nicht».6 Damit 
wird das schweizerische Recht fortlaufend europäisiert, ohne dass staatsver-
tragliche Verpflichtungen den Anpassungsprozess auslösen. Die Politik des au-
tonomen Nachvollzugs gehört mittlerweile zum Standardrepertoire des Ge-
setz- und Verordnungsgebers in Bern. Es gibt in der Schweiz kaum mehr ein 
Rechtsgebiet, welches nicht direkt oder indirekt vom EU-Recht beeinflusst 
wird. Europarecht wird auch in der Schweiz zum gelebten ius commune. 

7 Dieses Buch behandelt die rechtlichen Beziehungen zwischen der Schweiz 
und der EU. Der erste Teil skizziert die sektoriell weit fortgeschrittene Inte-
gration der Schweiz in den unionalen Rechtsraum und reflektiert die fehlende 
Abbildung dieser Integration in der Bundesverfassung. Der zweite Teil stellt 
die bilateralen Abkommen vor, ihre Entstehung und Grundzüge, ihre institu-
tionelle Ausgestaltung – inkl. Seitenblick auf die geplanten neuen institutio-
nellen Regeln – sowie den Inhalt der einzelnen Abkommen. Der dritte Teil wid-
met sich dem autonomen Nachvollzug von EU-Recht in der Schweiz. Ein 
Epilog rundet die Ausführungen ab. 

Antwort des Bundesrates vom 13. Mai 1998 auf die Einfache Anfrage 98.1032 «Swisslex II». 6 
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II. 
 

Die Schweiz als «zugewandter Ort» der 
EU 

8 Die Doppelstrategie der völkerrechtlichen Anbindung und selbstgewählten An-
passung führt zu einer sektoriell weitreichenden Integration der Schweiz in das 
Recht der EU. Aus diesem Grund wird die Schweiz als «zugewandter Ort» der EU7 

und als «de facto Mitglied der EU»8 qualifiziert. Auch ist von einer «Passivmit-
gliedschaft»9 und einer «Integration ohne Mitgliedschaft»10 die Rede. 

9 Die Schweiz liegt im Herzen Europas, umgeben von EU-Mitgliedstaaten. Die-
ses geografische Schicksal «lässt sich nicht ändern, selbst mit einer Volksin-
itiative nicht.»11 Geography matters!12 Entsprechend eng sind die EU und die 
Schweiz verbunden. Politisch, gesellschaftlich, kulturell und wissenschaftlich 
teilen sie gemeinsame Grundwerte. Auch die wirtschaftliche Vernetzung ist 
gross.13 Knapp 50 % aller Exporte aus der Schweiz werden in den EU-Raum 
geliefert.14 Knapp 70 % aller Importe in die Schweiz stammen aus dem EU-
Raum. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem deutschen Markt, der knapp 15 % 
aller Exporte aus der Schweiz abnimmt und für 27 % aller Importe in die 
Schweiz verantwortlich zeichnet (wobei die Handelsbeziehungen mit den 
Nachbarbundesländern Baden-Württemberg und Bayern ganz im Vorder-
grund stehen). Rund 40 % der schweizerischen Auslandinvestitionen fliessen 
in den EU-Raum. Damit ist die EU bei weitem die wichtigste Handelspartnerin 
der Schweiz. Eine Studie schätzt, dass die Schweiz – als Drittstaat! – pro Kopf 
von allen europäischen Staaten am meisten von der Errichtung des Binnen-
marktes profitiert hat.15 Umgekehrt ist aber auch die Schweiz für die EU wich-

FREIBURGHAUS, S. 391; OESCH/LANG, S. 135. 
COTTIER et al., Rz. 998; ZIEGLER, De-facto-Mitgliedschaft, S. 270. 
ALTERMATT, S. 155. 
VAHL/GROLIMUND, passim. 
GUJER, S. 12. 
S. dazu auch unten N. 440. 
S. für diese Zahlen https://eda.admin.ch/europa/de und Link zu Europapolitik der 
Schweiz. 
Wobei gewisse (Grenz‑)Kantone deutlich mehr auf gute und stabile Handelsbeziehungen 
mit dem europäischen Ausland angewiesen sind als andere; so gehen 75 % der Exporte aus 
dem Kanton Thurgau und rund zwei Drittel der Exporte aus dem Kanton St. Gallen nach 
Deutschland, Tagblatt vom 11. November 2024. – Die im Text genannten knapp 50 % be-
ziehen sich auf die Schweizer Gesamtwarenexporte, exklusiv Gold in Barren. 
Bertelsmann Stiftung, Ökonomische Effekte des EU-Binnenmarktes in Europas Ländern 
und Regionen, 2019. 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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tiger, als es ihre Stellung als kleinerer Staat vermuten lässt. In absoluten Zahlen 
ist die Schweiz nach den Vereinigten Staaten, China und dem Vereinigten Kö-
nigreich die viertwichtigste Handelspartnerin der EU. Für den alpenqueren-
den Verkehr ist die Schweiz zentral. Auch bei den Menschen ist die Verflech-
tung gross. 370’000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus der EU arbeiten 
in der Schweiz und überqueren täglich oder mindestens einmal pro Woche die 
Grenze.16 Von den rund 800’000 Schweizerinnen und Schweizern (inkl. Dop-
pelbürgerinnen und Doppelbürger), die im Ausland wohnen, leben mehr als die 
Hälfte in der EU. Umgekehrt wohnen mehr als 1’500’000 EU/EFTA-Bürgerin-
nen und Bürger in der Schweiz; damit kommen knapp zwei Drittel der ständi-
gen ausländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz aus dem EU/EFTA-Raum. 

10 Die Schweiz beteiligt sich an diversen Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
EU. Dabei sticht insbesondere die Teilnahme an Agenturen ins Auge, welche 
als selbständige Verwaltungseinheiten dezentralisiert Verwaltungsaufgaben 
erledigen und ein wesentliches Rückgrat der Eigenverwaltung der EU bilden. 
Sie sind Teil des europäischen Verwaltungsverbunds, wobei dieser Verbund 
durch die Beteiligung von Drittstaaten über die EU hinaus erweitert wird und 
paneuropäische Dimensionen annimmt.17 Aktuell beteiligt sich die Schweiz an 
der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA), an der Europäischen Um-
weltagentur (EUA) und am Europäischen Umweltinformations- und Umwelt-
beobachtungsnetz (Eionet), an der Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache (Frontex), am Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen 
(EASO), an Europol und Eurojust, an den Satellitennavigationsprogrammen 
Galileo und EGNOS und an Forschungsprogrammen.18 Ergänzend pflegt die 
Schweiz mit weiteren Agenturen und Einrichtungen lose, unterschiedlich 
weitgehende Formen der Zusammenarbeit; dazu gehören etwa das Harmoni-
sierungsamt für den Binnenmarkt (HABM), die Europäische Verteidigungs-
agentur (EVA), die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
(ESMA), die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und 
die betriebliche Altersversorgung (EIOPA), die Europäische Behörde für Le-
bensmittelsicherheit (EFSA), die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen 
und Drogensucht (EUDA) und die Europäische Chemikalienagentur (ECHA). 
Auf diese Weise erhält die Schweiz Zugang zu einschlägigen Gremien und 
Netzwerken. Sie profitiert von Vorarbeiten und kann mit eigenen Beiträgen 

Dabei sind selbst in den Zentralschweizer Kantonen – die einzige Region ohne Grenzkan-
tone – 3’000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger tätig; DIETH, S. 3. 
S. zu diesem Verbundlabel SCHMIDT-ASSMANN, S. 1; BVerfGE 140, 317 [338] – Identitätskon-
trolle. 
S. zum Ganzen Agenturbericht, passim; CHAMON, passim; OESCH/LANG, S. 135-139; SAURER, 
passim; SPECK, S. 63-99; TOBLER, IT-Agentur, Rz. 53-72. 

16 

17 

18 
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Einfluss auf die Politikgestaltung nehmen. Zeitweise besitzen diese Agenturen 
die Befugnis, für die Schweiz verbindliche Entscheide zu treffen; dies gilt etwa 
für die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA).19 

Die Beteiligung der Schweiz an unionalen Einrichtungen ist auch eine Folge davon, dass 
sich das Umfeld für die intergouvernementale Zusammenarbeit in Europa in den letzten 
drei Jahrzehnten verändert hat. Die Tätigkeiten und Aufgaben von internationalen Orga-
nisationen und informellen Foren wurden vermehrt auf Einrichtungen der EU übertragen 
und damit «vergemeinschaftet» bzw. «unionalisiert». Beispiele dafür sind die Joint Avia-
tion Authorities (JAA), welche zur Harmonisierung der in Europa geltenden Vorschriften 
im Bereich der technischen und operationellen Flugsicherheit beitrugen, und der infor-
melle und ad hoc orchestrierte Informationsaustausch zwischen europäischen Staaten zur 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Diese Aufgaben werden heute im Wesentlichen 
durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) und das Europäische Zentrum 
für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) wahrgenommen; die EASA und das 
ECDC sind Agenturen der EU. Die Integration von europäischen Organisationen und infor-
mellen Netzwerken in den EU-Rechtsrahmen und die damit einhergehende Formalisierung 
und Verrechtlichung führen dazu, dass die Beteiligung von Drittstaaten grundsätzlich in 
Frage gestellt wird und nurmehr unter klar definierten Vorgaben – und ohne Stimmrecht – 
im Angebot ist.20 

Zuweilen ist für Aussenstehende nicht leichthin ersichtlich, weshalb die EU eine Betei-
ligung von Drittstaaten an unionalen Einrichtungen ablehnt. So bleibt die Schweiz etwa 
beim EU-Katastrophenschutzverfahren (Union Civil Protection Mechanism, UCPM) aussen 
vor. Zurzeit besteht nur eine Verwaltungsvereinbarung zur Erleichterung des Austausches 
von Informationen und bewährten Verfahren, obwohl selbst das Europäische Parlament 
«bedauert, dass sich die Schweiz bis dato nicht für die Teilnahme am EU-Katastrophen-
schutzverfahren qualifiziert» und «nachdrücklich die Suche nach Möglichkeiten für eine 
Einbindung der Schweiz in Katastrophenvorbeugungs‑, Vorsorge- und Reaktionsmaßnah-
men [fordert], um die allgemeine Widerstandsfähigkeit der EU und der Schweiz zu stär-
ken».21 Die Beteiligung der Schweiz wäre in beiderseitigem Interesse. 

11 Die EU ermöglicht der Schweiz, sich bei der Vorbereitung neuer EU-Rechts-
akte im Anwendungsbereich der bilateralen Abkommen zu beteiligen und den 
Inhalt mitzugestalten.22 Expertinnen und Experten aus der Schweiz tauschen 
sich in Arbeitsgruppen, Ausschüssen und weiteren – auch informellen – Netz-
werken mit den Kolleginnen und Kollegen der EU-Eigenverwaltung und der 
Verwaltungen der EU-Mitgliedstaaten aus (proposal shaping), verfügen aber 
über kein Stimmrecht (decision making). 

S. unten N. 231. 
Agenturbericht, S. 2-3; LAVENEX/SCHWOK, S. 44. 
Entschliessung vom 4. Oktober 2023 zu den Beziehungen EU-Schweiz, 2023/2042(INI), 
Rz. 14; s. zu den Voraussetzungen für eine Teilnahme die – sachfremde – Verknüpfung 
mit der EWR-Mitgliedschaft in Art. 28 des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU; s. auch Motion 
22.3904 «Für einen Beitritt der Schweiz zum EU-Katastrophenschutzverfahren». 
S. unten N. 102. 
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20 
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Der Einfluss der Schweiz hängt wesentlich von der Qualität und Überzeugungskraft der 
Argumente ab (power of the pen). Diese fallen umso eher auf fruchtbaren Boden, je techni-
scher eine Materie ist. Umgekehrt verfügen Äusserungen eines «Passivmitglieds» zwangs-
läufig über weniger Gewicht als Einwürfe von «Aktivmitgliedern», wenn politisch umstrit-
tene Grundsatzfragen debattiert werden. Das ist für die Schweiz nachteilig, auch wenn die 
meisten Entscheide in solchen unionalen Gremien im Konsens getroffen werden.23 Ent-
sprechend essentiell ist, dass die Schweiz ihre Mittel möglichst effektiv einsetzt und sich 
mit anderen Staaten, deren Interessen gleichlaufen, verbündet. 

12 Insgesamt wirkt die Schweiz punktuell in mitgliedstaatsähnlicher Weise im eu-
ropäischen Staatenverbund mit.24 Politisch bleibt die Schweiz eine Aussensei-
terin und ist für Mitwirkungsrechte auf das Entgegenkommen der EU ange-
wiesen; funktional ist sie eng eingebunden – deutlich enger als dies prima vista 
und allein mit Blick auf die klassisch völkerrechtlich ausgestalteten Vertrags-
beziehungen aussehen mag.25 Dabei verändert die Mitwirkung in den uniona-
len Agentur- und Programmverwaltungen sowie bei der Vorbereitung neuer 
EU-Rechtsakte den tradierten Integrationsmodus der Schweiz.26 Die traditio-
nelle Politik des Bilateralismus trägt reaktive Züge. Die EU bestimmt Rhythmus 
und Themen. Die Schweiz folgt hintenan nach. Sie übernimmt passiv «ferti-
ges» EU-Recht, sei es im Rahmen des Abschlusses und der Weiterentwicklung 
bilateraler Abkommen, sei es im Rahmen des autonomen Nachvollzugs. Dem-
gegenüber verlangt die Mitarbeit in unionalen Gremien eine proaktive und 
konstruktive Mitwirkung – verbunden mit der Verpflichtung, Mitverantwor-
tung für die Politikgestaltung im paneuropäischen Kontext zu übernehmen. 

Agenturbericht, S. 46, S. 51 und S. 106; Bericht Schengen 2013, S. 6334. 
S. zu diesem Label BVerfGE 89, 155 [181] – Maastricht; BVerfGE 123, 267 [347] – Lissabon; 
BVerfGE 140, 317 [338] – Identitätskontrolle. 
LAVENEX/SCHWOK, S. 49. 
SAURER, S. 428. 
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III.  Introvertierte Verfassungstradition 

13 Die Bundesverfassung atmet einen weltoffenen und völkerrechtsfreundlichen 
Geist.27 Sie verpflichtet den Bund, «in Solidarität und Offenheit gegenüber der 
Welt» zu handeln (Präambel), sich «für eine friedliche und gerechte interna-
tionale Ordnung» einzusetzen (Art. 2 BV), «zur Linderung von Not und Armut 
in der Welt, zur Achtung der Menschenrechte und zur Förderung der Demo-
kratie, zu einem friedlichen Zusammenleben der Völker sowie zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen» beizutragen (Art. 54 BV) und «die Interes-
sen der schweizerischen Wirtschaft im Ausland» zu wahren (Art. 101 BV). Diese 
Zielbestimmungen geben der Aussenpolitik – verbindlich, wenngleich offen 
formuliert und konkretisierungsbedürftig – inhaltlich die Richtung vor. Der 
Grundrechtekatalog beruht wesentlich auf der EMRK, welche auf diese Weise 
«konstitutionalisiert» wurde.28 Die Aussenverfassung regelt die kompetenziel-
len Fragen (Art. 54-56, Art. 140-141, Art. 166 und Art. 184 BV). Das Staatsver-
tragsreferendum – 1921 eingeführt, 1977 erstmals erweitert – wurde 2003 als 
Reaktion auf den fortschreitenden Prozess der Globalisierung und Europäisie-
rung des Rechts weiter ausgebaut mit dem Ziel, die direkt-demokratische Le-
gitimierung völkerrechtlicher Verträge sicherzustellen.29 Die Völkerrechts-
freundlichkeit wird durch die Verpflichtung zur Beachtung des Völkerrechts 
durch Bund und Kantone betont (Art. 5 BV). Diese Vorgaben gelten allesamt 
auch bei der Gestaltung der Beziehungen der Schweiz zur EU. Beachtenswert 
ist, dass der Beitritt zu supranationalen Gemeinschaften dem obligatorischen 
Referendum untersteht, womit die Tür auch für einen EU-Beitritt verfas-
sungsrechtlich offensteht (Art. 140 BV). 

Das BGer hat das Verhältnis von Völker- und Landesrecht weiter ausdifferenziert. Eine 
reichhaltige Praxis besteht auch zur Geltung und zum Rang der bilateralen Abkommen im 
schweizerischen Recht, zur Auslegung des schweizerischen Rechts im Licht der bilateralen 
Abkommen sowie zu ihrer unmittelbaren Anwendbarkeit.30 

14 Gleichzeitig schweigt sich die Bundesverfassung über die Bedeutung der Einbin-
dung der Schweiz in globale und regionale Organisationen und Vertragswerke 
und die damit einhergehenden Interdependenzen und Abhängigkeiten weitge-
hend aus. Die einzige internationale Organisation, welche namentlich erwähnt 

Vgl. auch MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Rz. 31; BIAGGINI, Öffnung, 
S. 965. 
BIAGGINI, Verhältnis, S. 727. 
S. zur demokratischen Legitimation der bilateralen Abkommen unten N. 49–58. 
S. unten N. 68–77. 

27 

28 

29 

30 
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wird, ist die UNO. Der durch eine Volksinitiative angestossene Beitritt der 
Schweiz zur UNO von 2002 hat es immerhin in die Übergangsbestimmungen 
geschafft (Art. 197 Ziff. 1 BV). Dieses verzerrte Bild ist bedauerlich und der Ori-
entierungsfunktion der Bundesverfassung abträglich.31 Dieser blinde Fleck der 
Verfassung ändert allerdings nichts an der grundlegenden Bedeutung, welche 
Organisationen und Regelwerke wie etwa die UNO-Pakte I und II, die WTO und 
die OECD für die jeweiligen Politikbereiche in der Schweiz haben. 

15 Der Befund der Verfassungsblindheit gilt ebenso für die Beteiligung der 
Schweiz am europäischen Integrationsprozess. Die Leserin und der Leser su-
chen die Begriffe Europa, EU, EFTA, bilaterale Abkommen, Europarat und 
EMRK in der Bundesverfassung vergeblich. Es besteht ein Widerspruch zur ge-
lebten (Verfassungs‑)Wirklichkeit, der sich mit jedem weiteren Integrations-
schritt der Schweiz akzentuiert. Weder die enge Vernetzung der Schweiz mit 
der EU noch die überragende Bedeutung der EMRK für den Grundrechts-
schutz in der Schweiz werden abgebildet. Es finden sich keine Aussagen über 
die Grundsätze, Ziele und Grenzen der schweizerischen Europapolitik. Die 
Bundesverfassung von 1999 kommt bewusst «europaneutral»32 daher. Die Öf-
fentlichkeit war nach der Ablehnung des Beitritts zum EWR verunsichert und 
in Bezug auf die Europafrage gespalten. Der Verfassungsgeber scheute das Ri-
siko, die Konsensfähigkeit des neuen Verfassungstexts durch konkrete Aussa-
gen zum Verhältnis der Schweiz zur EU aufs Spiel zu setzen, und nahm die 
«Tabuisierung des Themas Europa»33 bewusst in Kauf. 

Während es der Schweiz in der Folge gelang, die Beziehungen zur EU qua bilateraler 
Abkommen auf eine tragfähige Basis zu stellen, wurde die Frage des Verhältnisses der 
Schweiz zu Europa verfassungsrechtlich ausdrücklich nur noch bei zwei Volksinitiativen 
aufgeworfen. Sowohl die Volksinitiative «EU-Beitrittsverhandlungen vors Volk!» von 1997, 
welche den Abbruch bisher eingeleiteter Beitrittsbestrebungen verlangt und die Aufnahme 
von Verhandlungen von der Zustimmung von Volk und Ständen abhängig gemacht hätte, 
als auch die Volksinitiative «Ja zu Europa!» von 2001, welche den Bund zur Aufnahme von 
Beitrittsverhandlungen verpflichtet hätte, wurden wuchtig abgelehnt.34 

16 Rechtsgelehrte haben vorgeschlagen, zumindest die weitreichende Verflech-
tung mit Europa verfassungsrechtlich abzubilden und auf diese Weise Verfas-
sungstext und gelebte Praxis in Einklang zu bringen.35 Der Zweck eines sol-

S. dazu auch BIAGGINI, Öffnung, S. 969; ZIEGLER, Bundesverfassung, Rz. 39. 
Botschaft Bundesverfassung, S. 119. 
COTTIER, Bundesverfassung, S. 183. 
S. dazu und zu weiteren europapolitisch bedeutsamen Volksabstimmungen auch unten 
N. 51–52. 
S. KÖLZ/MÜLLER, Art. 113; im Hinblick auf einen EU-Beitritt THÜRER, Verfassungsfragen, 
S. 30-33; zum Ganzen auch PETERSMANN/ZIEGLER, passim. 

31 
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chen Europa-Artikels oder – systematisch wohl kluger – eines Europa-Absat-
zes, der Art. 54 BV ergänzte, bestünde darin, über die Grundsätze, Ziele und 
Grenzen der schweizerischen Europapolitik Auskunft zu geben. Ein Vorschlag 
lautet wie folgt:36 

Art. 54 Auswärtige Angelegenheiten 
1 … 
2 … 
2bis Er [der Bund] wirkt am Prozess der europäischen Integration mit. Die Schweiz ist Mit-
glied des Europarates und strebt eine aktive und enge Zusammenarbeit mit der Europäi-
schen Union an. Sie achtet die gemeineuropäisch anerkannten Werte und setzt sich für 
ihre Förderung ein; dazu gehören zuvörderst Frieden, Freiheit, Wohlergehen, Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte. 
2ter Er berücksichtigt bei der Aushandlung und Umsetzung völkerrechtlicher Verträge ins-
besondere die gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz, die Bedürfnisse der Wohn-
bevölkerung und die natürlichen Lebensgrundlagen in der Schweiz. Er erlässt im Rahmen 
seiner Zuständigkeiten flankierende Massnahmen. 
3 … 

17 Der vorgeschlagene Abs. 2bis reflektiert eine betont europafreundliche Grund-
haltung und schliesst einen Alleingang der Schweiz in Europa aus. Namentlich 
werden der Europarat und die EU genannt, ohne dass damit eine Ge-
ring(er)schätzung weiterer Organisationen und Vertragswerke impliziert wird. 
Abs. 2bis verzichtet darauf, die Art und Weise der Zusammenarbeit und das In-
strumentarium festzulegen. Er überlässt den Entscheid über weitere Integra-
tionsschritte den Behörden, wobei zumindest bei einem EU-Beitritt ohnehin 
Volk und Stände das letzte Wort haben und sich eine Neufassung dieser Be-
stimmung (sowie gegebenenfalls auch weiterer Verfassungsbestimmungen) 
aufdrängt. Umgekehrt scheint es sinnvoll, bei der Einführung eines solchen 
Europa-Artikels Art. 121a und Art. 197 Ziff. 11 BV aufzuheben; diese Bestimmun-
gen zielen auf den Alleingang der Schweiz und sind mit der aktuellen Integra-
tionspolitik der Schweiz nicht vereinbar. Gute Gründe sprechen dafür, die 
Sorgen und Ängste, welche zur Annahme der Volksinitiative «Gegen Massen-
einwanderung» geführt haben, verfassungsrechtlich weiterhin zu reflektieren. 
Abs. 2ter verpflichtet den Bund, die mitunter als negativ gewerteten Folgen der 
europäischen Integration zu bedenken und flankierende Massnahmen zu er-
lassen. Auch dieser vorgeschlagene Absatz ist programmatischer Natur. Er 
schafft keine neuen Bundeskompetenzen. 

S. für diesen Vorschlag OESCH, Verfassungswandel, S. 177-181; ein ähnlicher Vorschlag 
stammt von COTTIER, Europa-Artikel, passim. 
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18 Ein solcher Vorschlag mag auf den ersten Blick blutleer und unspektakulär da-
herkommen. Gleichwohl sollte seine rechtspolitische Bedeutung nicht unter-
schätzt werden. Abs. 2bis nimmt auf die Grundwerte des Europarates, der 
EMRK und der EU Bezug, wie sie auch in der Bundesverfassung zum Ausdruck 
kommen. Er hält den Bund an, sich für die Förderung dieser Werte einzuset-
zen. Auch bilden diese Werte Mindeststandards, welche es bei der Mitwirkung 
am europäischen Integrationsprozess zu beachten gilt. Abs. 2bis unterstreicht 
die Wichtigkeit enger und stabiler Beziehungen zwischen der Schweiz und der 
EU und nimmt damit ein Anliegen auf, über das in Politik und Gesellschaft ein 
breiter Konsens besteht. 

Dieser Vorschlag orientiert sich an der Rechtslage diverser EU-Mitgliedstaaten, deren Ver-
fassungstexte sich spezifisch zum Verhältnis zur EU und zur Übertragung von Hoheits-
rechten äussern.37 Wenngleich solche Öffnungs- und Integrationsklauseln für die Schweiz 
nur beschränkt fruchtbar gemacht werden können, zielen sie im Kern hier wie da doch 
aufs Gleiche: Sie übernehmen eine wichtige Scharnierfunktion zwischen der nationalstaat-
lichen und der europäischen Ebene. Sie spiegeln die überstaatlichen Bedingtheiten des 
Staates und die nurmehr begrenzte Steuerungs- und Gestaltungsfunktion der national-
staatlichen Verfassung insbesondere mit Blick auf die fortschreitende Europäisierung. Sie 
tragen zur Entwicklung eines gesamtheitlichen Systems im Sinne eines europäischen Staa-
ten- und Verfassungsverbunds bei, indem sie nicht nur einseitig kompetenzielle Fragen re-
geln, sondern der Europäisierung die Richtung vorgeben und Schranken setzen.38 

19 Zurzeit befinden sich zwei Volksinitiativen im Sammelstadium, welche das Ver-
hältnis der Schweiz zur EU ausdrücklich thematisieren.39 Die Initiative «Für eine 
starke Schweiz in Europa (Europa-Initiative)» setzt sich für eine aktive Beteili-
gung der Schweiz an der europäischen Integration ein und fordert den Bund zu 
diesem Zweck auf, völkerrechtliche Verträge mit der EU über die Teilhabe am 
Binnenmarkt und an weiteren unionalen Politikbereichen abzuschliessen. Diese 
Initiative schlägt einen neuen Art. 54a und Übergangsbestimmungen vor. Die In-
itiative «Für eine direktdemokratische und wettbewerbsfähige Schweiz – keine 
EU-Passivmitgliedschaft (Kompass-Initiative)» richtet sich gegen neue Ver-
pflichtungen zur dynamischen Rechtsübernahme, indem hierfür zwingend ein 
obligatorisches Staatsvertragsreferendum durchzuführen und damit die Zustim-
mung von Volk und Ständen erforderlich wäre. Diese Initiative zielt auf eine Er-
gänzung von Art. 101, Art. 140 und Art. 164 BV sowie der Übergangsbestimmun-
gen. 

S. dazu die Übersichten bei CLASSEN, S. 308-332; MAYER/WENDEL, passim; OESCH, Europa-
recht, N. 145-154. 
S. zu diesem Verbundlabel oben Fn. 24. 
S. für diese und weitere hängige Volksinitiativen, welche implizit das Verhältnis der 
Schweiz zur EU beschlagen, www.bk.admin.ch und Link zu politische Rechte/Volksinitia-
tiven; unten N. 54. 

37 
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Zweiter Teil 

: 

Bilaterale Abkommen 





I.  Entstehung und Grundzüge 

A. Etappen 

20 Das Verhältnis der Schweiz zur europäischen Integration unter dem Dach der 
EGKS/EWG/EG/EU ist gekennzeichnet durch das Bestreben, sektoriell bila-
terale Abkommen abzuschliessen, ohne sich institutionell (allzu weitreichend) 
zu integrieren. Die zentralen Wegmarken – von den ersten Annäherungen in 
den 1950er Jahren über den Abschluss des Freihandelsabkommens, die Ableh-
nung des Beitritts zum EWR und den Abschluss der Bilateralen I und II bis hin 
zur aktuell avisierten Stabilisierung und Weiterentwicklung der Abkommen – 
lassen sich wie folgt zusammenfassen. 

1. Erste Annäherung (1956-1972) 

21 Die Aussenpolitik der Schweiz beruhte nach dem Zweiten Weltkrieg auf den 
Pfeilern der Souveränität, der Unabhängigkeit, der Neutralität und der han-
delspolitischen Autonomie. Die schweizerische Exportwirtschaft profitierte 
von Handelsabkommen mit diversen Staaten und von einer starken Ausland-
nachfrage im Rahmen des europäischen Wiederaufbaus. Die Schweiz war gut 
aufgestellt, ihren Wohlstand zu mehren. Das Landwirtschaftsrecht war auf die 
Unterstützung des Bauernstandes ausgerichtet und bot massiven Grenz-
schutz. Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass die Schweiz bemüht 
war, sich nur selektiv völkerrechtlich zu binden.40 Diese Zurückhaltung galt 
zuvörderst mit Blick auf globale Organisationen und Regelwerke sowie (vertei-
digungs‑)politische Bündnisse. 

Die Schweiz entschied sich erst 1966 definitiv für die GATT-Mitgliedschaft. Der Beitritt zu 
den Bretton Woods-Institutionen und zu den Vereinten Nationen erfolgte 1992 und 2002. 
1995 war die Schweiz Gründungsmitglied der WTO. Der Westeuropäischen Union (WEU) 
blieb die Schweiz zeitlebens fern. Sie ist ebenso wenig Mitglied der NATO; seit 1996 betei-
ligt sie sich immerhin an der Partnerschaft für den Frieden (PfP) und am Euro-Atlantischen 
Partnerschaftsrat (EAPC). 

22 Ähnlich zurückhaltend agierte die Schweiz auch auf dem europäischen Konti-
nent. Sie fungierte 1948 zwar als Gründungsmitglied der Organisation für eu-

S. für Übersichten über die nachfolgend genannten Organisationen, die EFTA und den 
EWR OESCH, Europarecht, Rz. 13-27 und Rz. 62-94; zum Ganzen auch BAUR, EFTA, passim; 
ZIEGLER, EG und EFTA, passim. 
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ropäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC, 1961 umgetauft in OECD), 
machte ihre Beteiligung aber von der Einhaltung gewisser Vorbehalte abhän-
gig; dazu gehört die Beachtung der Neutralität, die Weitergeltung der handels-
politischen Autonomie und die Nichtverbindlichkeit von Entscheiden, denen 
die Schweiz nicht zugestimmt hat.41 Eine Teilnahme am europäischen Integra-
tionsprozess im Rahmen der EGKS/EWG/Euratom kam für die Schweiz nicht 
in Frage. Die kriegsverschonte Schweiz blieb gegenüber dem zentralen Pro-
jekt der europäischen Friedenssicherung distanziert. Sie engagierte sich 1960 
im Verbund mit den anderen Staaten der «Äusseren Sieben» bei der Gründung 
der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA); darin erblickte sie eine will-
kommene Gelegenheit, Freihandel, Agrarprotektionismus und nationale Sou-
veränität zu vereinen. Dem Europarat trat die Schweiz 1963 bei; seit 1974 ist sie 
auch Vertragspartei der EMRK. 

23 Die Anfänge des vertraglichen Bilateralismus mit den Europäischen Gemein-
schaften bildeten ein Konsultationsabkommen zwischen der Schweiz und der 
Hohen Behörde der EGKS von 1956 sowie ein Abkommen über die Einführung 
direkter internationaler Eisenbahntarife im Verkehr mit Kohle und Stahl im 
Durchgang durch das schweizerische Gebiet zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat einerseits und den Regierungen der EGKS-Mitgliedstaaten und der 
Hohen Behörde der EGKS andererseits von 1956.42 Diese Abkommen sind 
heute nicht mehr in Kraft. Weitere Abkommen mit der EWG folgten. Dazu ge-
hört das Abkommen betreffend die Erzeugnisse der Uhrenindustrie zwischen 
der Schweiz und der EWG und ihren Mitgliedstaaten von 1967, das bis heute in 
Kraft ist.43 

2. Abkommen im Waren‑, Versicherungs- und 
Transitbereich (1972-1992) 

24 Die EFTA beabsichtigte ursprünglich, «die baldige Schaffung einer multilate-
ralen Assoziation zur Beseitigung der Handelsschranken und zur Förderung 
einer engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern 
der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit, ein-
schliesslich der Mitglieder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, zu er-
leichtern» (Präambel des Übereinkommens zur Errichtung der EFTA von 1960). 
Bestrebungen zur Gründung einer vor allem auch vom Vereinigten Königreich 
favorisierten grossen europäischen Freihandelszone scheiterten allerdings. 

Botschaft OEEC, S. 1177. 
AS 1957 71, AS 1957 381; TOBLER/BEGLINGER, Grundzüge, Rz. 12. 
SR 0.632.290.13. 
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Stattdessen handelten die EFTA-Staaten mit der EWG anfangs der 1970er 
Jahre gemeinsam bilaterale Freihandelsabkommen aus. Die einzelnen, inhalt-
lich weitgehend identischen Abkommen wurden von der EWG und jedem 
EFTA-Mitgliedstaat separat unterzeichnet und in Kraft gesetzt. Das Freihan-
delsabkommen zwischen der EWG und der Schweiz datiert von 1972 (FHA).44 

Es trat 1973 in Kraft, nachdem es in der Schweiz im Rahmen eines obligato-
rischen Referendums von Volk (72.5 %) und Ständen (alle) gutgeheissen wor-
den war. Das obligatorische Referendum wurde angeordnet, weil das Abkom-
men «in seinem Gehalt derart bedeutsam [ist] und einen Teil der öffentlichen 
Meinung in so starkem Masse [beschäftigt], dass die Diskrepanz zu den sonst 
üblichen Mitwirkungsrechten des Volkes bei der Bildung des Landesrechts 
[andernfalls] als zu gross erscheinen müsste»; zentral war das Verständnis, 
wonach das Abkommen «das Verhältnis der Schweiz zu den erweiterten Ge-
meinschaften auf dauerhafte Weise (…) regeln» und «den Kern unserer sehr 
vielfältigen Gesamtbeziehungen zu den EG» darstellen wird.45 Das Freihan-
delsabkommen bildet seither zusammen mit den unzähligen Zusatzvereinba-
rungen, welche in der Folge ausgehandelt wurden, die Grundlage – quasi «der 
erste Stein»46 – für die präferenziellen Wirtschaftsbeziehungen zwischen der 
Schweiz und der EWG/EG/EU. 1991 wurde zudem das Abkommen über die 
Erleichterung der Kontrollen und Formalitäten im Güterverkehr in Kraft ge-
setzt;47 es wurde 2011 vom Zollabkommen (ZollA) abgelöst. 

25 Im Bereich des wirtschaftlich stetig wichtiger werdenden Dienstleistungssek-
tors führten langwierige Verhandlungen 1989 zur Unterzeichnung des Abkom-
mens betreffend die Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversiche-
rung (Versicherungsabkommen, VersA).48 Dieses Abkommen trat 1993 in Kraft 
und bildet bis heute das einzige Abkommen, welches Aspekte des Marktzu-
gangs für die Versicherungsbranche regelt. 

26 1993 trat das Abkommen über den Güterverkehr auf Strasse und Schiene von 
1992 in Kraft (Transitabkommen).49 Die Geltung dieses Abkommens war auf 
zwölf Jahre befristet. Es trat anfangs 2005 ausser Kraft. 

SR 0.632.401. 
Botschaft FHA, S. 737; s. dazu S. G. SCHMID, S. 526-527, auch mit dem Hinweis darauf, dass 
der Bundesrat die Unterstellung unter das doppelte Mehr von Volk und Ständen später als 
«Sündenfall» bezeichnete. 
Europabericht 2006, S. 6846. 
AS 1991 1490. 
SR 0.961.1. 
AS 1993 1198. 
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3. Ablehnung des EWR-Beitritts (1992) 

27 In den 1980er-Jahren einigten sich die EWG-Mitgliedstaaten darauf, die Voll-
endung des Binnenmarktes voranzutreiben. Die Verabschiedung der Einheitli-
chen Europäischen Akte (EEA) und des damit verbundenen Binnenmarktpro-
gramms weckte unter den EFTA-Mitgliedstaaten die Befürchtung, wirtschaftlich 
weiter ins Hintertreffen zu geraten und Diskriminierungen ausgesetzt zu sein. 
Der damalige Kommissionspräsident Jacques Delors baute den EFTA-Mitglied-
staaten eine Brücke. Er schlug 1989 die Gründung eines Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) vor mit dem Ziel, «binnenmarktähnliche Verhältnisse» auch 
für die EFTA-Mitgliedstaaten zu schaffen und zu diesem Zweck eine neuartige 
Form der Assoziierung einzurichten.50 Verhandlungen zwischen der EWG-Kom-
mission auf der einen Seite und den Vertreterinnen und Vertretern der damals 
sieben EFTA-Mitgliedstaaten – als «Zwangsverhandlungsgemeinschaft»51 – auf 
der anderen Seite führten am 2. Mai 1992 zur Unterzeichnung des EWR-Abkom-
mens. Auch die Schweiz unterzeichnete das Abkommen. Am 26. Mai 1992 reichte 
der schweizerische Bundesrat – im Gleichschritt mit den meisten anderen EFTA-
Staaten – ein Gesuch um Aufnahme von EG-Beitrittsverhandlungen ein. Dabei 
definierte er den EG-Beitritt als Ziel der schweizerischen Europapolitik und be-
trachtete «den EWR als eine besonders auch innenpolitisch wichtige Etappe in 
Richtung auf dieses Ziel».52 

28 Bundesrat und Parlament entschieden, die Frage des Beitritts zum EWR dem 
obligatorischen Referendum zu unterstellen, weil dieser Schritt nicht nur mit 
einer Verfassungsänderung (betr. der Möglichkeit, gegen die mit dem Beitritt 
zusammenhängenden Gesetzesänderungen nachträglich das Referendum zu 
ergreifen) einhergehen sollte, sondern «zweifellos [auch] von überragender 
politischer und wirtschaftlicher Bedeutung für unser Land» ist und «sich das 
Referendum über die Abkommen im Zusammenhang mit dem EWR den her-
kömmlichen Kategorien unserer Verfassung entzieht».53 Die Vorlage war äus-
serst umstritten. Im Vordergrund stand die Kritik an den institutionellen Män-
geln und der Verpflichtung, EU-Recht ohne Mitentscheidung faktisch 
zwingend übernehmen zu müssen. Die Personenfreizügigkeit wurde in weiten 
Kreisen als problematisch erachtet. Das Engagement der Wirtschaft und ihrer 
Verbände war bis kurz vor der Abstimmung gering. Erstmals wurde «Europa» 
als Bedrohung thematisiert und diente einer aufstrebenden nationalkonserva-

DELORS, passim. 
KELLENBERGER, S. 196. 
Bericht EG-Beitritt 1992, S. 1186 und S. 1194; s. auch KELLENBERGER, S. 30-32. 
Botschaft EWR, S. 541 und S. 542; s. dazu S. G. SCHMID, S. 531-534. 
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tiven Strömung als Instrument der politischen Mobilisierung. Die EWR-Mit-
gliedschaft wurde als antizipierter EU-Beitritt dargestellt. Umgekehrt began-
nen auch EU-Beitrittsbefürworterinnen und -befürworter an der Notwendig-
keit eines Zwischenschritts auf dem Weg zur Vollmitgliedschaft zu zweifeln. 
Am 6. Dezember 1992 lehnten Volk (50.3 %) und Stände (14 Kantone, 4 Halb-
kantone) den Beitritt zum EWR ab. 

Das Beitrittsgesuch von 1992 blieb nach der Ablehnung des EWR-Beitritts in Brüssel liegen, 
hatte aber keine praktische Bedeutung mehr. Der Bundesrat degradierte das strategische 
Ziel des EU-Beitritts 2006 zu einer längerfristigen Option unter mehreren.54 2016 wurde 
das Beitrittsgesuch formell zurückgezogen. 

4. Bilaterale I (1999) 

29 Nach der Ablehnung des EWR-Beitritts – dem defining moment der jüngeren 
schweizerischen Europapolitik – nahm die Schweiz die Tradition pragmatisch-
bilateraler Beziehungen wieder auf und konzentrierte sich faute de mieux auf 
kurzfristig realisierbare, sektorielle Verhandlungen mit der EU. Die EU bot dafür 
Hand; ein wesentlicher Grund für dieses Entgegenkommen war die Erwartung, 
der Schweiz mit einer massgeschneiderten und schrittweisen Annäherung den 
Weg zur Mitgliedschaft im EWR oder in der EU doch noch zu ebnen. Gleichzeitig 
liess die Europäische Kommission verlauten, es müsse verhindert werden, dass 
die Schweiz nur von den Vorteilen des abgelehnten EWR-Arrangements profitie-
ren würde; auch sei der Acquis communautaire die Basis für die Verhandlungen.55 

1994 führte die Annahme der Alpenschutzinitiative zu einer Blockade, welche 
erst aufgelöst werden konnte, als die Schweiz eine nichtdiskriminierende Um-
setzung des verfassungsrechtlichen Auftrags zum Schutz der Alpen in Aussicht 
stellte.56 1999 wurden die Bilateralen I unterzeichnet. Dazu gehören die folgen-
den sieben Abkommen, welche – mit Ausnahme des Forschungsabkommens – 
das Freihandelsabkommen von 1972 und das Versicherungsabkommen von 1989 
durch eine kontrollierte gegenseitige Marktöffnung ergänzen: 

– Abkommen über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA);57 

– Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewer-
tungen (KonfBA; auch: Abkommen über technische Handelshemmnisse, 
Mutual Recognition Agreement, MRA);58 

S. unten N. 433. 
Mitteilung vom 1. Oktober 1993, COM (93) 486, Rz. 10 und Rz. 13. 
Botschaft Bilaterale I, S. 6129; s. zur Alpenschutzinitiative unten N. 214. 
SR 0.142.112.681. 
SR 0.946.526.81. 
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– Abkommen über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswe-
sens (ÖffBA);59 

– Abkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
(Landwirtschaftsabkommen, AgrarA);60 

– Abkommen über den Luftverkehr (Luftverkehrsabkommen, LVA);61 

– Abkommen über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und 
Strasse (Landverkehrsabkommen, LandVA);62 

– Abkommen über die wissenschaftliche und technologische Zusammenar-
beit (Forschungsabkommen, ForschA);63 dieses Abkommen bezog sich auf 
die Teilnahme der Schweiz am Fünften Rahmenprogramm im Bereich der 
Forschung (1998-2002); die Teilnahme der Schweiz an den Nachfolgepro-
grammen wurde in separaten Abkommen geregelt. 

30 Die Bilateralen I sind durch eine Guillotine-Klausel verbunden (s. etwa Art. 25 
Abs. 4 FZA). Sofern ein Abkommen durch eine Vertragspartei gekündigt wird, 
treten sechs Monate danach auch alle anderen automatisch ausser Kraft. Da-
mit wurde dem Begehren der EU entsprochen, ein ausgewogenes Gesamter-
gebnis zu erzielen und zu verhindern, dass einzelne Abkommen – im Sinne ei-
nes «Rosinenpickens»64 – in der Schweiz in einer Referendumsabstimmung 
abgelehnt werden. Dieses Schicksal hätte insbesondere dem Freizügigkeitsab-
kommen gedroht, bei dem die EU als demanderesse auftrat. Die Schweiz be-
harrte ihrerseits darauf, die Geltung dieses Abkommens auf sieben Jahre zu 
befristen und dann über eine Weiterführung zu entscheiden (Art. 25 Abs. 2 
FZA).65 Die Bilateralen I wurden am 1. Juni 2002 in Kraft gesetzt, nachdem das 
Schweizer Stimmvolk dem Paket mit 67 % der abgegebenen Stimmen zuge-
stimmt hatte. Auf Seiten der EU wurde das Paket gestützt auf Art. 310 i.V.m. 
Art. 300 EGV (Art. 217 i.V.m. Art. 218 AEUV) durch den Rat und das Europäische 
Parlament (bzw. die Kommission betr. ForschA) genehmigt.66 Das Freizügig-
keitsabkommen ist ein gemischtes Abkommen und musste folglich auch von 
den Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Anlässlich der Osterweiterungen der 
EU von 2004 und 2007 wurde das Freizügigkeitsabkommen formell auf die 

SR 0.172.052.68. 
SR 0.916.026.81. 
SR 0.748.127.192.68. 
SR 0.740.72. 
AS 2002 1998. 
Botschaft Bilaterale I, S. 6436. 
Botschaft Bilaterale I, S. 6313; vgl. auch NZZ vom 16. September 2020, S. 13. 
Beschluss 2002/309/EG/Euratom; s. zur Bestimmung der Rechtsgrundlagen KADDOUS, 
Zusammenarbeit, Rz. 67. 
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zwölf neuen Mitgliedstaaten ausgedehnt. Beide Zusatzprotokolle wurden in 
Referendumsabstimmungen genehmigt (2005 mit 56 %, 2009 mit 59 % der ab-
gegebenen Stimmen), wobei in der zweiten Abstimmung auch über die Wei-
terführung des Freizügigkeitsabkommens entschieden (vgl. Art. 25 Abs. 2 FZA) 
und damit der bilaterale Weg in der bisherigen Form insgesamt bestätigt 
wurde. Die Ausdehnung auf Kroatien – EU-Mitglied seit 2013 – verzögerte 
sich nach der Annahme der Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung»; sie 
erfolgte 2017, nachdem sich die Bundesversammlung für eine FZA-konforme 
Umsetzung dieser Initiative entschieden hatte.67 

5. Bilaterale II (2004) 

31 Weitere Verhandlungen primär über left overs, über welche im Rahmen der Bi-
lateralen I keine Einigung erzielt werden konnte, führten 2004 zur Unterzeich-
nung der Bilateralen II. Dieses Paket umfasst die folgenden neun Abkommen, 
welche über den hauptsächlich wirtschaftlichen Rahmen der Bilateralen I hin-
ausgehen und namentlich auch Justiz und Inneres, Visa und Asyl, Umwelt, Kul-
tur und Bildung betreffen: 

– Abkommen über die Assoziierung der Schweiz bei der Umsetzung, An-
wendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (Schengen-Asso-
ziierungsabkommen, SAA);68 

– Abkommen über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zu-
ständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der 
Schweiz gestellten Asylantrags (Dublin-Assoziierungsabkommen, DAA);69 

– Abkommen über Regelungen, die den in der Richtlinie 2003/48/EG im 
Bereich der Besteuerung von Zinserträgen festgelegten Regelungen 
gleichwertig sind (Zinsbesteuerungsabkommen, ZinsbestA)70; dieses Ab-
kommen wurde durch das Abkommen über den automatischen Informa-
tionsaustausch über Finanzkonten zur Förderung der Steuerehrlichkeit 
bei internationalen Sachverhalten von 2015 (AIAA) abgelöst;71 

– Abkommen über die Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Betrug und 
sonstigen rechtswidrigen Handlungen, die die finanziellen Interessen der 
Vertragsparteien beeinträchtigen (Betrugsbekämpfungsabkommen);72 

S. unten N. 52. 
SR 0.362.31. 
SR 0.142.392.68. 
AS 2005 2571. 
S. zum AIAA unten N. 33. 
SR 0.351.926.81. 
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– Abkommen zur Änderung des Freihandelsabkommens von 1972 in Bezug 
auf die Bestimmungen über landwirtschaftliche Verarbeitungserzeug-
nisse (Abkommen über landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse);73 

– Abkommen über die Beteiligung der Schweiz an der Europäischen Um-
weltagentur (EUA) und dem Europäischen Umweltinformations- und Um-
weltbeobachtungsnetz (Eionet; Umweltabkommen);74 

– Abkommen im Bereich audiovisuelle Medien über die Festlegung der Vor-
aussetzungen und Bedingungen für die Beteiligung der Schweiz an den 
Gemeinschaftsprogrammen MEDIA Plus und MEDIA-Fortbildung;75 die-
ses Abkommen bezog sich auf die Teilnahme der Schweiz an den genann-
ten Programmen (2001-2006); die Teilnahme der Schweiz an nachfolgen-
den Programmen wurde in separaten Abkommen geregelt; 

– Abkommen über die Zusammenarbeit im Bereich der Statistik (Statistik-
abkommen);76 

– Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von in der Schweiz 
ansässigen ehemaligen Beamten der Organe und Agenturen der Europäi-
schen Gemeinschaften.77 

32 Die Verhandlungen beruhten – diesmal vor allem auf Drängen der Schweiz – 
auf dem Prinzip des angemessenen Parallelismus. Gleichwohl sind die Abkom-
men nicht durch eine Guillotine-Klausel verbunden. Nur das Schicksal der 
Schengen- und Dublin-Assoziierungsabkommen ist verknüpft (kleine Guillo-
tine; Art. 15 Abs. 4 SAA, Art. 14 Abs. 2 DAA). In der Schweiz wurden diese beiden 
Abkommen – die einzig umstrittenen – in einer Referendumsabstimmung mit 
54 % der abgegebenen Stimmen angenommen. Auf Seiten der EU wurden die 
neun Abkommen gestützt auf die jeweils einschlägigen vertraglichen Bestim-
mungen verabschiedet.78 Die Inkraftsetzung erfolgte für die Abkommen zeit-
lich gestaffelt. Das Betrugsbekämpfungsabkommen ist ein gemischtes Abkom-
men, wobei auf Seiten der EU bis heute die Ratifizierung von Irland fehlt.79 Aus 
diesem Grund wird es seit 2009 von der Schweiz nur gegenüber denjenigen 
Mitgliedstaaten der EU angewendet, welche das Abkommen ebenfalls ratifi-
ziert und eine Erklärung über die vorzeitige Anwendung abgegeben haben. 
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6. Punktuelle Ergänzungen (2005-heute) 

33 Nach dem erfolgreichen Abschluss und der schrittweisen Inkraftsetzung der 
Bilateralen II haben die Schweiz und die EU nur noch punktuell weitere Ab-
kommen abgeschlossen und Memoranda of Understanding unterzeichnet. 
Dazu gehören die folgenden: 

– Memorandum of Understanding von 2006, in dem die Schweiz ihre Be-
reitschaft bekräftigte, sich während zehn Jahren finanziell an der Kohä-
sionspolitik der EU zu beteiligen; in der Folge unterstützte die Schweiz 
Projekte in den neuen mittel- und osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten 
autonom mit rund 1,3 Mia. CHF («Kohäsionsmilliarde»); 2022 unterzeich-
neten die Schweiz und die EU ein Memorandum of Understanding zum 
zweiten Schweizer Beitrag; 

– Abkommen über die Erleichterung der Kontrollen und Formalitäten im 
Güterverkehr und über zollrechtliche Sicherheitsmassnahmen von 2009 
(Zollabkommen, ZollA), in Kraft seit 2011;80 dieses Abkommen löste das 
Abkommen über die Erleichterung der Kontrollen und Formalitäten im 
Güterverkehr von 1990 ab;81 

– Abkommen zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geogra-
fischen Angaben (GGA) für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel von 2011, 
in Kraft seit 2011;82 dieses Abkommen stellt einen integralen Bestandteil 
des Landwirtschaftsabkommens von 1999 dar; 

– Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die Zusammenarbeit 
bei der Anwendung ihres Wettbewerbsrechts von 2013 (Wettbewerbsab-
kommen, WettbA), in Kraft seit 2014;83 

–  Memorandum of Understanding von 2014 zur gütlichen Beilegung des 
Steuerstreits, d.h. der Auseinandersetzung um die Vereinbarkeit von kan-
tonalen Steuerprivilegien für im Ausland tätige Unternehmen mit Sitz in 
der Schweiz mit dem Freihandelsabkommen;84 

– Abkommen über den automatischen Informationsaustausch über Finanz-
konten zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachver-
halten von 2015 (AIAA), in Kraft seit 2017;85 dieses Abkommen – formell als 

SR 0.631.242.05. 
S. zu diesem Abkommen oben N. 24. 
AS 2011 5149. 
SR 0.251.268.1. 
S. unten N. 242. 
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Änderungsprotokoll ausgestaltet – löste das Zinsbesteuerungsabkommen 
von 2004 ab; 

– Abkommen zur Verknüpfung der jeweiligen Systeme für den Handel mit 
Treibhausgasemissionen von 2017, in Kraft seit 2020;86 

– Abkommen zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
der Polizeibehörden im Bereich des automatisierten Informationsaustau-
sches von 2019, in Kraft seit 2023 (Prümer Zusammenarbeit);87 

– diverse Abkommen über die Teilnahme der Schweiz an unionalen Agentu-
ren, Einrichtungen und Programmen: Europol, 2004, in Kraft seit 2006;88 

Eurojust, 2008, in Kraft seit 2011;89 Europäische Verteidigungsagentur, 
2012;90 Satellitennavigationsprogramme Galileo und EGNOS, 2013, vorläufig 
angewendet seit 2014;91 Horizon 2020, 2014, in Kraft seit 2015;92 Europäi-
sches Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO), 2014, in Kraft seit 2016;93 

Horizon 2021-2027 (punktuelle Teilnahme seit Beginn der Verhandlungen 
über neue institutionelle Regeln 2024). 

7. Laufende Verhandlungen 

34 Die Schweiz und die EU diskutieren und verhandeln über den Abschluss von 
weiteren Abkommen. Im Rahmen der im Dezember 2024 materiell abgeschlos-
senen Verhandlungen über das neue Paket zur Stabilisierung und Weiterent-
wicklung des bilateralen Wegs stehen die folgenden neuen Regeln und Abkom-
men im Vordergrund: 

– neue institutionelle Regeln für die Binnenmarktabkommen (inkl. Regeln 
über staatliche Beihilfen sowie Ausnahmen); die EU hat mehrmals klarge-
stellt, dass sie solche neuen Regeln als conditio sine qua non betrachtet 
für den Abschluss weiterer Marktzugangsabkommen, welche auf EU-
Recht beruhen; 

SR 0.814.011.268 
SR 0.362.41. 
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S. für das Framework for Cooperation www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Ab-
kommen und Kooperationen ab 2004/Zusammenarbeit EVA. 
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– Operationalisierung der im Landverkehrsabkommen angelegten Öffnung 
des internationalen Schienenverkehrs; 

– neue Abkommen über die Teilnahme am EU-Strombinnenmarkt, die Le-
bensmittelsicherheit (Protokoll zum AgrarA), die Gesundheit und die Teil-
nahme der Schweiz an Programmen (v.a. Bildung und Forschung); 

– Verstetigung des Schweizer Beitrags (Kohäsionspolitik); 
– politischer Dialog. 

35 Die geplanten institutionellen Regeln und die weiteren neuen Elemente werden 
in den jeweiligen Kapiteln vorgestellt. In Bezug auf die beiden gänzlich neuen Ab-
kommen im Bereich des Stroms und der Gesundheit haben sich die Europäische 
Kommission und der Bundesrat auf die folgenden Eckwerte geeinigt: 

– Das Gesundheitsabkommen ermöglicht der Schweiz den Zugang zu den 
Gesundheitssicherheitsmechanismen der EU und zum Europäischen 
Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC).94 

Ein Protokoll zum Abkommen über die Teilnahme der Schweiz an Pro-
grammen regelt die partielle Beteiligung der Schweiz am Mehrjahrespro-
gramm der EU im Bereich der Gesundheit (EU4Health).95 Die neu aus-
gehandelten institutionellen Elemente (dynamische Rechtsübernahme, 
einheitliche Auslegung, Streitbeilegung) sollen analog auf das Abkommen 
anwendbar sein.96 

Das gute Einvernehmen und die Einsicht, zur Lösung aktueller Herausforderungen eng 
und konstruktiv zusammenzuarbeiten, manifestierte sich eindrücklich bei der Bekämpfung 
der durch das Coronavirus (Covid-19) ausgelösten epidemiologischen Krise im Frühjahr 
2020.97 Die Schweiz wurde von der EU zu Gesprächskreisen und Koordinationsgruppen 
eingeladen, zu denen die Schweiz zuvor keinen Zugang hatte. Die Schweiz konnte an 
online durchgeführten Treffen der ständigen Botschafterinnen der EU-Mitgliedstaaten in 
Brüssel, der Innenminister und der Landwirtschaftsministerinnen teilnehmen. Sie betei-
ligte sich an einer von der EU betriebenen Informationsplattform zur Repatriierung von 
eigenen Staatsangehörigen. Als Folge davon wurden Schweizer Bürgerinnen und Bürger 
mit Flugzeugen von Gesellschaften aus anderen europäischen Staaten repatriiert; umge-
kehrt brachte die Swiss International Air Lines im Ausland gestrandete Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürger nach Europa zurück. Schweizer Grenzkantone nahmen an Covid-19 er-
krankte Patientinnen und Patienten aus den Nachbarstaaten in ihren Spitälern auf. Ent-

Die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf dem Faktenblatt Gesundheit des Bun-
desrates vom Dezember 2024, ohne Kenntnisse des ausgehandelten Vertragstextes, 
https://www.eda.admin.ch/europa/de/home.html und Link zu Bilateraler Weg/Stabili-
sierung und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs/Paketansatz; s. auch Bundesrat, La-
gebeurteilung, S. 36-37. 
S. unten N. 350. 
S. unten N. 119–126. 
S. zum Ganzen auch TOBLER, COVID-19, passim. 
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sprechend positiv äusserte sich ein Sprecher der Europäischen Kommission: «Wir können 
uns nur zu der engen Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der Union beglück-
wünschen, die in dieser beispiellosen Krise in vielen Sektoren vorherrschte»; es sei stär-
ker denn je messbar gewesen, dass man eine «Schicksalsgemeinschaft» sei.98 Gleichzeitig 
belasteten einzelne Aktionen der EU das bilaterale Verhältnis. So erliess die Kommission 
kurzzeitig ein Ausfuhrverbot von Gegenständen im Bereich der medizinischen Schutz-
ausrüstung auch gegenüber der Schweiz.99 Grenzschliessungen durch alle EU-Mitglied-
staaten wie auch die Schweiz – alles Schengen-Staaten – erfolgten weitgehend unkoor-
diniert.100 Die Schweiz blieb aussen vor bei der Zusammenarbeit im Bereich von Tracing 
Apps. Aufgrund der fehlenden rechtlichen Grundlage war es nicht möglich, Daten der 
SwissCovid App mit Daten von Apps anderer europäischer Staaten zu synchronisieren. 
Voraussetzung dafür war – zumindest aus Sicht der EU – der Abschluss eines Gesundheits-
abkommens.101 

– Das Stromabkommen ermöglicht die partielle Integration der Schweiz in 
den Strombinnenmarkt der EU.102 Der grenzüberschreitende Stromhan-
del wird liberalisiert. Schweizer Akteure können sich an den Arbeiten 
der EU-Handelsplattformen, Agenturen und weiteren Gremien, die für 
den Stromhandel, die Netzstabilität, die Versorgungssicherheit und die 
Krisenvorsorge zuständig sind, beteiligen; das gilt auch für die Über-
tragungsnetzbetreiberin Swissgrid.103 Die Schweiz verpflichtet sich zur 
Öffnung ihres Strommarkts: Schweizer Endverbraucherinnen und End-
verbraucher können den Stromlieferanten frei wählen. Haushalte und 
Unternehmen unter einer gewissen Verbrauchsschwelle haben allerdings 
weiterhin die Option, in der Grundversorgung mit regulierten Preisen zu 
bleiben. Das Abkommen verbietet die Einschränkung von Grenzkapazi-
täten auch bei einer Energiekrise. Bau und Unterhalt von Reservekraft-
werken bleiben zulässig. Das Abkommen fördert die Zusammenarbeit im 
Bereich der erneuerbaren Energien. Es enthält keine Vorgaben zum Was-
serzins oder zur Vergabe von Konzessionen für Wasserkraftwerke. Das 

Tagesanzeiger vom 6. April 2020, S. 4; NZZ vom 23. Mai 2020, S. 13. 
S. unten N. 427–428. 
S. unten N. 271. 
Tagesschau SRF vom 20. Juli 2020, www.srf.ch. 
Die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf dem Faktenblatt Strom des Bundesrates 
vom Dezember 2024, ohne Kenntnisse des ausgehandelten Vertragstextes, https://
www.eda.admin.ch/europa/de/home.html und Link zu Bilateraler Weg/Stabilisierung 
und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs/Paketansatz; s. auch Bundesrat, Lagebeur-
teilung, S. 35-36. 
Aktuell bleibt die Schweiz bei manchen solchen Gremien aussen vor. Swissgrid AG klagte 
2021 gegen die Kommission auf Nichtigerklärung eines Schreibens, mit dem die Teilnahme 
der Schweiz an der Plattform «Transeuropäischer Austausch von Ersatzreserven» (TERRE) 
abgelehnt wurde; das EuG erachtete die Klage als unzulässig (Beschluss Swissgrid/Kom-
mission, T-127/21, EU:T:2022:868); der Fall ist vor dem EuGH hängig (C-121/23 P). 
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Abkommen verpflichtet die Schweiz, die Umwelt im Geltungsbereich des 
Abkommens auf einem im Vergleich zum EU-Recht gleichwertigen Ni-
veau zu schützen. Bei der Ablösung des Vorrangs von Langfristverträgen 
sollen die Schweizer Vertragshalter kompensiert werden. Die neuen in-
stitutionellen Regeln und die neuen Beihilferegeln werden auf das Strom-
abkommen anwendbar sein.104 

Die Schweiz arbeitet im Energiebereich auch mit europäischen Staaten eng zusammen. 
Swissgrid hat mit Übertragungsnetzbetreibern technische Vereinbarungen abgeschlos-
sen.105 2024 einigte sich die Schweiz mit Deutschland und Italien auf den Abschluss eines 
Gas-Solidaritätsabkommens.106 

36 Zwei Bereiche, in denen bis heute keine umfassenden Abkommen zwischen 
der Schweiz und der EU bestehen, betreffen den Dienstleistungsverkehr und 
den Kapitalverkehr. Nur vereinzelt regeln die bilateralen Abkommen Elemente 
der Kapitalverkehrsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs.107 In die-
sen Bereichen laufen keine exploratorischen Gespräche oder Verhandlungen. 

B. Parteien 

37 Die bilateralen Abkommen werden in der Regel zwischen der Schweiz und der 
EU abgeschlossen («EU only»-Abkommen). Ein Spezialfall sind Abkommen, bei 
denen auf der Seite der EU nicht nur die EU, sondern auch ihre Mitgliedstaa-
ten als Vertragsparteien auftreten (gemischte Abkommen).108 

1. «EU only»-Abkommen 

38 Die EU ist in denjenigen Sachbereichen, in denen sie über eine umfassende 
Vertragsschlusskompetenz verfügt, allein befugt, mit der Schweiz bilaterale 
Abkommen abzuschliessen (Art. 2 und Art. 3 i.V.m. Art. 216 AEUV; «EU only»- 
Abkommen). Den Mitgliedstaaten ist es untersagt, sich in solchen Sachberei-
chen völkerrechtlich zu binden (Sperrwirkung), wobei die Mitgliedstaaten von 
der EU ermächtigt werden können, vorläufig an ihrer Statt tätig zu werden 
(Art. 2 Abs. 1 AEUV).109 

S. unten N. 119–126 und N. 245–247. 
Bundesrat, Lagebeurteilung, S. 36. 
S. unten N. 38. 
S. zur Dienstleistungsfreiheit unten N. 191–233; zur Kapitalverkehrsfreiheit unten N. 373. 
S. zu den Kompetenzen der EU in den Aussenbeziehungen im Allg. BIEBER/EPINEY/HAAG/
KOTZUR, S. 738-744; OPPERMANN/CLASSEN/NETTESHEIM, § 38 Rz. 13-27; OESCH, Europarecht, 
Rz. 826-845; KADDOUS, mixtes, Rz. 450. 
S. Urteil Donckerwolke, 41/76, EU:C:1976:182, Rn. 31/37. 
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Ein Beispiel ist der Beschluss (EU) 2020/853 zur Ermächtigung Deutschlands, seine bilate-
rale Vereinbarung über den Strassenverkehr mit der Schweiz zur Genehmigung von Kabo-
tagebeförderungen bei der Bereitstellung von grenzüberschreitenden Personenkraftver-
kehrsleistungen mit Kraftomnibussen in der Grenzregion der beiden Länder zu ändern. 
Diese Ermächtigung steht unter der Bedingung, dass «die in der Union niedergelassenen 
Verkehrsunternehmer gleichbehandelt werden und keine Wettbewerbsverzerrungen ent-
stehen» (Art. 1 des Beschlusses). 

EU-Rechtsakte können vorsehen, dass Mitgliedstaaten Vereinbarungen unter Einbezug 
von Drittstaaten abschliessen. So vereinbarten Deutschland, Italien und die Schweiz 2024 
gestützt auf Art. 13 Abs. 2 der Verordnung 2017/1938 ein Gas-Solidaritätsabkommen. 

39 Die allermeisten bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU be-
treffen Sachbereiche, in denen die EU eine umfassende treaty making power
besitzt. Diesfalls fungieren die EU und die Schweiz als Vertragsparteien. Auf 
Seiten der EU bedürfen solche «EU only»-Abkommen der Zustimmung der zu-
ständigen Organe der EU nach Massgabe von Art. 218 AEUV bzw. Art. 207 
AEUV (gemeinsame Handelspolitik). 

In der Schweiz verfügt der Bund über eine umfassende Kompetenz für die gesamten aus-
wärtigen Angelegenheiten. Dies gilt auch für Sachbereiche, welche innerstaatlich in die 
Zuständigkeit der Kantone fallen.110 

40 Bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon besassen allein die E(W)G 
(Art. 210 EWGV, Art. 281 EGV) und die Euratom (Art. 101 Abs. 1 und Art. 184 
EAGV) Rechtspersönlichkeit.111 Aus diesem Grund wurden völkerrechtliche 
Verträge bis 2009 zwischen der E(W)G und/oder Euratom auf der einen Seite 
und Drittstaaten auf der anderen Seite abgeschlossen. Seit 2009 besitzt die EU 
Rechtspersönlichkeit und damit die Fähigkeit, Trägerin von völkerrechtlichen 
Rechten und Pflichten zu sein (Art. 47 EUV; s. auch Art. 37 EUV, Art. 3 Abs. 2 
und Art. 216 AEUV; Erklärung Nr. 24 zum EUV). Die EU trat 2009 an die Stelle 
der EG, deren Rechtsnachfolgerin sie ist (Art. 1 Abs. 3 EUV). Die Abkommen 
zwischen der Schweiz und der E(W)G, welche vor 2009 abgeschlossen wur-
den, gelten automatisch weiter, ohne dass sie terminologisch – EU statt E(W)G 
– angepasst worden wären. 

41 Der räumliche Geltungsbereich der bilateralen Abkommen erstreckt sich – 
vorbehältlich abweichender Regelungen – auf die Gebiete, in denen der 
E(W)GV bzw. der EUV/AEUV nach Massgabe dieser Verträge angewendet wird 
(Art. 52 Abs. 2 EUV, Art. 355 AEUV), einerseits und auf das Hoheitsgebiet der 
Schweiz andererseits (s. etwa Art. 35 FHA, Art. 17 KonfBA). Im Fall des Beitritts 

BIAGGINI, BV-Kommentar, Art. 54 Rz. 5; s. zur Stellung der Kantone im Integrationsprozess 
COTTIER et al., Rz. 277-309; PFISTERER, Kantone, passim. 
Urteil AETR, C-22/70, EU:C:1971:32, Rn. 13-14. 
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eines Staates zur EU wird der Geltungsbereich von «EU only»-Abkommen au-
tomatisch auf das Verhältnis des neuen Mitgliedstaats zur Schweiz ausge-
dehnt. Im Fall des Austritts eines Staates aus der EU verlieren «EU only»-Ab-
kommen ihre Gültigkeit zwischen diesem Staat und der Schweiz. Dies war der 
Fall beim Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. 

Die Schweiz war beim Brexit bestrebt sicherzustellen, dass ein Grossteil der bis anhin be-
stehenden Rechte und Pflichten zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich 
nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU weitergelten. Zu diesem Zweck 
wurden diverse Verträge mit dem Vereinigten Königreich abgeschlossen («Mind the gap»- 
und «Mind the Gap Plus»-Strategie).112 Dies betrifft insbesondere die folgenden Bereiche: 
Luftverkehr, Strassenverkehr, Versicherungen, Waren- und Dienstleistungshandel (wobei 
sich ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung im Bereich der Finanzdienstleis-
tungen zurzeit im parlamentarischen Genehmigungsprozess befindet), Polizeikooperation, 
Rechte der Bürgerinnen und Bürger, welche gestützt auf das FZA erworben wurden.113 

42 Die bilateralen Abkommen werden in aller Regel zwischen der EU (bzw. früher 
der E[W]G) und der Schweiz (terminologisch korrekt: der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, vgl. Art. 1 BV) abgeschlossen.114 Auf Seiten der EU sind aus-
nahmsweise die Europäische Kommission (z.B. Abkommen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung von in der Schweiz ansässigen ehemaligen Beamten 
der Organe und Agenturen der EG), eine Agentur oder sonstige Einrichtung 
(z.B. Abkommen zwischen der Schweiz und Europol) Vertragspartnerin; ver-
einzelt fungiert zudem nicht nur die EU, sondern auch Euratom als Vertrags-
partei (z.B. Abkommen zur Assoziierung der Schweiz an Horizon 2020). Auf 
Seiten der Schweiz tritt ausnahmsweise der Bundesrat als Vertragspartner auf 
(z.B. Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von in der Schweiz 
ansässigen ehemaligen Beamten der Organe und Agenturen der EG). 

Die Verteilung der Organkompetenzen in der EU wird im Wesentlichen in Art. 218 AEUV 
geregelt. Die Kommission verfügt nicht über stillschweigende Vertragsschlusskompeten-
zen.115 Art. 17 EUV ermächtigt die Kommission auch nicht, eine nicht bindende Vereinba-
rung zu unterzeichnen, ohne dass der Rat die Voraussetzungen und Eckpunkte definiert 
hat. Der EuGH bestätigte diese Lesart der Verträge 2016 in Bezug auf ein Memorandum of 

S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Mission/Austritt des Vereinigten Königreichs aus 
der EU; BAUR, Switzerland-UK, passim; EPINEY, Mind the Gap, passim. 
S. zur Frage der (Weiter‑)Geltung der Rechte aus dem FZA nach Massgabe des neuen Ab-
kommens zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich für britische Staatsbür-
gerinnen und Staatsbürger Urteil des BVGer vom 10. Juni 2022, F-4188/2020; Urteil des 
BGer vom 2. August 2022, 2C_114/2022, E. 3 und E. 7.3. 
S. zur Rechtspersönlichkeit der E(W)G und EU oben N. 40. 
Urteil Frankreich/Kommission, C-327/91, EU:C:1994:305, Rz. 24 und Rz. 41. 
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Understanding, das die Kommission und die Schweiz zum Kohäsionsbeitrag der Schweiz 
vereinbart hatten.116 

2. Gemischte Abkommen 

43 Sofern die EU nicht über eine umfassende Zuständigkeit verfügt, um einen 
Vertrag mit einem Drittstaat oder einer internationalen Organisation in eige-
ner Regie abzuschliessen, bedarf es notwendigerweise der Beteiligung der 
Mitgliedstaaten. Diesfalls treten die EU und die Mitgliedstaaten gemeinsam als 
Vertragsparteien auf und machen konzertiert von ihren jeweiligen Vertrags-
schlusskompetenzen Gebrauch. Bei solchen Verträgen handelt es sich um ge-
mischte Abkommen. Sie bedürfen der Genehmigung und Ratifikation durch die 
EU und ihre Mitgliedstaaten. Völkerrechtlich binden gemischte Abkommen 
ohne gegenteilige Vereinbarung sowohl die EU als auch die Mitgliedstaaten 
(Art. 27 und Art. 46 WVRK). 

44 Die folgenden Abkommen zwischen der Schweiz und der EU wurden als ge-
mischte Abkommen abgeschlossen. Umgangssprachlich werden auch sie hin-
länglich zu den «bilateralen» Abkommen gezählt, wenngleich formell zurzeit 
bis zu 29 Vertragsparteien beteiligt sind (wobei nur das FZA bereits von allen 
Mitgliedstaaten der EU ratifiziert worden ist): 

– Freizügigkeitsabkommen; 
– Betrugsbekämpfungsabkommen; 
– Abkommen über die Teilnahme der Schweiz an den Europäischen Satelli-

tennavigationsprogrammen (Galileo, EGNOS). 

45 Im Fall des Beitritts eines Staates zur EU muss ein gemischtes Abkommen for-
mell geändert werden, damit es auch im Verhältnis zwischen dem neuen EU-
Mitgliedstaat und der Schweiz Geltung erlangt. Dies geschieht in der Regel in 
Form eines Änderungsprotokolls, das gemäss den üblichen Vorgaben im EU-
Recht und im schweizerischen Recht genehmigt und ratifiziert werden muss. 
Das Freizügigkeitsabkommen wurde anlässlich der Osterweiterungen der EU 
von 2004, 2007 und 2013 formell auf die 13 neuen Mitgliedstaaten ausgedehnt 
(2005, 2009 und 2017).117 

46 Im Fall des Austritts eines Staates aus der EU verlieren gemischte Abkommen 
ihre Gültigkeit zwischen diesem Staat und der Schweiz, sofern das fragliche 
Abkommen im Wesentlichen bilateraler Natur ist, d.h. sofern es darauf ausge-

Urteil Rat/Kommission, C-660/13, EU:C:2016:616; CHAMON/DEMEDTS, passim; TOBLER, Ver-
fahrensarten, S. 194-196. 
S. oben N. 30. 

116 

117 

Zweiter Teil: Bilaterale Abkommen

32



richtet ist, das Verhältnis der Schweiz zur EU insgesamt zu regeln (und nicht 
– unabhängig davon – auch vis-à-vis der einzelnen EU-Mitgliedstaaten). Dies 
trifft auf das Freizügigkeitsabkommen zu: Dieses Abkommen wirkt «zu Guns-
ten der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft und der Schweiz» (Art. 1); es gilt «für das Hoheitsgebiet der Schweiz 
einerseits und die Gebiete, in denen der Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft Anwendung findet, und nach Massgabe jenes Vertrags 
andererseits» (Art. 24).118 In anderen Fällen könnte es zwar Konstellationen ge-
ben, in denen ein gemischtes Abkommen oder zumindest einzelne Teile da-
von mit Blick auf den Wortlaut und den Sinn und Zweck des Abkommens oder 
einzelner Bestimmungen auch nach dem Austritt eines Staates aus der EU im 
Verhältnis zu diesem Staat weitergelten mögen. Dies ist aber bei keinem der 
zwischen der EU und der Schweiz geltenden gemischten Abkommen der Fall. 

C. Typologie 

47 Die bilateralen Abkommen folgen keinem gemeinsamen Grundmuster. Sie un-
terscheiden sich insbesondere in Bezug auf die jeweiligen Ziele, welche sie 
verfolgen, und damit auch den Grad der Integration der Schweiz in den unio-
nalen Rechtsraum, der damit einhergeht: 

– Das Freihandelsabkommen ist ein klassisches Handelsabkommen. Es re-
gelt den gegenseitigen Marktzugang und beabsichtigt nicht, die Schweiz 
in den unionalen Binnenmarkt zu integrieren. Es ist statisch ausgestaltet 
und bedarf für das ordnungsgemässe Funktionieren keiner periodischen 
Weiterentwicklung. 

– Diverse Abkommen – wie das Abkommen über die gegenseitige Aner-
kennung von Konformitätsbewertungen und das Landwirtschaftsabkom-
men – ergänzen das Freihandelsabkommen und bezwecken die weitere 
Erleichterung und Intensivierung des Warenhandels. Solche Liberalisie-
rungsabkommen beruhen partiell auf EU-Recht. 

– Einige Abkommen – wie das Freizügigkeitsabkommen, das Luftverkehrs-
abkommen und die Schengen/Dublin-Assoziierungsabkommen – bezwe-
cken die sektorielle Integration der Schweiz in den unionalen Rechtsraum 
durch die weitgehende Angleichung des schweizerischen Rechts an das-
jenige der EU. Sie räumen der Schweiz in Bezug auf die vereinbarten 
Rechte und Pflichten eine mitgliedstaatsähnliche Stellung ein. Der EuGH 
hat ausgeführt, dass mit dem Freizügigkeitsabkommen die Rechte auf 

S. zur «Mind the gap»- und «Mind the Gap Plus»-Strategie der Schweiz oben N. 41. 118 
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die Menschen und Unternehmen in der Schweiz «ausgedehnt»119 werden, 
womit die Schweiz punktuell «einem Mitgliedstaat gleichzustellen»120 

ist.121 Der Bundesrat billigt dem Luftverkehrsabkommen die Qualität eines 
«partiellen Integrationsvertrags» zu, auch unter Verweis auf die abkom-
mensspezifischen institutionellen Vorgaben.122 Diese Abkommen beruhen 
wesentlich auf EU-Recht und verweisen auf EU-Rechtsakte. Die schwei-
zerischen Behörden sind gehalten, die Praxis des EuGH zur Auslegung 
von Parallelbestimmungen im EU-Recht zu berücksichtigen. 

– Diverse Abkommen – wie das Forschungsabkommen, das Umweltabkom-
men, das Wettbewerbsabkommen und das Abkommen über die Teil-
nahme der Schweiz an den Europäischen Satellitennavigationsprogram-
men (Galileo, EGNOS) – regeln die Zusammenarbeit der EU und der 
Schweiz in ausgewählten Politikbereichen oder ermöglichen der Schweiz, 
sich an unionalen Agenturen, sonstigen Einrichtungen und Programmen 
zu beteiligen. Dabei werden typischerweise die Rahmenbedingungen der 
Teilnahme der Schweiz und gegebenenfalls finanzielle Verpflichtungen 
vereinbart. 

– Das Abkommen über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungs-
wesens baut im Wesentlichen auf dem WTO-Recht auf. Es erweitert den 
Anwendungsbereich des WTO-Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen im Verhältnis zwischen der EU und der Schweiz. 

48 Bei denjenigen Abkommen, welche auf EU-Recht beruhen und auf EU-Sekundär-
recht verweisen, ist die Schweiz verpflichtet, die referenzierten EU-Rechtsakte 
oder – zumindest auf dem Papier – gleichwertige Rechte und Pflichten anzuwen-
den (s. etwa Art. 1 Anhang II und Ziff. 1 Anhang III FZA; Art. 7 Abs. 1, Art. 9 Abs. 4 
und Anhang 1 LandVA). Diese Abkommen werden im Einklang mit der Rechtsent-
wicklung in der EU periodisch aufdatiert, um das ordnungsgemässe Funktionie-
ren nicht zu gefährden. 

D. Bilaterale Abkommen und direkte Demokratie 

49 Die Frage der demokratischen Legitimation des bilateralen Wegs wird in der 
Schweiz mit Verve diskutiert. Verkompliziert wird die Sachlage durch das hel-

Urteil Vereinigtes Königreich/Rat, C-656/11, EU:C:2014:97, Rz. 59 und Rz. 63. 
Urteil Kik, C-266/13, EU:C:2015:188, Rz. 44. 
S. zur Lesart, wonach auch das Bundesgericht dem FZA eine neuartige Rechtsqualität zu-
billigt, OESCH, Urteilsbesprechung, S. 210-211. 
Botschaft Bilaterale I, S. 6156; s. zu diesen institutionellen Vorgaben unten N. 66. 
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vetische Spezifikum, wonach das Volk und mitunter auch die Stände nicht 
nur über die grundlegenden europapolitischen Weichenstellungen befinden 
(Volksinitiative, Staatsvertragsreferendum), sondern auch das letzte Wort ha-
ben über einzelne Weiterentwicklungen der bilateralen Abkommen (Staatsver-
tragsreferendum). Ein Blick auf die Praxis der letzten fünf Jahrzehnte offenbart 
zwei Tendenzen: Der bilaterale Weg wird an der Urne regelmässig bestätigt (1.). 
Gleichzeitig wird die Substanz der demokratischen Rechte bei Vorlagen, wel-
che einen direkten Bezug zu den bilateralen Abkommen haben, eingeschränkt, 
weil sich die Rahmenbedingungen für ihre Ausübung verändert haben (2.). 

1. Hohe demokratische Legitimation 

50 Die direkt-demokratische Mitsprache, d.h. das Recht, Initiativen und Referen-
den zu initiieren und zu unterzeichnen und darüber abzustimmen, zählt zu 
den tragenden Strukturelementen der schweizerischen Verfassungsordnung 
(Art. 139-141 BV). Sie spielt auch in den Aussenbeziehungen eine bedeutsame 
Rolle. Volk und Stände können mittels einer Volksinitiative aussenpolitische 
Entwicklungen anstossen. Der Beitritt der Schweiz zur UNO 2002 wurde auf 
diese Weise in die Wege geleitet (Art. 197 Ziff. 1 BV). Das Staatsvertragsreferen-
dum – 1921 eingeführt, 1977 und 2003 ausgebaut – erlaubt dem Volk, einem 
völkerrechtlichen Vertrag die Zustimmung zu versagen und damit korrigie-
rend in die Gestaltung der Aussenbeziehungen einzugreifen.123 Auf diese Weise 
geniesst das aussenpolitische Handeln der Schweiz innerstaatlich eine hohe 
demokratische Legitimation. 

51 Die Volksrechte sind auch für die schweizerische Europapolitik prägend. 1972 
stimmten Volk und Stände dem Abschluss des Freihandelsabkommens zu.124 

1992 lehnten Volk und Stände den von der Bundesversammlung sowie von al-
len grossen Parteien ausser der SVP und weiten Teilen der wirtschaftlichen 
Elite befürwortete Beitritt zum EWR ab.125 Seither bestätigten die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger den bilateralen Weg wiederholt in Referendums-
abstimmungen über die Bilateralen I (2000), die Personenfreizügigkeit (2005, 
2009), die Schengen/Dublin-Assoziierung (2005), Schengen-relevante Wei-
terentwicklungen (2009, 2019, 2022) und die Kohäsionsmilliarde (2006).126 Ver-
fassungsrechtlich wurde die Frage nach dem Verhältnis zwischen der Schweiz 
und Europa im Rahmen von zwei Volksinitiativen von 1997 und 2001 explizit 

S. zur Entwicklung des Staatsvertragsreferendums LANGER, S. 28-39. 
S. oben N. 24. 
S. oben N. 28. 
S. oben N. 30 und N. 32 sowie unten N. 101 und N. 378. 
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aufgeworfen. Sowohl die Volksinitiative «EU-Beitrittsverhandlungen vors 
Volk!», welche den Abbruch bisher eingeleiteter Beitrittsbestrebungen mit der 
EU verlangt und die Aufnahme von neuen Verhandlungen von der Zustim-
mung von Volk und Ständen abhängig gemacht hätte, als auch die Volksinitia-
tive «Ja zu Europa!», welche den Bund zur Aufnahme von Beitrittsverhandlun-
gen verpflichtet hätte, wurden wuchtig abgelehnt. Einen direkten Bezug zur 
Europapolitik hatte auch die 2018 verworfene Volksinitiative «Schweizer Recht 
statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)». Sie sah den Vorrang der 
Bundesverfassung gegenüber dem Völkerrecht (mit Ausnahme von ius cogens) 
vor; im Falle eines Widerspruchs hätten die völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen an die Bundesverfassung angepasst werden müssen, nötigenfalls durch 
Kündigung der betreffenden völkerrechtlichen Verträge.127 Die Volksinitiative 
«Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)», welche die Kün-
digung der Personenfreizügigkeit mit der EU verlangte, wurde 2020 von Volk 
und Ständen verworfen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nahmen 
das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) 
an, womit die Auseinandersetzung mit der EU über die kantonalen Steuer-
privilegien für im Ausland tätige Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ih-
ren Abschluss fand (2019).128 Demgegenüber beendete der Bundesrat die Ver-
handlungen über das institutionelle Abkommen mit der EU 2021, ohne diese 
europapolitische Weichenstellung – damals ging der Bundesrat das Risiko ein, 
damit faktisch das Ende des bilateralen Wegs in seiner aktuellen Form zu be-
siegeln – dem Parlament vorzulegen und damit den Boden zu bereiten für eine 
allfällige Referendumsabstimmung.129 

Die verfassungsrechtliche Vorgabe, wonach der Abschluss bilateraler Abkommen unter 
dem Vorbehalt der Zustimmung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger – und allenfalls 
auch der Stände – steht, wirkt sich auf die Verhandlungen aus. Die Unterhändlerinnen und 
Unterhändler der Schweiz und der EU wissen, dass das Vereinbarte nicht nur im Bundes-
rat und im Parlament, sondern auch im Volk mehrheitsfähig sein muss. Vor diesem Hinter-
grund war das Beharren der EU, die Bilateralen I durch eine Guillotine-Klausel zu verbin-
den, verständlich. Es beruhte auf der berechtigten Befürchtung, dass andernfalls allein das 
FZA eine Referendumsabstimmung – allenfalls auch erst beim Entscheid über die Weiter-
führung sieben Jahre nach der Inkraftsetzung – hätte überstehen müssen.130 

52 Trotz dieser eindrücklichen direktdemokratischen Bestätigungen des bilate-
ralen Wegs nehmen Volk und Stände auch Volksinitiativen an, welche mit den 

AUER et al., passim. 
S. unten N. 242. 
Gemäss COTTIER, Rahmenabkommen, Rz. 34, war aus Sicht der Volksrechte der Tag, an 
dem der Bundesrat diese Verhandlungen abbrach, «ein trauriger Tag für die Demokratie». 
S. oben N. 30. 
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bilateralen Abkommen – insbesondere mit dem Freizügigkeitsabkommen – 
nicht vereinbar sind:131 

– 2010 wurde die Volksinitiative «für die Ausschaffung krimineller Auslän-
der (Ausschaffungsinitiative)» angenommen, welche auf eine Verschär-
fung der Wegweisungspraxis ohne Berücksichtigung des Einzelfalls ab-
zielte (Art. 121 Abs. 3-6 und Art. 197 Ziff. 8 BV). Sofern Ausländerinnen und 
Ausländer wegen eines namentlich aufgeführten Straftatbestands rechts-
kräftig verurteilt worden sind oder missbräuchlich Leistungen der Sozi-
alversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben, verlieren sie auto-
matisch ihr Aufenthaltsrecht und müssen aus der Schweiz ausgewiesen 
werden. Die Bundesversammlung führte im Rahmen der Umsetzung die-
ser Verfassungsbestimmungen zwar eine Härtefallklausel ein (Art. 66a 
Abs. 2 StGB), womit eine einzelfallgerechte Beurteilung geboten ist. Dar-
über hinaus wurde die Aufgabe, für eine Anwendung zu sorgen, welche 
mit dem Freizügigkeitsabkommen und der EMRK vereinbar ist, aber den 
Gerichten überantwortet.132 

– 2014 nahmen Volk und Stände die Volksinitiative «Gegen Masseneinwan-
derung» an, welche den bilateralen Weg in seiner aktuellen Form ernst-
haft in Frage stellte. Art. 121a und Art. 197 Ziff. 11 BV sind offenkundig 
gegen die Weiterführung des Freizügigkeitsabkommens gerichtet, auch 
wenn sie dieses Abkommen nicht ausdrücklich benennen.133 Gleichwohl 
achtete die Bundesversammlung bei der Umsetzung der Verfassungsbe-
stimmungen darauf, das Freizügigkeitsabkommen nicht zu verletzen; sie 
führte den «Inländervorrang light» ein (Art. 21a AIG). Damit gewichtete 
die Bundesversammlung den Grundsatz pacta sunt servanda höher als 
den verfassungsrechtlichen Auftrag zur eigenständigen Steuerung der 
Zuwanderung; ein europapolitisch begrüssenswertes, verfassungsrecht-
lich aber problematisches Vorgehen! 
Für zusätzliche Spannung sorgte während der Debatte über die Umsetzung der Massen-
einwanderungsinitiative der Zwischenruf aus Lausanne, wonach die Schubert-Praxis «im 
Verhältnis zur Europäischen Union und den von der Schweiz im Freizügigkeitsrecht staats-

S. zur Vorwirkung der Volksinitiative «zum Schutze des Alpengebietes vor dem Transit-
verkehr», die 1994 angenommen wurde, unten N. 214; HANGARTNER/KLEY/BRAUN BINDER/
GLASER, Rz. 528. 
S. BIAGGINI, BV-Kommentar, Art. 121 Rz. 16-22; EPINEY, Völkerrecht, passim; REICH, Demo-
kratie, passim; zur Praxis des BGer zum Verhältnis von Art. 66a und Art. 66abis StGB zum 
FZA unten N. 87 und N. 179. 
S. zum Ganzen BIAGGINI, Umsetzung, passim; MUSLIU, S. 255-306; OESCH, Europa-Artikel, 
S. 170-174; zum Zusammenspiel zwischen dem Bundesrat und der Bundesverssammlung 
bei der Umsetzung LANZ, Rz. 505-533. 
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vertraglich eingegangenen Pflichten nicht» gilt.134 Dieses Diktum erteilte den Vorschlägen, 
die Initiative unter Verletzung des FZA umzusetzen, eine Absage. Mit der von der Bundes-
versammlung eingeführten, mit dem FZA konformen Stellenmeldepflicht (Inländervorrang 
light) wurde ein potentiell unschönes Kräftemessen zwischen Bern und Lausanne vermie-
den. 

53 Initiativkomitees sind gut beraten, bei der Formulierung von Initiativtexten in 
der Form des ausgearbeiteten Entwurfs (Art. 139 Abs. 2 BV) die Folgen für die 
bilateralen Abkommen mit der EU klar zu benennen und den Behörden ent-
sprechende Handlungsanweisungen zu geben.135 Der Bundesrat ist gefordert, 
auf Friktionen und Umsetzungsschwierigkeiten hinzuweisen. Die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger haben ein Recht darauf, transparent über die kon-
kreten Anliegen einer Initiative und die rechtlichen Konsequenzen einer An-
nahme auch in Bezug auf den europapolitischen Kurs der Schweiz informiert 
zu werden. 

Merkwürdig war in dieser Hinsicht die bundesrätliche Ankündigung, bei einer Annahme 
der Masseneinwanderungsinitiative müsste die Schweiz das FZA kündigen, sofern die EU 
nicht Hand bieten würde für Nachverhandlungen.136 Nach der Abstimmung nahmen Bun-
desrat und Bundesversammlung (stillschweigend) Abstand von einer dergestalt radikalen 
«Umsetzung» der Initiative, nachdem die EU eine Anfrage der Schweiz, das Abkommen zu 
ändern, abschlägig beantwortet hatte. 

54 In diesem Sinne war die 2020 abgelehnte Volksinitiative «Für eine massvolle 
Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» konsequent; dasselbe gilt für die Volks-
initiativen «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)», welche 
zustande gekommen ist, und die Volksinitiative «Für eine direktdemokratische 
und wettbewerbsfähige Schweiz – keine EU-Passivmitgliedschaft (Kompass-
Initiative)», welche sich im Sammelstadium befindet.137 Demgegenüber thema-
tisiert die Volksinitiative «Asylmissbrauch stoppen! (Grenzschutzinitiative)», 
für die zurzeit Unterschriften gesammelt wird, den mit einer Annahme ein-
hergehenden Bruch mit dem Schengen/Dublin-Regime der EU nicht. 

BGE 142 II 35, E. 3.2; s. unten N. 71. 
Mittlerweile scheint im Verhältnis zwischen Völkerrecht und (späterem) Verfassungsrecht 
eine Vermutung zu bestehen, wonach Initiativen völkerrechtskonform umgesetzt werden, 
sofern eine Initiative nicht ausdrücklich einen Verstoss gegen völkerrechtliche Verpflich-
tungen anordnet; s. zum Ganzen etwa KIENER/KRÜSI, S. 249-252; EPINEY, Art. 5 BV, 
Rz. 99-100, m.V.a. die in der Lehre durchaus geäusserte Kritik an dieser Praxis; zum Gan-
zen und differenzierend NOBS, S. 359-384; NAEF, Dilemma, S. 264-270, der konsequenter-
weise fordert, dass ein völkerrechtlicher Vertrag nur gekündigt werden soll, wenn der In-
itiativtext dies ausdrücklich vorsieht. 
Botschaft Masseneinwanderungsinitiative, S. 336. 
S. zu diesen Initiativen oben N. 19 und unten N. 167. 
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2. Aushöhlung der Substanz der demokratischen Rechte 

55 Die fortschreitende Globalisierung und Europäisierung des Rechts führt zu 
Spannungen im schweizerischen Verfassungsgefüge. Die Substanz der demo-
kratischen Rechte wird eingeschränkt, weil sich die Rahmenbedingungen für 
ihre Ausübung verändern.138 Das von Dani Rodrik beschriebene «Globalisie-
rungsparadox» – wonach Demokratie, nationale Selbstbestimmung und wirt-
schaftliche Globalisierung nicht gleichzeitig verwirklicht werden können139 – 
trifft auch auf die Schweiz zu.140 

56 Dies zeigt sich paradigmatisch bei Vorlagen an die Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger, welche einen direkten Bezug zu den Abkommen mit der EU haben:141 

– Beim Referendum steht das Volk mitunter unter Druck, ein neues Abkom-
men oder eine abkommensrelevante Weiterentwicklung des EU-Rechts 
«durchzuwinken», weil die Opportunitätskosten einer Ablehnung – welche 
mit jeder Bestätigung des eingeschlagenen Kurses noch steigen – schlicht 
zu hoch erscheinen.142 Formell bleibt das Staatsvertragsreferendum und da-
mit das Recht des Volkes, auch in europapolitischen Belangen das letzte 
Wort zu haben, bestehen; praktisch existiert eine tatsächliche Wahlfreiheit 
zuweilen nur auf dem Papier. So stellte der Bundesrat 2008 mit Blick auf 
die Abstimmung über die Weiterführung des Freizügigkeitsabkommens und 
dessen Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien fest: «Von der Zustim-
mung zu den beiden Vorlagen hängt für die Schweiz letztlich die Weiter-
führung des bilateralen Wegs ab».143 In Bezug auf das Freizügigkeitsabkom-
men besteht gleichsam ein «faktisches Kündigungsverbot».144 Ähnliches gilt 
für die Weiterentwicklung des Schengen/Dublin-Besitzstandes. Im Vorfeld 
der Abstimmung über die Schengen-relevante Einführung biometrischer 
Pässe von 2009 führte der Bundesrat aus: «Die Einführung von E-Pässen 
schafft (…) die Voraussetzung dafür, dass (…) die Schweiz nicht wieder aus 
dem Schengen-Raum ausgeschlossen wird».145 2013 stellte der Bundesrat 

S. zum Ganzen COTTIER/WÜGER, passim; DIGGELMANN, Internationalisierung, S. 67-121; 
DIGGELMANN, Verfassung und Völkerrecht, Rz. 18-27; HANGARTNER/KLEY/BRAUN BINDER/
GLASER, Rz. 524-529; OESCH, Verfassungswandel, passim; MASMEJAN, passim; zur Rolle der 
Bundesversammlung in der Aussenpolitik LANZ, passim. 
RODRIK, S. 184-206. 
REICH, Switzerland, S. 298. 
Ähnlich M. SCHOTT, S. 702-704. 
LANGER, S. 48. 
Botschaft Weiterführung FZA, S. 2136. 
GLASER, Wandel, S. 479. 
Volksabstimmung vom 17. Mai 2009, Erläuterungen des Bundesrates («Bundesbüchlein»), S. 15. 
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fest, dass bei Schengen-Weiterentwicklungen zwar kein «Demokratiedefi-
zit» bestehe, sich aber gleichwohl «eine gewisse Relativierung der Entschei-
dungsautonomie der Schweiz und damit auch der Volksrechte de facto aus 
dem Umstand ergibt, dass eine allfällige Nichtübernahme einer Weiterent-
wicklung mitunter mit erheblichen Nachteilen verbunden sein kann, würde 
doch im äussersten Fall die Zusammenarbeit von Schengen und Dublin als 
Ganzes beendet».146 Problematisch ist dabei die Praxis der Bundesver-
sammlung, die Genehmigung der Übernahme eines neuen EU-Rechtsaktes 
und die dazugehörige Umsetzungsgesetzgebung zu einem Gesamtpaket 
zusammenzuschnüren. Das ist verfassungsrechtlich zwar nicht zu bean-
standen, soweit die Gesetzesänderungen «der Umsetzung des Vertrages 
dienen» (Art. 141a Abs. 2 BV), führt in der Praxis aber zu einer merklichen 
Einschränkung der Entscheidungsfreiheit der Stimmberechtigten; es ist 
durchaus denkbar, eine Übernahme gerade bei Schengen-relevanten 
Rechtsakten aus europapolitischen Erwägungen zu akzeptieren, die Umset-
zung im Licht vorhandener Spielräume aber abzulehnen. Die Verknüpfung 
der beiden Vorlagen ist in solchen Fällen europarechtlich nicht zwingend 
und beraubt die Stimmberechtigten der Möglichkeit, sich für Alternativlö-
sungen auszusprechen. Diese Praxis erweist sich «als Achillesferse für die 
demokratische Legitimation der europäischen Integration in der wichtigen 
Umsetzungsphase».147 

Bei der nur hauchdünn (50.1 %) angenommenen Übernahme der Verordnung (EG) 
Nr. 2252/2004 über die Einführung biometrischer Pässe in das SAA war der Hauptgrund 
für die Opposition gegen die Vorlage die zentrale Passdatenbank, welche mit der Um-
setzungsgesetzgebung eingeführt wurde, ohne dass die EU-Verordnung dies verlangt 
hätte.148 Bei der Abstimmung über die Übernahme der Frontex-Verordnung (EU) 2019/
1896 kritisierte ein Teil des Referendumskomitees die mit der Übernahme verknüpfte Um-
setzungsgesetzgebung. Es wurde argumentiert, bei einer Ablehnung einen nochmaligen 
Anlauf für die Übernahme zu starten, dabei aber andere Umsetzungsmassnahmen vorzu-
sehen.149 Dieser Vorschlag wurde mit der Annahme des Bundesbeschlusses obsolet. 

Bundesrat, Bericht Schengen 2013, S. 6394-6395. 
GLASER, Umsetzung, S. 142; ebenfalls kritisch gegenüber einer allzu grosszügigen – und 
überdies inkonsistenten – Anwendung von Art. 141a BV im Allg. BIAGGINI, BV-Kommentar, 
Art. 141a Rz. 13; SAXER, passim; für eine Übersicht der Praxis zu Art. 141a Abs. 2 BV EGLI/
NIEDERMANN, passim, welche kritisieren, dass der Rekurs auf diese Bestimmung häufig 
nicht angemessen begründet wird. 
NZZ vom 12. April 2019, S. 15; s. zu dieser Abstimmung auch unten N. 274. 
Vgl. Parlamentarische Initiative 22.413 «Es braucht legale Fluchtrouten als humanitäre 
flankierende Massnahme zur Übernahme der Frontex-Verordnung!»; zu dieser Abstim-
mung auch unten N. 291. 
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– Auch das Initiativrecht verliert an Wirkung. In bilateralrechtlich über-
dachten Bereichen reduziert sich seine Wirkmacht faktisch darauf, ein 
Zeichen zu setzen und den Bund zu verpflichten, in den von den bilate-
ralen Abkommen gesetzten Grenzen tätig zu werden. Das Initiativrecht 
kommt im Bereich der Europapolitik nurmehr dort uneingeschränkt zur 
Geltung, wo keine bilateralrechtlichen Vorgaben bestehen, sowie als In-
strument dafür, im Grundsätzlichen über die Teilnahme der Schweiz am 
europäischen Integrationsprozess zu befinden. 

57 Der Bedeutungsverlust der Volksrechte in bestimmten Bereichen löst mit Blick 
auf das in der Schweiz vorherrschende Demokratieverständnis Unbehagen 
aus. Patentlösungen, dieses Unbehagen zu beseitigen, gibt es nicht. Dies gilt 
insbesondere für das Referendumsrecht: Das naheliegende Rezept, nämlich 
die Einschränkung des Referendumsrechts in Konstellationen, in denen heikle 
europapolitische Weichenstellungen zur Debatte stehen – etwa durch die 
Ausnahme der Beschlüsse zur Übernahme von EU-Recht vom Referendum – 
ist politisch kaum ratsam.150 Ähnlich unklug wie auch unrealistisch dürfte sein, 
bei Volksinitiativen die Ungültigkeitsgründe zu erweitern und Initiativtexte, 
welche gegen die bilateralen Abkommen verstossen, Volk und Ständen nicht 
vorzulegen;151 eine derart grundlegende Änderung des etablierten Systems des 
Initiativrechts wäre mit diversen Fragezeichen behaftet (Praktikabilität, Ak-
zeptanz, Auswirkungen auf das politische System insgesamt). 

58 Letztlich bleibt auf absehbare Zeit nichts anderes übrig, als sich mit dem aktu-
ellen System der direkten Demokratie zu arrangieren. Urnengänge, bei denen 
europapolitische Sachzwänge eine vorbestimmte Stimmabgabe nahelegen, 
sind die unvermeidliche Folge davon, dass sich die Schweiz für die sektorielle 
Beteiligung am unionalen Binnenmarkt und an weiteren Politiken der EU ent-
schieden hat und in mitgliedstaatsähnlicher Weise in das EU-Recht eingebun-
den ist. Das demokratische Unbehagen, welches sich bei solchen Urnengängen 
einstellen mag, gehört zum Preis, den die Schweiz dafür bezahlt, von den Seg-
nungen der europäischen Integration zu profitieren. Dabei gehört es zu den 
Daueraufgaben der Behörden, der Parteien und der Verbände, den Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürgern die Vorteile der engen Anbindung an die EU wie 
auch ihre Nachteile aufzuzeigen und auf diese Weise den Boden für infor-
mierte Sachentscheidungen an der Urne zu legen. Das System der direkten 

Vgl. auch DIGGELMANN, Scherbenhaufen, Rz. 13. 
S. für prüfwürdige Ungültigkeitsgründe, v.a. auch im Licht der EMRK, Bericht Völkerrecht-
Landesrecht, S. 2328-2337; Zusatzbericht Völkerrecht-Landesrecht, S. 3632-3653; 
EHRENZELLER/GERTSCH, Art. 139 BV Rz. 57; KELLER/LANTER/FISCHER, S. 149; KIENER/KRÜSI, 
S. 252. 
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Demokratie in der Schweiz muss in der Lage sein, die aufgezeigten Spannun-
gen auszuhalten. Es garantiert – positiv gewendet – die permanente Ausein-
andersetzung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit dem europapoliti-
schen Kurs des Landes und damit seine hohe demokratische Legitimation; ein 
bewahrenswertes Gut! 
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II.  Institutionelle Regeln 

A. Durchführung, Überwachung, Rechtsschutz, 
Verwaltung 

59 Die Verträge zwischen der Schweiz und der EU zeichnen sich durch eine mi-
nimale institutionelle Architektur aus. Durchführung, Überwachung, Rechts-
schutz und Verwaltung beruhen auf traditionellen völkerrechtlichen Grund-
sätzen. Eine Unterstellung unter gemeinsame unabhängige Instanzen findet – 
etwa im Gegensatz zum EWR-Recht, wo der EWR/EFTA-Pfeiler gemeinsame 
Behörden kennt (EFTA-Überwachungsbehörde, EFTA-Gerichtshof) – nicht 
statt. Es gibt keine supranationalen Elemente. Jeder Vertrag enthält ein eige-
nes Set an institutionellen Regeln. Es gilt das Zweisäulenprinzip (1.). Darüber 
hinaus übernehmen die Gemischten Ausschüsse gewisse Aufgaben (2.). 

1. Zweisäulenprinzip 

60 Die ordnungsgemässe Durchführung der Abkommen, ihre Überwachung, die 
Gewährung von Rechtsschutz und die Verwaltung der Abkommen obliegen im 
jeweiligen Hoheitsgebiet den Vertragsparteien. Sie sind verpflichtet, alle ge-
eigneten Massnahmen zu treffen, um die Erfüllung der sich aus den Abkom-
men ergebenden Verpflichtungen zu gewährleisten, und sich aller Massnah-
men zu enthalten, welche die Erreichung der mit den Abkommen verfolgten 
Ziele gefährden (s. etwa Art. 22 FHA, Art. 17 LVA). 

61 In der EU sind primär die Mitgliedstaaten für die Durchführung der Abkom-
men zuständig.152 Die Europäische Kommission überwacht die ordnungsge-
mässe Umsetzung und Anwendung der Abkommen durch die Mitgliedstaaten 
(Art. 17 Abs. 1 EUV, Art. 291 Abs. 1 AEUV). Ihr steht die Vertragsverletzungsklage 
zur Verfügung (Art. 258 AEUV). 

Griechenland erhob in den Jahren vor 2010 auf Dividenden, welche von griechischen Toch-
tergesellschaften an ihre Schweizer Muttergesellschaften bezahlt wurden, eine Quellen-
steuer von 10 %. Die Europäische Kommission erachtete diese Praxis als nicht vereinbar 
mit dem Zinsbesteuerungsabkommen von 2004. Sie übermittelte Griechenland eine Stel-
lungnahme gemäss Art. 258 AEUV mit der Aufforderung, dieses Abkommen zu respek-
tieren.153 – 2011 ordnete die Europäische Kommission eine Untersuchung gegen Italien 
an, weil sie Anhaltspunkte dafür hatte, dass Italien gegen das bilaterale Abkommen über 

S. zur unmittelbaren Anwendbarkeit der Abkommen unten N. 76. 
Pressemitteilung der Kommission vom 30. September 2010, IP/10/1253. 

152 

153 

43



bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens verstiess. Daraufhin beschloss 
der italienische Wirtschafts- und Finanzminister, die umstrittenen Massnahmen gegen 
Schweizer Unternehmen aufzuheben.154 

62 Rechtsschutz wird in der EU durch die mitgliedstaatlichen Gerichte und den 
Gerichtshof der EU gewährt (Art. 19 Abs. 1 EUV, Art. 267 AEUV). Bis heute dreh-
ten sich die meisten Urteile des Gerichtshofs der EU zu den bilateralen Ab-
kommen um die Auslegung des Freizügigkeitsabkommens. Der EuGH wird in 
aller Regel qua Vorabentscheidungsverfahren mit der Auslegung dieses Ab-
kommens befasst.155 

Ausnahmsweise ist die Kommission oder eine sonstige Einrichtung der EU (z.B. Agenturen) 
für die Durchführung zuständig. Dies ist etwa der Fall beim Wettbewerbsabkommen und 
beim Luftverkehrsabkommen.156 Diesfalls wird der Rechtsschutz direkt durch den Ge-
richtshof der EU gewährt (Art. 263 AEUV). 

63 In der Schweiz fällt die Durchführung der bilateralen Abkommen je nach der 
betroffenen Materie in die Zuständigkeit der Kantone oder des Bundes.157 

Referenzierte EU-Rechtsakte, welche nicht unmittelbar anwendbar sind, werden in der 
Schweiz stufengerecht (Art. 164 BV) und unter Berücksichtigung der Grundsätze der hiesi-
gen Rechtsetzungstechnik eingepasst.158 Dabei gelten mutatis mutandis – bei der Durch-
führung der bilateralen Abkommen ist die Schweiz verpflichtet, die unionalen Rechtsakte 
oder (zumindest auf dem Papier) gleichwertige Vorschriften anzuwenden – die gleichen 
Grundsätze wie beim autonomen Nachvollzug.159 

Zeitweise regeln der Bund und die Kantone die Grundsätze für die Durchführung von 
Abkommen ausdrücklich. Ein Beispiel ist die Vereinbarung zwischen Bund und Kantonen 
betreffend Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen/Dublin-Besitzstands 
von 2009.160 

64 Auch die Gewährung von Rechtsschutz erfolgt in der Schweiz entweder auf 
der Stufe der Kantone oder auf der Stufe des Bundes. In jedem Fall steht die 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht oder das Bundesgericht offen 
(Art. 31 ff. VGG, Art. 82 ff. und Art. 113 ff. BGG). Die schweizerischen Gerichte 
verfügen über keine Möglichkeit, den EuGH im Wege der Vorabentscheidung 

Stellungnahme des Bundesrates vom 18. Mai 2011 zur Motion 11.3157 «Beziehungen zwi-
schen der Schweiz und Italien. Wogen glätten». 
S. für eine Übersicht über die Urteile bis 2016 OESCH/SPECK, S. 265-268. 
S. zur Rolle der Kommission bei der Durchführung des LVA auch unten N. 66. 
JAAG/ZIHLMANN, Rz. 25; s. zur unmittelbaren Anwendbarkeit der Abkommen unten N. 77. 
S. zur Umsetzungspflicht der Kantone Art. 7 BGMK; zu den Grundsätzen der Rechtset-
zungstechnik www.bk.admin.ch und Link zu Übernahme von EU-Recht/Faustregeln. 
S. zum autonomen Nachvollzug unten N. 406–408. 
AS 2009 1139. 
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mit Auslegungsfragen zu befassen.161 Gleichwohl haben die schweizerischen 
Gerichte Strategien entwickelt, um die Praxis des EuGH zum EU-Recht ein-
fliessen zu lassen und die Homogenität der Rechtsanwendung sicherzustellen. 
Sie legen die bilateralen Abkommen, die auf EU-Recht beruhen und deren ratio 
legis dahin geht, die Schweiz sektoriell in den unionalen Binnenmarkt zu in-
tegrieren und eine parallele Rechtslage zu schaffen, gestützt auf die spezi-
fisch EU-rechtlichen Auslegungsmethoden und mit Blick auf die Präjudizien 
des EuGH aus.162 Des Weiteren warten die schweizerischen Gerichte mit der 
Klärung einer Rechtsfrage im schweizerischen Kontext mitunter bewusst zu, 
wenn der EuGH sich zu dieser Frage demnächst im Kontext des EU-Rechts 
äussern wird.163 Dieses Vorgehen illustriert den typisch schweizerischen Prag-
matismus, mit dem die Gerichte in der Schweiz den Rechtsschutz im Rahmen 
der bilateralen Abkommen handhaben. 

65 Bei der Durchführung der bilateralen Abkommen sind in der Schweiz die vom 
EuGH im EU-Recht entwickelten Grundsätze der Effektivität und Äquivalenz 
zu beachten: Das Bundesgericht hat unter Bezugnahme auf die Praxis des 
EuGH entschieden, dass die Modalitäten der Umsetzung und Anwendung etwa 
des Freizügigkeitsabkommens nicht weniger günstig sein dürfen als bei 
gleichartigen Verfahren, die das innerstaatliche Recht betreffen, und nicht so 
ausgestaltet sein dürfen, dass sie die Ausübung der aus der Unionsrechtsord-
nung übernommenen Rechte praktisch unmöglich machen oder übermässig 
erschweren.164 Das gilt auch bei der Gewährung von Rechtsschutz (vgl. Art. 11 
Abs. 3 FZA).165 

66 Abweichend vom Grundsatz, wonach die Vertragsparteien für die Durchführung 
der Abkommen zuständig sind, obliegt die Durchführung des Luftverkehrsab-
kommens partiell auch vis-à-vis der Schweiz den zuständigen Organen der EU, 
insbesondere der Europäischen Kommission und der Europäischen Agentur für 
Flugsicherheit (Art. 11 und Art. 18 Abs. 2 LVA, Verordnung 216/2008 zur Festle-
gung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer 

S. zum Postulat, das BGer in den unionalen Gerichtsverbund zu integrieren, unten N. 91. 
S. unten N. 80–91. 
S. für ein Beispiel einer solchen Strategie – wenngleich im Rahmen des autonomen Nach-
vollzugs ergangen – das Urteil des BVGer vom 13. September 2010, B-3064/2008; dazu 
unten N. 417. 
BGE 128 V 315, E. 1c; s. auch BGE 130 V 132, E. 3.1; BGE 138 V 533, E. 2.2; zum Ganzen 
GLASER, Umsetzung, passim; zu diesen Grundsätzen im EU-Recht BIEBER/EPINEY/HAAG/
KOTZUR, S. 267-277; OPPERMANN/CLASSEN/NETTESHEIM, § 12 Rz. 23-49; OESCH, Europarecht, 
Rz. 563-574. 
Diese Bestimmung «aktiviert» gemäss GLASER/DÖRIG, S. 460, positivrechtlich Menschen 
und Unternehmen für die Durchsetzung der ihnen im Abkommen gewährten Rechte. 
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Europäischen Agentur für Flugsicherheit).166 Der Gerichtshof der EU ist diesfalls 
für die Gewährung von Rechtsschutz zuständig (Art. 20 LVA).167 

2. Gemischte Ausschüsse 

67 Die meisten Abkommen sehen die Einsetzung von Gemischten Ausschüssen 
vor, welche für die Verwaltung und das ordnungsgemässe Funktionieren der 
Abkommen verantwortlich sind. Zurzeit existieren 21 Gemischte Ausschüsse. 
Sie setzen sich aus einer Delegation der Schweiz und einer Delegation der EU 
(sowie im Fall von gemischten Abkommen zusätzlich aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Mitgliedstaaten) zusammen. Sie treten bei Bedarf, mindestens 
einmal jährlich, zusammen und beschliessen in traditionell diplomatischer 
Manier im gegenseitigen Einvernehmen, d.h. einstimmig (s. etwa Art. 30 Abs. 2 
FHA, Art. 14 Abs. 1 FZA, Art. 21 Abs. 1 LVA).168 Die Aufgaben der Gemischten Aus-
schüsse bestimmen sich nach den jeweiligen vertraglichen Vorgaben: 

– Information und Konsultation: In den Gemischten Ausschüssen werden 
Informationen bezüglich Anpassungen und Änderungen von internen 
Rechtsvorschriften, welche Auswirkungen auf das ordnungsgemässe 
Funktionieren eines Abkommens haben können, ausgetauscht (s. etwa 
Art. 14 Abs. 3 und Art. 17 FZA, Art. 7 Abs. 1 ÖffBA); 

– Überwachung: Eine zentrale Rolle spielt die Überwachung der Praxis der 
Vertragsparteien im Anwendungsbereich der Abkommen, um die einheit-
liche Anwendung zu sichern (s. etwa Art. 1 Abs. 2 LVA, Art. 16 Abs. 2 FZA); 

– Abhilfemassnahmen: Gemischte Ausschüsse können ausserordentliche 
Massnahmen beschliessen, sofern sich solche aufgrund schwerwiegender 
Probleme oder Störungen aufdrängen (s. etwa Art. 14 Abs. 2 FZA, Art. 47 
LandVA); 

– Diplomatische Streitbeilegung: Die Vertragsparteien diskutieren Fälle, in de-
nen eine Vertragspartei der anderen vorwirft, gegen ein Abkommen zu ver-
stossen, und suchen nach Lösungen (s. etwa Art. 19 FZA, Art. 54 LandVA); 

– Weiterentwicklung: Gewisse Abkommen übertragen dem Gemischten 
Ausschuss die Kompetenz, Regelungen in den Anhängen zu ändern.169 

S. Art. 42a KG zur Zuständigkeit bei Untersuchungen in Verfahren in der Schweiz gestützt 
auf das LVA. 
S. zum Fluglärmstreit unten N. 81 und N. 230; zu kartellrechtlichen Fällen unten N. 239. 
S. zum Rechtsschutz gegen Beschlüsse der Gemischten Ausschüsse GÜNTHARDT, Rechts-
schutz, passim. 
S. unten N. 100. 
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B. Verhältnis zum unionalen Recht und zum 
schweizerischen Recht 

68 Ausgangspunkt für die Bestimmung des Verhältnisses der bilateralen Abkom-
men zum unionalen Recht und zum schweizerischen Recht ist der Grundsatz 
der Vertragstreue (pacta sunt servanda, Art. 26 WVRK). Sofern die EU oder die 
Schweiz gegen eine bilateralrechtliche Verpflichtung verstösst, treten die 
Rechtsfolgen der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit ein. Die andere Ver-
tragspartei kann gestützt auf allgemeine völkerrechtliche Grundsätze oder ab-
kommensspezifische Vorgaben geeignete Massnahmen ergreifen.170 Von der 
völkerrechtlichen Bindung sind die Fragen der Geltung und des Rangs der bi-
lateralen Abkommen im unionalen Recht und im schweizerischen Recht, der 
völkerrechtskonformen Auslegung des unionalen und schweizerischen Rechts 
und der unmittelbaren Anwendbarkeit der bilateralen Abkommen zu unter-
scheiden. Dabei handelt es sich um Fragen, welche im Wesentlichen durch das 
jeweilige Verfassungsrecht zu beantworten sind. 

Die Bestimmung des Verhältnisses zwischen den bilateralen Abkommen und dem uniona-
len und schweizerischen Recht ist verknüpft mit der Frage der demokratischen Legitima-
tion des bilateralen Wegs.171 

1. Geltung und Rang 

69 Das EU-Recht und das schweizerische Recht beruhen auf dem Grundsatz der 
automatischen Geltung des Völkerrechts (Monismus).172 Auch die bilateralen 
Abkommen bilden einen integralen Bestandteil der unionalen und schweizeri-
schen Rechtsordnung; Transformationsakte sind nicht notwendig.173 

Die Feststellung, dass die Abkommen einen integralen Bestandteil der unionalen Rechts-
ordnung darstellen, hat für das EU-Recht zwei gewichtige Konsequenzen: Die bilateralen 
Abkommen beanspruchen als Bestandteil des EU-Rechts Vorrang vor mitgliedstaatlichem 
Recht. Weiter ist der EuGH letztinstanzlich zuständig für die Auslegung der bilateralen Ab-
kommen; er stellt auf diese Weise ihre einheitliche Anwendung in der gesamten EU sicher 
(Art. 218 Abs. 11, Art. 263 und Art. 267 AEUV). 

70 In der EU stehen völkerrechtliche Verträge gemäss ständiger Praxis des EuGH 
im Rang zwischen Primär- und Sekundärrecht.174 Es ist davon auszugehen, 

S. unten N. 106. 
S. oben N. 49–58. 
Vgl. zum EU-Recht Art. 216 Abs. 2 AEUV, Urteil Haegeman, C-181/73, EU:C:1974:41, Rn. 26; 
BIEBER/EPINEY/HAAG/KOTZUR, S. 745-746; zum schweizerischen Recht Art. 5 Abs. 4 BV; 
BGE 105 II 49; Bericht Völkerrecht-Landesrecht, S. 2302-2303. 
S. zum Spezialfall gemischter Abkommen KADDOUS, Zusammenarbeit, Rz. 101-108. 
Urteil Kadi, C-402/05 und C-415/05, EU:C:2008:461; BESSON, Rz. 828; KOTZUR, Rz. 8. 
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dass diese Rangordnung auch in Bezug auf das Verhältnis zwischen EU-Recht 
und bilateralen Abkommen gilt. Primärrecht inkl. der Grundrechtecharta geht 
im Kollisionsfall dem bilateralen Vertragsrecht folglich vor.175 Letzteres bindet 
demgegenüber den EU-Gesetzgeber und die Mitgliedstaaten und beansprucht 
im Fall einer Kollision mit Verordnungen und Richtlinien sowie mitgliedstaat-
lichem Recht Vorrang (wobei für die praktische Wirksamkeit einer bilateral-
rechtlichen Norm die Bereitschaft der Behörden entscheidend ist, die Norm 
unmittelbar anzuwenden).176 

71 In der Schweiz gilt grundsätzlich der Vorrang von Völkerrecht (vgl. Art. 5 Abs. 4 
BV).177 Dem Bundesgesetzgeber ist es ausnahmsweise nicht verwehrt, bewusst 
von einer völkerrechtlichen Verpflichtung abzuweichen; die rechtsanwenden-
den Behörden sind diesfalls gehalten, eine solche Entscheidung des Gesetzge-
bers zu akzeptieren und der völkerrechtswidrigen innerstaatlichen Norm Vor-
rang einzuräumen (Schubert-Praxis).178 Diese Option besteht in den folgenden 
Konstellationen nicht: Völkerrechtliche Menschenrechtsgewährleistungen, 
d.h. insbesondere die EMRK, gehen Bundesgesetzen in jedem Fall vor (PKK-
Gegenausnahme).179 Weiter gilt die Schubert-Praxis «im Verhältnis zur Euro-
päischen Union und den von der Schweiz im Freizügigkeitsrecht staatsver-
traglich eingegangenen Pflichten nicht» (FZA-Gegenausnahme); daran ändert 
auch eine bewusste Missachtung der vertraglichen Verpflichtungen durch den 
Gesetzgeber nichts, wie das Bundesgericht in einem Urteil von 2015 beiläufig 
– d.h. als obiter dictum – ausführte.180 Das Urteil erging im November 2015, also 
kurz nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative durch Volk und 
Stände im Februar 2014, und erteilte den Vorschlägen eine Absage, die Initia-
tive unter Verletzung des Freizügigkeitsabkommens umzusetzen.181 Argumen-
tativ beruht das Urteil auf einer nachvollziehbaren Logik: Die Schweiz beteiligt 
sich in den vom Abkommen erfassten Bereichen mitgliedstaatsähnlich an der 
unionalen Personenfreizügigkeit. Vor diesem Hintergrund ist es ein kleiner 

S. zur grundrechtskonformen Auslegung unten N. 93. 
S. zur unmittelbaren Anwendbarkeit unten N. 76. 
S. zum Ganzen BIAGGINI, BV-Kommentar, Art. 5 Rz. 29-35; DUBEY/BESSON, Art. 5 Cst. 
Rz. 170; EPINEY, Schubert, passim; HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Rz. 2369-2394; 
LOOSER, Art. 190 BV Rz. 38. – Art. 2 Abs. 1 ZG wiederholt den Vorrang des Völkerrechts vor 
Landesrecht ausdrücklich, s. dazu BGE 149 II 129, E. 4; ARPAGAUS, Rz. 310-316; s. auch BVGE 
2015/14 vom 25. Februar 2015, E. 3.2, betr. Diplomanerkennung. 
BGE 99 Ib 39, E. 3/4; ARPAGAUS, Rz. 310-316. 
BGE 125 II 417, E. 4d. 
BGE 142 II 35, E. 3.2; s. BIAGGINI, BV-Kommentar, Art. 5 Rz. 32; HAHN, Kündigung, passim; 
EPINEY, Verhältnis, passim; GLASER/BRUNNER, passim; OESCH, Urteilsbesprechung, passim; 
NAY, passim. 
S. zu dieser Umsetzung oben N. 52. 
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Schritt, in Analogie zum EU-Recht von einem umfassenden Vorrang des Ab-
kommens auszugehen und auf diese Weise sein ordnungsgemässes Funk-
tionieren zu sichern. Gleichzeitig äussert sich das Bundesgericht nicht zur 
besonderen Stellung der Schweiz im europäischen Integrationsprozess. Die 
Schweiz ist ein Drittstaat ohne institutionelle Einbindung und direkte Ein-
flussmöglichkeit auf die Weiterentwicklung des EU-Rechts. Auch die Tatsache, 
dass in der EU mit dem Vorabentscheidungsverfahren ein Mechanismus zur 
Verfügung steht, mit dem die Gerichte den EuGH mit Gültigkeits- und Aus-
legungsfragen befassen können, zu dem schweizerische Gerichte aber keinen 
Zugang haben, wird nicht thematisiert. 

Das bundesgerichtliche Diktum hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Das ist mit 
Blick auf die herausfordernde Doppelfunktion, welche das BGer bei der Auslegung der bi-
lateralen Abkommen wahrnimmt, wenig verwunderlich: Auf der einen Seite legt es die Ab-
kommen für die Schweiz verbindlich aus. Es tut dies mit einem Seitenblick auf die Methode 
und Praxis des EuGH; hier dominiert eine supranationale Perspektive. Auf der anderen 
Seite darf das BGer als nationales Höchstgericht die spezifisch schweizerische Sicht nicht 
aus den Augen verlieren. Hier ähnelt seine Rolle derjenigen der mitgliedstaatlichen Ge-
richte, welche den Vorrang des EU-Rechts nicht grenzenlos akzeptieren und Schranken 
bzw. Prüfvorbehalte formuliert haben.182 Das BGer nimmt diese letztere Perspektive – zu-
gegeben ein heikles Terrain – nicht in den Blick. So ist ungeklärt, ob der Vorrang – wie vom 
BGer suggeriert – unbedingt wirkt oder ob das Bundesgericht sich vorbehält, in Ausnah-
mefällen den Vorrang zu verneinen und die schweizerische Norm anzuwenden. So wäre es 
etwa analog zu den vom deutschen Bundesverfassungsgericht entwickelten Vorbehalten 
zum Vorrang des EU-Rechts oder zu den vom liechtensteinischen Staatsgerichtshof ent-
wickelten Vorbehalten zum Vorrang des EWR-Rechts denkbar, dass das BGer einen EU-
Rechtsakt nicht anwendet, weil er gegen elementare Grundrechtsgewährleistungen ver-
stösst, oder ein Urteil des EuGH nicht befolgt, weil der EuGH die Grenzen der zulässigen 
Auslegung offensichtlich überschritten hat.183 

72 2022 hat das Bundesgericht (bzw. wiederum die II. öffentlich-rechtliche Abtei-
lung) den unbedingten Vorrang auf das Dublin-Assoziierungsabkommen aus-

S. zum Ganzen MAYER/WENDEL, passim; CRAIG/DE BÚRCA, S. 310-341. 
S. zu den Kontrollvorbehalten des BVerfG BVerfGE 154, 17 – PSPP, in dem der Beschluss 
der EZB zum Staatsanleiheprogramm – trotz des anderslautenden Urteils des EuGH in der 
Rs. Weiss, C-493/17, EU:C:2018:1000 – als ultra vires qualifiziert wurde; BIEBER/EPINEY/
HAAG/KOTZUR, S. 132-134; OPPERMANN/CLASSEN/NETTESHEIM, § 10 Rz. 14-25; OESCH, Euro-
parecht, Rz. 151-154 und Rz. 350-364; zum Diktum des liechtensteinischen StGH, wonach 
das EWR-Recht inkl. seiner Auslegung durch den EFTA-Gerichtshof nicht anwendbar 
ist, wenn es gegen «Grundprinzipien und Kerngehalte der Grundrechte der Landesver-
fassung» verstösst, StGH/LI 2013/196, E. 2.5.1. Vgl. zum Ganzen auch die Erklärungen 
des Ständerates vom 5. Juni 2024 und des Nationalrates vom 12. Juni 2024, wonach sich 
der EGMR mit dem Urteil vom 9. April 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz v. Suisse, 
Nr. 53600/20, «durch diese Art der Vertragsauslegung dem Vorwurf eines unzulässigen 
und unangemessenen gerichtlichen Aktivismus» ausgesetzt habe; dazu SEILER, KlimaSe-
niorinnen, passim; STADELMANN, passim. 
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gedehnt. Es hat festgehalten, dass bei der Auslegung von Art. 28 der in diesem 
Abkommen referenzierten Dublin III-Verordnung (EU) 604/2013 die Schu-
bert-Praxis keine Anwendung findet (Dublin-Gegenausnahme): 

«[Die Schubert-Praxis gilt] von vornherein nicht, wenn – wie hier im Rahmen eines Frei-
heitsentzugs – menschen- oder freizügigkeitsrechtliche Verpflichtungen der Schweiz in-
frage stehen (… ‹PKK›; …); diesfalls geht die völkerrechtliche Norm der abweichenden na-
tionalen Regelung gemäss der Rechtsprechung auch dann vor, wenn der schweizerische 
Gesetzgeber davon abweichen wollte.»184 

73 Da Art. 76a Abs. 4 AIG eine Höchstdauer der Renitenzhaft von drei Monaten 
vorsieht, der EuGH in einem Urteil von 2017 gestützt auf Art. 28 der Dublin III-
Verordnung aber nur eine Höchstdauer von sechs Wochen als zulässig erach-
tet, war das schweizerische Recht nicht anwendbar.185 Die gegenüber dem 
Beschwerdeführer angeordnete Renitenzhaft, die über diese Höchstdauer hin-
ausging, war widerrechtlich. Offen bleibt, welche menschenrechtliche Ver-
pflichtung für das Bundesgericht entscheidrelevant war: Art. 28 der Dublin III-
Verordnung (welche in den Erwägungsgründen wiederholt auf die GRC und 
die EMRK verweist), Art. 6 GRC (auf den der EuGH bei der Auslegung von 
Art. 28 der Dublin III-Verordnung rekurrierte) oder Art. 5 EMRK (der im Rah-
men des vorinstanzlichen Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht des Kan-
tons Thurgau eine Rolle spielte, wobei die Präambel des Dublin-Assoziierungs-
abkommens auf die EMRK verweist)? 

2. Völkerrechtskonforme Auslegung 

74 Ein wirkmächtiges Instrument zur Vermeidung von Kollisionen zwischen Völ-
kerrecht und innerstaatlichem Recht – zu dem in diesem Kontext auch EU-
Recht gehört – ist die völkerrechtskonforme Auslegung. Die rechtsanwenden-
den Behörden sind gehalten, unionales und schweizerisches Recht soweit als 
möglich, d.h. im Rahmen der anerkannten Auslegungsmethoden, unter Be-
rücksichtigung des einschlägigen Völkerrechts auszulegen und anzuwen-
den.186 Die völkerrechtskonforme Auslegung findet ihre normative Grundlage 
im völkerrechtlichen Grundsatz der Vertragstreue und im völkerrechtlichen 
Anspruch auf Vorrang vor innerstaatlichem Recht (Art. 26 und Art. 27 WVRK). 

BGE 148 II 169, E. 5.2. 
Ibid., bezugnehmend auf das Urteil Khir Amayry, C-60/16, EU:C:2017:675; zum Ganzen 
EPINEY, Schubert, passim. 
S. allg. zur völkerrechtskonformen Auslegung im EU-Recht Urteil Bosphorus, C-84/95, 
EU:C:1996:312, Rn. 11-18; im schweizerischen Recht BGE 94 I 669, 678; ARPAGAUS, 
Rz. 317-318. 
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Diese Auslegungsmaxime ist auch im Kontext der bilateralen Abkommen an-
wendbar.187 

Sofern das unionale Recht oder das schweizerische Recht keinen Spielraum für eine völ-
kerrechtskonforme Auslegung belassen, besteht eine Kollision. Den rechtsanwendenden 
Behörden bleibt diesfalls nichts anderes übrig, als die einschlägigen Kollisionsregeln 
fruchtbar zu machen, d.h. primär die Regeln zum Vorrang und zur unmittelbaren Anwend-
barkeit. 

3. Unmittelbare Anwendbarkeit 

75 Verwaltungsbehörden und Gerichte in der Schweiz und in der EU bejahen die 
unmittelbare Anwendbarkeit eines völkerrechtlichen Vertrags, sofern der Ver-
trag mit Blick auf seine Art und Struktur einer unmittelbaren Anwendbarkeit 
nicht entgegensteht und die fragliche Bestimmung inhaltlich hinreichend be-
stimmt und unbedingt formuliert – kurzum: justiziabel – ist.188 Diese Voraus-
setzungen gelten auch bei der Bestimmung der unmittelbaren Anwendbarkeit 
der bilateralen Abkommen. 

76 Der EuGH bejaht die unmittelbare Anwendbarkeit der bilateralen Abkommen 
grosszügig. Dies gilt unbestrittenermassen für die justiziellen Bestimmungen 
der Bilateralen I und II. Der EuGH hat sich bis heute nicht zur unmittelbaren 
Anwendbarkeit des Freihandelsabkommens von 1972 geäussert. Mit Blick auf 
seine langjährige Praxis, die Eignung von Freihandelsabkommen zur unmittel-
baren Anwendbarkeit mit Blick auf ihre Rechtsnatur und Systematik grund-
sätzlich zu bejahen, ist davon auszugehen, dass er auch das Freihandelsabkom-
men mit der Schweiz unmittelbar anwenden würde.189 

77 Das Bundesgericht bejaht die unmittelbare Anwendbarkeit des Versicherungs-
abkommens190 sowie der Bilateralen I und II.191 Dabei sind auch EU-Richtlinien, 

COTTIER/EVTIMOV, S. 188-189; TOBLER/BEGLINGER, Grundzüge, Rz. 100. 
S. zur unmittelbaren Anwendbarkeit im EU-Recht im Allg. Urteil Portugal/Rat, C-149/
96, EU:C:1999:574; Urteil Air Transport Association of America, C-366/10, EU:C:2011:864, 
Rn. 49-55; OESCH, Europarecht, Rz. 809-817; im schweizerischen Recht BGE 136 I 297, 
E. 8.1; KELLER, passim; WÜGER, Anwendbarkeit, passim. 
Vgl. Urteil Kupferberg, C-104/81, EU:C:1982:362, Rn. 17-26; hier bejahte der EuGH die un-
mittelbare Anwendbarkeit des damals geltenden FHA mit Portugal von 1972. 
BGE 138 I 378, E. 10; s. dazu unten N. 198. 
JAAG/HÄNNI, Rz. 4020-4021; THÜRER/HILLEMANNS, Rz. 12-15; s. unten N. 166 betr. FZA; unten 
N. 228 betr. LVA; unten N. 315, zum DAA; BGE 135 II 243. E. 3.1, wo sich bei der Auslegung 
von Anhang 7 des AgrarA (Handel mit Weinbauerzeugnissen) die Frage der unmittelbaren 
Anwendbarkeit nicht stellte, «car il ne s’agit pas de discuter de droits ou d’obligations 
que les recourants pourraient invoquer directement en justice, mais plutôt d’examiner un 
règlement cantonal à la lumière de l’Accord en question». 
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auf die in einem Abkommen verwiesen wird, unmittelbar anwendbar, sofern 
sie justiziabel sind; die Schweiz verzichtet in pragmatischer Weise häufig dar-
auf, solche Richtlinien ins schweizerische Recht umzusetzen.192 In Bezug auf 
das Freihandelsabkommen zeigt sich das Bundesgericht zurückhaltender.193 Es 
hat dem Abkommen die unmittelbare Anwendbarkeit wiederholt abgespro-
chen, wobei hier vor allem auf den Sinn und Zweck des Abkommens als «reines 
Handelsabkommen» abgestellt wurde;194 einzig dessen Ursprungsregeln wen-
det es regelmässig unmittelbar an.195 In jüngeren Urteilen hat das Bundesge-
richt die unmittelbare Anwendung zumindest für gewisse Bereiche nicht mehr 
kategorisch ausgeschlossen.196 Eine Kehrtwende scheint das Bundesgericht in 
einem Urteil von 2005 vollzogen zu haben, in dem es eine Abgabe umfas-
send auf ihre Vereinbarkeit mit dem Freihandelsabkommen überprüfte, ohne 
die unmittelbare Anwendbarkeit allerdings ausdrücklich zu bejahen.197 Diese 
«engherzige»198 Praxis präsentiert sich insgesamt uneinheitlich und wenig ge-
festigt. Sie ist aus individualrechtlicher Sicht problematisch. Unbefriedigend 
ist die zögerliche Anerkennung der unmittelbaren Anwendbarkeit staatsver-
traglich garantierter Marktzugangsrechte umso mehr, als die verfassungs-
rechtlich gewährleistete Aussenwirtschaftsfreiheit in der Praxis nur über be-
schränkte Wirkkraft verfügt.199 

S. unten N. 181 zum FZA; KROPF, S. 93; Urteil des BGer vom 16. April 2018, 2C_377/2016, 
E. 4, zum LVA. 
COTTIER/EVTIMOV, S. 190-198. 
BGE 104 IV 175, E. 2c; BGE 105 II 49, E. 3b; s. auch BGE 118 Ib 367, E. 6b. 
S. BGE 112 IV 53, E. 2/3; BGE 114 Ib 168; BGE 149 II 129, E. 4-6. 
Urteil 2A.593/2005 vom 6. September 2006, E. 5.4; s. auch Urteil des BVGer A-8382/2007 
vom 29. September 2008, E. 11; die Eidg. Zollrekurskommission hielt bereits 2001 fest, dass 
das Verbot diskriminierender Steuern gemäss Art. 18 FHA unmittelbar anwendbar ist, VPB 
66.44, E. 5a/bb; dazu N. 136; s. zur – mehrheitlich abgelehnten – unmittelbaren Anwend-
barkeit der wettbewerbsrechtlichen Vorgaben des FHA von 1972 unten N. 238 und N. 242. 
BGE 131 II 271, E. 10; dazu WÜGER, Freihandelsabkommen, passim; s. auch BGE 143 II 297, 
E. 8, wo das BGer einen kartellrechtlich umstrittenen Sachverhalt auch im Licht von 
Art. 23 Abs. 1 FHA prüfte und feststellte, dass «das Völkerrecht im Verhältnis Schweiz-EU 
nicht gegen die Unterstellung des vorliegenden extraterritorialen Sachverhalts unter das 
KG» spricht. 
C. BAUDENBACHER, Konflikte, S. 830. 
OESCH, Aussenwirtschaftsrecht, Rz. 30.31-30.33. 
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C. Auslegung 

1. Im Allgemeinen 

78 Die bilateralen Abkommen werden gestützt auf die Auslegungsmethoden ge-
mäss Art. 31-33 WVRK ausgelegt. Diese Bestimmungen kodifizieren geltendes 
Völkergewohnheitsrecht.200 Ausgehend vom Wortlaut und gestützt auf Treu 
und Glauben steht die gewöhnliche Bedeutung einer Norm im Licht ihres Zu-
sammenhangs sowie ihres Ziels und Zwecks im Vordergrund. Der für die Sinn-
ermittlung erforderliche Zusammenhang kann sich aus weiteren Übereinkünf-
ten ergeben. Gleichermassen zu berücksichtigen ist die Praxis zur Anwendung 
der Verträge. Unter mehreren möglichen Auslegungen einer Norm ist ihr 
«derjenige Sinn beizumessen, der seine effektive Anwendung gewährleistet 
(‹effet utile›) und nicht zu einem Ergebnis führt, das dem Ziel und Zweck der 
eingegangenen Verpflichtungen widerspricht.»201 Dieser Methode liegt ein 
vornehmlich objektiver Ansatz zugrunde. Es gilt der im Völkerrecht etablierte 
Grundsatz der vertragsautonomen Auslegung, womit die einheitliche Ausle-
gung und Anwendung in den Vertragsstaaten gewährleistet werden soll. 

79 Spezielle Fragen stellen sich bei der Auslegung von Bestimmungen, welche 
EU-rechtlichen Normen nachgebildet sind oder solche Normen wörtlich über-
nehmen (2.). Vereinzelt enthalten Abkommen spezielle Regeln zur Berücksich-
tigung der Praxis des EuGH zum EU-Recht (3.). Die bilateralen Abkommen ent-
halten keine Grundrechtskataloge. Gleichwohl werden sie konsequent im 
Einklang mit grundrechtlichen Gewährleistungen ausgelegt (4.). Gewisse Ab-
kommen räumen der Schweiz das Recht ein, sich an ausgewählten Vorabent-
scheidungsverfahren vor dem EuGH zu beteiligen (5.). 

2. Sinngemäss oder wörtlich übernommenes EU-Recht 

80 Diverse Abkommensbestimmungen sind ähnlich oder wortgleich formuliert 
wie die Parallelbestimmungen im EU-Recht. Dies gilt offenkundig für unionale 
Rechtsakte, welche tel quel in den bilateralen Acquis übernommen werden. 
Diesfalls stellt sich die Frage, ob dergestalt parallele Bestimmungen in gleicher 
Weise ausgelegt werden sollen oder ob ihr allenfalls unterschiedlicher Norm-

S. etwa BGE 132 V 53, E. 6.3; BGE 133 V 329, E. 8.4; BGE 149 II 129, E. 6.1; Urteil des BVGer 
vom 16. November 2022, B-786/2014, E. 3.2; Urteil Hengartner und Gasser, C-70/09, 
EU:C:2010:430, Rn. 36; Urteil Wächtler, C-581/17, EU:C:2019:138, Rn. 35; zum Ganzen 
BURRI/PIRKER, passim; COTTIER/DIEBOLD, passim; EPINEY/METZ/PIRKER, Parallelität, passim; 
PIRKER/MATTER, 2020, S. 86-88; SEILER, Einfluss, S. 274. 
BGE 149 II 129, E. 6.2.4, zur Auslegung des Protokolls Nr. 3 des FHA 1972 (Ursprungsregeln). 
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gehalt nahelegt, eine autonome Lesart zu wählen und die Praxis des EuGH zum 
Unionsrecht nicht auf das bilaterale Verhältnis zu übertragen. 

81 Der EuGH hat bei der Auslegung von Freihandels- und Assoziierungsabkom-
men mit Drittstaaten wiederholt betont, dass eine parallele Auslegung nur 
dann in Betracht kommt, wenn der Zweck und der Kontext der Vertragsbe-
stimmung, insbesondere auch mit Blick auf die Integrationstiefe des Vertrags, 
vergleichbar sind mit dem Zweck und dem Kontext der gemeinschafts- bzw. 
unionsrechtlichen Bestimmung. Diese mittlerweile jahrzehntealte Praxis geht 
auf das Urteil Polydor von 1982 zurück und wird als Polydor-Prinzip bezeich-
net.202 Sie ist gemäss EuGH auch bei der Auslegung der bilateralen Abkommen 
mit der Schweiz einschlägig. Der EuGH führte 2009 aus, dass «die den ge-
meinschaftsrechtlichen Bestimmungen über den Binnenmarkt gegebene Aus-
legung nicht automatisch auf die Auslegung des [Freizügigkeitsabkommens] 
übertragen werden [kann], sofern dies nicht im Abkommen selbst ausdrück-
lich vorgesehen ist».203 

Im Fluglärmstreit zwischen der Schweiz und Deutschland entschied der EuGH, dass die 
unionsrechtlich gewährleistete Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 AEUV) nicht unbesehen auf 
das LVA übertragen werden kann. Er wies darauf hin, dass die Schweiz nach der Ablehnung 
des EWR-Beitritts «nicht dem Binnenmarkt der Union beigetreten [ist], mit dem alle Hin-
dernisse beseitigt werden sollen, um einen Raum vollständiger Freizügigkeit entsprechend 
einem nationalen Markt zu schaffen, der u. a. die Dienstleistungsfreiheit umfasst (…). Des-
halb kann die den unionsrechtlichen Vorschriften über den Binnenmarkt gegebene Ausle-
gung nicht automatisch auf die Auslegung des Luftverkehrsabkommens EG-Schweiz über-
tragen werden, sofern dies nicht im Abkommen selbst ausdrücklich vorgesehen ist (…).» 
Der EuGH stellte fest, dass das LVA keine dem Unionsrecht nachgebildete Dienstleistungs-
freiheit enthält, womit die Praxis des EuGH zu Art. 56 AEUV nicht auf das LVA übertragen 
werden kann.204 

82 Sofern eine bilaterale Norm ähnlich oder wortgleich formuliert ist wie die Par-
allelnorm im EU-Recht und Zweck und Kontext der Normen vergleichbar sind, 
scheint der EuGH von der Vermutung einer parallelen Auslegung auszugehen. 
Die meisten Fälle, mit denen sich der EuGH dabei bis anhin befasste, betreffen 
das Freizügigkeitsabkommen. Er zögert nicht, die bilateralen Abkommen zu-
gunsten einer beschwerdeführenden Partei auszulegen und Rechte daraus ab-
zuleiten, wenn sich eine solche Lesart im Licht der anerkannten Auslegungs-

Urteil Polydor, 270/80, EU:C:1982:43; TOBLER, Grimme, S. 369. 
Urteil Grimme, C-351/08, EU:C:2009:697, Rn. 29; s. auch Urteil Hengartner und Gasser, 
C-70/09, EU:C:2010:430, Rn. 41-42; Urteil Picart, C-355/16, EU:C:2018:184, Rn. 29; BESSON/
AMMANN, S. 335-337. 
Urteil Fluglärmstreit, C-547/10 P, EU:C:2013:139, Rn. 78-81; s. zu diesem Urteil unten 
N. 230. 
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methoden als sachgerecht erweist; dabei greift er auch auf seine Praxis zum 
EU-Recht zurück.205 Das methodische Vorgehen des EuGH folgt einer nach-
vollziehbaren Logik: Die Vermutung der parallelen Auslegung trägt der gewan-
delten völkerrechtlichen Natur derjenigen bilateralrechtlichen Bestimmungen 
Rechnung, welche die sektorielle Integration der Schweiz in den unionalen 
Rechtsraum bezwecken. Solche Bestimmungen werden auf die Menschen und 
Unternehmen in der Schweiz «ausgedehnt»206, womit die Schweiz punktuell 
«einem Mitgliedstaat gleichzustellen»207 ist. Es ist nur konsequent, wenn der 
EuGH sie im Einklang mit seiner Praxis zu den unionsrechtlichen Parallelbe-
stimmungen auslegt und die Menschen und Unternehmen in der Schweiz und 
in der EU damit über die gleichen (Marktzugangs‑)Rechte verfügen. 

83 Dasselbe Muster zeigt sich in der Praxis des Bundesgerichts. Es legt die bilate-
ralen Abkommen, die auf EU-Recht beruhen und deren ratio legis dahin geht, 
die Schweiz sektoriell in den unionalen Rechtsraum zu integrieren und eine 
parallele Rechtslage zu schaffen, gestützt auf die spezifisch EU-rechtlichen 
Auslegungsmethoden und mit Blick auf die Präjudizien des EuGH zum EU-
Recht aus. In der Praxis des Bundesgerichts stehen ebenfalls Fälle zum Freizü-
gigkeitsabkommen im Vordergrund.208 Auch die Schengen- und Dublin-Asso-
ziierungsabkommen bzw. die darin referenzierten Rechtsakte werden von den 
Behörden «unionsrechtskonform»209 ausgelegt. Sie weichen «nicht ohne 
stichhaltige Gründe» von der EuGH-Rechtsprechung ab.210 Konsequenter-
weise entfalten dabei auch grundrechtlich bedeutsame Weichenstellungen im 
EU-Recht ihre Wirkung im bilateralen Verhältnis.211 

84 Gleichzeitig betont das Bundesgericht, dass gewisse bilaterale Abkommen je 
nach Ausgestaltung und Zielsetzung einen im Vergleich zum EU-Recht weni-
ger weitgehenden Integrationsgrad anstreben und folglich nicht automatisch 
analog zum EU-Recht auszulegen sind. Dies gilt mithin für das Freihandelsab-
kommen von 1972. In einem Urteil von 2005 bestätigte das Bundesgericht, dass 
das Freihandelsabkommen «grundsätzlich autonom auszulegen und anzuwen-

S. etwa Urteil Stamm und Hauser, C-13/08, EU:C:2008:774, Rn. 30-49; Urteil Graf und En-
gel, C-506/10, EU:C:2011:643, Rn. 22-36; Urteil Ettwein, C-425/11, EU:C:2013:121, Rn. 41-49; 
EPINEY, Brexit, Rz. 5; OESCH/SPECK, S. 265-268. 
Urteil Vereinigtes Königreich/Rat, C-656/11, EU:C:2014:97, Rn. 59 und Rn. 63. 
Urteil Kik, C-266/13, EU:C:2015:188, Rn. 44. 
S. unten N. 85–87. 
BGE 146 II 201 E. 4.2.3; s. auch BGE 147 IV 340, E. 4.5.5, m.V.a. die Praxis des BGer zur Be-
deutung von Urteilen des EuGH bei der Auslegung des FZA. 
Urteil des BVGer vom 2. Juli 2015, E-594/2015, E. 6.4, betr. DAA. 
S. unten N. 92–94. 
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den» ist; gleichzeitig wies es darauf hin, dass die Praxis des EuGH zu EU-
rechtlichen Parallelbestimmungen «nicht unbeachtlich» ist.212 

Der EuGH hat eine parallele Auslegung von Art. 30 und Art. 36 EWGV (Art. 34 und Art. 36 
AEUV) und den identisch formulierten Bestimmungen in Freihandelsabkommen (Art. 13 
und Art. 20 FHA) in Bezug auf das Immaterialgüterrecht (Verbot von Parallelimporten) un-
ter Rekurs auf den im Vergleich zum EWG-Recht unterschiedlichen Integrationsgrad von 
Freihandelsabkommen wiederholt verneint.213 Diese Entscheidung gilt als Präjudiz auch für 
die Schweiz: Das BGer lehnte eine analoge Behandlung von Parallelexporten unter dem 
EWGV und dem FHA ab.214 Es führte aus, das FHA sei «ein reines Handelsabkommen (…), 
das nicht wie der EWG-Vertrag einen einheitlichen Binnenmarkt mit überstaatlicher Wett-
bewerbsordnung, sondern bloss eine Freihandelszone schaffen will. Es beschränkt sich zu-
dem im Wesentlichen auf den industriellen Freihandel. Bei seiner Aushandlung wurde nicht 
nur eine Pflicht zur gegenseitigen Angleichung der gemeinschaftlichen und schweizeri-
schen Rechtsnormen bewusst ausgeschlossen; die bestehenden Rechtsordnungen und de-
ren uneingeschränkte autonome Durchsetzung wurden vielmehr gegenseitig vorbehalten 
(…). Das Abkommen sieht auch kein Organ vor, das wie der Europäische Gerichtshof als 
Institution der EWG die unmittelbare Anwendbarkeit einzelner Normen für die Vertrags-
parteien verbindlich festlegen könnte. (…) Diese Unterschiede sind auch bei der Auslegung 
einzelner Bestimmungen zu beachten, weshalb es entgegen den Einwänden der Beklag-
ten nicht angeht, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zu analogen Be-
stimmungen des EWG-Vertrages unbesehen zu übernehmen. Die Schweiz wird durch das 
Abkommen nicht gezwungen, ihre Wirtschaftspolitik und innere Gesetzgebung mit derje-
nigen der EWG zu harmonisieren, mag es auch nahe liegen, in konkreten Fällen für gleich-
artige Probleme ähnliche Lösungen wie die Nachbarstaaten anzustreben (…); dies ändert 
jedoch nichts daran, dass der schweizerische Richter das Abkommen seinem handelspoli-
tischen Charakter und Zweck entsprechend autonom auszulegen und anzuwenden hat.»215 

Demgegenüber hat das BGer 2021 bei einer zollrechtlichen Einreihung von Nahrungser-
gänzungsprodukten im Licht des FHA von 1972 die Einreihung des EuGH gestützt auf das 
EU-Zollrecht übernommen und eine Einreihung auf der Grundlage des Harmonisierten 
Systems (HS) abgelehnt.216 Obwohl das HS gemäss schweizerischer Praxis «verbindliches 
Völkerrecht»217 darstellt, erachtete das BGer es als angemessen, ausnahmsweise von der 
HS abzuweichen und der Einreihung im EU-Recht – welche gemäss BGer ohnehin sach-
gerechter schien und mit dem Ziel, eine Ungleichbehandlung von EU-Exporteuren und 
schweizerischen Exporteuren zu vermeiden – den Vorzug zu geben. Damit fand gemäss 
Benedikt Pirker und Paula Gadola «eine Art autonomer Nachvollzug» statt.218 

BGE 131 II 271, E. 10.3; s. auch BGE 118 Ib 367, E. 6; BGE 149 II 129, E. 6.2.5; zur Frage, ob ge-
stützt auf Art. 13 FHA das Cassis de Dijon-Prinzip gilt, unten N. 139. 
Urteil Polydor, C-270/80, EU:C:1982:43, betr. FHA EWG-Portugal. 
BGE 105 II 49. 
Ibid., E. 3. 
BGE 147 II 441. 
Ibid., E. 4.4.1; s. zum HS unten N. 135. 
PIRKER/GADOLA, S. 144. 
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3. Positivrechtliche Regelungen 

85 Das Freizügigkeitsabkommen und das Luftverkehrsabkommen verpflichten 
die Behörden in der Schweiz und der EU, die Praxis des EuGH zur Auslegung 
von Parallelbestimmungen im EU-Recht zu beachten. Gemäss Art. 16 Abs. 2 
FZA ist die Rechtsprechung des EuGH vor dem Zeitpunkt der Unterzeichnung 
zu berücksichtigen, «[s]oweit für die Anwendung dieses Abkommens Begriffe 
des Gemeinschaftsrechts herangezogen werden». Art. 1 Abs. 2 LVA verlangt, 
die Bestimmungen, welche im Wesentlichen mit dem EU-Recht übereinstim-
men, «in Übereinstimmung mit den vor der Unterzeichnung dieses Abkom-
mens erlassenen Urteilen, Beschlüssen und Entscheidungen des Gerichtshofs 
und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften auszulegen.» Beide 
Bestimmungen begründen in Bezug auf Urteile, welche nach dem Stichtag des 
21. Juni 1999 erlassen wurden, eine Informationspflicht; gegebenenfalls stellt 
der Gemischte Ausschuss die Folgen fest. Die Schengen/Dublin-Assoziie-
rungsabkommen thematisieren die Auslegung des Sekundärrechts, ohne eine 
Bindungswirkung zu stipulieren (Art. 8 und Art. 9 SAA, Art. 5 und Art. 6 DAA).219 

All diese Bestimmungen sind im Verhältnis zu Art. 31-33 WVRK leges speciales. 

Vereinzelt enthalten Abkommen einseitige Erklärungen zur Auslegung. So erklärte die 
EWG beim Abschluss des Freihandelsabkommens im Anhang zur Schlussakte, sie würde 
Art. 23 Abs. 1 FHA (Kartell- und Beihilferecht) auf der Grundlage der Kriterien beurteilen, 
welche sich aus der Anwendung der Bestimmungen des EWGV (Art. 85, Art. 86, Art. 90 und 
Art. 92 EWGV; Art. 101, Art. 102, Art. 106 und Art. 107 AEUV) ergeben. Die EU rekurrierte im 
Steuerstreit mit der Schweiz auf diese Erklärung.220 

86 Das Bundesgericht hat sich wiederholt zur Tragweite von Art. 16 Abs. 2 FZA ge-
äussert.221 Demnach ist die Alt-Rechtsprechung des EuGH, d.h. die Rechtspre-
chung vor dem Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens, zu Parallelbe-
stimmungen im EU-Recht «massgebend» und damit als verbindlich zu 
betrachten; es besteht eine «Befolgungspflicht».222 In Bezug auf die Neu-Recht-
sprechung des EuGH, d.h. die Rechtsprechung nach dem Zeitpunkt der Unter-
zeichnung des Abkommens, besteht keine Berücksichtigungspflicht, sondern 
«höchstens ein Beachtungsgebot in dem Sinn, dass diese [Urteile] nicht ohne 

S. zur Auslegung des SAA und des DAA oben N. 83. 
S. unten N. 242. 
Grundlegend BGE 136 II 5, E. 3.4; ferner BGE 136 II 65, E. 3/4; BGE 136 II 177, E. 3.2; BGE 139 
II 393, E. 4; BGE 142 II 35, E. 3; BGE 149 I 248, E. 6.7; BESSON/AMMANN, passim; BURRI/PIRKER, 
passim; COTTIER/DIEBOLD, passim; EPINEY, Bedeutung, passim; EPINEY, Rechtsschutz, Rz. 11; 
EPINEY/METZ/PIRKER, Parallelität, passim; KADDOUS, Stamm, passim; SEILER, Einfluss, 
S. 271-304; zur Frage, ob diese Auslegungsregel nur die Schweizer Behörden oder auch 
diejenigen in der EU bindet, BORGHI, Rz. 627; DIMITRIJEWITSCH, S. 154. 
BGE 139 II 393, E. 4.1.1. 
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sachliche Gründe unbeachtet bleiben sollen, aber aus der Sicht der Vertrags-
partner auch nicht zu einer nachträglichen Änderung des Vertragsinhalts führen 
dürfen».223 In der Praxis des Bundesgerichts spielt die Datumsgrenze, also die 
Unterscheidung zwischen Alt- und Neu-Rechtsprechung des EuGH, eine un-
tergeordnete Rolle. Das Bundesgericht berücksichtigt regelmässig nicht nur die 
Präjudizien des EuGH, welche vor dem Zeitpunkt der Unterzeichnung des Ab-
kommens ergangen sind, sondern ganz grundsätzlich das Fallrecht des EuGH zu 
Fragen, welche sich im bilateralen Verhältnis in analoger Weise stellen (wobei 
eine Übernahme einer neueren Praxis des EuGH mitunter auch erst «nach eini-
gem Zögern»224 erfolgen mag). Im Ergebnis findet eine «dynamische Rechtspre-
chungsübernahme»225 statt. Bilaterale Freizügigkeitsrechte, die wörtlich oder 
sinngemäss Unionsrecht nachgebildet sind und die den Zweck verfolgen, eine 
parallele Rechtslage zu schaffen, sind im Regelfall in Anlehnung an die Präjudizien 
des EuGH auszulegen. Zu Recht anerkennt das Bundesgericht, dass die im Frei-
zügigkeitsabkommen gewährleisteten Rechte mit Blick auf den «effet utile» aus-
zulegen sind, und akzeptiert die Einschlägigkeit dieses bei der Auslegung des 
EU-Rechts zentralen Auslegungstopos.226 Davon abweichende Auslegungsresul-
tate bleiben in Ausnahmefällen zwar möglich und rechtlich zulässig. Sie bedürfen 
aber einer triftigen Begründung. 

Das BGer führte im leading case zur Tragweite von Art. 16 Abs. 2 FZA aus, es würde auch 
die nach dem Stichtag vom 21. Juni 1999 ergangene Rechtsprechung des EuGH «in seine 
Beurteilung einbeziehen und ihnen Rechnung tragen».227 Dabei sei es möglich, «aus trifti-
gen Gründen» zu einer anderen Rechtsauffassung zu gelangen, wenngleich das BGer «dies 
aber mit Blick auf die angestrebte parallele Rechtslage nicht leichthin tun» würde.228 In 
casu folgte das BGer einem neuen Urteil des EuGH (Metock), in dem der EuGH in Abkehr 
von einem früheren Urteil (Akrich) entschied, dass sich ein Drittstaatsangehöriger, wel-
cher der Ehegatte einer Unionsbürgerin ist, die sich in einem Mitgliedstaat aufhält, des-
sen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzt, vor seiner Einreise in den Aufnahmemitgliedstaat 
nicht bereits rechtmässig in einem anderen Mitgliedstaat aufgehalten haben muss, um sich 
auf die Unionsbürgerrichtlinie 2004/38/EG berufen zu können.229 Das BGer führte aus, 
dass es sich dem Urteil Akrich «trotz einer gewissen Skepsis vor allem aus Gründen der 
Rechtsharmonisierung» angeschlossen hatte, und fuhr fort: «Analoge Überlegungen spre-
chen für eine Übernahme der angepassten Rechtsprechung. Es sind keine triftigen Gründe 
erkennbar, weshalb es innerhalb der Europäischen Gemeinschaft und in deren Verhältnis 
mit der Schweiz zwei unterschiedliche Freizügigkeitsregelungen geben sollte. Das Inter-

Ibid. 
BGE 142 II 35, E. 5.2. 
ZÜND, Grundrechtsverwirklichung, S. 1357. 
BGE 142 II 35, E. 5.2. 
BGE 136 II 5, E. 3.4; s. dazu MAIANI, Metock, passim. 
Ibid. 
Urteil Metock, C-127/08, EU:C:2008:449, in Abkehr vom Urteil Akrich, C-109/01, 
EU:C:2003:491. 
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esse an einer parallelen Rechtslage und mithin an einem möglichst einheitlichen Freizü-
gigkeitsraum geht vielmehr vor.»230 Dies galt umso mehr, wie sich «[d]en Gründen für die 
Änderung der Rechtsprechung durch den EuGH die Überzeugungskraft nicht absprechen» 
lässt.231 Bei diesem Urteil des BGer handelt es sich gemäss Hansjörg Seiler, bis 2021 Richter 
am BGer, um die «politisch wohl spektakulärste dynamische Rechtsprechung» zum Frei-
zügigkeitsabkommen, weil damit für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger in der Schweiz 
eine grosszügigere Familiennachzugspraxis eingeführt wurde als sie für Schweizerinnen 
und Schweizer gilt.232 Das BGer forderte in der Folge den Gesetzgeber in einem Appellent-
scheid auf, die dadurch entstandene Inländerdiskriminierung zu korrigieren – bis heute 
vergeblich.233 

87 Das Bundesgericht und das Bundesverwaltungsgericht sind bei der Auslegung 
eines Abkommens, mit dem sich die Schweiz am Binnenmarkt beteiligt, bis 
heute noch nie ausdrücklich von einem EuGH-Urteil abgewichen und haben 
stattdessen eine autonome Lesart gewählt.234 Abweichungen drängen sich ge-
mäss Bundesgericht allerdings immer dann auf, wenn eine bilaterale Norm ei-
nen anderen Zweck verfolgt als eine ähnlich oder wortgleich formulierte Be-
stimmung des Unionsrechts, d.h. wenn die Zielsetzung nicht darin liegt, das in 
der Union geltende Recht auf das Verhältnis zur Schweiz auszuweiten. Bei der 
Auslegung des Freizügigkeitsabkommens haben sich zwei Rechtsprechungsli-
nien herauskristallisiert: 

– Eine Abweichung von der EuGH-Praxis drängt sich auf, wenn Ansprüche 
nicht gestützt auf die klassischen Freizügigkeitsrechte (i.V.m. dem allge-
meinen Diskriminierungsverbot) weiterentwickelt werden, sondern ge-
stützt auf «die Bestimmungen über die Unionsbürgerschaft und deren 
Kernbereich»; «dasselbe gilt für mit der Richtlinie 2004/38/EG neu ein-
geführte Rechte für die Unionsbürger wie etwa den bedingungslosen 
Anspruch auf Daueranwesenheit nach ununterbrochenem fünfjährigem 
(rechtmässigem) Aufenthalt (…) oder das voraussetzungslose Aufenthalts-
recht von bis zu drei Monaten».235 Die Unionsbürgerschaft ist ein Institut 
zur «Schaffung einer immer engeren Union der Völker Europas» (Prä-

BGE 136 II 5, E. 3.6.2. 
Ibid., E. 3.7. 
SEILER, Dynamik, S. 88-89. 
BGE 136 II 120, E. 3.5.3; s. zum Ganzen Parlamentarische Initiative 19.464 «Beseitigung und 
Verhinderung der Inländerinnen- und Inländerdiskriminierung beim Familiennachzug»; 
SPESCHA/KURY, passim. 
Vgl. immerhin Urteil des BGer vom 15. Mai 2023, 2C_484/2022, E. 3.4.2, wo das BGer 
zwar «triftige Gründe» anführt, letztlich aber eine Bestimmung der Unionsbürgerrichtli-
nie 2004/38/EG inkl. Auslegung durch den EuGH nicht übernimmt, u.a. weil die einschlä-
gigen Bestimmungen in der Richtlinie und im FZA nicht identisch formuliert sind; PIRKER, 
Anwendungsbereich, Rz. 1 und Fn. 1. 
BGE 139 II 393, E. 4.1.2; s. auch BGE 136 II 65, E. 4.2. 
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ambel zum EUV), welches im Verhältnis zur Schweiz nicht greift. Ein-
drücklich ist, mit welcher Akribie das Bundesgericht die Praxis des EuGH 
zuweilen analysiert und dabei die freizügigkeitsrechtlich begründeten 
Ansprüche und die aus der Unionsbürgerschaft abgeleiteten Weiterent-
wicklungen – zwei Entwicklungsstränge, die im EU-Recht nicht mehr 
konsequent unterschieden und als Folge davon auch in den Urteilen des 
EuGH oft vermischt werden – für die Auslegung des Freizügigkeitsab-
kommens auseinanderdividiert; das ist nicht selten eine Herkulesaufgabe! 

– Ähnlich argumentiert das Bundesgericht (bzw. die strafrechtliche Abtei-
lung) in Bezug auf die Voraussetzungen, welche erfüllt sein müssen, damit 
eine strafrechtliche Landesverweisung mit dem Freizügigkeitsabkommen 
vereinbar ist.236 Während das Obergericht des Kantons Zürich bei der 
Überprüfung einer solchen Massnahme davon ausging, dass ein Anwen-
dungsfall der Schubertpraxis vorlag, umschifft das Bundesgericht dieses 
heikle Thema – wir erinnern uns: gemäss der II. öffentlich-rechtlichen 
Abteilung geht das Freizügigkeitsabkommen im Kollisionsfall Bundesge-
setzen vor237 – auf elegante Weise: Es legt Art. 5 Anhang I FZA «strafrecht-
lich» nicht analog zur Praxis im EU-Recht aus, sondern weniger restriktiv 
und damit zuungunsten von Staatsangehörigen der EU-Mitgliedstaaten. 
Es führte aus: 
«In casu sind für das Bundesgericht neben der integralen Verfassung (sowie der EMRK) das 
Bundesgesetz (Art. 66a ff. StGB) und das FZA massgebend. Eine unterschiedliche Rechts-
natur der anzuwendenden Normen bildet in der Praxis den Normalfall. Gerichte haben in 
jedem Rechtsstreit im Rahmen von divergierenden ‹massgebenden› Normen in abwägen-
der Weise zu entscheiden. Dabei sind die Wertungen des Gesetzgebers zu beachten. (…) 

Für die strafrechtliche Auslegung relevant ist es, dass es sich beim FZA um ein im Wesent-
lichen wirtschaftsrechtliches Abkommen handelt. Das FZA berechtigt lediglich zu einem 
doppelt bedingten Aufenthalt in der Schweiz, nämlich einerseits nach Massgabe der spe-
zifischen Vertragsvereinbarungen als Voraussetzung eines rechtmässigen Aufenthalts und 
andererseits nach Massgabe des rechtskonformen Verhaltens im Sinne von Art. 5 Abs. 1 An-
hang I FZA. (…) 

Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA ist für die Schweiz strafrechtlich nicht in einer Weise restriktiv 
auszulegen, welche diese Bestimmung des ihrer gewöhnlichen Bedeutung (Art. 31 Abs. 1 
VRK; …) nach anerkannten Normgehalts entleeren würde. Die Mitgliedstaaten gründeten 
die EU zur ‹Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas› (Art. 1 Abs. 2 
EUV) als Rechtsnachfolgerin der Europäischen Gemeinschaft (EG). Die zitierte restriktive 

BGE 145 IV 364; s. auch BGE 145 IV 55, E. 4.2, wo das BGer auf die Ausschaffungsinitiative 
und die parlamentarische Debatte zur Umsetzungsgesetzgebung (Art. 66a ff. StGB) ein-
ging, schliesslich aber feststellte, dass zwischen dem FZA und den Bestimmungen zur Lan-
desverweisung kein Normenkonflikt besteht; zu diesen Urteilen auch unten N. 179. 
S. oben N. 71. 
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Auslegung von Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA ist auf die primärrechtlich abgestützte integrativ 
wirkende dynamische Rechtsanwendung des EuGH zurückzuführen, die heute die Harmo-
nisierung und Vertiefung der Union intendiert. Diese Nuance dieser Rechtsprechung (te-
leologische Reduktion des Normgehalts von Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA) hat die Schweiz 
nach der aktuellen Rechtslage für das Strafrecht nicht zu berücksichtigen, da die unions-
rechtliche Auslegung nicht automatisch zu übernehmen ist (…). Vielmehr ist anzunehmen, 
dass der Normsinn dem Wortsinn entspricht.»238 

Diese Erwägungen zur Natur und zur Wirkungsweise des Freizügigkeits-
abkommens und zu seinem Verhältnis zum innerstaatlichen (Straf‑)Recht 
lassen viele Fragen offen. Sie sind inkohärent und widersprüchlich.239 Die 
Qualifikation des Freizügigkeitsabkommens als «im Wesentlichen wirt-
schaftsrechtliches Abkommen» wird seinem Inhalt und seinem Zweck nicht 
gerecht; die damit einhergehenden Ansprüche gehen über das rein Wirt-
schaftliche hinaus. Ebenso merkwürdig ist die letztlich künstliche Trennung 
zwischen Straf- und Wirtschaftsrecht; es trifft kaum zu, dass – wie das 
Bundesgericht weiter ausführt – «[d]ie strafrechtliche Landesverweisung 
(…) weder eine wirtschafts- noch eine migrationsrechtliche Komponente» 
hat.240 Die bundesgerichtlichen Ausführungen scheinen nur im Licht der 
fortlaufenden Aufweichung der Voraussetzungen zur Ausschaffung von 
straftätigen Ausländerinnen und Ausländern im Verfassungsrecht (Art. 121 
Abs. 3-6 BV) und im Gesetzesrecht (Art. 66a StGB) verständlich. Diese Vor-
gaben wurden zwar durch ein ausdrückliches Votum von Volk und Ständen 
ins Werk gesetzt. Auch dies rechtfertigt es allerdings nicht, vorliegend von 
der etablierten Praxis des EuGH, deren Grundzüge zum Zeitpunkt der Un-
terzeichnung des Freizügigkeitsabkommens bekannt waren, abzuweichen 
(vgl. Art. 27 WVRK i.V.m. Art. 16 FZA).241 

88 Zur Tragweite von Art. 1 Abs. 2 LVA hat sich das Bundesgericht noch nicht ge-
äussert. Es ist davon auszugehen, dass die Grundzüge der bundesgerichtlichen 
Praxis zur Auslegung des Freizügigkeitsabkommens in Bezug auf Urteile des 
EuGH, welche nach dem Stichtag vom 21. Juni 1999 ergangen sind, auch hier 
greifen: Es gilt ein Beachtungsgebot. Von einschlägigen EuGH-Urteilen soll 
nur bei Vorliegen triftiger Gründe abgewichen werden.242 

BGE 145 IV 364, E. 3.2 (betr. der Ausführungen der Vorinstanz), E. 3.3., E. 3.4.4 und E. 3.8. 
S. dazu die Verweise unten Fn. 522. 
BGE 145 IV 364, E. 3.9. 
S. zur Verbindlichkeit der Alt-Rechtsprechung oben N. 86. Mittlerweile scheint das BGer 
immerhin den Vorrang des FZA im Grundsatz zu akzeptieren (ohne allerdings ausdrücklich 
auf die weiterhin bestehenden Unterschiede bei der Auslegung einzugehen), s. Urteil vom 
17. August 2023, 6B_205/2023, E. 1; Urteil vom 1. November 2023, 6B_149/2023, E. 1. 
TOBLER, Fluggastrechte, S. 519. 
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Das Bezirksgericht Bülach wählte in einem Urteil von 2016 bei der im LVA referenzierten 
Fluggastrechteverordnung (EG) Nr. 261/2004 einen anderen Weg.243 Es folgte einem Urteil 
des EuGH von 2009 nicht, weil «die vom EuGH eingeführte Rechtsprechung faktisch eine 
Gesetzesänderung zur Folge hat».244 Dabei äusserte sich das Bezirksgericht weder zu den 
Spezifika bei der Auslegung von EU-Recht (es verwies bei der Darlegung der Auslegungs-
methoden vielmehr auf den Methodenpluralismus bei der Auslegung von schweizerischem 
Gesetzesrecht) noch zur Bedeutung einer parallelen Auslegung für das gute Funktionieren 
des LVA; auch setzte es sich nicht mit der bundesgerichtlichen Praxis zur Auslegungsregel 
gemäss Art. 16 FZA auseinander).245 Ein merkwürdiger Entscheid, der zwar nicht angefoch-
ten wurde, dessen präjudizielle Aussagekraft bis zur höchstgerichtlichen Klärung aber auf 
wackligen Füssen steht. 

89 Ein Seitenblick auf das Lugano-Übereinkommen – kein bilaterales Abkommen 
zwischen der EU und der Schweiz, sondern ein plurilaterales Abkommen zwi-
schen der EU, Dänemark und den EFTA-Staaten, das sich als Parallelabkom-
men eng an das in der EU geltende Recht zur gerichtlichen Zuständigkeit und 
zur Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Han-
delssachen anlehnt – offenbart in Bezug auf die Bedeutung der EuGH-Recht-
sprechung ein ähnliches Schema. Um eine möglichst einheitliche Auslegung 
des LugÜ und des EU-Rechts sicherzustellen, wurde eine spezielle Regel ver-
einbart: Art. 1 des Protokolls Nr. 2 zum LugÜ verpflichtet die Gerichte der Ver-
tragsstaaten, bei der Anwendung und Auslegung des LugÜ den Grundsätzen 
gebührend Rechnung zu tragen, die in massgebenden Entscheidungen von 
Gerichten der anderen Vertragsstaaten entwickelt worden sind. In der Praxis 
stehen Urteile des EuGH dabei ganz im Vordergrund. So ist es gemäss Bundes-
gericht 

«unerheblich, ob die europäische Rechtsprechung vor oder nach dem Inkrafttreten des 
Lugano-Übereinkommens (…) ergangen ist. Eine Differenzierung verbietet sich schon des-
halb, weil sonst das mit dem Lugano-Übereinkommen angestrebte Ziel, die Schweiz in ei-
nen europäischen Raum vereinheitlichter Gerichtszuständigkeiten in Zivil- und Handels-
sachen einzubinden, untergraben würde. Der Rechtsprechung des EuGH ist daher bei der 
Auslegung des Lugano-Übereinkommens grundsätzlich zu folgen. Eine abweichende Aus-
legung bleibt nur dann vorbehalten, wenn die europäische Rechtsprechung eindeutig an 
den Zielen der Europäischen Union orientiert ist, welche die Schweiz nicht mitträgt».246 

Urteil vom 2. Februar 2016, FV150044-C/U AB/ad. 
Ibid., E. 4.2.14; Urteil Sturgeon, C-402/07, EU:C:2009:716. 
Ibid., E. 4.2; s. auch Stellungnahme des Bundesrates vom 29. August 2018 zur Motion 
18.3568 «Rechtssicherheit in den Flugpassagierrechten sicherstellen»; kritisch zu diesem 
Urteil PROBST, Flugpassagier, S. 783-793; s. auch BERGER, S. 561-563, m.V.a. auf ein Urteil des 
Zivilgerichts Basel-Stadt von 2012, in dem die Anwendung der Sturgeon-Rechtsprechung 
des EuGH in der Schweiz bejaht wird; zur Bedeutung der Fluggastrechteverordnung in der 
Schweiz auch NZZaS vom 4. August 2019, S. 21: «Die Lufthansa zahlt, die Swiss nicht.» 
BGE 135 III 185, E. 3.2; s. zum Ganzen DUMMERMUTH, LugÜ, passim; OETIKER/WEIBEL, pas-
sim. 
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90 Das Bundesgericht ist bei der Auslegung des LugÜ noch nie ausdrücklich von 
einem Präjudiz des EuGH abgewichen.247 Im Interesse einer parallelen Rechts-
lage folgt das Bundesgericht selbst Urteilen des EuGH, an denen die Kritik 
«beachtlich erscheint».248 Gemäss Tanja Domej zeichnet sich die schweizeri-
sche Praxis zum LugÜ durch eine «beachtliche ‹Europatreue›» aus.249 

Ganz vereinzelt wirkt die Bezugnahme auch in umgekehrter Richtung: Der EuGH nahm 
in einem Urteil von 2009 auf ein Urteil des BGer von 2004 Bezug und erklärte, ihm nach 
Massgabe von Art. 1 des Protokolls Nr. 2 zum LugÜ gebührend Rechnung zu tragen.250 

Diese ausdrückliche Bezugnahme auf ein Urteil des BGer durch den EuGH bleibt allerdings 
ein Einzelfall. Bei der Auslegung des FZA hat der EuGH nicht ein einziges Mal auf die 
Praxis des BGer (oder anderer schweizerischer Gerichte) rekurriert. Das ist merkwürdig.251 

Sowohl der EuGH als auch das BGer sind regelmässig mit der Auslegung dieses Abkom-
mens befasst; auch letzteres hat eine fundierte Praxis hierzu entwickelt. Ein Seitenblick 
des EuGH, der seinen Niederschlag in den Entscheidungsgründen finden würde, wäre na-
heliegend. Bei denjenigen Abkommen, welche die sektorielle Integration der Schweiz in 
den Binnenmarkt bezwecken, gehört das BGer faktisch zum unionalen Gerichtsverbund. 
Ein Grund für die diesbezügliche Zurückhaltung des EuGH mag sein, dass sein Urteilsstil 
ganz allgemein auf Knappheit bedacht ist. Mit Ausnahme des EGMR werden Urteile aus-
ländischer Höchstgerichte grundsätzlich nicht referenziert. 

91 Viele Juristinnen und Juristen in der Schweiz finden sich im Dschungel des 
EU-Rechts in bemerkenswerter Weise zurecht und sind in der Lage, die 
«Übersetzungsarbeit» in den bilateralen Kontext zu leisten. Dabei ist auffällig, 
mit welcher Konsequenz die Behörden diejenigen Abkommen, welche die sek-
torielle Integration der Schweiz in den Binnenmarkt bezwecken, im Einklang 
mit der Praxis des EuGH zum Binnenmarktrecht auslegen. Gemäss Andreas 
Zünd, bis 2021 Richter am Bundesgericht und seither Richter am EGMR, kann 
sich die EU «darauf verlassen, dass die Rechtsanwendung bei den von der 
Schweiz übernommenen Regelungen kompatibel mit der Auslegung innerhalb 
der EU bleibt.»252 Die grosszügige Auslegung der Voraussetzungen zur Lan-
desverweisung durch die strafrechtliche Abteilung des Bundesgerichts und 
das Urteil des Bülacher Bezirksgerichts zur Fluggastrechteverordnung sind 
Ausnahmen, welche die Regel bestätigen. In denjenigen Fällen, in denen keine 
Praxis des EuGH vorliegt, verfügen die Schweizer Gerichte über einen «first 
mover advantage».253 Dabei besitzt das Bundesgericht kein Recht, den EuGH 

DOMEJ, Art. 1 Protokoll 2 Rz. 11. 
BGE 124 III 188, E. 4b. 
DOMEJ, Art. 1 Protokoll 2 Rz. 12. 
Urteil Gambazzi, C-394/07, EU:C:2009:219, Rn. 35. 
Ebenso DUMMERMUTH, LugÜ, S. 179-180, betr. LugÜ. 
ZÜND, Gastkommentar, passim. 
Diesen Terminus verdanke ich Carl Baudenbacher, verwendet in Bezug auf die Rolle des 
EFTA-Gerichtshofs bei der Auslegung des EWR-Rechts. – Zu den Bereichen, in denen das 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

II. Institutionelle Regeln

63



auf dem Weg der Vorabentscheidung mit Auslegungsfragen zu befassen. Es 
wäre vor allem auch mit Blick auf die neu vorgesehene Verpflichtung, auch 
jüngere EuGH-Urteile strikt zu befolgen, und die Dikta aus Lausanne, wonach 
das Freizügigkeitsabkommen und das Dublin-Assoziierungsabkommen Bun-
desgesetzen ausnahmslos vorgehen, bedenkenswert, das Bundesgericht qua 
Vorabentscheidungsverfahren in den europäischen Rechtsprechungsverbund 
zu integrieren.254 Auf diese Weise würde das Bundesgericht in die Lage ver-
setzt, dem EuGH eine aus Sicht der Schweiz präferierte Auslegung vorzuschla-
gen und die Rechtsentwicklung in Europa aktiv mitzugestalten. Es könnte den 
EuGH um eine Neubeurteilung einer nicht überzeugenden Praxis ersuchen. 
Die geplante Streitschlichtung, bei der ein Schiedsgericht Fragen zur Ausle-
gung von EU-Recht dem EuGH vorlegen müsste, würde entlastet; mit einem 
Vorlagerecht des Bundesgerichts läge es zuvörderst am Bundesgericht, im 
Rahmen eines konkreten Rechtsstreits die entscheidrelevanten Auslegungs-
fragen zu formulieren und dem EuGH vorzulegen, und nicht einem Schiedsge-
richt im Rahmen eines zwischenstaatlichen Verfahrens.255 

4. Grundrechtskonforme Auslegung 

92 Die bilateralen Abkommen enthalten keine Grundrechtskataloge. Ebenso we-
nig verweisen sie direkt auf die EMRK, die Grundrechtecharta der EU oder an-
dere Grundrechtsinstrumente. Eine Ausnahme stellen die Präambeln der 
Schengen/Dublin-Assoziierungsabkommen dar, in denen die EMRK erwähnt 
wird. Mitunter verpflichten EU-Rechtsakte, welche qua Verweis im bilateralen 
Verhältnis anwendbar sind, ausdrücklich zur Beachtung der Grundrechte-
charta, womit sich die Frage stellt, ob und, sofern dies der Fall ist, inwieweit 
solche Kaskadenverweisungen dazu führen, dass das grundrechtliche Schutz-
system der EU auch im bilateralen Verhältnis direkt wirkt.256 

BGer ohne etablierte Praxis des EuGH agiert, gehören gemäss PIRKER, Verbleiberechte, 
passim, etwa die im FZA gewährleisteten Verbleiberechte, welche in der EU keine grosse 
Rolle spielen, weil Unionsbürgerinnen und Unionsbürger primär das Daueraufenthalts-
recht anstreben. 
S. zu diesem Label BVerfGE 140, 317 (338) – Identitätskontrolle; ähnlich wie hier DE SÉPIBUS, 
Rz. 56; s. OESCH, EuGH, Rz. 24, für Abkommen der EU mit Drittstaaten, in denen den Ge-
richten eines Drittstaates das Recht (und bei letztinstanzlich urteilenden Gerichten zu-
weilen die Pflicht) eingeräumt wird, den EuGH mit Auslegungsfragen zu befassen; zur 
geplanten Verpflichtung zur Befolgung auch von jüngeren EuGH-Urteilen unten N. 122; 
zum strikten Vorrang menschenrechtlicher und freizügigkeitsrechtlicher Verpflichtungen 
oben N. 71–73. 
Ebenso ZÜND, Gastkommentar, passim; s. auch BRAUNECK, S. 153. 
S. zum SAA unten N. 269–270; zum DAA unten N. 316–320. 

254 

255 

256 

Zweiter Teil: Bilaterale Abkommen

64



93 Der EuGH dürfte nicht zögern, die Abkommen bzw. ihre Durchführung im EU-
Recht auf die Vereinbarkeit mit den unionalen Grundrechten zu überprüfen 
und eine grundrechtskonforme Anwendung einzufordern.257 Der EuGH hat 
den Vorrang des unionalen Primärrechts vor Völkerrecht wiederholt bestätigt. 
Zum Primärrecht gehören auch die unionalen Grundrechte, welche als unge-
schriebene allgemeine Rechtsgrundsätze gelten und mittlerweile in der 
Grundrechtecharta weitestgehend kodifiziert sind (Art. 6 EUV). 

94 Die Gerichte in der Schweiz legen die bilateralen Abkommen durchwegs im 
Licht völkerrechtlicher Grundrechtsgewährleistungen aus. Gemäss Bundesge-
richt sind «die internationalrechtlichen Regelungen des FZA in Übereinstim-
mung mit der EMRK und der KRK auszulegen (…), nachdem es sich dabei um 
gemeinsame Grundwerte der Unterzeichnerstaaten und der EU handelt».258 

Darüber hinaus ist durchaus vorstellbar, dass die schweizerischen Behörden 
bei Bedarf auch auf die Grundrechtecharta rekurrieren. Dies gilt bei denjeni-
gen Abkommen, welche auf EU-Recht beruhen und die sektorielle Integration 
der Schweiz in den unionalen Rechtsraum bezwecken, grundsätzlich unab-
hängig davon, ob referenzierte Rechtsakte ausdrücklich auf die Grundrechte-
charta verweisen oder nicht.259 Ansätze in diese Richtung zeigen sich in der 
Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zur Auslegung der Dublin III-Verord-
nung, welche im Dublin-Assoziierungsabkommen referenziert wird. Hier ver-
weist das Bundesverwaltungsgericht regelmässig – wenngleich ohne weitere 
Vertiefung – auf die Grundrechtecharta.260 

Das BGer hat den strikten Vorrang des DAA unter Rekurs auf «menschenrechtliche Ver-
pflichtungen der Schweiz» gerechtfertigt.261 Offen bleibt, welche menschenrechtliche Ver-
pflichtung für das BGer in casu entscheidrelevant war. 

5. Beteiligung der Schweiz an Verfahren vor dem EuGH 

95 Spezielle Vorschriften ermöglichen der Schweiz, sich an Vorabentscheidungs-
verfahren vor dem EuGH zu beteiligen, bei denen es um die Auslegung von 

Vgl. zum Grundrechtsschutz in den Aussenbeziehungen im Allg. Urteil Kadi, C-402/05 
P und C-415/05 P, EU:C:2008:461; Gutachten Abkommen PNR EU-Kanada, 1/15, 
EU:C:2017:592; DE BÚRCA, passim. 
BGE 136 II 177, E. 3.2.2; s. auch Urteil des BVGer vom 27. Juni 2023, C-6327/2020, E. 4.3; Ur-
teil des BGer vom 3. August 2023, 2C_681/2022; Urteil des BVGer vom 2. Oktober 2012, 
D-2797/2010, E. 6.4, zum DAA; BGE 147 II 408, E. 6, zum SAA. 
EPINEY, EU-Grundrechte, passim; OESCH/NAEF, passim; Bundesrat, Pekuniäre Verwal-
tungssanktionen, Ziff. 3.6. 
S. unten N. 318; betr. SAA unten N. 270. 
S. oben N. 72–73. 
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EU-Recht geht, das aufgrund der Schengen/Dublin-Assoziierungsabkommen 
oder des Lugano-Übereinkommens auch für die Schweiz einschlägig ist.262 

Letzteres ermächtigt die Schweiz, Schriftsätze einzureichen oder schriftliche 
Erklärungen abzugeben, wenn ein Gericht eines EU-Mitgliedstaates dem 
EuGH eine Frage über die Auslegung des LugÜ oder eines darin referenzierten 
Rechtsaktes zur Vorabentscheidung vorlegt (Art. 2 des Protokolls Nr. 2 zum 
LugÜ).263 Analoge Regelungen finden sich in den Schengen/Dublin-Assoziie-
rungsabkommen (Art. 8 Abs. 2 SAA; Art. 5 Abs. 2 DAA). 

96 Die Schweiz macht von diesem Recht rege Gebrauch. Gestützt auf die Schen-
gen/Dublin-Assoziierungsabkommen hat die Kanzlei des EuGH der Schweiz 
seit dem Inkrafttreten der Abkommen 2008 bis anfangs 2023 191 einschlägige 
Verfahren mitgeteilt; die Schweiz hat in 42 Fällen eine Stellungnahme einge-
reicht.264 Das Bundesamt für Justiz entscheidet darüber, ob in einem Verfahren 
eine Eingabe erfolgt. Es koordiniert die Ausarbeitung der Eingabe. Die Über-
mittlung nach Luxemburg erfolgt auf diplomatischem Weg. Die Eingaben der 
Schweiz sind grundsätzlich nicht öffentlich zugänglich.265 In den Urteilserwä-
gungen des EuGH werden die Organe der EU und die Staaten, welche eine 
Stellungnahme einreichen, zwar aufgeführt, der Inhalt der Stellungnahmen 
wird in aller Regel aber nicht wiedergegeben.266 Das EJPD weist in den jährli-
chen Schengen/Dublin-Berichten zuhanden der GPK regelmässig auf die ein-
gereichten Stellungnahmen hin. Im Bericht 2013/2014 äusserte es sich zudem 
wie folgt zu dieser Praxis: 

«Die Schweiz nutzt die Möglichkeit konsequent, im Rahmen von Vorabentscheidungsersu-
chen Stellung zu nehmen, um ihren Einfluss auf die Rechtsentwicklung in der EU wahrzu-
nehmen. Allerdings verzichtet sie auf eine Stellungnahme, wenn im Rahmen einer genauen 
Analyse des Sachverhalts davon ausgegangen werden kann, dass die Beantwortung der 

Art. 23 Abs. 4 der Satzung des Gerichtshofs der EU sieht eine Mitwirkung von Drittstaaten 
ausdrücklich vor, sofern sie in den betroffenen Abkommen – wie im LugÜ und in den SAA/
DAA – vorgesehen wird; s. zum fehlenden Recht des BGer, den EuGH auf dem Weg der Vorab-
entscheidung mit Fragen zur Auslegung der bilateralen Abkommen zu befassen, oben N. 91. 
S. zum LugÜ oben N. 89–90. 
Das Bundesamt für Justiz führt eine öffentlich einsehbare Liste zu diesen Verfahren, 
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/sicherheit/schengen-dublin/uebersichten.html. 
An einem mündlichen Verfahren nahm die Schweiz noch nie teil. 
Prima vista scheinen weder Art. 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 und Ziff. 5 BGÖ (Dokumente betr. in-
ternationale Verfahren zur Streitbeilegung und betr. Verfahren der Staats- und Verwal-
tungsrechtspflege) noch Art. 7 Abs. 1 lit. d. BGÖ (Beeinträchtigung der aussenpolitischen 
Interessen oder der internationalen Beziehungen der Schweiz) einschlägig, womit ein An-
spruch auf Zugang zu solchen Stellungnahmen besteht. Das Bundesamt für Justiz gewährt 
die Einsicht in einzelne Eingaben, sofern ein Interesse daran besteht. 
S. zur Funktion und zum Einfluss von Stellungnahmen und Erklärungen der Organe und 
Mitgliedstaaten in EuGH-Verfahren im Allg. KRENN, S. 59-73. 
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gestellten Auslegungsfragen mit keinen Rückwirkungen auf die schweizerische Gesetzge-
bung und Praxis verbunden sein wird.»267 

97 Die aktive Beteiligung der Schweiz ist gleichermassen bemerkenswert wie na-
heliegend. Ihre Beiträge beeinflussen die Entscheidfindung des EuGH potenti-
ell in gleicher Weise, wie es die Erklärungen der Organe der EU (wobei sich die 
Kommission in praktisch allen Verfahren einbringt) und der EU-Mitgliedstaa-
ten (wobei die Beteiligung hier merklich schwankt) tun.268 Die Schweiz über-
nimmt Mitverantwortung für die Entwicklung der Rechtsprechung in einem 
Bereich des EU-Rechts, in dem sie qua Assoziierung faktisch wie ein Mitglied-
staat mitmacht. Sofern die Schweiz ein abkommensrelevantes EuGH-Urteil 
nicht umsetzt, droht im Extremfall die Beendigung der Abkommen (Art. 9 
Abs. 2 und Art. 10 SAA; Art. 6 Abs. 2 und Art. 7 DAA). Entsprechend handelt es 
sich bei Stellungnahmen der Schweiz zuhanden des EuGH gleichsam um die 
auf die dritte Gewalt übertragene Praxis des proposal shaping, welches die 
Schweiz im Rahmen der Schengen/Dublin-Assoziierung bei der Erarbeitung 
neuer abkommensrelevanter EU-Rechtsakte praktiziert.269 Idealerweise 
spricht sich die Schweiz mit denjenigen Staaten ab, welche bei den zur Debatte 
stehenden Auslegungsfragen ähnliche Interessen verfolgen, um die Schlag-
kraft ihrer Argumente zu erhöhen. 

Vereinzelt werden Stellungnahmen der Schweiz ausdrücklich in Urteilen und Schlussan-
trägen reflektiert und übernommen.270 

98 De lege ferenda ist bedenkenswert, das Recht der Schweiz zur Abgabe von Stel-
lungnahmen und schriftlichen Erklärungen auf weitere Abkommen auszudeh-
nen, welche die sektorielle Integration der Schweiz in den Binnenmarkt zum 
Ziel haben und zu diesem Zweck auf EU-Recht beruhen. Es ist zu hoffen, dass 
dieses Desiderat in den Verhandlungen über neue institutionelle Regeln the-
matisiert wurde. 

Demgegenüber konnte sich die Schweiz in einem Verfahren nicht beteiligen, in dem sie be-
sonders betroffen war: Nachdem es der Schweiz in beachtenswerter Manier gelungen war, 
den Inhalt der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der Waffenrichtlinie 91/477/EWG 
mitzugestalten und eine auf die Schweiz zugeschnittene Regelung zu verankern, reichte 
die Tschechische Republik gegen die neue Richtlinie eine Nichtigkeitsklage beim EuGH 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Fünfter Bericht des EJPD vom 17. März 
2014 zuhanden der GPK-EJPD. Stand der Umsetzung von Schengen/Dublin 2013/2014, 
S. 33, www.bj.admin.ch/bj/de und Link zu Schengen-Dublin/Berichte. 
S. für statistische Zahlen KRENN, S. 59-63. 
S. zum proposal shaping unten N. 102. 
Vgl. etwa Schlussanträge Nordic Info, C-128/22, EU:C:2023:645, Rn. 151; diesen Hinweis 
verdanke ich MÜLLER/PRANTL, 2024, S. 278. 
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ein.271 Sie rügte unter anderem, der Swiss Finish sei diskriminierend, weil er zu einer ob-
jektiv nicht gerechtfertigten Besserstellung der Schweiz im Vergleich zu den EU-Mitglied-
staaten führe. Der EuGH wies diesen Klagegrund zurück.272 Die Schweiz wurde in diesem 
Verfahren nicht zur Abgabe einer Stellungnahme eingeladen, weil es sich um ein Nichtig-
keitsklageverfahren (Art. 263 AEUV) handelte. Das Recht zur Abgabe einer Stellungnahme 
besteht nach Massgabe der obgenannten Abkommen nur in Vorabentscheidungsverfahren 
(Art. 267 AEUV, wobei auch hier die Beteiligung der Schweiz auf Fragen zur Auslegung ei-
nes abkommensrelevanten EU-Rechtsaktes beschränkt ist; Fragen zur Gültigkeit sind da-
von ausgenommen). Dies gilt ungeachtet dessen, dass auch in Nichtigkeitsklageverfahren 
nicht nur über die Gültigkeit eines Rechtsaktes entschieden wird, sondern zwangsläufig 
auch über Auslegungsfragen mit faktisch präjudizieller Wirkung für die assoziierten Schen-
gen/Dublin-Staaten, und die Nichtigerklärung eines EU-Rechtsaktes, der qua Verweis in 
einem bilateralen Abkommen für die Schweiz einschlägig ist, durch den EuGH dazu führt, 
dass die Rechtslage auch bilateral bereinigt werden muss.273 

D. Weiterentwicklung 

99 Diverse bilaterale Abkommen reichen über Fragen des gegenseitigen Marktzu-
gangs und der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit hinaus und bezwecken die 
sektorielle Integration der Schweiz in den unionalen Rechtsraum. Das Freizügig-
keitsabkommen, das Luftverkehrsabkommen und die Schengen/Dublin- Assozi-
ierungsabkommen ermöglichen der Schweiz, sektoriell an das EU-Recht anzu-
docken, und stellen Bindeglieder zum sich dynamisch weiterentwickelnden EU-
Recht dar.274 Diverse weitere Abkommen verweisen ebenfalls auf EU-Rechtsakte, 
welche dergestalt tel quel Eingang in das bilaterale Recht finden; ihre Anwend-
barkeit wird auf die Schweiz «ausgedehnt».275 Es ist offenkundig, dass Änderun-
gen von solchen Rechtsakten im EU-Recht auch im bilateralen Verhältnis ihren 
Niederschlag finden müssen, damit das gute Funktionieren der Abkommen nicht 
gefährdet wird. Entsprechend stellt die unkomplizierte und zügige Anpassung 
der Abkommen an das EU-Recht ein zentrales institutionelles Postulat dar. 

Zeitweise ist es beim Erlass eines neuen Rechtsaktes in der EU unklar, ob der Rechtsakt 
auch für den Acquis Schweiz-EU bedeutsam ist.276 Vereinzelt wird im Titel eines Rechts-

S. zu diesem proposal shaping auch unten N. 288. 
Urteil Tschechische Republik/Parlament und Rat, C-482/17, EU:C:2019:1035, Rn. 166; s. zur 
Begründung des EuGH unten N. 288. 
Das Schicksal einer solchen Bereinigung hätte der Fluggastrechteverordnung (EG) 261/
2004, welche im LVA referenziert wird, gedroht, sofern der EuGH diese Verordnung im Ur-
teil McDonagh/Ryanair, C-12/11, EU:C:2013:43, nichtig erklärt hätte; zum Ganzen OESCH, 
EU-Rechtsakte, S. 290-298. 
S. zur Typologie oben N. 47–48. 
Urteil Vereinigtes Königreich/Rat, C-656/11, EU:C:2014:97, Rn. 59 und Rn. 63. 
S. zur Kontroverse, ob die Unionsbürgerrichtlinie 2004/38/EG eine Weiterentwicklung 
des FZA darstellt, unten N. 104. 
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aktes oder in den Erwägungsgründen darauf hingewiesen, dass es sich um einen «Text von 
Bedeutung für den EWR und die Schweiz» handelt (wobei dieser – ausschliesslich infor-
mative – Zusatz in Bezug auf die EWR-Relevanz seit jeher beigefügt wird); Beispiele hierfür 
sind die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Si-
cherheit und die Verordnung (EU) 2019/1149 zur Errichtung einer Europäischen Arbeitsbe-
hörde.277 Bei Rechtsakten, welche für die Assoziierung der Schweiz am Schengen/Dublin-
Besitzstand bedeutsam sind, findet sich in den Erwägungsgründen zudem seit jeher und 
konsequent ein entsprechender Hinweis. 

100 Die gewandelte Natur staatsvertraglicher Beziehungen zwischen der Schweiz 
und der EU findet in den Abkommen nur ansatzweise eine institutionelle Ent-
sprechung. Die Abkommen folgen einem tradierten Verständnis nationalstaat-
licher Souveränität und stecken formell in klassisch völkerrechtlichen Klei-
dern. Sie verpflichten die Vertragsparteien zur Beachtung der Rechte und 
Pflichten, wie sie sich zum Zeitpunkt eines gewissen Stichtags – in der Regel 
zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens – präsentieren. Die Ab-
kommen sind statisch ausgestaltet. Es besteht – von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen – keine Verpflichtung der Schweiz, neue EU-Rechtsakte dynamisch 
zu übernehmen.278 Änderungen der Abkommen bedürfen der Zustimmung der 
Parteien: 

– Änderungen der Abkommen unterliegen in der Schweiz und in der EU 
dem ordentlichen Verfahren der Vertragsgebung. Dies gilt insbesondere 
in Bezug auf die Änderung der eigentlichen Vertragstexte (im Gegensatz 
zur Übernahme von EU-Rechtsakten in die Anhänge). Bei gemischten Ab-
kommen müssen unter Umständen auch die EU-Mitgliedstaaten zustim-
men, was mitunter zu Verzögerungen und zur Vermischung mit sach-
fremden Begehrlichkeiten führt.279 

– Einzelne Abkommen übertragen dem Gemischten Ausschuss die Kompe-
tenz, in eigener Regie Regelungen in den Anhängen (Art. 23 Abs. 4 LVA, 
Art. 18 FZA, Art. 21 Abs. 2 ZollA) wie auch ausnahmsweise der Abkom-
men selbst (Art. 21 Abs. 2 ZollA) zu ändern. Auf Seiten der Schweiz fasst 
ein Aide-mémoire der Bundesverwaltung von 2007 die Vorgehensweise 
zur internen Vorbereitung von Beschlüssen der Gemischten Ausschüsse 
und die Kompetenzen zur Genehmigung von Beschlüssen zur Weiterent-
wicklung der Abkommen zusammen.280 Vermutungsweise ist von einer 
Zuständigkeit des Bundesrates auszugehen. Beschlüsse, welche Materien 
betreffen, die in die Kompetenz der Bundesversammlung fallen, oder An-

S. zur Europäischen Arbeitsbehörde unten N. 207. 
S. zum Ganzen GÜNTHARDT, Nichtaufdatierung, passim. 
S. zu gemischten Abkommen oben N. 43–46. 
Dieses Aide-mémoire ist abgedruckt bei COTTIER et al., Rz. 176-177. 
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passungen von Bundesgesetzen erfordern, müssen dem Parlament vor-
gelegt werden und unterstehen dem fakultativen Referendum. Dasselbe 
gilt für Beschlüsse, welche weitreichende institutionelle Vorkehren ent-
halten oder Kontroll- und Sanktionsaufgaben auf EU-Organe übertragen. 
Auf Seiten der EU regelt der Beschluss 2002/309/EG/Euratom des Rates 
die Verfahren der internen Entscheidfindung im Vorfeld eines Beschlus-
ses durch einen Gemischten Ausschuss im Rahmen der Bilateralen I. 

101 Die Schengen/Dublin-Assoziierungsabkommen und das Zollabkommen enthal-
ten spezifische Regelungen zur dynamischen Übernahme von EU-Rechtsakten 
durch die Schweiz.281 Die Schweiz ist verpflichtet, die notwendigen Schritte zur 
Anpassung des betroffenen Abkommens zügig an die Hand zu nehmen: 

– Sofern die Schweiz der Übernahme neuer Rechtsvorschriften, welche zum 
Schengen/Dublin-Besitzstand gehören und der Schweiz von der EU noti-
fiziert wurden, nicht zustimmt und sich der Gemischte Ausschuss innert 
90 Tagen nicht auf eine einvernehmliche Lösung einigt, gilt das betroffene 
Abkommen – und kraft Verknüpfung der beiden Abkommen auch das an-
dere (Art. 15 Abs. 4 SAA, Art. 14 Abs. 2 DAA) – als beendet (Art. 7 SAA, Art. 4 
DAA). Diese Frist ist so berechnet, dass die in der Schweiz verfassungsrecht-
lich vorgesehenen Kompetenzen – u.U. inklusive eines Referendums – re-
spektiert werden. Seit der Unterzeichnung der beiden Abkommen 2004 bis 
August 2024 hat die EU der Schweiz mehr als 440 Weiterentwicklungen 
notifiziert.282 Der grösste Teil dieser Weiterentwicklungen war technischer 
Natur oder von beschränkter Tragweite und wurde vom Bundesrat geneh-
migt oder zur Kenntnis genommen. Das Parlament genehmigte rund 12 % 
der Rechtsentwicklungen. In drei Fällen wurde das fakultative Referendum 
ergriffen: 2009 nahm das Stimmvolk die in der Verordnung (EG) Nr. 2252/
2004 geregelte, Schengen-relevante Einführung der biometrischen Pässe 
und Reisedokumente hauchdünn mit 50.1 % der abgegebenen Stimmen 
an.283 2019 wurde das Referendum gegen die Übernahme der Richtlinie (EU) 
2017/853 zur Änderung der Waffenrichtlinie 91/477/EWG in das Schengen-
Assoziierungsabkommen ergriffen; 63.7 % der Stimmberechtigten votierten 
für die Übernahme und die Umsetzungsgesetzgebung.284 2022 stimmten die 

S. TOBLER, Homogenität, S. 214-217; zum Übernahmeverfahren beim SAA GOOD, S. 167-191. 
S. zu diesen Zahlen www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen II (2004)/
Schengen/Dublin; für eine Übersicht über alle Weiterentwicklungen https://www.bj.ad-
min.ch/bj/de/home/sicherheit/schengen-dublin/uebersichten.html. 
S. zu dieser Abstimmung auch unten N. 274. 
S. zum proposal shaping bei der Erarbeitung dieser Richtlinie und zur Abstimmung unten 
N. 288; GOOD, S. 105-166. 
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Stimmberechtigten mit 71,5 % Ja-Stimmen für die Übernahme der Verord-
nung (EU) 2019/1896 und damit für die Beteiligung der Schweiz am Aus-
bau von Frontex.285 Eine Ausnahme zur strikten Folge der Beendigung des 
Schengen-Assoziierungsabkommens besteht für den Fall einer Änderung 
des Prinzips der doppelten Strafbarkeit im Bereich der direkten Steuern 
(Art. 7 Abs. 5 SAA i.V.m. Art. 51 SDÜ). 

– Sofern die Schweiz der Übernahme neuer Rechtsvorschriften, welche für 
das Zollabkommen einschlägig sind, nicht zustimmt, kann die EU ange-
messene Ausgleichsmassnahmen einschliesslich der Aussetzung der An-
wendung gewisser Bestimmungen ergreifen (Art. 29 ZollA). Es besteht 
die Möglichkeit, die Verhältnismässigkeit solcher Massnahmen durch ein 
Schiedsgericht überprüfen zu lassen.286 

102 Vereinzelt regeln die bilateralen Abkommen – gleichsam als «institutionelle[s] 
Gegengewicht»287 zur Übernahme von EU-Recht – den Einbezug von Sachver-
ständigen aus der Schweiz bei der Vorbereitung neuer Rechtsakte in der EU 
(proposal shaping). Einige Abkommen enthalten allgemeine Vorgaben über die 
Beteiligung von Expertinnen und Experten aus der Schweiz bei der Erarbei-
tung von neuen Rechtsakten; andere Abkommen regeln ihre Teilnahme in Aus-
schüssen und bei der Vorbereitung von Durchführungsmassnahmen der Kom-
mission (s. etwa Art. 23 LVA, Art. 22 ZollA, Art. 52 Abs. 2 LandVA, Erklärung des 
Rates der EU in den Schlussakten der bilateralen Abkommen von 1999, Art. 6 
SAA, Art. 2 DAA). Eine Vereinbarung legt die Modalitäten der Beteiligung der 
am Schengen-Besitzstand assoziierten Staaten an Komitologieausschüssen 
fest.288 In der Praxis hat sich zudem eingebürgert, dass die assoziierten Schen-
gen-Staaten an den Beratungen in den Ratsarbeitsgruppen bei Schengen-re-
levanten Geschäften teilnehmen; auch vor der formellen Beschlussfassung auf 
Ministerstufe – im Normalfall im JI-Rat (Justiz- und Innenministerinnen und 
-minister) – können sie Stellung beziehen.289 Das decision making obliegt na-
turgemäss allein den Vertreterinnen und Vertretern der EU-Mitgliedstaaten; 

S. zu dieser Abstimmung auch oben N. 56; zu Frontex unten N. 291–294. 
S. unten N. 107. 
Bericht Schengen 2013, S. 6332; s.  OESCH/CAMPI, Rz. 250 und Rz. 257, zur Rolle der Bun-
desversammlung beim proposal shaping; zum Einfluss von Drittstaaten auf die Rechtset-
zung in der EU im Allg. LAVENEX/ÖBERG, passim; betont skeptisch betr. der Einflussnahme 
qua proposal shaping KELLENBERGER, S. 75 und S. 127, wonach «decision shaping» eine «Be-
griffskrücke und rhetorische Verlustanzeige» darstellt. 
Vereinbarung zwischen der EU sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz 
vom 22. September 2011, SR 0.362.11. 
BAUR, Schengen, S. 30. 
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Drittstaaten verfügen über keine Stimmrechte.290 Solche Mitwirkungsrechte 
stellen sicher, dass die Schweiz bei der Erarbeitung neuer abkommensrelevan-
ter Rechtsakte und bei der Änderung bestehender Rechtsakte Einfluss nehmen 
kann. Gleichzeitig verringert sich dadurch aber auch die Bereitschaft der EU, 
im formellen Übernahmeprozess noch Hand für Sonderlösungen zu bieten. 

Ein Beispiel erfolgreicher Einflussnahme der Schweiz betrifft Art. 6 Abs. 6 lit. c in fine der 
Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der Waffenrichtlinie 91/477/EWG. Hier gelang es 
der Schweiz, einen Swiss Finish zu installieren.291 

Komplizierter verlief die Übernahme der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 über 
die Vorschriften und Verfahren für den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge (Drohnen) in 
das LVA. Obwohl es der Schweiz bei der Ausarbeitung der Verordnung gelang, den Inhalt 
«[i]n Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Modellflugverband (…) in verschiedenen 
Punkten erfolgreich [zu] beeinflussen», nahmen National- und Ständerat eine Motion an, 
mit der sie den Bundesrat beauftragten, «bei der Übernahme der EU-Verordnung 2019/
947 den traditionellen Modellflug auszunehmen und unter nationalem Recht zu belas-
sen».292 Der Bundesrat diskutierte mit der Europäischen Kommission sodann contre coeur 
über eine schweizerische Sonderlösung, welche – wie der Bundesrat zu bedenken gab – 
mit Blick auf die Tatsache, dass die Schweiz bei der Erarbeitung wesentlich beteiligt war, 
schwierig zu begründen wäre, welche wirtschaftlich mit Nachteilen verbunden wäre und 
welche aufgrund der technischen Ähnlichkeit von Drohnen und Modellflugzeugen sowie 
den sich überschneidenden Verwendungszwecken ohnehin kaum praktikabel formuliert 
werden könnte.293 Es war kaum damit zu rechnen, dass die Europäische Kommission nach 
dem förmlichen Erlass der Verordnung für eine schweizerische Sonderlösung Hand bie-
ten würde. Der Zug war abgefahren. Wenig überraschend akzeptierte der Bundesrat we-
nig später die Übernahme der Verordnung (sowie weiterer zwischenzeitlich ergangener 
Rechtsakte) – ohne Schweiz-spezifische Sonderregeln.294 

Die Mitwirkung der Schweiz erfolgt primär bei Vorbereitungsarbeiten der Europäischen 
Kommission und des Rates sowie bei Arbeiten in Agenturen und weiteren Einrichtungen, 
bei denen die Schweiz beteiligt ist. Demgegenüber fehlt eine Mitwirkung in Arbeitsgrup-
pen des Europäischen Parlaments, welches in der EU mittlerweile in den allermeisten 
Fällen als Co-Gesetzgeber fungiert (Art. 14 EUV, Art. 289 AEUV). Hier ist die Schweiz auf 
informelle Lobbykanäle angewiesen. – Immerhin tauschen sich eine Delegation des Euro-
päischen Parlaments (DEEA) und eine Delegation des Schweizerischen Parlaments (EFTA/
EU-Delegation) regelmässig über aktuelle Themen aus.295 

Die Schweiz sitzt gleichsam am «Katzentisch», WOZ vom 15. Juni 2024, S. 3. 
S. unten N. 288. 
Stellungnahme des Bundesrates vom 2. September 2020 zur Motion 20.3916 «Ausnahme 
des Modellflugs von der EU-Drohnenregelung». 
Stellungnahme des Bundesrates vom 2. September 2020 zur Motion 20.3916 «Ausnahme des 
Modellflugs von der EU-Drohnenregelung»; Bericht EJPD, Regelungsunterschiede, S. 17-19. 
Beschluss Nr. 1/2022 des Gemischten Luftverkehrsausschusses Europäische Union/
Schweiz; Medienmitteilung des Bundesrates vom 25. November 2022, Schweiz übernimmt 
europäische Drohnenregelung. 
S. www.europarl.europa.eu/delegations und Link zu DEEA; Verordnung der Bundesver-
sammlung über die Pflege der internationalen Beziehungen des Parlamentes, SR 171.117. 
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103 Im Ergebnis wird das Kardinalsprinzip, wonach die Abkommen statischer Na-
tur sind und für die Schweiz keine formalisierte Teilnahme am dynamischen 
Integrationsprozess der EU begründen, in der Praxis relativiert. Das Ziel, auch 
im bilateralen Verhältnis binnenmarktähnliche Verhältnisse zu schaffen, wird 
nur durch eine systematische Anpassung an das massgebliche EU-Recht er-
reicht – zeitverzögert und allein formell unter «Wahrung der Souveränität der 
Schweiz und ihrer innerstaatlichen Entscheidverfahren».296 Für gewisse EU-
Rechtsakte besteht mit Blick auf das gute Funktionieren der Abkommen ein 
faktischer Übernahmezwang; dies gilt typischerweise für die Übernahme von 
Rechtsakten des Schengen/Dublin-Besitzstands. Es erstaunt nicht, dass die 
Schweiz alle seit 2004 von der EU notifizierten Rechtsakte zu Schengen/Dub-
lin akzeptiert hat; europapolitisch konsequent, demokratietheoretisch nicht 
unproblematisch, weil Bundesrat, Parlament und Stimmvolk in solchen Über-
nahmeverfahren allein die «frustrierende Wahl zwischen Akklamation und de-
struktiver Opposition»297 haben und die Substanz der demokratischen Rechte 
ausgehöhlt wird.298 Über Schengen/Dublin hinaus werden im Regelfall auch 
die anderen Abkommen routinemässig angepasst, ohne dass ein vergleichba-
rer Anpassungsdruck besteht. Dies trifft typischerweise auf die im Abkommen 
über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen, im Land-
wirtschaftsabkommen und im Luftverkehrsabkommen geregelten technischen 
Vorschriften zu. 

Die Übernahme der Verordnung (EU) 2020/696 in den Anhang des LVA bereits wenige Wo-
chen nach der Inkraftsetzung in der EU manifestiert, wie die EU und die Schweiz bei aus-
serordentlichen Umständen wie einer epidemiologischen Krise (Covid-19) und den damit 
einhergehenden existentiellen Schwierigkeiten von Fluggesellschaften in der Lage sind, 
den Übernahmeprozess speditiv durchzustrophen. Mit dieser Verordnung wurden die fi-
nanziellen Anforderungen für gewisse Akteure der Luftfahrtbranche vorübergehend gelo-
ckert; offenkundig ein dringlicher Entscheid. 

Demgegenüber verzögerte sich die Übernahme der Richtlinie 2005/36/EG über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen in Anhang III FZA ungebührlich lange.299 Diese Richtli-
nie kodifizierte 2005 das bisher geltende Recht – eine Vielzahl von Richtlinien – in einem 
Rechtsakt. Den EU-Mitgliedstaaten wurde eine Frist von zwei Jahren eingeräumt, um die 
Richtlinie umzusetzen. Nach Ablauf dieser Frist, d.h. im Oktober 2007, wurden die alten 
Richtlinien aufgehoben – vorderhand nur mit Wirkung für das EU-Recht, während sie im 
Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU weiterhin gültig waren. Obwohl es abseh-
bar war, dass die Richtlinie 2005/36/EG auch auf die Schweiz ausgedehnt werden sollte, 
um das ordnungsgemässe Funktionieren des FZA nicht zu gefährden, dauerten die Vor-

Europabericht 2010, S. 7298. 
DIGGELMANN, Internationalisierung, S. 117. 
S. auch oben N. 56. 
S. zu dieser Richtlinie unten N. 184–186; zum Ganzen auch GÜNTHARDT, Nichtaufdatierung, 
S. 167-168. 
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bereitungsarbeiten unerwartet lange. Die Schweiz stimmte der Übernahme der Richtli-
nie in Anhang III FZA erst 2013 zu. Zwischenzeitlich galten bilateral die in der EU über-
holten Rechtsakte, für die in den EU-Mitgliedstaaten keine Umsetzung mehr existierte. 
Ein solches «Interregnum» gefährdet das gute Funktionieren des Abkommens und ist der 
Rechtssicherheit abträglich. Seit 2013 steht die Übernahme der nächsten Weiterentwick-
lung der Diplomanerkennungsrichtlinie (Richtlinie 2013/55/EU) auf der Agenda. Der Pro-
zess geht auch hier nur schleppend voran. Die Vorbereitungsarbeiten zur Übernahme 
(Entwurf der Umsetzungsgesetzgebung) sind abgeschlossen. Gleichwohl blockiert die EU 
die Übernahme. Dem Vernehmen nach verknüpft sie auch dieses Dossier mit Fortschritten 
beim Abschluss von neuen institutionellen Regeln. 

104 Ausnahmsweise nutzt die Schweiz den bestehenden Verhandlungsspielraum, 
um eine Übernahme abzulehnen. So hatte sie lange betont, auf Verhandlungen 
zur Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie 2004/38/EG in das Freizügig-
keitsabkommen nicht einzutreten, weil damit zusätzliche Ansprüche im Be-
reich der Sozialhilfe und des Daueraufenthaltsrechts begründet würden.300 

Nun scheint eine Kompromisslösung im Sinne einer partiellen Übernahme in 
Sicht.301 Umgekehrt bietet die EU seit einigen Jahren nicht mehr Hand zur 
Übernahme neuer Rechtsakte in die Binnenmarktabkommen. Damit setzt sie 
die Schweiz unter Druck, Hand zu bieten für den Abschluss neuer institutio-
neller Regeln. Sie stimmt Aufdatierungen nurmehr zu, sofern sie in ihrem 
überwiegenden Interesse liegen (was etwa im Bereich des Luftverkehrsab-
kommens und teils auch des Landverkehrsabkommens typischerweise der Fall 
ist).302 

E. Streitbeilegung 

105 Die Durchführung der Abkommen und die Gewährung von Rechtsschutz ob-
liegen den Vertragsparteien.303 Der bilaterale Acquis Schweiz-EU kennt kein 
unabhängiges, gerichtsförmiges Organ, welches Streitigkeiten autoritativ ent-
scheiden könnte. Auch der EuGH ist nicht befugt, den schweizerischen Behör-
den Vorgaben für die Auslegung und Anwendung der Abkommen zu machen. 
Das Bundesverwaltungsgericht oder das Bundesgericht entscheiden auf Be-
schwerden hin letztinstanzlich über die Auslegung und Anwendung der Ab-

Pressemitteilung des SEM vom 14. Juni 2011; Pressemitteilung des EDA vom 18. Dezember 
2013; vgl. für einen Vergleich der Richtlinie mit der Rechtslage unter dem FZA EPINEY, Uni-
onsbürgerrichtlinie, S. 9-16; TOBLER, Personenfreizügigkeit, passim. 
S. für die geplante Übernahme unten N. 189. 
S. auch MÜLLER/PRANTL, 2024, S. 262-263, welche von einer «Strategie der pragmatischen 
Aktualisierung» sprechen. 
S. zum Zweisäulenprinzip oben N. 60–66. 
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kommen im Hoheitsgebiet der Schweiz.304 Damit besteht zwar die Gefahr di-
vergierender Auslegungen, was dem guten Funktionieren der Abkommen ab-
träglich sein kann. Solche Divergenzen sind in der Praxis allerdings selten. Das 
ist insbesondere ein Verdienst der schweizerischen Verwaltungsbehörden und 
Gerichte, welche darauf bedacht sind, die Parallelität der Rechtsentwicklung 
im Auge zu behalten.305 

Ein Beispiel für divergierende Auslegungen betrifft die unterschiedlichen Auffassungen des 
EuGH und des BGer zur Tragweite der im EU-Recht und im FZA praktisch wortgleich formu-
lierten Bereichsausnahmen bei Tätigkeiten, welche mit der Ausübung hoheitlicher Befugnisse 
verbunden sind. Das BGer wird sich bei Bedarf dazu äussern müssen, ob es an der autonomen, 
von der EuGH-Praxis abweichenden Lesart festzuhalten gedenkt oder nicht.306 

Beim 2014 gütlich beigelegten Steuerstreit und beim ungelösten Disput über die Vereinbarkeit 
der Acht-Tage-Regel mit dem FZA divergier(t)en die Rechtsauffassungen der Schweiz und der 
EU, wobei in diesen Fällen die Gerichte in der Schweiz nicht befasst wurden (was in Bezug auf 
die Acht-Tage-Regel durchaus noch der Fall sein könnte).307 Solche Divergenzen werden re-
gelmässig im Gemischten Ausschuss thematisiert. 

106 Sofern eine Vertragspartei der Meinung ist, die andere Vertragspartei würde ge-
gen vertragliche Verpflichtungen verstossen, kann sie den Gemischten Aus-
schuss mit der Angelegenheit befassen. Im Gemischten Ausschuss wird versucht, 
eine einvernehmliche Lösung zu finden. Gelingt dies nicht, kann die betroffene 
Vertragspartei gestützt auf abkommensspezifische Vorgaben oder allgemeine 
völkerrechtliche Grundsätze einseitig geeignete Massnahmen ergreifen (Gegen- 
oder Schutzmassnahmen; s. etwa Art. 50 LandVA, Art. 22 und Art. 31 LVA, Art. 27 
FHA); gewisse Abkommen erlauben ausdrücklich die Aussetzung von Vertragsbe-
stimmungen (s. etwa Art. 19 KonfBA, Art. 29 ZollA). Die Schengen/Dublin-Asso-
ziierungsabkommen sehen die automatische Beendigung der Abkommen vor, 
sofern ein Streit über die Anwendung der Abkommen innert nützlicher Frist 
nicht gütlich beigelegt werden kann (Art. 10 SAA, Art. 7 DAA). 

2019 wies der Gerichtshof der EU eine Klage eines französischen Arztes ab, der vorge-
bracht hatte, die Kommission hätte es rechtswidrig unterlassen, Massnahmen gegen die 
Schweiz zu ergreifen, weil die Beschränkung des Zugangs von Ärztinnen und Ärzten im 
Kanton Genf (Bedürfnisklausel) mit dem FZA nicht vereinbar sei.308 Das EuG und der EuGH 
bestätigten hierbei die Praxis, wonach Einzelpersonen keinen Anspruch haben, dass die 
Kommission in solchen Konstellationen tätig wird; dies gilt auch dann, wenn die Kommis-
sion der Auffassung ist, dass ein bilaterales Abkommen verletzt wird. Es ist nämlich un-

S. oben N. 64. 
S. zur Auslegung oben N. 80–91. 
S. unten N. 171. 
S. zum Steuerstreit unten N. 242; zur Acht-Tage-Regel unten N. 208. 
Beschluss Magnan/Kommission, T-99/19, EU:T:2019:693; Beschluss Magnan/Kommis-
sion, C-860/19, EU:C:2020:227. 

304 

305 

306 

307 

308 

II. Institutionelle Regeln

75



erlässlich, «dass die Unionsorgane und die Mitgliedstaaten über ein freies Ermessen oder 
zumindest über einen Wertungsspielraum verfügen, der so weit ist, dass die erforderli-
che Abwägung der sich aus den Beziehungen mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
ergebenden divergierenden Interessen vorgenommen und die geeignetste Strategie zum 
Schutz der Interessen der Union und der Interessen ihrer Bürger und Wirtschaftsteilneh-
mer festgelegt werden kann».309 

107 Ausnahmsweise enthalten Abkommen Bestimmungen zur Streitbeilegung über 
die Befassung der Gemischten Ausschüsse hinaus:310 

– Das Luftverkehrsabkommen erklärt den Gerichtshof der EU zuständig 
zur Streitschlichtung in gewissen im Abkommen geregelten Bereichen 
(Art. 20 LVA).311 

– Das Versicherungsabkommen sieht vor, zur Lösung einer Streitigkeit 
über die Auslegung und Anwendung des Abkommens ein Schiedsgericht 
einzusetzen, dessen Entscheidungen für die Parteien bindend sind 
(Art. 38). Die Vertragsparteien haben von dieser Möglichkeit noch nie Ge-
brauch gemacht. 
Fraglich ist, ob die Einsetzung eines Schiedsgerichts, welches auch zur verbindlichen Aus-
legung von «vervölkerrechtlichtem» EU-Recht befugt ist, im Licht der EuGH-Praxis zur 
Wahrung der Autonomie des Unionsrechts und der vertraglich vorgesehenen Zuständig-
keiten des EuGH zulässig ist.312 Das Versicherungsabkommen enthält Bestimmungen, wel-
che der unionalen Niederlassungsfreiheit nachgebildet sind. 

– Das Zollabkommen sieht ein spezielles Schiedsverfahren vor für den Fall, 
dass eine Vertragspartei Ausgleichsmassnahmen ergreift. Das Mandat der 
für die Durchführung eines solchen Verfahrens eingesetzten Schiedsrich-
terinnen und Schiedsrichter umfasst allerdings nur die Prüfung der Ver-
hältnismässigkeit solcher Massnahmen (Art. 29 Abs. 3 ZollA). 

– Bei Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung des Abkommens zur 
Verknüpfung der jeweiligen Systeme für den Handel mit Treibhausgasemis-
sionen befassen die Vertragsparteien den Gemeinsamen Ausschuss. Gelingt 
es dem Gemeinsamen Ausschuss nicht, den Streitfall beizulegen, wird der 

Beschluss Magnan/Kommission, T-99/19, EU:T:2019:693, Rn. 54. 
S. zum erfolglosen Versuch der Schweiz, auch im FHA von 1972 ein obligatorisches 
Schiedsverfahren vorzusehen, unten N. 134. 
S. zum Fluglärmstreit oben N. 81 und unten N. 230. 
TOBLER, Schiedsgerichte, S. 5; A. TH. MÜLLER, S. 542. – Demgegenüber sieht das Gas-Soli-
daritätsabkommen zwischen Deutschland, Italien und der Schweiz von 2024 bei Streitig-
keiten zwar die Möglichkeit vor, ein Schiedsgericht einzusetzen. Ein solches Schiedsge-
richt ist aber nicht befugt, das dem Abkommen zugrunde liegende EU-Recht verbindlich 
auszulegen (Art. 11); s. zu diesem Abkommen auch oben N. 38. 
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Streitfall auf Antrag einer der Vertragsparteien im Einklang mit der Schieds-
gerichtsordnung von 2012 dem Ständigen Schiedshof vorgelegt (Art. 14). 

108 Das WTO-Recht bildet für den Marktzugang für Waren und Dienstleistungen 
die rechtliche Grundordnung auch für das bilaterale Verhältnis Schweiz-EU.313 

Es ist denkbar, Streitigkeiten zwischen der Schweiz und der EU, welche auch 
in den Anwendungsbereich des WTO-Rechts fallen, durch das WTO-Streitbei-
legungssystem klären zu lassen. Die bilateralen Abkommen schliessen ein sol-
ches Vorgehen nicht aus. Einzig für den Bereich der Bekämpfung der Rinder-
seuche BSE findet sich im Anhang zum Landwirtschaftsabkommen eine 
gemeinsame Erklärung, worin sich die Schweiz einseitig (sic!) verpflichtet, im 
Rahmen der WTO keine Verfahren gegen die EG oder ihre Mitgliedstaaten ein-
zuleiten.314 An anderer Stelle wird das WTO-Recht hingegen ausdrücklich vor-
behalten (s. etwa Art. 8 Anhang 11 AgrarA; Art. 15 ÖffBA). Voraussetzung für die 
aktive Nutzung des WTO-Streitbeilegungsverfahrens ist auf Seiten der 
Schweiz selbstredend, dass sie ihre traditionelle Zurückhaltung gegenüber der 
Konfliktlösung durch unabhängige (Schieds‑)Gerichte im Wirtschaftsvölker-
recht überdenkt und ihren Kompass diesbezüglich neu justiert.315 

Die Schweiz ist bis anhin zweimal aktiv als klägerische Partei vor dem WTO-Streitbeile-
gungsorgan aufgetreten: Im Streitfall United States – Definitive Safeguard Measures on Im-
ports of Certain Steel Products obsiegte sie zusammen mit sieben weiteren klägerischen 
Parteien – darunter der EG – gegen die Vereinigten Staaten sowohl vor einem Panel als 
auch vor dem Appellate Body.316 Im Streitfall United States – Certain Measures on Steel and 
Aluminium Products setzte sie sich wiederum an der Seite der EU (wenngleich dieses Mal 
formell nicht mehr als Co-Klägerinnen auftretend) gegen die Vereinigten Staaten vor ei-
nem Panel durch.317 Die Vereinigten Staaten legten auch gegen diesen Panelbericht Beru-
fung beim Appellate Body ein, der den Fall allerdings nicht behandeln kann, weil er nicht 
mehr funktionsfähig ist. Seit 2018 blockieren die Vereinigten Staaten die Ernennung von 
neuen Mitgliedern des Appellate Body.318 

S. unten N. 130 und N. 191. 
Gemeinsame Erklärung zum Anhang 11 AgrarA; kritisch zu dieser Ausnahme COTTIER/
EVTIMOV, S. 188. 
S. dazu DIEBOLD/OESCH, S. 1550; OESCH, EuGH, Rz. 155-157. 
WT/DS253/AB/R, am 10. Dezember 2003 vom Dispute Settlement Body (DSB) der WTO 
angenommen. 
WT/DS556/R; s. zu diesem Fall auch unten Fn. 411. 
54 WTO-Mitglieder – darunter auch die EU, alle ihre Mitgliedstaaten und die Schweiz – 
haben sich darauf geeinigt, ein vorläufiges Berufungsverfahren mittels Schiedsgericht – 
das sog. Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) – einzurichten; s. 
Pressemitteilung des WBF vom 30. April 2020, Die Schweiz und 18 weitere WTO-Mit-
glieder führen ein vorläufiges Berufungsverfahren für Handelsstreitigkeiten ein; https://
wtoplurilaterals.info/plural_initiative/the-mpia; BURGHARTZ/ROHRMANN, S. 434-438. 
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F. Neue institutionelle Regeln 

1. Ausgangslage und Verhandlungen 

109 Die bilateralen Abkommen funktionieren grundsätzlich gut.319 Die EU, ihre Mit-
gliedstaaten und die Schweiz sind bestrebt, die Abkommen ordnungsgemäss 
durchzuführen. Unstimmigkeiten werden in den Gemischten Ausschüssen ge-
löst. Ausnahmen – wie die Auseinandersetzung über die Vereinbarkeit der Acht-
Tage-Regel mit dem Freizügigkeitsabkommen – bestätigen die Regel.320 Das 
Bundesgericht legt die Abkommen im Licht der EuGH-Praxis aus.321 Die Aufdatie-
rung der Abkommen, welche auf EU-Recht beruhen, erfolgt in aller Regel routi-
nemässig; auch hier sind Ausreisser – wie die harzige Übernahme der Diploman-
erkennungsrichtlinie 2005/36/EG in das Freizügigkeitsabkommen und die 
Weigerung der Schweiz, Hand zu bieten für eine Übernahme der Unionsbürger-
richtlinie 2004/38/EG – selten.322 

110 Gleichwohl gibt es seit längerem Anzeichen dafür, dass das geltende System 
an seine Grenzen stösst. Die gewandelte Natur der staatsvertraglichen Bezie-
hungen, die Notwendigkeit, EU-Recht nach Massgabe eines formalisierten 
Prozesses zeitnah und unkompliziert in den bilateralen Acquis zu übernehmen, 
und das Bedürfnis, Streitfälle bei Bedarf zu entpolitisieren und einem unab-
hängigen Streitbeilegungsmechanismus zu überantworten, finden keine insti-
tutionelle Entsprechung. Die Vorgaben reflektieren die sektoriell weitgehende 
Integration der Schweiz in den Binnenmarkt und ihre Beteiligung an einem 
«multilateralen Projekt»323 und an einem «gemeinsamen Wirtschaftsraum»324 

nicht adäquat. Es handelt sich um eine Schönwetter-Konstruktion. 

111 Die EU kritisiert seit 2008, dass «das derzeitige System der bilateralen Abkom-
men (…) komplex und schwer zu handhaben ist und eindeutig an seine Gren-
zen stösst» und daher einer Modernisierung bedarf.325 Sie verlangt von der 
Schweiz, Hand zur Schaffung einer neuen institutionellen Architektur zu bie-
ten, um die nötige Homogenität in der Rechtsanwendung und Weiterentwick-
lung sicherzustellen. Dabei geht es um die folgenden vier Bereiche: (i) Rechts-
anpassung (Verfahren zur dynamischen Weiterentwicklung der Abkommen); 

Vgl. etwa Bundesrat, Lagebeurteilung, S. 50; Bericht Aussenwirtschaftspolitik 2017, S. 855. 
S. zu dieser Auseinandersetzung unten N. 208. 
S. oben N. 83–91. 
S. oben N. 103–104. 
Schlussfolgerungen des Rates vom 16. Dezember 2014, Rz. 44. 
Schlussfolgerungen des Rates vom 19. Februar 2019, Rz. 8. 
Schlussfolgerungen des Rates vom 14. Dezember 2010, Rz. 48. 
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(ii) Auslegung (Sicherstellung einer homogenen Auslegung der Abkommen); 
(iii) Überwachung (Sicherstellung der ordnungsgemässen Anwendung der Ab-
kommen); und (iv) Streitbeilegung (Verfahren zur Lösung von Streitigkeiten 
zwischen den Vertragsparteien). Der Rat verlangte 2012, für die Überwachung 
und gerichtliche Kontrolle einen «internationalen Mechanismus» zu schaffen, 
welcher einen Grad an Rechtssicherheit und Unabhängigkeit aufweist, wie er 
bei dem im Rahmen des EWR-Abkommens geschaffenen System existiert.326 

Ein gemeinsamer institutioneller Rahmen soll auf «bestehende und künftige 
Abkommen über die Beteiligung der Schweiz am Binnenmarkt der EU» an-
wendbar sein, wobei der Abschluss weiterer Abkommen über die Beteiligung 
der Schweiz am Binnenmarkt vom Abschluss neuer institutioneller Regeln ab-
hängig gemacht wird.327 Das Europäische Parlament teilt diese Erwartungshal-
tung des Rates.328 

112 Die Schweiz wehrte sich anfänglich gegen die Forderung der EU zur Schaffung 
neuer institutioneller Regeln. Es gab hierzulande zwar seit längerem Bestre-
bungen, verfahrensrechtliche Fragen, die sich in allen Abkommen in ähnlicher 
Weise stellen, zu vereinheitlichen und den bilateralen Acquis auf eine solide 
einheitliche Basis zu stellen.329 2002 schlug die Groupe de Réflexion Suisse-Eu-
rope vor, die bilateralen Abkommen in einem einzigen Abkommen zu bündeln 
und einen einheitlichen institutionellen Rahmen vorzusehen.330 Ebenfalls 2002 
erwähnte die Aussenpolitische Kommission des Ständerates in einem Bericht 
über die Optionen der schweizerischen Integrationspolitik eine «Assoziation» 
mit der EU, «welche es erlaubt, alle bilateralen Abkommen zwischen der 
Schweiz und der EU unter dem Dach eines Rahmenabkommens zu bündeln».331 

2005 wurde der Bundesrat in einem Postulat aufgefordert, «einen Bericht zu 
erstellen über den Stellenwert eines Rahmenvertrages zwischen der Schweiz 
und der EU», allerdings mit dem Zusatz: «Inhaltliche Anliegen zwischen der 
Schweiz und der EU würden wie bisher diskutiert und wären in diesem Rah-
menvertrag nicht enthalten.»332 2010 kam der Bundesrat zum Schluss, dass 
eine Neugestaltung und Vereinheitlichung der institutionellen Regeln Vorteile 
bieten mag: 

Schlussfolgerungen des Rates vom 20. Dezember 2012, Rz. 33. 
Schlussfolgerungen des Rates vom 28. Februar 2017, Rz. 5. 
Entschliessung vom 9. September 2015, 2015/2061 (INI), Rz. 16. 
F. E. MÜLLER, S. 29-38. 
NZZ vom 6. April 2017. 
Bericht Integrationspolitik Ständerat, S. 6332. 
Postulat 05.3564 «Rahmenvertrag zwischen der Schweiz und der EU». 
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«Eine solche Lösung (Rahmenabkommen oder ähnliches Arrangement) würde durch ein-
heitliche Mechanismen die Transparenz und Effizienz der Entscheidfassung in den Ge-
mischten Ausschüssen fördern und letztlich die Rechtssicherheit des bilateralen Wegs er-
höhen».333 

113 Die umfassende Regelung der von der EU als klärungsbedürftig identifizierten 
vier Bereiche wurde allerdings nicht offensiv avisiert. Man sträubte sich gegen 
eine allzu weitreichende Verrechtlichung und Dynamisierung der Beziehun-
gen. Die Gründe dafür liegen im weitum vorherrschenden nationalstaatlich 
ausgerichteten Souveränitätsverständnis, welches Selbstbestimmung und di-
rekte Demokratie traditionell in den Mittelpunkt stellt, und im Bestreben, die 
Beziehungen zur EU primär unter klassisch handelspolitischen Aspekten zu 
regeln.334 Auch diejenigen Abkommen, welche auf EU-Recht beruhen und de-
ren Zweck darin liegt, die Schweiz sektoriell in den unionalen Rechtsraum zu 
integrieren, werden hinlänglich nicht als Beteiligung an einem paneuropäi-
schen Projekt verstanden, bei dem sich die Vertreterinnen und Vertreter der 
27 EU-Mitgliedstaaten und der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger (sowie 
weiterer assoziierter Staaten wie der EWR-EFTA-Staaten) in rechtsstaatli-
chen, demokratischen und transparenten Verfahren in Brüssel und Strassburg 
auf gemeinsame Regeln geeinigt haben, sondern als Resultat «bilateraler» Ver-
handlungen zwischen zwei grundsätzlich gleichberechtigten Partnerinnen; 
eine Qualifikation der Abkommen, welche ihrer Funktion und Substanz nicht 
entspricht. 

114 2014 einigten sich die Schweiz und die EU, Verhandlungen über ein institutionel-
les Abkommen aufzunehmen. Ursprünglich ging vor allem die EU davon aus, in-
stitutionelle Elemente vorzusehen, welche mit denjenigen des EWR-Abkommens 
vergleichbar sind.335 Demgegenüber präferierte die Schweiz zumindest im Be-
reich der Überwachung und Streitbeilegung Mechanismen, welche sich nicht am 
EWR orientieren. Die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative im Februar 
2014 führte zu gewissen Verzögerungen. Im März 2018 präzisierte der Bundesrat 
zudem das Verhandlungsmandat von 2013; die Anpassungen betrafen namentlich 
einen neuen Ansatz für die Streitbeilegung auf der Basis eines unabhängigen 
Schiedsgerichts (während ursprünglich angedacht war, den EuGH direkt – d.h. 
ohne Befassung eines Schiedsgerichts – anrufen zu können). Im Dezember 2018 
erklärte die EU den vorliegenden Entwurf als endgültig und die Verhandlungen 
als beendet. Sie wiederholte, dass der Abschluss weiterer Abkommen über die 

Europabericht 2010, S. 7243. 
COTTIER, Souveränität, passim. 
TOBLER/BEGLINGER, Brevier (Ausgabe von 2021), 15. Frage; F. E. MÜLLER, S. 58-59; s. zu EWR-
Andockungsmodellen die Verweise unten Fn. 369. 
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Beteiligung der Schweiz am Binnenmarkt vom Abschluss eines institutionellen 
Abkommens abhängt.336 Sie verlautete, dass sie nicht bereit ist, die geltenden 
Abkommen weiterhin aufzudatieren (z.B. im Bereich der Medizinaltechnik; vor-
behalten bleiben Aufdatierungen, an denen die EU ein überwiegendes Interesse 
hat), und Hand zu bieten für Entgegenkommen und Kooperationen in weiteren 
Bereichen (z.B. Anerkennung der Börsenäquivalenz, Assoziierung an Horizon Eu-
rope, Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur und Gesundheit), sollte die 
Schweiz dem institutionellen Abkommen nicht zustimmen. Die EU machte klar, 
dass sie den Status quo nicht als valable Option betrachtet. Gleichwohl verzich-
tete der Bundesrat darauf, das Abkommen zu unterzeichnen. Er veröffentlichte 
den Text, führte Konsultationen durch und verlangte von der EU schliesslich Klä-
rungen und Präzisierungen in drei Bereichen: (i) Rechtssicherheit in Bezug auf 
das in der Schweiz geltende Lohnschutzniveau (FlaM); (ii) Nicht-Übernahme der 
Unionsbürgerrichtlinie 2004/38/EG; (iii) Nicht-Anwendbarkeit der Beihilfere-
geln auf das Freihandelsabkommen von 1972.337 Die Gespräche mit der EU brach-
ten nicht die erhofften Resultate. Im Mai 2021 brach der Bundesrat die Verhand-
lungen angesichts von «grundsätzlichen inhaltlichen wie interessenpolitischen 
Differenzen» ab.338 

Gleichzeitig beauftragte der Bundesrat die Bundesverwaltung, die Möglichkeit von eigen-
ständigen Anpassungen im schweizerischen Recht zu prüfen mit dem Ziel, die bilatera-
len Beziehungen zu stabilisieren.339 Der Bundesrat stellte 2022 auf der Grundlage einer 
Auslegeordnung des EJPD fest, dass in den Bereichen der Personenfreizügigkeit, des Luft- 
und Landverkehrs, der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, der staatlichen Beihilfen, der au-
diovisuellen Medien und Kultur sowie der gegenseitigen Anerkennung von Konformitäts-
bewertungen – allesamt Bereiche, welche von bilateralrechtlichen Verpflichtungen über-
dacht werden – Unterschiede zwischen dem schweizerischen Recht und dem EU-Recht 
bestehen.340 Er beauftragte die Bundesverwaltung, diejenigen Fälle zu identifizieren, in de-
nen es im Interesse der Schweiz liegt, ihre Regelungen anzupassen. Soweit ersichtlich hat 
diese Übung keine bedeutsamen Rechtsanpassungen ausgelöst. 

115 Die Europäische Kommission bedauerte den Verhandlungsabbruch noch am 
gleichen Tag. Gleichzeitig machte sie klar, dass sie den Status quo weiterhin 

Schlussfolgerungen des Rates vom 19. Februar 2019, Rz. 9. 
Schreiben von Bundespräsident Ueli Maurer an Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker vom 7. Juni 2019, www.eda.admin.ch/dea und Link zu Institutionelles Abkommen 
(in der Version von 2020). 
Bericht betreffend die Verhandlungen über ein institutionelles Abkommen zwischen der 
Schweiz und der EU vom 26. Mai 2021, S. 3. 
Diese Massnahme trug anfänglich den Namen «Stabilex», der jedoch wieder fallen gelas-
sen wurde, als die Bundesverwaltung feststellte, dass es sich dabei um den Namen eines 
handelsüblichen Reinigungsmittels für Trinkwassertanks handelt, NZZ vom 1. Juli 2021, 
S. 7; s. zum Ganzen HIRSBRUNNER, Nachvollzug, passim; OESCH/BRUGGER, S. 60-65. 
Bericht EJPD, Regelungsunterschiede, passim. 
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nicht als valable Option für das gute Funktionieren und die Weiterentwicklung 
des bilateralen Acquis betrachtete: 

«Das Institutionelle Rahmenabkommen zwischen der EU und der Schweiz sollte die Grund-
lage sein für eine Verbesserung und Weiterentwicklung der künftigen bilateralen Beziehungen 
zwischen der EU und der Schweiz. Sein Hauptzweck war, sicherzustellen, dass für alle gleiche 
Bedingungen gelten, die im EU-Binnenmarkt agieren, zu dem auch die Schweiz einen signifi-
kanten Zugang hat. Das ist eine grundsätzliche Frage der Fairness und der Rechtssicherheit. 
Privilegierter Zugang zum Binnenmarkt setzt voraus, dass alle die gleichen Regeln und Pflich-
ten respektieren. (…) Ohne dieses Rahmenabkommen wird diese Modernisierung der laufen-
den Beziehungen unmöglich und die bestehenden bilateralen Abkommen werden zwangsläu-
fig veralten: 50 Jahre sind seit dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens vergangen, 20 
Jahre seit dem ersten und zweiten bilateralen Abkommen. Schon heute kann diese Grundlage 
nicht mehr mit dem Tempo mithalten, in dem sich die Beziehungen zwischen der EU und der 
Schweiz entwickeln und wie es möglich und wünschenswert wäre.»341 

116 Im November 2021 bestätigte die EU, dass sie weiterhin bereit ist, über neue 
institutionelle Regeln zu verhandeln. Dabei wiederholte sie unmissverständ-
lich ihre Kernanliegen: 

«So the European Union’s door remains open and our commitment to find concrete, reli-
able solutions that would strengthen our relationship is there. But – and this brings me to 
my second message – it takes two to tango. 

What we now need from Switzerland is: 

– the unambiguous political will to engage with us, 
– on the real issues that count, 
– and a credible timetable. 

In other words, any political dialogue must be focused and substantial. It cannot be an 
empty shell. 

Anyone operating on the EU’s Single Market must abide by the same rules and obligations. 
Therefore, we need to tackle the real, structural issues: 

– the dynamic alignment with EU law, 
– a level playing field between Switzerland and the EU, 
– a functioning dispute settlement mechanism, 
– but also Switzerland’s regular financial contribution to the EU cohesion policy for the 

future.»342 

Erklärung der Europäischen Kommission zur Entscheidung des Schweizer Bundesrats, 
die Verhandlungen über das institutionelle Rahmenabkommen zwischen der EU und der 
Schweiz abzubrechen, vom 26. Mai 2021; s. auch Entschliessung des Europäischen Parla-
ments vom 4. Oktober 2023 zu den Beziehungen EU-Schweiz, 2023/2042(INI), Rz. 56-60. 
Press remarks by Vice-President Šefčovič following his meeting with Ignazio Cassis, 
15. November 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner. 
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117 Der Bundesrat schlug der Europäischen Kommission im Februar 2022 vor, 
neue Verhandlungen aufzunehmen. In Bezug auf die Regelung der institutio-
nellen Fragen soll ein vertikaler Ansatz gewählt werden mit dem Ziel, Neue-
rungen und damit zusammenhängende Ausnahmen einzeln in den Binnen-
marktabkommen zu verankern. Zusätzlich sollen neue Abkommen in den 
Bereichen Strom, Lebensmittelsicherheit, Gesundheit und Programmteilnah-
men (Forschung und Bildung) abgeschlossen werden (Paketansatz). Die Kom-
mission war einverstanden. Sie wiederholte ihre Kernanliegen in institutionel-
ler Hinsicht, ihre Erwartungshaltung, gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
die im Binnenmarkt tätigen Unternehmen zu gewährleisten (level playing field) 
und den Schweizer Beitrag zu verstetigen, sowie ihr ceterum censeo, dass sie 
ohne neue institutionelle Regeln nicht bereit ist, die geltenden Abkommen 
aufzudatieren, Hand zu bieten für Kooperationen in weiteren Bereichen und 
zusätzliche Abkommen über die Beteiligung am Binnenmarkt abzuschliessen. 

118 Die Ergebnisse der folgenden Sondierungsgespräche wurden – auffällig detail-
liert – in einem Common Understanding festgehalten, welches in der Folge als 
Grundlage für die Verhandlungen diente und Landezonen für mögliche Ver-
ständigungen definierte.343 Der Bundesrat veröffentlichte im Dezember 2023 
einen Entwurf des Verhandlungsmandats. Nach mehrheitlich positiven Rück-
meldungen der Kommissionen des National- und Ständerates, der Kantone, 
der Sozial- und Wirtschaftspartnerinnen und -partner sowie der Zivilgesell-
schaft verabschiedete der Bundesrat im März 2024 das endgültige Verhand-
lungsmandat.344 Auf Empfehlung der Europäischen Kommission verabschie-
dete im März 2024 auch der Rat der EU ein Verhandlungsmandat.345 Die 
Verhandlungsdelegationen schlossen die Verhandlungen im Dezember 2024 
ab. Die Bundespräsidentin, Viola Amherd, und die Kommissionspräsidentin, 
Ursula von der Leyen, würdigten den materiellen Abschluss der Verhandlun-
gen bei einem gemeinsamen Auftritt in Bern. 

2. Geplante Neuerungen 

119 Die Europäische Kommission und der Bundesrat schlagen die folgenden insti-
tutionellen Neuerungen vor:346 

Bundesrat, Bericht exploratorische Gespräche, passim; vgl. auch DURIGON/MAIANI, S. 522-528, 
für eine Bewertung des Common Understanding; OESCH, Zivilgesellschaft, passim, zur Exeku-
tivlastigkeit dieses Prozesses und zur fehlenden Beteiligung der Öffentlichkeit. 
S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Schweiz und EU. 
Beschluss (EU, Euratom) 2024/995. 
Die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf dem Common Understanding, den Ver-
handlungsmandaten der Schweiz und der EU sowie dem Faktenblatt Institutionelle Ele-
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120 Geltungsbereich: Die neuen Regeln sind anwendbar auf die folgenden Binnen-
marktabkommen: das Freizügigkeitsabkommen (FZA), das Luftverkehrsab-
kommen (LVA), das Landverkehrsabkommen (LandVA) und das Abkommen 
über technische Handelshemmnisse (KonfBA) – allesamt Abkommen der Bila-
teralen I – sowie das neue Stromabkommen und das neue Abkommen über Le-
bensmittelsicherheit (Protokoll zum Landwirtschaftsabkommen, AgrarA).347 

Die institutionellen Kernelemente – dynamische Rechtsübernahme, einheitli-
che Auslegung, Überwachung, Streitbeilegung – werden in jedem Abkommen 
einzeln verankert. 

Mit dem Verzicht auf ein übergreifendes Rahmenabkommen entfällt die «Super-Guil-
lotine», welche im Entwurf des InstA von 2018 für Unmut gesorgt hatte (während die 
Guillotine-Klausel der Bilateralen I weiterhin gilt). Die Kündigung eines neuen Binnen-
marktabkommens würde nicht automatisch zur Beendigung der bestehenden Binnen-
marktabkommen führen; umgekehrt hat der Wegfall der Bilateralen I nicht automatisch die 
Beendigung der neuen Binnenmarktabkommen zur Folge.348 

Die EU geht davon aus, dass die «in den Verhandlungen vereinbarten institutionellen 
Bestimmungen (…), vorbehaltlich technisch begründeter Anpassungen, auf geltende und 
künftige Abkommen mit Bezug zum Binnenmarkt Anwendung finden [sollen] und darin 
identisch übernommen werden.»349 Damit ging es in diesen Verhandlungen auch um in-
stitutionelle Bausteine für Abkommen, über die künftig – wie ein modernisiertes Frei-
handelsabkommen (das in den Verhandlungen nicht thematisiert wurde)350 und ein (Fi-
nanz‑)Dienstleistungsabkommen – verhandelt werden könnte. Gleichzeitig bietet der 
vertikale, sektorielle Ansatz aber eine gute Grundlage, bei Bedarf pragmatisch abkom-
mensspezifische Sonderregeln vorzusehen. 

121 Weiterentwicklung: Der Mechanismus zur dynamischen Rechtsübernahme ist 
das Herzstück der neuen institutionellen Regeln. Die EU ist verpflichtet, der 
Schweiz neue Rechtsakte im Geltungsbereich der Abkommen zu notifizieren. Im 
Gemischten Ausschuss werden gegebenenfalls die notwendigen Anpassungen 
vorgenommen. Die Schweiz ist sodann verpflichtet, der Übernahme in den be-
troffenen Abkommensanhang zuzustimmen. Die Frist für die Übernahme durch 
die Schweiz ist so berechnet, dass auch ein Referendum durchgeführt werden 

mente des Bundesrates vom Dezember 2024, ohne Kenntnisse des ausgehandelten Ver-
tragstextes, https://www.eda.admin.ch/europa/de/home.html und Link zu Bilateraler 
Weg/Stabilisierung und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs/Paketansatz. 
Die neuen institutionellen Regeln sollen «analog» auch auf das Gesundheitsabkommen an-
wendbar sein; s. oben N. 35. 
Bundesrat, Faktenblatt: Institutionelle Elemente, https://www.eda.admin.ch/europa/de/
home.html und Link zu Bilateraler Weg/Stabilisierung und Weiterentwicklung des bilate-
ralen Wegs/Paketansatz, S. 2. 
Ziff. 1.1 in fine und Ziff. 1.2.2 der Verhandlungsrichtlinien der EU im Anhang des Beschlus-
ses (EU, Euratom) 2024/995. 
Vgl. Ziff. 7 der Verhandlungsrichtlinien der EU. 
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kann. Unstimmigkeiten über die Verpflichtung zur dynamischen Rechtsüber-
nahme werden im Rahmen der ordentlichen Streitbeilegung ausgefochten. So-
fern ein Schiedsgericht feststellt, dass die EU (Notifikation, Übernahme) oder 
die Schweiz (Übernahme) eine Vorgabe verletzt, kann die andere Partei Aus-
gleichsmassnahmen ergreifen, deren Verhältnismässigkeit durch ein Schieds-
gericht überprüft werden kann.351 Die Schweiz kann die Vorbereitung von EU-
Rechtsakten mitgestalten (proposal shaping); diese Mitwirkungsrechte dürften 
denjenigen der EWR-EFTA-Staaten im Rahmen des EWR (vgl. Art. 99-101 EWRA) 
entsprechen. Damit wird der Übernahmeprozess dynamisiert und formalisiert; 
das ist der Rechtssicherheit förderlich. Es wird für die EU nicht mehr möglich 
sein, die Aufdatierung eines Abkommens vom Entgegenkommen der Schweiz 
in anderen Dossiers abhängig zu machen. Umgekehrt nimmt der Druck auf die 
Schweiz zu, auch unliebsame Weiterentwicklungen zu akzeptieren, weil andern-
falls Ausgleichsmassnahmen drohen.352 Einzelne Massnahmen der Schweiz, wel-
che in den von den neuen institutionellen Regeln betroffenen Abkommen ge-
regelt werden und Schweizer Besonderheiten reflektieren, werden von der 
dynamischen Rechtsübernahme ausdrücklich ausgenommen; dazu gehören 
etwa die LSVA (LandVA), das Nacht- und Sonntagsfahrverbot (LandVA) und das 
Verbot internationaler Tiertransporte auf der Strasse (AgrarA). Auch die flankie-
renden Massnahmen (FlaM) und die für die Schweiz einschlägigen Elemente der 
Unionsbürgerrichtlinie 2004/38/EG werden separat geregelt.353 

Der neue Mechanismus ermöglicht die zügige und unkomplizierte Übernahme von neuen 
EU-Rechtsakten in den bilateralen Rechtsbestand. Auf diese Weise wird das gute und ord-
nungsgemässe Funktionieren derjenigen Abkommen, mit denen die Schweiz sektoriell am 
Binnenmarkt teilnimmt und die zu diesem Zweck auf EU-Recht beruhen, sichergestellt. 
Änderungen der Ziele und des Anwendungsbereichs eines Abkommens können demgegen-
über nur auf dem Wege einer ordentlichen Vertragsrevision erfolgen. 

Der Übernahmeprozess dürfte auch in Zukunft in den allermeisten Fällen routinemässig 
ablaufen. Die Wahlfreiheit, eine abkommensrelevante, aber umstrittene Novellierung ab-
zulehnen, wird mit Blick auf die drohenden Ausgleichsmassnahmen aber merklich einge-
schränkt. Ein allgemeines Opt out-Recht besteht nicht. Eine dauerhafte Nichtübernahme 
wird nur im Ausnahmefall opportun sein. Im Unterschied zum Übernahmemechanismus 
im SAA/DAA riskiert die Schweiz bei einer Nichtübernahme immerhin nicht gleich das Da-
hinfallen eines Abkommens. 

Die Schweiz ist gut beraten, sich im Rahmen des proposal shaping aktiv zu engagieren und 
den Inhalt der EU-Gesetzgebung mitzugestalten. Nach der Verabschiedung eines Rechts-
aktes in der EU besteht für die Aushandlung helvetischer Sonderlösungen in aller Regel 

S. unten N. 124. 
S. zum Ganzen OESCH, Incorporation, passim, auch betr. Rechtslage im EWR. 
S. unten N. 189 und N. 209–210. 
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kein Raum mehr.354 Hier ist auf Bundesebene insbesondere auch die Bundesversammlung 
gefordert. Heute bringen sich die sachlich zuständigen Kommissionen nur punktuell ein. 
Dabei besteht gegenüber dem Bundesrat und der Verwaltung ein merkliches Informations- 
und Ressourcendefizit. 

122 Auslegung: Die betroffenen Abkommen und die darin referenzierten EU-Rechts-
akte werden einheitlich und unter Wahrung der Grundsätze des Völkerrechts 
ausgelegt und angewendet.355 Unionsrechtliche Begriffe (bzw. «concepts of 
Union law» gemäss Common Understanding) werden gemäss der Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der EU ausgelegt und angewendet.356 Dies gilt für die vor 
und – eine wichtige Novellierung! – nach der Unterzeichnung des betreffenden 
Abkommens ergangene Rechtsprechung des EuGH. Dabei bleibt das Polydor-
Prinzip einschlägig.357 Die Übersetzungsarbeit, d.h. die Bestimmung der Bedeu-
tung der EuGH-Praxis zum EU-Recht für das bilaterale Verhältnis, bleibt eine 
zentrale Aufgabe der schweizerischen Verwaltungsbehörden und Gerichte. 

Dem BGer wird kein Recht eingeräumt, den EuGH auf dem Wege der Vorabentscheidung 
mit einer Auslegungsfrage zu befassen. Ein solches Vorlagerecht hätte durchaus Vor-
teile.358 Es würde nicht zuletzt die Streitschlichtung durch Schiedsgerichte (inkl. Befas-
sung des EuGH) entlasten. Es ist zu hoffen, dass das BGer und der EuGH zumindest auf 
einen Dialog verpflichtet werden (wie es im Entwurf des InstA von 2018 vorgesehen war), 
um eine einheitliche Auslegung zu fördern. 

123 Überwachung: Die Parteien sind weiterhin für die Durchführung, die Überwa-
chung und den Rechtsschutz zuständig (Zweisäulenprinzip). Im Rahmen der Ge-
mischten Ausschüsse sorgen die Parteien gemeinsam für die Überwachung der 
Anwendung der Abkommen. Spezielle Regeln gelten für das Beihilferecht.359 

Vereinzelt wird vorgebracht, im geplanten institutionellen Setting würde die Europäische 
Kommission faktisch als Überwachungsbehörde gegenüber der Schweiz fungieren, weil die 
EU jederzeit ein Schiedsverfahren gegen die Schweiz anstrengen kann. Eine solche Lesart 
ist irreführend. Eine Unterstellung unter eine supranational agierende unabhängige Über-

S. PFISTERER, Demokratie, passim; OESCH/CAMPI, Rz. 247-251 und Rz. 257; Motion 19.3170 
«Gesetzliche Grundlage zur Wahrung des Mitsprache- und Entscheidungsrechts von Par-
lament, Volk und Kantonen bei der Umsetzung des Rahmenabkommens», welche nach 
der Beendigung der Verhandlungen zum InstA 2021 allerdings nicht mehr weiterverfolgt 
wurde; zur heutigen Praxis des proposal shaping oben N. 102. 
S. VISCHER, Auslegung, passim; OESCH, EuGH, Rz. 108. 
S. zu «Begriffen» des EU-Rechts unten N. 124. 
S. zum Polydor-Prinzip oben N. 80–84. 
S. oben N. 91. Die Verpflichtung zur einheitlichen Auslegung (Rechtsanwendung) ent-
spricht funktionell der Verpflichtung zur dynamischen Rechtsübernahme (Rechtsetzung); 
ein Vorlagerecht des BGer würde – um beim Vergleich zu bleiben – den Mitwirkungsrech-
ten der Schweiz bei der Erarbeitung neuer Rechtsakte entsprechen (proposal shaping); 
s. zur Beteiligung der Schweiz an Verfahren vor dem EuGH oben N. 95–98. 
S. unten N. 246. 
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wachungsinstanz mit entsprechend weitreichenden Untersuchungs- und Entscheidkom-
petenzen findet – im Gegensatz etwa zum EWR-Recht, wo im EWR/EFTA-Pfeiler die EFTA-
Überwachungsbehörde diese Funktion ausübt – nicht statt (wobei eine solche Einrichtung 
durchaus vorteilhaft sein mag, als Puffer und Forum der Lösungsfindung bei Unstimmig-
keiten, bevor eine Causa entpolitisiert und einem Schiedsgericht überantwortet wird). 

124 Streitbeilegung: Jede Partei kann die Einsetzung eines Schiedsgerichts verlan-
gen, sofern eine Streitigkeit im Gemischten Ausschuss nicht beigelegt werden 
kann.360 Wirft der Streitfall eine Frage zur Auslegung und Anwendung eines 
Begriffs des EU-Rechts (bzw. «concept of Union law» gemäss Common Under-
standing) auf und ist die Auslegung dieses Begriffs für die Entscheidfällung re-
levant und notwendig, ruft das Schiedsgericht den EuGH an (wobei der Ent-
scheid, den EuGH zu befassen, beim Schiedsgericht liegt; die Streitparteien 
können diesen Schritt nicht erzwingen). Das Schiedsgericht entscheidet den 
hängigen Streitfall, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der verbindlichen 
Auslegung von unionsrechtlichen Begriffen durch den EuGH. Solche Begriffe 
liegen naturgemäss bei der Auslegung von Bestimmungen referenzierter Ver-
ordnungen und Richtlinien vor. Auch bei der Auslegung von Bestimmungen in 
den Abkommen selbst dürfte dies häufig der Fall sein; gemäss Bundesrat beru-
hen die betroffenen Abkommen «weitestgehend» auf EU-Recht.361 Die Frage, 
ob ein unionsrechtlicher Begriff vorliegt, ist methodisch zu trennen von der 
(Folge‑)Frage, ob die bilateralrechtliche Bestimmung gleich ausgelegt werden 
soll wie die unionsrechtliche Bestimmung oder ob sich eine autonome Lesart 
aufdrängt.362 Nach der hier vertretenen Auffassung besteht eine Vorlage-
pflicht, wenn es um die Klärung eines unionsrechtlichen Begriffs im Binnen-

S. zum Ganzen OESCH, EuGH, Rz. 131-143; zum Begriff des EU-Rechts umfassend A. TH. 
MÜLLER, passim; EPINEY, Unionsbürgerrichtlinie, S. 25-27. 
Erläuterungen des EDA zum InstA, S. 7; vgl. auch Art. 16 Abs. 2 FZA, wo Praxis und Lehre 
diesen Begriff grosszügig auslegen; PIRKER, Schiedsgericht, Rz. 12, wonach ein Vorgehen 
nach Treu und Glauben gebietet, den EuGH im Zweifel zu involvieren (zum InstA von 
2018). Bei der Bestimmung der Vorlagepflicht geht es auch darum sicherzustellen, dass ei-
nem Schiedsgericht eine Entscheidkompetenz zukommt – und es sich nicht nur um ein 
«Pseudo-Schiedsgericht» oder einen «EuGH im Tarnanzug» (C. BAUDENBACHER, Ende mit 
Schrecken, passim) handelt. 
S. zum Polydor-Prinzip oben N. 80–84; demgegenüber COTTIER, Rechtsschutz, S. 360-366, 
wonach eine Vorlagepflicht nur dort besteht, wo sich auf Grund von Wortlaut, Sinn und 
Zweck eine identische Anwendung wie im EU-Recht aufdrängt (zum InstA von 2018). – Ein 
Schiedsgericht mag ebenso in alleiniger Verantwortung entscheiden, wenn die Auslegung 
eines unionsrechtlichen Begriffs im Binnenmarktkontext klar ist oder wenn sich der EuGH 
bereits dazu geäussert hat; die acte clair– und acte éclairé-Doktrin, die der EuGH im Vor-
abentscheidungsverfahren (Art. 267 AEUV) entwickelt hat, sollte auch hier greifen. Ebenso 
wenig besteht eine Vorlagepflicht, wenn es um die Auslegung von der Schweiz zugestan-
denen Ausnahmen und Sonderregelungen geht, sofern sich dabei keine Fragen zur Ausle-
gung von unionsrechtlichen Begriffen stellen. 
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marktkontext geht, nicht aber, wenn ein solcher Begriff im bilateralen Kontext 
Schweiz-EU ausgelegt und angewendet werden muss. «Polydor» gehört nicht 
exklusiv dem EuGH. Ein Beispiel für Bestimmungen, welche keine unions-
rechtlichen Begriffe enthalten, sind die Vorgaben zur LSVA (Art. 38 und Art. 40 
LandVA).363 Beim Einbezug des EuGH ähnelt das Verfahren dem Vorabent-
scheidungsverfahren im EU-Recht (Art. 267 AEUV); folgerichtig dürfte der Ge-
richtshof die entsprechenden internen Verfahrensvorschriften sinngemäss 
anwenden. Sofern die unterlegene Partei einen Schiedsspruch nicht umsetzt, 
kann die obsiegende Partei Ausgleichsmassnahmen ergreifen, deren Verhält-
nismässigkeit vor dem Erlass durch ein Schiedsgericht überprüft werden kann. 
Ausgleichsmassnahmen mögen z.B. darin bestehen, freizügigkeitsrechtliche 
Ansprüche nicht zu gewähren (FZA, wobei bereits erworbene Rechte von Per-
sonen und Unternehmen idealerweise unberührt bleiben), Konformitätsbe-
wertungen nicht anzuerkennen (KonfBA) oder die LSVA zu erhöhen (LandVA). 
Dabei geht es darum, das Gleichgewicht von Rechten und Pflichten wieder-
herzustellen;364 gleichzeitig kann damit auch Druck gegenüber der anderen 
Vertragspartei aufgebaut werden mit dem Ziel, dass diese die ursprüngliche 
Rechtsverletzung beseitigt.365 Solche Ausgleichsmassnahmen sind nicht auf 
das Abkommen beschränkt, welches am Ursprung der Streitigkeit steht; sie 
können sich auch auf die weiteren Binnenmarktabkommen erstrecken (cross-
retaliation). Unangenehm ist, dass es kaum möglich sein wird, die aus einer 
Nichtbefolgung eines Urteils entstehenden Kosten und Nachteile ex ante ab-
zuschätzen. 

Das vereinbarte Modell beruht auf einem klassischen Schiedsgerichtsansatz, wie er im 
Wirtschaftsvölkerrecht gang und gäbe ist. Gewöhnungsbedürftig bleibt der Einbezug des 
EuGH. Er ist unionsrechtlich bedingt: Der EuGH beansprucht das letzte Wort über die Aus-
legung von EU-Recht; dazu gehört auch EU-Recht, das auf einen Drittstaat ausgedehnt 
und damit «vervölkerrechtlicht» wird.366 Würden hier «fremde Richter» urteilen? Dieses 
plumpe Narrativ verfängt nur auf den ersten Blick. Zwar ist der EuGH institutionell in der 
Tat das Gericht der Gegenpartei. Auch ist die Schweiz auf der Richterbank und in der Ge-
richtsschreiberei des EuGH personell nicht vertreten; das ist ein Nachteil. In der Sache 
agiert der EuGH in dieser Konstellation aber nicht als verpöntes Gericht der Gegenpar-
tei, sondern als Gericht des Binnenmarktes, an dem die Schweiz sektoriell und aus freien 

S. unten N. 220–221. 
ARIOLI, Übernahme, Kap. 1.3. 
S. NZZ vom 17. Januar 2019, S. 17. 
S. zum Ganzen Gutachten EWR I, 1/91, EU:C:1991:490; Gutachten 1/09, EU:C:2011:123; 
Gutachten CETA, 1/17, EU:C:2019:341; Urteil RS, C-430/21, EU:C:2022:99; LENAERTS/
GUTIÉRREZ/ADAM, passim; diese Rechtsprechungslinie ist unionsrechtlich zwar nachvoll-
ziehbar, hat dem EuGH aber auch den Ruf eines «selfish court» (DE WITTE, passim) einge-
tragen. 
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Stücken teilnimmt.367 Das EU-Recht, das auf die Schweiz ausgedehnt wird, bleibt wesens-
mässig EU-Recht, das der EuGH als Höchstgericht dieses Binnenmarktes nach Massgabe 
der von ihm entwickelten Auslegungstopoi und mit präjudizieller Wirkung über den kon-
kreten Streitfall hinaus auslegt. Die einheitliche Auslegung ist auch im Interesse der Men-
schen und Unternehmen in der Schweiz. Das Verfahren vor dem EuGH dient der Klä-
rung des Rechts und ist nicht gegen die Schweiz gerichtet. Es deutet nichts darauf hin, 
dass der EuGH tendenziell «gegen die Schweiz» entscheiden würde; seine Praxis zur Aus-
legung von völkerrechtlichen Abkommen ist von einer «Integrationslogik geprägt, wel-
che unabhängig von Partikularinteressen operiert».368 Alternativ zum Einbezug des EuGH 
wäre denkbar, den EFTA-Gerichtshof mit der Streitschlichtung zwischen der Schweiz und 
der EU zu betrauen. Ein solches Modell, bei dem die Schweiz für die verbindliche Aus-
legung der bilateralen Abkommen an den EFTA-Gerichtshof andocken würde (verbunden 
mit der Erwartung, diesen Gerichtshof mit einer Richterin oder einem Richter aus der 
Schweiz anzureichern), wurde allerdings nie ernsthaft geprüft.369 Mit Blick auf denkbare 
Anwendungsfälle dürfte es ohnehin kaum einen Unterschied machen, ob der EuGH oder 
der EFTA-Gerichtshof mit der Auslegung des Binnenmarktrechts betraut wird. 

Die praktische Bedeutung der avisierten Streitschlichtung qua Schiedsgerichtsbarkeit 
dürfte sich auf einige wenige – dann allerdings publikumswirksame und politisch aufgela-
dene – Fälle beschränken. Für die Schweiz ist vor allem der Schutz vor einseitigen Mass-
nahmen der EU bedeutsam. Umgekehrt besteht die Möglichkeit, bilateralrechtliche An-
sprüche gerichtlich einzufordern, was selbstredend voraussetzt, dass die Schweiz bereit 
ist, bei Bedarf davon Gebrauch machen. Dabei ist der Aufbau von Expertise und die Allo-
kation von Ressourcen umso dringlicher, wie die Schweiz die Klinge mit der Europäischen 
Kommission kreuzt – einer «formidablen Gegenpartei», welche bei Zwischenverfahren vor 
dem EuGH in Luxemburg zudem ein «Heimspiel» hat.370 Im Alltag erfolgt der Rechtsschutz 
bei der Auslegung und Anwendung der bilateralen Abkommen weiterhin zuvörderst durch 
die Gerichte in der EU und der Schweiz. 

125 Horizontaler politischer Dialog und parlamentarische Zusammenarbeit zwi-
schen der Bundesversammlung und dem Europäischen Parlament: Es ist davon 
auszugehen, dass diese Desiderata gemäss dem Mandat der Schweiz in den 
Verhandlungen aufgenommen wurden und entsprechende Gefässe eingerich-
tet werden. 

Gegenüber dem Schiedsgerichts-/EuGH-Modell merklich kritischer AMBÜHL/MEIER, pas-
sim; C. BAUDENBACHER, Rechtsgutachten, S. 37; ZÜND, Gastkommentar, passim; ZIMMER, 
S. 157, der mit Blick auf den InstA-Entwurf von 2018 folgerte: «Wer das Rahmenabkommen 
(etwa aufgrund des darin erwähnten Schiedsgerichts) als valablen Kompromiss bezeich-
net, hat seinen demokratiepolitischen Kompass verloren.»; s. zur Herkunft und polemi-
schen Verwendung des Begriffs der fremden Richter ERNST, Richter, passim; KREIS, passim; 
C. SCHOTT, passim. 
EPINEY, Quadratur, S. 21. 
S. C. BAUDENBACHER, EU-Komplott, S. 106-115 und S. 220-222; BAUR, Andocken, S. 363-368; 
DE SÉPIBUS, Rz. 16-26; PIRKER, EEA Docking, passim; TOBLER/BEGLINGER, Brevier (Ausgabe 
von 2021), 93.-109. Frage; für alternative Vorschläge für eine Streitbeilegung ohne EuGH-
Beteiligung auch AMBÜHL/SCHERER, Bilaterale III, S. 16-23; VISCHER, Streitbeilegungssystem, 
passim. 
HIRSBRUNNER, Partei, passim. 
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126 Gewisse Themen, welche ebenfalls eine Regelung verdienen würden, werden 
soweit ersichtlich nicht aufgegriffen. Dazu gehört die Klärung der Rechtslage 
in Bezug auf den Grundrechtsschutz bei der Auslegung und Anwendung der 
bilateralen Abkommen.371 Dazu gehört die Vereinheitlichung und Formalisie-
rung der Beteiligungen der Schweiz an unionalen Agenturen, soweit es um 
wiederkehrende Regelungsgegenstände geht.372 Dazu gehört die Einräumung 
eines Rechts für das Bundesgericht, den EuGH mit Auslegungsfragen zu befas-
sen.373 

3. Weiteres Vorgehen 

127 Der Bundesrat hat das Verhandlungsergebnis im Dezember 2024 materiell 
gutgeheissen. Nun werden die Vertragstexte juristisch bereinigt (legal scrub-
bing) und übersetzt. Sobald die definitiven Vertragstexte vorliegen, werden die 
beiden Chefunterhändler die Texte paraphieren. Der Bundesrat wird die Texte 
zusammen mit der Umsetzungsgesetzgebung und weiteren damit zusammen-
hängenden Gesetzesvorhaben dem Parlament zur Genehmigung unterbreiten. 
Denkbar wäre, die neuen institutionellen Regeln und die neuen Verträge zu ei-
nem Gesamtpaket zusammenzuknoten oder einzelne Teile – etwa die Ergän-
zungen der Bilateralen I und die von der EU geforderte Verstetigung der Ko-
häsionszahlungen (Stabilisierung), das neue Stromabkommen und weitere 
neue Abkommen (Weiterentwicklung) – separat zu behandeln. Das Parlament 
entscheidet im Rahmen des Genehmigungsbeschlusses, ob das Paket (oder 
Teile davon) dem obligatorischen Referendum – sofern dieser Integrations-
schritt einem Beitritt zu einer supranationalen Organisation gleichkommt 
(Art. 140 Abs. 1 lit. b BV) oder verfassungsmässigen Charakter hat (obligatori-
sches Staatsvertragsreferendum sui generis, sofern ein solches als ungeschrie-
benes Verfassungsrecht zur Verfügung steht) – oder dem fakultativen Referen-
dum (Art. 141 Abs. 1 lit. d BV) zu unterstellen ist. Es ist fraglich, ob die Schwelle 
für ein obligatorisches Referendum erreicht wird.374 

S. oben N. 92–94. 
Vgl. Agenturbericht, S. 110; Antwort des Bundesrates vom 20. Mai 2009 auf die Interpella-
tion 09.3249 «Rahmenabkommen mit der EU zur Stärkung des Automatismus?». 
S. oben N. 122. 
S. zum Ganzen Bundesamt für Justiz, Das Staatsvertragsreferendum im Bundesverfas-
sungsrecht: Rechtliche Übersicht und Analyse, 27. Mai 2024; S. G. SCHMID, passim, auch un-
ter Hinweis darauf, dass die Bundesversammlung den Beschluss über die Genehmigung 
der neuen Abkommen in eine Verfassungsbestimmung kleiden und damit den Weg einer 
förmlichen Verfassungsänderung beschreiten kann (womit gleichzeitig auch der schwe-
lende Konflikt zu Art. 121a Abs. 4 BV aufgelöst würde); zu den obligatorischen Referenden 
zum FHA von 1972 und zum EWR-Abkommen oben N. 24 und N. 28. 
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Auf Seiten der EU beschliesst der Rat auf Vorschlag der Kommission über die Genehmi-
gung der Unterzeichnung der neuen Vertragstexte und über den Abschluss; hierzu bedarf 
es vorgängig der Zustimmung des Europäischen Parlaments (Art. 218 AEUV). Spezielle Auf-
merksamkeit verdient das FZA. Dieses Abkommen ist ein gemischtes Abkommen. Sofern 
diese Einschätzung weiterhin dominiert (was mit Blick auf die mit dem Vertrag von Lissa-
bon von 2009 einhergehenden Kompetenzerweiterungen nicht zwingend scheint), müssen 
die Ergänzungen und Änderungen des FZA auch von allen Mitgliedstaaten ratifiziert wer-
den. Hier dürften auf Seiten der EU noch vertiefte Abklärungen anstehen. 

128 Die neuen institutionellen Regeln stellen die Beziehungen mit der EU auf eine 
solide Grundlage und ermöglichen der Schweiz, ihre sektoriell mitgliedstaats-
ähnliche Stellung zu konsolidieren und weiterzuentwickeln. Sie tragen zur 
Verrechtlichung des bilateralen Acquis bei, indem sie die Beziehungen in den 
von den neuen Regeln abgedeckten Bereichen dynamisieren, die Beteiligung 
der Schweiz bei der Vorbereitung neuer Rechtsakte formalisieren und die 
Streitbeilegung entpolitisieren und einer gerichtlichen Instanz überantwor-
ten, was der Schweiz als politisch und wirtschaftlich weniger mächtigen Ver-
tragspartei in die Hände spielt. Die Rechtssicherheit wird erhöht. Die neuen 
Regeln bereiten den Weg, nach ersten Erfahrungen auch weitere Abkommen 
unter diesen Rahmen zu stellen. Gleichzeitig fordert dieser institutionell und 
rechtskulturell erhebliche Integrationsschritt das vorherrschende Staats- und 
Demokratieverständnis in der Schweiz heraus. Die dynamische Rechtsüber-
nahme führt dazu, dass die Schweiz sektoriell noch weiter in den unionalen 
Rechtsraum eingebunden wird und zukünftige Rechtsentwicklungen mitträgt. 
Dabei besteht zwischen der fortlaufenden Rechtsübernahme und der (direk-
ten) Demokratie schon heute ein Spannungsverhältnis; die Substanz der de-
mokratischen Rechte wird ausgehöhlt. Diese Entwicklung wird sich mit der 
Dynamisierung der Beziehungen verstärken.375 Ein neuer institutioneller Rah-
men gehört letztlich zum Preis, den die Schweiz dafür bezahlt, sektoriell am 
unionalen Binnenmarkt teilzuhaben, ohne die gemeinsamen Regeln des Clubs 
vollumfänglich akzeptieren zu müssen. 

S. auch GLASER, Interview, S. 7; unten N. 437. 375 
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III.  Einzelne Abkommen 

129 Die Grundlage des Acquis Schweiz-EU bilden rund 20 bilaterale Hauptabkom-
men. Sie werden in diesem Teil vorgestellt, thematisch gebündelt nach ihrem 
primären Regelungsinhalt: Warenhandel, Personenfreizügigkeit, Dienstleis-
tungshandel, Wettbewerbsrecht, Justiz und Inneres, Forschung, Kultur und 
Bildung sowie Diverses. 

A. Warenhandel 

1. Völkerrechtlicher Rahmen und Übersicht 

130 Die WTO stellt die rechtliche Grundordnung für den Warenhandel zwischen 
der EU und der Schweiz dar. Das GATT 1994 enthält die Vorgaben in Bezug auf 
den Marktzugang, die Nichtdiskriminierung und die Transparenz.376 Es belässt 
Raum für die Verfolgung öffentlicher Interessen wie den Gesundheits- und 
Umweltschutz. Den Vertragsparteien des GATT 1947 und der WTO gelang es 
in acht Handelsrunden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die durch-
schnittlichen Zölle auf den Handel mit Industrieprodukten erheblich zu sen-
ken. Demgegenüber geniessen landwirtschaftliche Güter in diversen WTO-
Mitgliedern – dazu gehören auch die Schweiz und die EU – seit jeher eine 
Sonderbehandlung. Dafür wird hinlänglich auf die multifunktionalen Aufgaben 
der Landwirtschaft verwiesen (vgl. Art. 104 Abs. 3 BV). Mit Inkrafttreten der 
WTO 1995 wurde der Handel mit landwirtschaftlichen Gütern zwar ansatz-
weise liberalisiert; das WTO-Abkommen über die Landwirtschaft erlaubt aber 
weiterhin den Erlass von internen Stützungsmassnahmen (Direktzahlungen) 
und von – mitunter prohibitiv hohen – Zöllen und Zollkontingenten, um die 
einheimische Produktion zu schützen. 

Der durchschnittliche Zollsatz auf die Einfuhr von Industrieprodukten in die Schweiz lag 
2022 bei 2,3 %.377 2024 wurden die Zölle auf solche Produkte gänzlich aufgehoben.378 

Bei landwirtschaftlichen Produkten liegt der durchschnittliche Zollsatz auf Einfuhren bei 

S. zum Recht der WTO im Allg. VAN DEN BOSSCHE/ZDOUC, passim; KRAJEWSKI, Rz. 136-531; 
ZIEGLER, Wirtschaftsrecht, passim; mit einem speziellen Fokus auch auf die EU und die 
Schweiz COTTIER/OESCH, passim. 
WTO Trade Policy Review Report, Switzerland and Liechtenstein, 23 March 2022, WT/
TPR/S/425, Rz. 3.26. 
S. Änderung des Zolltarifgesetzes resp. dessen Anhänge 1 und 2 vom 1. Oktober 2021, BBl 
2021 2330; ZIMMERMANN, passim. 
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25,4 %.379 Hier bestehen bei gewissen Produkten weiterhin auffällig hohe Zölle: Der 
Höchstzoll betrug 2022 671,3 %, «applied to out-of-quota imports of fresh or chilled lollo 
lettuce».380 – Der durchschnittliche Zollsatz auf die Einfuhr von Industrieprodukten in die 
EU liegt bei 4,3 %; bei landwirtschaftlichen Produkten liegt er bei 14.9 %.381 

131 Das GATT 1994 wird durch eine Vielzahl von Zusatzabkommen und Vereinbarun-
gen ergänzt, die allesamt auch für den Warenhandel zwischen der Schweiz und 
der EU einschlägig sind. Dazu gehören das Übereinkommen über technische 
Handelshemmnisse, das Übereinkommen über die Anwendung gesundheitspoli-
zeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Massnahmen, das Übereinkommen 
über Subventionen und Ausgleichsmassnahmen, das Übereinkommen über 
Schutzmassnahmen, das Übereinkommen über die Landwirtschaft, das Überein-
kommen zur Durchführung des Artikels VI des GATT 1994 (Antidumping-Abkom-
men), das Übereinkommen über Ursprungsregeln und das Übereinkommen über 
Einfuhrlizenzverfahren. 

132 Die nachfolgend dargestellten bilateralen Abkommen bauen auf dem WTO-
Recht auf. Sie begründen in ihrer Gesamtheit eine Freihandelszone gemäss 
Art. XXIV GATT.382 An der Grenze zwischen der Schweiz und der EU finden im 
Unterschied zu einer Zollunion – die Schweiz ist nicht Teil der Zollunion der 
EU (wie die EWR-EFTA-Mitgliedstaaten Island, Liechtenstein und Norwegen, 
im Gegensatz aber zu Andorra, San Marino und der Türkei, welche sich der 
Zollunion der EU angeschlossen haben) – weiterhin Zollabfertigungen und 
stichprobenweise Kontrollen von Waren statt, etwa um ihren Ursprung fest-
zustellen. Dies gilt unabhängig davon, dass die Schweiz ein assoziierter Schen-
gen-Staat ist und an den Binnengrenzen des Schengen-Raums keine systema-
tischen Personenkontrollen durchgeführt werden.383 

2. Freihandel 

133 Die EWG und die Schweiz unterzeichneten 1972 das Freihandelsabkommen 
(FHA).384 Es trat 1973 in Kraft und bezweckt, in Übereinstimmung mit dem 
GATT «die Hemmnisse annähernd für ihren gesamten Handel schrittweise zu 

WTO Trade Policy Review Report, Switzerland and Liechtenstein, 23 March 2022, WT/
TPR/S/425, Rz. 3.26. 
WTO Trade Policy Review Report, Switzerland and Liechtenstein, 23 March 2022, WT/
TPR/S/425, Rz. 3.27. 
WTO Trade Policy Review Report, European Union, 11 April 2023, WT/TPR/S/442, 
Rz. 3.43. 
Botschaft Bilaterale I, S. 6430 und S. 6433; kritisch dazu OESCH, Integration, S. 233-234, v.a. 
mit Blick auf die nur punktuell vereinbarten Liberalisierungen im Agrarbereich. 
S. auch unten N. 272. 
S. zur Entstehungsgeschichte oben N. 24. 
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beseitigen» (Präambel). Das Abkommen ist ein klassisches Handelsabkommen, 
mit dem der gegenseitige Marktzugang geregelt wird, ohne die Schweiz in den 
Binnenmarkt zu integrieren. Gleichwohl sind diverse Bestimmungen ähnlich 
oder gar wortgleich formuliert wie die Parallelbestimmungen des EWGV bzw. 
AEUV (Zoll- und Abgaberecht, Verbot mengenmässiger Beschränkungen und 
Massnahmen gleicher Wirkung, Kartell- und Beihilferecht), womit sich bei der 
Auslegung dieser Bestimmungen die Frage stellt, welche Präjudizwirkung die 
Praxis des EuGH zu den Parallelbestimmungen im EU-Recht entfalten soll.385 

Das Abkommen wird durch rund 130 zusätzliche Protokolle, Vereinbarungen 
und Briefwechsel ergänzt, welche allesamt integrale Bestandteile des Abkom-
mens sind.386 

Das Freihandelsabkommen stellt «einen tragenden Pfeiler der Handelsbeziehungen mit der 
EU dar».387 2023 exportierte die Schweiz Waren im Wert von 139 Mrd. EUR in die EU. Um-
gekehrt importierte sie Waren aus der EU im Wert von 188 Mrd. EUR. Die Schweiz ist nach 
den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und China der viertgrösste Absatz-
markt für Waren aus der EU. Ein Grossteil dieser Warenflüsse fällt unter den Anwendungs-
bereich des Freihandelsabkommens. 

134 Institutionell beruht das Abkommen auf dem traditionellen Zweisäulenprin-
zip.388 Es ist davon auszugehen, dass der EuGH das Abkommen unmittelbar 
anwenden würde; die bundesgerichtliche Praxis ist diesbezüglich zurückhal-
tender.389 Sofern eine Vertragspartei der Auffassung ist, die andere Vertrags-
partei verstosse gegen das Abkommen, kann sie gestützt auf abkommensspe-
zifische Vorgaben oder allgemeine völkerrechtliche Grundsätze einseitig 
geeignete Massnahmen ergreifen (Gegen- bzw. Schutzmassnahmen, Art. 27 
FHA). 

Die Schweiz setzte sich bei den Verhandlungen zum Freihandelsabkommen von 1972 «mit 
Nachdruck» für die Schaffung eines obligatorischen Schiedsverfahrens ein, was von der 
EWG «aus Systemgründen» aber abgelehnt wurde.390 

Vgl. auch DIEBOLD/RÜTSCHE, § 2 Rz. 464, welche darauf hinweisen, dass alle anderen Freihan-
delsabkommen der Schweiz auf der Struktur des GATT basieren; zum FHA und dessen An-
wendung in der Praxis im Allg. C. BAUDENBACHER, EU-Komplott, S. 29-40; C. BAUDENBACHER, 
Swiss Economic Law, S. 526-539; zum Polydor-Prinzip oben N. 80–84; zur Erklärung der EU 
zur Auslegung von Art. 23 Abs. 1 FHA oben N. 85. 
S. zum Zusatzprotokoll betr. Amtshilfe bei der Sicherstellung der ordnungsgemässen An-
wendung des Zollrechts unten N. 299. 
Botschaft Tonnagesteuer, S. 42; s. für die nachfolgenden statistischen Zahlen https://
www.eda.admin.ch/europa und Link zu «Schweiz-EU in Zahlen». 
S. oben N. 60–66; zum Steuerstreit unten N. 242. 
S. oben N. 75–77. 
Botschaft FHA, S. 668. 
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135 Das Abkommen ist auf Industriegüter und – vor allem seit Inkrafttreten des 
Abkommens über landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse – ausge-
wählte verarbeitete landwirtschaftliche Produkte anwendbar, welche in der 
EU und in der Schweiz ihren Ursprung haben. Dabei handelt es sich um Er-
zeugnisse, welche unter die Kapitel 25-97 des Harmonisierten Systems zur Be-
zeichnung und Codierung der Waren (HS) fallen (mit Ausnahme der in An-
hang I aufgeführten Waren), und Erzeugnisse, welche in Anhang II und 
Protokoll Nr. 2 (unter den dort getroffenen Sonderregelungen) genannt wer-
den (Art. 2).391 Das Protokoll Nr. 3 regelt die Bestimmung des Ursprungs 
(Art. 11); diese Vorgaben beruhen mittlerweile auf dem Regionalen Überein-
kommen über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln von 2011 
(PEM-Übereinkommen).392 Damit können auch Vormaterialien aus anderen 
Vertragsparteien der PEM-Konvention – nebst der Schweiz und der EU 22 
weitere Staaten – verwendet werden, ohne dass im Handel zwischen der 
Schweiz und der EU auf die Zollbefreiung verzichtet werden muss.393 Dies ist 
etwa für die schweizerische Textilwirtschaft bedeutsam.394 

In einem Urteil von 1992 äusserte sich das BGer zur Frage, ob Mineralwasser in Getränke-
flaschen aus PVC in den Geltungsbereich des Abkommens fiel. Es kam zum Schluss, dass 
in casu Mineralwasser das relevante Produkt war und nicht die Verpackung. Da Mineral-
wasser zu jenem Zeitpunkt – anders als heute (vgl. Protokoll Nr. 2, Tabelle II, HS Nr. 2201: 
«Wasser, einschliesslich natürliches oder künstliches Mineralwasser und kohlensäurehal-
tiges Wasser, ohne Zusatz von Zucker, anderen Süssmitteln oder Aromastoffen; Eis und 
Schnee») – nicht vom FHA erfasst wurde, war letzteres nicht anwendbar.395 

136 Das Abkommen verbietet Einfuhr- und Ausfuhrzölle (Art. 3, Art. 7), Abgaben 
gleicher Wirkung (Art. 6-7) und diskriminierende Steuern (Art. 18). Die Ver-
tragsparteien waren verpflichtet, innert der vereinbarten Übergangsfristen 
Zölle und Abgaben gleicher Wirkung zu beseitigen. Seither gilt im Warenver-
kehr zwischen der EU und der Schweiz ein absolutes Verbot von Ein- und Aus-
fuhrzöllen, Abgaben gleicher Wirkung und diskriminierenden Steuern. Diese 
Bestimmungen weisen einen ähnlichen Wortlaut auf wie die Parallelbestim-
mungen im EU-Recht (Art. 12 und Art. 95 EWGV, Art. 30 und Art. 110 AEUV). Sie 
werden indessen teilweise unterschiedlich ausgelegt und angewendet. Der 

S. für das HS SR 0.632.11. 
SR 0.946.31; s. zur letzten Änderung dieses Übereinkommens Beschluss Nr. 1/2023 des 
Gemischten Ausschusses vom 7. Dezember 2023, AS 2024 283; zur nachträglichen Prüfung 
eines Ursprungsnachweises Urteil Les Rapides Savoyards, C-218/83, EU:C:1984:275; 
BGE 112 IV 53; BGE 114 Ib 168; BGE 149 II 129. 
S. https://www.eda.admin.ch/europa/de/home/bilateraler-weg.html und Link zu Frei-
handel. 
Ibid. 
BGE 118 Ib 367, E. 6; kritisch dazu COTTIER et al., Rz. 317-318. 
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EuGH tendiert zu einer parallelen Auslegung der Bestimmungen zu Zöllen und 
Abgaben gleicher Wirkung im Gemeinschafts- bzw. Unionsrecht und in Frei-
handelsabkommen.396 Bei der Auslegung der steuerrechtlichen Bestimmun-
gen geht der EuGH differenzierter vor.397 Es ist davon auszugehen, dass diese 
Praxis des EuGH auch bei der Auslegung des Freihandelsabkommens mit der 
Schweiz massgebend ist. Die schweizerischen Behörden haben sich demge-
genüber nur selten zu diesen Bestimmungen geäussert.398 

Die schweizerische Zollrekurskommission verneinte in einem Entscheid von 2001, dass die 
schweizerische Automobilsteuer einer Abgabe gleicher Wirkung wie einem Einfuhrzoll ge-
mäss Art. 6 FHA gleichkommt. Die Automobilsteuer verstösst auch nicht gegen das Ver-
bot diskriminierender Steuern i.S.v. Art. 18 FHA. Der Beschwerdeführer hatte vorgebracht, 
diese Steuer würde faktisch allein auf importierte Automobile erhoben, weil die Inlandpro-
duktion von Automobilen in der Schweiz bedeutungslos sei. Damit drang er nicht durch. 
Die Zollrekurskommission hielt fest: «Die Steuer ist als Verbrauchssteuer ganz klar Teil des 
allgemeinen schweizerischen Abgabensystems und sie dient ausschliesslich der Erzielung 
von Einnahmen für den allgemeinen Staatshaushalt und nicht protektionistischen Zwe-
cken. Von einer Abschottung des nationalen Marktes durch die Erhebung dieser Steuer 
kann keine Rede sein.»399 

137 Das Abkommen verbietet mengenmässige Beschränkungen und Massnahmen 
gleicher Wirkung (Art. 13-14). Zu letzteren gehören auch diskriminierende Ver-
kaufsmodalitäten.400 Die Vertragsparteien waren verpflichtet, die bei Unter-
zeichnung des Abkommens bestehenden Beschränkungen innerhalb der ver-
einbarten Übergangsfrist aufzuheben. Dieses Verbot gilt für Ein- und 
Ausfuhren. 

Die Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt qualifizierte in einem 
Entscheid von 2005 einen Zuschlag auf den Vorzugstarif für die Beförderung von Presseer-
zeugnissen, welche im Ausland gedruckt wurden, als Massnahme gleicher Wirkung gemäss 
Art. 13 FHA und bestätigte gestützt auf eine völkerrechtskonforme Auslegung von Art. 15 
des Postgesetzes (in der damaligen Fassung) die Unrechtmässigkeit des Zuschlags.401 

Die Europäische Kommission unterstellte bei der Bekämpfung der durch Covid-19 aus-
gelösten epidemiologischen Krise die Ausfuhr von bestimmten Gegenständen im Bereich 

S. etwa Urteil Aprile, C-125/94, EU:C:1995:309; Urteil Legros, C-163/90, EU:C:1992:326, 
betr. FHA EWG-Schweden; COTTIER et al., Rz. 334-335. 
S. etwa Urteil Metalsa, C-312/91, EU:C:1993:279, betr. FHA EWG-Österreich; Urteil Kupfer-
berg, C-104/81, EU:C:1982:362, betr. FHA EWG-Portugal; EPINEY/METZ/PIRKER, Vereinbar-
keit, Rz. 17. 
S. etwa BGE 131 II 271, E. 10, zur Auslegung von Art. 7 und Art. 18 FHA; kritisch dazu WÜGER, 
Freihandelsabkommen, passim. 
Entscheid vom 29. August 2001, ZRK 2000-020, E. 6.b, VPB 66.44. 
https://www.eda.admin.ch/europa/de/home/bilateraler-weg.html und Link zu Freihan-
del. 
Entscheid vom 20. Oktober 2005, H-2004-174, E. 13.5.4; s. dazu auch unten N. 242. 
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der medizinischen Schutzausrüstung (Atemmasken, Handschuhe, Schutzbrillen, Schutz-
kleidung) im März 2020 einer speziellen Ausfuhrgenehmigung (Durchführungsverordnung 
(EU) 2020/402). Es handelte sich um Produkte, welche notwendig waren, «um eine weitere 
Ausbreitung der Krankheit zu verhindern und die Gesundheit des medizinischen Personals 
zu schützen, das infizierte Patientinnen und Patienten behandelt» (ibid., Erwg. 2). Dieses 
faktische Ausfuhrverbot war für die Schweiz problematisch, weil sie dringend auf diese Gü-
ter angewiesen war. Eine Woche später wurden Ausfuhren in die Schweiz von der Geneh-
migungspflicht ausgenommen.402 Offen bleibt, ob die ursprüngliche Ausfuhrbeschränkung 
unter Rekurs auf Art. 20 FHA gerechtfertigt werden konnte. 

138 Das Verbot von mengenmässigen Beschränkungen und Massnahmen gleicher Wir-
kung gilt – im Gegensatz zum Verbot von Ein- und Ausfuhrzöllen, Abgaben gleicher 
Wirkung und diskriminierenden Steuern – nicht absolut. Das Abkommen lässt Ein‑, 
Aus- und Durchfuhrverbote oder -beschränkungen zu, die aus Gründen der öffent-
lichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit und des 
Lebens von Menschen und Tieren oder von Pflanzen, des nationalen Kulturguts von 
künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerbli-
chen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind und weder ein Mittel zur 
willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels 
darstellen (Art. 20; Ordre public-Vorbehalt). Eine solche Massnahme muss zudem 
die Verhältnismässigkeit wahren.403 

Das BGer war 2006 aufgerufen, die Vereinbarkeit eines Werbeverbots für Kosmetika unter 
Bezugnahme auf Krankheiten mit Art. 13 und Art. 20 FHA zu prüfen. Dieses Verbot konnte 
unter Rekurs auf den Gesundheits- und Verbraucherschutz gerechtfertigt werden; auch 
war es verhältnismässig und stellte keine verschleierte Beschränkung des Handels dar. Das 
BGer verzichtete in der Folge auf eine Prüfung, ob es sich bei diesem Verbot überhaupt um 
eine Massnahme gleicher Wirkung gemäss Art. 13 FHA handelte.404 

139 Der Wortlaut von Art. 13 Abs. 1 und Art. 20 FHA ist praktisch identisch mit 
demjenigen von Art. 30 und Art. 36 EWGV bzw. Art. 34 und Art. 36 AEUV.405 

Zeitweise legt der EuGH diese Bestimmungen in Freihandelsabkommen mit 
EFTA-Staaten gleich aus wie diejenigen im Gemeinschafts- bzw. Unions-
recht.406 Demgegenüber verneint der EuGH eine parallele Auslegung etwa in 
Bezug auf das Immaterialgüterrecht (Verbot von Parallelimporten) unter Re-
kurs auf den im Vergleich zum EWG-Recht tieferen Integrationsgrad von Frei-
handelsabkommen.407 Diese Entscheidung gilt als Präjudiz für die Schweiz: 

S. unten N. 427–428. 
Urteil Kommission/Italien, C-228/91, EU:C:1993:206, betr. die identische Ausnahmebe-
stimmung im FHA EWG-Norwegen. 
Urteil vom 6. September 2006, 2A.593/2005, E. 5. 
S. dazu EPINEY/METZ/PIRKER, Vereinbarkeit, Rz. 11-24. 
S. etwa Urteil Eurim-Pharm GmbH, C-207/91, EU:C:1993:278, betr. FHA EWG-Österreich. 
Urteil Polydor, C-270/80, EU:C:1982:43, betr. FHA EWG-Portugal. 
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Auch das Bundesgericht lehnt eine analoge Behandlung von Parallelexporten 
unter dem EWGV und dem Freihandelsabkommen ab.408 Weiter umfasst das 
Verbot von Massnahmen gleicher Wirkung gemäss Art. 13 FHA das im EU-Bin-
nenmarkt entwickelte Herkunftsortsprinzip (Cassis de Dijon-Prinzip) nicht: 

«Auch wenn das Bundesgericht im Zusammenhang mit dem Freihandelsabkommen die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs zu vergleichbaren Bestimmungen des EG-Vertrags 
in seine Überlegungen mit einbezogen hat (…), bedeutet dies nicht, dass das Cassis-de-Dijon-
Prinzip automatisch in der Schweiz anzuwenden wäre. Ebenso wenig kann aus dem Umstand, 
dass das Bundesgericht bei der Auslegung des Binnenmarktgesetzes die Rechtsprechung des 
EuGH zum Cassis-de-Dijon-Prinzip mit berücksichtigt hat (…), geschlossen werden, dieses 
Prinzip und die damit verbundene Rechtsprechung des EuGH habe in der Schweiz direkt Gel-
tung. Die Schweiz ist bisher keine (völkerrechtlichen) Verpflichtungen eingegangen, welche 
die direkte Anwendung des Cassis-de-Dijon-Prinzips gebieten würden (…).»409 

140 Das Abkommen enthält kartell- und beihilferechtliche Bestimmungen (Art. 23 
Abs. 1).410 Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass eine Praxis mit diesen 
Bestimmungen unvereinbar ist, so kann sie geeignete Massnahmen treffen 
(Art. 23 Abs. 2). Auch bei Dumping-Praktiken erlaubt das Abkommen den Erlass 
geeigneter Massnahmen im Einklang mit dem GATT (Art. 25). 

Die Schweiz wirft der EU seit 2018 vor, mit dem Erlass von handelsbeschränkenden Mass-
nahmen zum Schutz ihrer Stahlindustrie gegen das FHA zu verstossen. Ihren Ursprung nahm 
diese Causa in den Vereinigten Staaten: Präsident Donald Trump erliess 2018 Schutzzölle von 
25 % auf Stahl und von 10 % auf Aluminium.411 Die EU reagierte auf diese Massnahmen mit dem 
Erlass von eigenen Schutzmassnahmen, um eine übermässige Umleitung des Handels nach 
Europa zu verhindern. Vor allem die Massnahmen der EU sind für die Schweizer Stahlindustrie 
einschneidend.412 Die definitiven Schutzmassnahmen sehen länderspezifische Kontingente 
für ausgewählte Produktegruppen für die wichtigsten Lieferländer vor; dazu gehört auch die 
Schweiz, womit der Handel zumindest in einem gewissen Umfang gewährleistet ist.413 Im Juni 

BGE 105 II 49, E. 3, s. dazu oben N. 84; BGE 126 III 129, E. 7; COTTIER et al., Rz. 368. 
Urteil des BGer vom 6. September 2006, 2A.593/2005, E. 6; DIEBOLD/RÜTSCHE, § 2 Rz. 468; 
TOBLER/BEGLINGER, Grundzüge, Rz. 146; s. TOBLER, Cassis de Dijon, S. 570-571, zum Argu-
ment, das Cassis de Dijon-Prinzip würde von Art. 13 FHA erfasst; zum autonom eingeführ-
ten Cassis de Dijon-Prinzip in der Schweiz unten N. 429–431. 
S. unten N. 237–238 und N. 241–242. 
Ein WTO-Panel entschied, dass diese Schutzzölle nicht mit dem WTO-Recht vereinbar sind (US – 
Certain Measures on Steel and Aluminium Products, WT/DS556/R), wobei eine von den Vereinig-
ten Staaten eingelegte Beschwerde gegen den Panelbericht nicht behandelt werden kann, weil 
der Appellate Body der WTO zurzeit nicht funktionsfähig ist; s. zum Panelbericht BURGHARTZ/
GUARDIOLA, S. 305-318; zum MPIA oben Fn. 318; zum Ganzen HERRMANN/GLÖCKLE, passim. 
2017 wurden 95 % der Schweizer Stahlexporte in die EU ausgeführt, Pressemitteilung des 
Bundesrates vom 18. September 2018, Schweiz-EU: Gespräche über die Schutzmassnah-
men der EU auf Stahleinfuhren. 
S. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1013; Durchführungsverordnung (EU) 2019/159; 
www.seco.admin.ch und Link zu Internationaler Warenhandel/Schutzmassnahmen auf 
Stahlimporten der EU und UK. 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

III. Einzelne Abkommen

99

http://www.seco.admin.ch/


2024 hat die EU zudem angekündigt, mit einer technischen Anpassung der Schutzmassnah-
men «die unangemessene Verdrängung traditioneller Anbieter wie der Schweiz zukünftig zu 
verhindern.»414 

Die Vereinbarkeit der Schutzmassnahmen der EU mit dem FHA von 1972 ist umstritten.415 Zum 
einen wäre die EU in solchen Situationen verpflichtet, die Schweiz vorgängig zu konsultieren 
und eine für die Vertragsparteien annehmbare Lösung zu suchen, welche das Funktionieren 
des Abkommens am wenigsten beeinträchtigt (Art. 27). Eine solche Konsultation ist zumindest 
im Vorfeld des Erlasses der Massnahmen 2018 dem Vernehmen nach nicht erfolgt. Zum an-
deren verbietet das FHA die Einführung neuer Zölle (Art. 3); ungeklärt ist, unter welchen Vor-
aussetzungen eine Vertragspartei darüber hinaus Schutzzölle im bilateralen Verhältnis ein-
führen darf, wenn die Störung von einem Drittstaat ausgeht (Art. 26 i.V.m. Art. 27). Die Schweiz 
brachte im Gemischten Ausschuss wiederholt «ihre klare Erwartung zum Ausdruck, dass die 
Schutzmassnahmen das Freihandelsabkommen Schweiz-EU aus dem Jahr 1972 respektieren», 
und forderte «entweder eine Ausnahme von den Schutzmassnahmen oder eine Umsetzung, 
welche den bilateralen Handel nicht beschränkt.»416 

Die Schutzmassnahmen der EU gelten nicht für Einfuhren aus den EWR-EFTA-Staaten Island, 
Liechtenstein und Norwegen, weil zwischen der EU und diesen Staaten «enge Wirtschafts-
beziehungen» bestehen.417 Diese Staaten werden für den Zweck von Schutzmassnahmen als 
Teil der europäischen Familie behandelt, weil eine weitreichende Integration in den Binnen-
markt stattgefunden hat. Die Schweiz bleibt aussen vor und wird als «normaler» Drittstaat 
qualifiziert – mit potentiell weitreichenden wirtschaftlichen Folgen für den betroffenen Wirt-
schaftssektor. 

141 Im Gegensatz zum gescheiterten InstA-Entwurf von 2018 – bei dem die Ver-
tragsparteien in einer Gemeinsamen Erklärung ihre Absicht bekundeten, Ver-
handlungen über die Modernisierung des Freihandelsabkommens einzuleiten 
– wird dieses Abkommen im Vertragspaket von 2025 nicht thematisiert.418 

3. Technische Handelshemmnisse 

142 Die EG und die Schweiz unterzeichneten 1999 das Abkommen über die gegen-
seitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (KonfBA, auch: Abkom-
men über technische Handelshemmnisse, Mutual Recognition Agreement, 

Pressemitteilung des Bundesrates vom 4. Juni 2024, Schweiz-EU: Diskussionen zu den 
Schutzmassnahmen der EU auf Stahleinfuhren; gemäss NZZ vom 1. November 2024, S. 21, 
stehen seit Juli 2024 in der EU wieder genügend Kontingentsmengen für Exporte aus der 
Schweiz zur Verfügung. 
COTTIER, Wolken, passim. 
S. etwa Pressemitteilung des Bundesrates vom 18. September 2018, Schweiz-EU: Gesprä-
che über die Schutzmassnahmen der EU auf Stahleinfuhren; Pressemitteilung des Bun-
desrates vom 4. Juni 2024, Schweiz-EU: Diskussionen zu den Schutzmassnahmen der EU 
auf Stahleinfuhren. 
Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 18. Juli 2018, Handel: Kommission 
führt vorläufige Schutzmassnahmen für die Einfuhren bestimmter Stahlerzeugnisse ein. 
Vgl. auch Ziff. 7 der Verhandlungsrichtlinien der EU, Beschluss (EU, Euratom) 2024/995. 
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MRA).419 Es trat 2002 in Kraft und bezweckt, «die gegenseitige Anerkennung 
der Ergebnisse der für den Zugang zu den Märkten der Vertragsparteien 
verbindlich vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren [zu ermögli-
chen]» (Präambel). 

Das Abkommen deckt wertmässig rund zwei Drittel des Handels mit Industrieerzeugnissen 
zwischen der Schweiz und der EU ab.420 

143 Das Abkommen gilt für technische Vorschriften der EU und der Schweiz. In 
der EU geht es dabei allein um den harmonisierten Bereich. Der nicht-harmo-
nisierte Bereich, d.h. der Bereich, in dem die EU-Mitgliedstaaten weiterhin 
zum Erlass technischer Vorschriften zuständig sind – wobei der EuGH in die-
sem Bereich gestützt auf die Warenverkehrsfreiheit das Herkunftsortsprinzip 
(Cassis de Dijon-Prinzip) eingeführt hat – wird vom Abkommen nicht erfasst.421 

Das Abkommen beruht auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung 
von Konformitätsbewertungen. 

Gemäss BGer können die Behörden im Rahmen der Marktbeobachtung überprüfen, ob die 
für das Inverkehrbringen eines in der EU im Verkehr befindlichen Produkts erforderliche 
Konformitätserklärung zu Recht erfolgt ist.422 Dabei dürfen angesichts der gleichwertigen 
Rechtsgrundlagen die schweizerischen Behörden eine EU-Konformität nicht mit der Be-
gründung verneinen, das Schutzniveau sei in der Schweiz höher als in der EU.423 

144 Das Abkommen unterscheidet zwei Konstellationen (Art. 1): 

– Anerkennung der Gleichwertigkeit der technischen Vorschriften: Zur Vermei-
dung doppelter Verfahren in den Fällen, in denen die schweizerischen An-
forderungen mit denen der EU als gleichwertig beurteilt werden, anerken-
nen die EU und die Schweiz gegenseitig die von den anerkannten 
Konformitätsbewertungsstellen ausgestellten Berichte, Bescheinigungen 
und Zulassungen sowie die Konformitätserklärungen der Herstellerin oder 
des Herstellers, mit denen die Übereinstimmung mit ihren jeweiligen An-
forderungen in den vom Abkommen erfassten Bereichen bescheinigt wird. 
In den Berichten, Bescheinigungen, Zulassungen und Konformitätserklä-
rungen der Herstellerin oder des Herstellers wird insbesondere angegeben, 

S. zu diesem Abkommen BÜHLER, passim. 
www.seco.admin.ch und Link zu Aussenwirtschaft/Technische Handelshemmnisse/MRA 
Schweiz-EU. 
S. zum Cassis de Dijon-Prinzip in der EU Urteil Rewe/Bundesmonopolverwaltung für 
Branntwein, 120/78, EU:C:1979:42; zur autonomen Einführung des Cassis de Dijon-Prinzips 
durch die Schweiz N. 429–431. 
Urteil 2C_754/2010 vom 1. Februar 2011, E. 3.7. 
BGE 143 II 518, E. 9.4. 
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dass die betreffenden Produkte mit den Rechtsvorschriften der EU überein-
stimmen. Die in den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei vorgeschrie-
benen Konformitätskennzeichen – in der EU die CE-Kennzeichnung – sind 
auf den Waren anzubringen, die im Gebiet dieser Vertragspartei in Verkehr 
gebracht werden. Obwohl das Abkommen von «gleichwertigen» Anforde-
rungen spricht, akzeptiert die EU diese Art der Anerkennung faktisch nur 
dort, wo das schweizerische Recht qua Anpassung oder Verweisung prak-
tisch identisch ist.424 

– Keine Anerkennung der Gleichwertigkeit der technischen Vorschriften: Die 
EU und die Schweiz anerkennen gegenseitig die von den gemäss den 
im Abkommen festgelegten Verfahren anerkannten Konformitätsbewer-
tungsstellen ausgestellten Berichte, Bescheinigungen, Zulassungen und 
Konformitätskennzeichen sowie die Konformitätserklärungen der Her-
stellerin oder des Herstellers, mit denen die Übereinstimmung mit den 
Anforderungen der anderen Vertragspartei in den vom Abkommen er-
fassten Bereichen bescheinigt wird. 
In den meisten vom Abkommen erfassten Produktsektoren werden die technischen Vor-
schriften der Schweiz und der EU als gleichwertig anerkannt. Nur in den Produktbereichen 
Gasverbrauchseinrichtungen und Heizkessel sowie Messmittel und Fertigpackungen wird 
das jeweilige Recht nicht als gleichwertig anerkannt, womit Exportprodukte in die EU nach 
den Vorschriften der EU hergestellt werden müssen, die erforderlichen Konformitätsbe-
wertungen jedoch von einer im Rahmen des Abkommens anerkannten schweizerischen 
Konformitätsbewertungsstelle ausgestellt werden können.425 

145 Anhang 1 legt fest, welche Produktesektoren unter das Abkommen fallen (Art. 3 
Abs. 1). Heute werden 20 Produktbereiche vom Abkommen erfasst. Dazu gehören 
etwa Maschinen, persönliche Schutzausrüstungen, Spielzeuge, Medizinprodukte 
(aber nicht Medikamente), Druckgeräte, Funkanlagen und Telekommunikations-
endgeräte, Baugeräte und Baumaschinen, Kraftfahrzeuge und Bauprodukte.426 An-
hang 1 ist in sektorale Kapitel gegliedert (Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
Konformitätsbewertungsstellen, benennende Behörden, besondere Grundsätze 
für die Benennung der Konformitätsbewertungsstellen, gegebenenfalls zusätzliche 
Bestimmungen). Er muss bei Weiterentwicklungen des EU-Rechts aufdatiert wer-
den. Dabei geht es regelmässig darum, die Gleichwertigkeit der Gesetzgebung in 
der Schweiz mit derjenigen in der EU anzuerkennen. Auf diese Weise wird der er-

ARIOLI, Abbau, S. 142. 
www.seco.admin.ch und Link zu Aussenwirtschaft/Technische Handelshemmnisse/MRA 
Schweiz-EU. 
S. BGE 131 II 44, E. 3, zur Nichtanerkennung von Inspektionen von deutschen oder uniona-
len Behörden im Bereich der Guten Vertriebspraxis (good distribution practice) für Zwecke 
der schweizerischen Einfuhr- und Grosshandelsbewilligung. 
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reichte Liberalisierungsgrad aufrechterhalten und das ordnungsgemässe Funktio-
nieren des Abkommens sichergestellt. Entsprechende Änderungen erfolgen in aller 
Regel routinemässig. Die EU hat in Ausnahmefällen allerdings nicht davor zurück-
geschreckt, Weiterentwicklungen zu blockieren, um die Schweiz zu einem Entge-
genkommen in anderen Dossiers zu veranlassen.427 

Die gegenseitige Anerkennung im Agrarbereich richtet sich nach dem AgrarA.428 

146 Art. 4 Abs. 2 THG verpflichtet die Bundesbehörden in der Schweiz, die techni-
schen Vorschriften autonom auf die technischen Vorschriften der wichtigsten 
Handelspartner abzustimmen; damit ist zuvörderst die EU gemeint. Auf diese 
Weise erledigt die Schweiz ihre Hausaufgaben für die Anerkennung der 
Gleichwertigkeit durch die EU. 

Unterschiedliche Vorschriften existieren etwa weiterhin für das Inverkehrbringen von Rei-
nigungsmitteln, welche Phosphat enthalten, und Eier aus in der Schweiz nicht zugelasse-
ner Käfighaltung von Hühnern ohne entsprechende Deklaration. Diese Produkte profitie-
ren auch nicht vom einseitig eingeführten Cassis de Dijon-Prinzip.429 

147 Die neuen institutionellen Regeln werden auf das Abkommen über die gegen-
seitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen anwendbar sein.430 Die 
EU und die Schweiz haben zudem Modalitäten der Zusammenarbeit im Be-
reich der technischen Handelshemmnisse bis zum Inkrafttreten der neuen Re-
geln vereinbart. 

4. Landwirtschaftliche Produkte 

148 Das Abkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
(Landwirtschaftsabkommen, AgrarA) wurde 1999 unterzeichnet.431 Es trat 2002 
in Kraft und bezweckt, «die Freihandelsbeziehungen zwischen den Parteien 
durch Verbesserung des Marktzugangs für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
der jeweils anderen Partei zu stärken» (Art. 1 Abs. 1). Als landwirtschaftliche Er-
zeugnisse gelten die Erzeugnisse der Kapitel 1-24 des Harmonisierten Systems 
zur Bezeichnung und Codierung der Waren (HS), wobei für die Anwendung der 
Anhänge 1-3 gewisse Ausnahmen gemacht werden (Art. 1 Abs. 2). Verarbeitete 

S. oben N. 1, N. 103–104 und N. 114. 
S. unten N. 149; DIEBOLD/RÜTSCHE, § 2 Rz. 495. 
S. Art. 2 VIPaV; unten N. 430. 
S. oben N. 119–126; diese Erwägungen beruhen auf dem Faktenblatt MRA des Bundesrates 
vom Dezember 2024, ohne Kenntnisse des ausgehandelten Vertragstextes, https://www.
eda.admin.ch/europa/de/home.html und Link zu Bilateraler Weg/Stabilisierung und 
Weiterentwicklung des bilateralen Wegs/Paketansatz. 
S. zu diesem Abkommen SENTI, passim. 
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landwirtschaftliche Erzeugnisse werden – von wenigen Ausnahmen abgesehen 
– nicht erfasst (Art. 1 Abs. 3).432 

Die EU ist auch im Bereich des Handels mit landwirtschaftlichen Produkten die wichtigste 
Handelspartnerin der Schweiz: 2023 gingen rund 50 % der Schweizer Agrarausfuhren im 
Wert von rund 5,3 Mrd. CHF in die EU; rund 74 % der Agrareinfuhren im Wert von rund 11 
Mrd. CHF stammten aus der EU.433 

149 Das Abkommen sieht die folgenden Liberalisierungsmassnahmen vor: 

– Die Vertragsparteien gewähren sich gegenseitig Zollzugeständnisse (An-
hänge 1 und 2). Dies gilt für namentlich aufgeführte Produkte vorwiegend 
aus den Sektoren Früchte, Gemüse und Gartenbau (einschliesslich 
Schnittblumen) sowie in beschränktem Umfang für Trockenfleisch- und 
Weinspezialitäten. Der Käsehandel wurde 2007 vollständig liberalisiert 
(Anhang 3). Alle Käsesorten können seither ohne mengenmässige Be-
schränkungen (Kontingente) oder Zölle gehandelt werden.434 

– Die Vertragsparteien treffen Massnahmen zur Beseitigung nichttarifärer 
Handelshemmnisse im Bereich der Produktevorschriften und Zulassungs-
bestimmungen. Dies geschieht primär durch die Anerkennung der Gleich-
wertigkeit der Vorschriften in der Schweiz und in der EU für Produkte im 
Bereich des Pflanzenschutzes, der Futtermittel, des Saatguts, des Weinbaus 
und der ökologischen Landwirtschaft (Anhänge 4-11). Als Folge davon kön-
nen Schweizer Landwirte etwa Früchte und Gemüse mit Schweizer Zer-
tifikat in die EU exportieren, ohne diese Produkte zuvor zusätzlich einer 
Kontrolle in einem EU-Mitgliedstaat unterziehen zu lassen.435 Im Veterinär-
bereich, d.h. im Bereich der Gesundheits‑, Tierzucht- und Tierschutzmass-
nahmen für den Handel mit Tieren und Erzeugnissen tierischer Herkunft, 
wird die Gleichwertigkeit der Vorschriften umfassend anerkannt. Davon 
profitieren tierische Lebensmittel wie Käse, Fleischspezialitäten und Honig. 
2009 wurde ein gemeinsamer europäischer Veterinärraum geschaffen; 
seither gibt es an den Binnengrenzen keine tierärztlichen Kontrollen 
mehr.436 

– 2011 trat das Abkommen zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen (GUB) und 
geografischen Angaben (GGA) für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel in Kraft. 
Dieses Abkommen stellt einen integralen Bestandteil des Landwirtschaftsab-

S. zum Abkommen über landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse unten N. 152–155. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Landwirtschaft. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Landwirtschaft. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Landwirtschaft. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Landwirtschaft. 
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kommens dar (Anhang 12). Die namentlich aufgeführten Ursprungsbezeich-
nungen und geografischen Angaben werden gegenseitig anerkannt und ge-
schützt. Dazu gehören auf Seiten der EU etwa «Tiroler Speck», «Bayerisches 
Bier», «Lübecker Marzipan» und «Prosciutto di Parma», auf Seiten der 
Schweiz etwa «St. Galler Bratwurst»/«St. Galler Kalbsbratwurst», «Bündner-
fleisch» und «Raclette du Valais»/«Walliser Raclette». 
Das Gericht (EuG) wies 2007 eine Nichtigkeitsklage u.a. der waadtländischen Gemeinde 
Champagne gegen die Regelung, wonach Wein aus dieser Gemeinde wegen Verwechs-
lungsgefahr mit dem gleichnamigen französischen Produkt nicht mehr die Bezeichnung 
«Champagne» tragen kann (Art. 5 Abs. 8 des Titels II in Anhang 7 AgrarA in der Fassung von 
1999; sog. Champagnerklausel), als unzulässig ab.437 Das Gericht kam zum Schluss, dass die 
Gemeinde Champagne nach Massgabe von Art. 230 Abs. 4 EGV (Art. 263 Abs. 4 AEUV) nicht 
aktivlegitimiert war, sich gegen den Genehmigungsbeschluss des Rates über den Abschluss 
der bilateralen Abkommen von 1999 (im Hinblick auf die behauptete Unrechtmässigkeit der 
Champagnerklausel) zu wehren. Bundesbern – dessen Unterhändlerinnen und Unterhänd-
ler der Aufnahme der Champagnerklausel in das AgrarA offensichtlich zugestimmt hatten 
– war in diesem Verfahren nicht involviert. 

150 Die Anhänge des Abkommens – mehrere hundert Seiten lang – müssen im 
Zuge der Weiterentwicklungen des EU-Rechts periodisch aufdatiert werden. 
Dabei geht es regelmässig auch darum, die Gleichwertigkeit der Gesetzgebung 
in der Schweiz mit derjenigen in der EU anzuerkennen. Auf diese Weise wird 
der erreichte Liberalisierungsgrad aufrechterhalten und das ordnungsge-
mässe Funktionieren des Abkommens sichergestellt. Solche Änderungen er-
folgen in aller Regel routinemässig. 

151 Die Europäsiche Kommission und der Bundesrat schlagen neu vor, einen ge-
meinsamen Lebensmittelsicherheitsraum zu schaffen und zu diesem Zweck 
den Geltungsbereich des Landwirtschaftsabkommens in ausgewählten Berei-
chen auf die gesamte Lebensmittelkette auszuweiten (Zusatzprotokoll zum 
AgrarA).438 Auf diese Weise sollen der Verbraucherschutz gestärkt und der 
Marktzugang verbessert werden. Die Schweiz soll Zugang zur Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und zu weiteren Netzwerken der 
EU erhalten. Die neuen institutionellen Regeln werden im Bereich der Lebens-

Urteil Commune de Champagne, T-212/02, EU:T:2007:194; TOBLER, Verfahrensarten, 
S. 191-192. 
Die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf dem Faktenblatt Landwirtschaft und Le-
bensmittelsicherheit des Bundesrates vom Dezember 2024, ohne Kenntnisse des aus-
gehandelten Vertragstextes, https://www.eda.admin.ch/europa/de/home.html und Link 
zu Bilateraler Weg/Stabilisierung und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs/Paketan-
satz. 
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mittelsicherheit anwendbar sein.439 Ausnahmen bestehen in den Bereichen 
Tierschutz und gentechnisch veränderte Organismen. Für diejenigen Anhänge 
des Landwirtschaftsabkommens, welche nicht Teil des gemeinsamen Lebens-
mittelsicherheitsraums sind, werden speziell ausgehandelte neue institutio-
nelle Vorgaben gelten. Die grundsätzliche Ausgestaltung der Agrarpolitik und 
der bestehende Grenzschutz (Zölle, Kontingente) sind von den neuen Regeln 
nicht betroffen. 

5. Verarbeitete landwirtschaftliche Produkte 

152 Die EG und die Schweiz unterzeichneten 2004 das Abkommen zur Änderung 
des Freihandelsabkommens von 1972 in Bezug auf die Bestimmungen über 
landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse (Abkommen über landwirt-
schaftliche Verarbeitungserzeugnisse). Es wurde 2005 in Kraft gesetzt «in dem 
Wunsch, den gegenseitigen Zugang zu den Märkten für landwirtschaftliche 
Verarbeitungserzeugnisse zu verbessern» (Präambel). Mit dem Abkommen 
wurden Anhang 1 und Protokoll Nr. 2 FHA ersetzt. 

Die Schweiz exportierte 2023 in die EU vom Abkommen erfasste verarbeitete landwirt-
schaftliche Produkte im Wert von rund 3,7 Mia. CHF; die Importe aus der EU in die Schweiz 
erreichten ein Volumen von rund 3,5 Mia. CHF.440 

153 Die vom Abkommen erfassten verarbeiteten landwirtschaftlichen Produkte 
werden in der Tabelle I zum Protokoll Nr. 2 aufgeführt. Dazu gehören etwa Jo-
ghurt, Schokolade, Biskuits, Teigwaren, Suppen, andere Nahrungsmittelzube-
reitungen und Mineralwasser.441 

154 Verarbeitete landwirtschaftliche Produkte nehmen eine Sonderstellung zwi-
schen industriellen Produkten (für die mit dem Freihandelsabkommen Zölle 
und Abgaben gleicher Wirkung abgeschafft wurden) und landwirtschaftlichen 
Produkten (die vom Freihandelsabkommen grundsätzlich ausgenommen wer-
den) ein.442 Sie bestehen aus einem industriellen Verarbeitungsteil und einem 
landwirtschaftlichen Rohstoffteil. Das Abkommen erlaubt für gewisse Pro-
dukte, im Handel zwischen der EU und der Schweiz die Differenz zwischen 
den Rohstoffpreisen in der Schweiz und der EU auszugleichen (Nettopreis-
kompensation). In Bezug auf Zucker wurde vereinbart, den Ausgleich vollstän-

S. oben N. 119–126. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Landwirtschaftliche 
Verarbeitungsprodukte. 
S. zu Mineralwasser auch oben N. 135. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Landwirtschaftliche 
Verarbeitungsprodukte. 
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dig aufzuheben, da die Zuckerpreise in der EU und der Schweiz im langjähri-
gen Mittel vergleichbar sind.443 In der Praxis führte dieser Mechanismus dazu, 
dass die EU Einfuhrzölle und Abgaben gleicher Wirkung auf verarbeitete land-
wirtschaftliche Produkte vollständig abbaute und auch auf die Leistung von 
Exportbeiträgen verzichtete. Die Schweiz senkte die Einfuhrzölle und Export-
beiträge auf die Höhe der Differenz der Rohstoffpreise zwischen der Schweiz 
und der EU. Auf diese Weise wurde der Wettbewerbsnachteil ausgeglichen, 
der durch die höheren Beschaffungskosten der landwirtschaftlichen Rohstoffe 
in der Schweiz entstand («Rohstoffpreis-Handicap»). 

155 Die WTO-Ministerkonferenz beschloss 2015 in Nairobi, Exportsubventionen 
für landwirtschaftliche Produkte per Ende 2020 abzuschaffen.444 Die EU und 
die Schweiz bestätigten diesen Beschluss nach Massgabe der jeweiligen inter-
nen Genehmigungsverfahren 2016 und 2017. In der Schweiz wurde zu diesem 
Zweck das Bundesgesetz über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus 
Landwirtschaftsprodukten von 1974, das sog. «Schoggigesetz», totalrevidiert 
und in Bundesgesetz über die Einfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschafts-
produkten umgetauft; das neue Gesetz trat 2019 in Kraft.445 Die für verarbei-
tete landwirtschaftliche Produkte gewährten Ausfuhrbeiträge wurden aufge-
hoben; dies gilt auch im Handel mit der EU. Kompensatorisch wurden 
Begleitmassnahmen erlassen, namentlich Stützungsmassnahmen für Milch 
und Brotgetreide sowie eine Vereinfachung des Bewilligungsverfahrens des 
aktiven Veredelungsverkehrs mit gewissen Milch- und Getreidegrundstof-
fen.446 

6. Zollerleichterungen und Zollsicherheit 

156 Die EWG und die EFTA-Mitgliedstaaten schlossen 1987 das Übereinkommen 
zur Vereinfachung der Förmlichkeiten im Warenverkehr ab.447 Damit wurde 
ein einheitliches Verwaltungspapier (Einheitspapier) eingeführt, das seither 
für alle Aus- und Einfuhrverfahren sowie für das im Warenverkehr zwischen 
den Vertragsparteien geltende gemeinsame Versandverfahren verwendet 
wird. 1990 unterzeichneten die EWG und die Schweiz das Abkommen über die 
Erleichterung der Kontrollen und Formalitäten im Güterverkehr.448 Es trat 1991 
in Kraft und bezweckte, die Kontrollen und Formalitäten im Güterverkehr zwi-

JAAG/HÄNNI, Rz. 4107. 
Ministerial Decision of 19 December 2015, WT/MIN(15)/45. 
SR 632.111.72. 
Botschaft Ausfuhrbeiträge, S. 4352. 
SR 0.631.242.03. 
AS 1991 1490. 
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schen der Schweiz und der EWG weiter zu vereinfachen und die Zusammen-
arbeit an den Grenzstellen zu koordinieren. Die Öffnungszeiten der Zollstel-
len wurden koordiniert. Dokumente und Kontrollen wurden gegenseitig aner-
kannt. Bei Waren wurde nurmehr stichprobenweise kontrolliert. Gemeinsame 
Transitschnellspuren wurden eingerichtet. 

157 2011 wurde das Abkommen von 1990 durch das 2009 unterzeichnete Abkom-
men über die Erleichterung der Kontrollen und Formalitäten im Güterverkehr 
und über zollrechtliche Sicherheitsmassnahmen (Zollabkommen, ZollA) er-
setzt. 

Das Zollabkommen führt dazu, dass der Verkehr an den Grenzübergängen zwischen der 
Schweiz und der EU weiterhin zügig fliesst. Täglich passieren mehr als 24’000 Lastwagen 
die Schweizer Grenze; jährlich nutzen insgesamt 940’000 Lastwagen die Transitachsen 
in der Schweiz, um Waren von einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen zu transportie-
ren.449 

158 Das Zollabkommen baut auf den vorbestehenden zollrechtlichen Erleichterun-
gen auf. Es regelt die Zusammenarbeit der Zollverwaltungen in der EU und der 
Schweiz im Zollsicherheitsbereich und sieht für die Schweiz Ausnahmen in 
Bezug auf die Voranmeldepflicht für Wareneinfuhren aus Drittstaaten in die 
EU vor. Schweizerische Unternehmen sind nicht verpflichtet, Importe vorgän-
gig zu melden, wie dies gemäss EU-Recht für Einfuhren aus Drittstaaten der 
Fall ist (entry summary declaration). Folgerichtig wendet die Schweiz bei Wa-
reneinfuhren aus Drittstaaten in die Schweiz (Luftfracht) ihrerseits die unio-
nalen zollrechtlichen Sicherheitsvorschriften oder gleichwertige Vorschriften 
an. 

Die Massnahmen der EU zur Erhöhung der Sicherheit im Warenverkehr mit Drittstaaten 
waren im Wesentlichen eine Reaktion auf die weltweit veränderte Lage im Bereich der Si-
cherheit im Nachgang zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den Vereinigten 
Staaten. Mittlerweile enthalten die Verordnung (EU) 952/2013 zur Festlegung des Zollko-
dex der Union und die delegierten Verordnungen (EU) 2015/2446 und (EU) 2015/2447 die 
einschlägigen Vorgaben. Je nach Transportart muss die Anmeldung zwischen einer Stunde 
(Strassenverkehr) und 24 Stunden (Schiffcontainerfracht) vor dem Grenzübertritt erfolgen; 
wegen der maximalen Frist in der Hochseeschifffahrt wird landläufig von der «24 Stunden-
Regel» gesprochen. 

159 Die EU und die Schweiz bilden nach Massgabe des Abkommens einen Zollsi-
cherheitsraum mit gleichwertigen Sicherheitsstandards.450 Das Abkommen 

www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen bis 1999/Zollerleichterungen 
und Zollsicherheit. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen bis 1999/Zollerleichterungen 
und Zollsicherheit. 
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beruht auf der Prämisse, dass die EU und die Schweiz gleichwertige zoll-
rechtliche Sicherheitsmassnahmen ergreifen, wobei die EU das angemessene 
Schutzniveau und die notwendigen Kontrollinstrumente inkl. Risikoanalyse 
vorgibt. Aus diesem Grund ist es für das ordnungsgemässe Funktionieren des 
Abkommens unerlässlich, dass Änderungen des EU-Rechts zeitnah auch von 
der Schweiz übernommen und angewendet werden. 

Die Schweiz genehmigte 2022 die Übernahme der Regeln zum Import Control System 2 
(ICS2) der EU in das Zollabkommen. Dieses System ermöglicht die Übermittlung von Zoll-
daten, die im Online-Handel anfallen, bereits zum Zeitpunkt des Versands aus Drittstaaten. 
Sowohl der Nationalrat als auch der Ständerat votierten einstimmig für diese Weiterent-
wicklung; eine atypische Einigkeit für ein europapolitisches Geschäft! 

160 Für den Fall, dass die Gleichwertigkeit der zollrechtlichen Sicherheitsmass-
nahmen nicht mehr gewährleistet ist, sieht das Abkommen vor, dass die Ver-
tragsparteien angemessene Ausgleichsmassnahmen einschliesslich der Aus-
setzung der betreffenden Bestimmungen des Kapitels III ergreifen können 
(Art. 29).451 

B. Personenfreizügigkeit 

1. Völkerrechtlicher Rahmen und Übersicht 

161 Diverse völkerrechtliche Verträge zwischen der Schweiz und europäischen 
Staaten gewähren Rechte auf Einreise und Aufenthalt im Hoheitsgebiet der an-
deren Vertragspartei und auf Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Solche Ver-
träge gehen zuweilen ins 19. Jahrhundert zurück; Beispiele sind der Freund-
schafts‑, Handels- und Niederlassungsvertrag zwischen der Schweiz und dem 
Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Irland von 1855, der Nieder-
lassungs- und Konsularvertrag zwischen der Schweiz und Italien von 1868 und 
der Niederlassungsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich von 1882.452 

Sie werden zeitweise durch Niederlassungsvereinbarungen ergänzt, die einen 
Anspruch auf eine Niederlassungsbewilligung beinhalten.453 Diese Verträge 
und Vereinbarungen sind teils immer noch in Kraft, werden seit dem Ersten 
Weltkrieg in stillschweigendem Einvernehmen aber restriktiv ausgelegt.454 

Darüber hinaus bestehen Abkommen zwischen der Schweiz und ihren Nach-

S. oben N. 101. 
SR 0.142.113.671; SR 0.142.114.541; SR 0.142.113.491. 
COTTIER et al., Rz. 437. 
S. etwa BGE 106 Ib 125, E. 2b, betr. des Niederlassungs- und Konsularvertrags zwischen 
der Schweiz und Serbien von 1888, SR 0.142.118.181. 
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barstaaten über den (kleinen) Grenzverkehr. Ein Beispiel ist das Abkommen 
zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Bundesre-
publik Deutschland über den Grenzübertritt von Personen im kleinen Grenz-
verkehr von 1970.455 Vertragliche Abmachungen regeln auch die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen. So haben die Schweiz und Deutschland 2021 das 
Abkommen über die gegenseitige Feststellung der Gleichwertigkeit von be-
ruflichen Abschlüssen abgeschlossen.456 Das Allgemeine Abkommen über den 
Dienstleistungshandel (GATS) der WTO gewährt unter gewissen Vorausset-
zungen ein Recht, natürliche Personen in das Hoheitsgebiet einer anderen 
Vertragspartei zu entsenden, um eine Niederlassung zu gründen oder Dienst-
leistungen zu erbringen (Führungskräfte und Spezialisten, intra-corporate 
transfer and other essential persons); die Rechtslage hängt im Wesentlichen von 
den Verpflichtungslisten der EU und der Schweiz ab.457 

Die Kantone machen von ihrem Recht, gestützt auf Art. 56 BV in ihren Zuständigkeitsbe-
reichen Staatsverträge abzuschliessen, durchaus Gebrauch.458 Beispiele aus dem Bereich 
der Personenfreizügigkeit betreffen Regeln über die Anerkennung von Fähigkeitsauswei-
sen: So hat der Kanton St. Gallen 1974 eine Gegenrechtserklärung gegenüber dem Fürsten-
tum Liechtenstein über die Anerkennung von Fähigkeitsausweisen für Wirte abgegeben.459 

Weiter hat der Kanton St. Gallen 1976 mit Österreich eine Gegenrechtserklärung über die 
Anerkennung von Jagdkarten und 1999 mit dem österreichischen Bundesland Niederöster-
reich eine Gegenrechtsvereinbarung über die Anerkennung der Jägerprüfung abgeschlos-
sen.460 

162 Im bilateralen Verhältnis steht das Freizügigkeitsabkommen ganz im Vorder-
grund. Das Versicherungsabkommen und das Luftverkehrsabkommen enthal-
ten punktuell Bestimmungen über die Niederlassungsfreiheit; dazu gehört bei 
letzterem auch das Recht natürlicher Personen, sich im Hoheitsgebiet der an-
deren Vertragspartei niederzulassen. Das Schengen-Assoziierungsabkommen 
sieht die Abschaffung von Personenkontrollen an den Binnengrenzen vor, ent-
hält – mit Ausnahme der Vorgaben zur Einreise für maximal 90 Tage (Schen-
gen-Visum) – aber keine Regeln über die Einreise und den Aufenthalt. 

SR 0.631.256.913.63. 
SR 0.412.113.6. Dieses Abkommen hat die Vereinbarung zwischen der Schweiz und 
Deutschland von 1937, wonach «der deutsche Gesellenbrief dem schweizerischen Fähig-
keitszeugnis und das deutsche Meisterdiplom dem schweizerischen Diplom gleichge-
stellt» sind, abgelöst; s. zu dieser Vereinbarung BBl 1937 III 491; zum Verhältnis dieser Ver-
einbarung zum FZA unten Fn. 544. 
WTO Doc. GATS/SC/31, WTO Doc. GATS/SC/83; s. zum GATS unten N. 191. 
S. auch oben N. 4. 
sGS 553.153. 
sGS 853.155; sGS 853.163. 
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2. Freizügigkeitsabkommen: Im Allgemeinen 

163 Das Abkommen zwischen der Schweiz einerseits und der EG und ihren Mit-
gliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit wurde 1999 unterzeichnet 
(Freizügigkeitsabkommen, FZA) und 2002 in Kraft gesetzt.461 Die EU insistierte 
in den Verhandlungen zu den Bilateralen I, dass das rechtliche Schicksal des 
Freizügigkeitsabkommens mit demjenigen der weiteren sechs Abkommen von 
1999 verbunden wird (Guillotine-Klausel, Art. 25 FZA).462 Das Freizügigkeitsab-
kommen ist ein gemischtes Abkommen und musste folglich auch von den Mit-
gliedstaaten ratifiziert werden. Es wurde im Nachgang der Ost-Erweiterungen 
der EU 2006, 2009 und 2017 formell auf die 13 neuen EU-Mitgliedstaaten aus-
gedehnt.463 Ziel des Abkommens zu Gunsten der Staatsangehörigen der EU-
Mitgliedstaaten und der Schweiz ist, ein Recht auf Einreise, Aufenthalt und Zu-
gang zu einer Erwerbstätigkeit einzuräumen, die Erbringung von kurzzeitigen 
Dienstleistungen zu erleichtern, ein Recht auf Einreise und Aufenthalt für Per-
sonen, die keine Erwerbstätigkeit ausüben, einzuräumen, und dabei die glei-
chen Lebens‑, Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen wie für Inländerinnen 
und Inländer zu gewährleisten (Art. 1). 

Das SECO veröffentlicht regelmässig Berichte und Statistiken über die wichtigsten Aspekte 
des freien Personenverkehrs. Im 20. Bericht des Observatoriums zum FZA Schweiz-EU 
von 2024 wurden u.a. die folgenden Kernaussagen gemacht:464 Die Zuwanderung aus der 
EU/EFTA in die Schweiz ist stark arbeitsmarktorientiert. Im Jahr 2023 erfolgten 71 % der 
Einwanderungen im Rahmen der Personenfreizügigkeit zum Zwecke der Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit. Während für Personen aus der EU/EFTA meist der Antritt einer neuen 
Stelle den Grund für die Zuwanderung darstellt, ist es bei Personen aus Drittstaaten vor 
allem der Familiennachzug. Die Arbeitslosenquote von Personen aus der EU/EFTA bleibt 
gleichwohl leicht über dem nationalen Durchschnitt; die unterschiedlichen Arbeitslosenri-
siken der einzelnen Nationalitäten sind auf Unterschiede in der branchen- und berufsspe-
zifischen Zusammensetzung zurückzuführen. Das FZA begünstigt die Zuwanderung von 
hochqualifizierten Arbeitskräften, was der Wirtschaft insgesamt zugute kommt. Die Er-
werbsintegration und der Bezug von Sozialhilfe stehen in engem Zusammenhang; im Laufe 
der letzten Jahre ist ein deutlicher Rückgang der Sozialhilfequote für Staatsangehörige 
der EU/EFTA ersichtlich. Im Jahr 2022 bezogen nur 2.3 % der zugewanderten EU/EFTA-
Staatsangehörigen Sozialhilfe. Im Vergleich dazu ist die Sozialhilfequote von Personen aus 
Drittstaaten mit 12.5 % besonders hoch. Überdurchschnittlich viele Drittstaatsangehörige 
verfügen im Gegensatz zu EU/EFTA-Staatsangehörigen über geringe berufliche Qualifika-
tionen und haben somit schlechtere Berufschancen. 

S. umfassend zu diesem Abkommen BORGHI, passim; GROSSEN/DE COULON, passim. 
S. oben N. 30. 
S. oben N. 30. 
www.seco.admin.ch und Link zu Publikationen. 

461 

462 

463 

464 

III. Einzelne Abkommen

111

http://www.seco.admin.ch/


164 Die Vertragsparteien sind «entschlossen, diese Freizügigkeit zwischen ihnen auf 
der Grundlage der in der Europäischen Gemeinschaft geltenden Bestimmungen 
zu verwirklichen» (Präambel). Die zentralen Bestimmungen des Abkommens sind 
weitgehend dem EU-Recht nachgebildet; verschiedentlich verweist das Abkom-
men und die Anhänge I (Freizügigkeit), II (Koordinierung der Systeme der sozia-
len Sicherheit) und III (gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen) 
auf das EU-Sekundärrecht. Diese Anhänge müssen regelmässig aufdatiert wer-
den, um den geltenden EU-Besitzstand zu reflektieren.465 Die Rechte werden – in 
den Worten des EuGH – auf die Personen in der Schweiz «ausgedehnt»466, womit 
die Schweiz punktuell «einem Mitgliedstaat gleichzustellen»467 ist. Es ist für das 
gute Funktionieren des Abkommens unabdingbar, dass die Bestimmungen, wel-
che auf EU-Recht beruhen, gleich ausgelegt und angewendet werden wie die 
Parallelbestimmungen im EU-Recht.468 Die Unionsbürgerrichtlinie 2004/38/EG 
ist im bilateralen Verhältnis nicht einschlägig.469 Der Bundesrat und die Europäi-
sche Kommission schlagen nun vor, diese Richtlinie partiell zu übernehmen.470 

Weiter umfasst das Abkommen nicht alle wesentlichen Elemente der Personen-
freizügigkeit und der Dienstleistungsfreiheit, wie sie den Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürgern im EU-Recht zustehen (Art. 21, Art. 45, Art. 49 und Art. 56 
AEUV). So schützt die bilateralrechtliche Niederlassungsfreiheit nur natürliche 
Personen.471 Es ist ungeklärt, ob die Rechte auf Einreise, Aufenthalt und Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit i.V.m. dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
analog zum EU-Recht ein Behinderungs- bzw. Beschränkungsverbot enthalten 
oder ob diese Ansprüche mit dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung zusam-
menfallen.472 Die Dienstleistungsfreiheit ist auf 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr 
beschränkt. 

165 Das Abkommen sah eine stufenweise und kontrollierte Einführung der Perso-
nenfreizügigkeit vor. Die Schweiz war berechtigt, während einer Übergangs-
frist Beschränkungen vorzusehen (Inländervorrang und vorgängige Kontrolle 
der Lohn- und Arbeitsbedingungen). Unter gewissen Voraussetzungen war es 
zulässig, wieder Kontingente einzuführen (Ventilklausel, Art. 10 und Protokolle 
I-III). Zurzeit sind solche Beschränkungen und Kontingente noch gegenüber 
Kroatien möglich (Ventilklausel bis Ende 2026). Darüber hinaus entscheidet 

S. zur schleppenden Übernahme der Richtlinie 2005/36/EG oben N. 103. 
Urteil Vereinigtes Königreich/Rat, C-656/11, EU:C:2014:97, Rn. 59 und Rn. 63. 
Urteil Kik, C-266/13, EU:C:2015:188, Rn. 44. 
S. oben N. 85–87. 
S. oben N. 104. 
S. unten N. 189. 
S. unten N. 170. 
S. unten N. 178. 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

Zweiter Teil: Bilaterale Abkommen

112



der Gemischte Ausschuss bei schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozia-
len Problemen über geeignete Abhilfemassnahmen; er tut dies in traditionell 
diplomatischer Natur einvernehmlich (Art. 14 Abs. 2). 

Der Bundesrat hat die Ventilklausel mehrmals aktiviert. Per Mai 2012 kontingentierte er die 
Aufenthaltsbewilligungen der Kategorie B für die Angehörigen der EU-8-Staaten (Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn). Er verlän-
gerte diese Massnahmen per Mai 2013 um ein Jahr und beschloss, sie per Juni 2013 auch 
gegenüber den Angehörigen der EU-17-Staaten anzuwenden (Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich, Zypern). Bis Ende 2024 
galten Einschränkungen noch gegenüber kroatischen Staatsangehörigen. Sie benötigten 
eine kontingentierte Bewilligung, wenn sie in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit aufneh-
men wollten. Dies galt sowohl für die Kurzaufenthaltsbewilligung L als auch für die Auf-
enthaltsbewilligung B.473 Seit 2025 profitieren auch kroatische Staatsangehörige von der 
vollen Personenfreizügigkeit nach Massgabe des FZA. 

166 Institutionell beruht das Abkommen auf dem klassischen Zweisäulenprinzip. Er-
gänzend zu den Vertragsparteien selbst ist der Gemischte Ausschuss für die Ver-
waltung und die ordnungsgemässe Anwendung des Abkommens verantwortlich 
(Art. 14). Das Abkommen und seine Anhänge sind unmittelbar anwendbar: Die 
Rechte können direkt vor den Behörden der Vertragsparteien geltend gemacht 
werden.474 Dies gilt unter Umständen auch bei Ansprüchen gegenüber Privaten475 

und gegenüber dem eigenen Staat476, sofern der Anwendungsbereich des Abkom-
mens eröffnet ist.477 Art. 16 FZA sieht eine spezielle Auslegungsregel vor: Die Behör-
den sind verpflichtet, die Praxis des EuGH zu berücksichtigen.478 Das Abkommen 
enthält eine ausdrückliche Bestimmung für den Fall, dass es von einer Vertragspar-
tei gekündigt wird. Diesfalls bleiben die erworbenen Ansprüche von Einzelnen un-
berührt; die Vertragsparteien treffen im gegenseitigen Einvernehmen eine Rege-
lung für die Anwartschaften (Art. 23). 

www.sem.admin.ch/sem und Link zu Personenfreizügigkeit Schweiz-EU/EFTA. 
S. etwa BGE 129 II 249, E. 3.3; BGE 130 II 49, E. 4.2; BGE 132 II 135; Urteil des BVGer 
C-89/2007 vom 2. Juli 2007, E. 3; Botschaft Bilaterale I, S. 6358-6359; zur unmittelba-
ren Anwendbarkeit der Rechtsakte, auf die in den Anhängen verwiesen wird, unten 
N. 181. 
Urteil des BGer 4A_593/2009 vom 5. März 2010 betr. GAV; GÜNTHARDT, implications, 
S. 167-168; MARTENET/BOILLET, passim. 
Urteil Ettwein, C-425/11, EU:C:2013:121, Rn. 33; Urteil Wächtler, C-581/17, EU:C:2019:138, 
Rn. 51-54; BGE 136 II 241, E. 11. 
S. zur Voraussetzung, wonach das FZA nur auf «grenzüberschreitende Sachverhalte mit 
ausreichendem Auslandsbezug» anwendbar ist, BGE 129 II 249, E. 4.3; PIRKER/MATTER, 
2020, S. 97; zum Anwendungsbereich im Allg. PIRKER, Anwendungsbereich, passim. 
S. oben N. 85–87. 
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167 2010 nahmen Volk und Stände die Volksinitiative «für die Ausschaffung krimi-
neller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)» an. Die neuen Verfassungsbestim-
mungen wurden in problematischer Weise nicht FZA-konform umgesetzt, wo-
mit eine völkerrechtskonforme Anwendung den Gerichten überantwortet 
wurde.479 2014 nahmen Volk und Stände die Volksinitiative «Gegen Massenein-
wanderung» an. Hier achtete die Bundesversammlung darauf, die Umset-
zungsgesetzgebung FZA-konform auszugestalten. Im September 2020 lehnten 
Volk und Stände die Initiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begren-
zungsinitiative)» ab, welche die Kündigung des Freizügigkeitsabkommens ver-
langt hätte. Demnächst stimmen wir über die Volksinitiative «Keine 10-Millio-
nen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» ab. Gemäss dieser Initiative darf die 
ständige Wohnbevölkerung der Schweiz zehn Millionen Menschen vor dem 
Jahr 2050 nicht überschreiten. Wenn diese Schwelle erreicht wird, muss der 
Bund Massnahmen ergreifen; als ultima ratio wäre das Freizügigkeitsabkom-
men mit der EU zu kündigen. 

3. Einreise, Aufenthalt, Familiennachzug 

168 Das Abkommen räumt den Staatsangehörigen einer Vertragspartei weitrei-
chende Freizügigkeitsrechte ein. Im Wesentlichen geht es um Arbeitneh-
mende, Selbständigerwerbende, nicht erwerbstätige Personen (wie Rentne-
rinnen und Rentner, Studierende und Privatiers) und Familienangehörige; 
letztere verfügen über abgeleitete Rechte. Diese Rechte können unter gewis-
sen Voraussetzungen eingeschränkt werden. 

Vor diesem Hintergrund ist das bundesgerichtliche Diktum, «dass es sich beim FZA um 
ein im Wesentlichen wirtschaftsrechtliches Abkommen handelt» und es «lediglich zu ei-
nem doppelt bedingten Aufenthalt in der Schweiz [berechtigt], nämlich einerseits nach 
Massgabe der spezifischen Vertragsvereinbarungen als Voraussetzung eines rechtmäs-
sigen Aufenthalts und andererseits nach Massgabe des rechtskonformen Verhaltens im 
Sinne von Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA», merkwürdig.480 Das Abkommen geht über rein wirt-
schaftliche Sachverhalte hinaus; der Zweckartikel gemäss Art. 1 FZA reflektiert dies an-
schaulich. Auch wird die Gewährleistung der Aufenthalts‑, Familiennachzugs- und Verblei-
berechte nicht an «Bedingungen» geknüpft; die Staatsangehörigen der Vertragsparteien 
können sich darauf berufen, sofern sie die einschlägigen Voraussetzungen erfüllen.481 

169 Arbeitnehmende, welche Staatsangehörige einer Vertragspartei sind und mit 
einer Arbeitgeberin oder einem Arbeitgeber des Aufnahmestaates ein Arbeits-
verhältnis mit einer Dauer von mindestens einem Jahr eingegangen sind, ent-

S. zu dieser und den nachfolgend erwähnten Initiativen oben N. 51–52. 
BGE 145 IV 364, E. 3.4.4; s. zu diesem Urteil oben N. 87. 
Ebenso kritisch EPINEY, Landesverweisung, passim; PROGIN-THEUERKAUF, Expulsion, passim. 
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halten eine Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer von mindestens 
fünf Jahren. Diese wird bei Fortdauer des Arbeitsverhältnisses automatisch 
um mindestens fünf Jahre verlängert. Sofern Arbeitnehmende ein Arbeitsver-
hältnis mit einer Dauer von mehr als drei Monaten und weniger als einem 
Jahr eingegangen sind, enthalten sie eine Aufenthaltserlaubnis mit einer Gül-
tigkeitsdauer, die der Dauer des Arbeitsvertrags entspricht (Art. 6 Anhang I). 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger, d.h. Personen, die in der Regel täglich 
oder mindestens einmal in der Woche an ihren Wohnort zurückkehren, benö-
tigen keine Aufenthaltserlaubnis (Art. 7 Anhang I). Die Staatsangehörigen der 
Vertragsparteien haben das Recht, sich in das Hoheitsgebiet einer anderen 
Vertragspartei zu begeben, um sich eine Beschäftigung zu suchen, und sich 
während eines angemessenen Zeitraums von bis zu sechs Monaten dort auf-
zuhalten; die Arbeitsuchenden haben Anspruch auf die gleiche Hilfe, wie sie 
die Arbeitsämter dieses Staates eigenen Staatsangehörigen leisten, aber nicht 
auf Sozialhilfe (Art. 2 Anhang I). Das Freizügigkeitsabkommen knüpft im 
Grundsatz an die Arbeitnehmerfreizügigkeit, wie sie im Unionsrecht gewähr-
leistet wird (Art. 45 AEUV), an.482 

Der EuGH und das BGer nehmen bei der Definition von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern – in Abgrenzung von selbständig erwerbstätigen Personen – Bezug auf die Praxis 
des EuGH zu dieser Abgrenzung im EU-Binnenmarktrecht. Entsprechend steht auch bila-
teralrechtlich das Kriterium der Weisungsgebundenheit bzw. des Unterordnungsverhält-
nisses im Zentrum.483 Gestützt auf dieses Kriterium und das Urteil Jany des EuGH, in dem 
der EuGH die Tätigkeit einer Prostituierten als selbständige Erwerbstätigkeit einstufte, 
qualifizierte das BGer in einem Urteil von 2014 die Erwerbstätigkeit einer Prostituierten in 
einem sog. Club als unselbständige Erwerbstätigkeit; die Beschwerdeführerin, eine rumä-
nische Staatsangehörige, konnte sich in der Folge nicht auf Art. 4 i.V.m. Art. 6 Anhang I FZA 
berufen, um einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis geltend zu machen, 
weil zu jenem Zeitpunkt der Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt für unselbständig 
erwerbstätige Staatsangehörige aus Rumänien und Bulgarien gemäss der Ventilklausel be-
schränkt war.484 

In Bezug auf die Aufenthaltsbewilligung gilt in der Schweiz Folgendes: Je nach Dauer des 
Arbeitsverhältnisses wird eine Kurzaufenthaltsbewilligung L EU/EFTA (Arbeitsvertrag zwi-

DIMITRIJEWITSCH, S. 158-168; EPINEY, Verhältnis, Rz. 20; EPINEY/METZ/PIRKER, Parallelität, 
S. 205; PIRKER/MATTER, 2020, S. 98. 
S. Urteil Wächtler, C-581/17, EU:C:2019:138, Rn. 45; BGE 131 II 339, E. 3.2; BGE 140 II 460, 
E. 4.1.1; zu marginalen und akzessorischen Tätigkeiten Urteil des BGer vom 4. März 2021, 
2C_185/2019, E. 5.2; Urteil des BVGer vom 2. Dezember 2022, F-1746/2021, E. 5.3; Urteil 
des BVGer vom 2. Februar 2023, F-754/2020, m.V.a. die bundesgerichtliche Praxis, wonach 
etwa die Arbeitnehmereigenschaft einer portugiesischen Staatsangehörigen, die zwei un-
befristete Arbeitsverträge, einen kumulierten Beschäftigungsgrad von über 40 % und ei-
nen festen Monatslohn von CHF 1’711.70 hatte, bejaht wurde; MÜLLER/PRANTL, 2024, S. 280. 
BGE 140 II 460, unter Bezugnahme auf Urteil Jany, C-268/99, EU:C:2001:616; s. zur Ventil-
klausel oben N. 165. 
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schen drei Monaten und einem Jahr) oder eine Aufenthaltsbewilligung B EU/EFTA (über-
jährige oder unbefristete Vertragsdauer) ausgestellt. Dauert das Arbeitsverhältnis mit der 
Arbeitgeberin weniger als drei Monate, ist keine Kurzaufenthaltsbewilligung erforderlich; 
eine Meldung über das Online-Verfahren genügt.485 

170 Staatsangehörige einer Vertragspartei, die sich zwecks Ausübung einer selb-
ständigen Erwerbstätigkeit im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei 
niederlassen, erhalten eine Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer 
von mindestens fünf Jahren, sofern sie den Behörden nachweisen, dass sie tat-
sächlich selbständig tätig sind (Art. 12 Anhang I), etwa durch den Nachweis, 
dass ihre Einzelfirma im Handelsregister eingetragen ist, dass sie über das 
notwendige Startkapital und eine Betriebsstätte verfügen, dass sie die gesetz-
lich vorgeschriebenen sozialversicherungsrechtlichen Abgaben leisten und 
dass sie über einen eigenen Auftritt am Markt, einen Businessplan und Buch-
haltungstools verfügen.486 Dabei muss eine Person ihre selbständige Tätigkeit 
im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei als derjenigen, deren Staatsan-
gehörigkeit sie besitzt, tatsächlich ausüben; andernfalls kann sie sich nicht auf 
das Niederlassungsrecht gemäss Art. 12 Anhang I berufen.487 Selbständige 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger benötigen keine Aufenthaltserlaubnis 
(Art. 13 Anhang I). Die bilateralrechtliche Niederlassungsfreiheit wird nur na-
türlichen Personen gewährt; juristische Personen können sich nicht darauf be-
rufen.488 Abgesehen davon knüpft das Freizügigkeitsabkommen im Grundsatz 
an die Niederlassungsfreiheit, wie sie im Unionsrecht gewährleistet wird 
(Art. 49 AEUV), an.489 

In Bezug auf die Aufenthaltsbewilligung gilt in der Schweiz Folgendes: Sofern der Nachweis 
der selbständigen Erwerbstätigkeit erbracht wird, erhält die Person eine Aufenthaltsbewil-
ligung B EU/EFTA.490 

171 Eine Vertragspartei kann Staatsangehörigen der anderen Vertragspartei das 
Recht auf eine Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung oder das Recht 
auf Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit verweigern, sofern diese 
Tätigkeit die Ausübung hoheitlicher Befugnisse umfasst (Art. 10 Anhang I) bzw. 
mit der Ausübung öffentlicher Gewalt (Art. 16 Anhang I) verbunden ist.491 Diese 
Bereichsausnahmen sind – analog zur Praxis des EuGH zur Auslegung der Be-

www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Personenfreizügigkeit. 
S. zum Nachweis der selbständigen Erwerbstätigkeit Weisungen VFP, S. 42-43; dazu auch 
Urteil des BGer vom 6. Februar 2020, E. 3-6; BGE 149 I 248, E. 6.5. 
Urteil Picart, C-355/16, EU:C:2018:184, Rn. 22-24. 
Urteil Grimme, C-351/08, EU:C:2009:697, Rn. 37-39. 
EPINEY, Verhältnis, Rz. 20; GÜNTHARDT, implications, S. 142. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Personenfreizügigkeit. 
S. zum Ganzen FUHRIMANN, Rz. 577-609. 
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reichsausnahmen im EU-Recht (Art. 45 Abs. 4 und Art. 51 AEUV) – restriktiv 
auszulegen.492 

Das BGer kam in einem Urteil von 2014 zum Schluss, dass die Tätigkeit von Gerichts-
dolmetscherinnen und Gerichtsdolmetschern nicht als hoheitliche Tätigkeit im Sinne von 
Art. 10 und Art. 16 Anhang I FZA zu qualifizieren ist. Es stützte sich dabei auf die Recht-
sprechung des EuGH zur Tragweite der Bereichsausnahme der «Ausübung öffentlicher 
Gewalt» gemäss Art. 51 AEUV, wonach hoheitlichen Tätigkeiten «Entscheidungsautonomie 
und eine gewisse Letztverantwortung inhärent sein müssen»; dies ist bei der Dolmetscher-
tätigkeit nicht der Fall, weil sie «darin besteht, eine neutrale und hochwertige Übersetzung 
zuhanden der Gerichte zu erbringen, ohne dass die Meinung des Dolmetschers in die Ent-
scheidungsfindung der Behörden mit einfliesst» und «eine Hilfsfunktion für die entspre-
chende Bereichsausnahme darstellt».493 

Mit Blick auf die restriktive Praxis des EuGH zur Auslegung der Bereichsausnahme der 
«Ausübung öffentlicher Gewalt» scheint eine Neubeurteilung der bundesgerichtlichen 
Praxis, wonach Gerichtsgutachterinnen und Gerichtsgutachter wie auch freiberufliche 
Notarinnen und Notare in der Schweiz hoheitlich tätig sind, angezeigt.494 

172 Arbeitnehmende und selbständig erwerbstätige Personen haben das Recht auf 
berufliche und geographische Mobilität im gesamten Hoheitsgebiet des Auf-
nahmestaates. Die berufliche Mobilität umfasst den Wechsel des Berufs und 
den Übergang von einer selbständigen zu einer unselbständigen Erwerbstä-
tigkeit und umgekehrt. Die geographische Mobilität umfasst den Wechsel des 
Arbeits- und Aufenthaltsortes (Art. 8 und Art. 14 Anhang I). 

173 Eine Person, welche die Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei besitzt und 
keine Erwerbstätigkeit im Aufenthaltsstaat ausübt, erhält eine Aufenthaltser-
laubnis mit einer Gültigkeitsdauer von mindestens fünf Jahren, sofern sie den 
Behörden den Nachweis dafür erbringt, dass sie für sich und ihre Familienan-
gehörigen über (i) ausreichende finanzielle Mittel verfügt, so dass sie während 
ihres Aufenthalts keine Sozialhilfe in Anspruch nehmen muss, und (ii) über ei-
nen Krankenversicherungsschutz verfügt, der sämtliche Risiken abdeckt 

Vgl. zur Praxis in der EU etwa Urteil Kommission/Deutschland, C-54/08, EU:C:2011:339; 
KORTE, Art. 51 AEUV Rz. 1-19; FUHRIMANN, Rz. 319-507. 
BGE 140 II 112; s. zum Ganzen DIEBOLD, Sachverständige, passim; GÜNTHARDT, implications, 
S. 155-157; OESCH, Einfluss, passim; PIRKER, Auslegung, passim. 
S. zu Notarinnen Urteil des BGer vom 9. August 2011, 2C_121/2011, E. 3.3; zu Gerichts-
gutachtern BGE 128 I 280, E. 3; ebenso wie hier in Bezug auf Notare Empfehlung der 
WEKO vom 23. September 2013 betreffend Freizügigkeit für Notare und öffentliche Ur-
kunden, RPW 2013/3, S. 399; BREITENMOSER/WEYENETH, Rz. 892; DIEBOLD, Verwirklichung, 
Rz. 18; OESCH/RENFER, Art. 1 Rz. 12-13; a.M. PFÄFFLI/LIECHTI, passim; s. auch Stellungnahme 
des Bundesrates vom 28. August 2015 zur Motion 15.3728 «Schweiz und EU. Gleich lange 
Spiesse, keine einseitige Freizügigkeit»; Antwort des Bundesrates vom 17. Februar 2016 
zur Anfrage 15.1088 «Europakompatible Auslegung und Ausübung hoheitlicher Befugnisse 
durch EU-Bürger in der Schweiz». 
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(Art. 24 Anhang I).495 Die Personen, die ein Arbeitsverhältnis mit einer Dauer 
von weniger als einem Jahr im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei innehatten, 
müssen für den weiteren Verbleib ebenfalls diese Voraussetzungen erfüllen 
(Art. 24 Abs. 3 Anhang I). Studierende müssen zusätzlich zu den genannten 
Voraussetzungen in einer anerkannten Lehranstalt zum Erwerb einer beruf-
lichen Bildung eingeschrieben sein (wobei das Abkommen weder den Zugang 
zur Ausbildung noch die Unterhaltsbeihilfen für Studierende regelt, Art. 24 
Abs. 4 Anhang I).496 

Das BGer hat 2023 klargestellt, dass ein Bettelverbot nicht gegen das FZA verstösst.497 Bet-
teln stellt keine Erwerbstätigkeit nach Massgabe des FZA dar; auch die Dienstleistungs-
freiheit ist nicht einschlägig.498 In Bezug auf Personen, welche keine Erwerbstätigkeit aus-
üben, begründete das BGer die Rechtslage wie folgt: «Ein erwerbsloser Aufenthalt nach 
Art. 6 FZA setzt für Freizügigkeitsberechtigte gemäss Art. 24 Anhang I FZA unter anderem 
ausreichende finanzielle Mittel voraus, wovon bei Bettelnden in der Regel nicht auszuge-
hen ist. Ob dies beim seltenen Phänomen bettelnder wohlhabender Personen («bettelnde 
Millionäre») anders zu beurteilen wäre, kann hier im Rahmen der zu leistenden abstrakten 
Normenkontrolle offenbleiben, schlösse diese eine entsprechende Abweichung im Anwen-
dungsfall doch nicht aus.»499 

174 Die Familienangehörigen einer Person, die Staatsangehörige einer Vertrags-
partei ist und ein Aufenthaltsrecht hat, haben das abgeleitete Recht, bei dieser 
Person Wohnung zu nehmen (Art. 3 Anhang I).500 Abhängig von ihrem Alter ha-
ben Familienangehörige das Recht auf Zugang zu einer Erwerbstätigkeit oder 
zur Teilnahme am allgemeinen Unterricht sowie an der Lehrlings- und Berufs-
ausbildung (Art. 3 Abs. 5 und Abs. 6 Anhang I).501 Staatsangehörige einer Ver-
tragspartei, die ein Aufenthaltsrecht haben und ihren Hauptwohnsitz im Auf-
nahmestaat nehmen, haben hinsichtlich des Erwerbs von Immobilien die 

S. dazu BGE 135 II 265, E. 2 und 3.3; zur Berechnung ausreichender finanzieller Mittel 
bei einer Person, welche eine IV-Rente bezieht, Urteil des BGer vom 5. November 2021, 
2C_986/2020, E. 8. 
S. GÜNTHARDT, implications, S. 169-172, zur Berufung von Studierenden auf den Grundsatz 
der Nichtdiskriminierung etwa in Bezug auf Studiengebühren und Stipendien. 
BGE 149 I 248. 
Ibid., E. 6.5 und E. 6.6; s. zu den Erwägungen des BGer zu allfälligen Ansprüchen nach 
Massgabe der Dienstleistungsfreiheit und zur Praxis in anderen europäischen Staaten un-
ten N. 211. 
Ibid., E. 6.6. 
S. zum Anwendungsbereich des FZA in Bezug auf den Familiennachzug bei Doppelbürger-
schaften BGE 143 II 57; zum rechtsmissbräuchlichen Nachzug von Kindern Urteil des BV-
Ger vom 2. April 2019, F-4854/2017, E. 7-9; zur Scheinehe BGE 144 II 1, E. 3.1; Urteil des 
BGer vom 26. Juli 2022, 2C_331/2002; PIRKER/MATTER, 2021, S. 149-150; zum Verhältnis 
zwischen Grosseltern und Enkeln Urteil des BGer vom 8. September 2022, 2C_409/2022, 
E. 5; Urteil des BVGer vom 23. Juni 2022, F-4530/2020. 
S. BGE 139 II 393 betr. Aufenthaltsrecht von Kindern zu Ausbildungszwecken. 
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gleichen Rechte wie die Inländerinnen und Inländer (Art. 25 Anhang I).502 Die 
Staatsangehörigen einer Vertragspartei und ihre Familienangehörigen haben 
nach Beendigung ihrer Erwerbstätigkeit ein Recht auf Verbleib im Hoheitsge-
biet der anderen Vertragspartei; die Verordnung (EWG) Nr. 1251/70 und die 
Richtlinie 75/34/EWG, auf die im Abkommen verwiesen wird (Art. 4 Anhang I), 
sind einschlägig.503 

Das BGer entschied in einem leading case von 2009, dass der Nachzug eines Familienmit-
glieds mit Drittstaatsangehörigkeit nicht voraussetzt, dass sich dieser Familienangehörige 
bereits rechtmässig in der Schweiz oder einem anderen FZA-Vertragsstaat aufgehalten hat. 
Das BGer änderte dabei seine bisherige restriktivere Praxis und folgte einem neuen Urteil 
des EuGH zum Familiennachzug gestützt auf die unionalen Freizügigkeitsrechte.504 

4. Nichtdiskriminierung, Stillhalteklausel 

175 Die zentrale Bestimmung des Abkommens ist der Grundsatz der Nichtdiskri-
minierung. Die Staatsangehörigen einer Vertragspartei, die sich rechtmässig 
im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten, werden bei der An-
wendung des Abkommens gemäss den Anhängen I, II und III nicht auf Grund 
ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert (Art. 2).505 Dieser Grundsatz wird in 
den Anhängen spezifisch für den jeweiligen Anwendungsbereich konkretisiert 
(Art. 7 lit. a, Art. 8 lit. a, Art. 9, Art. 15 und Art. 19 Anhang I). 

Der EuGH entschied im Urteil Stamm und Hauser von 2008, dass sich auch selbständige 
Grenzgänger auf das Diskriminierungsverbot berufen können.506 Entsprechend war es den 
deutschen Behörden untersagt, Landwirtinnen mit Betriebssitz in der Schweiz beim Ab-
schluss von Landpachtverträgen über in Deutschland gelegenes Ackerland schlechter zu 
behandeln als Landwirte mit Betriebssitz in Deutschland. 

S. BGE 147 II 281, E. 4, wonach sich Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die nicht 
in der Schweiz ansässig sind, nicht auf das FZA berufen können, um entsprechende 
Rechte zum Erwerb von Grundstücken bewilligungsfrei wahrnehmen zu können; JAAG/
HÄNNI, Rz. 4115. 
S. zum Verbleiberecht bei Arbeitsunfähigkeit und zu einen allfälligen Anspruch auf Sozi-
alhilfe BGE 141 II 1; BGE 147 II 35, E. 4; Urteil des BGer vom 12. November 2019, 2C_134/
2019; zum Verbleiberecht nach Beendigung einer selbständigen Erwerbstätigkeit, sofern 
die Person bereits bei der Einreise in die Schweiz das Rentenalter erreicht hatte, BGE 146 
II 145, E. 3; PIRKER/MATTER, 2020, S. 100-101. 
BGE 136 II 5, m.V.a. EuGH-Urteil Metock, C-127/08, EU:C:2008:449; s. dazu oben N. 86. 
S. zum Ganzen BOILLET, passim; DIEBOLD, Freizügigkeit, Rz. 615-632; EPINEY/METZ/
PIRKER, Parallelität, S. 221-226; KÄLIN, S. 31-37; zur Anwendung des Abkommens und zur 
Nichtdiskriminierung Urteil Hengartner und Gasser, C-70/09, EU:C:2010:430, Rn. 39; 
Urteil des BGer vom 23. April 2004, 2A.114/2003, E. 4.2; TOBLER/BEGLINGER, Grundzüge, 
Rz. 185-186. 
Urteil Stamm und Hauser, C-13/08, EU:C:2008:774. 
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176 Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung verbietet nicht nur direkte (formelle, 
unmittelbare, de iure), sondern auch indirekte (verdeckte, mittelbare, de facto) 
Diskriminierungen:507 

– Eine direkte Diskriminierung beruht auf einer rechtlichen Vorgabe, wo-
nach Personen in einer vergleichbaren Situation nach Massgabe ihrer 
Herkunft unterschiedlich behandelt werden, selbstredend – zumindest in 
aller Regel – zum Nachteil der auswärtigen Personen. Solche Vorgaben 
können unter Bezugnahme auf einen ausdrücklich im Abkommen vorge-
sehenen Ausnahmetatbestand gerechtfertigt werden.508 

– Eine indirekte Diskriminierung beruht auf einer rechtlichen Vorgabe, 
welche prima vista zwar nichtdiskriminierend ausgestaltet ist (weil sie auf 
einheimische und auswärtige Personen unterschiedslos anwendbar ist), 
deren praktische Wirkung aber gleichwohl zu einer Schlechterbehand-
lung von auswärtigen Personen führt. Solche Vorgaben – wie etwa die 
Voraussetzung, für die Ausübung einer Tätigkeit über spezifische Sprach-
kenntnisse zu verfügen, die Ausbildung an einem spezifischen Ausbil-
dungsort absolviert zu haben oder eine Wohnsitzpflicht zu beachten – 
können auch unter Bezugnahme auf weitere im Abkommen nicht aus-
drücklich genannte Gemeinwohlanliegen gerechtfertigt werden.509 

Es liegt eine unzulässige indirekte Diskriminierung vor, wenn eine Arbeitgeberin den 
Grenzgängern mit Wohnsitz in Deutschland oder Frankreich aufgrund der Eurokrise den 
Lohn in Schweizer Franken um 6 % kürzt, nicht aber den Arbeitnehmenden mit Wohnsitz 
in der Schweiz.510 

Ebenso führt die Besteuerung an der Quelle zu einer unzulässigen indirekten Diskriminie-
rung, wenn eine quellenbesteuerte Person schlechter behandelt wird als wenn sie ordent-
lich besteuert würde, ohne dass dies für die Sicherung des Steuerbezugs gemäss Art. 21 
Abs. 3 FZA gerechtfertigt wäre.511 

Es liegt keine indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit vor, wenn der 
jährliche Beitrag für die Säule 3a nur für diejenigen Personen steuerlich abzugsfähig ist, 

S. BGE 136 II 241, E. 15.2; BGE 137 II 242, E. 3.2; BGE 131 V 209, E. 6.2 und 6.3; BGE 130 I 
26, E. 3; Urteil Ettwein, C-425/11, EU:C:2013:121, Rn. 26; Urteil Graf und Engel, C-506/
10, EU:C:2011:643, Rn. 26; Urteil Bergström, C-257/10, EU:C:2011:839, Rn. 30; Urteil Stamm 
und Hauser, C-13/08, EU:C:2008:774, Rn. 39-49. 
S. Urteil des BGer vom 22. Mai 2017, 2C_150/2016, E. 4.2.3, m.V.a. BGE 140 II 447; a.M. 
COTTIER et al., Rz. 509; KÄLIN, S. 32, wonach Ungleichbehandlungen, welche direkt an der 
Staatsangehörigkeit anknüpfen, unter keinen Umständen zu rechtfertigen sind; gemäss 
dieser Ansicht gilt das Verbot der unmittelbaren Diskriminierung absolut. 
S. zur Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen unten N. 179–180. 
Urteil des Kantonsgerichts BL vom 17. Dezember 2012, Dok. 400 12 152, E. 3.7; s. aber auch 
Urteile des BGer vom 15. Januar 2019, 4A_230/2018 und 4A_215/2017, wobei eine Beru-
fung auf das FZA in casu rechtsmissbräuchlich war; kritisch dazu PÄRLI, Eurolohn, passim. 
BGE 136 II 214; BGE 140 II 167; DIEBOLD, Freizügigkeit, Rz. 594. 
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welche der AHV-Pflicht unterstellt sind. Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaates in der 
Schweiz werden im Vergleich mit Schweizer Bürgerinnen und Bürgern nicht benachtei-
ligt.512 

177 Die Vertragsparteien verpflichten sich weiter, in den unter das Abkommen fal-
lenden Bereichen keine neuen Beschränkungen für Staatsangehörige der an-
deren Vertragspartei einzuführen (Art. 13). Das Bundesgericht geht davon aus, 
dass die Verpflichtung dieser Stillhalteklausel nicht weitergeht als das Verbot 
der mittelbaren Diskriminierung.513 

Es ist fraglich, ob eine derart restriktive Auslegung der Stillhalteklausel sachgerecht ist. 
Dies gilt insbesondere auch mit Blick auf die Praxis des EuGH zur Auslegung von vergleich-
baren Stillhalteklauseln in Abkommen, welche die EU mit anderen Drittstaaten abgeschlos-
sen hat.514 

178 Der EuGH entnimmt der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der Niederlassungs-
freiheit im EU-Binnenmarktrecht (Art. 45 und Art. 49 AEUV) über das Diskri-
minierungsverbot hinaus ein Behinderungs- bzw. Beschränkungsverbot. Es ist 
ungeklärt, ob die Rechte auf Einreise, Aufenthalt und Ausübung einer Erwerbs-
tätigkeit i.V.m. dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung nach Massgabe des 
Freizügigkeitsabkommens ebenfalls ein Behinderungs- bzw. Beschränkungs-
verbot enthalten oder ob diese Ansprüche mit dem Grundsatz der Nichtdis-
kriminierung zusammenfallen.515 

5. Rechtfertigung von Einschränkungen 

179 Die Rechte, auf die sich die Staatsangehörigen einer Vertragspartei berufen 
können, werden nicht absolut gewährt. Dies gilt in Bezug auf die Einreise, den 
Aufenthalt und die Ausübung einer Erwerbstätigkeit wie auch in Bezug auf die 
Nichtdiskriminierung. Diese Rechte können aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung, Sicherheit und Gesundheit eingeschränkt werden (Art. 5 An-
hang I).516 Dabei wird auf die Richtlinien 64/221/EWG, 72/194/EWG und 75/

BGE 140 II 364, E. 6; DIEBOLD, Freizügigkeit, Rz. 529. 
BGE 130 I 26, E. 3.4; s. auch Urteil Graf und Engel, C-506/10, EU:C:2011:643, Rn. 35. 
Vgl., jeweils zum Assoziierungsabkommen EWG-Türkei, Urteil Genc, C-561/14, 
EU:C:2016:247; Urteil CX, C-629/16, EU:C:2018:556; Urteil A, C-70/18, EU:C:2019:823; 
TOBLER/BEGLINGER, Grundzüge, Rz. 191; COTTIER/LIECHTI, KVG, Rz. 34. 
S. dazu DELLI, S. 291-331; DIEBOLD, Freizügigkeit, Rz. 781-792; DIEBOLD/RÜTSCHE, § 2 Rz. 484; 
EPINEY, Wiedereinführung, Rz. 13; EPINEY/NÜESCH, S. 18; GÜNTHARDT, implications, 
S. 146-149; TOBLER/BEGLINGER, Grundzüge, Rz. 199; Generalanwalt P. Mengozzi, der in der 
Rs. Picart, C-355/16, EU.C:2017:610, Rn. 72-76, ausführte, dass die bilateralrechtliche Nie-
derlassungsfreiheit nur Diskriminierungen, nicht aber auch Beschränkungen verbietet. 
S. Urteil Graf und Engel, C-506/10, EU:C:2011:643, Rn. 29-34; GÜNTHARDT, implications, 
S. 151-152. 
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35/EWG verwiesen, welche dergestalt im bilateralen Verhältnis anwendbar 
sind (während diese Richtlinien im EU-Recht im Zug der Neufassung durch die 
Unionsbürgerrichtlinie 2004/38/EG aufgehoben wurden). Diese Gründe sind 
restriktiv auszulegen. Weiter muss die Verhältnismässigkeit gewahrt sein.517 

Dies erfordert zwingend eine auf den Einzelfall fokussierte Beurteilung; aus-
schlaggebend ist das persönliche Verhalten der betroffenen Person (Art. 3 der 
Richtlinie 64/221/EWG).518 So setzen etwa Entfernungs- oder Fernhaltemass-
nahmen eine hinreichend schwere und gegenwärtige Gefährdung der öffentli-
chen Ordnung durch die betroffene Person voraus. Eine strafrechtliche Verur-
teilung darf nur insofern zum Anlass für eine derartige Massnahme genommen 
werden, als die ihr zugrunde liegenden Umstände ein persönliches Verhalten 
erkennen lassen, das eine gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung 
darstellt; wesentlich ist das Rückfallrisiko.519 

Das BGer hat die Voraussetzungen, welche erfüllt sein müssen, damit eine Person, die 
sich gestützt auf das FZA rechtmässig in der Schweiz aufhält, des Landes verwiesen wer-
den kann, in den letzten Jahren zunehmend gelockert. In einem Urteil von 2018 führte es 
aus, die Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB sei «eine eigenständige strafrechtli-
che Massnahme»; damit einher ginge «keine Beendigung des Aufenthaltsrechts und keine 
Wegweisung im Sinne des Ausländergesetzes (AuG; …)»; aus diesem Grund erscheine die 
vor dem Inkrafttreten der strafrechtlich relevanten Ausführungsgesetzgebung zu Art. 121 
BV (Ausschaffungsinitiative) ergangene ausländerrechtliche Rechtsprechung, wonach eine 
behördliche Berufung auf Art. 5 Anhang I FZA nur unter restriktiven Voraussetzungen zu-
lässig sei und sich an der Praxis des EuGH zum unionalen Freizügigkeitsrecht zu orientie-
ren habe, insoweit nicht als einschlägig.520 In einem Urteil von 2019 hielt das BGer dafür, 
dass Art. 5 Anhang I FZA «strafrechtlich» nicht analog zur Praxis im EU-Recht auszulegen 
sei, weil es sich bei diesem Abkommen «um ein im Wesentlichen wirtschaftsrechtliches 
Abkommen handelt».521 Diese Urteile des BGer lassen manche Fragen offen; die Erwägun-
gen zur Natur und zur Wirkungsweise des FZA und zu seinem Verhältnis zum innerstaat-
lichen (Straf‑)Recht sind inkohärent und widersprüchlich.522 In der Lehre wird mehrheit-
lich vorgebracht, dass die sich aus dem FZA ergebenden Aufenthaltsrechte Vorrang vor den 

BGE 131 V 215, E. 6.2 und 6.3; Urteil des BVGer vom 18. Dezember 2018, B-2701/2016, E. 4.2. 
S. dazu etwa Urteil des BGer vom 22. Januar 2021, 2C_556/2020, E. 3-4. 
BGE 129 II 215; BGE 130 II 176, E. 4.2; BGE 136 II 5, E. 4.2, s. zur «biographischen Kehrt-
wende», welche im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung bejaht wird, sofern darge-
legt wird, dass strafrechtliche Sanktionen die betroffene Person zu einer Verhaltensände-
rung veranlasst haben, PIRKER/MATTER, 2020, S. 111. 
BGE 145 IV 55, E. 4.2. 
BGE 145 IV 364, E. 3.4.4; s. zu diesem Urteil oben N. 82. 
Ganz mehrheitlich ebenfalls kritisch BURRI, passim; EPINEY, Landesverweisung, passim; 
FARGAHI/PRIULI/DE WECK, passim; GLESS/PETRIG/TOBLER, passim; PROGIN-THEUERKAUF, Ex-
pulsion, passim; s. auch AMARELLE, Rz. 27-30; SCHLEGEL, Art. 66a Rz. 24-26; ZURBRÜGG/
HRUSCHKA, Art. 66a Rz. 38-51 und Rz. 58-81; zur weiteren Entwicklung MÜLLER/PRANTL, 
2023, S. 538-539; PRIULI, Rz. 19; zur Einordnung dieser Urteile auch PIRKER/MATTER, 2020, 
S. 112-115; PIRKER/MATTER, 2021, S. 156-158; OBERHOLZER, S. 244; VISCHER, Auslegung, S. 12. 
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innerstaatlichen Regeln zur Landesverweisung haben; diese Lesart steht im Einklang mit 
dem berühmten obiter dictum des BGer von 2015.523 

In einem Urteil von 2017 beurteilte das BGer den Fall eines Schweizers, der bei den schwei-
zerischen Behörden die Anerkennung der Gleichwertigkeit seines österreichischen Meis-
terprüfungszeugnisses für das Handwerk Augenoptik mit dem – in der Schweiz nicht mehr 
vergebenen, aber weiterhin berufsbefähigenden – eidgenössischen Diplom des Augenop-
tikers beantragt hatte. Das BGer bestätigte, dass die Behörden bei Tätigkeiten, deren Aus-
übung vom Nachweis einer Qualifikation, Weiterbildung oder Berufserfahrung abhängig 
gemacht wird, gestützt auf das FZA verpflichtet sind, die in einer anderen Vertragspar-
tei absolvierten Aus- und Weiterbildungen sowie Erfahrungen zu prüfen und anzuerken-
nen, sofern sie mit den in der Schweiz einschlägigen Anforderungen gleichwertig sind; 
dabei muss auch eine nur teilweise gleichwertige Qualifikation, Weiterbildung oder Be-
rufserfahrung unter Beachtung der zwischen den nationalen Regelungen festgestellten 
Unterschiede nach Massgabe ihrer Gleichwertigkeit berücksichtigt werden. Die Weige-
rung der schweizerischen Behörden, eine Gleichwertigkeitsprüfung vorzunehmen, war in 
casu nicht vereinbar mit Art. 2 FZA und Art. 15 Abs. 1 Anhang I FZA.524 

Das BVGer erachtete in einem Grundsatzurteil von 2018 die in Art. 55a Abs. 2 KVG nor-
mierte Einschränkung der Zulassung von Ärztinnen und Ärzten, welche nicht mindestens 
drei Jahre an einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte tätig waren, zur Tä-
tigkeit zulasten der Krankenversicherung als zulässig. Diese Massnahme behandelt inlän-
dische und ausländische Ärztinnen und Ärzte zwar indirekt ungleich, kann unter Rekurs 
auf den Schutz der öffentlichen Gesundheit aber gerechtfertigt werden.525 

180 Gemäss Bundesgericht können auch ungeschriebene Gemeinwohlanliegen 
bzw. – in den Worten des EuGH zu Einschränkungen im EU-Recht – zwin-
gende Erfordernisse des Allgemeininteresses, welche über die in Art. 5 An-
hang I erwähnten Gründe hinausgehen, Einschränkungen rechtfertigen.526 Des 
Weiteren enthält das Abkommen spezifische Ausnahmetatbestände, welche 
punktuell Beschränkungen zulassen (s. etwa Art. 21 Abs. 2 zum Recht der Ver-
tragsparteien, Massnahmen zur Gewährleistung der Besteuerung sowie der 
Zahlung und der tatsächlichen Erhebung der Steuern und zur Verhinderung 
der Steuerflucht anzuwenden). 

Das BGer qualifiziert die Voraussetzung, eine Landessprache zu beherrschen, in ständiger 
Praxis und unter Rekurs auf die Rechtsprechung des EuGH als zulässig, sofern solche 
Kenntnisse für die Wahrnehmung der betreffenden Aufgabe unabdingbar sind. In einem 

BGE 142 II 35, E. 3.2; s. zu diesem Urteil oben N. 71. Mittlerweile scheint auch das BGer den 
Vorrang des FZA zumindest im Grundsatz zu akzeptieren, s. oben Fn. 241. 
Urteil vom 7. Dezember 2017, 2C_472/2017, E. 3.4; Urteil des BVGer vom 4. April 2017, 
B-5372/2015, E. 3; s. zur Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen – welche in casu zwar anwendbar war, aber nicht im Mittelpunkt der Erwägun-
gen stand – unten N. 184–186. 
BVGE 2018 V/1, E. 9. 
BGE 140 II 112, E. 3.6.2; Urteil Radgen, C-478/15, EU:C:2016:705, Rn. 49; dies gilt grundsätz-
lich nicht für direkte Diskriminierungen, s. oben N. 176. 
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Urteil von 2003 stellte es – wenngleich etwas gar pauschal und wenig differenziert – fest: 
«Dies ist für den Arztberuf mit seinen Kontakten zu Patienten und Versicherungen ohne 
weiteres der Fall. Etwaige hieraus resultierende Benachteiligungen von Ausländerinnen 
und Ausländern aus der EU sind hinzunehmen und nichtdiskriminierend im Sinn von Art. 2 
FZA.»527 Demgegenüber hat das BGer eine Vorschrift des Kantons Tessin, wonach für die 
Ausübung gewisser medizinischer Berufe eine zweite Landessprache beherrscht werden 
muss, als mit dem FZA nicht vereinbar qualifiziert. Dieses Erfordernis behandelt insbe-
sondere Personen aus Italien schlechter als einheimische Personen; es verfolgt weder ein 
zwingendes öffentliches Interesse noch wahrt es die Verhältnismässigkeit.528 

Gemäss Art. 53 der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen müssen Personen, deren Berufsqualifikationen anerkannt werden, über Sprachkennt-
nisse verfügen, die für die Ausübung der Berufstätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat «er-
forderlich» sind (wobei die Richtlinie 2013/55/EU diese Bestimmung weiter konkretisiert, 
jedoch noch nicht in den Anhang III FZA übernommen wurde).529 

6. Begleitrechte 

181 Die Vertragsparteien haben vereinbart, die erforderlichen Begleitmassnahmen 
zu treffen, um die Ausübung der Freizügigkeit zu erleichtern. Dazu gehören 
die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gemäss Anhang II und 
die gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen gemäss Anhang III. 
Die Vertragsparteien wenden untereinander die EU-Rechtsakte an, auf die Be-
zug genommen wird, oder – zumindest auf dem Papier – gleichwertige Vor-
schriften. In pragmatischer Weise wird in der Schweiz häufig darauf verzich-
tet, diese Rechtsakte – inkl. Richtlinien – umzusetzen; die schweizerischen 
Behörden wenden sie unmittelbar an.530 Dabei verlieren diese Rechtsakte ih-
ren europarechtlichen Charakter nicht, nur weil sie kraft Verweis formell in 
ein staatsvertragliches Kleid gehüllt werden. Im Rahmen der Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit und der Anerkennung beruflicher Fähig-
keitsausweise findet eine weitgehende Integration in das Unionsrecht statt. 

Gemäss Art. 4 Abs. 3bis BGBM erfolgt die Anerkennung von Fähigkeitsausweisen für Er-
werbstätigkeiten, die unter das FZA fallen, nach Massgabe dieses Abkommens. Kraft dieser 
Bestimmung gelten im Binnen- wie im Aussenverhältnis dieselben Anerkennungsregeln. 
Damit wird eine allfällige Schlechterstellung von Schweizerinnen und Schweizern gegen-

BGE 130 I 26, E. 3.3.3.5.; s. zum geforderten Nachweis von Sprachkenntnissen Urteil des 
BVGer vom 24. Oktober 2023, B-4124/2022, E. 6.2. 
Urteile des BGer vom 12. Mai 2020, 2C_636/2018 und 2C_850/2018, E. 9; PIRKER/MATTER, 
2021, S. 152. 
S. zur Richtlinie 2005/36/EG unten N. 184–186; zur hängigen Übernahme der Richtlinie 
2013/55/EU oben N. 103. 
S. etwa BGE 132 II 135, E. 6; BGE 134 II 341, E. 2.1/2.2; Urteil des BVGer vom 2. Juli 2007, 
C-89/2007, E. 3.4. 
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über Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedstaates verhindert (Inländerdiskriminierung).531 

Für die Diplomanerkennung zwischen Bern und Zürich gelten folglich die Regeln aus Brüs-
sel und Strassburg; ein beachtenswerter Rechtsimport! 

(a) Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 

182 Die Vorgaben zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit finden 
sich massgeblich in der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der Verordnung 
(EG) Nr. 987/2009.532 Auf beide Verordnungen wird in Anhang II verwiesen. 
Diese Verordnungen bezwecken, die sozialversicherungsrechtlichen Systeme 
der EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz zu koordinieren, ohne eine materi-
elle Vereinheitlichung anzustreben.533 

183 Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gilt für alle klassischen Bereiche der sozialen 
Sicherheit. Dazu gehören Krankheit, Mutter- und Vaterschaft, Altersrenten, Vor-
ruhestandsregelungen und Leistungen bei Invalidität, Hinterbliebenenrenten, 
Arbeitslosigkeit, Familienleistungen, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Es 
handelt sich um einen komplexen Sachbereich mit unterschiedlichen Regelun-
gen je nach Sozialversicherungsbereich.534 Die zentralen Eckpunkte lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 garantiert den 
Berechtigten, d.h. den Staatsangehörigen der Vertragsparteien und ihren Famili-
enmitgliedern, dass die Rechtsvorschriften eines einzigen Landes anwendbar 
sind und sie dort Beiträge leisten; in der Regel ist dies der Arbeitsort. Die Berech-
tigten verfügen über dieselben Rechte und Pflichten wie die Staatsangehörigen 
des Staates, in dem sie sich aufhalten; sie profitieren vom Grundsatz der Nicht-
diskriminierung.535 Frühere Versicherungszeiten in einem anderen Staat werden 

Botschaft revBGBM, S. 487; s. zum Ganzen OESCH/RENFER, Art. 4 Rz. 5-9. 
S. zu einer Dreieckskonstellation, in der ein österreichisch-liechtensteinischer Doppel-
bürger in Österreich, Liechtenstein und der Schweiz selbständig erwerbstätig war, womit 
das EWR-Abkommen und das FZA bzw. die in den jeweiligen Anhängen referenzierten Ver-
ordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 883/2004 anwendbar waren, Urteil Sozialversicherungs-
anstalt, C-329/23, EU:C:2024:802; zu einer ähnlichen Konstellation Urteil des EFTA-Ge-
richtshofs vom 24. Januar 2023, Christian Maitz gegen Liechtensteinische AHV/IV/FAK, 
E-5/22. 
S. zur Entwicklung der Sozialrechtskoordinierung CARDINAUX, passim; zu den Auswirkun-
gen auf die Schweiz LOCHER, passim; R. A. MÜLLER, passim. 
S. zum Ganzen www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Perso-
nenfreizügigkeit. 
S. Urteil Kommission/Österreich (Indexation des prestations familiales), C-328/20, 
EU:C:2022:468, wonach die Anpassung von Familienleistungen, die Österreich Erwerbstä-
tigen gewährte, nach Massgabe des Wohnstaats ihrer Kinder gegen die Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 verstiess; zur Bedeutung dieses Urteils für die Schweiz MÜLLER/PRANTL, 
2023, S. 491-493. 
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bei der Berechnung von Leistungen berücksichtigt. Die Berechtigten haben das 
Recht, Leistungen einzufordern, auch wenn sie sich nicht mehr im dafür zustän-
digen Staat aufhalten; Leistungen – wie etwa Ansprüche aus der beruflichen Vor-
sorge – werden diesfalls exportiert. Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 
sind grundsätzlich am Arbeitsort zu entrichten. Dasselbe gilt für die Beiträge der 
Alters‑, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung. Die Behörden der Vertrags-
parteien sind zur Zusammenarbeit verpflichtet. 

Seit längerem wird in der EU über eine Revision der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Ko-
ordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit debattiert. Ein zentraler Punkt betrifft den 
Wechsel der Zuständigkeit vom Wohn- zum Arbeitsort bei der Gewährung von Arbeitslosen-
leistungen an Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Je nach Ausgestaltung wäre ein solcher 
Systemwechsel mit erheblichen Mehrkosten für die Schweiz verbunden.536 Diese Reform ist 
in der EU allerdings seit Jahren blockiert.537 Sofern sie gleichwohl noch umgesetzt wird, ist 
davon auszugehen, dass die Schweiz diese Rechtsentwicklung mittragen müsste. 

(b) Anerkennung beruflicher Qualifikationen 

184 Im Vordergrund der in Anhang III referenzierten EU-Rechtsakte steht die 
Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen.538 

Diese Richtlinie gilt für die Staatsangehörigen der Vertragsparteien, welche im 
Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei einen reglementierten Beruf aus-
üben möchten, d.h. eine berufliche Tätigkeit, bei der die Aufnahme oder Aus-
übung direkt oder indirekt durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften an den 
Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebunden ist (Art. 3).539 

Sofern eine Erwerbstätigkeit in der Schweiz weder im Bundesrecht noch im kantonalen 
Recht reglementiert ist (wobei es durchaus möglich ist, dass eine Tätigkeit in einem Kanton 
reglementiert wird und in anderen Kantonen nicht, wie dies z.B. der Fall ist für «Bauun-
ternehmer/in / Baumeister/in und Bauspezialistbetreiber/in»), erfolgt der Marktzugang 
vorbehältlich der Anforderungen hinsichtlich persönlicher Eigenschaften, Räumlichkeiten, 
Versicherungen etc. frei. Die Richtlinie 2005/36/EG ist diesfalls nicht anwendbar.540 

Erläuterungen des EDA zum InstA, S. 14. 
NZZ vom 5. November 2024, S. 7. 
Die 2013 im EU-Recht mit der Richtlinie 2013/55/EU erfolgte Revision der Richtlinie 2005/
36/EG wurde bis anhin nicht in Anhang III FZA übernommen (was im Urteil des VGer des 
Kantons Aargau vom 21. August 2018, WBE.2018.36, E. 3, verkannt wird); s. zu dieser Über-
nahme oben N. 103; zur Richtlinie 2005/36/EG und weiterer Vorgaben zur gegenseitigen 
Anerkennung beruflicher Qualifikationen und ihrer Bedeutung für die Schweiz umfassend 
GÜNTHARDT, implications, S. 237-495; BERTHOUD, Berufsqualifikationen, passim; BERTHOUD, re-
conaissance, passim; EPINEY, Diplomanerkennung, passim; GAMMENTHALER, passim; zur Aner-
kennung von Berufsqualifikationen von Primarlehrpersonen KAUFMANN, passim. 
S. für die in der Schweiz reglementierten Berufe www.sbfi.admin.ch/diploma. 
Urteil des BVGer vom 25. Februar 2014, B-1129/2013 und B-4335/2013, E. 6.3.1.1; DIEBOLD, 
Freizügigkeit, Rz. 1155. 
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185 Die Richtlinie 2005/36/EG enthält materielle Anerkennungsregeln wie auch 
Vorschriften zum Anerkennungsverfahren. Sie regelt die Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen für Personen, welche sich bloss vorübergehend zur Erbrin-
gung einer Dienstleistung in einen anderen Staat begeben, und für Personen, 
welche sich dauerhaft niederlassen wollen.541 In Bezug auf den letzteren Fall 
wird zwischen den folgenden Anerkennungsregeln unterschieden: 

– automatische Anerkennung von Berufen, für die harmonisierte Ausbildungs-
standards bestehen (Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
Tierärztinnen und Tierärzte, Pflegepersonal in allgemeiner Pflege, Hebam-
men, Apothekerinnen und Apotheker, Architektinnen und Architekten;542 

– Anerkennung von Berufen aufgrund der Berufserfahrung, wobei die 
Dauer und der Inhalt der Berufserfahrung umschrieben werden (z.B. 
Fachkräfte im Bereich Handwerk, Handel und Industrie);543 

– allgemeines System, bei dem die Ausbildung und Berufserfahrung mit 
den eigenen Anforderungen verglichen werden; bei erheblichen Unter-
schieden können Ausgleichsmassnahmen verlangt werden (Anpassungs-
lehrgang oder Eignungsprüfung); das allgemeine System kommt zur An-
wendung, wenn eine automatische Anerkennung und eine Anerkennung 
aufgrund der Berufserfahrung nicht greifen.544 

Staatsangehörige einer Vertragspartei können sich auch direkt auf das FZA berufen, um 
eine Erwerbstätigkeit auszuüben und ihre beruflichen Qualifikationen anerkennen zu las-
sen.545 Diese Anerkennungsregeln kommen als Mindeststandards zur Anwendung, wenn 
ein Sachverhalt nicht vom sekundärrechtlichen Anerkennungsregime erfasst wird. Das FZA 
reflektiert in dieser Hinsicht die Rechtslage im unionalen Binnenmarktrecht, wo der EuGH 
Ansprüche auf Berücksichtigung von im Herkunftsstaat erlangten Qualifikationen ebenfalls 
direkt gestützt auf die Grundfreiheiten ableitet.546 

S. zu den Regeln bei der vorübergehenden Erbringung einer Dienstleistung unten N. 205. 
S. Urteil des BGer vom 1. Januar 2013, 2C.668/2012, E. 3; Urteil des BGer vom 17. Juni 2013, 
2C.622/2012, E. 3.2.2, beide betr. Ärzte; Urteil des BVGer vom 26. August 2021, B-6186/
2020, E. 2 und E. 3, betr. Krankenschwester. 
S. Urteil des BVGer vom 19. März 2018, B-3503/2016, E. 3.5, betr. Elektroinstallateur. 
S. Urteil des BVGer vom 28. Februar 2013, B-3738/2011, betr. Optiker; Urteil des BVGer vom 
27. Juni 2013, B-6467/2012, betr. Fahrlehrer; BVGE 2015/14 betr. Meisterprüfungszeug-
nis als Optiker und Verhältnis des FZA zur Vereinbarung vom 1. Dezember 1937 zwischen 
der Schweiz und dem Deutschen Reich, wonach deutsche Meisterprüfungszeugnisse oder 
Meisterbriefe «automatisch», d.h. «nach einer formellen Prüfung, aber ohne inhaltlich-
materielle Prüfung» anerkannt werden; zu dieser mittlerweile aufgehobenen Vereinba-
rung auch oben Fn. 454; zur Zulässigkeit von Ausgleichsmassnahmen die Hinweise auf die 
Praxis bei MÜLLER/PRANTL, 2023, S. 528-531. 
S. BGE 136 II 470, E. 4.1; BGE 133 V 33, E. 9.4; Gutachten der WEKO vom 16. Juli 2012, RPW 
2012/3, S. 708 und S. 713; s. auch oben N. 179. 
Grundlegend Urteil Hocsman, C-238/98, EU:C:2000:440, Rn. 23. 
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186 Die Richtlinie 2005/36/EG verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten und die 
Schweiz zur Benennung eines nationalen Koordinators, welcher die Behörden 
der Aufnahme- und Herkunftsmitgliedstaaten bei der Zusammenarbeit inkl. 
Amtshilfe unterstützt (Art. 56), und zur Benennung einer nationalen Kontakt-
stelle, welche die Information der Bürgerinnen und Bürger und der Kontakt-
stellen der anderen Mitgliedstaaten sicherstellt (Art. 57). In der Schweiz über-
nimmt das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 
diese Funktionen (Art. 71 BBV). 

Im EU-Recht legt die Richtlinie (EU) 2018/958 einen gemeinsamen Rechtsrahmen zur 
Durchführung von Verhältnismässigkeitsprüfungen vor der Einführung neuer oder der Än-
derung bestehender Rechts- und Verwaltungsvorschriften fest, mit denen der Zugang zu 
reglementierten Berufen oder deren Ausübung in den Mitgliedstaaten beschränkt wird. 
Diese Richtlinie ist nicht Teil des bilateralen Acquis. Es ist dem Vernehmen nach auch nicht 
geplant, sie in den Anhang III FZA aufzunehmen. 

187 Die Anerkennung von gewissen Berufsqualifikationen wird speziell geregelt. 
Dies trifft etwa auf Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zu: Die Richtlinie 
77/249/EWG regelt die vorübergehende Erbringung anwaltlicher Dienste in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat; das ist unter Verwendung der ursprüngli-
chen Berufsbezeichnung in der Sprache des Herkunftsstaats zulässig.547 Die 
Richtlinie 98/5/EG regelt die ständige Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat als in dem, in dem die Qualifikation erworben 
wurde; dies ist zulässig unter der Berufsbezeichnung, welche die Anwältin 
oder der Anwalt im Herkunftsstaat erworben hat. Nach dreijähriger Tätigkeit 
im Aufnahmestaat besteht die Möglichkeit der Integration in den Berufsstand 
des Aufnahmestaats; beim fehlenden Nachweis ausreichender Praxiserfahrung 
im Aufnahmestaat besteht die Verpflichtung, eine Eignungsprüfung abzulegen. 
Diese Richtlinien gelten qua Verweis in Anhang III FZA auch zwischen der 
Schweiz und der EU. Die Schweiz hat sie im Bundesgesetz über die Freizügig-
keit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA) von 2000 umgesetzt.548 

Weitere EU-Rechtsakte, welche Bestandteil des bilateralen Acquis sind, regeln bereichs-
spezifisch den Zugang zu Berufen und deren Ausübung, typischerweise nicht durch gegen-
seitige Anerkennung, sondern durch Harmonisierung. Dazu gehören etwa die Verordnung 
(EG) Nr. 1071/2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers (LandVA) und die Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 zur Harmo-

S. ROTHENBÜHLER, passim. 
SR 935.61; s. dazu Urteil des BGer vom 9. August 2004, 2A.536/2003, betr. Eintragung in 
ein kantonales Anwaltsregister; Beschluss der Aufsichtskommission über die Anwältinnen 
und Anwälte des Kantons Zürich vom 6. September 2012, KF110428, ZR 2012, 221, betr. nicht 
notwendiger Kenntnisse der Amtssprache als Eintragungsvoraussetzung. 
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nisierung der technischen Vorschriften und der Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt 
(LVA).549 

188 Die Anerkennung von universitären Abschlüssen (akademische Anerkennung) 
wird in Anhang III FZA und den darin referenzierten Rechtsakten nicht erfasst. 
In diesem Bereich gilt primär das Übereinkommen über die Anerkennung von 
Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region von 1997 
(Lissaboner Übereinkommen).550 Auch die Schweiz und alle EU-Mitgliedstaa-
ten sind Vertragsparteien dieses Übereinkommens. Weiter hat die Schweiz mit 
ausgewählten europäischen Staaten bilaterale Verträge abgeschlossen. Dazu 
gehört etwa das Abkommen mit Österreich über die gegenseitige Anerken-
nung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich von 1993.551 

29 europäische Staaten, darunter auch die Schweiz, beschlossen in der Bologna-Erklärung 
von 1999, einen europäischen Hochschulraum (EHR) zu schaffen.552 Das übergeordnete Ziel 
dieses Prozesses ist die Förderung der Mobilität und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
des Bildungsstandorts Europa. Die zentralen Elemente sind das dreistufige Studiensystem 
mit Bachelor, Master und PhD, das Leistungspunktesystem ECTS, die Zusammenarbeit bei 
der Qualitätssicherung und die Einführung von nationalen Qualifikationsrahmen. 2010 wurde 
der EHR symbolisch eröffnet. Seither haben sich die beteiligten Staaten – mittlerweile sind 
49 Staaten und die Kommission der EU Mitglieder des EHR – auf weitere Massnahmen ge-
einigt. Der Bologna-Prozess ist formell zwar nicht mit dem Lissaboner Übereinkommen ver-
knüpft; gleichwohl bestehen Gemeinsamkeiten und Interdependenzen.553 

7. Geplante Neuerungen 

189 Die neuen institutionellen Regeln werden auf das Freizügigkeitsabkommen 
anwendbar sein.554 Die Europäische Kommission und der Bundesrat schlagen 
weiter vor, diejenigen Teile der Unionsbürgerrichtlinie 2004/38/EG in das Ab-
kommen zu übernehmen, welche freizügigkeitsrechtlich begründet sind und 

S. zu letzterer Verordnung auch unten N. 228. 
SR 0.414.8; BERTHOUD, Etudier, passim; s. BGE 140 II 185, wonach der im Lissabonner Über-
einkommen verankerte Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung der im Ausland erwor-
benen Qualifikationen für den Hochschulzugang unmittelbar anwendbar ist. 
SR 0.414.991.631. 
S. zum EHR https://ehea.info. 
S. zum Bologna-System und zur Umsetzung in der Schweiz www.sbfi.admin.ch und Link 
zu Bologna-Prozess. 
S. oben N. 119–126; die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf dem Faktenblatt Zu-
wanderung des Bundesrates vom Dezember 2024, ohne Kenntnisse des ausgehandelten 
Vertragstextes, https://www.eda.admin.ch/europa/de/home.html und Link zu Bilatera-
ler Weg/Stabilisierung und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs/Paketansatz; zu den 
geplanten Neuerungen im Bereich des Lohnschutzes und der FlaM unten N. 209–210. 
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nicht direkt auf der Unionsbürgerschaft beruhen.555 Gemäss Bundesrat han-
delt es sich um eine für die Schweiz «massgeschneidert[e]» Lösung:556 

– Das Daueraufenthaltsrecht wird in der Schweiz nur Personen gewährt, 
welche erwerbstätig sind. Vollständige Sozialhilfeabhängigkeiten von 
mehr als sechs Monaten zählen für die für das Daueraufenthaltsrecht 
erforderliche Aufenthaltsfrist von fünf Jahren nicht. Die Zuwanderung 
bleibt «arbeitsmarktorientiert».557 

– Die Schweiz übernimmt im Bereich der Landesverweisung keine neuen 
Regeln der Unionsbürgerrichtlinie, welche über das Freizügigkeitsab-
kommen hinausgehen. 
Die Schweiz scheint davon auszugehen, dass die grosszügige Praxis des BGer zur Landes-
verweisung – die wesentlich auf der Grundlage von Art. 121 BV und Art. 66a StGB entwi-
ckelt wurde, deren Vereinbarkeit mit dem FZA aber umstritten ist – weitergeführt werden 
kann.558 Ungeklärt bleibt, ob die EU mit der Einigung über die Modalitäten der partiel-
len Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie in das FZA unausgesprochen zu verstehen gibt, 
dass sie diese Praxis respektiert. 

– Die Frist für die Beantragung einer Niederlassungsbewilligung beträgt 
neu für alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger in der Schweiz – wie 
auch für Schweizerinnen und Schweizer im EU-Ausland – einheitlich fünf 
Jahre. Die weiteren Integrationsvoraussetzungen – wie etwa Kenntnisse 
einer Landessprache – gelten davon unabhängig weiter. 

– Absicherungen betreffen den Entzug des Daueraufenthaltsrechts von er-
werbslosen Personen, welche sich nicht um eine Erwerbstätigkeit bemü-
hen, das Meldeverfahren für Personen, welche sich bis zu drei Monaten 
zum Zweck der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz aufhal-
ten, die Weitergeltung von nicht-biometrischen Identitätskarten für Rei-
sen in die EU während einer Übergangsfrist und die Weitergeltung der 
Einschränkungen beim Erwerb von Immobilien durch Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürger in der Schweiz. 

– Das Verfahren zur Aktivierung der Schutzklausel gemäss Art. 14 Abs. 2 FZA 
wird neu konzipiert. Sofern die EU einer von der Schweiz vorgeschlage-

S. zum Ganzen EPINEY, Unionsbürgerrichtlinie, passim; die Verweise oben Fn. 300. 
Bundesrat, Faktenblatt: Zuwanderung, https://www.eda.admin.ch/europa/de/home.
html und Link zu Bilateraler Weg/Stabilisierung und Weiterentwicklung des bilateralen 
Wegs/Paketansatz, S. 1. 
Bundesrat, Faktenblatt: Zuwanderung, https://www.eda.admin.ch/europa/de/home.
html und Link zu Bilateraler Weg/Stabilisierung und Weiterentwicklung des bilateralen 
Wegs/Paketansatz, S. 3. 
S. zu dieser Praxis oben N. 87 und N. 179. 
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nen Schutzmassnahme nicht zustimmt, kann die Schweiz ein Schiedsge-
richt anrufen. Dieses prüft, ob die Voraussetzungen für den Erlass der 
Massnahme erfüllt sind. Die Schweiz kann beim Schiedsgericht beantra-
gen, die Massnahme vorläufig in Kraft zu setzen. Sofern eine rechtmässig 
ergriffene Massnahme ein Ungleichgewicht zwischen den Rechten und 
Pflichten der Vertragsparteien bewirkt, kann die EU verhältnismässige 
Ausgleichsmassnahmen im Bereich der Personenfreizügigkeit erlassen.559 

Der Bundesrat hat angekündigt, dem Parlament Vorschläge für die Konkretisierung der 
Voraussetzungen für die Auslösung der Schutzklausel und für griffige Schutzmassnahmen 
im Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) vorzulegen. Dabei ist zu beachten, dass 
Schutzmassnahmen nur bei schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozialen Problemen 
ergriffen werden können.560 Der Entscheid, ob solche Probleme vorliegen und auch die 
weiteren Voraussetzungen gemäss Art. 14 Abs. 2 FZA erfüllt sind, obliegt bei Meinungs-
verschiedenheiten einem Schiedsgericht. Es ist folglich zwar zumindest missverständlich, 
wenn der Bundesrat davon ausgeht, die Schweiz könne die Schutzklausel «eigenständig» 
aktivieren.561 Gleichwohl handelt es sich bei dieser Novellierung um einen Verhandlungs-
erfolg der Schweiz. Die EU hat kein Vetorecht mehr. 

190 Das Freizügigkeitsabkommen regelt weder den Zugang von Studierenden zur 
Ausbildung noch die Unterhaltsbeihilfen für Studierende.562 Neu verpflichten 
sich die Schweiz und die EU wenigstens, Staatsangehörige der anderen Ver-
tragspartei in Bezug auf Studiengebühren von überwiegend öffentlich finan-
zierten universitären Hochschulen und Fachhochschulen gleich zu behandeln 
wie die eigenen Staatsangehörigen. 

S. zu den neuen Regeln über die Streitbeilegung im Allg. oben N. 124. 
Wobei die Schweiz keineswegs das einzige Land in Europa ist, dessen Bevölkerung in den 
letzten 20 Jahren massiv zugenommen hat; s. NZZ vom 12. Januar 2024, S. 21; NZZ vom 
27. August 2024, S. 8. 
Bundesrat, Faktenblatt: Zuwanderung, https://www.eda.admin.ch/europa/de/home.
html und Link zu Bilateraler Weg/Stabilisierung und Weiterentwicklung des bilateralen 
Wegs/Paketansatz, S. 2; vgl. demgegenüber die Lesart der Europäischen Kommission: 
«the clause is not unilateral», Questions and answers on the broad package of measures 
to deepen and expand the EU-Switzerland relationship, 20 December 2024, https://ec.eu-
ropa.eu/commission/presscorner. – Die neu avisierte Regelung ähnelt dem Verfahren 
zum Erlass von Schutzmassnahmen im EWR-Recht, wobei es hier nicht erforderlich ist, 
dass bei Meinungsverschiedenheiten ein Schiedsgericht angerufen wird, s. Art. 112-114 des 
EWR-Abkommens. 
S. oben N. 173. 
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C. Dienstleistungshandel 

1. Völkerrechtlicher Rahmen und Übersicht 

191 Das Allgemeine Abkommen über den Dienstleistungshandel (GATS) der WTO 
stellt die Grundordnung für den Dienstleistungshandel zwischen der EU und 
der Schweiz dar.563 Es legt die wesentlichen Grundsätze für eine schrittweise 
Liberalisierung fest. Länderspezifische Listen enthalten Verpflichtungen in 
Bezug auf den Marktzugang und die Gewährung der Meistbegünstigung und 
Inländerbehandlung.564 Die Marktzugangsliste der Schweiz beruht – analog zu 
denjenigen vieler anderer WTO-Mitglieder – auf dem Grundsatz des Status 
quo: Die Schweiz hat sich im Rahmen der Uruguay Runde verpflichtet, den da-
mals bestehenden Marktzugang für auswärtige Dienstleistungen künftig nicht 
mehr einzuschränken.565 Mit den beiden Separatabkommen über die Finanz-
dienstleistungen und die Telekommunikation wurden bereichsspezifisch wei-
tergehende Liberalisierungsschritte eingeleitet. 

192 In Ergänzung zum WTO-Recht regeln eine Vielzahl von bi- und plurilateralen 
Verträgen zwischen der Schweiz und einem oder mehreren EU-Mitgliedstaa-
ten Teilaspekte des Dienstleistungshandels. Voraussetzung dafür ist selbstre-
dend, dass die EU-Mitgliedstaaten unionsrechtlich in einem solchen Bereich 
überhaupt noch über eigene Vertragsschlusskompetenzen verfügen (vgl. 
Art. 207 AEUV).566 

Solche Verträge betreffen etwa den grenzüberschreitenden Verkehr auf der Strasse, auf 
dem Wasser und in der Luft. Beispiele sind die Vereinbarung zwischen dem Eidgenössi-
schen Post- und Eisenbahndepartement und dem Bundesminister für Verkehr der Bundes-
republik Deutschland über den gewerblichen Strassenpersonen- und -güterverkehr von 
1953567, das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Re-
publik Österreich über den grenzüberschreitenden Verkehr mit Motorfahrzeugen auf öf-
fentlichen Strassen von 1958568, das Schweizerisch-deutsche Abkommen über den Grenz- 
und Durchgangsverkehr von 1958569, die Rheinschifffahrts-Akte von 1868 (Mannheim-
Übereinkommen)570 und das Übereinkommen über die Personenbeförderung im grenz-

S. zum WTO-Recht oben Fn. 376. 
S. für die Verpflichtungsliste der EU WTO Doc. GATS/SC/31; für die Liste der Schweiz 
WTO Doc. GATS/SC/83. 
ETTER, S. 101-102. 
S. zu diesen Vertragsschlusskompetenzen oben N. 38. 
SR 0.741.619.136; s. dazu auch oben N. 38. 
SR 0.741.619.163; s. zum Verhältnis dieser Verträge zum FZA unten N. 202. 
SR 0.631.256.913.61. 
SR 0.747.224.101. 
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überschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen (ASOR) von 1982.571 2024 un-
terzeichneten Vertreter der Schweiz und Italiens ein bilaterales Abkommen zum 
grenzüberschreitenden regionalen Linienbusverkehr.572 

Ein weiteres Beispiel ist der Briefwechsel vom 3. Juli 2013/15. August 2013 zwischen der 
Schweiz und Deutschland zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Fi-
nanzbereich.573 Hiermit wird Banken in der Schweiz ermöglicht, auch ohne Vermittlung 
eines in Deutschland bewilligten Kreditinstituts bzw. eines EWR-Kreditinstituts grenz-
überschreitende Geschäftsbeziehungen in Deutschland anzubahnen. Banken, welche diese 
Möglichkeit nutzen wollen, müssen die relevanten deutschen Vorgaben zum Verbraucher-
schutz und zur Geldwäschereibekämpfung einhalten.574 

193 Der bilaterale Acquis Schweiz-EU kennt kein umfassendes Dienstleistungsab-
kommen. Bestrebungen, den Dienstleistungsverkehr zwischen der Schweiz 
und der EU umfassend zu liberalisieren, scheiterten regelmässig. Protektionis-
tische Interessen in zahlreichen Sektoren, das lange Zeit als «unverhandelbar» 
betrachtete Bankkundengeheimnis und offene Fragen in Bezug auf die Auswir-
kungen der diesfalls von der EU erwarteten Übernahme des einschlägigen Ac-
quis communautaire (z.B. Konsumentenschutz, Wettbewerbs- und Beihilfe-
recht) verhinderten ernsthafte Verhandlungen.575 Vor dem Hintergrund 
geänderter Rahmenbedingungen und tendenziell höherer Marktzugangshür-
den für schweizerische Unternehmen in der EU wäre es nahe liegend, wieder 
vermehrt über die Wünsch- und Machbarkeit zumindest eines Finanzdienst-
leistungsabkommens zu diskutieren.576 

194 Die bilateralen Abkommen enthalten punktuell Bestimmungen über den 
Dienstleistungshandel. Dazu gehören das Versicherungsabkommen, das Frei-
zügigkeitsabkommen, das Landverkehrsabkommen, das Luftverkehrsabkom-
men und das Abkommen über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaf-
fungswesens. Diese Abkommen werden im Folgenden vorgestellt.577 

Es ist mit Blick auf diesen Flickenteppich gegenseitiger Liberalisierungen (und die Aus-
nahme von Finanzdienstleistungen vom Geltungsbereich der Dienstleistungsfreiheit im 
FZA) nicht davon auszugehen, dass der Acquis Schweiz-EU die Voraussetzungen von Art. V 

SR 0.741.618. 
Medienmitteilung des Bundesrates vom 17. Oktober 2024, Bundesrat Rösti unterzeichnet 
in Rom Vereinbarung zum grenzüberschreitenden Linienbusverkehr. 
SR 0.956.113.61. 
FINMA-Mitteilung 54/2014 vom 6. Januar 2014; www.finma.ch und Link zu Dokumente; 
SCHÄREN, S. 666-667. 
S. zu diesen Gründen COTTIER et al., Rz. 541-547. 
Vgl. Schweizerische Bankiervereinigung, Marktzugang für Schweizer Banken, Bedeutung 
und Perspektiven, Hintergrundpapier vom Juni 2019, S. 4; zum Ganzen auch Bundesrat, 
Lagebeurteilung, S. 22; SCHÄREN, S. 673-675. 
S. zum letztgenannten Abkommen unten N. 248–254. 
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GATS erfüllt. Gemäss dieser Bestimmung können Ausnahmen von der Meistbegünstigung 
gemäss Art. II GATS gerechtfertigt werden, sofern eine bilaterale Übereinkunft zur Li-
beralisierung des Dienstleistungshandels «einen beträchtlichen sektoralen Geltungsbe-
reich» aufweist und «praktisch jede Diskriminierung» beseitigt wird. Damit entfiele für die 
Schweiz wie auch für die EU die Möglichkeit, allfällige Ausnahmen von der Meistbegünsti-
gung durch Rekurs auf Art. V GATS zu rechtfertigen.578 Denkbar wäre eine Rechtfertigung 
auch unter Rekurs auf die von der Schweiz beim Abschluss des GATS verankerten Ausnah-
men zur Meistbegünstigung gemäss Art. II Abs. 2 GATS. Dabei wird bei der Schweiz aller-
dings nur auf natürliche Personen Bezug genommen (und nicht auf juristische Personen); 
auch ist umstritten, ob diese Ausnahmelisten auf zehn Jahre befristet waren oder nicht.579 

195 Die Schweiz verfolgt – gleichsam als Ausgleich zum Fehlen eines umfassenden 
Dienstleistungsabkommens – auch im Dienstleistungsbereich konsequent die 
Politik des autonomen Nachvollzugs. Auf diese Weise wird zumindest punktu-
ell die Grundlage dafür gelegt, dass die EU schweizerischen Unternehmen 
auch ohne staatsvertragliche Verpflichtung Marktzugang gewährt.580 

2. Direktversicherungen 

196 Die EWG liberalisierte in den 1970er Jahren den Markt für Direktversicherun-
gen mit Ausnahme der Lebensversicherung. Die Richtlinie 73/239/EWG koor-
dinierte die einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Die Richtlinie 
73/240/EWG hob die Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit in den Mit-
gliedstaaten auf.581 In der Folge war die Schweiz bestrebt, mit der EWG ein Ab-
kommen abzuschliessen, um die Niederlassungsfreiheit auf schweizerische 
Unternehmen auszudehnen. Langwierige Verhandlungen führten 1989 zur 
Unterzeichnung des Abkommens betreffend die Direktversicherung mit Aus-
nahme der Lebensversicherung (Versicherungsabkommen, VersA). Es wurde 
1993 in Kraft gesetzt.582 

Der Versicherungssektor ist für die schweizerische Wirtschaft bedeutsam. 2019 arbeiteten 
rund 47’000 Personen in der Schweiz und knapp 150’000 Personen im Ausland für schwei-
zerische Privatversicherer. Im Bereich der Schadensversicherung (Nichtlebensversiche-
rung) belaufen sich die über Zweigniederlassungen verdienten Bruttoprämien aus der EU 
auf mehr als eine 1 Mia. CHF.583 

OESCH, Integration, S. 235-238; s. auch GÜNTHARDT, implications, S. 178. 
DIEBOLD, Freizügigkeit, Rz. 335-337. 
S. zum autonomen Nachvollzug im Finanzmarktrecht unten N. 424–426. 
Diese beiden Richtlinien wurden mittlerweile durch die Richtlinie 2009/138/EG betref-
fend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit 
(Solvabilität II) ersetzt. 
S. Richtlinie 91/371/EWG für die Anwendung des Abkommens in der EU; Urteil Kommis-
sion/Spanien, C-360/95, EU:C:1997:624. 
S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen bis 1999/Versicherungen. 
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197 Das Versicherungsabkommen bezweckt, auf der Grundlage der Gegenseitig-
keit die Voraussetzungen zu regeln, um Agenturen und Zweigniederlassungen 
von Unternehmen, die ihren Sitz im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei haben 
und sich im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei niederlassen wollen 
oder dort bereits niedergelassen sind, die Aufnahme oder Ausübung der selb-
ständigen Tätigkeit der Direktversicherung, mit Ausnahme der Lebensversi-
cherung, zu ermöglichen (Art. 1). Das Abkommen gewährt die sekundäre Nie-
derlassungsfreiheit auf der Basis der Gegenseitigkeit; es gewährt kein Recht, 
grenzüberschreitend Dienstleistungen zu erbringen oder zu empfangen 
(Dienstleistungsfreiheit). Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Geltungs-
bereich des Abkommens den Grundsatz der Nichtdiskriminierung zu beachten 
(Art. 5). Das Abkommen harmonisiert die Voraussetzungen, welche erfüllt sein 
müssen, damit die Errichtung einer Agentur oder Zweigniederlassung im Ho-
heitsgebiet der anderen Vertragspartei genehmigt wird (z.B. Solvabilität und 
Mindestgarantiefonds, Art. 10 und Protokoll Nr. 1), und zählt die zulässigen 
Rechtsformen auf, die ein Unternehmen annehmen kann (Art. 9 und Anhang 
Nr. 3). 

2018 wurde das Abkommen bzw. die einschlägigen Anhänge und Protokolle an die in der 
EU (Solvabilität II) und der Schweiz (Schweizer Solvenztest) mittlerweile geltenden Vorga-
ben betr. Berechnung der Solvabilität angepasst. Auch wurden die im Zug der EU-Erweite-
rungsrunden von 2004, 2007 und 2013 ebenfalls gültig anerkannten Rechtsformen von Ver-
sicherungsunternehmen eingefügt und der Umrechnungskurs CHF-EUR aktualisiert.584 

198 Das Abkommen ist auf den Bereich der direkten Schadensversicherung an-
wendbar. Dazu gehören insbesondere die folgenden Versicherungsfälle: Unfall, 
Krankheit, Landfahrzeug-Kasko und Haftpflicht, Transportgüter, Feuer- und 
Elementarschäden, sonstige Sachschäden, verschiedene finanzielle Verluste, 
Rechtsschutz, touristische Beistandsleistungen (Anhang Nr. 1). Lebensversi-
cherungen, Rentenversicherungen, Versicherungen im Rahmen eines gesetz-
lichen Systems der sozialen Sicherheit, Rückversicherungen und Ausfuhrkre-
ditversicherungen fallen nicht in den Geltungsbereich des Abkommens 
(Anhang Nr. 2). Weiter betrifft das Abkommen gewisse namentlich aufgeführte 
Unternehmen nicht; dazu gehören typischerweise Gebäudeversicherungsan-
stalten, wie sie in Deutschland und der Schweiz gängig sind. 

Das BGer war 2012 aufgerufen, die Zulässigkeit einer unternehmerischen Tätigkeit der 
Kantonalen Sachversicherung Glarus (Glarnersach) zu beurteilen.585 Die Glarnersach ist in 
einem Monopolbereich tätig (Gebäudeversicherung), kann von Gesetzes wegen im Wett-

Pressemitteilung des Bundesrates vom 5. Juli 2018, Die Schweiz und die EU passen ihr Ver-
sicherungsabkommen an. 
BGE 138 I 378; s. dazu REICH, Gebäudeversicherung, passim. 
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bewerb mit privaten Versicherungsgesellschaften aber auch weitere Gefahren versichern 
(Sachversicherung). Das BGer kam zum Schluss, dass dies zulässig ist, insbesondere auch 
im Licht der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 und Art. 94 BV). Weiter setzte es sich mit der 
Reichweite der Ausnahme der Glarnersach vom Geltungsbereich des VersA auseinander 
(Anhang Nr. 2 Bst. D. 1. lit. g). Es kam mit Blick auf dessen Zweckartikel (Art. 1) zum Schluss, 
dass das VersA «einzig die grenzüberschreitende Tätigkeit der Versicherungen regelt; in-
nerstaatliche Sachverhalte sind nur im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Aspekt 
erfasst, soweit nicht der schweizerische Gesetzgeber unabhängig von dieser Zielsetzung 
parallel analoge Bestimmungen erlässt (…). Der Umstand, dass die in Anhang 2 Bst. D 
genannten Versicherungen nicht unter das Abkommen fallen, bedeutet demnach, dass 
diese Monopolversicherungen weiterhin auch im Verhältnis zwischen der Schweiz und 
der EU zulässig sind und die entsprechenden Versicherungsbereiche mithin den Versiche-
rungsunternehmen aus der jeweils anderen Vertragspartei nicht zugänglich sind. Dadurch 
wird nicht ausgeschlossen, dass die genannten Versicherungen ihre Tätigkeitsbereiche im 
Wettbewerb – und damit in Konkurrenz auch zu den Versicherungsunternehmen aus der 
EU – erweitern. Sie unterstehen den Anforderungen des Abkommens einzig soweit sie in 
der EU tätig sein wollen.»586 

199 Institutionell beruht das Abkommen auf dem traditionellen Zweisäulenprin-
zip.587 Das Bundesgericht bejaht die unmittelbare Anwendbarkeit des Abkom-
mens.588 Das Abkommen sieht vor, zur Lösung einer Streitigkeit über seine 
Auslegung und Anwendung ein Schiedsgericht einzusetzen, dessen Entschei-
dung für die Parteien bindend ist (Art. 38).589 Es verpflichtet die Behörden der 
Vertragsparteien zur Zusammenarbeit. Sie übermitteln einander alle Unterla-
gen und Auskünfte, die für die Ausübung der Aufsicht zweckdienlich sind; spe-
zielle Bestimmungen gelten für Geschäftsgeheimnisse (Art. 30-33). 

Über das VersA hinaus haben die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswe-
sen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) und die Eidgenössische Finanzmarkt-
aufsicht (FINMA) in einem Memorandum of Understanding von 2012 vereinbart, bei Auf-
sichtsfragen im Zusammenhang mit Versicherungsgruppen mit internationaler 
Geschäftstätigkeit im EWR und der Schweiz zusammenzuarbeiten.590 

Weiter hat die Europäische Kommission – ebenfalls unabhängig vom VersA – das in der 
Schweiz geltende Solvabilitäts- und Aufsichtssystem für Versicherungs- und Rückversi-
cherungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz als den Anforderungen gemäss der Richt-
linie 2009/138/EG (Solvency II) gleichwertig betrachtet.591 Dieser Gleichwertigkeitsbe-
schluss bildet die Grundlage für den grenzüberschreitenden Marktzugang schweizerischer 
Versicherungsunternehmen in der EU in den vom Beschluss betroffenen Geschäftsfeldern. 

Kritisch dazu COTTIER et al., Rz. 599, weil dieses Businessmodell die Gefahr einer Wettbe-
werbsverzerrung zugunsten des Monopolisten und zu Lasten der Privatassekuranz birgt. 
S. oben N. 60. 
BGE 138 I 378, E. 10; s. oben N. 198. 
S. oben N. 107. 
www.finma.ch und Link zu News/FINMA und EIOPA unterzeichnen ein Memorandum of 
Understanding. 
Delegierter Beschluss (EU) 2015/1602. 
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3. Kurzzeitige Dienstleistungen 

(a) Im Allgemeinen 

200 Das Freizügigkeitsabkommen liberalisiert die Erbringung von kurzzeitigen 
Dienstleistungen im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien (Art. 1 lit. b). Es um-
fasst sowohl die aktive Dienstleistungsfreiheit als auch die passive Dienstleis-
tungsfreiheit (Art. 5 FZA, Art. 17-23 Anhang I FZA): 

– Dienstleistungserbringerinnen und -erbringern einschliesslich Gesell-
schaften in der EU und der Schweiz wird das Recht eingeräumt, Dienst-
leistungen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zu erbringen, 
deren tatsächliche Dauer 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht über-
schreitet. Natürliche und juristische Personen können sich auf die aktive 
Dienstleistungsfreiheit berufen. Dieses Recht besteht unbeschadet be-
sonderer Abkommen über die Erbringung von Dienstleistungen zwischen 
den Vertragsparteien (einschliesslich des Abkommens über das öffentli-
che Beschaffungswesen, sofern es die Erbringung von Dienstleistungen 
umfasst). 

– Natürlichen Personen, die Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaates 
oder der Schweiz sind und sich nur als Empfänger einer Dienstleistung in 
das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei begeben, wird das Einreise- und 
Aufenthaltsrecht eingeräumt. Die passive Dienstleistungsfreiheit wird 
nur natürlichen Personen gewährt. Juristische Personen können sich 
nicht darauf berufen. 

201 Diverse EU-Rechtsakte, auf die in den Anhängen II und III verwiesen wird, sind 
auch bei der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung anwendbar.592 

Demgegenüber ist die Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Bin-
nenmarkt im Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU nicht einschlägig. 

202 Das Abkommen umschreibt den Begriff der Dienstleistung nicht. Es ist ge-
stützt auf die Auslegungsregel gemäss Art. 16 FZA davon auszugehen, dass die 
im EU-Recht entwickelten (Abgrenzungs‑)Kriterien auch im bilateralen Ver-
hältnis einschlägig sind.593 

Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich kam 2014 zum Schluss, dass das FZA deut-
schen und österreichischen Taxifahrerinnen und Taxifahrern das Recht einräumt, während 
90 Tagen pro Jahr Gäste auf der Strecke zum und vom Flughafen Zürich zu transportieren, 
weil das Abkommen – im Unterschied zum EU-Recht (Art. 58 AEUV) – Verkehrsdienstleis-

S. unten N. 205. 
S. zu Art. 16 FZA oben N. 85–87. 
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tungen nicht speziell regelt und solche Dienstleistungen folglich als Dienstleistungen im 
Sinn des Abkommens zu qualifizieren sind. Aus diesem Grund erklärte das Verwaltungsge-
richt den Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Deutschland von 1953 und den Staats-
vertrag zwischen der Schweiz und Österreich von 1958, welche umfassende gewerbsmäs-
sige Beförderungsrechte nur 5 bzw. 10 km diesseits und jenseits der Grenze vorsehen, als 
nicht anwendbar.594 

Das BGer bejahte 2022, dass sich die Uber International Holding BV mit Geschäftssitz in 
den Niederlanden auf das FZA berufen kann.595 Taxidienstleistungen werden – im Unter-
schied zu den Tätigkeiten der Arbeitsvermittlungs- und -verleihunternehmen und geneh-
migungspflichtigen Finanzdienstleistungen (Art. 22 Anhang I) – nicht vom Geltungsbereich 
des Abkommens ausgenommen. Das BGer liess in der Folge allerdings offen, ob die in Frage 
stehende Tätigkeit von Uber mit Art. 5 FZA vereinbar ist bzw. ob diese Bestimmung Uber 
das Recht einräumt, diese Tätigkeit auszuüben; diese Fragen waren nicht Gegenstand des 
Verfahrens. 

(b) Aktive Dienstleistungsfreiheit 

203 Die Vertragsparteien räumen den Staatsangehörigen der anderen Vertrags-
partei einschliesslich Gesellschaften, die nach dem Recht eines Mitgliedstaats 
der EU oder nach schweizerischem Recht gegründet wurden und ihren sat-
zungsmässigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung im 
Gebiet einer Vertragspartei haben, das Recht ein, Dienstleistungen zu erbrin-
gen, deren tatsächliche Dauer 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht über-
schreitet (Art. 5).596 Dazu gehört das Recht auf Einreise und Aufenthalt der 
Dienstleistungserbringerin oder des Dienstleistungserbringers, um die Tätig-
keit auszuführen, einschliesslich der Arbeitnehmenden der Dienstleistungser-
bringerin oder des Dienstleistungserbringers – unabhängig von ihrer Staats-
angehörigkeit –, welche zwecks Erbringung einer Dienstleistung entsandt 

Urteil vom 4. September 2014, VB.2013.00231; s. zu diesen Staatsverträgen (SR 0.741.619.136; 
SR 0.741.619.163) auch oben N. 192; zum Ganzen OESCH, Wirtschaft, S. 322-323; EPINEY/MOSTERS, 
S. 120-121, zum Begriff der (Verkehrs‑)Dienstleistungen; vgl. auch Entscheid des Rekursgerichts 
im Ausländerrecht des Kantons Aargau vom 30. Mai 2008, AGVE 2008, S. 412, zur Abgrenzung der 
Erbringung einer Dienstleistung von der Auslieferung und Montage einer Ware. 
Urteil des BGer vom 30. Mai 2022, 2C_34/2021; dazu EPINEY/ROVELLI, S. 304-306, auch mit 
Hinweis darauf, dass Uber gemäss EuGH eine Verkehrsdienstleistung und nicht etwa nur 
eine Vermittlungsdienstleistung erbringen; s. Urteil Elite Taxi, C-434/15, EU:C:2017:981; 
Urteil Uber France SA, C-320/16, EU:C:2018:221. 
S. BGE 131 I 223, E. 1, betr. Anspruchsberechtigung einer juristischen Person mit Sitz in 
Deutschland, welche im Bereich der Finanzierung von Rechtsprozessen tätig ist; Urteil 
Viagogo, C-70/22, EU:C:2023:350, wonach sich ein Unternehmen, das über das Internet 
den Weiterverkauf von Tickets zu Veranstaltungen vermittelt, nicht auf das FZA berufen 
kann, weil das Angebot solcher Dienstleistungen naturgemäss über 90 Tage hinausgeht; 
dazu EPINEY/MOSTERS, S. 124. 
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werden (Art. 17 Anhang I).597 Ungeklärt ist, ob nur Dienstleistungen unter per-
sönlicher Anwesenheit der dienstleistenden Person oder entsandter Arbeit-
nehmenden unter das Abkommen fallen oder auch Dienstleistungen auf dem 
Korrespondenzweg (wie etwa die juristische Beratung von Mandanten via Te-
lefon oder Mail).598 

204 Die Dienstleistungserbringerin und der Dienstleistungserbringer verfügen 
über die gleichen Bedingungen, wie sie der betroffene Staat für seine eigenen 
Staatsangehörigen vorschreibt (Art. 19 Anhang I).599 Das Abkommen verbietet 
– zumindest gemäss dem Wortlaut von Art. 17 Anhang I – auch darüber hin-
ausgehende Beschränkungen.600 Ungleichbehandlungen und Beschränkungen 
können aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit 
(Art. 5 Anhang I) und weiterer zwingender Gründe des Allgemeininteresses 
(Art. 22 Abs. 4) eingeschränkt werden.601 Tätigkeiten, die auch nur gelegentlich 
die Ausübung hoheitlicher Befugnisse umfassen, profitieren nicht vom ver-
traglich gewährleisteten Marktzugangsrecht (Art. 22 Anhang I).602 Ausgenom-
men sind zudem Tätigkeiten von Arbeitsvermittlungs- und -verleihunterneh-
men sowie genehmigungspflichtige Finanzdienstleistungen (Art. 22 Anhang I). 

205 Die von den Vertragsparteien vereinbarten Begleitmassnahmen zur Erleichte-
rung der Ausübung der Freizügigkeit im Bereich der Koordinierung der Sys-
teme der sozialen Sicherheit (Anhang II) und der gegenseitigen Anerkennung 
beruflicher Qualifikationen (Anhang III) greifen auch bei der Erbringung von 
kurzzeitigen Dienstleistungen: 

– Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und die Verordnung (EG) Nr. 987/2009 
sind bei der grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen an-
wendbar.603 Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringer 
sowie entsandte Arbeitnehmende unterliegen weiterhin den Rechtsvor-
schriften des Heimatstaates (Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004). 

S. dazu EPINEY/MOSTERS, S. 121, wonach das FZA folglich «lediglich Aufenthaltsrechte im 
Zusammenhang mit der Erbringung oder dem Empfang von Dienstleistungen, nicht aber 
die aktive Dienstleistungsfreiheit als solche» garantiert. 
S. DIEBOLD, Freizügigkeit, Rz. 263 und Rz. 956; EPINEY/METZ/PIRKER, Parallelität, S. 213; 
TOBLER/BEGLINGER, Grundzüge, Rz. 321. 
S. Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 4. September 2014, 
VB.2013.00231, E. 6.4; zum Grundsatz der Nichtdiskriminierung oben N. 175–178. 
DIEBOLD, Freizügigkeit, Rz. 789; EPINEY/METZ/PIRKER, Parallelität, S. 219; GÜNTHARDT, impli-
cations, S. 173; a.M. TOBLER/BEGLINGER, Grundzüge, Rz. 327. 
S. oben N. 179–180. 
S. zu den analogen Bereichsausnahmen im Rahmen der Personenfreizügigkeit oben N. 171. 
S. zu diesen Verordnungen oben N. 182–183. 
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– Die Richtlinie 2005/36/EG sieht ausdrücklich Regeln für die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen für Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaats oder 
der Schweiz vor, welche sich bloss vorübergehend zur Dienstleistungserbrin-
gung in einen anderen Vertragsstaat begeben.604 Solche Personen dürfen 
ohne Überprüfung ihrer Qualifikationen am Erbringungsort tätig werden.605 

Nur bei Berufen, welche nicht von der automatischen Anerkennung oder der 
Anerkennung gestützt auf die Berufserfahrung profitieren und bei denen ein 
Risiko für die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit besteht, können die Qua-
lifikationen der Dienstleistungserbringerin oder des Dienstleistungserbrin-
gers nachgeprüft werden. Dabei sind strikte Fristen zu beachten. Wenn ein 
wesentlicher Unterschied zur geforderten Ausbildung besteht, können die 
Dienstleistungserbringerin oder der Dienstleistungserbringer verpflichtet 
werden, eine Eignungsprüfung zu absolvieren. Sie verwenden die Berufsbe-
zeichnung ihres Herkunftsstaats. In der Schweiz stellen das Bundesgesetz 
über die Meldepflicht und die Nachprüfung der Berufsqualifikationen von 
Dienstleistungserbringerinnen und -erbringern in reglementierten Berufen 
von 2012 (BGMD) und die dazugehörige Verordnung (VMD) die Rechtsgrund-
lagen für die Meldepflicht und Nachprüfung dar. 
Die Richtlinie 2005/36/EG erfasst nur die aktive Dienstleistungsfreiheit. Die Vorgaben, 
welche bei der passiven Dienstleistungsfreiheit und der Korrespondenzdienstleistung zu 
beachten sind, richten sich im EU-Recht nach der Richtlinie 2006/123/EG über Dienst-
leistungen im Binnenmarkt und der Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen Ge-
schäftsverkehr.606 Diese Richtlinien sind im bilateralen Verhältnis nicht anwendbar. 

(c) Flankierende Massnahmen 

206 Die Vertragsparteien sind berechtigt, Vorschriften über die Arbeits- und Be-
schäftigungsbedingungen für die im Rahmen der Erbringung von Dienstleis-
tungen entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erlassen (Art. 22 
Anhang I). Zu diesem Zweck wird auf die Richtlinie 96/71/EG über die Entsen-
dung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen 
verwiesen. Diese Richtlinie bezweckt, sowohl einen fairen Wettbewerb zu ga-
rantieren als auch die Wahrung der Rechte der Arbeitnehmenden zu schützen 
und damit Sozialdumping zu verhindern (Erwg. 5).607 

S. zu dieser Richtlinie oben N. 184–186. 
DIEBOLD, Freizügigkeit, Rz. 1137. 
DIEBOLD, Freizügigkeit, Rz. 1136; s. zur ungeklärten Anwendbarkeit des FZA auf Korrespon-
denzdienstleistungen oben N. 203. 
S. zur Praxis des EuGH zur Zulässigkeit von Massnahmen zur Durchsetzung des Prinzips 
«gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort» in der EU und zu den FlaM in der 
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In der EU wurde die Entsenderichtlinie 96/71/EG durch die Richtlinie (EU) 2018/957 re-
vidiert. Zudem wurde die Richtlinie 2014/67/EU zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/
EG (Durchsetzungsrichtlinie) erlassen. Diese Novellierungen wurden bis anhin nicht in das 
FZA aufgenommen. 

207 In der Schweiz wurden flankierende Massnahmen (FlaM) in Kraft gesetzt, um 
diese Ziele zu erreichen:608 

– Das Entsendegesetz (EntsG) regelt die minimalen Arbeits- und Lohnbedin-
gungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine Arbeitgeberin 
oder ein Arbeitgeber mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland in die Schweiz 
entsendet, um dort eine Dienstleistung zu erbringen. Die Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber müssen die Arbeits- und Lohnbedingungen einhalten, die 
in Bundesgesetzen, Verordnungen, allgemein verbindlich erklärten Ge-
samtarbeitsverträgen und Normalarbeitsverträgen vorgeschrieben sind 
und die folgenden Bereiche betreffen: minimale Entlöhnung inklusive Zu-
schläge, Arbeits- und Ruhezeit, Mindestdauer der Ferien, Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Schutz von Schwangeren, Wöch-
nerinnen, Kindern und Jugendlichen, Nichtdiskriminierung, namentlich 
Gleichbehandlung von Frau und Mann. Die Kontrolle obliegt den Behörden, 
paritätisch zusammengesetzten Organen, tripartiten Kommissionen und 
Inspektoren. Bei Verstössen drohen Verwaltungssanktionen und Strafen 
(Wegweisung, Tätigkeitsverbot bis zu fünf Jahren, Busse bis 1 Mio. CHF).609 

Der Erstunternehmer haftet solidarisch für die Nichteinhaltung der Ar-
beits- und Lohnbedingungen durch die Subunternehmer. 
Gemäss BGer ist es zulässig, von ausländischen Dienstleistungserbringern zu verlangen, 
die Auslagen im Zusammenhang mit der Entsendung von Arbeitnehmenden (Verpflegung, 
Unterbringung) zu vergüten und nicht vom Gehalt abzuziehen.610 Art. 2 Abs. 3 EntsG sieht 
eine solche Verpflichtung ausdrücklich vor. Diese Bestimmung verletzt das freizügigkeits-
rechtliche Diskriminierungsverbot nicht. Entscheidend war für das BGer, dass Art. 2 Abs. 3 
EntsG sinngemäss Art. 3 Abs. 7 UAbs. 2 der Richtlinie 96/71/EG nachgebildet ist. Gemäss 
Benedikt Pirker und Paula Gadola nimmt das BGer in diesem Urteil (implizit) auf den 
Grundsatz der «Sperrwirkung» des Sekundärrechts, der im Verhältnis von unionalem Pri-
märrecht (Grundfreiheiten) und (primärrechtskonformem) Sekundärrecht gilt, Bezug und 
wendet ihn auf die Beziehung des Diskriminierungsverbots zu einer referenzierten Richt-
linie im FZA an.611 

Schweiz EPINEY/HEHEMANN, Rz. 3-15 und Rz. 24-31; NOTTER, Lohnschutz, passim; PÄRLI, 
Handkommentar, passim; PÄRLI, Sozialschutz, passim; TIEFENTHAL, passim. 
S. zu den flankierenden Massnahmen PORTMANN, passim. 
S. BGE 140 II 447 = Pra 104 [2015] Nr. 43, E. 4, zur Vereinbarkeit der Beschränkung des 
Erlasses von Dienstleistungssperren auf ausländische Dienstleistungserbringer mit Art. 2 
FZA. 
BGE 147 II 375, E. 5. 
PIRKER/GADOLA, S. 129; s. zur Sperrwirkung auch EPINEY, Sperrwirkung, passim. 
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– Das Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamt-
arbeitsverträgen ermöglicht den Behörden im Fall von wiederholter miss-
bräuchlicher Unterbietung der orts‑, berufs- oder branchenüblichen 
Löhne und Arbeitszeiten, einen zwischen Verbänden abgeschlossenen 
Gesamtarbeitsvertrag auf Arbeitgeber und Arbeitnehmende des betroffe-
nen Wirtschaftszweigs oder Berufs auszudehnen. 

– Das Obligationenrecht erlaubt den Behörden, einen befristeten Normal-
arbeitsvertrag zu erlassen, der nach Regionen differenzierte Mindest-
löhne vorsieht, sofern innerhalb einer Branche oder einem Beruf die 
orts‑, berufs- oder branchenüblichen Löhne wiederholt in missbräuchli-
cher Weise unterboten werden und kein Gesamtarbeitsvertrag mit Be-
stimmungen über Mindestlöhne vorliegt, der allgemein verbindlich er-
klärt werden kann (Art. 360a-360f). 
2023 kontrollierten die schweizerischen Vollzugsorgane die Einhaltung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen bei rund 36’000 Unternehmen und knapp 150’000 Personen in der 
Schweiz (wobei die nachfolgend festgestellten Verstösse nicht repräsentativ für die Ge-
samtsituation auf dem Schweizer Arbeitsmarkt sein dürften, weil gezielt dort kontrolliert 
wurde, wo Lohndumping vermutet wird). Auf nationaler Ebene wurden 7 % der Schweizer 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, 26 % der Entsandten und 31 % der selbständigen 
Dienstleistungserbringerinnen und -erbringer einer Kontrolle unterzogen. Die Quote der 
Verstösse gegen GAVs im Entsendebereich betrug gemäss den paritätischen Kommissio-
nen 23 %. Die kantonalen tripartiten Kommissionen stellten bei Entsandten Lohnunter-
bietungen in 21 % der kontrollierten Fälle fest. Bei den Schweizer Arbeitgebern wurden 
Unterbietungen von Lohnbestimmungen in 11 % der kontrollierten Fälle festgestellt. Bei 
den selbständigen Dienstleistungserbringerinnen und -erbringern wurde bei 6 % der 4’700 
durchgeführten Kontrollen eine Scheinselbständigkeit vermutet.612 

Die Schweiz ist nicht an der Europäischen Arbeitsbehörde (ELA) beteiligt, welche mit der 
Verordnung (EU) 2019/1149 errichtet wurde (wobei im Titel ausdrücklich von einem «Text 
von Bedeutung für den EWR und die Schweiz» die Rede ist). Diese Behörde unterstützt 
die Mitgliedstaaten und die Kommission bei der wirksamen Anwendung und Durchset-
zung des EU-Rechts im Bereich der Arbeitskräftemobilität und der Koordinierung der Sys-
teme der sozialen Sicherheit (Art. 1); dazu gehört auch der Kampf gegen Lohndumping. Die 
Schweiz geniesst zurzeit Beobachterstatus. 

208 Ausländische Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringer, 
die sich auf die selbständige Erwerbstätigkeit berufen, haben diese gegenüber 
den Kontrollorganen auf Verlangen nachzuweisen (Art. 1a EntsG); auf diese 
Weise soll Scheinselbständigkeit verhindert werden.613 Ausländische Dienst-
leistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringer müssen ihren Einsatz 

SECO, FlaM Bericht 2023, passim. 
S. zum Ganzen DIMITRIJEWITSCH, passim; Urteil des BGer vom 9. Januar 2020, 2C_912/2018, 
E. 2-5, zur Verhältnismässigkeit der Verpflichtung zum Nachweis über bezahlte Sozialver-
sicherungsbeiträge der entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
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zudem acht Tage vor Aufnahme des Einsatzes den Behörden melden (Art. 6 
Abs. 3 EntsG).614 Diese Acht-Tage-Regel gilt für die meisten Branchen; ausge-
nommen sind Notfälle (Reparaturen, Unfälle, Naturkatastrophen und andere 
nicht vorhersehbare Ereignisse).615 Sofern ein allgemein verbindlich erklärter 
Gesamtarbeitsvertrag die Hinterlegung einer Kaution durch die Arbeitgeberin 
oder den Arbeitgeber vorsieht, so gelten die entsprechenden Bestimmungen 
auch für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, welche Arbeitnehmende in die 
Schweiz entsenden (Art. 2 Abs. 2ter EntsG). Die Kautionspflicht wurde einge-
führt, damit die Kontrollorgane beim Vollzug der flankierenden Massnahmen 
eine Sicherheit haben. 

Die EU stellt sich auf den Standpunkt, dass die Wartefrist von acht Tagen gegen das FZA 
verstösst.616 Die Schweiz argumentiert, die Voranmeldung sei notwendig, um die Kontrolle 
der Einhaltung der FlaM vor Ort zu organisieren und sicherzustellen.617 Bis heute konnte 
diese Meinungsverschiedenheit im Gemischten Ausschuss nicht gelöst werden. Auch die 
Rechtmässigkeit der Kautionspflicht ist umstritten.618 

209 Die neuen institutionellen Regeln werden auf das Freizügigkeitsabkommen 
anwendbar sein.619 In Bezug auf den Lohnschutz und die flankierenden Mass-
nahmen (FlaM) schlagen die Europäische Kommission und der Bundesrat zu-
dem folgende Elemente vor:620 

– Die Schweiz und die EU bekennen sich zum Prinzip «gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit am gleichen Ort». Die Schweiz akzeptiert die Übernahme 
der Durchsetzungsrichtlinie 2014/67/EU und der Revision der Entsende-

Eine zusätzliche Meldepflicht beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innova-
tion (SBFI) gilt überdies für Dienstleistungserbringende, die in der Schweiz einen regle-
mentierten Beruf ausüben möchten, s. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Ab-
kommen I (1999)/Personenfreizügigkeit; zum BGMD und zu der VMD oben N. 205; PÄRLI, 
Handkommentar, Art. 6 Rz. 21. 
www.sem.admin.ch und Link zu Einreise & Aufenthalt/Meldeverfahren für kurzfristige Er-
werbstätigkeit. 
Entschliessung des Europäischen Parlaments vom 7. September 2010 zu dem Thema EWR-
Schweiz, Rz. 12; Schlussfolgerungen des Rates vom 20. Dezember 2012, Rz. 35; Schlussfol-
gerungen des Rates vom 19. Februar 2019, Rz. 13. 
S. zu dieser Kontroverse EPINEY/MATTER, S. 378-380; TOBLER, EuGH, S. 383. 
S. zum Ganzen EPINEY/HEHEMANN, Rz. 31. 
S. oben N. 119–126; die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf dem Faktenblatt Lohn-
schutz des Bundesrates vom Dezember 2024, ohne Kenntnisse des ausgehandelten Ver-
tragstextes, https://www.eda.admin.ch/europa/de/home.html und Link zu Bilateraler 
Weg/Stabilisierung und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs/Paketansatz. 
Vgl. für eine Einschätzung der im InstA-Entwurf von 2018 vorgeschlagenen Novellierun-
gen, welche zumindest in den Grundzügen wohl auch Eingang in den neuen Vertragstext 
gefunden haben dürften, EPINEY/HEHEMANN, passim; NOTTER, Lohnschutz, passim. 
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richtlinie (EU) 2018/957 in das Freizügigkeitsabkommen. Es wurde ver-
einbart, dass das in der Schweiz gängige duale Kontrollsystem (paritäti-
sche und tripartite Kommissionen) weiterhin angewendet werden kann. 

– Die EU anerkennt einzelne flankierende Massnahmen der Schweiz aus-
drücklich als zulässig. Diese Massnahmen werden «immunisiert»; es be-
steht in diesen Bereichen keine Verpflichtung zur dynamischen Über-
nahme neuen Rechts. Dazu gehört eine Voranmeldefrist von vier 
Arbeitstagen, basierend auf einer branchenspezifischen Risikoanalyse. 
Die Schweiz kann von Firmen, welche bei einer früheren Dienstleistungs-
erbringung ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachgekommen sind, 
eine Kaution verlangen. Zur Bekämpfung der Scheinselbständigkeit ist es 
erlaubt, von selbständigen Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleis-
tungserbringern die Vorlage von Dokumenten zu verlangen. 

– Eine Non Regression-Klausel gewährleistet, dass die Schweiz neue 
Rechtsakte der EU nicht übernehmen muss, sofern sich das Schutzniveau 
in der Schweiz in Bezug auf die Arbeits- und Lohnbedingungen dadurch 
verschlechtern würde. 

– Die EU sichert der Schweiz zu, bei den Arbeiten der Europäischen Ar-
beitsbehörde (ELA) weiterhin als Beobachterin partizipieren zu können. 

210 Die Schweiz war sich vor den Verhandlungen bewusst, dass «[d]ie Spesenver-
gütung von Arbeitgebern an entsandte Arbeitnehmende nach den Konditionen 
des Herkunftslandes (…) zur Deckung der Kosten für Reise, Unterkunft und 
Mahlzeiten, wie dies bei einheimischen Arbeitnehmenden der Fall ist, nicht 
ausreichend sein [könnte].»621 Aus diesem Grund war sie bestrebt, die in der 
Schweiz geltende Rechtslage abzusichern, wonach entsandten Arbeitnehmen-
den die Spesen gemäss den in der Schweiz üblichen Ansätzen zurückzuerstat-
ten sind. Die EU war nicht bereit, eine solche Zusicherung abzugeben. Es ist 
unklar, ob die Entsenderichtlinie 96/71/EG es zulässt, von ausländischen Ar-
beitgebern zu verlangen, Spesen auf der Grundlage der im Gaststaat geltenden 
Regelung zurückzuerstatten.622 Die Praxis in der EU ist uneinheitlich. So ver-
langen diverse EU-Mitgliedstaaten – darunter etwa Deutschland – von auslän-
dischen Dienstleistungserbringern Spesenzahlungen gemäss den am Ort übli-
chen Ansätzen.623 

Verhandlungsmandat, Ziff. 9.2.4. 
S. zum Ganzen EPINEY, Spesenregelung, passim, wonach die Entsenderichtlinie gewisse 
Gestaltungsspielräume eröffnet; zur Reform der Entsenderichtlinie im Allg. KELLERBAUER, 
passim. 
S. zur Rechtslage in Deutschland EPINEY, Spesenregelung, Rz. 26. 
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Es wäre denkbar, dass die Schweiz dem Abkommenstext eine einseitige Erklärung beifügt, 
in der sie ihre Lesart der einschlägigen Vorgaben zur Spesenregelung darlegt. Eine solche 
Erklärung könnte in einem Rechtsstreit vor schweizerischen Behörden oder in einem zwi-
schenstaatlichen Verfahren vor einem Schiedsgericht bedeutsam sein. 

(d) Passive Dienstleistungsfreiheit 

211 Natürlichen Personen, welche Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU 
oder der Schweiz sind und sich als Empfängerin einer Dienstleistung – z.B. für 
touristische Zwecke oder medizinische Behandlungen – in das Hoheitsgebiet 
der anderen Vertragspartei begeben, wird das Einreise- und Aufenthaltsrecht 
eingeräumt (Art. 5 Abs. 3). Für Aufenthalte von mehr als drei Monaten erhalten 
Dienstleistungsempfängerinnen und Dienstleistungsempfänger eine Aufent-
haltserlaubnis, deren Gültigkeitsdauer der Dauer der Dienstleistung ent-
spricht; ein Anspruch auf Sozialhilfe besteht nicht (Art. 23 Anhang I). Die pas-
sive Dienstleistungsfreiheit kann aus Gründen der öffentlichen Ordnung, 
Sicherheit und Gesundheit (Art. 5 Anhang I) und weiterer zwingender Gründe 
des Allgemeininteresses (Art. 22 Abs. 4) eingeschränkt werden.624 

Das BGer hat 2023 klargestellt, dass ein Bettelverbot nicht gegen das FZA verstösst.625 In 
Bezug auf die Dienstleistungsfreiheit begründete das BGer die Rechtslage wie folgt: «Für 
das Aufenthaltsrecht von Dienstleistungsempfängerinnen und -empfängern (gemäss Art. 5 
Abs. 3 FZA und Art. 23 Anhang I FZA) verlangt die schweizerische Praxis gleich wie beim 
erwerbslosen Aufenthalt ausreichende finanzielle Mittel und eine gültige Krankenversi-
cherung (…), was auch für Aufenthalte zwecks Bettelns gilt (…). Unter Dienstleistungs-
empfang wird überdies namentlich der Bezug touristischer und medizinischer Leistungen 
verstanden. Die Praxis verneint, dass Betteln als Entgegennahme von Almosen unter den 
freizügigkeitsrechtlichen Begriff des Dienstleistungsempfangs fällt (vgl. die Stellungnahme 
des Bundesrates zur Interpellation 10.3274 vom 19. Mai 2010 auf Curia Vista). Verwaltungs-
weisungen und -praxis binden das Bundesgericht zwar nicht (…), doch vermögen die Be-
schwerdeführenden keinen überzeugenden Grund aufzuzeigen, weshalb hier davon abzu-
weichen wäre.»626 Weiter machte das BGer einen Seitenblick auf das Recht und die Praxis 
in der EU, unter Bezugnahme auf die Auslegungsregel gemäss Art. 16 FZA, und hielt mit 
Verweis auf ein Urteil des EGMR von 2021 fest: «[Aus einer Übersicht über die Rechtslage 
in 38 Mitgliedstaaten des Europarates] geht hervor, dass namentlich in den EU-Mitglied-
staaten Estland, Frankreich, Irland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Polen, Slowenien, Ungarn 
und Zypern Bettelverbote auf nationaler Ebene sowie in Belgien, Deutschland, Lettland, 
Litauen, Niederlande, Österreich, Schweden, Spanien und Tschechien solche auf lokaler 
Stufe gelten bzw. im Zeitpunkt des Urteils des EGMR galten. Wenn in diesem Sinne 19 (von 
27) Mitgliedstaaten der EU ein Bettelverbot kennen bzw. im Jahre 2021 noch kannten und 
darin, soweit ersichtlich und bekannt, keine Verletzung der gemeinschaftsrechtlichen Frei-

S. oben N. 179–180. 
BGE 149 I 248; s. zu den Erwägungen des BGer betr. Ansprüche von nicht erwerbstätigen 
Personen oben N. 173. 
Ibid., E. 6.6. 
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zügigkeit erkennen, muss dies umso mehr für die assoziierungsrechtliche sektorielle Frei-
zügigkeit zwischen der Schweiz und der EU und ihren Mitgliedstaaten gelten.»627 

212 Der EuGH und das Bundesgericht legen die passive Dienstleistungsfreiheit 
nach Massgabe des Freizügigkeitsabkommens restriktiv aus. Gemäss höchst-
richterlicher Praxis gewährt die passive Dienstleistungsfreiheit – gestützt auf 
eine wörtliche Auslegung von Art. 5 Abs. 3 – kein umfassend geltendes Recht 
auf Nichtdiskriminierung.628 Dies gilt sowohl in Bezug auf die Behandlung, wel-
che Personen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei erfahren,629 als 
auch in Bezug auf die Behandlung, welche ihnen in ihrem Heimatstaat zuteil 
wird, nachdem sie im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eine Dienst-
leistung empfangen haben. 

Das BGer bestätigte in einem Urteil von 2007 den Entscheid der Behörden des Kantons 
Tessin, wonach sich ein von einem Geburtsgebrechen betroffener Minderjähriger nicht auf 
das FZA berufen kann, um die Übernahme von Kosten einer in Deutschland erfolgten am-
bulanten Behandlung zu beanspruchen.630 

213 Vereinzelt hat die Schweiz mit anderen europäischen Staaten Vereinbarungen 
abgeschlossen, wonach die Staatsangehörigen der Vertragsstaaten in Bezug 
auf spezifische Aktivitäten nicht diskriminiert werden dürfen, wenn diese in 
das Staatsgebiet der anderen Vertragspartei einreisen und eine Dienstleistung 
konsumieren. Solche Verträge ergänzen die Bestimmungen zur Dienstleis-
tungserbringung im Freizügigkeitsabkommen. 

Die Schweiz und Italien vereinbarten 2007, dass Staatsangehörigen der Schweiz und Itali-
ens gleiche Zugangsbedingungen (Eintrittspreis, Ermässigungen) zu Kulturstätten wie Mu-
seen, Galerien, Pärke und archäologischen Stätten gewährt werden wie einheimischen 
Personen.631 

4. Landverkehr 

214 1992 schlossen die EWG und die Schweiz das Abkommen über den Güterver-
kehr auf Strasse und Schiene ab.632 Es bezweckte, die Zusammenarbeit insbe-
sondere beim alpenquerenden Transitverkehr zu verstärken. Die Schweiz ver-

Ibid., E. 6.7, m.V.a. Urteil des EGMR vom 19. Januar 2021, Lacatus gegen Schweiz, Nr. 14065/
15; s. zu Art. 16 FZA oben N. 85–87. 
DIEBOLD, Freizügigkeit, Rz. 620-632; GÜNTHARDT, implications, S. 175-178. 
Urteil Hengartner und Gasser, C-70/09, EU:C:2010:430, betr. Pacht eines Jagdgebiets in 
Österreich durch zwei Schweizer und der für die Jagdausübung geschuldeten Abgabe. 
BGE 133 V 624; kritisch dazu BOILLET, S. 77-80; EPINEY/METZ/PIRKER, Parallelität, S. 214-215. 
Decreto 19 ottobre 2007: Ingresso gratuito e agevolato nelle sedi espositive dello Stato ai 
cittadini della Confederazione svizzera, zit. aus TOBLER/BEGLINGER, Grundzüge, Rz. 352. 
AS 1993 1198. 
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pflichtete sich langfristig zum Bau einer Eisenbahntransitstrecke durch die Al-
pen (Neue Eisenbahn-Alpentransversale, NEAT), inkl. des Gotthard-Basistun-
nels und des Lötschberg-Basistunnels (Art. 5).633 Die EWG verpflichtete sich, 
die Kapazitäten für die Nord- und Südzulaufstrecken zur NEAT zu erhöhen 
(Art. 6). Dieses Abkommen blieb in Teilen bis 2005 in Kraft. In Ergänzung 
dazu schloss die Schweiz mit Deutschland (1996) und Italien (1999) Abkommen, 
mit denen sich diese Staaten verpflichteten, ausreichende Kapazitäten auf 
den Hauptzulaufstrecken zur NEAT zur Verfügung zu stellen, um den grenz-
überschreitenden Verkehr auf der Schiene in seiner Leistungsfähigkeit zu si-
chern.634 

1994 nahmen Volk und Stände die Alpenschutzinitiative an (Art. 36sexies aBV, Art. 84 BV). 
Gleichentags stimmten Volk und Stände auch der Einführung einer leistungsabhängigen 
Schwerverkehrsabgabe zu (LSVA, Art. 36quater aBV, Art. 85 BV). Hauptanliegen der Alpen-
schutzinitiative ist die Reduktion der transitverkehrsbedingten Umweltbelastung in den 
Alpen, insbesondere auf der Nord-Süd-Achse durch den Gotthard. Zu diesem Zweck er-
folgt der alpenquerende Gütertransitverkehr von Grenze zu Grenze auf der Schiene 
(Abs. 2). Die Transitstrassen-Kapazität im Alpengebiet darf nicht erhöht werden (Abs. 3). 
Die Annahme der Initiative führte zu Beginn der Verhandlungen über die Bilateralen I zu ei-
ner Blockade, welche erst aufgelöst werden konnte, als die Schweiz eine nichtdiskriminie-
rende Umsetzung der Initiative in Aussicht stellte.635 Problematisch – wenngleich mit Blick 
auf die kollidierenden Ziele und Interessen, der «Quadratur des Lastwagenrads»636 glei-
chend, nicht überraschend – ist, dass der Verfassungsauftrag zur Verlagerung des Schwer-
verkehrs auf die Schiene bis heute nicht erfüllt ist. Das liegt allerdings nicht allein am feh-
lenden politischen Willen in der Schweiz, sondern auch am unzulänglichen Engagement 
der Nachbarländer (unzureichende Anbindung an das Schienennetz der Schweiz) und der 
EU (unzulängliche Verlagerungspolitik). Mittlerweile beteiligt sich die Schweiz finanziell 
am Ausbau von ausgewählten Bahnstrecken in deutschen und französischen Grenzgebie-
ten. Als Gegenleistung hat sie etwa bei der Modernisierung der Strecke zwischen Basel Ba-
discher Bahnhof und Erzingen im Klettgau gefordert, dass das GA und das Halbtax der SBB 
gültig sind und die SBB diese Strecke teilweise selbst bedienen können.637 

215 1999 unterzeichneten die EG und die Schweiz das Abkommen über den Güter- 
und Personenverkehr auf Schiene und Strasse (Landverkehrsabkommen, 
LandVA).638 Es wurde 2002 in Kraft gesetzt und bezweckt, den Zugang der Ver-

Mit der Inbetriebnahme des Lötschberg-Basistunnels 2007, des Gotthard-Basistunnels 
2016 und des Ceneri-Basistunnels 2020 wurde die NEAT finalisiert und diese Verpflich-
tung eingelöst, www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Land-
verkehr. 
SR 0.742.140.313.69; SR 0.742.140.345.43. 
Botschaft Bilaterale I, S. 6129; s. zum Konfliktpotential mit dem Grundsatz der Nichtdiskri-
minierung gemäss LandVA EPINEY, Art. 84 BV Rz. 11-13. 
Gemäss der Weltwoche, zit. in NZZ vom 20. Februar 2024, S. 9. 
NZZ vom 5. November 2024, S. 7. 
S. zu diesem Abkommen WEBER/FRIEDLI, passim. 
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tragsparteien zum Güter- und Personenverkehrsmarkt auf der Strasse und auf 
der Schiene zu liberalisieren, damit eine effizientere Verkehrsabwicklung auf 
jener Route gewährleistet ist, die technisch, geographisch und wirtschaftlich 
am besten auf die verschiedenen Verkehrsträger abgestimmt ist; des Weite-
ren soll es die Bedingungen für eine koordinierte Verkehrspolitik festlegen 
(Art. 1).639 

216 Das Abkommen beruht auf den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und der 
freien Wahl des Verkehrsträgers. Die Schweiz verpflichtet sich zur Anwendung 
von Vorschriften, welche mit den im Abkommen und seinen Anhängen aufge-
führten EU-Rechtsakten gleichwertig sind (Art. 52 Abs. 6, Ingress zu Anhang 1). 
Diese Rechtsakte betreffen im Wesentlichen den Zugang zum Beruf der Kraft-
verkehrsunternehmerin und des Kraftverkehrsunternehmers, Sozialvorschrif-
ten, technische Vorschriften für den Betrieb von Kraftfahrzeugen, Zugangs- 
und Transitrechte im Eisenbahnverkehr und die Operabilität und Sicherheit 
der Eisenbahnsysteme. 

Die Schweiz und die EU haben 2021 vereinbart, auch die Gleichwertigkeit der Passagier-
rechte im öffentlichen Verkehr gegenseitig anzuerkennen. Sie haben die Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (welche 
im EU-Recht mittlerweile als Verordnung (EU) 2021/782 neugefasst wurde) in Anhang 1 des 
LandVA übernommen.640 In der Schweiz werden die Rechte der Passagiere des öffentli-
chen Verkehrs bei Verspätungen und Ausfällen in Art. 21-21d des Personenbeförderungsge-
setzes von 2009 (PBG) geregelt. 

217 Bei der Anwendung des Abkommens ist der Grundsatz der Nichtdiskriminie-
rung zentral (Art. 1). Dieser Grundsatz wird an diversen Stellen konkretisiert 
(s. etwa Art. 32 betr. Massnahmen zur Verwirklichung der koordinierten Ver-
kehrspolitik).641 Das Abkommen enthält auch beihilferechtliche Bestimmun-
gen.642 

218 Das Abkommen liberalisiert den grenzüberschreitenden gewerblichen Stras-
sengüter- und Personenverkehr mit Kraftomnibussen. Dies gilt in Bezug auf 
den Gütertransport auch für den Verkehr zwischen zwei EU-Mitgliedstaaten 
(grosse Kabotage). Beförderungen zwischen zwei Orten im Gebiet eines EU-
Mitgliedstaats (Güter; kleine oder nationale Kabotage) und zwischen zwei Or-
ten im Gebiet der EU (Personen) sowie Beförderungen zwischen zwei Orten 
im Gebiet der Schweiz (Güter und Personen) werden vom Abkommen nicht er-

S. zum Ganzen SOLLBERGER, passim; SOLLBERGER/EPINEY, passim. 
Beschluss Nr. 1/2021 des Landverkehrsausschusses Gemeinschaft/Schweiz vom 30. Juni 
2021. 
S. zum Ganzen EPINEY/FREI, Schwerverkehr, Rz. 39-64; EPINEY/HEUCK/KERN, passim. 
S. unten N. 244. 
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fasst (Art. 14 und Art. 20). Für den Güterverkehr gilt in der Schweiz ein Nacht-
fahrverbot (22.00 Uhr bis 05.00 Uhr) und ein Sonntagsfahrverbot (Art. 15). Bei 
Fahrten aus dem Ausland in die Schweiz und umgekehrt ist ein Gesamtgewicht 
von 40 Tonnen zulässig. 

Art. 3 definiert den Begriff des «Fahrzeugs» u.a. als «Kraftfahrzeug, das nach seiner Bauart 
und Ausstattung dazu bestimmt und geeignet ist, mehr als neun Personen, einschliesslich 
des Fahrers, zu befördern». Aus diesem Grund ist das Abkommen nicht anwendbar auf Ta-
xidienstleistungen mit herkömmlichen Kraftfahrzeugen.643 

219 Das Abkommen liberalisiert den grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr für 
den Gütertransport. Es gewährt den im Gebiet der Vertragsparteien niederge-
lassenen Eisenbahnunternehmen bestimmte Zugangs- und Transitrechte, um 
Verkehrsdienstleistungen im grenzüberschreitenden kombinierten Verkehr zu 
erbringen (Art. 24). Die nationalen Zuweisungsstellen gewährleisten, dass die 
Fahrwegkapazität (Zugtrasse) gerecht und in nichtdiskriminierender Weise 
zugewiesen wird und dass das Zuweisungsverfahren eine effiziente und opti-
male Nutzung des Fahrwegs erlaubt (Art. 27). Das Abkommen enthält keine 
Vorgaben zum Personenverkehr auf der Schiene. 

220 Die Vertragsparteien sind übereingekommen, eine koordinierte Verkehrspoli-
tik auf dem Gebiet des Güter- und Personenverkehrs zu entwickeln. Sie be-
mühen sich darum, eine weitgehende Vergleichbarkeit der Bedingungen im 
Verkehrsbereich, einschliesslich betreffend die Steuervorschriften, zu schaf-
fen, insbesondere um Umwegverkehr im Alpenraum zu vermeiden oder dort 
eine bessere Verkehrsverteilung zu erzielen (Art. 30). Zu diesem Zweck ergrei-
fen die Vertragsparteien Massnahmen, die darauf abzielen, einen lauteren 
Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern und innerhalb der Verkehrsträger 
zu gewährleisten und den Einsatz umweltverträglicherer Verkehrsmittel zu 
erleichtern (Art. 31). Solche Massnahmen müssen den Grundsatz der Nichtdis-
kriminierung und den Grundsatz der Nichteinführung einseitiger mengen-
mässiger Beschränkungen beachten (Art. 32).644 Die Vertragsparteien werden 
ermächtigt, eine nichtdiskriminierende Gebührenregelung für Kraftfahrzeuge 
einzuführen (Art. 38 und Art. 40, Anhang 10). Auf dieser Grundlage – und dem 
1998 in einer Referendumsabstimmung gutgeheissenen Bundesgesetz über 
eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (SVAG) – hat die Schweiz die 
leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) geschaffen.645 Der Bundes-

S. zum Taxistreit oben N. 202. 
EPINEY/METZ/PIRKER, Parallelität, S. 242-248. 
SR 641.81. 
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rat umschrieb die Bedeutung der Abkommensbestimmungen zu den Gebüh-
renregelungen im Strassenverkehr wie folgt: 

«Dieser Abschnitt ist der wichtigste Teil des Abkommens, da die Vertragsparteien hier 
gewisse Anwendungskriterien und Grenz- bzw. Referenzwerte festgelegt haben. Für die 
Schweiz haben die Bestimmungen dieses Abschnitts eine besonders grosse Bedeutung, da 
sie es erlauben, die Verkehrspolitik des Bundesrates umzusetzen (insbesondere die vom Al-
penschutzartikel in der Bundesverfassung geforderte Verkehrsverlagerung auf die Schiene) 
und die im November 1998 von Volk und Ständen gutgeheissene Finanzierung der Gross-
projekte der Bahn sicherzustellen. Darüber hinaus enthält dieser Abschnitt das unverzicht-
bare Gegenstück zur Erhöhung der Gewichtslimite. Auch für die Gemeinschaft ist dieser 
Abschnitt von ausschlaggebender Bedeutung, da er zu einer besseren Vergleichbarkeit mit 
den auf den innergemeinschaftlichen alpenquerenden Achsen (Brenner, Montblanc) erho-
benen Strassenbenutzungsgebühren führt.»646 

221 Die LSVA wird auf alle Kraftfahrzeuge und deren Anhänger entrichtet, die ein 
Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen aufweisen, Güter transportieren, im 
In- oder Ausland immatrikuliert sind und das öffentliche Strassennetz der 
Schweiz befahren.647 Die Höhe der geschuldeten Abgabe ist vom Gesamtge-
wicht, von der Schadstoffemissionsstufe (Fahrzeugkategorie) und von den ge-
fahrenen Kilometern in der Schweiz abhängig. Das Abkommen deckelt den ge-
wichteten Durchschnitt der Gebühren auf höchstens 325 CHF für ein 
Fahrzeug, dessen Gesamtgewicht in beladenem Zustand nicht über 40 Tonnen 
liegt und das eine alpenquerende Strecke von 300 km, also beispielweise die 
Strecke Basel-Chiasso, zurücklegt. Die Gebühr für die Kategorie mit dem 
höchsten Verschmutzungsgrad beträgt nicht mehr als 380 CHF. Der Ge-
mischte Ausschuss passt die Erhebungsmodalitäten periodisch an.648 

Die Nettoeinnahmen, welche die Schweiz aus der LSVA generiert, betragen jährlich ca. 1,5 
Mia. CHF. Rund ein Viertel dieses Betrags stammt von ausländischen Transporteuren. Die 
Einnahmen werden vorwiegend zur Finanzierung der Bahninfrastruktur und weiterer Ver-
kehrsprojekte verwendet.649 

222 Weiterentwicklungen im EU-Recht – wie die Bahnpakete von 2000, 2004, 2007 
und 2016 – sind auch für das Landverkehrsabkommen bedeutsam, soweit sie 
abkommensrelevante Sachbereiche betreffen.650 Diesfalls liegt es am Ge-

Botschaft Bilaterale I, S. 6275. 
Die LSVA ist gleichsam das landverkehrsrechtliche Pendant zum personenfreizügigkeits-
rechtlichen Prinzip «gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort», dessen Beachtung 
mithilfe der flankierenden Massnahmen (FlaM) sichergestellt werden soll. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Landverkehr; s. zur 
Umsetzung von Beschlüssen des Gemischten Ausschusses im schweizerischen Recht 
BGE 136 II 337, E. 4.1. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Landverkehr. 
www.bav.admin.ch und Link zu Bahnreformen in der EU. 
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mischten Ausschuss, die Anhänge zu aktualisieren oder eine Änderung des Ab-
kommens selbst vorzuschlagen, sofern ein solcher Schritt – v.a. auch mit Blick 
auf das ordnungsgemässe Funktionieren des Abkommens – sachgerecht er-
scheint. 

In der EU wurde 2006 die Eisenbahnagentur (ERA) gegründet.651 Ziel der Agentur ist es, zur 
weiteren Entwicklung und zum reibungslosen Funktionieren eines einheitlichen europäi-
schen Eisenbahnraums ohne Grenzen beizutragen (Sicherheit, Interoperabilität, Konkur-
renzfähigkeit des Eisenbahnsektors, Genehmigungen für das Inverkehrbringen von Eisen-
bahnfahrzeugen und von Sicherheitsbescheinigungen für Eisenbahnunternehmen). Seit 
2015 existiert ein Mandat zur Aufnahme von Verhandlungen zwischen der Schweiz und 
der EU über einen Beitritt der Schweiz zur ERA.652 Aufgrund der offenen institutionellen 
Fragen wird die Zusammenarbeit seit 2019 im Rahmen einer Übergangslösung sicherge-
stellt.653 

223 Die neuen institutionellen Regeln werden auf das Landverkehrsabkommen an-
wendbar sein.654 Das gilt auch für die Beihilferegeln.655 Die Europäische Kommis-
sion und der Bundesrat haben sich geeinigt, Ausnahmen und Sonderlösungen 
weiterzuführen. Dazu gehören etwa das Nacht- und Sonntagsfahrverbot, die Ge-
wichtslimite für Lastwagen von 40 Tonnen, der Ausschluss der Kabotage für den 
Güter- und Personenverkehr auf der Strasse sowie die LSVA; sie sind von der dy-
namischen Rechtsübernahme ausgenommen. Die Schweiz und die EU verpflich-
ten sich, den internationalen Schienenpersonenverkehr für Unternehmen aus 
der anderen Vertragspartei zu öffnen. Ausländische Bahnunternehmen müssen 
dabei die in der Schweiz geltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen einhalten. 
Der Taktfahrplan hat Vorrang vor der Trassenvergabe an ausländische Unter-
nehmen. Trassenrestkapazitäten sollen allerdings prioritär an ausländische Un-
ternehmen vergeben werden, um den internationalen Schienenverkehr zu för-
dern. Die Zusammenarbeit mit der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA) soll 
vertieft werden. 

5. Luftverkehr 

224 Die EWG hat seit den 1980er-Jahren schrittweise einen europäischen Luftver-
kehrsbinnenmarkt entwickelt. Luftfahrtunternehmen der EWG/EG/EU sind 

Verordnung (EU) 2016/796. 
Pressemitteilung des Bundesrates vom 20. Mai 2015. 
Pressemitteilung des Bundesrates vom 13. Dezember 2024. 
S. oben N. 119–126; die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf dem Faktenblatt Land-
verkehr des Bundesrates vom Dezember 2024, ohne Kenntnisse des ausgehandelten Ver-
tragstextes, https://www.eda.admin.ch/europa/de/home.html und Link zu Bilateraler 
Weg/Stabilisierung und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs/Paketansatz. 
S. unten N. 245–247. 
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berechtigt, innergemeinschaftliche Strecken zu nutzen sowie Flugpreise und 
Frachtraten frei festzusetzen, sofern sie die gemeinsamen Vorgaben an die Si-
cherheit ihrer Flugzeuge, die fachliche Eignung ihres Personals und die Struk-
turen ihrer Organisation einhalten. Flankierende Massnahmen wie Vorgaben 
über Kartelle, den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung und staat-
liche Beihilfen schützen den Wettbewerb. 2002 wurde die Europäische Agen-
tur für Flugsicherheit gegründet (EASA). Seit 2004 ist der europäische Ge-
setzgeber zudem bestrebt, einen einheitlichen europäischen Luftraum (Single 
European Sky, SES) zu schaffen. Damit soll die Effizienz des Flugverkehrsma-
nagements und der Flugsicherungsdienste erhöht werden. 

225 1999 schlossen die EG und die Schweiz das Abkommen über den Luftverkehr 
(Luftverkehrsabkommen, LVA) ab.656 Es wurde 2002 in Kraft gesetzt und er-
möglicht der Schweiz die Teilnahme am europäischen Luftverkehrsbinnen-
markt. Das Abkommen wird als «partiellen Integrationsvertrag»657 bezeichnet, 
weil sich die Schweiz damit zur weitreichenden Übernahme des Acquis com-
munautaire verpflichtet hat und die Durchführung des Abkommens und die 
Gewährung von Rechtsschutz teils durch die Organe der EU wahrgenommen 
werden.658 Gemäss Bundesverwaltungsgericht «wird die Schweiz [mit dem 
Luftverkehrsabkommen] luftrechtlich von einem Drittland zu einem EU-Bin-
nenmarktland.»659 Das Abkommen enthält kartell- und beihilferechtliche Be-
stimmungen.660 

226 Das Abkommen gewährt den Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedstaats und 
der Schweiz sowie nach dem Recht eines EU-Mitgliedstaats oder der Schweiz 
gegründeten Gesellschaften, die ihren satzungsmässigen Sitz, ihre Hauptver-
waltung oder ihre Hauptniederlassung in der EU oder in der Schweiz haben, 
die primäre und sekundäre Niederlassungsfreiheit (Art. 4). Die Niederlas-
sungsfreiheit umfasst das Recht zur Aufnahme und Ausübung selbständiger 
Erwerbstätigkeiten sowie zur Gründung und Leitung von Unternehmungen, 
Agenturen und Zweigniederlassungen. Vorbehalten bleibt die Verordnung 
(EWG) Nr. 2407/92 über die Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Luft-
fahrtunternehmen (Art. 4 und Art. 5).661 Der EuGH hat festgestellt, dass das Ab-

S. zu diesem Abkommen DETTLING-OTT, Luftverkehrsabkommen passim. 
Botschaft Bilaterale I, S. 6156. 
S. oben N. 66; Urteil des BVGer vom 16. November 2022, B-710/2014, zur Zuständigkeit der 
schweizerischen Behörden zur Beurteilung von kartellrechtlichen Belangen «in Bezug auf 
Strecken zwischen der Schweiz und Drittländern» gemäss Art. 11 Abs. 2 LVA. 
Urteil des BVGer vom 16. November 2022, B-786/2014, E. 3.1. 
S. unten N. 237–240 und N. 243. 
Gemäss Ingress zum Anhang sind die Verweise auf die Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 als 
Verweise auf die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 zu verstehen. 
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kommen keine spezielle Bestimmung enthält, die darauf abzielt, die betroffe-
nen Luftfahrtunternehmen in den Genuss der unionsrechtlichen Vorschriften 
über die Dienstleistungsfreiheit kommen zu lassen.662 

227 Das Abkommen gewährleistet Luftfahrtunternehmen der EU und der Schweiz, 
welche über eine Genehmigung nach Massgabe der Verordnung (EWG) 
Nr. 2407/92 über die Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Luftfahrtun-
ternehmen verfügen, vorbehältlich der Verordnung (EWG) Nr. 2408/92 über 
den Zugang von Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft zu Strecken des in-
nergemeinschaftlichen Flugverkehrs, Verkehrsrechte (Art. 15):663 

– Überflugrechte und Zwischenlandungen zu nichtkommerziellen Zwecken 
sind im Abkommen nicht erwähnt, werden aber stillschweigend voraus-
gesetzt (1. und 2. Freiheit);664 

– Verkehrsrechte zwischen jedem Punkt in der EU und jedem Punkt in der 
Schweiz (3. und 4. Freiheit); 

– Verkehrsrechte in Bezug auf Zwischenlandungen mit der Aufnahme von 
Fluggästen bei internationalen Flügen (5. und 6. Freiheit); 

– Verkehrsrechte für schweizerische Luftfahrtunternehmen zwischen 
Punkten in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten (7. Freiheit); 

– Inlandflüge in einem EU-Mitgliedstaat und in der Schweiz werden nicht 
erfasst; die Vertragsparteien haben sich zwar darauf geeinigt, die EU 
macht den Abschluss aber von einer Einigung bei den institutionellen 
Fragen abhängig (8. und 9. Freiheit).665 

228 Die Schweiz ist verpflichtet, eine Vielzahl von EU-Rechtsakten zu beachten, 
auf die im Abkommen selbst oder in dessen Anhang verwiesen wird. Promi-
nente Beispiele betreffen die Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 zur Harmonisie-
rung der technischen Vorschriften und der Verwaltungsverfahren in der Zivil-
luftfahrt, die Fluggastrechteverordnung (EG) Nr. 261/2004,666 die Verordnung 
(EG) Nr. 300/2008 über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der Zi-

Urteil Fluglärmstreit, C-547/10 P, EU:C:2013:139, Rn. 81; s. zu diesem Urteil oben N. 81 und 
unten N. 230. 
Gemäss Ingress zum Anhang sind die Verweise auf die Verordnungen (EWG) Nr. 2407/92 
und (EWG) Nr. 2408/92 als Verweise auf die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 zu verste-
hen; s. zu diesen Freiheiten www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I 
(1999)/Luftverkehr; zur Weitergeltung von Luftverkehrsabkommen zwischen EU-Mit-
gliedstaaten und der Schweiz Art. 16; DETTLING-OTT, Luftverkehrsabkommen, Rz. 74-76. 
DETTLING-OTT, Luftverkehrsabkommen, Rz. 73. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Luftverkehr; s. unten 
N. 233. 
S. zur Auslegung dieser Verordnung oben N. 88; CHEYNEL, passim. 
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villuftfahrt, die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 über gemeinsame Vorschrif-
ten für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft und 
die Verordnung (EU) 2018/1139 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für 
die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsi-
cherheit. Diese Rechtsakte sind auch in der Schweiz unmittelbar anwendbar. 

In einem Urteil von 2012 bejahte das BGer die unmittelbare Anwendbarkeit der Anhänge 
der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91. Es kam zum Schluss, dass diese Anhänge die in casu
strittigen Anforderungen, denen ein «Postholder Flight Operations» genügen muss, mit 
hinreichender Klarheit umschreiben. Dabei hielt das BGer auch fest, dass diese Vorgaben 
eine gesetzliche Grundlage für einen Grundrechtseingriff (Art. 36 BV) – in casu die Wirt-
schaftsfreiheit (Art. 27 BV) – darstellen können.667 In einem Urteil von 2018 bestätigte das 
BGer, dass die justiziablen Bestimmungen des LVA und seiner Anhänge unmittelbar an-
wendbar sind; auch können diese Anhänge eine ausreichende gesetzliche Grundlage für 
die Anordnung erforderlicher Massnahmen – in casu für den Entzug von Flughafenauswei-
sen für im Sicherheitsbereich tätige Personen – darstellen.668 

In der EU wurden mehrere Vorabentscheidungsersuchen, welche die Auslegung der bi-
lateral einschlägigen Fluggastrechteverordnung (EG) Nr. 261/2004 spezifisch mit schwei-
zerischem Bezug betrafen (wie die Anwendbarkeit der Verordnung bei Flügen, die in der 
Schweiz beginnen, einen Zwischenstopp in der EU einlegen und dann zu ihrem Zielflug-
hafen ausserhalb Europas aufbrechen), wieder zurückgezogen und vom EuGH im Register 
gestrichen.669 Die Parteien einigten sich mutmasslich aussergerichtlich. 

229 Bei der Auslegung des Abkommens und der in den Anhängen referenzierten 
Rechtsakte gilt für die schweizerischen Behörden ein Beachtungsgebot hin-
sichtlich der Praxis in der EU.670 Die Anhänge müssen bei Weiterentwicklun-
gen des EU-Rechts aufdatiert werden, um das gute Funktionieren des Abkom-
mens nicht zu gefährden, was routinemässig geschieht.671 

230 Das Abkommen verbietet jegliche Diskriminierung auf Grund der Staatsange-
hörigkeit (Art. 3). Ungleichbehandlungen können aus Gründen der öffentli-
chen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt werden (Art. 7). 
Hinzu kommen die Vorgaben der einschlägigen EU-Rechtsakte.672 

Das LVA stand im Zentrum des Fluglärmstreits. Deutschland verfügte 2003 einseitig Be-
schränkungen von An- und Abflügen zum und vom Flughafen Zürich mit dem Ziel, im 
deutsch-schweizerischen Grenzgebiet die Lärmbelastung zu verringern. Diese Massnah-

BGE 138 II 42, E. 3. 
BGE 144 II 376, E. 9.4.1. 
S. etwa Beschluss Recinto-Pfingsten, C-259/13, EU:C:2014:236; Beschluss Stück, C-3/15, 
EU:C:2015:595; Beschluss Kammerer, C-172/16, EU:C:2016:625; Beschluss Schwarzder, 
C-33/23, EU:C:2023:926. 
S. oben N. 85 und N. 88. 
S. oben N. 103. 
TOBLER/BEGLINGER, Grundzüge, Rz. 309. 
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men waren eine Folge davon, dass die Bundesversammlung einem von der Schweiz mit 
Deutschland ausgehandelten Staatsvertrag zur gütlichen Regelung der Flüge über Süd-
deutschland die Zustimmung verweigert hatte.673 Die Europäische Kommission bestätigte 
die Rechtmässigkeit der deutschen Massnahmen, worauf sich die Schweiz an den Ge-
richtshof der EU wandte. Das EuG und der EuGH liessen die Frage offen, ob die Schweiz 
überhaupt zur Einreichung einer Nichtigkeitsklage berechtigt war. Generalanwalt Niilo 
Jääskinen bejahte die Klagebefugnis der Schweiz gestützt auf Art. 263 Abs. 4 AEUV, wäh-
rend er eine Klagebefugnis gestützt auf Art. 263 Abs. 2 AEUV verneinte, weil der Umstand, 
dass die Schweiz Vertragspartei des LVA ist, nicht ausreiche, um sie einem Mitgliedstaat 
gleichzustellen: «[D]er von der Schweizerischen Eidgenossenschaft gewählte Weg der bi-
lateralen Zusammenarbeit kann nicht dazu führen, dass dieser ‹à la carte›-Weg den mit 
einem Beitritt zur Union verbundenen Vorteilen entspricht.»674 Im Übrigen fehle es auch 
«an einer Perspektive eines Beitritts zur Union».675 Das EuG stellte fest, dass die deutsche 
Massnahme zu einer indirekten Schlechterbehandlung der Swiss International Air Lines 
führte. Diese Schlechterbehandlung konnte durch objektive Umstände gerechtfertigt wer-
den und stand auch in einem angemessenen Verhältnis zu dem mit der Massnahme ver-
folgten Ziel des Lärmschutzes. Das Verbot der Diskriminierung von Luftfahrtunternehmen 
auf Grund der Staatsangehörigkeit gemäss Art. 3 LVA war folglich nicht verletzt. Der EuGH 
wies die Beschwerde der Schweiz gegen das Urteil des EuG ab. Er kam auch zum Schluss, 
dass die unionsrechtlich gewährleistete Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 AEUV) nicht un-
besehen auf das LVA übertragen werden kann, ohne dass dieses Abkommen ausdrücklich 
eine entsprechende Bestimmung enthält. Dies war weder im Abkommen selbst noch in der 
darin referenzierten Verordnung Nr. 2408/92 der Fall. Der EuGH folgerte, dass die Dienst-
leistungsfreiheit und damit auch die entsprechende Praxis des EuGH in casu nicht ein-
schlägig waren.676 

Wenig überraschend wurde der Ausgang des Verfahrens in der Schweiz kritisch kommen-
tiert.677 Das Urteil war rechtlich zwar durchaus vertretbar: Mitentscheidend war, dass das 
LVA im fraglichen Bereich, d.h. bei der Einschränkung der Ausübung von Verkehrsrechten, 
das unionale Recht nur lückenhaft abbildet. Dessen ungeachtet drängt sich bei der Lektüre 
der Ausführungen der Kommission und der Gerichte aber auch der Eindruck auf, dass hier 
kein Musterbeispiel für eine sorgfältige Verhältnismässigkeitsprüfung vorliegt.678 Hier mag 
durchschimmern, dass es beim Fluglärmstreit um eine Nichtigkeitsklage eines Drittstaats 
ging. Würden analoge einseitige Massnahmen von Deutschland etwa gegenüber Flügen 

S. zum Ganzen Stellungnahme des Bundesrates zur Interpellation vom 20. Dezember 2006 
«Ablehnung des Staatsvertrags Schweiz-Deutschland bezüglich des Flughafens Zürich. 
Folgen» vom 28. März 2007. 
Schlussanträge Fluglärmstreit, C-547/10 P, EU:C:2012:565, Rn. 59. 
Ibid., Rn. 36. 
Urteil Fluglärmstreit, C-547/10 P, EU:C:2013:139, s. dazu oben N. 81; für eine Würdigung 
des erstinstanzlichen Urteils SCHLEISS, Rz. 33-37; MARESCEAU, S. 749-750, der argumentiert, 
dass die Begründung einer Zuständigkeit des EuG mit dem Wortlaut und dem Geist («the 
terms and spirit») des Abkommens nicht vereinbar ist. 
S. etwa L. M. BAUDENBACHER, Luftverkehrsabkommen, passim; TOBLER, Luftverkehrsrecht, 
passim. 
S. auch SCHWEIZER/TOBLER, S. 354, wonach die Kommission, das EuG und der EuGH die 
deutschen Massnahmen «erstaunlich mild» beurteilten, wobei die Gründe hierfür «mögli-
cherweise im Wertungsspielraum der Mitgliedstaaten im Bereich des Gesundheitsschut-
zes» liegen. 
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zum und vom Flughafen Salzburg – eine ansatzweise vergleichbare innerunionale Konstel-
lation, bei der bayerische Gebiete in Grenznähe ebenfalls, wenngleich bis heute vergeblich, 
Massnahmen zur Reduktion der Lärmbelastung durch Flugzeuge fordern – einer strenge-
ren Verhältnismässigkeitsprüfung unterzogen?679 

231 Das Abkommen stellt die Grundlage dar für die Beteiligung der Schweiz an der 
Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA; Verordnung (EU) 2018/
1139).680 Diese Agentur wurde 2002 gegründet; ihr Sitz befindet sich in Köln. 
Sie ist für die Sicherheit in der europäischen Luftfahrt zuständig und unter-
stützt die Europäische Kommission bei der Vorbereitung von Massnahmen 
insbesondere zur Durchführung von Verordnungen. Die EASA nimmt die ihr 
zugewiesenen Aufgaben – wie Musterzulassungen von Luftfahrzeugen, Über-
wachung der Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer, Qualifikation von 
Pilotinnen und Piloten und von Fachpersonal – auch gegenüber der Schweiz 
wahr. 

Der Beitrag der Schweiz an die EASA belief sich 2014-2019 auf 9 Mio. CHF.681 

232 Die Schweiz nimmt seit 2006 auch am einheitlichen europäischen Luftraum 
(Single European Sky, SES) teil. Die Europäische Kommission prüft und geneh-
migt den Leistungsplan der Schweiz (Skyguide) in den Bereichen der Sicher-
heit, Umwelt, Verkehrskapazität und Kosteneffizienz auf der Grundlage der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/317 zur Festlegung eines Leistungssys-
tems und einer Gebührenregelung für den einheitlichen europäischen Luft-
raum regelmässig.682 

233 Die neuen institutionellen Regeln werden auf das Luftverkehrsabkommen an-
wendbar sein.683 Auch die Beihilferegeln sollen novelliert werden.684 Die Euro-
päische Kommission und der Bundesrat schlagen zudem vor, die Kabotage-
rechte einzuführen (8. und 9. Freiheit), womit der Prozess der gegenseitig 
gewährten Verkehrsrechte abgeschlossen sein wird. Weiter soll sich die 

S. aber auch DETTLING-OTT, EuGH, passim, wonach es «im Urteil zu den Anflugbeschrän-
kungen beim Flughafen Zürich keine Hinweise darauf [gab], dass der EuGH die anwend-
bare europäische Verordnung in einem Streit zwischen zwei Mitgliedstaaten anders aus-
legen würde.» 
S. zum Ganzen SPECK, passim. 
Stellungnahme des Bundesrates vom 20. November 2019 auf die Interpellation 19.4008 
«Aktualisierte Zusammenstellung aller Zahlungen und Beiträge der Schweiz an die EU». 
www.bazl.admin.ch und Link zu Flugsicherung und Luftraum/Single European Sky (SES). 
S. oben N. 119–126; die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf dem Faktenblatt Luft-
verkehr des Bundesrates vom Dezember 2024, ohne Kenntnisse des ausgehandelten Ver-
tragstextes, https://www.eda.admin.ch/europa/de/home.html und Link zu Bilateraler 
Weg/Stabilisierung und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs/Paketansatz. 
S. unten N. 245–247. 
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Schweiz an SESAR 3, einem Forschungsprogramm zur Modernisierung des 
Flugverkehrsmanagements, beteiligen.685 

D. Wettbewerbsrecht 

1. Völkerrechtliche Grundlagen und Übersicht 

234 Die bis anhin vorgestellten Abkommen thematisieren vorwiegend Marktzu-
gangsfragen in einem klassischen Sinne. Sie bezwecken, staatliche Marktzu-
gangshürden für den Waren- und Dienstleistungshandel abzubauen (z.B. Zölle, 
mengenmässige Beschränkungen, technische Handelshemmnisse, interne 
Vorschriften) und die Personenfreizügigkeit zu fördern (z.B. Dienstleistungs- 
und Niederlassungsfreiheit, Familiennachzug, Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen). In Ergänzung dazu besteht eine Vielzahl von weiteren staatlichen 
und privaten Praktiken, welche den Handel zwischen der EU und der Schweiz 
mutmasslich behindern. Dazu gehören Verhaltensweisen privater Unterneh-
men, staatliche Beihilfen und das öffentliche Beschaffungswesen. Massnah-
men, welche verpönte Verhaltensweisen privater Unternehmen und protek-
tionistische Praktiken des Gemeinwesens disziplinieren, werden hinlänglich 
unter dem Titel des Wettbewerbsrechts zusammengefasst. 

235 Das WTO-Recht enthält wettbewerbsrechtliche Bestimmungen, welche auch 
für die EU und die Schweiz verbindlich sind.686 In Bezug auf staatliche Beihil-
fen disziplinieren Art. II:8(b) und Art. XVI GATT sowie das WTO-Übereinkom-
men über Subventionen und Ausgleichsmassnahmen die Gewährung von Bei-
hilfen durch die EU, ihre Mitgliedstaaten und die Schweiz. Diese Vorgaben 
verbieten gewisse Kategorien staatlicher Beihilfen (z.B. Exportsubventionen). 
Sie ermächtigen WTO-Mitglieder zum Erlass von Ausgleichsmassnahmen ge-
gen Beihilfen, sofern dadurch die einheimische Industrie geschädigt wird.687 

Das Abkommen über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens 
erweitert den Anwendungsbereich des WTO-Übereinkommens über das öf-
fentliche Beschaffungswesen im Verhältnis zwischen der EU und der Schweiz. 
Dieses Übereinkommen sieht für Beschaffungen durch die öffentliche Hand 
über einem gewissen Schwellenwert eine öffentliche Vergabe vor (Transpa-
renz- und Nichtdiskriminierungsgebot, Verfahrensgarantien). Demgegenüber 
enthält das WTO-Recht keine Regeln über die Zulässigkeit von Kartellen und 

S. zu SESAR 3 https://www.sesarju.eu/. 
S. zum WTO-Recht oben Fn. 376. 
S. zum Ganzen GUILLIARD, S. 79-137; OESCH, Subventionen, S. 258-262. 
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anderen Wettbewerbsbeschränkungen durch Private. Das Vorhaben, im Rah-
men der WTO umfassende Wettbewerbsregeln einzuführen, wurde – trotz ei-
ner gegenteiligen Absichtserklärung anlässlich der WTO-Ministerkonferenz in 
Singapur 1996 – bis heute nicht weiterverfolgt.688 

Die EU und die Schweiz haben 2024 die OECD-Mindestbesteuerung grosser, international tä-
tiger Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 750 Mio. Euro eingeführt (Global Anti-
Base Erosion rules, GloBE; Richtlinie (EU) 2022/2523 zur Gewährleistung einer globalen Min-
destbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen 
in der Union; Art. 129a BV, Mindestbesteuerungsverordnung, MindStV689). Solche Unterneh-
men müssen in jedem Staat, in dem sie unternehmerisch tätig sind, mindestens 15 % Steuern 
auf ihren Gewinn bezahlen. Gemäss Art. 2 MindStV beachtet die Schweiz bei der Berechnung 
des Gewinns die GloBE-Mustervorschriften und den zugehörigen Kommentar der OECD. 
Diese Dokumente enthalten – wenngleich vorläufig in rudimentärer Form – auch Vorgaben 
zur Behandlung von Vorteilen, welche den Unternehmen in Form von Finanzhilfen oder Steu-
ervergünstigungen gewährt werden (etwa im Bereich von Forschung & Entwicklung oder 
Dekarbonisierung). In Bezug auf kantonale Standortfördermassnahmen soll gemäss Bundesrat 
auf die Vereinbarkeit mit dem EU-Beihilferecht geachtet werden; dabei «kommt dem Krite-
rium der ‹Nicht-Selektivität›, das heisst der allgemeinen und diskriminierungsfreien Zugäng-
lichkeit von Standortmassnahmen, eine zentrale Bedeutung zu.»690 

236 Der bilaterale Acquis Schweiz-EU äussert sich punktuell zu wettbewerbsrecht-
lichen Aspekten.691 Einzelne Abkommen enthalten Bestimmungen zum Verhal-
ten privater Unternehmen und zu staatlichen Beihilfen. Das Abkommen über 
bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens und das Abkommen 
über die Zusammenarbeit bei der Anwendung des Wettbewerbsrechts der EU 
und der Schweiz machen Vorgaben zu den titelgebenden Sachbereichen. 

2. Kartellrecht 

237 Das Freihandelsabkommen (Art. 23 Abs. 1 lit. i und ii) und das Luftverkehrsab-
kommen (Art. 8 und Art. 9) enthalten kartellrechtliche Bestimmungen, die sich 
an private Unternehmen richten. Demnach sind wettbewerbsverhindernde, 
-einschränkende oder -verfälschende Vereinbarungen und aufeinander abge-
stimmte Verhaltensweisen sowie die missbräuchliche Ausnutzung einer 
marktbeherrschenden Stellung mit dem guten Funktionieren der Abkommen 
unvereinbar, soweit sie geeignet sind, den Handel zwischen der EU und der 

S. zu dieser Absichtserklärung WT/MIN/96/DEC, para. 20; DIEBOLD/RÜTSCHE, § 3 
Rz. 197-199, auch zum Scheitern weiterer Initiativen zur Schaffung eines multilateralen 
Abkommens über das Verbot von privaten Wettbewerbsbeschränkungen und zu einzelnen 
Kartellbestimmungen im WTO-Recht (Art. VIII GATS; Anhang über Telekommunikation). 
SR 642.161. 
Botschaft Besteuerung, S. 26. 
S. zum Ganzen TOBLER, Wirtschaftsrecht, passim. 
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Schweiz zu beeinträchtigen. Diese Bestimmungen ähneln dem Wortlaut der 
kartellrechtlichen Bestimmungen im EWGV (Art. 85, Art. 86 und Art. 90) bzw. 
AEUV (Art. 101, Art. 102 und Art. 106); die EWG erklärte beim Abschluss des 
Freihandelsabkommens, sie würde die kartellrechtlichen Bestimmungen des 
Freihandelsabkommens auf der Grundlage der Kriterien beurteilen, welche 
sich aus der Anwendung der Bestimmungen des EWGV ergeben.692 Im Gel-
tungsbereich des Luftverkehrsabkommens sind qua Verweis im Anhang 
(2. Wettbewerbsregeln) die Verordnung (EG) Nr. 487/2009 zur Freistellung be-
stimmter Vereinbarungen im Luftverkehr und die Fusionskontrollverordnung 
(EG) Nr. 139/2004 anwendbar. 

Unternehmen in der Schweiz und der EU sind ungeachtet bilateraler Verpflichtungen oh-
nehin verpflichtet, das unionale und schweizerische Wettbewerbsrecht zu beachten, so-
fern sich ihre Praktiken in der EU und der Schweiz auswirken, auch wenn diese Praktiken 
im Ausland veranlasst wurden. Das Auswirkungsprinzip wurde in der EU wesentlich durch 
den EuGH entwickelt.693 In der Schweiz ist es in Art. 2 Abs. 2 KG verankert.694 

238 Die kartellrechtlichen Bestimmungen des Freihandelsabkommens sind in der 
Praxis selten getestet worden. Ein Grund dafür ist zumindest mit Blick auf die 
Schweiz, dass das Bundesgericht diese Bestimmungen als nicht unmittelbar 
anwendbar qualifiziert.695 Sofern eine Vertragspartei der Meinung ist, eine be-
stimmte Praktik sei mit Art. 23 Abs. 1 FHA nicht vereinbar, kann sie den Ge-
mischten Ausschuss befassen und – sofern keine gütliche Einigung erzielt wird 
– Schutzmassnahmen ergreifen (Art. 27 FHA). 

Die Europäische Kommission und die (damalige) schweizerische Kartellkommission unter- 
suchten in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre kartellrechtlich problematische Vereinba-
rungen der Volkswagen AG mit ihren Händlern in Italien zur Verhinderung von Direkt- und 
Parallelimporten von Autos der Marke VW und Audi in andere europäische Staaten.696 Die 
Schweiz stellte sich im Gemischten Ausschuss auf den Standpunkt, dass das Verhalten der 
Volkswagen AG auch gegen Art. 23 Abs. 1 lit. i FHA verstiess. Der Gemischte Ausschuss ver-
zichtete allerdings darauf, eine Entscheidung zu fällen.697 

S. zu dieser Erklärung oben N. 85. 
S. zum räumlichen Geltungsbereich des unionalen Kartellrechts SCHROEDER/
SCHUHMACHER/STOCKENHUBER, Art. 101 Rz. 31-39. 
Vgl. dazu BGE 127 III 219, E. 3; COTTIER et al., Rz. 692-697; HEIZMANN/MAYER, Art. 2 
Rz. 55-80. 
BGE 104 IV 175, E. 2c; s. dazu DIEBOLD/RÜTSCHE, § 3 Rz. 204; BREITENMOSER/WEYENETH, 
Rz. 825; MERKT, S. 289. Dieses Urteil erging 1978 und damit vor der Einführung einer grif-
figen Kartellgesetzgebung in der Schweiz. Dies mag mit ein Grund für die Ablehnung der 
unmittelbaren Anwendbarkeit gewesen sein. Diese Überlegung verdanke ich Nicolas Die-
bold. 
S. für die Haltung der Kommission, wonach Volkswagen AG Zuwiderhandlungen gegen 
Art. 85 EGV beging, Entscheid vom 28. Januar 1998, 1998/L 124/60. 
TOBLER/BEGLINGER, Grundzüge, Rz. 380; MERKT, S. 281. 
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239 Die kartellrechtlichen Bestimmungen des Luftverkehrsabkommens wurden bis 
anhin einige Male im Zusammenhang mit Handlungen der Lufthansa AG/
Swiss International Air Lines AG angewendet. Abweichend vom Grundsatz, 
wonach die Vertragsparteien für die Durchführung der Abkommen zuständig 
sind, obliegt die Durchführung der kartellrechtlichen Bestimmungen des Luft-
verkehrsabkommens auch vis-à-vis der Schweiz der Europäischen Kommis-
sion (Art. 11); der Gerichtshof der EU ist für die Gewährung des Rechtsschutzes 
zuständig (Art. 20). 

2005 genehmigte die Europäische Kommission die Übernahme der Swiss International Air 
Lines AG durch die Deutsche Lufthansa AG auf der Grundlage der Fusionskontrollverord-
nung und von Art. 11 LVA.698 

2010 stellte die Europäische Kommission Zuwiderhandlungen diverser Flugunternehmen – 
u.a. der Swiss International Air Lines AG und der Deutschen Lufthansa AG – gegen Art. 101 
AEUV, Art. 53 EWRA und Art. 8 LVA fest wegen unrechtmässiger Absprachen über Preise bei 
Luftfrachtflügen.699 Einzelne Unternehmen profitierten von Kronzeugenregelungen. Andere 
wurden zur Bezahlung von Geldbussen verpflichtet. Die daraufhin anhängig gemachten 
Rechtsstreitigkeiten vor dem EuG und EuGH – auch gegen einen zwischenzeitlich neu ergan-
genen Bussenbeschluss der Kommission – wurden noch nicht definitiv entschieden.700 

240 Das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass die kartellrechtlichen Be-
stimmungen gemäss Art. 8 und Art. 9 LVA «beide ohne weiteres self-executing 
sind».701 

3. Beihilferecht 

(a) Geltende Regelungen 

241 Das Freihandelsabkommen (Art. 23 Abs. 1 lit. iii) und das Luftverkehrsabkom-
men (Art. 13) enthalten Bestimmungen zu staatlichen Beihilfen.702 Demnach 
sind mit dem guten Funktionieren der Abkommen staatliche Beihilfen, die den 
Wettbewerb durch Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produkti-
onszweige verfälschen oder zu verfälschen drohen, unvereinbar, soweit sie ge-

Entscheidung vom 4. Juli 2005, COMP/M.3770; s. Art. 42a KG zur Zuständigkeit bei Unter-
suchungen. 
Beschluss vom 9. November 2010, 2014/C 371/09. 
S. z.B. C-379/22 P, Singapore Airlines und Singapore Airlines Cargo/Kommission; 
BREITENMOSER/WEYENETH, Rz. 923; MÜLLER/PRANTL, 2023, S. 494-495. 
Urteil des BVGer vom 16. November 2022, B-786/2014, E. 5.4.2; s. DIEBOLD/RÜTSCHE, § 3 
Rz. 207; FREUND, Rz. 47; zum Verhältnis zwischen Art. 9 und Art. 12 LVA Urteil des BGer vom 
16. April 2018, 2C_377/2016, E. 5. 
S. zum Ganzen DIEBOLD/RÜTSCHE, § 2 Rz. 505-514; DUMONT/ADEMI, Rz. 379-396; GUILLIARD, 
S. 425-435; MAYORAZ, passim. 
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eignet sind, den Handel zwischen der EU und der Schweiz zu beeinträchtigen. 
Das Luftverkehrsabkommen enthält zudem eine Liste von Beihilfen, welche 
mit dem Abkommen vereinbar sind. Diese Bestimmungen sind praktisch gleich 
formuliert wie die beihilferechtlichen Bestimmungen im EWGV (Art. 92) bzw. 
AEUV (Art. 107 AEUV); die EWG erklärte beim Abschluss des Freihandelsab-
kommens, sie würde die beihilferechtlichen Bestimmungen dieses Abkom-
mens auf der Grundlage der Kriterien beurteilen, welche sich aus der Anwen-
dung der Bestimmungen des EWGV ergeben.703 

Art. 23 Abs. 1 lit. iii FHA enthält keine Ausnahmetatbestände. Das dürfte auf ein Missver-
ständnis zurückzuführen sein und nicht auf einen bewussten Entscheid, im bilateralen Ver-
hältnis Beihilfen ausnahmslos zu verbieten.704 Die im EU-Recht einschlägigen Ausnahmen 
dürften mutatis mutandis auch bilateral greifen. Die Schweiz beharrt darauf, die Beihilfe-
regelung im FHA autonom auszulegen, orientiert sich aber auch an der Praxis in der EU. So 
bejahte der Bundesrat 2022 die Vereinbarkeit der geplanten Tonnagesteuer auf Seeschiffe 
(welche das Parlament schliesslich verwarf, nicht zuletzt aufgrund ernsthafter Zweifel an 
der Verfassungsmässigkeit einer solchen Steuer) mit Art. 23 Abs. 1 FHA mit dem Zirkel-
schluss, wonach das EU-Recht ebenfalls solche Steuervergünstigungen zulässt: «Unabhän-
gig von der Frage der Anwendbarkeit von Artikel 23 FHA ist die Kompatibilität mit dem 
von der EU gesteckten Rahmen für die Tonnagesteuer sichergestellt. Die Schweiz rich-
tet sich bei der Ausgestaltung ihrer Tonnagesteuer in den zentralen Bereichen nach den 
Leitlinien für staatliche Beihilfen im Seeverkehr der EU, die für die Europäische Kommis-
sion als zentrale Rechtfertigung zur Einräumung der mitgliedstaatlichen Steuervergünsti-
gungen für die EU-Schifffahrtsindustrie genügen. Während gemäss den EU-Leitlinien ein 
Mindestanteil der Schiffsflotte das EU-/EWR-Flaggenerfordernis erfüllen muss, soll in der 
Schweiz als Voraussetzung die kumulative Ratifikation der vier zentralen maritimen Über-
einkommen vorausgesetzt werden. Trotz gewisser Unterschiede führt das Schweizer Ton-
nagesteuerregime damit insgesamt zu gleich langen Spiessen im Vergleich zu jenen EU-
Mitgliedstaaten, die ebenfalls Tonnagesteuerregelungen vorsehen.»705 

Ungeachtet völkerrechtlicher Verpflichtungen sind Drittstaaten und Unternehmen, welche 
ihren Sitz in einem Drittstaat haben, gut beraten, das EU-Recht zur Beihilfegewährung zu 
beachten, wenn solche Unternehmen eine wirtschaftliche Tätigkeit auf dem Binnenmarkt 
ausüben. Die Verordnung (EU) 2022/2560 über drittstaatliche Subventionen, welche den 
Binnenmarkt verzerren, enthält Regeln für die Prüfung solcher Subventionen und die Be-
seitigung von Verzerrungen.706 Verzerrungen können etwa bei Zusammenschlüssen und 
öffentlichen Vergabeverfahren auftreten. Die Kommission kann Abhilfemassnahmen aufer-
legen. Art. 44 Abs. 9 der Verordnung verbietet eine Befassung durch die Kommission, so-
fern diesfalls völkerrechtliche Verpflichtungen der EU – wie WTO-Recht oder das FHA mit 
der Schweiz – verletzt würden. 

S. zu dieser Erklärung oben N. 85. 
A.M. DUMONT/ADEMI, Rz. 380, wonach die Tatsache, dass der Schlussakte eine Auslegungs-
erklärung beigelegt ist, den Schluss nahelegt, dass die Vertragsparteien das FHA autonom 
auslegen. 
Botschaft Tonnagesteuer, S. 42-43. 
S. zu den Auswirkungen der neuen Verordnung auf die Schweiz BREITENMOSER/BAI, passim; 
BUNDI, EU-Binnenmarkt, passim; HIRSBRUNNER, Bilaterale III, Rz. 16-19. 
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242 Die beihilferechtlichen Bestimmungen des Freihandelsabkommens haben in 
der Praxis nur vereinzelt eine Rolle gespielt. Sie richten sich primär an die Be-
hörden der Schweiz und der EU und ihrer Mitgliedstaaten. Ungeklärt ist, ob 
und – sofern dies der Fall ist – unter welchen Voraussetzungen Einzelne sich 
unmittelbar darauf berufen können.707 

Der bekannteste Fall, in dem Art. 23 Abs. 1 lit. iii FHA zur Debatte stand, war der Steuerstreit 
zwischen der EU und der Schweiz. Gestützt auf eine betont binnenmarktrechtlich orientierte 
Auslegung dieser Bestimmung kam die Europäische Kommission 2007 zum Schluss, dass die 
kantonalen Steuerprivilegien für im Ausland tätige Unternehmen mit Sitz in der Schweiz mit 
dem bilateralen Beihilfeverbot nicht vereinbar waren.708 2014 unterzeichneten die EU und die 
Schweiz ein Memorandum of Understanding, um diese Auseinandersetzung gütlich beizule-
gen. Der Bundesrat erklärte sich bereit, die Abschaffung von Steuerregimes, welche eine un-
terschiedliche Behandlung in- und ausländischer Erträge vorsehen, in die Wege zu leiten. Die 
EU-Mitgliedstaaten bekräftigten ihre Absicht, gegen die Schweiz ergriffene Gegenmassnah-
men aufzuheben. Die Auseinandersetzung fand mit der Annahme des Bundesgesetzes über 
die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) durch die Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger 2019 zumindest auf Bundesebene ihren Abschluss.709 

Die Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt qualifizierte in einem 
Entscheid von 2005 den Vorzugstarif für die Beförderung von Presseerzeugnissen, welche im 
Inland gedruckt wurden, von denen im Ausland gedruckte Presseerzeugnisse aber nicht profi-
tieren konnten, als staatliche Beihilfe gemäss Art. 23 FHA und bestätigte gestützt auf eine völ-
kerrechtskonforme Auslegung von Art. 15 des Postgesetzes (in der damaligen Fassung) die Un-
rechtmässigkeit der unterschiedlichen Behandlung.710 

In Frankreich qualifizierte das Tribunal de Commerce de Lyon in einem Entscheid von 2016 
finanzielle Unterstützungsleistungen der Schweizerischen Post AG an die CarPostal France 
SAS (eine Tochtergesellschaft der Schweizerischen Post AG) und eine Tochtergesellschaft der 
CarPostal France SAS als staatliche Beihilfen i.S.v. Art. 23 FHA. Mithilfe dieser Beihilfen wa-
ren diese Gesellschaften in der Lage, künstlich tiefe Angebote für öffentliche Aufträge auf 
dem Markt des öffentlichen Verkehrs einzureichen, und verursachten eine unlautere Wett-
bewerbsverzerrung. Das Gericht verurteilte die CarPostal France SAS und deren Tochterge-
sellschaft wegen des Verstosses gegen das FHA und weiterer Verstösse gegen wettbewerbs-
rechtliche Vorgaben im französischen Recht zur Bezahlung von Schadenersatz an die 
Konkurrenzunternehmen in der Höhe von 10,6 Mio. EUR.711 Die CarPostal France SAS und de-

S. DIEBOLD/RÜTSCHE, § 2 Rz. 511-512; BAUMANN, Rz. 561; BUNDI, Zulässigkeit, S. 137-138. 
Entscheidung vom 13. Februar 2007, C (2007) 411; s. zur Erklärung der EWG über die Aus-
legung von Art. 23 FHA oben N. 85; offen bleibt, warum die Schweiz nicht versucht hat, 
diese Entscheidung mittels Nichtigkeitsklage vor dem EuG/EuGH anzufechten (Art. 230 
EGV, Art. 263 AEUV); s. OESCH, EuGH, Rz. 83. 
S. zum STAF AS 2019 2395; zur rechtlichen Einschätzung der unterschiedlichen Positionen 
der Schweiz und der EU ARIOLI, Tragweite, passim; COTTIER et al., Rz. 737-742; COTTIER/
MATTEOTTI, passim; EPINEY, Steuern, passim; GUILLIARD, S. 429-431; MAYORAZ, S. 160-167. 
Entscheid vom 20. Oktober 2005, H-2004-174, E. 13.6-13.8; s. dazu auch oben N. 137. 
Jugement du 23 septembre 2016, Rôle n° 2014J00357. 
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ren Tochtergesellschaft legten in der Folge Beschwerde ein. Vor dem Entscheid des Appellati-
onsgerichts einigten sich die Parteien aussergerichtlich.712 

243 Das Luftverkehrsabkommen verpflichtet die Vertragsparteien, die in den EU-
Mitgliedstaaten und der Schweiz bestehenden und geplanten Beihilferegelungen 
fortlaufend zu prüfen (Art. 14). In der EU übernimmt die Europäische Kommission 
diese Aufgabe. In der Schweiz wurde diese Aufgabe der Wettbewerbskommission 
(WEKO) übertragen. Sie überprüft, ob geplante Beihilfen durch den Bundesrat, 
die Kantone, Gemeinden oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften und 
Anstalten mit dem Luftverkehrsabkommen vereinbar sind; die für die Beihilfen-
gewährung zuständigen Behörden berücksichtigen das Ergebnis der Prüfung der 
WEKO, sind aber nicht daran gebunden (Art. 103 LFG).713 

Die WEKO war einige Male aufgerufen, als Beihilfeaufsichtsbehörde nach Massgabe von 
Art. 14 LVA i.V.m. Art. 103 LFG zu amten. 2004 kam sie zum Schluss, dass bei einem staatlich 
unterstützten Projekt zur Wiederinbetriebnahme des früheren Terminals T2 des Flugha-
fens Genf keine staatliche Beihilfe i.S.v. Art. 13 LVA vorlag.714 2018 prüfte die WEKO einen 
Entlastungsmechanismus zugunsten der SWISS im Zusammenhang mit dem Erlass ei-
nes neuen Lärmgebührenmodells für Luftfahrzeuge am Flughafen Zürich; sie qualifizierte 
diesen Mechanismus nicht als staatliche Beihilfe gemäss Art. 13 LVA.715 Während der Co-
vid-19-Pandemie 2020 fanden zwei Beihilfeprüfungen statt. Das erste Verfahren betraf Un-
terstützungsmassnahmen zugunsten der SWISS und Edelweiss, welche als mit dem LVA 
vereinbar eingestuft wurden.716 Im zweiten Verfahren war die WEKO aufgerufen, Unter-
stützungsmassnahmen des Bundesrates in Form von Garantien zur Sicherung von Darle-
hen an die SR Technics zu überprüfen.717 Sie berücksichtigte in ihrer Stellungnahme eine 
Vielzahl von EU-Rechtsakten und Mitteilungen der Kommission und hierzu ergangene Ur-
teile des EuGH, auch ohne dass diese Rechtsakte und Mitteilungen im LVA referenziert 
waren. Gemäss WEKO ist eine «grundsätzliche Orientierung» an diesen Rechtsakten und 
Mitteilungen angezeigt, um «eine einheitliche Auslegung» des LVA zwischen den Vertrags-
parteien zu gewährleisten.718 Die WEKO kam zum Schluss, dass die Unterstützungsmass-
nahmen nicht vereinbar waren mit dem LVA. Dies hinderte den Bundesrat allerdings nicht 
daran, sie gleichwohl zu gewähren: «Der Bundesrat nimmt diese Stellungnahme zur Kennt-
nis, möchte aber an der Unterstützung festhalten.»719 

244 Das Landverkehrsabkommen enthält zwei Bestimmungen zu staatlichen Beihilfen. 
Die Vertragsparteien können zur Schaffung eines angepassten Angebots im Schie-
nen- und kombinierten Verkehr Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur, die 

Niederer Kraft Frey Client News vom 22. April 2020, www.nkf.ch. 
S. zum Verfahren vor der WEKO HIRSBRUNNER, Kontrolle, Rz. 4-12. 
RPW 2004/4, S. 1300. 
RPW 2019/3b, S. 1040; Verfügung des BAZL vom 5. Juni 2019, Rz. 112-115. 
RPW 2020/3b, S. 1233. 
RPW 2020/3b, S. 1266; s. dazu DUMONT/ADEMI, Rz. 391-392; SEITZ/BERNE, Entwicklungen, 
S. 436-437. 
Ibid., Rz. 71-72. 
Pressemitteilung des Bundesrates vom 1. Juli 2020. 
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festen und beweglichen Umschlageinrichtungen zwischen Landverkehrsträgern, 
das im kombinierten Verkehr eingesetzte Material und die Betriebskosten der kom-
binierten Verkehrsdienste im Transit durch die Schweiz finanziell unterstützen, 
sofern diese Massnahmen die Qualität und die Wettbewerbsfähigkeit des Preisan-
gebots im Schienen- und kombinierten Verkehr verbessern und keine unverhält-
nismässigen Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Betreibern verursachen 
(Art. 35 Abs. 2). Die Vertragsparteien gewähren Unternehmen, insbesondere Ver-
kehrsunternehmen, keine direkten oder indirekten staatlichen Beihilfen mit dem 
Ziel, die Auswirkungen zu mildern, die sich für die Unternehmen dadurch ergeben, 
dass die Kosten, welche die in diesem Abkommen vorgesehenen Gebühren verur-
sachen, der Beförderung angelastet werden (Art. 38 Abs. 6). 

(b) Geplante Neuerungen 

245 Die Europäische Kommission und der Bundesrat schlagen vor, dass die 
Schweiz und die EU das unionale Beihilferecht im Geltungsbereich der folgen-
den Abkommen anwenden: Luftverkehrsabkommen (LVA), Landverkehrsab-
kommen (LandVA) und Stromabkommen.720 Entsprechend dem vertikalen An-
satz der avisierten Vertragsrevisionen wird das einschlägige Recht – 
einheitliche Grundsätze, bereichsspezifische Konkretisierungen und Ausnah-
men – separat in den jeweiligen Abkommen geregelt. Vor allem das Stromab-
kommen soll für die wichtigsten Fördermassnahmen der Schweiz diverse sek-
torspezifische Absicherungen enthalten.721 

246 In Bezug auf die Überwachung gilt weiterhin das Zweisäulenprinzip: Die Ver-
tragsparteien sind verpflichtet, die beihilferechtlichen Vorgaben in ihrem je-
weiligen Hoheitsgebiet ordnungsgemäss durchzuführen. Während in der EU 
naturgemäss die Kommission diese Aufgabe wahrnimmt, wird die Schweiz ver-
pflichtet, eine unabhängige Überwachungsbehörde einzurichten. Bund, Kan-
tone und Gemeinden müssen neue Beihilfen, welche nicht von einer Aus-
nahme profitieren (Freistellung) und über einem gewissen Schwellenwert 
liegen, bei dieser Behörde notifizieren. Sie prüft die Vereinbarkeit der geplan-
ten Beihilfe mit dem betroffenen Abkommen. Der Bundesrat schlägt ein Mo-

Die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf dem Faktenblatt Beihilfen des Bundesrates 
vom Dezember 2024, ohne Kenntnisse des ausgehandelten Vertragstextes, https://www.
eda.admin.ch/europa/de/home.html und Link zu Bilateraler Weg/Stabilisierung und 
Weiterentwicklung des bilateralen Wegs/Paketansatz. – Vgl. zu Implikationen einer Über-
nahme des EU-Beihilferechts in ausgewählten Sektoren (über die abgeschlossenen Ver-
handlungen hinaus) KELLERHALS/TRÜTEN (Hrsg.), passim. 
Bundesrat, Faktenblatt Strom, https://www.eda.admin.ch/europa/de/home.html und Link 
zu Bilateraler Weg/Stabilisierung und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs/Paketansatz. 
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dell vor, wonach die Überwachungsbehörde ein unverbindliches Gutachten 
vorlegt. Sofern die beihilfegewährende Behörde einem negativen Gutachten 
nicht folgt, befinden auf Beschwerde hin die schweizerischen Gerichte über 
die Vereinbarkeit der Beihilfe mit den bilateralrechtlichen Vorgaben. Dies 
müsste konsequenterweise auch bei Beihilfen, welche die Bundesversamm-
lung beschliesst, gelten. Andernfalls würde der Vorgabe, einen Überwa-
chungsmechanismus einzurichten, der demjenigen in der EU gleichwertig 
(«equivalent») ist, kaum Genüge getan.722 Hier ist noch manches unklar.723 

Ein ähnlicher Überwachungsmechanismus besteht bereits im Geltungsbereich des LVA. 
Zurzeit ist die WEKO für die Überwachung der Beihilfenregeln gemäss LVA zuständig. Neu 
wäre es auch hier möglich, eine Beihilfengewährung gerichtlich anzufechten, wenn ei-
ner Stellungnahme nicht gefolgt wird (wie dies bei der Beihilfengewährung an SR Technics 
2020 der Fall war).724 Es scheint naheliegend, die WEKO als Überwachungsbehörde auch 
für die Prüfung von Beihilfen gemäss LandVA und Stromabkommen zu inthronisieren.725 

Die Schweiz tut gut daran, die Ausgestaltung der neuen Überwachungsbehörde, ihre Kompe-
tenzen und das Verhältnis zur gerichtlichen Nachkontrolle nicht nur mit Blick auf die aktuell 
betroffenen drei Abkommen zu definieren, sondern auch mit Blick auf potentiell weitere An-
wendungsfälle. Es ist durchaus denkbar, dass dereinst eine Modernisierung des FHA von 1972 
und die Schaffung eines (Finanz‑)Dienstleistungsabkommens avisiert wird. Dabei dürfte die 
Qualifikation dieser Abkommen als Binnenmarktabkommen und damit ihre Unterstellung un-
ter die Beihilferegeln naheliegen – womit die Beihilfenkontrolle in einem deutlich umfassen-
deren Ausmass greifen würde.726 Das wäre ein Paradigmawechsel in einem Land, das weder 
griffige Beihilferegeln noch wirksame Kontrollmechanismen kennt.727 

Vgl. Ziff. 17 des Common Understanding; gemäss der Europäischen Kommission einigten sich die 
Unterhändlerinnen und Unterhändler auf das folgende: «Switzerland will have to establish a State 
aid control system delivering an equivalent level of surveillance and enforcement as the one pro-
vided in the EU system, including through an independent surveillance authority.», Questions 
and answers on the broad package of measures to deepen and expand the EU-Switzerland relati-
onship, 20 December 2024, https://ec.europa.eu/commission/presscorner. 
Fraglich ist weiter, ob die Einrichtung einer Überwachungsbehörde auf der Grundlage der 
geltenden BV möglich ist oder ob hierfür (etwa in Bezug auf die Kontrolle von Beihilfen 
der Kantone und Gemeinden) eine neue Verfassungsgrundlage geschaffen werden muss. 
S. zum Ganzen Expertenkommission Reform Wettbewerbsbehörden, Schlussbericht vom 
1. Dezember 2023, S. 36; GSCHWEND/SULGER, passim; HIRSBRUNNER, Kontrolle, passim; 
SEILER, Beihilfenüberwachung, passim. 
S. oben N. 243. 
Vgl. dazu aber auch HIRSBRUNNER, Kontrolle, Rz. 18-24, der darauf hinweist, dass bei einer 
unabhängigen, «technischen» Behörde ohne direkte politische Verantwortung wie der 
WEKO die Gefahr bestünde, dass sie im Vergleich zur Europäischen Kommission «päpstli-
cher als der Papst» agieren würde; dabei verfügt gerade die Kommission im Beihilfenrecht 
über zuweilen erhebliche Ermessensspielräume und politische Steuerungsmöglichkeiten, 
was beim Aufbau einer solchen Behörde in der Schweiz (institutionelle Stellung, Zusam-
mensetzung, Kompetenzen) zu berücksichtigen ist. 
Vgl. auch BALDI, Rz. 25-29; HIRSBRUNNER, Beihilfen, passim; ZURKINDEN, S. 17-24. 
S. etwa BUNDI, Zulässigkeit, passim; OESCH, Subventionen, passim. 
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247 Sofern die EU oder die Schweiz der Meinung sind, die Gewährung einer Bei-
hilfe verstosse gegen ein Abkommen, können sie neu die Einsetzung eines 
Schiedsgerichts verlangen, sofern der Streitfall im Gemischten Ausschuss 
nicht beigelegt werden kann. Wirft der Streitfall eine Frage betreffend die Aus-
legung von «Begriffen des EU-Rechts» auf – was bei den «vervölkerrechtlich-
ten» Beihilferegeln regelmässig der Fall sein dürfte, sofern es nicht um spezi-
fisch der Schweiz zugestandene Ausnahmen ohne Bezug zum EU-Recht 
geht –, ruft das Schiedsgericht den EuGH an.728 

4. Öffentliches Beschaffungswesen 

248 Die EG und die Schweiz einigten sich im Nachgang zur Uruguay Runde 
(1986-1994) darauf, bilateral über eine Ausweitung des Geltungsbereichs des 
WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) zu ver-
handeln. Diese Verhandlungen führten 1999 zur Unterzeichnung des Abkom-
mens über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens.729 Es trat 
2002 in Kraft. 

Gemäss Schätzungen der Europäischen Kommission weist der Beschaffungsmarkt der öf-
fentlichen Hand in der EU jährlich ein Volumen von rund 2’400 Mia. EUR auf. Zu diesem 
Markt haben nach Massgabe des WTO-Übereinkommens und des bilateralen Abkommens 
auch schweizerische Unternehmen Zugang.730 

249 Dieses Abkommen bewirkt eine mit dem EWR-Abkommen vergleichbare ge-
genseitige Marktöffnung zwischen den EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz. 
Es dehnt den Anwendungsbereich des WTO-Übereinkommens auf die schwei-
zerischen Gemeinden und Bezirke aus, lässt einzelne im Rahmen des WTO-
Übereinkommens angebrachte Vorbehalte der EU gegenüber der Schweiz fal-
len und unterstellt gewisse öffentliche und private Vergabestellen in den 
Sektoren Telekommunikation, Wasser‑, Energie- und Verkehrsversorgung der 
Ausschreibungspflicht. Eine Ausklinkklausel stellt sicher, dass solche Vergabe-
stellen nicht mehr der Ausschreibungspflicht unterstehen, sofern in dem Sek-
tor, in dem sie tätig sind, nachweislich Wettbewerb herrscht (Art. 3 Abs. 5). 

Zurzeit sind die Sektoren Telekommunikation und Güterverkehr auf Normalspur vom Gel-
tungsbereich des Abkommens ausgenommen.731 

S. für die geplanten Regeln zur Streitbeilegung oben N. 124. 
S. zu diesem Abkommen BIAGGINI, Beschaffungswesen, passim; ZIMMERLI, passim. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Öffentliches Beschaf-
fungswesen. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Öffentliches Beschaf-
fungswesen. 
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250 Die einschlägigen Schwellenwerte werden im WTO-Übereinkommen und – 
für die erwähnten öffentlichen und privaten Vergabestellen, die ebenfalls aus-
schreibungspflichtig sind – in Art. 3 Abs. 4 des Abkommens umschrieben. 

251 Das Abkommen verpflichtet die Vertragsparteien, darauf zu achten, dass die 
von ihren Vergabestellen angewandten Verfahren und Praktiken der Auftrags-
vergabe den Grundsätzen der Nichtdiskriminierung, der Transparenz und der 
Gleichbehandlung entsprechen (Art. 4 und Art. 6). Das für die Auftragsvergabe 
massgebende Kriterium ist das wirtschaftlich günstigste Angebot unter Be-
rücksichtigung besonderer Wertungskriterien (wie Lieferfrist, Ausführungs-
dauer, Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität, technischer Wert, Kundendienst 
und Verpflichtungen hinsichtlich Ersatzteile) oder ausschliesslich der nied-
rigste Preis (Art. 4 Abs. 1 lit. e). Die Vertragsparteien sind verpflichtet, nicht-
diskriminierende, rasch greifende, transparente und wirksame Verfahren ein-
zurichten, damit Lieferantinnen oder Dienstleistungserbringer gegen 
Verletzungen des Abkommens bei Beschaffungen, an denen sie ein Interesse 
haben oder hatten, Beschwerde erheben können (Art. 5 Anhang V). Das Prinzip 
der Nichtdiskriminierung gilt auch in Verfahren zur Vergabe von Aufträgen, 
deren Auftragswert unter den einschlägigen Schwellenwerten liegt (Art. 6 
Abs. 3); diesfalls sieht das Abkommen allerdings keine Möglichkeit vor, die Ver-
gabe an einen Konkurrenten anzufechten. 

252 Uneinigkeiten zwischen den Vertragsparteien werden im Gemischten Aus-
schuss erledigt. Die Durchführung des Abkommens wird in jeder Vertragspar-
tei zudem von einer unabhängigen Überwachungsbehörde kontrolliert (Art. 8). 
In der Schweiz wurde zu diesem Zweck die Kommission für das Beschaffungs-
wesen Bund-Kantone (KBBK) geschaffen (Art. 59 BöB). In der EU übernimmt 
die Europäische Kommission diese Aufgabe. 

Die Europäische Kommission forderte Italien 2011 auf, die Verpflichtungen gegenüber der 
Schweiz im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens zu respektieren, nachdem be-
kannt geworden war, dass Schweizer Firmen bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
wiederholt benachteiligt wurden. Im Anschluss daran beschloss der italienische Wirt-
schafts- und Finanzminister die Aufhebung der umstrittenen Praktiken gegen Schweizer 
Unternehmen.732 

253 Das Abkommen lässt die Rechte und Pflichten gemäss WTO-Übereinkommen 
unberührt, womit bei Streitigkeiten im Anwendungsbereich des Kapitels I (Er-
weiterung des Geltungsbereichs des WTO-Übereinkommens) das WTO-
Streitbeilegungsverfahren zur Verfügung steht. Das Abkommen sieht aus-

Stellungnahme des Bundesrates vom 18. Mai 2011 zur Motion 11.3157 «Beziehungen zwi-
schen der Schweiz und Italien. Wogen glätten». 

732 

III. Einzelne Abkommen

167



drücklich vor, dass die Rechte und Pflichten, die sich für die Vertragsparteien 
aus den im Rahmen der WTO geschlossenen Übereinkommen ergeben, vom 
Abkommen unberührt bleiben (Art. 15). 

254 Das Abkommen geht von der Gleichwertigkeit der Rechtssysteme der EU und 
der Schweiz aus.733 Es verweist nicht auf EU-Rechtsakte, womit keine Notwen-
digkeit besteht, das Abkommen periodisch an das sich weiterentwickelnde 
EU-Recht anzupassen. 

5. Zusammenarbeit der Wettbewerbsbehörden 

255 Die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz einerseits und der EU und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits bei der Durchsetzung ihres Wettbewerbsrechts 
bei Abreden von Unternehmen, bei Missbräuchen marktbeherrschender Stel-
lungen und bei Unternehmenszusammenschlüssen ist seit jeher von grosser 
Bedeutung. Bis vor einigen Jahren war eine solche Zusammenarbeit – mit Aus-
nahme der Zusammenarbeit gestützt auf das Luftverkehrsabkommen (Art. 19 
LVA, Art. 42a KG) – allein informell möglich. Sie erfolgte aufgrund von nicht-
verbindlichen OECD-Empfehlungen über die Zusammenarbeit im Wettbe-
werbsbereich734 sowie im Rahmen des International Competition Network
(ICN) und des OECD-Wettbewerbsausschusses.735 

256 Die EU und die Schweiz schlossen 2013 das Abkommen über die Zusammenar-
beit bei der Anwendung ihres Wettbewerbsrechts (Wettbewerbsabkommen, 
WettbA) ab, um diese Lücke zu schliessen.736 Es trat 2014 in Kraft und be-
zweckt, durch Zusammenarbeit und Koordinierung einschliesslich des Infor-
mationsaustauschs zwischen den Wettbewerbsbehörden der Vertragsparteien 
zur wirksamen Durchsetzung des Wettbewerbsrechts der Vertragsparteien 
beizutragen und die Möglichkeit von Konflikten zwischen den Vertragspar-
teien in allen Angelegenheiten, die die Anwendung ihres Wettbewerbsrechts 
betreffen, auszuschliessen oder zu verringern (Art. 1). Die vom Abkommen er-
fassten Wettbewerbsbehörden sind die Europäische Kommission (EU) und die 
Wettbewerbskommission (WEKO) einschliesslich ihres Sekretariats (Schweiz). 
Die Wettbewerbsbehörden der EU-Mitgliedstaaten wie auch die Gerichte der 
EU und der Schweiz gehören nicht dazu. 

Botschaft Bilaterale I, S. 6147. 
Recommendation of the OECD Council Concerning Co-operation between Member Coun-
tries on Anticompetitive Practices Affecting International Trade, 1986/1995; Recommen-
dation on Effective Action against Hard-Core Cartels, 1998. 
COTTIER et al., Rz. 714. 
S. zu diesem Abkommen DUCREY, passim. 
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257 Die Wettbewerbsbehörden koordinieren Durchsetzungsmassnahmen, wenn 
sie solche Massnahmen in Bezug auf miteinander verbundene Vorgänge 
durchführen (Art. 4). Die Wettbewerbsbehörde einer Vertragspartei trägt den 
wichtigen Interessen der anderen Vertragspartei in allen Phasen von Durch-
setzungsmassnahmen Rechnung; Konflikte sind zu vermeiden (Art. 5, negative 
comity). Ist die Wettbewerbsbehörde einer Vertragspartei der Auffassung, dass 
wettbewerbswidrige Verhaltensweisen im Hoheitsgebiet der anderen Ver-
tragspartei wichtige Interessen ihrer Vertragspartei beeinträchtigen können, 
so kann sie unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vermeidung von Zu-
ständigkeitskonflikten und dessen, dass die Wettbewerbsbehörde der anderen 
Vertragspartei möglicherweise wirksamer gegen die betreffenden wettbe-
werbswidrigen Verhaltensweisen vorgehen kann, die Wettbewerbsbehörde 
der anderen Vertragspartei ersuchen, geeignete Durchsetzungsmassnahmen 
einzuleiten oder auszuweiten (Art. 6, positive comity). Das Abkommen regelt 
den Austausch von Informationen und ihre Verwendung; vertrauliche Infor-
mationen unterliegen besonders strikten Anforderungen (Art. 7-9).737 

258 Das Abkommen beruht auf dem Prinzip der Gleichwertigkeit der Wettbe-
werbsrechte der EU und der Schweiz. Es verweist nicht auf EU-Rechtsakte, 
womit keine Notwendigkeit besteht, das Abkommen periodisch an das sich 
weiterentwickelnde EU-Recht anzupassen. 

E. Justiz und Inneres 

1. Im Allgemeinen 

259 Mit dem Vertrag von Maastricht von 1992 wurde die EU gegründet. Sie fun-
gierte als Dach über die weiter geltenden (Gründungs‑)Verträge und als 
Grundlage für eine stärkere innen- und aussenpolitische Zusammenarbeit 
über die wirtschaftliche Integration hinaus. Die EG, die EGKS und die EAG bil-
deten die erste Säule der EU. Die zweite Säule der EU, die Gemeinsame Aus-
sen- und Sicherheitspolitik (GASP), und die dritte Säule der EU, die Zusam-
menarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres (ZBJI), nutzten zwar die 
Institutionen der EG, folgten aber weiterhin zwischenstaatlichen Kooperati-
onsformen. Bei der ZBJI ging es um die Zusammenarbeit in den Bereichen 
Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung sowie um die Zusammenarbeit der 
Gerichte in Zivil- und Strafsachen und der Polizeibehörden. Die Europäische 

S. DIEBOLD/RÜTSCHE, § 3 Rz. 210, zu einem vereinfachten Verfahren für die Übermittlung 
von Akten über die WEKO an Unternehmen in der Schweiz. 
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Kommission, das Europäische Parlament und der EuGH verfügten in diesen 
Bereichen über keine nennenswerten Befugnisse; im Rat dominierte das Ein-
stimmigkeitsprinzip. Mit dem Vertrag von Amsterdam von 1997 wurden aus-
gewählte Politiken wie Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung in die erste 
Säule (EG) integriert und vergemeinschaftet. Als Folge davon wurde 1999 die 
dritte Säule in Polizeiliche und Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 
(PJZS) umbenannt; auch wurde der bis anhin völkerrechtlich geregelte Schen-
gen-Besitzstand unter das Dach der EU gestellt. Mit dem Vertrag von Lissabon 
von 2009 wurde die PJZS – also auch Teile des Strafrechts und damit einen 
klassischen Bereich staatlicher Souveränität betreffend (power of the sword) 
– vollständig in den AEUV integriert.738 Titel V des AEUV (Art. 67-89; Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, RFSR) enthält die allgemeinen 
Grundsätze (Kap. 1) sowie die Vorgaben zu den Politiken in den Bereichen 
Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung (Kap. 2), justizielle Zusammenarbeit 
in Zivilsachen (Kap. 3), justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Kap. 4) und 
polizeiliche Zusammenarbeit (Kap. 5). Gestützt auf die Kompetenzbestimmun-
gen in diesem Titel hat die EU eine Vielzahl von Massnahmen erlassen, welche 
ein eindrückliches Mass an Kooperation und Integration reflektieren und auf 
den Grundsätzen des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Aner-
kennung beruhen.739 

260 Die Schweiz war seit den 1990er-Jahren bestrebt, mit der EU in ausgewählten 
Bereichen dieser Politiken zusammenzuarbeiten. Die EU und ihre Mitglied-
staaten zeigten sich anfänglich wenig begeistert über eine formalisierte Zu-
sammenarbeit.740 Eine beidseits zufriedenstellende Lösung gelang erst 2004 
mit dem Abschluss der Bilateralen II. Der Schweiz war es ein Anliegen, in den 
Bereichen Grenzkontrollen, Visa und Asyl mit der EU und ihren Mitgliedstaa-
ten zu kooperieren und an den Schengen/Dublin-Regimes teilzuhaben. Die 
EU war primär daran interessiert, Abkommen zur Betrugsbekämpfung und zur 
Zinsbesteuerung abzuschliessen. Weitere Abkommen existieren mittlerweile 
auch für die Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung und Kriminalitätsbe-
kämpfung (Europol, Eurojust). Diese Abkommen werden in diesem Kapitel vor-
gestellt.741 

S. zum europäisierten Strafrecht MEYER, passim; zur Zusammenarbeit in diesem Bereich 
MOREILLON/VON WURSTEMBERGER, passim. 
S. zum Ganzen BIEBER/EPINEY/HAAG/KOTZUR, S. 510-540; OPPERMANN/CLASSEN/NETTESHEIM, 
§ 33 Rz. 66-77; zum Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens Urteil Minister for Justice and 
Equality, C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, Rn. 35-36. 
Botschaft Bilaterale II, S. 6063-6066; COTTIER et al., Rz. 793. 
S. zum Abkommen über die Zinsbesteuerung unten N. 358–361. 
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261 Ein wesentliches Merkmal der unionalen Politikgestaltung in diesen Bereichen 
ist der zunehmende Einsatz von computergestützten Datenbanken. In den 
letzten 20 Jahren errichtete die EU eine Vielzahl von unionsweit operierenden 
automatisierten IT-Systemen. Im Vordergrund stehen das Schengener Informa-
tionssystem (SIS)742, das Visa-Informationssystem (VIS)743, Eurodac744, das Ein-
reise-/Ausreisesystem (EES)745, das Europäische Reiseinformations- und -ge-
nehmigungssystem (ETIAS)746 und Europol747. Die Agentur der EU für das 
Betriebsmanagement von IT-Grosssystemen im Raum der Freiheit, der Sicher-
heit und des Rechts (eu-LISA) ist für das Betriebsmanagement dieser Datenban-
ken zuständig (Verordnung (EU) 2018/1726). 2019 schuf die EU die Grundlagen, 
um die Interoperabilität zwischen den verschiedenen Informationssystemen si-
cherzustellen (Verordnung (EU) 2019/817 und Verordnung (EU) 2019/818; sog. 
IOP-Verordnungen). 

Die Schweiz ist an den genannten Datenbanken nach Massgabe der Schengen/Dublin-
Assoziierung beteiligt. Eine separate Vereinbarung zwischen der EU einerseits und Nor-
wegen, Island, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein andererseits regelt die 
Beteiligung dieser Staaten an der Agentur der EU für das Betriebsmanagement von IT-
Grosssystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA).748 

In der EU werden für die Umsetzung der Interoperabilität zurzeit vier Instrumente ent-
wickelt: Europäisches Suchportal (European Search Portal, ESP); gemeinsamer Speicher 
für Identitätsdaten (Common Identity Repository, CIR); Detektor für Mehrfachidentitäten 
(Multiple Identity Detector, MID); gemeinsamer Dienst für den Abgleich biometrischer Da-
ten (Shared Biometric Matching Service, sBMS).749 Zurzeit arbeiten der Bund und die Kan-
tone an der Umsetzung der IOP-Verordnungen.750 

262 Die automatisiert generierte Erhebung und Speicherung von Daten und der 
erleichterte Austausch der Daten vereinfachen die tägliche Arbeit der uniona-
len und nationalen Stellen. Sie tragen zur Sicherheit im Schengen-Raum bei. 
Gleichzeitig stehen die Behörden vor der Herausforderung, die Grundrechte 
der Betroffenen, darunter insbesondere das Recht auf Achtung der Privat-
sphäre und das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten (vgl. Art. 8 

S. unten N. 287. 
S. unten N. 278. 
S. unten N. 327–330. 
S. unten N. 275. 
S. unten N. 280. 
S. unten N. 302–304. 
SR 0.362.315; s. zum Ganzen TOBLER, IT-Agentur, passim. 
S. https://eur-lex.europa.eu und Link zu Interoperabilität zwischen EU-Informationssys-
temen in den Bereichen Freiheit, Sicherheit und Recht; www.sem.admin.ch und Link zu 
Einreise/Interoperabilität (IOP). 
S. Botschaft Interoperabilität, passim; www.sem.admin.ch und Link zu Einreise/Interope-
rabilität (IOP). 
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EMRK, Art. 7 und Art. 8 GRC, Art. 13 BV), zu respektieren. Die bilateralrechtli-
chen Vorgaben zum Datenschutz werden am Schluss dieses Kapitels behan-
delt. 

2. Schengen 

(a) Unionsrechtliche Grundlagen 

263 Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und die Niederlande vereinbar-
ten mit dem Schengener Übereinkommen (SÜ) von 1985 und dem Schengener 
Durchführungsübereinkommen (SDÜ) von 1990, die Grenzkontrollen an ihren 
gemeinsamen Grenzen (Binnengrenzen) vollständig abzubauen, gemeinsame 
Vorschriften für die Kontrolle der Grenzen zu den Nicht-Schengen-Staaten 
(Aussengrenzen) einzuführen und als Ausgleich zur Abschaffung der Binnen-
grenzkontrollen flankierende Massnahmen betr. die Polizeizusammenarbeit, 
die Bekämpfung des Drogen- und Waffenschmuggels, die justizielle Zusam-
menarbeit in Strafsachen sowie die Regelung der Zuständigkeit für die Be-
handlung von Asylbegehren einzuführen.751 Diese differenzierte Integration 
stützte sich ursprünglich auf klassisch völkerrechtliche Verträge zwischen den 
beteiligten Staaten und erfolgte ausserhalb des institutionellen Rahmens der 
EWG/EG. Der Schengen-Besitzstand wurde erst 1999 in die EU integriert 
(Protokoll Nr. 19 zum EUV). Bis heute beteiligt sich Irland nur partiell an den 
Regeln des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts; Irland geniesst 
primärrechtlich einen Sonderstatus (Protokoll Nr. 19 und Nr. 21 zum EUV). 
Dasselbe gilt in eingeschränkterem Mass auch für Dänemark (Protokoll Nr. 19 
und Nr. 22 zum EUV). Die Kontrollen an den Binnengrenzen mit Zypern sind 
noch nicht aufgehoben. Alle anderen EU-Mitgliedstaaten sind Schengen-Voll-
mitglieder. Die EWR-EFTA-Mitgliedstaaten Island, Liechtenstein und Norwe-
gen sowie die Schweiz sind durch völkerrechtliche Abkommen an den Schen-
gen-Besitzstand gebunden. Die räumliche Ausdehnung der EU- und EFTA-
Mitgliedstaaten, welche sich zur Beachtung des Schengen-Besitzstands 
verpflichtet haben, wird als Schengen-Raum bezeichnet. 

264 Mittlerweile stellen Art. 67-76 AEUV (allgemeine Bestimmungen) und Art. 77 
AEUV die primärrechtlichen Grundlagen für die Grenzschutzpolitik der EU 
und damit auch für den Schengen-Besitzstand dar. Demnach entwickelt die 
EU eine Politik, mit der a) sichergestellt werden soll, dass Personen beim 

Wobei die Einführung von Regeln betr. Asylbegehren sodann ausserhalb des Schengen-
Besitzstands erfolgte, s. unten N. 307; zum Schengen-System im Allg. OPPERMANN/
CLASSEN/NETTESHEIM, § 33 Rz. 66-69. 
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Überschreiten der Binnengrenzen nicht kontrolliert werden, b) die Personen-
kontrolle und die wirksame Überwachung des Grenzübertritts an den Aussen-
grenzen sichergestellt werden soll und c) schrittweise ein integriertes Grenz-
schutzsystem an den Aussengrenzen eingeführt werden soll (Art. 77 Abs. 1 
AEUV). Dabei gilt der Grundsatz der Solidarität (Art. 80 AEUV). Ergänzend 
sind auch die Vorgaben zur justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und 
zur polizeilichen Zusammenarbeit einschlägig (Art. 82-89 AEUV). Gestützt auf 
diese Kompetenzbestimmungen hat die EU eine Vielzahl von Rechtsakten er-
lassen. Im Zentrum stehen das Schengener Übereinkommen (SÜ) von 1985, das 
Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) von 1990 und die 2016 neu 
gefasste Verordnung (EU) 2016/399 über einen Gemeinschaftskodex für das 
Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex, SGK). 
Diese und weitere zentrale Erlasse werden im Folgenden vorgestellt. 

Die EU entwickelt gestützt auf Art. 79 AEUV eine gemeinsame Einwanderungspolitik. Dabei 
verfügt sie auch über eine Zuständigkeit zum Erlass von Regeln für die Erteilung von Visa 
und Aufenthaltstiteln für einen langfristigen Aufenthalt (d.h. für Visa, welche für einen län-
geren Aufenthalt als 90 Tage berechtigen).752 Die Richtlinie (EU) 2021/1883 regelt die Be-
dingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung 
einer hochqualifizierten Beschäftigung; unter diesem Titel können an Drittstaatsangehö-
rige und ihre Familienangehörigen «Blaue Karten EU» vergeben werden. Diese Richtlinie 
wird als «Hochqualifizierten- oder Blue Card-Richtlinie» bezeichnet. Die Schweiz beteiligt 
sich nicht an der gemeinsamen Einwanderungspolitik der EU. 

265 Der Schengen-Besitzstand unterliegt häufigen Änderungen.753 Aktuelle Novel-
lierungen, welche auch für die Schweiz bedeutsam sind, betrifft die folgenden: 

– Die EU hat 2024 als Reaktion auf die vermehrte Wiedereinführung von 
Binnengrenzkontrollen im Kontext von Migrationsbewegungen sowie der 
Covid-19-Pandemie den Schengener Grenzkodex (SGK) reformiert (Ver-
ordnung (EU) 2024/1717).754 Neue Bestimmungen betreffen im Wesent-
lichen die folgenden Elemente: Reisebeschränkungen an der Schengen-
Aussengrenze zum Schutz der öffentlichen Gesundheit (Art. 21a); 
Grenzschliessungen im Zusammenhang mit der Instrumentalisierung von 
Migrantinnen und Migranten (Art. 5 Abs. 4); Wiedereinführung von Bin-
nengrenzkontrollen (Art. 25-27a, Art. 33); Schutz der öffentlichen Ge-
sundheit, wenn das Funktionieren des Schengen-Raums insgesamt ge-

S. zum Schengen-Visum unten N. 277–281. 
Die Europäische Kommission veröffentlicht periodisch einen sog. Schengen-Statusbe-
richt. Darin stellt sie die Entwicklungen, Herausforderungen und Prioritäten ihrer Tätig-
keit dar; s. letzthin Europäische Kommission, Schengen-Statusbericht 2024 vom 16. April 
2024, COM(2024) 173 final. 
S. Erläuternder Bericht Grenzkodex, S. 9-10; PROGIN-THEUERKAUF, Reform, passim. 
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fährdet ist (Art. 28); Überstellung im Rahmen der grenzüberschreitenden 
operativen Zusammenarbeit zwischen den Schengen-Staaten in Binnen-
grenzgebieten (Art. 23a). Diese Änderungen sind nach Massgabe des 
Schengen-Assoziierungsabkommens auch für die Schweiz bedeutsam. 

– Das 2024 verabschiedete neue Migrations- und Asylpaket und die damit 
verbundene Weiterentwicklung des Gemeinsamen Europäischen Asyl-
systems (GEAS) führt zu wesentlichen Änderungen des Schengen/Dub-
lin-Besitzstands. Dieses Paket umfasst zehn neue Verordnungen und 
Richtlinien (im Wesentlichen zur Änderung bereits bestehender Rechts-
akte). Fünf Verordnungen davon sind auch für die Schweiz bedeutsam. Sie 
werden bei der Darstellung des Dublin-Systems vorgestellt.755 

266 Die Schweiz ist verpflichtet, die neuen Bestimmungen des Schengener Grenz-
kodexes und fünf Verordnungen des neuen Migrations- und Asylpakets zu 
übernehmen und umzusetzen. Ihre Übernahme wird zurzeit im Parlament be-
raten. Gegen den Genehmigungsbeschluss des Parlaments wird das fakultative 
Referendum ergriffen werden können. Die Frist für die Genehmigung der 
Übernahme und die Umsetzung läuft bis Mai 2026 (Migrations- und Asylpaket) 
und Juni 2026 (Schengener Grenzkodex).756 Im Folgenden werden im Wesent-
lichen die aktuell geltenden Regeln dargestellt. 

(b) Schengen-Assoziierungsabkommen: Im Allgemeinen 

267 Die Schweiz und die EG unterzeichneten 2004 das Abkommen zwischen der 
Schweiz, der EU und der EG über die Assoziierung der Schweiz bei der Um-
setzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (SAA).757 Es 
trat 2008 in Kraft und ermöglicht der Schweiz, mitgliedstaatsähnlich am 
Schengen-Besitzstand und an seiner weiteren Entwicklung teilzunehmen. Die 
Schweiz wird bei der Tätigkeit der EU in den vom Abkommen erfassten Berei-
chen assoziiert (Art. 1). Sie ist verpflichtet, die in den Anhängen A und B aufge-
führten Vorgaben des Schengen-Besitzstands, welche für die EU-Mitglied-
staaten gelten, umzusetzen und anzuwenden (Art. 2). 

S. unten N. 311. 
Erläuternder Bericht Grenzkodex, S. 10; Erläuternder Bericht EU-Migrations- und Asyl-
pakt, S. 24. 
S. zu diesem Abkommen EPINEY/MEIER/EGBUNA-JOSS, passim; GOOD, passim. – Die EU und 
die Schweiz hatten sich zu Verhandlungsbeginn darauf geeinigt, dass sich die Schengen/
Dublin-Assoziierung der Schweiz an den bereits bestehenden Assoziierungsabkommen 
der EU mit Norwegen und Island orientieren sollte; Botschaft Bilaterale II, S. 6066. Die in-
stitutionelle Architektur stand folglich nicht mehr zur Debatte. Es ging in den Verhand-
lungen noch darum, einige Besonderheiten auszuhandeln; Botschaft Bilaterale II, S. 6001. 
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Der Bundesrat veröffentlichte 2018 als Antwort auf das Postulat 15.3896 «Wirtschaftliche 
Vorteile dank Schengen-Partnerschaft» einen Bericht zu den volkswirtschaftlichen und 
finanziellen Auswirkungen der Schengen/Dublin-Assoziierung der Schweiz. Er kam zum 
Schluss, dass die Zusammenarbeit in diesem Bereich bedeutsame volkswirtschaftliche und 
finanzielle Vorteile mit sich bringt. Über den volkswirtschaftlichen und finanziellen Aspekt 
hinaus stellt Schengen ein grundlegendes Instrument im Bereich der inneren Sicherheit 
dar. Hinzu kommen weitere messbare Effekte wie die Attraktivität des Wirtschaftsstand-
orts Schweiz und die Auswirkungen auf den Tourismus.758 

Der Gesamtbeitrag der Schweiz an die EU im Rahmen der Schengen/Dublin-Assoziierung 
belief sich 2014-2019 auf 224 Mio. CHF (inkl. Beiträge für EES, ETIAS, eu-LISA, Eurodac, 
Frontex, ISF, SIS und VIS), wobei in diesem Zeitraum 23 Mio. CHF in die Schweiz zurück-
flossen.759 

268 Es ist für das ordnungsgemässe Funktionieren des Schengen-Besitzstands 
zentral, dass neue Schengen-relevante Rechtsakte der EU zeitnah und unkom-
pliziert in das Schengen-Abkommen inkorporiert werden. Zu diesem Zweck 
enthält das Abkommen einen Mechanismus, neue Rechtsakte dynamisch in die 
Anhänge zu übernehmen.760 Aus dem gleichen Grund legen die schweizeri-
schen Behörden den Schengen-Besitzstand im Licht der Praxis des EuGH 
aus.761 Sie wenden die justiziablen Bestimmungen des Schengen-Besitzstands 
unmittelbar an; eine Umsetzung ins Landesrecht erfolgte nur punktuell.762 Die 
rechtlichen Schicksale der Schengen- und Dublin-Assoziierungsabkommen 
sind miteinander verknüpft: Das eine Abkommen wird nur angewendet, wenn 
auch das andere angewendet wird; es handelt sich um die «kleine» Guillotine 
(im Gegensatz zur «grossen» Guillotine, welche die Bilateralen I aneinander 
kettet; Art. 15 Abs. 4 SAA, Art. 14 Abs. 2 DAA). 

Zwischen dem SAA und dem FZA besteht keine rechtliche Verbindung. Ersteres regelt den 
Grenzschutz und Belange von Drittstaatsangehörigen. Letzteres regelt den Zugang zum 
Arbeitsmarkt sowie die Einreise und den längerfristigen Aufenthalt von nicht erwerbstäti-
gen Staatsangehörigen der Vertragsparteien ohne Bezug zum Grenzschutz.763 Gleichwohl 
stellte die Personenfreizügigkeit bei den Verhandlungen zur Schengen/Dublin-Assoziie-

Bericht Schengen-Assoziierung, passim. S. auch Postulat 24.3946 (FDP) «Kosten und Nut-
zen der Abkommen von Schengen und Dublin aufzeigen»; der Bundesrat hat das Postulat 
angenommen und arbeitet zurzeit einen Bericht aus, der einen Bericht von 2013 und den 
zitierten Bericht von 2018 aktualisieren soll. 
Stellungnahme des Bundesrates vom 20. November 2019 auf die Interpellation 19.4008 
«Aktualisierte Zusammenstellung aller Zahlungen und Beiträge der Schweiz an die EU». 
S. oben N. 101. 
S. oben N. 83. 
Botschaft Bilaterale II, S. 6300; s. etwa zur Umsetzung neuer datenschutzrechtlicher Vor-
schriften durch die Kantone SCHMID et al., S. 85-99. 
S. zur Abgrenzung bei Drittstaatsangehörigen, welche – z.B. unter dem Titel des Familien-
nachzugs – freizügigkeitsberechtigt sind, COTTIER et al., Rz. 841-842. 
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rung der Schweiz aus Sicht der EU eine Grundlage für diese Assoziierung dar.764 Im Nach-
gang zur Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 2014 verlautete die EU, dass eine 
nicht FZA-konforme Umsetzung dieser Initiative «Zweifel an der Assoziierung der Schweiz 
mit dem Schengen-Besitzstand und dem Besitzstand des Dubliner Übereinkommens (…) 
aufkommen lässt».765 Nach Ansicht der EU besteht folglich zumindest ein politischer Kon-
nex. 

269 Die Präambel des Schengen-Abkommens weist darauf hin, dass die Zusam-
menarbeit der Schweiz und der EU in diesem Bereich «auf den Grundsätzen 
der Freiheit, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der 
Menschenrechte, wie sie insbesondere in der Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 ge-
währleistet sind, beruht». Zuweilen verweisen unionale Rechtsakte des Schen-
gen-Besitzstands zudem auf internationale Grundrechtsinstrumente und 
unionale Grundrechte, wie die folgenden Beispiele zeigen: Art. 4 SGK ver-
pflichtet die EU-Mitgliedstaaten, bei der Anwendung des Schengener Grenz-
kodexes «unter umfassender Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften 
der Union, einschliesslich der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (…), und des einschlägigen Völkerrechts» zu handeln. Art. 1 der Rück-
führungsrichtlinie 2008/115/EG betont die Verpflichtung, die Normen und 
Verfahren inkl. allfälliger Zwangsmassnahmen «im Einklang mit den Grund-
rechten als allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschafts- und des Völker-
rechts, einschließlich der Verpflichtung zum Schutz von Flüchtlingen und zur 
Achtung der Menschenrechte» anzuwenden. Gemäss Art. 1 der Verordnung 
(EU) 2019/1896 handelt die Europäische Grenz- und Küstenwache (inkl. Fron-
tex) «unter uneingeschränkter Wahrung der Grundrechte». Art. 5 der Verord-
nung (EU) 2019/817 zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität 
zwischen EU-Informationssystemen verpflichtet die Behörden bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten zur Beachtung der Menschenwürde und 
der Grundrechte der Betroffenen: 

Art. 5 Nichtdiskriminierung und Grundrechte 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke dieser Verordnung dürfen 
keine Personen aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder 
sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltan-
schauung, einer politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer na-
tionalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung diskriminiert werden. Die Menschenwürde und die Integrität sowie 
die Grundrechte der Betroffenen, darunter auch das Recht auf Achtung der Privatsphäre 
und auf Schutz der personenbezogenen Daten, müssen uneingeschränkt gewahrt werden. 

Botschaft Begrenzungsinitiative, S. 5055. 
Schlussfolgerungen des Rates vom 16. Dezember 2014, Rz. 45; s. zur Masseneinwande-
rungsinitiative oben N. 52. 

764 

765 

Zweiter Teil: Bilaterale Abkommen

176



Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Behinde-
rungen und Menschen, die internationalen Schutz benötigen. Dem Kindeswohl ist vorran-
gig Rechnung zu tragen. 

270 Es ist selbstverständlich, dass nicht nur die EU und ihre Mitgliedstaaten, son-
dern auch die Schweiz bei der Durchführung dieser Rechtsakte die Grund- 
und Menschenrechte des Landes- und Völkerrechts zu beachten hat. Fraglich 
ist, ob und – sofern dies der Fall ist – inwieweit diese Kaskadenverweisungen 
auf die allgemeinen Rechtsgrundsätze des EU-Rechts und die Grundrechte-
charta der EU dazu führen, dass das grundrechtliche Schutzsystem, wie es 
sich in der EU entwickelt hat, auch in der Schweiz direkt wirkt, oder ob hier-
zulande weiterhin zuvörderst die Grundrechte der Verfassung und der EMRK 
und die dazugehörige Praxis der jeweiligen Höchstgerichte gelten.766 

Art. 8 Abs. 2 SAA ermächtigt die Schweiz, im Rahmen von Vorabentscheidungsverfahren 
vor dem EuGH, in denen die Auslegung des Schengen-Besitzstands zur Debatte steht, 
Schriftsätze einzureichen oder schriftliche Erklärungen abzugeben.767 Die Schweiz macht 
von diesem Recht rege Gebrauch. Sie betont dabei regelmässig, dass sie sich zur Auslegung 
der Grundrechtecharta nicht äussert, da diese «für die Schweiz (…) nicht bindend» ist.768 

(c) Grenzkontrollen 

271 Das Schengen-Regime beruht auf der Maxime, dass die Binnengrenzen an je-
der Stelle ohne Personenkontrolle überschritten werden dürfen (Art. 2 SDÜ; 
Art. 1 und Art. 22 SGK). Dieser Anspruch steht allen im Einreisestaat aufent-
haltsberechtigten Personen unabhängig ihrer Staatsangehörigkeit zu. An den 
Binnengrenzen müssen zudem sämtliche Verkehrshindernisse entfernt wer-
den.769 Sofern die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit in einem 
Schengen-Staat ernsthaft bedroht ist, ist dieser Staat berechtigt, wieder Kon-
trollen an seinen Binnengrenzen für einen begrenzten Zeitraum einzuführen. 
Diesfalls ist die Verhältnismässigkeit zwischen der Massnahme und der Bedro-
hung darzulegen (Art. 26 SGK). Strikte Verfahrensvorgaben – insbesondere die 
Verpflichtung zur vorgängigen Erörterung der geplanten Wiedereinführung 
von Grenzkontrollen mit der Europäischen Kommission und den anderen 

S. zur grundrechtskonformen Auslegung der bilateralen Abkommen im Allg. oben 
N. 92–94; zu Kaskadenverweisen im Allg. MADER/KROPF, S. 91-95; TOBLER, Homogenität, 
passim; zur grundrechtskonformen Auslegung des DAA unten N. 316–320 (inkl. Ausführun-
gen zum Verhältnis des DAA/SAA zur EMRK in Bezug auf die unionsrechtlich bedeutsame 
Bosphorus-Ausnahme). 
S. oben N. 95–98. 
S. für eine Intervention in einem Verfahren zur Auslegung des Dublin-Besitzstands unten 
N. 319. 
S. zu den Vorkehren für die Kontrolle von Waren an den Schweizer Grenzen unten N. 272. 
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Schengen-Staaten – stellen sicher, dass ein solcher aussergewöhnlicher 
Schritt nicht leichthin getan wird (Art. 27 SGK). Eine Zustimmung der Kommis-
sion oder der anderen Mitgliedstaaten ist aber nicht notwendig. 

Typische – und wiederkehrende – Auslöser für die temporäre Wiedereinführung von Kon-
trollen an den Binnengrenzen sind das World Economic Forum (WEF) in Davos und Sport-
grossveranstaltungen wie Fussballeuropameisterschaften. Vor einigen Jahren führten 
Frankreich, Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen Grenzkontrol-
len ein, um auf die Defizite des Grenzschutzes in anderen Schengen-Staaten und die damit 
einhergehende unrechtmässige Einreise von Flüchtlingen vorwiegend aus dem Nahen Os-
ten und aus Nordafrika in den Schengen-Raum zu reagieren.770 Der EuGH hat 2022 bei der 
Beurteilung von in Österreich 2016 eingeführten und wiederholt verlängerten Grenzkon-
trollen als Massnahme gegen die Migrationskrise die Vorgaben des SGK konkretisiert und 
die österreichischen Kontrollen als unionsrechtswidrig erklärt.771 

Die grösste Belastungsprobe erfuhr das Schengensystem während der Covid-19-Pandemie: 
Zu Beginn der epidemiologischen Krise im Frühjahr 2020 igelten sich alle Mitgliedstaaten 
ein und suchten ihr Heil in nationalen Strategien. Sie führten rigide Kontrollen an den Bin-
nengrenzen ein.772 Dies geschah weitgehend unkoordiniert, worauf die Kommission – trotz 
der beschränkten Kompetenzen im Schengen-Bereich und in der Gesundheitspolitik (vgl. 
Art. 168 AEUV) – das Heft in die Hand nahm, die gesundheitliche Krise auch als Gefahr 
für das gute Funktionieren des Binnenmarktes begriff und Leitlinien für gesundheitsbe-
zogene Grenzmanagementmassnahmen veröffentlichte.773 Sie forderte die Mitgliedstaaten 
auf, die Durchreise von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern zu ermöglichen, welche an 
ihren Wohnsitz oder in ihren Heimatstaat zurückkehren wollten, die Ein- und Ausreise von 
in systemrelevanten Berufen tätigen Grenzgängerinnen und Grenzgängern zu ermögli-
chen und die Einreise der in der Landwirtschaft unverzichtbaren Saisonarbeiterinnen und 
Saisonarbeiter zuzulassen. Sie wies auf die für die Versorgung der Bevölkerung wichtige 
Aufrechterhaltung des freien Warenverkehrs hin und empfahl, an den Grenzübergängen 
«grüne Korridore» einzurichten. In Bezug auf die Aussengrenzen initiierte die Kommission 
eine Einigung des Europäischen Rates über die Beschränkung nicht essentieller Einreisen 

S. unten N. 309. 
Urteil NW gegen Landespolizeidirektion Steiermark und Bezirkshauptmannschaft Leib-
nitz, C‑368/20 und C‑369/20, EU:C:2022:298; s. zum Ganzen auch PROGIN-THEUERKAUF, 
Grenzkontrollen, passim. 
S. CHATTON/COLLAUD/GONSETH, passim; zur Zulässigkeit von Grenzkontrollen aus Grün-
den der öffentlichen Gesundheit im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Co-
vid‑19-Pandemie Urteil Nordic Info, C-128/22, EU:C:2023:951; zur Stellungnahme der 
Schweiz in diesem Fall oben Fn. 270. 
Covid-19 Leitlinien für Grenzmanagementmassnahmen zum Schutz der Gesundheit und 
zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Waren und wesentlichen Dienstleistungen, 
C(2020) 1753; s. auch Mitteilung der Kommission über die Umsetzung so genannter «Green 
Lanes» im Rahmen der Leitlinien für Grenzmanagementmassnahmen zum Schutz der Ge-
sundheit und zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Waren und wesentlichen Dienst-
leistungen, C(2020) 1897; Mitteilung der Kommission, Leitlinien zur Ausübung der Frei-
zügigkeit der Arbeitskräfte während des Covid-19-Ausbruchs, C(2020) 2051; Gemeinsame 
Erklärung der Mitglieder des Europäischen Rates vom 26. März 2020, Rz. 3. 
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von Drittstaatsangehörigen in die EU.774 Im Oktober 2020 nahm der Rat auf Vorschlag der 
Kommission die Empfehlung (EU) 2020/1475 an, mit der eine koordinierte Vorgehensweise 
bei der Beschränkung der Freizügigkeit im Schengen-Raum aufgrund der Covid-19-Pande-
mie eingeführt wurde.775 

Auch die Schweiz führte im Frühjahr 2020 Einreisebeschränkungen ein. Ausgenommen da-
von waren u.a. Personen aus dem Fürstentum Liechtenstein, Personen, welche über ei-
nen schweizerischen Aufenthaltstitel verfügten, Grenzgängerinnen und Grenzgänger, Per-
sonen, welche im Gesundheitsbereich tätig waren, sowie Personen, welche sich in einer 
«Situation der äussersten Notwendigkeit» befanden.776 Dabei wurde v.a. die letztgenannte 
Kategorie restriktiv gehandhabt: Einreisen von Personen zwecks Besuchen bei Liebesbe-
ziehungen und Bekanntschaften von nicht verheirateten oder nicht registrierten Partner-
schaften oder von Paaren ohne gemeinsame Kinder waren nicht möglich, was grundrecht-
lich problematisch war.777 Die Schweiz hob die Einreisebeschränkungen gegenüber allen 
EU/EFTA-Staaten und dem Vereinigten Königreich per 15. Juni 2020 wieder auf. Dieser 
Schritt erfolgte im Anschluss an eine informelle Videokonferenz der Innenministerinnen 
und Innenminister der Schengen-Staaten.778 

Im Frühjahr 2021 führte die EU mit der Verordnung (EU) 2021/953 das digitale Covid-Zer-
tifikat ein. Personen, die gegen Covid-19 geimpft wurden, negativ auf Corona getestet wur-
den oder von Corona genesen waren, konnten sich mit einem solchen europäischen Impf-
pass im Schengenraum frei bewegen. Diese Verordnung wurde gestützt auf Art. 21 AEUV 
(Unionsbürgerschaft) erlassen. Als Teil des Schengen-Besitzstands führte die EU die Ver-
ordnung (EU) 2021/954 ein, welche das Covid-19-Zertifikat auf Drittstaatsangehörige mit 
rechtmässigem Aufenthalt oder Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ausdehnte. 
Diese Verordnung wurde gestützt auf Art. 77 AEUV (Grenzschutzpolitik) in Kraft gesetzt. 
Die Schweiz hat letztere Verordnung im Rahmen des Übernahmemechanismus des SAA 
übernommen.779 Schliesslich bestätigte die Kommission mit dem Durchführungsbeschluss 
(EU) 2021/1126 die Gleichwertigkeit der von der Schweiz ausgestellten Covid-19-Zertifikate 
mit den gemäß der Verordnung (EU) 2021/953 ausgestellten Zertifikaten, womit der freie 
Personenverkehr für Personen mit solchen Zertifikaten wiederum möglich war.780 

272 An den Grenzübergängen der Schweiz zu ihren Nachbarstaaten ist es – im Ge-
gensatz zu den Grenzübergängen zwischen EU-Mitgliedstaaten – weiterhin 
zulässig und üblich, Zollabfertigungen und stichprobenweise Kontrollen von 
Waren durchzuführen, etwa um ihren Ursprung festzustellen. Folglich darf die 

Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat und den 
Rat, Covid-19: Vorübergehende Beschränkung von nicht unbedingt notwendigen Reisen in 
die EU, COM(2020) 115 final. 
S. dazu auch 4. Erwg. der Verordnung (EU) 2021/953. 
Art. 3 der Covid-19-Verordnung 2; Weisung des SEM vom 24. März 2020 zur Umsetzung 
der Covid-19-Verordnung 3, S. 3. 
S. zur asylrechtlichen Problematik unten N. 317. 
Pressemitteilung des Bundesrates vom 5. Juni 2010, Coronavirus: Die Schweiz öffnet die 
Grenze zu allen EU/EFTA-Staaten. 
SR 0.362.381.002; s. zum Ganzen TOBLER, COVID-19, S. 155-162, wonach die Schweiz auch 
die einschlägigen Teile der Verordnung (EU) 2021/953 übernahm. 
S. dazu auch unten N. 428. 
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Schweiz weiterhin Grenzeinrichtungen unterhalten und Geschwindigkeitsbe-
grenzungen vorsehen.781 Die Schweiz ist nicht Mitglied der Zollunion der EU 
und handelt damit auch gegenüber der EU handelspolitisch autonom. Im Zug 
einer solchen Warenverkehrskontrolle ist es auch zulässig, in beschränktem 
Umfang akzessorisch Personen auf das Mitführen von Waren zu überprüfen.782 

273 Der Schengen-Besitzstand erlaubt den Schengen-Staaten, Personenkontrol-
len im Inland (inkl. Grenzgebiete) durchzuführen, sofern die Ausübung solcher 
Befugnisse nicht die gleiche Wirkung wie Grenzübertrittskontrollen hat und 
sich eindeutig von systematischen Personenkontrollen an den Aussengrenzen 
unterscheidet (Art. 23 SGK). Problematisch sind insbesondere mobile Kontrol-
len im grenznahen Raum, welche von manchen Staaten als Kompensation zur 
Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen durchgeführt werden (sog. 
«Schleierfahndung»). 

Der Schengener Grenzkodex beruht wesentlich auf der Praxis des EuGH zur Zulässig-
keit von Personenkontrollen im Inland. Solche Kontrollen dürfen faktisch nicht Grenz-
kontrollen gleichkommen. Gemäss EuGH ist eine Regelung zulässig, die es den Be-
hörden erlaubt, in einem räumlichen Gebiet von 20 km ab der Landgrenze Kontrollen 
durchzuführen, um zu überprüfen, ob die kontrollierten Personen die Voraussetzungen 
für einen rechtmässigen Aufenthalt erfüllen, sofern die Durchführung dieser Kontrollen 
Beschränkungen hinsichtlich ihrer Intensität und Häufigkeit unterliegt.783 Der EuGH 
äusserte sich kritisch zu einer Regelung, welche den Behörden erlaubt, innerhalb eines 
Gebiets von 30 km ab der Landgrenze Kontrollen unabhängig vom Verhalten der Per-
son und vom Vorliegen besonderer Umstände durchzuführen.784 Er erachtete eine Re-
gelung als nicht zulässig, welche Beförderungsunternehmer, die im Schengen-Raum ei-
nen grenzüberschreitenden Linienbusverkehr betreiben, verpflichtet, den Pass und den 
Aufenthaltstitel der Passagiere zu kontrollieren, um zu verhindern, dass Drittstaatsan-
gehörige, die nicht im Besitz dieser Reisedokumente sind, in das Hoheitsgebiet dieses 
Mitgliedstaats befördert werden.785 

274 Die Regeln über die Kontrolle der Einreise von Drittstaatsangehörigen an den 
Schengen-Aussengrenzen wurden vereinheitlicht. Die Aussengrenzen dürfen 
nur an den Grenzübergangsstellen und während der festgesetzten Verkehrs-
stunden überschritten werden; die Mitgliedstaaten bezeichnen die Grenz-
übergangsstellen (Art. 3 SDÜ; Art. 5 SGK). Drittstaatsangehörige müssen für 

Bericht der Kommission vom 13. Oktober 2010, COM(2010) 554 final, S. 7 und Fn. 8. 
Vgl. COTTIER et al., Rz. 818, zur Verwertbarkeit von dabei entdeckten fahndungstechni-
schen Zufallstreffern; s. auch www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen II 
(2004)/Schengen/Dublin, wonach bei solchen Kontrollen die Verhältnismässigkeit ge-
wahrt werden muss. 
Urteil Adil, C-278/12 PPU, EU:C:2012:508. 
Urteil A, C-9/16, EU:C:2017:483. 
Urteil Touring Tours und Travel, C-412/17, EU:C:2018:1005. 
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einen geplanten Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Schengen-Staaten von bis zu 
90 Tagen im Besitz eines gültigen Reisedokuments und eines gültigen Visums 
oder eines gültigen Aufenthaltstitels sein, über ausreichende Mittel zur Be-
streitung des Lebensunterhalts für die Dauer des beabsichtigten Aufenthalts 
verfügen und dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Ein-
reiseverweigerung ausgeschrieben sein; sie dürfen zudem keine Gefahr für die 
öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder 
die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen und insbe-
sondere nicht in den nationalen Datenbanken zur Einreiseverweigerung aus 
denselben Gründen ausgeschrieben worden sein (Art. 6 SGK).786 Die Schweiz 
verfügt an den internationalen Flughäfen über Aussengrenzen: Hier können 
Drittstaatsangehörige direkt in den Schengen-Raum einreisen.787 

Die EG erliess 2004 Normen für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in von den 
Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten (Verordnung (EG) Nr. 2252/
2004). Damit wurde u.a. bezweckt, die Verfahren, die von den Mitgliedstaaten bei der 
Durchführung der Personenkontrollen an den Aussengrenzen einzuhalten sind, zu verein-
heitlichen und zu vereinfachen. In der Schweiz wurde gegen die Übernahme dieser auch 
für die assoziierten Staaten bedeutsamen Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands 
und die dazugehörige Umsetzungsgesetzgebung das Referendum ergriffen. 2009 stimmten 
50.1 % der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu (wobei das BGer in der Folge diverse 
Abstimmungsbeschwerden u.a. mit der Begründung abwies, dass das Resultat nicht derart 
knapp ausgefallen sei, dass die verlangte Nachzählung vorgenommen werden müsse).788 

Bei einer Ablehnung – es fehlten nur rund 5’600 Stimmen – wäre die Weiterführung der 
Schengen/Dublin-Abkommen ernsthaft gefährdet gewesen. Hauptgrund für die Opposi-
tion gegen die Vorlage war gemäss Vox-Analyse allerdings die zentrale Passdatenbank, wel-
che mit der Umsetzungsgesetzgebung eingeführt wurde, ohne dass die EU-Verordnung 
dies verlangt hätte.789 

275 Seit November 2024 ist das einheitliche Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur 
Erfassung der Ein- und Ausreisedaten von Drittstaatsangehörigen in Betrieb 
(Verordnung (EU) 2017/2225 und Verordnung (EU) 2017/2226). Damit wird be-
zweckt, den Zeitpunkt und den Ort der Ein- und Ausreise von Drittstaatsan-
gehörigen zu erfassen und zu speichern, die Dauer des zulässigen Aufenthalts 
solcher Drittstaatsangehörigen zu berechnen, Warnmeldungen für die Mit-
gliedstaaten zu erstellen, wenn der zulässige Aufenthalt abgelaufen ist, und 

S. zum SIS unten N. 287. 
S. Richtlinie 2004/82/EG zur Pflicht von Fluggesellschaften, Angaben über die beförder-
ten Personen vorab an die nationalen Behörden zu übermitteln; Art. 26 SDÜ und Richtlinie 
2001/51/EG zur Pflicht, sich zu vergewissern, dass Drittstaatenangehörige über die für 
die Einreise erforderlichen Reisedokumente verfügen, und zu ihrer allfälligen Rückbeför-
derung; dazu auch Art. 92, Art. 104 und Art. 122a-122c AIG. 
Urteile des BGer vom 1. Oktober 2009, 1C_241/2009, 1C_3/2009, 1C_275/2009. 
NZZ vom 12. April 2019, S. 15; s. zu dieser Abstimmung auch oben N. 56 und N. 101. 
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den Zeitpunkt und den Ort der Einreiseverweigerung für Drittstaatsangehö-
rige, denen die Einreise für einen Kurzaufenthalt verweigert wurde, sowie 
die Gründe dafür zu erfassen und zu speichern; zum Zweck der Verhütung, 
Aufdeckung und Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straf-
taten werden zudem die Bedingungen festgelegt, unter denen die Behörden 
der Mitgliedstaaten und Europol für Datenabfragen Zugang zum EES erhalten 
können (Art. 1 der Verordnung (EU) 2017/2226). Die Agentur der EU für das Be-
triebsmanagement von IT-Grosssystemen im Raum der Freiheit, der Sicher-
heit und des Rechts (eu-LISA) ist für das Betriebsmanagement des Zentralsys-
tems des EES zuständig.790 

276 Der geltende Schengener Grenzkodex wurde mit der Verordnung (EU) 2024/
1717 novelliert.791 Auch die Verordnung (EU) 2024/1356 zur Einführung der 
Überprüfung von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen (Überprü-
fungsverordnung) – als Teil des neuen Migrations- und Asylpakets erlassen – 
enthält Schengen-relevante Bestimmungen.792 Die Schweiz ist verpflichtet, die 
neuen Bestimmungen zu übernehmen und umzusetzen. 

(d) Schengen-Visum 

277 Ein zentraler Bestandteil des Schengen-Besitzstands ist die gemeinsame Poli-
tik für die Ausstellung von Visa für einen Zeitraum von maximal 90 Tagen. Die 
Verordnung (EU) 2018/1806 (Visum-Verordnung) listet die Drittländer auf, de-
ren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines 
Visums sein müssen, sowie die Drittländer, deren Staatsangehörige von der Vi-
sumpflicht befreit sind. Ein einheitliches Schengen-Visum ist für den ganzen 
Schengen-Raum gültig. Im Gegensatz zu einem einheitlichen Schengen-Visum 
berechtigt ein Schengen-Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit nur zum 
Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten; solche Visa 
werden in Ausnahmefällen erteilt, wenn der betreffende Mitgliedstaat eine Be-
schränkung aus humanitären Gründen, aus Gründen des nationalen Interesses 
oder aufgrund internationaler Verpflichtungen für erforderlich hält (Art. 25 
der Verordnung (EG) Nr. 810/2009, Visakodex). 

Der Visumbefreiung nach Massgabe der Visum-Verordnung (EU) 2018/1806 geht häufig 
der Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrags zwischen der EU und dem betreffenden 
Drittstaat im Rahmen eines sog. Visum-Dialogs voraus. Visumbefreiungen werden dabei 

S. zu eu-LISA oben N. 261; zur Umsetzung der Vorgaben zum EES in der Schweiz 
Art. 103b-103f AIG. 
S. oben N. 265. 
S. unten N. 311. 

790 

791 

792 

Zweiter Teil: Bilaterale Abkommen

182



an spezifische Bedingungen in anderen Politikbereichen geknüpft. Die Schweiz ist zwar 
nicht Vertragspartei solcher Verträge, durch die anschliessende Aufnahme eines Dritt-
staats in die Visum-Verordnung (EU) 2018/1806 wird eine Visumbefreiung jedoch auch für 
die Schweiz verbindlich. Faktisch verliert sie damit die Möglichkeit, eine autonome Visum-
politik zu betreiben.793 

278 Die Verordnung (EG) Nr. 810/2009 (Visakodex) und die Verordnung (EG) 
Nr. 767/2008 (VIS-Verordnung) operationalisieren die gemeinsame Visumpo-
litik: Erstere legt die Verfahren und Voraussetzungen für die Erteilung von 
Schengen-Visa fest; letztere erleichtert die Bedingungen und Verfahren für 
den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über Anträge auf Erteilung 
eines Schengen-Visums und legt die Funktionen und Zuständigkeiten in Bezug 
auf das Visa-Informationssystem (VIS) fest. Das Visa-Informationssystem ist 
eine schengenweit verfügbare Plattform, auf die nationale Behörden zugrei-
fen, um Daten zu sammeln und zu speichern und automatisiert Visa auszustel-
len.794 Die Agentur der EU für das Betriebsmanagement von IT-Grosssystemen 
im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) ist für das Be-
triebsmanagement des Visa-Informationssystems (VIS) zuständig.795 

279 Ein Schengen-Visum ermöglicht einem Drittstaatsangehörigen, in den Schen-
gen-Raum einzureisen und sich für einen Zeitraum von maximal 90 Tagen in 
einem Gesamtzeitraum von 180 Tagen frei zwischen den Schengen-Staaten zu 
bewegen. Voraussetzung dafür ist, dass es sich beim Drittstaatsangehörigen 
nicht um eine im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweige-
rung ausgeschriebene Person handelt und er keine Gefahr für die öffentliche 
Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die interna-
tionalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellt.796 

Die gemeinsame Visumpolitik ist insbesondere für den Tourismus in der Schweiz bedeut-
sam. Touristinnen und Touristen aus anderen Weltgegenden, welche in Europa herumrei-
sen und über ein Schengen-Visum verfügen, können einen Abstecher in die Schweiz ma-
chen, ohne ein Visum spezifisch für die Schweiz beantragen zu müssen.797 

Die Schweiz stellte bis 2018 für Personen, welche im Herkunftsstaat ernsthaft an Leib und 
Leben gefährdet waren und ein Asylgesuch auf einer Schweizer Vertretung im Ausland 
einreichten, humanitäre Visa als Schengen-Visa mit räumlich beschränkter Gültigkeit aus 
(Art. 25 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009, Visakodex). 2017 urteilte der EuGH, dass der 

COTTIER et al., Rz. 846. 
S. zur Umsetzung der Vorgaben zum VIS in der Schweiz Art. 109a AIG. 
S. zu eu-LISA oben N. 261. 
Art. 6 SGK; COTTIER et al., Rz. 851; s. Urteil Kommission/Spanien, C-503/03, EU:C:2006:74, 
zur Prüfung, ob die Anwesenheit von Personen «eine tatsächliche, gegenwärtige und hin-
reichend schwere Gefährdung eines Grundinteresses der Gesellschaft» darstellt; zum SIS 
unten N. 287. 
S. dazu Bericht Schengen-Assoziierung, S. 48. 
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Visakodex die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, Personen, die sich in ihr Hoheitsgebiet 
begeben möchten, um dort Asyl zu beantragen, ein humanitäres Visum zu erteilen; es 
steht ihnen weiterhin frei, dies nach Massgabe ihres nationalen Rechts zu tun (Botschafts-
asyl).798 Im Nachgang zu diesem Urteil revidierte die Schweiz die Verordnung über die 
Einreise und die Visumserteilung (VEV); neu werden solche Visa als nationale Visa D aus-
gestellt (Art. 4 Abs. 2 VEV).799 Bei dieser Novellierung handelte es sich um ein seltenes Bei-
spiel einer Anpassung eines schweizerischen Erlasses an die Praxis in der EU direkt ge-
stützt auf ein Präjudiz des EuGH. 

280 Neu müssen Reisewillige aus einem Drittstaat, deren Staatsangehörige von der 
Visumpflicht befreit sind, für die Einreise in den Schengen-Raum vorab eine 
Reisegenehmigung nach Massgabe der Verordnung (EU) 2018/1240 über die 
Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssys-
tems (ETIAS) beantragen (wobei zurzeit die Vorbereitungsarbeiten für die An-
wendung dieses Systems laufen).800 Die Angaben werden automatisch mit den 
unionalen Fahndungs- und Migrationsdatenbanken, u.a. dem Schengener In-
formationssystem (SIS), abgeglichen.801 Bei triftigen Gründen wird die Einreise 
verweigert. 

281 Die EU hat 2023 beschlossen, das Visumverfahren zu digitalisieren (Verordnung 
(EU) 2023/2667). Neu werden Visumanträge über eine noch zu entwickelnde 
elektronische EU-Plattform eingereicht. Visa werden nurmehr in digitaler Form 
ausgestellt. Die Schweiz wird diese assoziationsrechtlich bedeutsame Weiter-
entwicklung des Schengen-Besitzstands übernehmen müssen.802 

(e) Rückführung von Drittstaatsangehörigen 

282 Der für die Schweiz relevante Schengen-Besitzstand enthält keine Vorgaben 
zum Einwanderungsrecht in einem klassischen Sinn. Der Schweiz steht es frei, 
den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern zu 
regeln; dazu gehört auch die Regelung, unter welchen Voraussetzungen Auf-
enthaltsrechte widerrufen und Ausländerinnen und Ausländer aus der Schweiz 
ausgewiesen werden (vgl. Art. 121 und Art. 121a BV). Eine Ausnahme besteht 

Urteil X und X/État belge, C-638/16 PPU, EU:C:2017:173. Der EuGH wies eine Klage eines 
syrischen Ehepaars mit drei kleinen Kindern ab, welche in Aleppo lebten und auf der bel-
gischen Botschaft in Beirut Anträge auf humanitäre Visa stellten. In dieser Konstellation 
war der Visakodex der EU nicht einschlägig. 
SR 142.204. 
Dieses System ähnelt dem US-amerikanischen Electronic System for Travel Authorization 
(ESTA); Bundesrat, Lagebeurteilung, S. 33. 
S. zum SIS unten N. 287. 
Pressemitteilung des Bundesrates vom 13. November 2024, Digitalisierung von Schengen-
Visumanträgen. 
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einzig in Bezug auf Visa, welche gestützt auf die gemeinsame Visumpolitik der 
Schengen-Staaten ausgestellt werden: Ein einheitliches Schengen-Visum er-
möglicht Drittstaatsangehörigen, in das Hoheitsgebiet der Schengen-Staaten 
einzureisen und sich für einen Zeitraum von maximal 90 Tagen im gesamten 
Schengen-Raum aufzuhalten.803 

Darüber hinaus sind selbstredend weitere völker- und bilateralrechtliche Vorgaben zu be-
achten. Dazu gehören insbesondere das Non Refoulement-Gebot als Teil des völkerrecht-
lichen ius cogens, das Genfer Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 
und das dazugehörige New Yorker Protokoll von 1967 sowie das FZA, welches den Staats-
angehörigen der EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz und ihren Familienangehörigen An-
sprüche auf Einreise und Aufenthalt gewährt. Problematisch war vor diesem Hintergrund 
das Einreiseverbot für ausländische Staatsangehörige, welches der Bundesrat zur Bekämp-
fung der durch Covid-19 ausgelösten epidemiologischen Krise erliess.804 

283 Die Richtlinie 2008/115/EG über gemeinsame Normen und Verfahren in den 
Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger 
(Rückführungsrichtlinie) gehört zum Schengen-Besitzstand, zu deren Beach-
tung sich auch die Schweiz verpflichtet hat.805 Diese Richtlinie ist anwendbar 
auf Personen, welche sich im Schengen-Raum ohne Aufenthaltsberechtigung 
aufhalten und kein Gesuch auf internationalen Schutz gestellt haben. Sie sieht 
ein mehrstufiges Vorgehen vor (Rückführung, Abschiebung bzw. – in der 
schweizerischen Terminologie – Wegweisung, Ausschaffung).806 Die Richtlinie 
verpflichtet zum Einsatz von Zwangsmassnahmen, sofern keine anderen aus-
reichenden, jedoch weniger intensiven Massnahmen wirksam angewendet 
werden können; dazu gehört auch die Inhaftnahme, wobei die Gesamthaft-
dauer eineinhalb Jahre nicht überschreiten darf (Art. 15 Abs. 5 und Abs. 6). 

Der EuGH hat sich wiederholt zur Auslegung der Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG und 
zu den rechtsstaatlich gebotenen Anforderungen an die bei einer Rückführung zu beach-
tenden Modalitäten geäussert, so etwa zur Haftdauer bei hinreichender Aussicht auf Ab-
schiebung807, zur Inhaftierung in einer gewöhnlichen Haftanstalt808, zum Verhältnis der 
Rückführung zu strafrechtlichen Massnahmen809, zu den Voraussetzungen für die Inhaft-

S. oben N. 279. 
Art. 3 der Covid-19-Verordnung 2, SR 818.101.24; s. oben N. 271 und unten N. 317. 
Vgl. etwa BGE 144 II 16, E. 4.5.2; JAAG/HÄNNI, Rz. 4128; für weitere verfahrensrechtliche Be-
stimmungen bei der Einreiseverweigerung Art. 14 und Anhang V Teil A SGK; zur Einfüh-
rung eines europäischen Reisedokuments bei Rückführungen Verordnung (EU) 2016/1953; 
zur Umsetzung der Rückführungsrichtlinie in der Schweiz Art. 64-82 AIG. 
S. zum Ganzen COTTIER et al., Rz. 855-860. 
Urteil Kadzoev, C-357/09 PPU, EU:C:2009:741. 
Urteil Pham, C-474/13, EU:C:2014:2096; s. dazu auch BGE 146 II 201, E. 3-8. 
Urteil El Dridi, C-61/11 PPU, EU:C:2011:268; Urteil Achughbabian, C-329/11, EU:C:2011:807. 
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nahme und ihre Höchstdauer, zum Rechtsschutz810 und zur Prüfung von Amtes wegen, ob 
die Haftvoraussetzungen weiterhin vorliegen.811 

In einem Urteil von 2024 verurteilte der EuGH Ungarn zur Zahlung eines Pauschalbetrags 
von 200 Mio. EUR und eines Zwangsgelds in der Höhe von 1 Mio. EUR pro Tag, weil sich 
Ungarn geweigert hatte, einem Urteil des EuGH zur Rückführungsrichtlinie nachzukom-
men.812 Der EuGH stellte fest, dass die Vertragsverletzung durch Ungarn «eine ganz neue 
und aussergewöhnlich schwere Verletzung des Unionsrechts [darstellt], die eine erheb-
liche Bedrohung für die Einheit dieses Rechts und den in Art. 4 Abs. 2 EUV genannten 
Grundsatz der Gleichheit der Mitgliedstaaten darstellt».813 

284 Mit der Verordnung (EU) 2018/1860 wurde die Grundlage für die Nutzung des 
Schengener Informationssystems (SIS) für die Rückkehr illegal aufhältiger 
Drittstaatsangehöriger geschaffen.814 

(f) Polizei, Amts- und Rechtshilfe, Sicherheit 

285 Die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und anderen europäischen Staa-
ten im Bereich der Strafverfolgung – d.h. bei der Verhinderung oder Verfol-
gung von Straftaten (polizeiliche Zusammenarbeit, Amtshilfe) und der gericht-
lichen Beurteilung von Straftaten (Rechtshilfe) – erfolgt traditionell im Rahmen 
von internationalen Organisationen, von Konventionen unter den Auspizien 
des Europarates und von weiteren bilateralen und regionalen Verträgen. Dazu 
gehören zuvörderst Interpol815, das Europäische Übereinkommen über die 
Rechtshilfe in Strafsachen von 1959816, das Europäische Auslieferungsüberein-
kommen von 1957817 und das Übereinkommen über die Überstellung verurteil-
ter Personen von 1983.818 Die Schweiz hat mit allen Nachbarstaaten und mit 
weiteren Staaten vor allem Süd- und Osteuropas weitere Abkommen abge-
schlossen. Dazu gehören der Vertrag zwischen der Schweiz und Deutschland 
über die grenzüberschreitende polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 
von 1999819, das Abkommen zwischen der Schweiz und Italien über die Zusam-

Urteil Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Délalföldi Regionális Igazgatóság, C-924/
19 PPU, EU:C:2020:367. 
Urteil Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention), C-704/
20, EU:C:2022:858. 
Urteil Kommission/Ungarn, C-123/22, EU:C:2024:493. 
Ibid., Rz. 107. 
S. zum SIS unten N. 287. 
Statuten der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation im Anhang zur Interpol-
Verordnung, SR 351.21. 
SR 0.351.1. 
SR 0.353.1. 
SR 0.343. 
SR 0.360.136.1. 
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menarbeit der Polizei- und Zollbehörden von 2013820, das Abkommen zwi-
schen der Schweiz und Frankreich über die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit in Justiz‑, Polizei- und Zollsachen von 2007821 und der Vertrag zwischen 
der Schweiz, Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die grenz-
überschreitende polizeiliche Zusammenarbeit von 2012.822 

286 Der Schengen-Besitzstand hat die polizeiliche Zusammenarbeit und die 
Rechtshilfe in Strafsachen für sämtliche Schengen-Staaten auf eine einheitli-
che Basis gestellt, wobei die entsprechenden Instrumente einen Mindeststan-
dard darstellen. Die Verträge der Schweiz mit weiteren europäischen Staaten 
gehen – abgesehen vom Schengener Informationssystem (SIS) – über diesen 
Mindeststandard hinaus, was gemäss Art. 12 Abs. 2 SAA zulässig ist, soweit 
keine Unvereinbarkeit besteht.823 Das Schengener Durchführungsüberein-
kommen (SDÜ) von 1990 regelt insbesondere die polizeiliche Zusammenarbeit 
(Art. 39-47), die Rechtshilfe in Strafsachen (Art. 48-53), das Verbot der Doppel-
bestrafung (Art. 54-58), die Auslieferung (Art. 59-66) und die Übertragung der 
Vollstreckung von Strafurteilen (Art. 67-69): 

– Das SDÜ regelt den polizeilichen Informationsaustausch zur Kriminali-
tätsbekämpfung und Gefahrenabwehr auf Ersuchen oder spontan; mass-
geblich ist das nationale Recht (Art. 39 und Art. 46; Austausch via na-
tionale Zentralstellen). Auf Ersuchen und unter Vorbehalt der 
Rechtshilfebestimmungen können auch Informationen beschafft werden, 
soweit dies das nationale Recht zulässt. Sind Zwangsmassnahmen erfor-
derlich, ist der Rechtshilfeweg zu beschreiten (Art. 39 Abs. 1). Der Er-
leichterung des Amtshilfeverkehrs dient auch die Entsendung von Po-
lizeiverbindungsleuten, d.h. die Stationierung einer Beamtin oder eines 
Beamten bei den ausländischen Behörden (Art. 47). Weiter regelt das SDÜ 
die grenzüberschreitende Observation (Art. 40) und die Verfolgung von 
auf frischer Tat ertappter Täterinnen und Täter (Nacheile, Art. 41). Eine 
grenzüberschreitende Observation ist nur gestützt auf ein Rechtshilfe-
ersuchen und die Zustimmung der anderen Vertragspartei zulässig; bei 
Dringlichkeit gelten besondere Voraussetzungen. Die Nacheile kann ohne 
Ersuchen erfolgen, da dort naturgemäss Dringlichkeit besteht. Sie darf 
innerhalb eines Gebiets und für einen Zeitraum erfolgen, welche jeder 
Schengen-Staat mittels Erklärung einseitig festgelegt hat (Art. 41). Die 

SR 0.360.454.1. 
SR 0.360.349.1. 
SR 0.360.163.1. 
S. zum Ganzen COTTIER et al., Rz. 901-929; zum SIS unten N. 287. 
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auf dem Gebiet eines anderen Schengen-Staates agierenden Beamtin-
nen und Beamten unterstehen sowohl ihrem eigenen Recht als auch dem 
Recht des Einsatzstaates (vgl. Art. 41-43). 

– Das SDÜ erlaubt eine direkte postalische Zustellung gerichtlicher Ur-
kunden (inkl. Ordnungsbussen, Art. 52), den direkten Behördenverkehr 
(Art. 53), die vereinfachte Auslieferung (Art. 66) und eine stellvertretende 
Strafvollstreckung auch gegen den Willen der oder des Betroffenen 
(Art. 69). Es sieht in Bezug auf Fiskaldelikte eine Rechtshilfeverpflichtung 
im Bereich der indirekten Steuern (Verbrauchs- und Mehrwertsteuern, 
Zölle) vor, jedoch nicht im Bereich der direkten Steuern (Art. 50 Abs. 1). 
Die Schweiz hat ein Opt out für den Fall, dass eine Weiterentwicklung des 
Schengen-Besitzstands die Voraussetzung der doppelten Strafbarkeit für 
die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung und Beschlag-
nahme abschwächt (Art. 51; Art. 7 Abs. 5 SAA). Auf diese Weise wird das 
Bankkundengeheimnis bzw. die Steuerhinterziehung vor Strafverfolgung 
geschützt. 
Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU folgen im Bereich der gerichtlichen 
Strafverfolgung weiterhin klassischen rechtshilferechtlichen Ansätzen. Folgerichtig wurde 
die Einführung des Europäischen Haftbefehls (Rahmenbeschluss 2002/584/JI) für die 
Schweiz als nicht Schengen-relevant erachtet. Eine weitergehende Assoziierung der 
Schweiz an den Rechtshilfeinstrumenten der EU, welche auf dem Grundsatz der gegensei-
tigen Anerkennung basieren, ist aber nicht ausgeschlossen. So hat die EU mit Norwegen 
und Island ein Abkommen abgeschlossen, welches die Grundsätze des Rahmenbeschlusses 
über den Europäischen Haftbefehl auf diese Länder ausdehnt.824 Bisher haben dem Ver-
nehmen nach weder die Schweiz noch die EU ein Interesse daran bekundet.825 

– Das SDÜ statuiert ein Verbot der Doppelbestrafung (Art. 54; ne bis in 
idem).826 

287 Ein zentrales Element der polizeilichen Zusammenarbeit ist das Schengener 
Informationssystem (SIS). Damit wurde ein gemeinsames europaweites Sys-
tem eingerichtet zur Fahndung von Personen, gegen die ein Haftbefehl vor-
liegt, die vermisst werden, die für die Teilnahme an einem Gerichtsverfahren 
gesucht werden, gegen die verdeckt ermittelt wird oder gegen die ein Einrei-
severbot vorliegt, sowie von Gegenständen, die verdeckt kontrolliert werden 
sollen oder die zur Sicherstellung oder Beweissicherung gesucht werden. 
Auch die präventive Ausschreibung von Kindern, die von Entführung durch ei-

Übereinkommen über das Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der EU und 
Island und Norwegen vom 28. Juni 2006; ABl 2006 L 292, 2. 
COTTIER et al., Rz. 920. 
S. dazu Urteil C-435/22, Generalstaatsanwaltschaft München gegen HF, EU:C:2022:852; 
MÜLLER/PRANTL, 2023, S. 496-497. 
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nen Elternteil bedroht sind, ist möglich. Das aktuelle System beruht auf der 
Verordnung (EU) 2018/1860 (SIS Rückkehr), der Verordnung 2018/1861 (SIS 
Grenze) und der Verordnung 2018/1862 (SIS Polizei).827 Das technisch und 
funktional weiterentwickelte System ist seit 2023 in Betrieb. Es besteht aus 
einem zentralen System (C-SIS), in dem die Ausschreibungen der Schengen-
Staaten gespeichert werden, und den nationalen Subsystemen (N-SIS), welche 
die Schnittstelle zu den nationalen Behörden und Datenbanken bilden. Die na-
tionalen SIRENE-Büros nehmen Ausschreibungen vor und tauschen im Fall ei-
nes Treffers weitere Informationen aus (supplementary information request at 
the national entry). Die Agentur der EU für das Betriebsmanagement von IT-
Grosssystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) 
ist für das Betriebsmanagement des Schengener Informationssystems zustän-
dig.828 

Die Schweiz hat die Vorgaben zum SIS im Bundesgesetz über die polizeilichen Informati-
onssysteme des Bundes (BPI) und in der Verordnung über den nationalen Teil des Schenge-
ner Informationssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung) umgesetzt.829 

Der Zugang zum SIS ist für die Schweiz essentiell. Im Jahr 2022 wurden über das SIS mehr 
als 23’500 Fahndungstreffer im In- und Ausland erzielt. Strafverfolgungsbehörden in der 
Schweiz erhalten täglich durchschnittlich rund 70 Hinweise, welche potentiell der Ver-
hinderung irregulärer Migration, der Aufdeckung von Straftaten und der Auffindung von 
vermissten Personen dienen. Damit hat sich die Zahl der In- und Auslandstreffer pro Tag 
seit 2009 verdreifacht.830 Gemäss Fedpol gilt: «Ohne das SIS wäre die Schweizer Polizei 
blind.»831 

288 Die Abschaffung der Personen- und Sicherheitskontrollen an den Binnengren-
zen setzt voraus, dass die Schengen-Staaten bei sicherheitsrelevanten Aspek-
ten vergleichbare (Mindest‑)Standards einhalten. Dazu gehört auch eine An-
gleichung des Waffenrechts. Es muss sichergestellt werden, dass in den 
Schengen-Staaten der Erwerb und der Besitz von Feuerwaffen und ihr Ver-

Die SIS Rückkehr-Verordnung wurde 2022 mit der Verordnung (EU) 2022/1190 dergestalt 
geändert, dass Europol einem Schengen-Staat künftig Ausschreibungen von Drittstaats-
angehörigen im SIS vorschlagen kann. Die Schweiz wird diese assoziationsrechtlich be-
deutsame Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands übernehmen müssen; Presse-
mitteilung des Bundesrates vom 13. November 2024, Bundesrat verabschiedet Botschaft 
zur Stärkung des SIS im Kampf gegen Terrorismus und schwere Kriminalität. 
S. zu eu-LISA oben N. 261. 
SR 361; SR 362.0; s. BGE 147 II 408 zum Auskunftsrecht eines Journalisten betr. eines Ein-
trags im SIS. 
S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen II (2004)/Schengen/Dublin; 
Kurzbericht des EJPD zuhanden der GPK-EJPD/BK, Stand der Umsetzung von Schengen/
Dublin 2022/23 vom 26. Mai 2023, S. 10; Economiesuisse, Ja zu Frontex – für den Verbleib 
bei Schengen, Dossier Politik #3/22, www.economiesuisse.ch. 
www.fedpol.admin.ch und Link zu Polizei-Zusammenarbeit/Schengen/SIS. 
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bringen in einen anderen Staat wirksam kontrolliert werden können. Fol-
gerichtig verpflichtet das Schengener Durchführungsübereinkommen die 
Schengen-Staaten, ihre nationalen Gesetze über den Erwerb, den Besitz, den 
Vertrieb und das Überlassen von Feuerwaffen und Munition zu harmonisieren 
(Art. 77-91 SDÜ). Auch die Richtlinie (EU) 2021/555 über die Kontrolle des Er-
werbs und des Besitzes von Waffen (Waffenrichtlinie), welche 2021 die Richt-
linie 91/477/EWG ablöste, regelt die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes 
von Waffen, wobei diese Richtlinie auf Art. 114 AEUV gestützt wurde, aber 
gleichwohl zum für die Schweiz bedeutsamen Schengen-Besitzstand gehört. 
Der Erwerb einer Waffe durch Private erfordert einen Waffenerwerbsschein 
und muss in einem kantonalen Waffenregister eingetragen werden; dieses ist 
elektronisch zu führen. Es gilt eine Markierungspflicht für Feuerwaffen. Die 
Tätigkeit der Waffenhändlerin und des Waffenhändlers ist von einer Zulassung 
abhängig zu machen. Detaillierte Vorgaben regeln den Informationsaustausch 
zwischen den Schengen-Staaten. 

Die Waffenrichtlinie wird periodisch angepasst, um auf technologische Entwicklungen 
und neue Bedrohungslagen zu reagieren. Solche Weiterentwicklungen gehören zum für 
die Schweiz bedeutsamen Schengen-Besitzstand. Ein Beispiel betraf die Übernahme der 
Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der Waffenrichtlinie 91/477/EWG. Mit dieser Neu-
fassung – welche durch die Europäische Sicherheitsagenda von April 2015 vorgespurt 
wurde und nach den Terroranschlägen in Paris vom November 2015 noch an Dringlichkeit 
gewann – wurde bezweckt, das Waffenrecht zu verschärfen. Dabei war es der Schweiz ge-
lungen, den Inhalt der neuen Richtlinie aktiv mitzugestalten. Sie überzeugte die Vertre-
terinnen und Vertreter der anderen Mitgliedstaaten, eine spezifisch auf die Verhältnisse 
in der Schweiz zugeschnittene – wenngleich allgemein formulierte – Bestimmung auf-
zunehmen und damit gleichsam einen Swiss Finish zu installieren. Gemäss Art. 6 Abs. 6 
der Richtlinie (in der damaligen Fassung; Art. 9 Abs. 6 UAbs. 2 der Richtlinie (EU) 2021/
555) können «Mitgliedstaaten, in denen allgemeine Wehrpflicht herrscht und in denen seit 
über 50 Jahren ein System der Weitergabe militärischer Feuerwaffen an Personen besteht, 
die die Armee nach Erfüllung ihrer Wehrpflicht verlassen, an diese Personen in ihrer Ei-
genschaft als Sportschützen eine Genehmigung erteilen, eine während des Wehrdiens-
tes benutzte Feuerwaffe zu behalten». Die zuständige Behörde überprüft in regelmässigen 
Abständen, ob diese Personen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Sie 
müssen zudem Mitglieder eines Schützenvereins sein und aktiv am Schiesssport teilneh-
men. Der EuGH beurteilte diesen Swiss Finish im Rahmen einer gegen die Richtlinie ge-
richteten Nichtigkeitsklage als nicht diskriminierend, weil diese Bestimmung «sowohl der 
Kultur als auch den Traditionen der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie dem Um-
stand Rechnung [trägt], dass dieser Staat aufgrund dieser Traditionen über die Erfahrung 
und die Fähigkeit verfügt, die betreffenden Personen und Waffen nachzuverfolgen und zu 
überwachen, eine Erfahrung und eine Fähigkeit, die vermuten lassen, dass die von der an-
gefochtenen Richtlinie verfolgten Ziele der öffentlichen Sicherheit trotz dieser Ausnahme 
erreicht werden»832; eine bemerkenswerte Begründung für eine Spezialregelung zuguns-
ten eines Drittstaats! In der Schweiz wurde gegen die Übernahme der Richtlinie das Refe-

Urteil Tschechische Republik/Parlament und Rat, C-482/17, EU:C:2019:1035, Rn. 166. 832 
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rendum ergriffen. 63.7 % der Stimmberechtigten votierten 2019 für die Übernahme und die 
damit einhergehenden Änderungen des Waffengesetzes.833 

289 Die Zusammenarbeit der Polizeibehörden in der EU im Bereich des automati-
sierten Informationsaustauschs von DNA-Profilen, Fingerabdruckdaten und 
Daten zu Fahrzeugen und deren Haltern beruht im Wesentlichen auf den Be-
schlüssen 2008/615/JI und 2008/616/JI (Prümer Zusammenarbeit). Diese Zu-
sammenarbeit gilt nicht als Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands; 
der Übernahmeprozess des Schengen-Assoziierungsabkommens wurde nicht 
aktiviert. Die EU und die assoziierten Schengen-Staaten haben stattdessen 
entschieden, die Beteiligung dieser Staaten an der Prümer Zusammenarbeit 
gestützt auf ein separates Abkommen zu regeln. Es trat 2023 in Kraft. Damit 
erhält auch die Schweiz Zugang zu solchen Daten. Die Teilnahme an der Prü-
mer Zusammenarbeit ist weiter eine Voraussetzung dafür, dass die Strafver-
folgungsbehörden in der Schweiz Zugriff auf die in der Eurodac-Datenbank 
gespeicherten Daten erhalten.834 

(g) Frontex und Fonds für die integrierte Grenzverwaltung 

290 Die Schengen-Staaten sind verpflichtet, die zur wirksamen Sicherung der Aus-
sengrenzen und zur Gewährleistung effizienter Grenzkontrollen notwendigen 
Vorkehren zu treffen. Dazu gehört, geeignete Kräfte in ausreichender Zahl und 
angemessene Mittel in ausreichendem Umfang zur Verfügung zu stellen 
(Art. 15 SGK). Dabei unterstützen die Staaten einander und pflegen eine enge 
und ständige Zusammenarbeit. Die EU hat zum Zweck der effektiven Koordi-
nation und operativen Zusammenarbeit diverse Instrumente entwickelt. Dazu 
gehören Frontex und der Fonds für die integrierte Grenzverwaltung. Die 
Schweiz beteiligt sich im Rahmen der Schengen-Assoziierung an diesen Ein-
richtungen. 

291 Frontex wurde 2004 mit dem Ziel gegründet, die Schengen-Staaten beim 
Schutz der Aussengrenzen zu unterstützen. Sie hat ihren Sitz in Warschau. 
2016 wurde Frontex in Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
umbenannt. Aktuell finden sich die rechtlichen Vorgaben in der Verordnung 
(EU) 2019/1896. 

Gegen den Genehmigungsbeschluss zur Übernahme der Verordnung (EU) 2019/1896 
wurde das Referendum ergriffen. 2022 stimmten die Stimmberechtigten mit 71,5 % Ja-

SR 514.54. 
S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Kooperationen ab 2004/
Polizeizusammenarbeit; zu Eurodac unten N. 327–330. 
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Stimmen für die Übernahme der Verordnung und damit für die Beteiligung der Schweiz am 
Ausbau von Frontex.835 

292 Das Mandat und die finanziellen Ressourcen von Frontex wurden über die 
Jahre sukzessive erweitert. Die Agentur unterstützt die Mitgliedstaaten bei der 
Kontrolle und Überwachung der Aussengrenzen mit operativen Massnahmen, 
mit dem Sammeln und Verarbeiten von Informationen, mit der Förderung von 
Ausbildungsmassnahmen und mit der Erleichterung des Erfahrungsaus-
tauschs. Auf Ersuchen eines Schengen-Staates koordiniert Frontex gemein-
same Operationen der Schengen-Staaten. Darüber hinaus kann der Rat die 
Agentur in Fällen, in denen die Wirksamkeit der Aussengrenzkontrollen so weit 
reduziert ist, dass das Funktionieren des Schengen-Raums gefährdet ist, zum 
Handeln anweisen.836 Sofern nötig wird die bis spätestens 2027 neu eingerich-
tete ständige Reserve – geplant im Umfang von bis zu 10’000 Expertinnen und 
Experten – im Rahmen von Grenzverwaltungsteams, Teams zur Unterstützung 
der Migrationsverwaltung und Rückkehrteams (sog. «Teams») für gemeinsame 
Aktionen sowie für Soforteinsätze zu Grenzsicherungszwecken, Rückkehrak-
tionen und Rückkehreinsätzen eingesetzt. 

Die ständige Reserve besteht aus dem von der Agentur eingestellten und geschulten Per-
sonal und von Fachleuten aus den Mitgliedstaaten. Die Beiträge der Schengen-Staaten 
sind verbindlich in den Anhängen der Frontex-Verordnung (EU) 2019/1896 geregelt. Die 
Schweiz wird rund 40 Fachleute für die Einsätze der Agentur zur Verfügung stellen.837 

An den drei Schweizer Landesflughäfen (Zürich, Genf, Basel-Mulhouse) sind auch zwölf 
ausländische Frontex-Grenzschutzexpertinnen und -experten im Einsatz. Sie unterstützen 
das vor Ort tätige Schweizer Grenzschutzpersonal bei der Dokumentenprüfung und 
Grenzüberwachung, sind aber nur unter Schweizer Leitung zu hoheitlichen Tätigkeiten 
befugt. Solche Einsätze von Frontex-Personal an den Schengen-Luftaussengrenzen tragen 
zum Aufbau und zur Weiterentwicklung der ständigen Reserve bei.838 

293 Das Mandat von Frontex umfasst mittlerweile auch die Bekämpfung von 
grenzüberschreitender Kriminalität sowie Such- und Rettungseinsätze für 
Menschen in Seenot, wenn derartige Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Überwachung der Seegrenzen erforderlich werden. EUROSUR stellt einen in-
tegrierten Rahmen für den Informationsaustausch und die operative Zusam-

S. oben N. 56 und N. 101. 
S. dazu auch OPPERMANN/CLASSEN/NETTESHEIM, § 33 Rz. 69, wonach der EU damit erstma-
lig gestattet wird, in unmittelbar physischer Form Hoheitsgewalt auszuüben. 
Botschaft Frontex, S. 7107. 
Pressemitteilung des Bundesrates vom 13. November 2024, Unbewaffnete Einsätze von 
Frontex-Grenzschutzexpertinnen und -experten an Schweizer Landesflughäfen können 
weitergeführt werden. 
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menarbeit innerhalb der Europäischen Grenz- und Küstenwache dar (Art. 18 
der Verordnung (EU) 2019/1896). 

294 Die Modalitäten der Beteiligung der Schweiz an Frontex wird in einer speziel-
len Vereinbarung geregelt, wobei sich die Schweiz nicht nur finanziell, sondern 
auch personell an Einsätzen unter der Ägide von Frontex beteiligt.839 Diese 
Vereinbarung listet auch die Sachbereiche auf, bei denen die Schweiz – als 
Ausnahme zur Regel, wonach Drittstaaten aus Gründen der Autonomie des 
EU-Rechts und der im EUV/AEUV geregelten Zuständigkeiten der Organe der 
EU und ihrer weiteren Einrichtungen beim decision making nicht beteiligt sind 
– im Verwaltungsrat stimmberechtigt ist (v.a. operative Fragen). 

Frontex wird vorgeworfen, bei der Unterstützung und Durchführung von Operationen die 
grundrechtlichen Mindeststandards nicht zu respektieren. Ein Beispiel betrifft die Praxis, 
Flüchtlingsboote daran zu hindern, Häfen von Schengen-Staaten anzulaufen und die Boote 
stattdessen ins offene Meer zurückzustossen (push backs).840 Ähnliche Vorwürfe gibt es in 
Bezug auf Rückweisungen an den Landgrenzen.841 Vor diesem Hintergrund war der EU-
Gesetzgeber bei der Neufassung der Frontex-Verordnung (EU) 2019/1896 darauf bedacht 
zu unterstreichen, dass die Europäische Grenz- und Küstenwache – d.h. die zuständigen 
nationalen Behörden und Frontex – ihre Aufgaben «unter uneingeschränkter Wahrung der 
Grundrechte» erfüllt (Art. 1); Frontex wird ausdrücklich zur «Überwachung der Einhaltung 
der Grundrechte bei allen ihren Tätigkeiten an den Aussengrenzen und bei Rückkehrak-
tionen» verpflichtet (Art. 10 Abs. 1 lit. e). 2014 hat die EU mit der Verordnung (EU) Nr. 656/
2014 die Rahmenbedingungen für die Überwachung der Seeaussengrenzen im Rahmen der 
von Frontex an den Aussengrenzen koordinierten operativen Zusammenarbeit konkreti-
siert. 2021 hat der Verwaltungsrat von Frontex eine vom Grundrechtsbeauftragten ge-
billigte Grundrechtsstrategie verabschiedet.842 Es ist allerdings nicht immer offenkundig, 
welche grundrechtlichen Gewährleistungen – die Genfer Abkommen über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge von 1951 und das dazugehörige New Yorker Protokoll von 1967, die 
EMRK, weitere völkerrechtliche Instrumente, die Grundrechtecharta und/oder nationale 
Grundrechtskataloge – in einem konkreten Fall greifen. Auch bei staatlichen Verantwort-
lichkeiten tritt die unionale Dimension dazu, wenn nationale Behörden «bei der Durchfüh-
rung des Rechts der Union» handeln (Art. 51 GRC).843 Für die Verpflichtung zur Beachtung 
zumindest des Flüchtlingsrechts ist die Ausübung von Hoheitsbefugnissen entscheidend, 
nicht die Anknüpfung an ein Territorium.844 

SR 0.362.313. 
S. Human Rights Watch, passim. 
S. zum Ganzen Entschliessung des Europäischen Parlaments vom 14. Dezember 2023 zu 
Frontex auf der Grundlage der Untersuchung der Frontex-Kontrollgruppe des LIBE-Aus-
schusses, P9_TA(2023)0483; NZZ vom 27. Juni 2020, S. 5. 
S. www.frontex.europa.eu und Link zu Dokumente/Grundrechtsstrategie. 
S. zur Frage der Anwendbarkeit der GRC in der Schweiz auch oben N. 270; zur Rolle des 
Schweizer Vertreters im Verwaltungsrat von Frontex NZZ vom 11. Mai 2022. 
S. zum Ganzen FINK, passim; NEUMANN, passim; ROSENFELDT, passim; SEEHASE, passim; 
SPENLÉ/JAUSLIN, passim; EU Fundamental Rights Agency, Fundamental rights at Europe’s 
southern sea borders, Luxembourg 2013. 
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Das EuG wies 2023 eine Schadenersatzklage gegen Frontex wegen Grundrechtsverletzun-
gen ab.845 Es kam zum Schluss, dass Frontex nicht für eine gemeinsam mit Griechenland 
durchgeführte Rückführung von syrischen Flüchtlingen haftbar gemacht werden konnte. 
Entscheidend war, dass zwischen dem Handeln von Frontex und dem Schaden der klägeri-
schen Parteien kein rechtsgenüglicher Kausalzusammenhang vorlag.846 Das EuG verzich-
tete in der Folge darauf, die weiteren Voraussetzungen der ausservertraglichen Haftung 
der EU, insbesondere die Rechtswidrigkeit, zu prüfen. Der Fall ist vor dem EuGH hängig.847 

295 Die EU richtete 2007 den Aussengrenzenfonds ein (Entscheidung Nr. 574/
2007/EG). Damit wurde ein Instrument zur Unterstützung der mit den Aus-
sengrenzkontrollen verknüpften Aktivitäten der Schengen-Staaten geschaf-
fen. Die Schweiz beteiligte sich an diesem Fonds durch die Übernahme der 
Rechtsgrundlagen und den Abschluss einer Zusatzvereinbarung.848 Der Aus-
sengrenzenfonds lief Ende 2013 aus. Als Nachfolgeinstrument schuf die EU den 
Fonds für die innere Sicherheit – Grenzen und Visa (ISF – Grenzen und Visa, 
Verordnung (EU) Nr. 515/2014). Seine Laufzeit betrug 2014-2020. Damit wurde 
wie bereits mit dem Aussengrenzenfonds bezweckt, Schengen-Staaten, wel-
che aufgrund ausgedehnter Land- oder Seegrenzen sowie bedeutender inter-
nationaler Flughäfen hohe Kosten für den Schutz der Schengen-Aussengren-
zen tragen, mit projektgebundenen Mitteln zu unterstützen. Die Schweiz 
beteiligte sich auch an diesem Fonds.849 

Die Finanzausstattung für die Durchführung des Fonds für die innere Sicherheit – Grenzen 
und Visa betrug 2,76 Mia. EUR. Für die gesamte Laufzeit des Fonds wurden der Schweiz Zu-
weisungen in Höhe von 37 Mio. CHF für nationale Massnahmen zugesprochen. Über die sieben 
Jahre Laufzeit des Fonds hat sich die Schweiz mit rund 134 Mio. CHF daran beteiligt.850 

296 2020 löste der Fonds für die integrierte Grenzverwaltung den Fonds für innere 
Sicherheit – Grenzen und Visa ab. Auch mit diesem Fonds und dem damit er-
richteten Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Vi-
sumpolitik (Border Management and Visa Policy Instrument, BMVI) wird be-
zweckt, Schengen-Staaten, deren Land- und Seegrenzen besonders weitläufig 
sind oder auf deren Gebiet sich grosse internationale Flughäfen befinden, 
durch Beiträge zur Projektfinanzierung zu unterstützen und damit zur Ge-

Urteil WS u.a./Frontex, T-600/21, EU:T:2023:492. 
Kritisch dazu BERGER/PROGIN-THEUERKAUF, passim, auch unter Hinweis darauf, dass dieser 
Fall noch unter der alten Frontex-Verordnung (EU) 2016/1624 erging (Rz. 39); Art. 7 der 
aktuell geltenden Frontex-Verordnung (EU) 2019/1896 hält nun fest, dass die europäische 
Grenzverwaltung «in gemeinsamer Verantwortung» von Frontex und der nationalen Be-
hörden wahrgenommen wird; s. auch SPENLÉ/JAUSLIN, S. 431. 
C-679/23 P. 
SR 0.362.312. 
SR 0.362.314. 
S. www.sem.admin.ch und Link zu Internationales & Rückkehr/Schengen/EU-Fonds. 

845 

846 

847 

848 

849 

850 

Zweiter Teil: Bilaterale Abkommen

194

http://www.sem.admin.ch/


währleistung eines wirksamen integrierten Schutzes der Aussengrenzen des 
Schengenraums beizutragen.851 

Die hierfür vorgesehenen Mittel belaufen sich auf 6,24 Mia. EUR für den Zeitraum 
2021-2027. Die Schweiz hat mit der EU ein Abkommen abgeschlossen, in dem die Beteili-
gung der Schweiz geregelt wird.852 

3. Betrugsbekämpfung, Europol, Eurojust 

297 Die Schweiz und die EU haben ergänzend zum Schengen-Assoziierungsab-
kommen und zu weiteren Verträgen über die polizeiliche Zusammenarbeit 
und die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen europäischen Staaten die folgen-
den Abkommen zur Betrugsbekämpfung und Zusammenarbeit in Strafsachen 
abgeschlossen.853 

(a) Betrugsbekämpfung 

298 Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind seit der Inkraftsetzung des Vertrags von 
Maastricht 1993 verpflichtet, Betrügereien und sonstige gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtete rechtswidrige Handlungen mit abschreckenden 
Massnahmen zu bekämpfen (Art. 209a EGV, Art. 325 AEUV). 1999 wurde zu die-
sem Zweck das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) gegründet (Be-
schluss der Kommission 1999/352/EG, Beschluss der Kommission 2013/478/
EU, Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013).854 Zur Bekämpfung von Betrüge-
reien, die sich gegen die finanziellen Interessen der Union richten, ergreifen die 
Mitgliedstaaten die gleichen Massnahmen, die sie auch zur Bekämpfung von Be-
trügereien ergreifen, die sich gegen ihre eigenen finanziellen Interessen richten 
(Art. 325 Abs. 2 AEUV). 2017 erliess die EU mit der Richtlinie (EU) 2017/1371 über 
die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union 
gerichtetem Betrug zudem Mindestvorschriften für die Definition von Straftat-
beständen und Strafen zur Bekämpfung von Betrug und sonstigen gegen die fi-
nanziellen Interessen der Union gerichteten rechtswidrigen Handlungen. 

Die Europäische Kommission veröffentlicht periodisch eine Betrugsbekämpfungsstrategie. 
Dies geschah letztmals 2019.855 Dieses Strategiepapier ist für die Dienststellen der Kom-

S. www.sem.admin.ch und Link zu Internationales & Rückkehr/Schengen/EU-Fonds. 
SR 0.362.316. 
S. zum SAA und weiteren Verträgen oben N. 285. 
S. zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft unten N. 305. 
Mitteilung der Kommission, Die Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission: ver-
stärkte Maßnahmen zum Schutz des EU-Haushalts, COM(2019) 196 final; https://anti-
fraud.ec.europa.eu und Link zu Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission. 
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mission und die Exekutivagenturen bei der Bekämpfung von Betrug und Korruption zum 
Nachteil der finanziellen Interessen der EU massgeblich. 

299 1997 vereinbarten die Schweiz und die EG in einem Zusatzprotokoll zum Frei-
handelsabkommen von 1972, sich gegenseitig Amtshilfe bei der Sicherstellung 
der ordnungsgemässen Anwendung des Zollrechts, insbesondere bei der Ver-
hütung und der Aufdeckung von Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht und 
bei Ermittlungen im Zollbereich, zu leisten.856 Der EG war es in der Folge ein 
Anliegen, die Zusammenarbeit bei der Betrugsbekämpfung noch weiter auszu-
bauen. Sie hatte insbesondere Betrügereien im Zusammenhang mit dem Ziga-
rettenschmuggel im Blick. Dadurch entgingen der EU beträchtliche Mehr-
wertsteuereinnahmen. Die fehlende Zusammenarbeit der Schweiz im Bereich 
der Fiskaldelikte erlaubte es den Drahtziehern, ihre Operationen aus der 
Schweiz zu führen und Erträge aus den kriminellen Aktionen zumindest vor-
übergehend auf Konten von Schweizer Banken zu horten.857 

300 Die Schweiz und die EG unterzeichneten 2004 das Abkommen über die Zu-
sammenarbeit zur Bekämpfung von Betrug und sonstigen rechtswidrigen 
Handlungen, die ihre finanziellen Interessen beeinträchtigen (Betrugsbekämp-
fungsabkommen).858 Es handelt sich um ein gemischtes Abkommen. Die 
Schweiz und die EG haben das Abkommen ratifiziert. Auf Seiten der EU-Mit-
gliedstaaten fehlt noch die Ratifizierung von Irland. Die Schweiz wendet das 
Abkommen seit 2009 provisorisch gegenüber denjenigen EU-Mitgliedstaaten 
an, welche das Abkommen ratifiziert und erklärt haben, dass sie es gegenüber 
der Schweiz ebenfalls provisorisch anwenden. Das Betrugsbekämpfungsab-
kommen bezweckt, die Amts- und Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den 
Vertragsparteien auszudehnen, um die im Abkommen genannten rechtswidri-
gen Handlungen zu bekämpfen (Art. 1). Zu diesen Handlungen gehören Delikte 
im Bereich der Zölle, der indirekten Steuern (z.B. Mehrwertsteuer und beson-
dere Verbrauchssteuern auf Alkohol, Tabak und Mineralöl), der Subventionen, 
der öffentlichen Ausschreibungen und der mit diesen Delikten verknüpften 
Geldwäschereitatbeständen; die direkten Steuern (z.B. Einkommens‑, Vermö-
gens- und Gewinnsteuern) sind vom Anwendungsbereich des Abkommens 
ausgeschlossen (Art. 2).859 In Bezug auf die zu leistende Amts- und Rechtshilfe 
baut das Abkommen auf vorbestehenden Übereinkommen zwischen den Ver-
tragsparteien auf, namentlich auf dem Zusatzprotokoll über die gegenseitige 

SR 0.632.401.02. 
COTTIER et al., Rz. 930. 
SR 0.351.926.81; s. zu diesem Abkommen WOHLERS, passim. 
S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen II (2004)/Betrugsbekämp-
fung. 
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Amtshilfe im Zollbereich von 1997860, dem Europäischen Übereinkommen über 
die Rechtshilfe in Strafsachen von 1959861 und dem Übereinkommen über 
Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen 
aus Straftaten von 1990 (Art. 7 und Art. 25). Der Amts- und Rechtshilfeverkehr 
ist nicht nur mit den Verwaltungs- und Justizbehörden der EU-Mitgliedstaa-
ten, sondern auch mit den zuständigen Einrichtungen und Stellen der EU 
möglich. Für den Umfang der zu leistenden Hilfe ist in erster Linie das Recht 
der Vertragsparteien massgebend, wobei die Behörden so verfahren, als ob 
sie in Erfüllung eigener Aufgaben oder auf Ersuchen einer anderen Behörde 
derselben Vertragspartei handeln würden (Art. 9 und Art. 15; Inländerbehand-
lung).862 Bedienstete der anderen Vertragspartei können beim Vollzug von 
Amts- und Rechtshilfe vor Ort anwesend sein. Die ersuchte Behörde muss 
hierzu ihr Einverständnis geben (nicht aber auch die Personen oder Unterneh-
men, bei denen die Ermittlungen stattfinden). Es liegt jederzeit an den inländi-
schen Bediensteten, die Ermittlungen zu führen und die erforderlichen Mass-
nahmen zu ergreifen (Art. 16). 

Die gesammelten Informationen dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, die unter 
das Betrugsbekämpfungsabkommen fallen. Beantragt eine Vertragspartei die Verwendung 
dieser Informationen für andere Zwecke, so hat sie vorher die schriftliche Zustimmung der 
Behörde einzuholen, von der die Informationen stammen (Art. 19). Das Spezialitätsprinzip 
stellt insbesondere sicher, dass ins Ausland übermittelte Informationen nicht für Verfah-
ren im Bereich der direkten Steuern verwendet werden.863 

301 Das Betrugsbekämpfungsabkommen ermöglicht weiter den direkten Behör-
denverkehr (Art. 27) und die direkte postalische Zustellung von Verfahrensun-
terlagen an Personen (Art. 28). Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung und 
Beschlagnahme sind zulässig, wenn die dem Ersuchen zugrunde liegende Tat 
nach dem Recht beider Vertragsparteien strafbar ist (doppelte Strafbarkeit, 
Art. 31). Ersuchen um Bank- und Finanzauskünfte sind besonders geregelt 
(Art. 32 Abs. 2). Das Betrugsbekämpfungsabkommen ermöglicht kontrollierte 
Lieferungen (Art. 33) und die Übergabe von Sachen, insbesondere von Vermö-
genswerten, zum Zweck der Einziehung oder Rückgabe an die Berechtigten 
(Art. 34). 

S. oben N. 299. 
S. oben N. 285. 
S. zu dieser Inländerbehandlung www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkom-
men II (2004)/Betrugsbekämpfung. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen II (2004)/Betrugsbekämpfung. 
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(b) Europol 

302 Die EU-Mitgliedstaaten gründeten 1995 das Europäische Polizeiamt (Europol). 
Anfänglich stand Europol ausserhalb des institutionellen Rahmens der EU. Mit 
dem Vertrag von Lissabon wurde Europol 2009 formell in die EU integriert 
(Art. 88 AEUV, Beschluss 2009/371/JI). Sitz von Europol ist Den Haag. Seit 2016 
stellt die Verordnung (EU) 2016/794 über die Agentur der Europäischen Union 
für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) die 
Grundlage dar; im Zug der Neufassung der Rechtsgrundlagen wurde Europol 
auch als eigenständige Agentur konstituiert. Europol fördert die Zusammenar-
beit der Strafverfolgungsbehörden in der EU bei der Bekämpfung von schwerer 
grenzüberschreitender Kriminalität. Im Vordergrund steht die Erhebung, die 
Speicherung, die Verarbeitung und der Austausch von Informationen. Europol-
Personal kann an den Tätigkeiten von gemeinsamen Ermittlungsgruppen mit-
wirken. Europol besitzt keine eigenen Ermittlungsbefugnisse. 

303 2004 schlossen die Schweiz und Europol ein Abkommen.864 Es trat 2006 in Kraft 
und bezweckt die verstärkte Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten durch Eu-
ropol mit der Schweiz bei der Bekämpfung schwerwiegender Formen der inter-
nationalen Kriminalität, insbesondere durch den Austausch von strategischen 
und operativen Informationen sowie regelmässige Kontakte zwischen Europol 
und der Schweiz auf allen Ebenen (Art. 2). Die Zusammenarbeit bezieht sich auf 
den illegalen Drogenhandel, den illegalen Handel mit nuklearen und radioaktiven 
Substanzen, den Menschenschmuggel (Schlepperwesen), den Menschenhandel, 
die Motorfahrzeugkriminalität, Straftaten, die im Rahmen von terroristischen 
Handlungen begangen werden, die Geldfälschung sowie die mit diesen Krimina-
litätsformen verbundene Geldwäscherei (Art. 3). 2008 und 2018 wurden – paral-
lel zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit in der EU – weitere Formen der 
Kriminalität aufgenommen; dazu gehören Tötungen, illegaler Organhandel, Ent-
führungen und Geiselnahmen, Produktpiraterie, illegaler Waffenhandel, Korrup-
tion, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen so-
wie einzelne Formen der Wirtschaftskriminalität.865 

2022 trat in der EU die Verordnung (EU) 2022/991 in Kraft. Europol wurde mit zusätzlichen 
Kompetenzen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zur Unterstützung straf-
rechtlicher Ermittlungen, in Forschung und Innovation und in der Zusammenarbeit mit 
privaten Partnern und Drittstaaten ausgestattet. Diese Novellierung wirkt sich nicht direkt 
auf das Abkommen mit der Schweiz aus.866 

SR 0.362.2. 
SR 0.362.21; SR 0.362.22. 
S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Kooperationen ab 2004/
Europol. 
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304 Das Abkommen ermöglicht der Schweiz und Europol, Expertenwissen auszu-
tauschen, an Ausbildungsaktivitäten teilzunehmen und sich bei Ermittlungen 
gegenseitig zu beraten und zu unterstützen. Zur Koordination und Erleichte-
rung der Zusammenarbeit betreibt die Schweiz in Den Haag ein Verbindungs-
büro, in welchem zurzeit vier Polizeiattachés von fedpol und ein Attaché des 
Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) stationiert sind.867 

Die Polizeikooperation im Rahmen von Europol ergänzt die Zusammenarbeit der Schweiz 
mit den Nachbarstaaten und diejenige im Rahmen von Interpol.868 Der Informationsaus-
tausch belief sich 2023 auf rund 30’000 Meldungen vor allem in den Bereichen des Men-
schenhandels und -schmuggels, des illegalen Drogenhandels, der Cyberkriminalität, des 
Betrugs sowie anderer Formen von schwerer Kriminalität und Terrorismus.869 

(c) Eurojust 

305 Die EU errichtete 2002 Eurojust als Einheit für justizielle Zusammenarbeit zur 
Verstärkung der Bekämpfung der schweren Kriminalität (Beschluss des Rates 
2002/187/JI).870 Mit dem Vertrag von Lissabon wurde Eurojust primärrechtlich 
verankert (Art. 85 und Art. 86 AEUV). 2018 wurde Eurojust neu als Agentur für 
justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen konstituiert (Verordnung (EU) 
2018/1727). Eurojust unterstützt und verstärkt die Koordinierung und Zusam-
menarbeit zwischen den nationalen Behörden, welche für die Ermittlung und 
Verfolgung von schwerer Kriminalität zuständig sind, von der zwei oder mehr 
Mitgliedstaaten betroffen sind oder die eine Verfolgung auf gemeinsamer 
Grundlage erfordert; Eurojust stützt sich dabei auf die von den Behörden der 
Mitgliedstaaten, von Europol871, von der Europäischen Staatsanwaltschaft und 
von OLAF872 durchgeführten Operationen und gelieferten Informationen 
(Art. 2 der Verordnung (EU) 2018/1727). Eurojust verfügt über jeweils ein natio-
nales Mitglied pro Mitgliedstaat mit dem Status einer Staatsanwältin oder ei-
nes Staatsanwalts oder einer Richterin oder eines Richters, das von dem be-
treffenden Mitgliedstaat entsandt wird. Der Sitz von Eurojust ist Den Haag. 
Das 1998 eingerichtete Europäische Justizielle Netz justizieller Kontaktstellen 
zwischen den Mitgliedstaaten unterstützt Eurojust (Beschluss 2008/976/JI). 

S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Kooperationen ab 2004/
Europol. 
S. oben N. 285. 
S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Kooperationen ab 2004/
Europol. 
Eurojust ist das «justizielle Pendant zum Europäischen Polizeiamt Europol», www.eda.ad-
min.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Kooperationen ab 2004/Eurojust. 
S. oben N. 302. 
S. oben N. 298. 
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2017 einigten sich 20 Mitgliedstaaten im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit auf 
die Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA, Art. 86 AEUV, Verordnung 
(EU) 2017/1939). Mittlerweile sind 22 Mitgliedstaaten beteiligt. Die EUStA ist zuständig für 
die strafrechtliche Untersuchung und Verfolgung sowie die Anklageerhebung in Bezug auf 
Personen, die Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union gemäss Richt-
linie (EU) 2017/1371 begangen haben.873 Hierzu führt die EUStA Ermittlungen durch, er-
greift Strafverfolgungsmassnahmen und nimmt vor den Gerichten der Mitgliedstaaten die 
Aufgaben der Staatsanwaltschaft wahr (Art. 4 der Verordnung (EU) 2017/1939). 

306 2008 schlossen die Schweiz und Eurojust ein Abkommen.874 Es trat 2011 in 
Kraft und bezweckt die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen der 
Schweiz und Eurojust im Kampf gegen schwere Formen der internationalen 
Kriminalität (Art. 2). Die vom Abkommen erfassten Zuständigkeitsbereiche be-
treffen die Kriminalitätsformen und Straftaten, welche in die Zuständigkeit 
von Europol fallen, die Computerkriminalität, den Betrug, die Korruption, 
Straftaten, welche die finanziellen Interessen der EU berühren, das Waschen 
von Erträgen aus Straftaten, die Umweltkriminalität sowie die Beteiligung an 
einer kriminellen Vereinigung gemäss der Gemeinsamen Massnahme 98/733/
JI. Das Abkommen erleichtert die internationale Rechtshilfe, die Erledigung 
von Auslieferungsgesuchen und die Koordination mit den anderen nationalen 
Behörden. Die Schweiz arbeitet mit Eurojust über eine nationale Kontaktstelle 
zusammen; das Bundesamt für Justiz nimmt diese Aufgabe wahr (Art. 7). Das 
Abkommen ermöglicht es der Schweiz, eine Verbindungsstaatsanwältin oder 
einen Verbindungsstaatsanwalt zu Eurojust zu entsenden; die Schweiz macht 
von diesem Recht seit 2015 Gebrauch (Art. 6).875 

2023 hat Eurojust mehr als 13’000 Fälle bearbeitet.876 Die Schweiz hat nach Massgabe 
des Eurojust-Abkommens Zugang zu diesen Informationen. Demgegenüber gibt es keine 
Bestrebungen, auch mit der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) zusammenzuarbei-
ten.877 

S. zur Richtlinie (EU) 2017/1371 oben N. 298. 
SR 0.351.6. 
S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Kooperationen ab 2004/
Eurojust. 
Eurojust, Annual Report 2023, www.eurojust.europa.eu und Link zu Publications/Annual 
Reports. 
S. zur Bedeutung der EUStA für die Schweiz FINGERHUTH/MATJAZ, passim. 
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4. Dublin 

(a) Unionsrechtliche Grundlagen 

307 Die EWG-Mitgliedstaaten unterzeichneten 1990 das Übereinkommen über die 
Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitglied-
staat der EG gestellten Asylantrags (Dubliner Übereinkommen).878 Dieser völ-
kerrechtliche Vertrag, welcher formell ohne Bezug zum Gemeinschaftsrecht 
abgeschlossen wurde, trat 1997 in Kraft. Zentrales Anliegen war es zu verhin-
dern, dass asylsuchende Personen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, unter-
tauchen oder von einem Dublin-Staat in einen anderen gelangen und wieder-
holt Asylgesuche stellen können. 

308 Mit dem Vertrag von Amsterdam, welcher 1999 in Kraft trat, wurde eine Kom-
petenz der EG zum Erlass von Massnahmen im Asylbereich geschaffen. Heute 
findet sich die primärrechtliche Grundlage in Art. 78 AEUV. Demnach entwi-
ckelt die EU eine gemeinsame Politik im Bereich Asyl, subsidiärer Schutz und 
vorübergehender Schutz, mit der jedem Drittstaatsangehörigen, der interna-
tionalen Schutz benötigt, ein angemessener Status angeboten und die Einhal-
tung des Non Refoulement-Gebots gewährleistet werden soll; dabei müssen 
das Genfer Abkommen von 1951 und das dazugehörige New Yorker Protokoll 
von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie die weiteren einschlä-
gigen Verträge respektiert werden. In den Jahren 2000 und 2003 wurden die 
Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 über die Einrichtung von Eurodac für den 
Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des 
Dubliner Übereinkommens und die Verordnung (EG) Nr. 343/2003 zur Festle-
gung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für 
die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat 
gestellten Asylantrags zuständig ist (Dublin II-Verordnung), in Kraft gesetzt. 
Damit wurden die Grundlagen geschaffen für das geltende Dublin-System. Die 
beiden genannten Verordnungen wurden in der Zwischenzeit neugefasst und 
durch die Verordnung (EU) Nr. 603/2013 (Eurodac-Verordnung) und die Ver-
ordnung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III-Verordnung) abgelöst. Heute sind alle 
EU-Mitgliedstaaten sowie die EFTA-Staaten Island, Liechtenstein, Norwegen 
und die Schweiz – letztere als assoziierte Staaten – Teil des Dublin-Systems. 

Die EU verfolgt – über die Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung der Zu-
ständigkeit zur Prüfung von Asylanträgen (Dublin-System) hinaus – das Ziel, ein Gemeinsames 

S. zur Entwicklung und zu den Grundlagen des europäischen Asylrechts BIEBER/EPINEY/
HAAG/KOTZUR, S. 521-540; PROGIN-THEUERKAUF/EGBUNA-JOSS, passim. 
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Europäisches Asylsystem (GEAS) zu errichten.879 Zu diesem Zweck wurden insbesondere die 
Richtlinie 2013/32/EU zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung 
des internationalen Schutzes (Asylverfahrensrichtlinie), die Richtlinie 2013/33/EU zur Fest-
legung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen 
(Asylaufnahmerichtlinie), und die Richtlinie 2011/95/EU über Normen für die Anerkennung 
von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen 
Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf sub-
sidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Qualifikationsrichtlinie) er-
lassen. Diese Richtlinien sind für die Schweiz nicht einschlägig; sie gehören nicht zum Dub-
lin-Besitzstand, der von den assoziierten Staaten übernommen werden musste. Dasselbe gilt 
für den mit der Verordnung (EU) Nr. 516/2014 eingerichteten Asyl‑, Migrations- und Integrati-
onsfonds; damit wird bezweckt, einen Beitrag zur effizienten Steuerung der Migrationsströme 
und zur Durchführung und Weiterentwicklung des GEAS zu leisten. 

Die Schweiz orientiert sich in der Asylpolitik auch in den Bereichen, welche nicht dem 
Dublin-Regime unterstehen, häufig an den Entwicklungen im EU-Recht. In asylrechtlichen 
Entscheiden verweist das BVGer regelmässig auf das EU-Recht. Im Vordergrund steht 
dabei die für die Anerkennung des Flüchtlingsstatus einschlägige Qualifikationsrichtlinie 
2011/95/EU. So klärte das BVGer in einem Urteil von 2014, ob ein Asylbewerber aufgrund 
seiner Homosexualität vor seiner Ausreise aus dem Heimatland begründete Furcht vor ei-
ner asylrelevanten Verfolgung hatte; bei der Umschreibung der Anforderungen an die Fest-
stellung einer Kollektivverfolgung hielt es fest, dass diese «im Ergebnis (…) mit der jün-
geren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 7. November 2013 (…)» 
übereinstimmen.880 In einem Urteil von 2024 hat der EuGH festgestellt, dass Frauen eine 
«bestimmte soziale Gruppe» darstellen können; dabei hat er die Qualifikationsrichtlinie 
wesentlich im Licht der Flüchtlingskonvention ausgelegt.881 Es ist gut denkbar, dass auch 
dieses Urteil den Weg in die Schweizer Praxis findet.882 

Im März 2022 verfügte der Bundesrat nach dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf 
die Ukraine erstmals die Gewährung vorübergehenden Schutzes (Art. 4 und Art. 66 AsylG; 
Schutzstatus S).883 Dabei handelte die Schweiz im Gleichschritt mit der EU, welche schutzsu-
chenden Personen aus der Ukraine nach Massgabe der Richtlinie 2001/55/EG vorübergehen-
den Schutz gewährte (Beschluss 2022/382). Gemäss Bundesrat entspricht der Status S «weit-
gehend jener Lösung, welche die EU-Mitgliedstaaten beschlossen haben».884 

309 Das Dublin-System ist in den letzten Jahren stark unter Druck geraten.885 Im 
Herbst 2015 wurde es angesichts der präzedenzlos grossen Flüchtlingsströme 

S. zum Verhältnis des GEAS zur Schweiz MARELLI, S. 408-410. 
Urteil des BVGer vom 31. Juli 2014, E-1422/2014, E. 8.4, unter Bezugnahme auf Urteil X 
u.a., C-199/12-C-201/12, EU:C:2013:720; siehe auch Urteil des BVGer vom 20. April 2022, 
E-6897/2019, E. 5.2. 
Urteil Intervyuirasht organ na DAB pri MS, C-621/21, EU:C:2024:47. 
PROGIN-THEUERKAUF/PRANTL, S. 85-88. 
Allgemeinverfügung zur Gewährung des vorübergehenden Schutzes im Zusammenhang 
mit der Situation in der Ukraine vom 11. März 2022, BBl 2020 586; s. dazu auch MÜLLER/
PRANTL, 2023, S. 471-472. 
Medienmitteilung des Bundesrates vom 11. März 2022, Ukraine: Bundesrat aktiviert 
Schutzstatus S für Menschen aus der Ukraine. 
S. zum Ganzen THYM, Sollbruchstellen, passim. 

879 

880 

881 

882 

883 

884 

885 

Zweiter Teil: Bilaterale Abkommen

202



nach Griechenland und Italien faktisch ausser Kraft gesetzt, als Deutschland 
Flüchtlinge vor allem aus dem Nahen Osten (Syrien) nicht mehr in den gemäss 
der Dublin III-Verordnung für die Prüfung eines Asylantrags zuständigen 
Ersteinreisestaat zurückschickte, sondern solche Anträge selbst prüfte. Erste 
Bestrebungen, das System im Geist der Solidarität zu reformieren und eine 
gerechte Verteilung der Verantwortlichkeiten und Lasten vorzunehmen (vgl. 
Art. 80 AEUV), scheiterten. Selbst der moderate Beschluss des Rates, 120’000 
Flüchtlinge, welche einen Antrag auf internationalen Schutz in Italien oder 
Griechenland stellten, in andere Mitgliedstaaten umzusiedeln, stiess man-
cherorts auf Widerstand und wurde nicht konsequent umgesetzt (Beschluss 
(EU) 2015/1523, Beschluss (EU) 2015/1601).886 Stattdessen führten Frankreich, 
Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen an den Binnen-
grenzen temporär Grenzkontrollen ein, um auf die Defizite des Grenzschutzes 
in Griechenland und die damit einhergehende unrechtmässige Einreise von 
Personen in den Schengen-Raum zu reagieren.887 Ein signifikanter Rückgang 
der Flüchtlingsströme wurde zwischenzeitlich durch einen Deal der EU-Mit-
gliedstaaten mit der Türkei von 2016 zur Beendigung der irregulären Migration 
in die EU ermöglicht.888 Nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf 
die Ukraine 2022 suchten mehr als 4 Mio. Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz 
in der EU. 

Die erwähnten Beschlüsse (EU) 2015/1523 und (EU) 2015/1601 wurden ausserhalb des für 
die Schweiz relevanten Dublin-Besitzstands erlassen (Art. 78 Abs. 3 AEUV). Aus diesem 
Grund war die Schweiz nicht verpflichtet, sie nach Massgabe des DAA zu übernehmen. Die 
Schweiz erklärte, sich freiwillig an gewissen Massnahmen zu beteiligen.889 

310 2024 einigten sich die Europäische Kommission, der Rat und das Europäische 
Parlament nach langwierigen Verhandlungen auf eine grundlegende Reform 
des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS). Das neue Migrations- 
und Asylpaket beinhaltet neun Verordnungen und eine Richtlinie (im Wesent-
lichen zur Änderung bereits bestehender Rechtsakte). Das Paket zielt auf die 

S. zur Rechtmässigkeit Urteil Slowakei und Ungarn/Rat, C-643/15 und C-647/15, 
EU:C:2017:631; Urteil Kommission/Polen, Tschechische Republik und Ungarn, C-715/17, 
C-718/17 und C-719/17, EU:C:2020:257; zum Ganzen PROGIN-THEUERKAUF/ZUFFEREY, passim; 
MAIANI, dystopia, passim. 
S. oben N. 271. 
Erklärung EU-Türkei vom 18. März 2016; s. zur Qualifikation dieser Erklärung als Hand-
lung, welche nicht dem Europäischen Rat zugerechnet werden konnte, womit eine da-
gegen gerichtete Nichtigkeitsklage unzulässig war, Urteil NF/Europäischer Rat, T-192/16, 
EU:C:2017:129; kritisch dazu PROGIN-THEUERKAUF/EGBUNA-JOSS, S. 190-202; KOTZUR/FEIL, 
S. 13. 
Pressemitteilung des EJPD vom 22. September 2015, Justiz- und Innenministertreffen der 
EU: Schweiz begrüsst Entscheid zu Umverteilung. 
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Stärkung und Integration zentraler EU-Strategien in den Bereichen Migration, 
Asyl, Grenzmanagement und Integration ab. Es beruht auf vier Säulen: i) si-
chere Aussengrenzen; ii) schnelle und effiziente Verfahren; iii) Solidarität und 
Verantwortung; iv) Einbeziehung des Themas Migration in internationale Part-
nerschaften.890 

311 Die Schweiz ist nach Massgabe der Schengen/Dublin-Assoziierung verpflich-
tet, fünf Rechtsakte teilweise zu übernehmen und umzusetzen.891 Dazu zählen 
die folgenden (wobei sich der Genehmigungsprozess zurzeit im parlamentari-
schen Prozess befindet): 

– Verordnung (EU) 2024/1351 über Asyl- und Migrationsmanagement 
(AMMR-Verordnung): Sie regelt die Zuständigkeiten für die Durchfüh-
rung von Asylverfahren sowie – als «Herzstück»892, für die Schweiz aber 
nicht verbindlich – den Solidaritätsmechanismus.893 Sie ersetzt die Dublin 
III-Verordnung; 

– Verordnung (EU) 2024/1358 über die Einrichtung von Eurodac für den 
Abgleich biometrischer Daten zur effektiven Anwendung der Verordnung 
(EU) 2024/1351, der Verordnung (EU) 2024/1350 und der Richtlinie 2001/
55/EG sowie zur Feststellung der Identität illegal aufhältiger Drittstaats-
angehöriger oder Staatenloser und über der Gefahrenabwehr und Straf-
verfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- und Strafverfol-
gungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit 
Eurodac-Daten (Eurodac-Verordnung): Sie bezweckt, die irreguläre Ein-
wanderung in die EU verstärkt zu kontrollieren, indem unter anderem die 
biometrischen Daten von illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen ge-
speichert und mit bereits vorhandenen Daten abgeglichen werden. Sie 
ersetzt die geltende Eurodac-Verordnung; 

– Verordnung (EU) 2024/1356 zur Einführung der Überprüfung von Dritt-
staatsangehörigen an den Aussengrenzen (Überprüfungsverordnung): Sie 
regelt das Verfahren, um die Identität irregulär ankommender Dritt-

S. https://home-affairs.ec.europa.eu/policies und Link zu Migration and Asylum, Pact on 
Migration and Asylum; für eine Übersicht über die neuen Rechtsakte und eine rechtliche 
Einordnung PROGIN-THEUERKAUF/PRANTL, S. 65-68; GLORIUS, passim; HOFFMAN, S. 1-8; Er-
läuternder Bericht EU-Migrations- und Asylpakt, S. 15-19. 
S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen II (2004)/Schengen/Dublin; 
für einen Überblick und die nachfolgende Auflistung Erläuternder Bericht EU-Migrations- 
und Asylpakt, passim. 
Bundesrat, Lagebeurteilung, S. 33. 
Die Schweiz kann freiwillig an diesem Mechanismus teilnehmen, Erläuternder Bericht EU-
Migrations- und Asylpakt, S. 1-2. 
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staatsangehöriger festzustellen und sie dem richtigen Verfahren (Rück-
führung, Asylverfahren oder Übernahme durch einen anderen Schengen-
Staat) zuzuweisen; 

– Verordnung (EU) 2024/1359 zur Bewältigung von Krisensituationen und 
Situationen höherer Gewalt im Bereich Migration und Asyl (Krisenver-
ordnung): Sie erlaubt für den Fall eines ausserordentlichen Migrations-
drucks oder einer Situation höherer Gewalt – wie etwa eine Pandemie – 
Abweichungen von der Verordnung (EU) 2024/1351 (AMMR-Verordnung) 
und der Verordnung (EU) 2024/1348 (Asylverfahrensverordnung, welche 
für die Schweiz nicht einschlägig ist); 

– Verordnung (EU) 2024/1349 zur Festlegung des Rückführungsverfahrens 
an der Grenze (Rückkehrgrenzverfahrensverordnung): Sie regelt das Ver-
fahren zur Wegweisung für Drittstaatsangehörige und Staatenlose, deren 
Asylgesuch abgelehnt wurde, muss in der Schweiz – trotz ihrer Qualifi-
kation als Schengen-Weiterentwicklung – aber nicht umgesetzt werden, 
weil die Schweiz die Voraussetzungen nicht erfüllt. 

312 Zurzeit laufen in der EU die Vorbereitungsarbeiten für die Anwendung der 
neuen Rechtsakte.894 Die meisten Verordnungen müssen in der EU ab Mitte 
2026 angewendet werden. Die Frist für die Genehmigung der Übernahme der 
fünf assoziationsrechtlich einschlägigen Verordnungen und die Umsetzung 
durch die Schweiz läuft bis Mai 2026.895 Als Gegenstück zur Übernahmever-
pflichtung bestand für die Schweiz die Möglichkeit, sich bei der Ausarbeitung 
der Vorschläge für die neuen Rechtsakte durch die Kommission aktiv einzu-
bringen (vgl. Art. 2 DAA) – womit sie eine Mitverantwortung für die Gestaltung 
der Flüchtlingspolitik im paneuropäischen Kontext übernommen hat.896 Der 
Bundesrat nahm dazu wie folgt Stellung: 

«Die Schweiz hat sich im Rahmen ihrer Mitwirkungsrechte als ein an Schengen und Dublin 
assoziierter Staat aktiv und konstruktiv in die Diskussionen zum EU-Migrations- und Asyl-
pakt eingebracht. Sie hat die Stossrichtung des EU-Migrations- und Asylpakts unterstützt, 
aber sich stets für eine umfassende, solidarische und grundrechtskonforme Reform des 
europäischen Asyl- und Migrationssystems ausgesprochen. Aufgrund ihrer geografischen 
Lage inmitten Europas profitiert die Schweiz vom Dublin-System. Sie überstellt deutlich 
mehr Personen an andere Dublin-Staaten, als sie selbst übernehmen muss.»897 

Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Gemeinsamer Durch-
führungsplan für das Migrations- und Asylpaket, COM(2024) 251 final, passim. 
Erläuternder Bericht EU-Migrations- und Asylpakt, S. 24. 
S. zum proposal shaping im Allg. oben N. 102. 
Erläuternder Bericht EU-Migrations- und Asylpakt, S. 19. 
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313 Im Folgenden werden im Wesentlichen die aktuell geltenden Regeln darge-
stellt.898 

(b) Dublin-Assoziierungsabkommen: Im Allgemeinen 

314 Die Schweiz und die EG unterzeichneten 2004 das Abkommen über die Krite-
rien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung 
eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags.899 Es 
trat 2008 in Kraft und ermöglicht der Schweiz, mitgliedstaatsähnlich am Dub-
lin-Besitzstand und an seiner weiteren Entwicklung teilzunehmen.900 Die 
Schweiz ist verpflichtet, die Verordnungen des Dublin-Besitzstands umzuset-
zen und im Rahmen ihrer Beziehungen zu den EU-Mitgliedstaaten anzuwen-
den; letztere wenden die genannten Verordnungen ihrerseits in ihren Bezie-
hungen zur Schweiz an (Art. 1). Dabei handelt es sich aktuell um die 
Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III-Verordnung), die Verordnung (EU) 
Nr. 603/2013 (Eurodac-Verordnung) sowie die dazugehörigen Durchfüh-
rungsverordnungen. 

315 Es ist für das ordnungsgemässe Funktionieren des Dublin-Besitzstands zen-
tral, dass neue Dublin-relevante Rechtsakte der EU zeitnah und unkompliziert 
in das Dublin-Abkommen inkorporiert werden. Zu diesem Zweck enthält das 
Abkommen einen Mechanismus, neue Rechtsakte dynamisch in die Anhänge 
zu übernehmen.901 Aus dem gleichen Grund legen die schweizerischen Behör-
den den Dublin-Besitzstand im Licht der einschlägigen Praxis des EuGH 
aus.902 Sie wenden die Verordnungen des Dublin-Besitzstands unmittelbar 
an.903 Eine Umsetzung ins Landesrecht erfolgte nur punktuell. Die rechtlichen 
Schicksale der Schengen- und Dublin-Assoziierungsabkommen sind mitein-
ander verknüpft: Das eine Abkommen wird nur angewendet, wenn auch das 
andere angewendet wird; es handelt sich um die «kleine» Guillotine (im Ge-

S. dazu auch Bundesrat, Erläuternder Bericht EU-Migrations- und Asylpakt, S. 15, wonach 
«hinsichtlich der Umsetzung dieser Reform eine Reihe von Fragen noch offenbleiben. 
Auch deshalb lassen sich derzeit die konkreten Auswirkungen des EU-Migrations- und 
Asylpakts (…) nur schwer abschätzen.» 
S. zu diesem Abkommen EPINEY/MEIER/EGBUNA-JOSS, passim; HERMANN, passim; zur Aus-
gangslage zu Beginn der Verhandlungen oben Fn. 757. 
S. zum finanziellen Beitrag der Schweiz an die EU im Rahmen der Schengen/Dublin-
Assoziierung oben N. 267. 
S. oben N. 101. 
S. oben N. 83. 
Botschaft Bilaterale II, S. 6300. 
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gensatz zur «grossen» Guillotine, welche die Bilateralen I aneinander kettet; 
Art. 15 Abs. 4 SAA, Art. 14 Abs. 2 DAA).904 

316 Das Dublin-System beruht wesentlich auf der Vermutung, dass die Dublin-
Staaten die Grundrechte respektieren. Entsprechend weist auch die Präambel 
des Dublin-Abkommens darauf hin, dass die Zusammenarbeit der Schweiz und 
der EU in diesem Bereich «auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, 
der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte, wie sie insbe-
sondere in der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 gewährleistet sind, beruht». Die 
Erwägungsgründe der Dublin III-Verordnung betonen die Bedeutung der 
Grundrechtecharta bei der Auslegung der Verordnung (vgl. v.a. Ziff. 39). Art. 3 
Abs. 2 der Dublin III-Verordnung verpflichtet die Dublin-Staaten, einen An-
tragsteller nicht an den zunächst als zuständig bestimmten Staat zu überstel-
len, sofern das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen in diesem Staat 
systemische Schwachstellen aufweisen, die eine Gefahr einer unmenschlichen 
oder entwürdigenden Behandlung gemäss Art. 4 GRC mit sich bringen; diese 
Bestimmung kodifiziert im Wesentlichen die Praxis des EuGH.905 Auch wenn 
keine systemischen Schwachstellen vorliegen, darf eine Überstellung an einen 
anderen Dublin-Staat nur vorgenommen werden, wenn der Person dadurch 
keine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung droht.906 

317 Es ist selbstverständlich, dass nicht nur die EU und ihre Mitgliedstaaten, son-
dern auch die Schweiz bei der Durchführung der Dublin III-Verordnung die 
Grund- und Menschenrechte des Landes- und Völkerrechts zu beachten hat. 

Problematisch war das Einreiseverbot für ausländische Staatsangehörige, welches der 
Bundesrat zur Bekämpfung der durch Covid-19 ausgelösten epidemiologischen Krise er-
liess (Art. 3 der Covid-19-Verordnung 2).907 Dabei wurde auch Personen, welche im Zug 
der Kontrolle an der Schweizer Landesgrenze ein Asylgesuch stellen wollten, die Einreise 
verweigert; ein humanitäres Visum (Visum D) wurde nur erteilt, «wenn sich eine Person 
in äusserster Not befindet, die ein behördliches Handeln zur Rettung ihres Lebens und ih-
rer Existenz zwingend notwendig macht und ein unverzügliches Handeln gefordert ist».908 

S. zu der – von der EU betonten – faktischen Verknüpfung mit dem FZA oben N. 268. 
Urteil N.S. u.a., C-411/10 und C-493/10, EU:C:2011:865, Rn. 88, unter Bezugnahme auf das Ur-
teil des EGMR vom 21. Januar 2011, M.S.S. gegen Belgien und Griechenland, Nr. 30696/09. 
S. etwa Urteil C.K. u.a./Slowenien, C-578/16, EU:C:2017:127; Urteil des BVGer vom 27. Mai 
2021, F-6330/2020, betr. der Überstellung von Familien mit minderjährigen Kindern nach 
Italien; Urteil des BVGer vom 28. März 2022, E-3427/2012, betr. Griechenland; Urteil des 
BVGer vom 22. April 2022, D-4235/2021, betr. Italien; Urteil des BVGer vom 22. März 2023, 
E-1488/2020, betr. Kroatien. 
SR 818.101.24; s. auch oben N. 271. 
Weisung des SEM vom 16. Mai 2020 zur Umsetzung der Covid-19-Verordnung 2, S. 10; vgl. 
zum Visum D auch oben N. 279. 
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Eine derart restriktive Praxis verstösst unter Umständen gegen das Non Refoulement-
Gebot als Teil des völkerrechtlichen ius cogens und das Dublin-Regime. Diese Vorgaben 
gelten auch in Krisenzeiten. Es ist auch in ausserordentlichen Situationen sicherzustellen, 
dass Asylsuchende Zugang zu einem Verfahren haben, in dem Asylgesuche individuell und 
einzelfallgerecht geprüft werden. 

318 Fraglich ist, ob und – sofern dies der Fall ist – inwieweit die Assoziierung der 
Schweiz am Dublin-Regime und die soeben erwähnten Kaskadenverweisungen 
auf die Grundrechtecharta in der Dublin III-Verordnung dazu führen, dass das 
grundrechtliche Schutzsystem, wie es sich in der EU entwickelt hat, auch in der 
Schweiz direkt wirkt, oder ob hierzulande weiterhin zuvörderst die Grundrechte 
der Verfassung und der EMRK und die dazugehörige Praxis der jeweiligen 
Höchstgerichte einschlägig sind.909 Tatsächlich findet in der Schweiz eine weit-
gehende Anlehnung an die Praxis in der EU statt. Das Bundesgericht und das 
Bundesverwaltungsgericht legen das Dublin-Assoziierungsabkommen «unions-
rechtskonform» aus.910 Sie weichen «nicht ohne stichhaltige Gründe» von der 
EuGH-Praxis ab.911 Auf diese Weise wird das Fallrecht aus Luxemburg in der 
Schweiz regelmässig rezipiert. Konsequenterweise entfalten dabei grundrecht-
lich bedeutsame Weichenstellungen im EU-Recht ihre Wirkung auch im bilatera-
len Verhältnis. Das Bundesverwaltungsgericht geht bei der Auslegung des 
Dublin-Assoziierungsabkommens ohne weiteres davon aus, dass die Grundrech-
techarta bei der Prüfung, ob eine Überstellung einer Antragstellerin oder eines 
Antragstellers an einen anderen Staat zumutbar ist, anwendbar ist: 

«Die Dublin-III-VO ist im Lichte der EMRK und – für die Schweiz als Nicht-EU-Mitglied 
etwas systemfremd – der EU-Grundrechtecharta auszulegen, was im Besonderen für die-
jenigen allgemeinen Zuständigkeitskriterien im Kapitel III der Verordnung gilt, die einen 
grundrechtsrelevanten Inhalt haben (…).»912 

319 Die Präjudizien des EuGH zur Grundrechtecharta prägen folglich auch die Asyl-
praxis in der Schweiz massgeblich. Immerhin besteht keine Verpflichtung, diese 
Präjudizien strikt zu befolgen. Die Schweiz ist institutionell ein Drittstaat und be-
sitzt in der EU keine mitgliedstaatsähnlichen Partizipationsrechte. Das Bundes-
gericht verfügt über kein Recht, den EuGH mit Vorlagefragen zu befassen.913 Prä-
judizien des EuGH etwa zu Art. 4 GRC – wie ein Leitentscheid darüber, ob ein 

S. zur grundrechtskonformen Auslegung der bilateralen Abkommen im Allg. oben 
N. 92–94; zu Kaskadenverweisen im Allg. MADER/KROPF, S. 91-95; TOBLER, Homogenität, 
passim; zum strikten Vorrang des DAA bei menschenrechtlichen Verpflichtungen der 
Schweiz im Verhältnis zu Bundesgesetzen oben N. 72–73. 
BGE 146 II 201 E. 4.2.3, betr. SAA. 
Urteil des BVGer vom 2. Juli 2015, E-594/2015, E. 6.4, betr. DAA. 
BVGE 2015/41, E. 5.3.3; s. auch Urteil des BVGer vom 29. September 2015, D-5756/2015. 
S. oben N. 91. 
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Dublin-Staat die menschenrechtlichen Minimalstandards beachtet oder nicht, 
oder eine Konkretisierung des sachlichen Schutzbereichs von Art. 4 GRC – sind 
für die Schweiz nicht bindend. Die Schweiz behält das Letztentscheidungsrecht. 
Gleichwohl entfalten solche Präjudizien faktische Wirkmacht: Im Rahmen der 
europakompatiblen (parallelen) Auslegung des DAA übernehmen die schweize-
rischen Behörden auch das künftige Fallrecht des EuGH nur dann nicht, wenn 
sachliche Gründe eine autonome Lesart nahelegen – was nicht leichthin der Fall 
ist. Bis heute gibt es kein Urteil, in dem das Bundesgericht oder das Bundesver-
waltungsgericht ausdrücklich von einem Präjudiz des EuGH abgewichen wären. 

Art. 5 Abs. 2 DAA ermächtigt die Schweiz, im Rahmen von Vorabentscheidungsverfahren 
vor dem EuGH, welche die Auslegung des Dublin-Acquis zum Gegenstand haben, Schrift-
sätze einzureichen oder schriftliche Erklärungen abzugeben. Die Schweiz macht von die-
sem Recht rege Gebrauch.914 Dabei betont sie regelmässig, dass sie sich zur Auslegung der 
Grundrechtecharta nicht äussert, da diese «für die Schweiz (…) nicht bindend» ist.915 

320 Die Schweiz könnte im Anwendungsbereich der Schengen/Dublin-Assoziie-
rungsabkommen analog zu den EU-Mitgliedstaaten von der Bosphorus-Ver-
mutung des EGMR profitieren. Der EGMR hat ein solches Verständnis des Ver-
hältnisses der Dublin-Assoziierung der Schweiz zur EMRK im Urteil Tarakhel 
von 2014 angedeutet.916 Diesfalls würde der EGMR auf eine Prüfung der Ver-
einbarkeit einer schweizerischen Massnahme mit der EMRK verzichten, so-
fern die Schweiz damit lediglich die aus einem solchen Assoziierungsabkom-
men fliessenden Verpflichtungen erfüllt und über keinen Handlungsspielraum 
verfügt.917 Der EGMR geht zumindest in Bezug auf die EU von der Vermutung 
aus, dass der unionale Grundrechtsschutz dem konventionsrechtlichen Schutz 
materiell und prozedural gleichwertig («equivalent») ist, und weist Beschwer-
den gegen mitgliedstaatliche Durchführungsmassnahmen als unzulässig zu-
rück. Problematisch mag sein, dass die Schweizer Gerichte keinen Zugang zum 
EuGH haben, um grundrechtliche Fragen zu Schengen/Dublin-relevanten 
Rechtsakten klären zu lassen. Es bestehen Zweifel, ob die prozedurale Durch-
setzung der Menschenrechte, wie sie der EGMR fordert, in dieser Konstella-

S. oben N. 95–98. 
S. etwa Bundesamt für Justiz, Schriftliche Erklärung der Schweiz betr. verb. Rs. C-411/10 
und C-493/10, 3. Februar 2011, Rz. 4 (beim Verfasser erhältlich). 
Urteil des EGMR vom 4. November 2014, Tarakhel gegen die Schweiz, Nr. 29217/12, 
Rz. 88-91, betr. Durchführung der Dublin III-Verordnung (EG) Nr. 343/2003; s. zur Bos-
phorus-Vermutung des EGMR OESCH, Europarecht, Rz. 779-784. 
Ein Seitenblick auf den EWR illustriert, dass der EGMR zögert, diese Vermutung auf Akte 
auszudehnen, mit denen die EWR-EFTA-Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen das 
EWR-Abkommen durchführen; BÅRDSEN, passim; NEIER, Vermutung, passim. 
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tion tatsächlich gewahrt wird.918 Diese Überlegungen bleiben aktuell, nachdem 
der EGMR die Bosphorus-Vermutung im unionalen Kontext nach dem nega-
tiven Gutachten des EuGH zum geplanten Beitritt der EU zur EMRK bestätigt 
hat.919 

(c) Für die Bearbeitung eines Asylantrags verantwortlicher 
Staat 

321 Die Dublin-Staaten sind verpflichtet, jeden Antrag auf internationalen Schutz, 
den ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser im Hoheitsgebiet eines Dub-
lin-Staates einschliesslich an der Grenze oder in den Transitzonen stellt, zu 
prüfen; der Antrag wird von einem einzigen Mitgliedstaat geprüft, der nach 
den Kriterien des Kapitels III der Dublin III-Verordnung als zuständiger Staat 
bestimmt wird (Art. 3). Auf diese Weise sollen Mehrfachverfahren innerhalb 
des Dublin-Raums verhindert werden (One chance only-Prinzip). Sofern sich 
anhand dieser Kriterien der zuständige Staat nicht bestimmen lässt, ist der 
erste Dublin-Staat, in dem der Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
wurde, für die Prüfung zuständig. 

322 Die Kriterien zur Bestimmung des zuständigen Dublin-Staates und die Rang-
folge ihrer Anwendung sind in Art. 7-15 der Dublin III-Verordnung festgelegt. 
Massgebend für die Anwendung der Kriterien ist der Zeitpunkt, in dem erst-
mals ein Antrag auf internationalen Schutz in einem Mitgliedstaat gestellt 
wurde (Art. 7 Abs. 2). Für die Ermittlung des zuständigen Dublin-Staates sind 
in erster Linie familiäre Verbindungen und Verwandtschaftsverhältnisse zu 
Personen, welche sich bereits in einem Dublin-Staat aufhalten, massgebend 
(Art. 8-11 und Art. 16).920 Den Interessen Minderjähriger ist besonders Rech-
nung zu tragen (Art. 8).921 Sie müssen jedoch nicht in jedem Fall mit Familien-
angehörigen, Geschwistern oder anderen Verwandten zusammengeführt wer-
den. Entscheidendes Kriterium ist immer das Wohl des Kindes. In der Praxis 
kommt am häufigsten die Zuständigkeit desjenigen Dublin-Staates zum Tra-
gen, in dessen Hoheitsgebiet eine asylsuchende Person nachweislich illegal in 

S. NEIER, Vermutung, S. 236; E. SCHMID, Fn. 19, die von der Übertragbarkeit der «Logik der 
Bosphorus-Rechtsprechung» auf das DAA ausgeht; vgl. auch GOOD, S. 254-256. 
Urteil des EGMR vom 23. Mai 2016, Avotiņš gegen Lettland, Nr. 17502/07, Rz. 116; Gutach-
ten EMRK II, 2/13, EU:C:2014: 2454. 
S. HRUSCHKA/MAIANI, passim. 
S. Urteil des BVGer vom 4. Februar 2022, D-6598/2019, zur Beweislastverteilung bei der 
behaupteten Minderjährigkeit und zur nur eingeschränkten Verlässlichkeit von Altersgut-
achten; PIRKER/MATTER, 2021, S. 160-161; zu Altersgutachten im Asylrecht im Allg. MATTER, 
passim. 
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den Dublin-Raum eingereist ist (Art. 13), oder, subsidiär, die Zuständigkeit des 
Dublin-Staates, in dem erstmals ein Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
wurde (Art. 3 Abs. 2). 

323 Jeder Dublin-Staat kann freiwillig, d.h. ohne dass er gemäss den genannten 
Kriterien zuständig wäre, die Zuständigkeit zur Prüfung eines Asylantrags an 
sich ziehen (Selbsteintritts- oder Souveränitätsklausel, Art. 17 Abs. 1). Weiter 
kann eine Zuständigkeit auch nach Massgabe der humanitären Klausel be-
gründet werden (Art. 17 Abs. 2). Diesfalls ersucht der zuständige Dublin-Staat 
einen anderen Dublin-Staat um die Aufnahme einer asylsuchenden Person, 
wenn sich im ersuchten Dublin-Staat bereits Personen aufhalten, welche zur 
antragstellenden Person in einer verwandtschaftlichen Beziehung stehen. Die 
humanitäre Klausel kann etwa zur Anwendung kommen, wenn nach der Ein-
reichung des Erstgesuchs Familienangehörige in den Dublin-Raum eingereist 
sind und ein Asylgesuch gestellt haben.922 

324 Der zuständige Dublin-Staat ist verpflichtet, die Schutz suchende Person 
zwecks Durchführung oder Abschluss eines Verfahrens auf internationalen 
Schutz aufzunehmen oder wieder aufzunehmen, sollte diese in der Zwischen-
zeit den zuständigen Staat verlassen haben (Art. 18 Abs. 1).923 Der Dublin-Staat, 
in welchem ein Asylgesuch aufgrund der Zuständigkeit eines anderen Dublin-
Staats abgewiesen wurde, ist verpflichtet, die internationalen Schutz su-
chende Person an den zuständigen Dublin-Staat zu überstellen (Art. 19).924 Zu 
diesem Zweck muss der erstgenannte Staat den zuständigen Staat um Auf-
nahme oder Wiederaufnahme ersuchen. Dieses Ersuchen muss in der Regel 
innerhalb von zwei Monaten, nachdem mittels Eurodac-Abfrage festgestellt 
wurde, dass ein anderer Dublin-Staat zuständig sein könnte, erfolgen.925 Bei 
einem Aufnahmegesuch hat der ersuchte Dublin-Staat zwei Monate Zeit, das 
Ersuchen zu prüfen. Sowohl im Fall einer Aufnahme als auch im Fall einer Wie-
deraufnahme muss der überstellende Dublin-Staat einen förmlichen Ent-
scheid erlassen, gegen den ein Rechtsmittel zur Verfügung stehen muss 
(Art. 26 und Art. 27).926 Die Voraussetzungen zur Inhaftnahme zum Zweck der 
Überstellung werden detailliert geregelt (Art. 28).927 

COTTIER et al., Rz. 883. 
S. Urteil Hassan, C-647/16, EU:C:2018:368, zur Notwendigkeit der Zustimmung zur Über-
stellung an den zuständigen Staat. 
S. BGE 140 II 74 zum Vollzug einer Wegweisung. 
S. zu Eurodac unten N. 327–330. 
S. zu diesem Rechtsbehelf Urteil Shiri, C-201/16, EU:C:2017:805; zum Rechtsmittelverfah-
ren in der Schweiz COTTIER et al., Rz. 888. 
S. Urteil Khir Amayry, C-60/16, EU:C:2017:675, zur Höchstdauer der Inhaftnahme; zur Be-
deutung dieses Urteils für die Schweiz oben N. 72–73. 
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325 Die Dublin III-Verordnung gewährt den Betroffenen diverse Rechte. Dazu ge-
hören die Berücksichtigung der familiären Zusammengehörigkeit, des Kindes-
wohls und der besonderen Schutzbedürftigkeit Minderjähriger, der Anspruch 
auf Information und auf ein persönliches Gespräch (sog. «Dublin-Gespräch») 
sowie Verfahrens- und Rechtsschutzgarantien.928 

Die Dublin III-Verordnung enthält keine Vorschriften hinsichtlich der Haftbedingungen. 
Sie verweist in Art. 28 Abs. 4 auf die Richtlinie 2013/33/EU (Asylaufnahmerichtlinie). Da die 
Schweiz diese Richtlinie im Rahmen der Dublin-Assoziierung nicht übernommen hat, gel-
ten die entsprechenden Bestimmungen im bilateralen Verhältnis Schweiz–EU grundsätz-
lich nicht. Die Botschaft des Bundesrates führt dazu sybillinisch aus: «Diese Richtlinie ist 
für die Schweiz nicht verbindlich; es gilt aber dennoch, dem Inhalt der Richtlinie Rech-
nung zu tragen und ähnliche Standards in Bezug auf die Haft bei Dublin-Verfahren an-
zuwenden».929 Das BGer kam unter Bezugnahme auf die Botschaft zu einem gegenteili-
gen Schluss; es erklärte die einschlägigen Bestimmungen der Asylaufnahmerichtlinie 2013/
33/EU qua Kaskadenverweisung auch für die Schweiz verbindlich: «Durch den in Art. 28 
Abs. 4 Dublin-Verordnung enthaltenen Verweis wird die Regelung, auf welche verwiesen 
wird (Art. 9, Art. 10, Art. 11 der Richtlinie 2013/33/EU), durch Inkorporation Teil der Dub-
lin-Verordnung und ist als solche als Teil des acquis auch im Verhältnis zur Schweiz an-
wendbar (…; ausdrücklich auch Botschaft Dublin 2014, BBl 2014 2707)»;930 eine saloppe Ar-
gumentation des BGer! 

326 Die Verordnung (EU) 2024/1351 über Asyl- und Migrationsmanagement 
(AMMR-Verordnung) wird mit Wirkung per Mitte 2026 die Dublin III-Verord-
nung ersetzen.931 Auch die Verordnung (EU) 2024/1359 zur Bewältigung von 
Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich Migration und 
Asyl (Krisenverordnung) wird ab diesem Datum einschlägig sein. 

(d) Eurodac 

327 Ein zentraler Pfeiler des Dublin-Systems ist die Datenbank Eurodac, welche 
2000 eingerichtet wurde und zurzeit auf der Verordnung (EU) Nr. 603/2013 
(Eurodac-Verordnung) beruht. Aufgabe von Eurodac ist es, die Bestimmung 
des Mitgliedstaats, welcher gemäss der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin 
III-Verordnung) für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen 

S. zum Rechtsschutz Urteil Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Refus de prise 
en charge d’un mineur égyptien non accompagné), C-19/21, EU:C:2022:605; HRUSCHKA, 
S. 394-397; zum «Dublin-Gespräch» Urteil Ministero dell’Interno (Brochure commune – 
Refoulement indirect), C-228/21, EU:C:2023:934; BVGE 2023 VI/2, E. 5.4 und E. 5.5; 
PROGIN-THEUERKAUF/PRANTL, S. 72-74. 
Botschaft Dublin 2014, S. 2707. 
BGE 143 II 361, E. 3.3. 
S. zu diesen Verordnungen oben N. 311–312. 
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Schutz zuständig ist, zu unterstützen und allgemein die Anwendung der Dub-
lin III-Verordnung unter den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen 
zu erleichtern (Art. 1 Abs. 1). Weiter werden in der Eurodac-Verordnung die 
Bedingungen festgelegt, unter denen die Behörden der Mitgliedstaaten und 
Europol den Abgleich von Fingerabdruckdaten mit den im Zentralsystem ge-
speicherten Daten zum Zweck der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung be-
antragen können (Art. 1 Abs. 2). In Eurodac werden die Fingerabdrücke und 
persönlichen Daten von sämtlichen Personen erfasst, welche im Dublin-Raum 
ein Asylgesuch stellen oder illegal in diesen Raum eingereist sind und mindes-
tens 14 Jahre alt sind. Damit wird der Reiseverkehr asylsuchender Personen 
nachvollziehbar und die für die Anwendung des Dublin-Systems notwendige 
Transparenz geschaffen. 

328 Eurodac besteht aus einer rechnergestützten zentralen Fingerabdruck-Daten-
bank mit einer Zentraleinheit inkl. Notfallplan und Notfallsystem («Zentralsys-
tem») und aus einer Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem Zentralsys-
tem und den Mitgliedstaaten, die ein verschlüsseltes virtuelles Netz für 
Eurodac-Daten zur Verfügung stellt («Kommunikationsinfrastruktur»; Art. 3). 
Jeder Mitgliedstaat hat eine einzige nationale Zugangsstelle. Die Agentur der 
EU für das Betriebsmanagement von IT-Grosssystemen im Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) ist für das Betriebsmanagement von 
Eurodac zuständig.932 

329 Die Eurodac-Verordnung regelt auch die Voraussetzungen für den Zugriff der 
Strafverfolgungsbehörden auf die Daten in der Eurodac-Datenbank ohne Be-
zug zu asylrechtlichen Fragen. Diese Bestimmungen gelten – im Gegensatz 
zum restlichen (asylbezogenen) Teil der Verordnung – nicht als Weiterent-
wicklung des Dublin-Besitzstands; der Übernahmeprozess nach Massgabe des 
Dublin-Assoziierungsabkommens wurde für diese Bestimmungen nicht akti-
viert. Die EU und die assoziierten Dublin-Staaten haben stattdessen entschie-
den, diese Bestimmungen gestützt auf ein separates Protokoll zu übernehmen. 
Es trat 2022 in Kraft.933 Auf diese Weise erhält auch die Schweiz Zugang zu Eu-
rodac für Zwecke der Strafverfolgung und damit der Verbesserung der Wah-
rung der inneren Sicherheit.934 

S. zu eu-LISA oben N. 261. 
SR 0.142.392.682; s. zur Prümer Zusammenarbeit oben N. 289. 
S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Kooperationen ab 2004/
Polizeizusammenarbeit; zur Umsetzung der Vorgaben zu Eurodac in der Schweiz 
Art. 111i AIG. 

932 

933 

934 
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330 Die neue Eurodac-Verordnung (EU) 2024/1358 wird mit Wirkung per Mitte 
2026 die geltende Eurodac-Verordnung ersetzen.935 

(e) Asylagentur 

331 Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) wurde 2010 ein-
gerichtet (Verordnung (EU) Nr. 439/2010). Seit 2021 stellt die Verordnung (EU) 
2021/2303 die Grundlage dar; im Zug der Neufassung der Rechtsgrundlagen 
wurde das Büro auch als eigenständige Asylagentur konstituiert. Die Aufgaben 
der Asylagentur bestehen darin, zu einer besseren Funktionsweise und Um-
setzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) beizutragen, die 
praktische Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Asylbereich zu 
stärken und die Mitgliedstaaten, deren Asyl- und Aufnahmesysteme besonde-
rem Druck ausgesetzt sind, mit operativen und technischen Massnahmen zu 
unterstützen (Art. 1).936 Die Asylagentur ist Bestandteil des GEAS und arbeitet 
mit den anderen Einrichtungen der Union zusammen, insbesondere mit Fron-
tex und der Agentur der EU für Grundrechte, sowie mit internationalen Orga-
nisationen, die in den unter diese Verordnung fallenden Bereichen tätig sind, 
z.B. mit dem Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(UNHCR). Sitz der Asylagentur ist Valletta auf Malta. 

332 Die Beteiligung der Schweiz am Europäischen Büro für Asylfragen stellte keine 
Weiterentwicklung des Dublin-Besitzstands dar. Die assoziierten Dublin-Staa-
ten beteiligten sich gestützt auf eine separate Abmachung an den Arbeiten des 
Büros. Die Modalitäten der Beteiligung der Schweiz waren in einer Vereinba-
rung von 2014 festgelegt (EASO-Abkommen).937 Diese Vereinbarung trat 2016 
in Kraft. Sie sah vor, dass die Schweiz an allen Aktivitäten des EASO beteiligt 
war. Sie nahm im Verwaltungsrat des EASO als Beobachterin Einsitz und be-
teiligte sich finanziell an den Ausgaben des EASO. 

Der Beitrag der Schweiz an das EASO belief sich 2016-2019 auf 11,9 Mio. CHF.938 

333 Die Schweiz prüft zurzeit eine Teilnahme an der Asylagentur. Das EASO-Ab-
kommen gilt vorläufig weiterhin.939 

S. zu dieser Verordnung oben N. 311–312. 
S. zum GEAS oben N. 308. 
SR 142.392.681. 
Stellungnahme des Bundesrates vom 20. November 2019 auf die Interpellation 19.4008 
«Aktualisierte Zusammenstellung aller Zahlungen und Beiträge der Schweiz an die EU». 
S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Kooperationen ab 2004/
EASO/EUAA. 
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5. Datenschutz 

334 Bei der Anwendung der unionalen Vorgaben in den Bereichen Grenzkontrol-
len, Asyl und Einwanderung wird eine Unmenge von persönlichen Daten erho-
ben, ausgewertet und gespeichert. Anfänglich geschah dies primär im Rahmen 
traditioneller Formen der Verwaltungszusammenarbeit. Mittlerweile werden 
Daten in computergestützten Systemen automatisiert verarbeitet, gespeichert 
und den unionalen Einrichtungen und nationalen Behörden europaweit zur 
Verfügung gestellt.940 Es ist rechtsstaatlich geboten, dass die Grundrechte der 
Betroffenen dabei respektiert werden. Im Vordergrund stehen das Recht auf 
Achtung der Privatsphäre und das Recht auf Schutz der personenbezogenen 
Daten (vgl. Art. 8 EMRK, Art. 7 und Art. 8 GRC, Art. 13 BV). 

335 In den Anfängen der Schengener- und Dubliner-Zusammenarbeit war das Daten-
schutzrecht der EWG/EG/EU wenig entwickelt. Die älteren Rechtsakte verwiesen 
auf die gemeinsamen Rechtsgrundlagen des Europarats, insbesondere auf das 
Übereinkommen über den Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbei-
tung personenbezogener Daten von 1981 (Europaratskonvention Nr. 108)941 und die 
Empfehlung des Ministerausschusses des Europarates über die Nutzung personen-
bezogener Daten im Polizeibereich von 1987 (vgl. noch heute Art. 117 und Art. 126 
SDÜ).942 In den 1990er-Jahren begann die EU, ein eigenes Datenschutzrecht zu ent-
wickeln. Mit dem Vertrag von Lissabon wurde eine allgemein geltende Bestimmung 
zum Datenschutz – prominent platziert im ersten Teil des AEUV – geschaffen 
(Art. 16 AEUV); auch wurde der grundrechtliche Schutz personenbezogener Daten 
kodifiziert und gestärkt (Art. 8 GRC). Mittlerweile existiert in der EU ein hohes 
Schutzniveau, wozu der EuGH einen wesentlichen Beitrag geleistet hat.943 Gleich-
zeitig ist das unionale Datenschutzrecht weiterhin zersplittert. Eine Vielzahl von 
Rechtsakten enthält spezifische, teilweise von den allgemeinen Vorgaben abwei-
chende datenschutzrechtliche Bestimmungen. 

336 In den Bereichen Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung sind insbesondere 
die folgenden datenschutzrechtlichen Rechtsakte zu beachten. Punktuell sind 
sie auch bei der Anwendung des bilateralen Acquis Schweiz-EU einschlägig:944 

S. zu den auch in der Schweiz zugänglichen Datenbanken und Systemen oben N. 261. 
SR 0.235.1. 
COTTIER et al., Rz. 940. 
S. Urteil Google, C-131/12, EU:C:2014:317, zum Recht auf Vergessenwerden; Urteil Digital 
Rights Ireland und Seitlinger, C-293/12 und C-594/12, EU:C:2014:238, zur Vorratsdaten-
speicherung; Urteil Schrems, C-362/14, EU:C:2015:650, und Urteil C-311/18, Facebook Ire-
land und Schrems, EU:C:2020:559, zur Übermittlung von Daten in ein Drittland; zu letzte-
ren beiden Urteilen auch unten N. 419–423. 
S. zum Ganzen Art. 2 SAA i.V.m. Anhänge A und B; Botschaft Bilaterale II, S. 6107-6110 
und S. 6120-6121; Botschaft Totalrevision Datenschutzgesetz, S. 6963-6964; EPINEY, Da-

940 

941 

942 

943 

944 
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– Die EG erliess 1995 die Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Da-
tenverkehr (allgemeine Datenschutzrichtlinie). Diese Richtlinie verpflich-
tete die Mitgliedstaaten, den Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten 
und insbesondere den Schutz der Privatsphäre natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewährleisten; gleichzeitig ver-
bot sie die Beschränkung des freien Verkehrs personenbezogener Daten 
(Art. 1). Diese Richtlinie wurde ergänzt durch den Rahmenbeschluss 2008/
977/JI über den Schutz personenbezogener Daten, die im Rahmen der po-
lizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet wer-
den. 2018 wurde die allgemeine Datenschutzrichtlinie durch die Verord-
nung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-
Grundverordnung) abgelöst, welche in der EU seither den datenschutz-
rechtlichen Grunderlass darstellt. Gleichzeitig wurde der Rahmenbeschluss 
2008/977/JI durch die Richtlinie (EU) 2016/680 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zu-
ständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 
freien Datenverkehr ersetzt; gleichsam die «kleine Schwester» der Daten-
schutz-Grundverordnung.945 Diese unionalen Rechtsakte gehören in Bezug 
auf die Schweiz nur teils zum einschlägigen Schengen-Besitzstand. Dies 
gilt seit jeher für die Richtlinie 95/46/EG, welche qua Verweis im Schen-
gen-Assoziierungsabkommen bei der Anwendung dieses Abkommens für 
die Schweiz verbindlich ist. Auch der Rahmenbeschluss 2008/977/JI war 
Teil des für die Schweiz relevanten Schengen-Besitzstands. 2019 wurde 
seine Nachfolgerin, die Richtlinie (EU) 2016/680, in den Anhang des Schen-
gen-Assoziierungsabkommens übernommen; seither ist diese Richtlinie bei 
der Anwendung des Schengen-Besitzstands für die Schweiz einschlägig.946 

Die allgemeine Datenschutzrichtlinie 95/46/EG ist im Anwendungsbereich des SAA und 
DAA weiterhin einschlägig, auch wenn diese Richtlinie im EU-Recht längst aufgehoben 
wurde; eine komplizierte, wenig praktikable Konstellation!947 

tenschutz, S. 579; EPINEY/SCHLEISS, § 4 Rz. 272-305; HUNZIKER, S. 248; SCHWEIZER, Daten-
schutzrechte, passim; Botschaft SIS, passim. 
SCHWEIZER, Datenschutzrechte, Rz. 7. 
Zur Umsetzung dieser Richtlinie in der Schweiz wurde übergangsmässig das Schengen-
Datenschutzgesetz (SDSG, SR 235.3) geschaffen. Mit der Inkraftsetzung des totalrevidier-
ten DSG im September 2023 wurde das SDSG aufgehoben. 
S. zu den Gründen, weshalb die Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 für die As-
soziierung der Schweiz als nicht relevant erachtet wurde, und zur Frage, ob diese Ver-
ordnung – etwa qua Art. 94 Abs. 2 der Verordnung – indirekt für die Schweiz gleichwohl 

945 

946 

947 
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– Weitere unionale Rechtsakte, welche spezifische Aspekte in den Bereichen 
Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung regeln, enthalten datenschutz-
rechtliche Vorgaben. Dazu gehören insbesondere das Schengener Durch-
führungsübereinkommen948, die SIS-Verordnungen 2018/1860 (SIS Rück-
kehr), 2018/1861 (SIS Grenze) und 2018/1862 (SIS Polizei)949, die VIS-Verord-
nung (EG) Nr. 767/2008950, die Verordnung (EU) 2019/1896 betr. Frontex951, 
die Eurodac-Verordnung (EU) Nr. 603/2013952, die Verordnung (EU) 2017/
2226 zum einheitlichen Einreise-/Ausreisesystem (EES)953 und die Vorlagen 
zu Informationsabläufen in den Anhängen der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 118/2014 zur Dublin III-Verordnung. Diese Rechtsakte gehören zu 
dem auch für die Schweiz relevanten Schengen/Dublin-Besitzstand. Ent-
sprechend sind auch diese datenschutzrechtlichen Vorgaben bei der An-
wendung der beiden Assoziierungsabkommen für die Schweiz verbindlich. 
Diverse Rechtsakte verweisen dabei auf die Verordnung (EU) 2018/1725 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Ein-
richtungen und sonstigen Stellen der Union. Diese Verordnung gehört nicht zum für die 
Schweiz bedeutsamen Schengen/Dublin-Besitzstand. 

337 Ungeachtet dieser verwirrlichen Vielzahl von Rechtsakten sind die Grundprin-
zipien des Datenschutzrechts, welche bei der Anwendung der Schengen/Dub-
lin-Assoziierungsabkommen einschlägig sind, weitgehend deckungsgleich.954 

Zentral sind die Grundsätze der Rechtmässigkeit, Verarbeitung nach Treu und 
Glauben, Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Richtigkeit, Spei-
cherbegrenzung, Integrität und Vertraulichkeit sowie Rechenschaftspflicht. 
Betroffene Personen haben das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten und 
das Recht auf Löschung, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, 
für die sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind (Recht auf Vergessen-
werden). Die Notwendigkeit der Speicherung von personenbezogenen Daten 
muss regelmässig überprüft werden. Die Übermittlung von Daten in ein Dritt-
land ist besonderen Voraussetzungen unterworfen.955 Bei einer Schädigung in-
folge einer rechtswidrigen Verarbeitung besteht Anspruch auf Schadenersatz. 

Wirkung entfaltet, BAUR, Datenschutz, passim; TOBLER, Homogenität, S. 218-225; zur Be-
deutung dieser Verordnung im Rahmen des autonomen Nachvollzugs unten N. 419–423. 
S. oben N. 263. 
S. oben N. 287. 
S. oben N. 278. 
S. oben N. 291. 
S. oben N. 327. 
S. oben N. 275. 
COTTIER et al., Rz. 944-946. 
S. unten N. 419–423. 
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Die Schengen/Dublin-Staaten sind verpflichtet, unabhängige nationale Kon-
trollstellen einzurichten, welche beratende Aufgaben wahrnehmen und eine 
Aufsichtsfunktion innehaben. Sie müssen über wirksame Untersuchungsbe-
fugnisse sowie Klagerechte oder Anzeigebefugnisse bei Verstössen verfügen. 

Das Datenschutzniveau der Schweiz entsprach beim Inkrafttreten des SAA/DAA 2008 
zwar bereits weitgehend den datenschutzrechtlichen Vorgaben der EU. Punktuell musste 
das Datenschutzgesetz (DSG) aber gleichwohl angepasst werden. Insbesondere musste die 
Unabhängigkeit des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten gestärkt werden, «indem 
die Bestimmungen über seine Wahl und Amtsenthebung expliziter gestaltet werden, ihm 
grössere Autonomie in Budget- und Personalfragen eingeräumt wird und sichergestellt 
wird, dass keine Behörde bestimmen kann, wie der Beauftragte bei der Ausübung seiner 
Befugnisse und Kompetenzen im Einzelfall handeln und entscheiden soll».956 Bei der Um-
setzung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI wurde die Wahl des Datenschutzbeauftrag-
ten durch den Bundesrat der Genehmigung des Parlaments unterstellt. Seit der Totalre-
vision des DSG im Jahr 2023 fungiert die Bundesversammlung als alleiniges Wahlorgan 
(Art. 43 Abs. 1 DSG). Die Amtsdauer beträgt nach wie vor vier Jahre (Art. 44 Abs. 1 DSG). 
Auch die Unabhängigkeitsgarantie, die (Nicht‑)Wiederwahl, die Amtsenthebung und die 
Anwendbarkeit des Bundespersonalgesetzes wurden präzisiert (Art. 43 und Art. 44 DSG). 

338 Ergänzend zu den genannten Rechtsakten, welche qua Verweis in den Schen-
gen/Dublin-Assoziierungsabkommen anwendbar sind, enthalten auch weitere 
bilaterale Abkommen im Bereich Justiz und Inneres datenschutzrechtliche Be-
stimmungen. Dies gilt für das Betrugsbekämpfungsabkommen, das Abkommen 
zwischen der Schweiz und Europol, das Abkommen zwischen der Schweiz und 
Eurojust sowie das Abkommen zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit (Prümer Zusammenarbeit). 

F. Forschung, Kultur, Bildung 

339 Die Schweiz und die EU teilen im Bereich der Forschung, der Kultur und der 
Bildung gemeinsame Grundwerte und verfolgen ähnliche Ziele. Es ist nahe lie-
gend, dass eine enge Kooperation angestrebt wird. Erste vertragliche Grund-
lagen wurden in den 1980er Jahren (Forschung) und den 1990er Jahren (Bil-
dung) gelegt. Diese Zusammenarbeit wurde im Rahmen der Bilateralen I 
(Forschung) und der Bilateralen II (Kultur, Bildung) vertieft und weiter forma-
lisiert. Die Beteiligung der Schweiz an den Programmen der EU steht aller-
dings auf wackligen Füssen. Sie wurde wieder unterbrochen (Forschung) oder 
ganz beendet (Kultur, Bildung). Es ist weiterhin vorgesehen, dass die Schweiz 
sich zumindest bei gewissen Programmen der EU für den Zeitraum 2021-2027 
beteiligt, wobei die EU eine solche Beteiligung von Fortschritten beim Ab-

Botschaft Rahmenbeschluss Personendaten, S. 6756. 956 
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schluss neuer institutioneller Regeln für die Binnenmarktabkommen abhängig 
macht. 

1. Forschung 

340 Ein Ziel der EU ist es, den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu 
fördern und einen europäischen Raum der Forschung zu schaffen (Art. 3 EUV, 
Art. 179 AEUV). Zu diesem Zweck erlassen das Europäische Parlament und der 
Rat ein mehrjähriges Rahmenprogramm, in dem alle diesbezüglichen Aktionen 
der EU zusammengefasst werden (Art. 182 AEUV). Bei der Durchführung des 
Rahmenprogramms kann die EU eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration mit dritten Län-
dern oder internationalen Organisationen vorsehen; die Einzelheiten können 
Gegenstand von Abkommen der EU mit den betreffenden Ländern oder Orga-
nisationen sein (Art. 186 AEUV). 

341 Die Schweiz und die EWG schlossen 1986 das Rahmenabkommen über wissen-
schaftlich-technische Zusammenarbeit ab. Dieses Abkommen trat 1987 in 
Kraft.957 Es sieht ausdrücklich vor, dass die mit dem Abkommen angestrebte Zu-
sammenarbeit durch geeignete Vereinbarungen durchgeführt wird (Art. 6). 1999 
unterzeichneten die Schweiz und die EG das Abkommen über die wissenschaft-
liche und technologische Zusammenarbeit (Forschungsabkommen) als Teil der 
Bilateralen I.958 Dieses Abkommen bezog sich auf die Teilnahme der Schweiz am 
Fünften Rahmenprogramm der EG im Bereich der Forschung, technologischen 
Entwicklung und Demonstration und am Fünften Rahmenprogramm der Euro-
päischen Atomgemeinschaft (Euratom) für Massnahmen im Bereich der For-
schung und Ausbildung (1998-2002); Forschungsinstitute in der Schweiz betei-
ligten sich vorderhand allerdings nur projektweise. Weitere Verhandlungen 
führten zur vollen Assoziierung der Schweiz am Sechsten Rahmenprogramm 
(2003-2006) und am Siebten Rahmenprogramm (2007-2013). Nach der Annahme 
der Masseneinwanderungsinitiative 2014 wurden die Verhandlungen zur vollen 
Assoziierung der Schweiz am Achten Rahmenprogramm Horizon 2020 durch die 
EU zwischenzeitlich auf Eis gelegt; die Schweiz konnte sich vorläufig nur an aus-
gewählten Projekten beteiligen.959 2017 wurde die Schweiz wiederum voll an Ho-
rizon 2020 assoziiert, nachdem die Schweiz das Protokoll III zum FZA zur Aus-
dehnung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien ratifiziert hatte.960 

SR 0.420.518. 
AS 2002 1998. 
SR 0.424.11. 
SR 0.424.11. 
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Eine Vollassoziierung ermöglicht den Forscherinnen und Forschern in der Schweiz (For-
schungsinstitute, Unternehmen, Einzelpersonen), sich gleichberechtigt wie die Forsche-
rinnen und Forscher in der EU an Ausschreibungen für Fördermittel zu beteiligen.961 

342 In der EU läuft zurzeit das Rahmenprogramm Horizon Europe für den Zeit-
raum 2021-2027. Das Budget beträgt 93 Mia. EUR.962 Auch dieses Programm 
deckt von der Grundlagenforschung über angewandte Forschung, technologi-
sche Entwicklung, Innovation und Demonstrationsprojekte bis zum Marktein-
tritt (namentlich von KMUs) die gesamte Wertschöpfungskette ab. Es umfasst 
die Stipendien des Europäischen Forschungsrats (European Research Council, 
ERC), Mobilitätsstipendien (Marie-Skdowska-Curie-Massnahmen) und trans-
nationale Verbundprojekte. Neu ist die systematische Ausrichtung des gesam-
ten Programms auf die Umsetzung der UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, SDG). Die Schweiz bereitete sich zwar auf die 
Beteiligung an Horizon Europe vor. Die EU macht die Voll-Assoziierung der 
Schweiz am Horizon-Paket allerdings weiterhin von Fortschritten beim Ab-
schluss neuer institutioneller Regeln für die Binnenmarktabkommen abhängig. 
2021 hat sie der Schweiz mitgeteilt, dass die Schweiz bei Horizon Europe und 
damit verbundenen Programmen und Initiativen bis auf Weiteres als nicht-
assoziierter Drittstaat behandelt wird.963 Das Common Understanding von 
2023 sieht einen Zeitplan für punktuelle Beteiligungen der Schweiz vor.964 Mit 
dem materiellen Abschluss der Verhandlungen im Dezember 2024 können sich 
Forschende in der Schweiz übergangsmässig wieder an den meisten Aus-
schreibungen des Programmjahres 2025 beteiligen. Bei gewissen Fördergefäs-
sen ist eine Beteiligung der Schweiz weiterhin nicht möglich; dies gilt etwa für 
Ausschreibungen in den von der EU als strategisch wichtig erachteten Berei-
chen (wie Quantum, Raumfahrt und Hochleistungsrechner). Übergangsmässig 
wurden erfolgreiche Gesuche von in der Schweiz ansässigen Forscherinnen 
und Forschern in den letzten Jahren direkt vom Bund finanziert.965 

Die Beteiligung der Schweiz an den Forschungsrahmenprogrammen der EU ist für den 
Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Schweiz essentiell. Der internationale Wettbe-
werb und die Vernetzung wirken sich positiv auf die Exzellenz und Leistungsfähigkeit des 
Forschungs- und Innovationsstandortes Schweiz aus. Die Forschungsrahmenprogramme 
der EU sind nach den Programmen des SNF die zweitwichtigste öffentliche Förderquelle 

S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Forschung. 
S. https://research-and-innovation.ec.europa.eu und Link zu Horizon Europe. 
S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Forschung. 
S. Ziff. 5 des Common Understanding. 
S. Verordnung über die Massnahmen für die Beteiligung der Schweiz an den Programmen 
der Europäischen Union im Bereich Forschung und Innovation von 2021 (FIPBV), 
SR 420.126; www.sbfi.admin.ch und Link zu Zusammenarbeit/Forschung/EU-Rahmen-
programme. 
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für Forschung und Innovation in der Schweiz. Seit der erstmaligen Vollassoziierung der 
Schweiz 2004 verzeichnet die Schweiz zudem einen positiven finanziellen Rückfluss: Die 
von Schweizer Forscherinnen und Forschern eingeworbenen Fördermittel übersteigen den 
Beitrag, den die Schweiz an die EU leistet, regelmässig.966 Swissuniversities, die Dachor-
ganisation der Schweizer Hochschulen, stellte 2023 fest: «Für die Hochschulen stellt sich 
die Situation bei den Forschungsprogrammen zum aktuellen Zeitpunkt wie folgt dar: Pro-
jekte können nicht mehr wie geplant realisiert werden, die Schweizer Forschenden verlie-
ren Projektleitungen, Forschende und Projekte verlagern sich in andere Länder. Damit ent-
gehen den Hochschulen Millionenbeträge, insbesondere bei den hoch-kompetitiven und 
prestigehaltigen ERC-Grants.»967 

343 Erklärtes Ziel des Bundesrates bleibt die vollständige Assoziierung der Schweiz 
an das Horizon-Paket. Die EU hat wiederholt betont, dass sie hierfür die Zu-
stimmung zu den neuen Regeln zur Stabilisierung des bilateralen Wegs erwar-
tet.968 

2. Kultur 

344 Die EG/EU fördert die audiovisuelle Industrie seit den 1990er-Jahren. Dabei geht 
es zuvörderst um die Unterstützung der Aus- und Weiterbildung von Werktäti-
gen, die Förderung der Entwicklung einzelner Werke und ihre Verbreitung, die 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Kultur- und Kreativbranche sowie die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Zu diesem Zweck wurden die MEDIA-
Programme (1991-1995, 1996-2000, 2001-2006, 2007-2013) eingerichtet. Seit 2014 
läuft dieses Programm unter dem Titel Kreatives Europa (2014-2020, 2021-2027). 
Es bezweckt die Wahrung, Entwicklung und Förderung der europäischen kultu-
rellen und sprachlichen Vielfalt und des europäischen Kultur- und Spracherbes 
sowie die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und des wirtschaftlichen Poten-
zials des Kultur- und Kreativsektors, insbesondere des audiovisuellen Sektors 
(Art. 3 der Verordnung (EU) 2021/818).969 Die Einrichtung von Kreatives Europa 
basiert auf den unionalen Kompetenzen in den Bereichen Kultur (Art. 167 Abs. 5 
AEUV) und Industrie (Art. 173 Abs. 3 AEUV). Die Exekutivagentur Bildung und 
Kultur (EACEA) ist zuständig zur Verwaltung der Förderprogramme. 

345 Die Schweiz und die EG schlossen 2004 das Abkommen im Bereich audiovisu-
elle Medien über die Festlegung der Voraussetzungen und Bedingungen für die 
Beteiligung der Schweiz an den Gemeinschaftsprogrammen MEDIA Plus und 

Botschaft Horizon-Paket, S. 4847. 
Swissuniversities, Position: Hochschulen ziehen negative Bilanz nach zwei Jahren Nicht-
Assoziierung an EU-Programme Horizon Europe und Erasmus+, 26. Mai 2023, www.swiss-
universities.ch. 
S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen I (1999)/Forschung. 
S. https://culture.ec.europa.eu und Link zu Creative Europe. 
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MEDIA-Fortbildung (MEDIA-Abkommen).970 Dieses Abkommen bezog sich auf 
die Teilnahme der Schweiz am MEDIA-Programm 2001-2006. Die Teilnahme 
der Schweiz am Nachfolgeprogramm (2007-2013) wurde in einem Abkommen 
von 2007 geregelt.971 Nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 
2014 wurden die Verhandlungen zur Teilnahme der Schweiz am Programm 
Kreatives Europa vorerst unterbrochen und dann ganz abgebrochen. Die 
Schweiz und die EG konnten sich nicht auf eine Teilnahme der Schweiz eini-
gen. 

Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erliess 2016 die Verordnung über die 
Förderung der internationalen Präsenz des Schweizer Filmschaffens und die MEDIA-Er-
satz-Massnahmen, um die Nachteile der Nichtteilnahme der Schweiz am Programm Krea-
tives Europa zumindest teilweise auszugleichen.972 Diese Verordnung ist als Übergangslö-
sung konzipiert und regelt die Voraussetzungen für die Gewährung von Finanzhilfen zur 
Förderung der internationalen Präsenz des schweizerischen Filmschaffens und für die Ge-
währung von Finanzhilfen als Ersatz für die Nichtteilnahme am MEDIA-Programm der EU 
im Hinblick auf den Wiedereinstieg der Schweiz in dieses Programm (Art. 1). Für Förde-
rungen im Rahmen der MEDIA-Ersatzmassnahmen stehen jährlich rund 4.5 Mio. CHF zur 
Verfügung. Zuständig für die Umsetzung dieser Massnahmen ist das Bundesamt für Kultur 
(BAK).973 

346 Die Schweiz prüft weiterhin eine Teilnahme an diesem Programm und führt 
mit der EU Gespräche. Eine Beteiligung der Schweiz hängt auch bei diesem 
Dossier von der Lösung der institutionellen Fragen im Bereich der Binnen-
marktabkommen ab. Dazu kommt die Erwartung der EU, dass die Schweiz ihr 
Recht an das einschlägige EU-Recht angleicht; dabei geht es insbesondere um 
die Vorgaben der Richtlinie 2010/13/EU über audiovisuelle Mediendienste.974 

3. Bildung, Berufsbildung, Jugend 

347 Die EWG/EG/EU hat seit den 1970er-Jahren eine Vielzahl von Aktionen und 
Programmen eingerichtet, um zur Entwicklung einer qualitativ hochstehen-
den Bildung beizutragen. Diese Aktionen und Programme unterstützen und 
ergänzen die Massnahmen der Mitgliedstaaten und ihre Zusammenarbeit. Seit 
dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon enthalten Art. 165-166 AEUV die 
primärrechtlichen Vorgaben (Bildung, Jugend, Sport). Für den Zeitraum 

AS 2006 1039. 
S. für Beispiele der Unterstützung Schweizer Filmschaffender durch MEDIA-Fördermittel 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen II (2004)/MEDIA (in der Fas-
sung von 2020). 
SR 443.122. 
S. www.bak.admin.ch und Link zu MEDIA. 
S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen II (2004)/MEDIA. 
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2021-2027 gilt das Programm Erasmus+ (Verordnung (EU) 2021/817). Erasmus+ 
verfügt über Mittel im Umfang von knapp 26 Mia. EUR und bietet Mobilitäts- 
und Kooperationsmöglichkeiten in den folgenden Bereichen: Hochschulbil-
dung, berufliche Aus- und Weiterbildung, Schulbildung (einschliesslich früh-
kindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung), Erwachsenenbildung, Jugend-
arbeit und Sport.975 Das 1975 gegründete Europäische Zentrum für die 
Förderung der Berufsbildung (Cedefop) unterstützt die Entwicklung von Stra-
tegien im Berufsbildungsbereich in der EU. 

348 Die Schweiz beteiligte sich seit 1992 an verschiedenen Programmen der EG/
EU in den Bereichen Bildung, Berufsbildung und Jugend.976 Zeitweise erfolgten 
diese Beteiligungen projektweise und ohne formelle staatsvertragliche Verein-
barung. Zeitweise war die schweizerische Beteiligung staatsvertraglich abge-
sichert; dies war der Fall bei der Teilnahme am Erasmus-Programm zwischen 
1992 und 1994.977 In den Verhandlungen, welche zu den Bilateralen II von 2004 
führten, einigten sich die Schweiz und die EU auf eine politische Erklärung, 
wonach die Beteiligung der Schweiz an den Programmen Lebenslanges Lernen 
(u.a. Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci und Grundtvig) und Jugend in Ak-
tion formalisiert werden soll. 2010 unterzeichneten die Schweiz und die EG ein 
entsprechendes Abkommen.978 Es trat 2011 in Kraft. Nach der Annahme der 
Masseneinwanderungsinitiative 2014 wurden die Verhandlungen zur Teil-
nahme der Schweiz am Programm Erasmus+ für den Zeitraum 2014-2020 sus-
pendiert und schliesslich abgebrochen. Die Schweiz und die EG konnten sich 
nicht auf eine Teilnahme der Schweiz als Programmland einigen. Seither gilt 
die Schweiz als Partnerland, was bedeutet, dass Schweizer Institutionen nicht 
an den Mobilitätsaktivitäten und nur unter erschwerten Bedingungen an Ko-
operationsaktivitäten von Erasmus+ teilnehmen können; auch verfügt die 
Schweiz über keine Mitsprache in strategischen Bildungsgremien der EU.979 

Der Bundesrat erliess 2015 die Verordnung über die internationale Zusammenarbeit im 
Bereich der Bildung, der Berufsbildung, der Jugend und der Mobilitätsförderung.980 Seit 
2020 regelt das Bundesgesetz über die internationale Zusammenarbeit und Mobilität in 
der Bildung (BIZMB) die Bereitstellung von Fördermitteln.981 2022 löste die Verordnung 
über die internationale Zusammenarbeit und Mobilität in der Bildung (VIZMB) die Ver-

S. https://erasmus-plus.ec.europa.eu. 
S. zum Ganzen WEBER, passim. 
Vgl. SR 0.414.91. 
SR 0.402.268.1. 
Botschaft Mobilität in der Bildung, S. 3894. 
SR 414.513. 
SR 414.51. 
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ordnung von 2015 ab.982 Damit soll sichergestellt werden, dass Schweizer Bildungsinsti-
tutionen weiterhin an Kooperations- und Mobilitätsaktivitäten mit den Programmländern 
von Erasmus+ teilnehmen können. Das als Übergangslösung konzipierte Swiss-European 
Mobility Programme (SEMP) bietet Schweizer Hochschulen und Höheren Fachschulen die 
Möglichkeit, Studierende, Dozierende und Personal für Studien‑, Praktikums‑, Lehr- und 
Weiterbildungsaufenthalte im Ausland zu fördern (Outgoings).983 Das SEMP unterstützt 
auch den Aufenthalt von ausländischen Studierenden und Hochschulangehörigen in der 
Schweiz (Incomings). 

2017 bewilligte die Bundesversammlung für dieses Programm für den Zeitraum 2018-2020 
einen Gesamtkredit von 114,5 Mio. CHF.984 Gemäss Bundesrat überwogen die Vorteile einer 
autonomen Schweizer Lösung die Nachteile des schweizerischen Abseitsstehens. Der Bun-
desrat erachtete vor allem die Höhe des von der EU geforderten Beitrags der Schweiz an 
Erasmus+ als zu hoch, um sich doch noch als Programmland zu beteiligen.985 Für den Zeit-
raum 2021-2024 standen für die internationale Zusammenarbeit in der Bildung 198,9 Mio. 
CHF zur Verfügung, für die Jahre 2025-2028 ein Zahlungsrahmen von 251,3 Mio. CHF.986 

349 Die Assoziierung der Schweiz an Erasmus+ bleibt das erklärte Ziel des Bundes-
rates. Die EU hat wiederholt klargestellt, dass sie hierfür die Inkraftsetzung 
des Verhandlungspakets zur Stabilisierung des bilateralen Wegs erwartet.987 

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Teilnahme der Schweiz an Erasmus+ wieder realisieren 
lässt. Es mag zwar zutreffen, dass der Alleingang seit 2015 für die Schweiz finanziell vorteil-
haft war. Auch blieb die Zahl der Studierenden an Schweizer Bildungseinrichtungen, wel-
che einen Austausch im europäischen Ausland absolvierten, stabil (Outgoings). Gleichzei-
tig müssen die hiesigen Bildungseinrichtungen einen enormen Aufwand betreiben, damit 
ausländische Studierende weiterhin in die Schweiz kommen (Incomings). Weiter haben sie 
mitunter Mühe, mit renommierten Universitäten im europäischen Ausland Austauschpro-
gramme zu vereinbaren. Schliesslich verfügen Vertreterinnen und Vertreter der Schweiz 
über keinen Zugang zu den relevanten EU-Netzwerken, in denen über die Bildungspolitik 
in Europa diskutiert wird. Hier bleibt die Schweiz aussen vor. Swissuniversities, die Dach-
organisation der Schweizer Hochschulen, bezeichnete das aktuelle Regime 2020 als 
«Scheinlösung»988 und stellte 2023 fest: «Bei Erasmus+ wird die Schweiz nicht nur von den 
Austauschprogrammen ausgeschlossen, sondern auch vom Aufbau eines europäischen di-
gitalen Bildungsraums. Dies hat für die Hochschulen die Konsequenz, dass Partnerschaften 

SR 414.513. 
S. zum Ganzen www.movetia.ch. 
Bundesbeschluss über die Förderung der internationalen Mobilität in der Bildung in den 
Jahren 2018-2020, BBl 2018 27. 
Botschaft Mobilität in der Bildung, passim. 
Bundesbeschluss über die Kredite für die internationale Zusammenarbeit in der Bildung 
und für Stipendien an ausländische Studierende und Kunstschaffende in den Jahren 
2021-2024, BBl 2020 8571; Bundesbeschluss über die Kredite für die internationale Zusam-
menarbeit in der Bildung und für Stipendien an ausländische Studierende und Kunstschaf-
fende in den Jahren 2025–2028 vom 24. September 2024, BBl 2024 2533. 
S. www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen II (2004)/Bildung, Berufsbil-
dung, Jugend. 
NZZ vom 17. September 2020, S. 12. 
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kompliziert bilateral ausgehandelt werden müssen und die administrativen Hürden wei-
terhin hoch sind. All dies führt dazu, dass die Schweiz sowohl für die Partner als auch die 
Studierenden weniger attraktiv ist.»989 

4. Geplante Neuerungen 

350 Die Europäische Kommission und der Bundesrat schlagen einen rechtlichen 
Rahmen für die Assoziierung der Schweiz an die EU-Programme für Bildung, 
Forschung und Innovation vor.990 Dieses Abkommen betrifft die Teilnahme der 
Schweiz am Horizon-Paket 2021-2027 (Horizon Europe, Euratom-Programm, 
Forschungsinfrastruktur ITER, Digital Europe Programm), an Erasmus+ und an 
EU4Health. Weiter legt das Abkommen den Grundstein für eine mögliche zu-
künftige Teilnahme an anderen Programmen der EU (z.B. Kultur und Raum-
fahrt). 

G. Diverses 

351 Die Schweiz und die EU haben weitere bilaterale Abkommen abgeschlossen 
und Kooperationen vereinbart. Die Abkommen in den Bereichen Statistik, Um-
welt, Ruhegehälter und Zinsbesteuerung gehören zum Paket der Bilateralen II 
(wobei das Zinsbesteuerungsabkommen 2017 durch das Abkommen über den 
automatisierten Informationsaustausch abgelöst wurde). Kooperationen im 
Bereich der Verteidigung und der Satellitennavigation bestehen seit 2012 und 
2015. 2020 trat das Abkommen zwischen der Schweiz und der EU zur Ver-
knüpfung ihrer jeweiligen Systeme für den Handel mit Treibhausgasemissio-
nen in Kraft. Demgegenüber enthält der bilaterale Acquis keine allgemeinen 
Regeln zur Kapitalverkehrsfreiheit; nur ganz vereinzelt finden sich in den Ab-
kommen Bestimmungen, welche für Investitionen relevant sind. Alle diese 
Themen werden in diesem Kapitel behandelt. 

1. Statistik 

352 Eurostat ist das statistische Amt der EU. Es wurde 1953 im Rahmen der EGKS 
eingerichtet. 1958 wurde es als Dienststelle (Generaldirektion) in die Kommis-

Swissuniversities, Position: Hochschulen ziehen negative Bilanz nach zwei Jahren Nicht-
Assoziierung an EU-Programme Horizon Europe und Erasmus+, 26. Mai 2023, www.swiss-
universities.ch. 
Die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf dem Faktenblatt EU-Programme des Bun-
desrates vom Dezember 2024, ohne Kenntnisse des ausgehandelten Vertragstextes, 
https://www.eda.admin.ch/europa/de/home.html und Link zu Bilateraler Weg/Stabili-
sierung und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs/Paketansatz. 
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sion der EG integriert. Sein Sitz ist Luxemburg. Eurostat ist für die Ent-
wicklung, Erstellung und Verbreitung europäischer Statistiken zuständig (Be-
schluss der Kommission 2012/504/EU über Eurostat). Zu diesem Zweck führt 
Eurostat folgende Massnahmen durch: a) Sammlung und Zusammenstellung 
der für die Erstellung europäischer Statistiken erforderlichen statistischen 
Daten; b) Entwicklung und Förderung statistischer Normen, Methoden und 
Verfahren; c) Lenkung des Europäischen Statistischen Systems (EES), Stärkung 
der Zusammenarbeit zwischen dessen Partnern und Sicherstellung der füh-
renden Rolle dieses Systems in der amtlichen Statistik weltweit; d) Zusammen-
arbeit mit internationalen Organisationen und Drittländern zur Vereinfachung 
der Vergleichbarkeit europäischer Statistiken mit Statistiken, die von anderen 
statistischen Systemen erstellt werden und gegebenenfalls Unterstützung von 
Drittländern bei der Verbesserung ihrer statistischen Systeme (Art. 6 Abs. 1 
des Beschlusses 2012/504/EU). Eurostat stellt sicher, dass europäische Sta-
tistiken allen Nutzern gemäss statistischen Grundsätzen, insbesondere denen 
der fachlichen Unabhängigkeit, der Unparteilichkeit und der statistischen Ge-
heimhaltung, zugänglich gemacht werden (Art. 6 Abs. 2 des Beschlusses 2012/
504/EU). Ergänzend zu Eurostat wurde das Europäische Statistische System 
(ESS) gegründet. Das ESS ist eine Partnerschaft zwischen Eurostat, den natio-
nalen statistischen Ämtern (NSÄ) und anderen einzelstaatlichen Stellen, wel-
che in den Mitgliedstaaten für die Entwicklung, Erstellung und Verbreitung 
europäischer Statistiken zuständig sind (Verordnung (EG) Nr. 223/2009 über 
europäische Statistiken). Die Aktivitäten von Eurostat werden durch das mehr-
jährige Europäische Statistische Programm finanziert (ESP; vgl. für den Zeit-
raum 2021-2027 Verordnung (EU) 2021/690). 

353 Die Schweiz und die EG unterzeichneten 2004 das Abkommen über die Zu-
sammenarbeit im Bereich der Statistik.991 Es trat 2007 in Kraft. Sein Ziel be-
steht darin, für die Erstellung und Verbreitung von kohärenten und vergleich-
baren Statistiken für die Beschreibung und Überwachung aller für die 
bilaterale Zusammenarbeit relevanten Wirtschafts‑, Sozial- und Umweltpoliti-
ken zu sorgen; zu diesem Zweck entwickeln und benutzen die Vertragspar-
teien harmonisierte Methoden, Definitionen und Klassifikationen sowie ge-
meinsame Programme und Verfahren, in denen die statistischen Arbeiten bei 
den Verwaltungen im Bereich der Statistik organisiert werden (Art. 1). Die 
Hauptbereiche und statistischen Themen des Europäischen Statistischen Pro-
gramms (ESP) sind auch für die statistische Zusammenarbeit zwischen der EU 
und der Schweiz relevant und stehen der Schweiz zur uneingeschränkten Teil-
nahme offen. Eurostat veröffentlicht «europakompatible» Daten aus der 

S. zu diesem Abkommen BÜRGI-SCHMELZ/GAMEZ, passim. 991 
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Schweiz, womit die internationale Sicht- und Vergleichbarkeit erhöht wird.992 

In der Schweiz niedergelassene Einrichtungen haben das Recht, mit denselben 
vertraglichen Rechten und Pflichten wie Einrichtungen mit Sitz in der EU an 
von Eurostat verwalteten Programmen der EU teilzunehmen. Die Schweiz be-
teiligt sich auch an den Aktivitäten des Europäischen Statistischen Systems 
(ESS). Der finanzielle Beitrag der Schweiz beträgt rund 5,3 Mio. EUR jährlich.993 

Das Abkommen verweist in Anhang A auf eine Reihe von Rechtsakten der EU, 
welche für die Vertragsparteien verbindlich erklärt werden. 

Der Gemischte Ausschuss hat das Abkommen bis anhin zweimal aufdatiert und den An-
hang A revidiert (2013, 2019). Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die Kohärenz und 
Vergleichbarkeit der Statistikerfassung in der EU und der Schweiz bei Weiterentwicklun-
gen der unionalen Gesetzgebung sichergestellt ist.994 Weiter vereinbaren die EU und die 
Schweiz jährlich ein gemeinsames Arbeitsprogramm.995 

2. Umwelt 

354 Die EG errichtete 1993 die Europäische Umweltagentur (EUA). Gleichzeitig 
führte sie das Europäische Umweltinformations- und Umweltbeobachtungs-
netz (European Environment Information and Observation Network, Eionet) 
ein. Heute regelt die auf Art. 192 AEUV (Umwelt) gestützte Verordnung (EG) 
Nr. 401/2009 über die Europäische Umweltagentur und das Europäische Um-
weltinformations- und Umweltbeobachtungsnetz die Einzelheiten. Die Agen-
tur und Eionet sind beauftragt, zur Erreichung der im AEUV und in den unio-
nalen Umweltaktionsprogrammen gesetzten Ziele zum Schutz und zur 
Verbesserung der Umwelt und zur Verwirklichung der nachhaltigen Entwick-
lung beizutragen. Zu diesem Zweck werden der EU und den Mitgliedstaaten 
a) objektive, zuverlässige und auf europäischer Ebene vergleichbare Informa-
tionen zur Verfügung gestellt, anhand derer sie die notwendigen Umwelt-
schutzmassnahmen ergreifen, die Ergebnisse dieser Massnahmen bewerten 
und eine sachgerechte Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Zustand der 
Umwelt sicherstellen können, und hierfür b) die nötige technische und wis-
senschaftliche Unterstützung gegeben (Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 401/
2009). Weiter unterstützt die Agentur die Kommission bei der Erarbeitung von 
Vorschlägen für neue Rechtsakte im Bereich des Umweltschutzes. Sie hat ih-
ren Sitz in Kopenhagen. 

www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen II (2004)/Statistik. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen II (2004)/Statistik. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen II (2004)/Statistik. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen II (2004)/Statistik. 
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Die Strategie der EUA für 2021-2030 steht unter dem Motto «Daten und Wissen bereitstel-
len, um Europas Klima- und Umweltambitionen zu erreichen» und nimmt auf den Green 
Deal, das 8. Umweltaktionsprogramm der EU und die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 
2030 (SDG) Bezug.996 

355 Die Schweiz und die EG schlossen 2004 das Abkommen über die Beteiligung 
der Schweiz an der Europäischen Umweltagentur und dem Europäischen Um-
weltinformations- und Umweltbeobachtungsnetz (Eionet) ab.997 Es trat 2006 
in Kraft und ermöglicht der Schweiz, sich in vollem Umfang an der Agentur 
und am Eionet zu beteiligen (Art. 1). Die Schweiz erhält Zugang zu den Daten 
und Informationen in der EU, welche über das Eionet erhoben und verbreitet 
werden. Sie wirkt in vollem Umfang, jedoch ohne Stimmrecht, im Verwaltungs-
rat der Agentur mit und wird an der Arbeit des wissenschaftlichen Beirats der 
Agentur beteiligt (Art. 3). Der finanzielle Beitrag der Schweiz beträgt rund 
1,5-2,0 Mio. CHF jährlich.998 Die Schweiz wendet die in Anhang I aufgeführten 
Rechtsakte an. Darüber hinaus verpflichtet das Abkommen die Schweiz aber 
nicht, unionales Sekundärrecht im Bereich des Umweltschutzes zu beachten. 

3. Ruhegehälter 

356 Die Beamtinnen und Beamten und sonstigen Bediensteten der EU sind in Be-
zug auf Gehälter, Löhne und andere Bezüge in der EU steuerpflichtig (Proto-
koll Nr. 7 über die Vorrechte und Befreiungen der EU, Verordnung (EWG, Eu-
ratom, EGKS) Nr. 260/68). Dazu gehören auch Ruhegehälter wegen 
Dienstunfähigkeit und Alters- und Hinterbliebenenversorgungsbezüge (Art. 2 
der Verordnung). Die Steuer wird im Wege des Steuerabzugs erhoben (Art. 8 
der Verordnung). Dies gilt unabhängig davon, ob eine Beamtin oder ein sons-
tiger Bediensteter in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat wohnt. 

357 Der Schweizerische Bundesrat und die Europäische Kommission schlossen 
2004 das Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von in der 
Schweiz ansässigen ehemaligen Beamten der Organe und Agenturen der EG 
ab.999 Es trat 2005 in Kraft. Das Abkommen findet auf Pensionen Anwendung, 
die von der Kommission oder aus einem von ihr errichteten Sondervermögen 
an natürliche Personen, die nach schweizerischem Steuerrecht ihren Wohn-
sitz oder Aufenthalt in der Schweiz haben, für die einem Organ oder einer 
Agentur der EU geleisteten Dienste gezahlt werden (Art. 1). Sofern die Kom-

S. www.eea.europa.eu und Link zu Strategie 2021-2030. 
S. zu diesem Abkommen TRÜTEN/HANSLIK, passim. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen II (2004)/Umweltschutz. 
SR 0.672.926.81; s. zu diesem Abkommen BAUMGARTNER, passim. 
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mission von den genannten Pensionen eine Steuer an der Quelle erhebt (was 
in der Praxis regelmässig der Fall ist), befreit die Schweiz diese Pensionen ge-
mäss ihren innerstaatlichen Rechtsgrundsätzen von den Bundes‑, Kantons- 
und Gemeindesteuern (Art. 2). Auf diese Weise wird eine ungerechtfertigte 
Doppelbesteuerung vermieden. Die steuerbefreiten Renten können allerdings 
zur Festsetzung des Steuersatzes herangezogen werden, der für andere steu-
erpflichtige Einkünfte gilt.1000 

Die Schweiz hatte bereits vor der Aushandlung des Abkommens mit der EG mit mehreren 
EU-Mitgliedstaaten Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen, welche ähnliche (re-
ziproke) Vorgaben für die Vermeidung der Doppelbesteuerung enthalten. Diese Doppel-
besteuerungsabkommen sind auf ehemalige Beamtinnen und sonstige Bedienstete der EU 
allerdings nicht anwendbar. Aus diesem Grund war der Abschluss eines separaten Abkom-
mens mit der EG notwendig.1001 

4. Zinsbesteuerung / Automatischer 
Informationsaustausch 

358 Der Rat der EU verabschiedete 2003 die Richtlinie 2003/48/EG im Bereich der 
Besteuerung von Zinserträgen. Das Ziel dieser Richtlinie bestand darin, dass 
Erträge, die in einem Mitgliedstaat im Wege von Zinszahlungen an wirtschaft-
liche Eigentümer, die natürliche Personen sind und die in einem anderen Mit-
gliedstaat steuerlich ansässig sind, erzielt werden, nach den Rechtsvorschrif-
ten dieses letzteren Mitgliedstaats effektiv besteuert werden. Zu diesem 
Zweck wurde der automatische Informationsaustausch eingeführt (wobei Bel-
gien, Luxemburg und Österreich vorbehalten blieb, gleichwertige Massnah-
men anzuwenden). Vor dem Erlass dieser Richtlinie waren in einem Mitglied-
staat Ansässige häufig in der Lage, die Besteuerung von in einem anderen 
Mitgliedstaat vereinnahmten Zinsen im Mitgliedstaat ihres Wohnsitzes zu ver-
meiden. Dies führte zu unerwünschten Verzerrungen des Kapitalverkehrs zwi-
schen den Mitgliedstaaten. 

359 Die EU war sich bewusst, dass in der EU ansässige Personen ihre Gelder weiter-
hin Finanzinstituten in Drittländern anvertrauen konnten und eine solche Kapi-
talflucht die Erreichung der Ziele der Richtlinie gefährden würde. Aus diesem 
Grund verpflichtete die Richtlinie die EU-Mitgliedstaaten nur dann zur Anwen-
dung der Richtlinie, sofern gewisse Drittländer – unter ihnen auch die Schweiz – 
Massnahmen anwenden, die den in der Richtlinie vorgesehenen Massnahmen 
gleichwertig sind; es war vorgesehen, mit den Drittländern zu diesem Zweck Ab-

www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen II (2004)/Ruhegehälter. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen II (2004)/Ruhegehälter. 
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kommen zu schliessen (Art. 17). 2004 unterzeichneten die Schweiz und die EG 
das Abkommen über Regelungen, die den in der Richtlinie 2003/48/EG im Be-
reich der Besteuerung von Zinserträgen festgelegten Regelungen gleichwertig 
sind (Zinsbesteuerungsabkommen, ZinsbestA).1002 Dieses Abkommen trat 2005 
in Kraft und bezweckte, die grenzüberschreitende Steuerhinterziehung zu be-
kämpfen. Schweizer Banken waren verpflichtet, auf in der Schweiz anfallende 
Zinserträge von natürlichen Personen mit steuerlichem Wohnsitz in der EU ei-
nen Steuerrückbehalt zu erheben. Der Satz des Steuerrückbehalts betrug in den 
ersten drei Jahren der Anwendung des Abkommens 15 %, in den darauffolgenden 
drei Jahren 20 % und danach 35 % (Art. 1). Die Schweiz behielt 25 % der Einnah-
men aus dem Steuerrückbehalt als Entgelt für ihre Kooperationsbereitschaft und 
für die pauschale Abgeltung des Erhebungsaufwands und leitete 75 % der Ein-
nahmen an den Mitgliedstaat weiter, in dem der Nutzungsberechtigte ansäs-
sig war (Art. 8). Das Abkommen sah ein Verfahren vor, das es einem Nutzungs-
berechtigten ermöglichte, den Steuerrückbehalt zu vermeiden, indem er seine 
Zahlstelle in der Schweiz ermächtigte, die Zinszahlungen an die zuständige Be-
hörde dieses Staates zu melden (freiwillige Offenlegung, Art. 2). Die Schweiz und 
die Mitgliedstaaten tauschten für die unter das Abkommen fallenden Erträge In-
formationen über Handlungen aus, die nach den Rechtsvorschriften des ersuch-
ten Staates als Steuerbetrug galten oder ein ähnliches Delikt darstellten (Infor-
mationsaustausch, Art. 10). 

360 2014 verabschiedete der Rat der EU die Richtlinie 2014/107/EU zur Änderung der 
Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Aus-
tausch von Informationen im Bereich der Besteuerung. Damit wurde bezweckt, 
den globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Fi-
nanzkonten in Steuersachen der OECD in der EU umzusetzen. 2015 unterzeich-
neten die Schweiz und die EU das Abkommen über den automatischen Informa-
tionsaustausch über Finanzkonten zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei 
internationalen Sachverhalten.1003 Es trat 2017 in Kraft und löste – formell als Än-
derungsprotokoll ausgestaltet – das Zinsbesteuerungsabkommen von 2004 ab. 
Die zuständige Behörde der Schweiz und jede zuständige Behörde der Mitglied-
staaten sind verpflichtet, die steuerrelevanten Informationen meldepflichtiger 
Konti (Name, Anschrift, Kontonummer, Finanzinstitut, Saldo etc.) jährlich unter-
einander automatisch auszutauschen (Art. 2). Zu diesem Zweck melden die Fi-
nanzinstitute die Informationen ihren Behörden, welche sie automatisch weiter-
leiten. Ein Hauptziel des Abkommens besteht analog zur unionalen Richtlinie 
darin, den globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch der 

SR 0.641.926.81; s. zu diesem Abkommen JAUSSI et al., passim. 
Botschaft Änderung Zinsbesteuerungsabkommen, passim. 
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OECD auch im bilateralen Verhältnis umzusetzen. Weiter regelt das Abkommen 
den Informationsaustausch auf Ersuchen neu; dieser beruht nun auf dem Stan-
dard für Steuertransparenz und steuerlichen Informationsaustausch der 
OECD.1004 Seit 2018 findet der Informationsaustausch jährlich statt. Damit leisten 
die Schweiz und die EU einen Beitrag zur Verhinderung von Steuerdelikten. 
Gleichzeitig besiegelte das Abkommen mit der EU, ausgehend von den Entwick-
lungen in der OECD, das Ende des Bankkundengeheimnisses im grenzüber-
schreitenden Bankgeschäft. 

361 Zurzeit verhandeln die EU und die Schweiz dem Vernehmen nach über eine 
Modernisierung des Abkommens über den automatischen Informationsaus-
tausch über Finanzkonten zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internatio-
nalen Sachverhalten.1005 

5. Verteidigung 

362 Die EU-Mitgliedstaaten haben sich mit dem Vertrag von Lissabon zur Ent-
wicklung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) ver-
pflichtet.1006 Dazu gehört auch, die militärischen Fähigkeiten schrittweise zu 
verbessern (Art. 42 Abs. 3 EUV). Zur Unterstützung der Mitgliedstaaten und 
zur besseren Koordinierung von Massnahmen in den Bereichen Forschung, 
Beschaffung und Rüstung wurde 2004 die Europäische Verteidigungsagentur 
(EVA) mit Sitz in Brüssel gegründet (Gemeinsame Aktion 2004/551/GASP). Alle 
EU-Mitgliedstaaten beteiligen sich an der Agentur; das gilt mittlerweile auch 
für Dänemark, das sich anfänglich gegen eine Teilnahme entschieden hatte. 
Seit Lissabon findet die Agentur ihre primärrechtliche Verankerung in Art. 42 
Abs. 3 und Art. 45 EUV. Der Beschluss (GASP) 2015/1835 über die Rechtsstel-
lung, den Sitz und die Funktionsweise der Europäischen Verteidigungsagentur 
regelt die organisationsrechtlichen Einzelheiten. Die Europäische Verteidi-
gungsagentur nimmt gemeinsam mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst 
(EAD) auch die Sekretariatsaufgaben für die Ständige Strukturierte Zusam-
menarbeit (Permanent Structured Cooperation, PESCO) wahr, in deren Rah-
men 26 EU-Mitgliedstaaten – einzig Malta beteiligt sich nicht – eine vertiefte 

Art. 26 des OECD-Musterabkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung; www.eda.
admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Kooperationen ab 2004/Automati-
scher Informationsaustausch. 
NZZaS vom l0. November 2024, S. 11. 
S. zur GSVP im Allg. BIEBER/EPINEY/HAAG/KOTZUR, S. 767-779; OPPERMANN/CLASSEN/
NETTESHEIM, § 39 Rz. 24-44; OESCH, Europarecht, Rz. 940-955. 
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Verteidigungszusammenarbeit vereinbart haben (Beschluss (GASP) 2017/
2315).1007 

Eine Beteiligung an Projekten von PESCO steht fallweise auch Drittstaaten offen. Die 
Schweiz plant zurzeit die Teilnahme an den Projekten «Military Mobility» und «Cyber Ran-
ges Federation».1008 

363 Die Europäische Verteidigungsagentur kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Ver-
waltungsvereinbarungen mit dritten Staaten, Organisationen und Einrichtun-
gen schliessen, um gemeinsam Projekte und Programme durchzuführen 
(Art. 26 des Beschlusses (GASP) 2015/1835). Eine solche Vereinbarung besteht 
auch mit der Schweiz (Framework for Cooperation).1009 Die rechtlich nicht bin-
dende Rahmenvereinbarung von 2012 ermöglicht es der Schweiz, über rüs-
tungspolitische Entwicklungen informiert zu werden und punktuell Zugang 
zur multilateralen Rüstungskooperation zu erhalten. Es findet ein regelmässi-
ger Austausch statt. 2022 unterzeichneten die Europäische Verteidigungs-
agentur und die Schweiz zudem ein Informationsschutzabkommen, um den 
Schutz von klassifizierten Informationen zu gewährleisten.1010 Für eine Teil-
nahme an einem Projekt müssen Projektvereinbarungen mit allen Partnerstaa-
ten abgeschlossen werden, wobei die Schweiz selbst entscheidet, an welchen 
Projekten sie teilnimmt und welche Informationen sie austauscht.1011 Die Ver-
einbarung mit der Europäischen Verteidigungsagentur ergänzt das Netz be-
stehender bilateraler Rüstungsabkommen, welche die Schweiz mit zahlrei-
chen europäischen Ländern abgeschlossen hat. 

2017 entschied die Schweiz, zum ersten Mal an einem Zusammenarbeitsprojekt im Rahmen 
der EVA teilzunehmen. Es handelte sich um eine internationale Studie zum Schutz autono-
mer Systeme vor feindlichen Zugriffen (Protection of Autonomous Systems against Enemy 
Interference, PASEI) und lief von 2018-2020. Seither hat sich die Schweiz zur Teilnahme an 
diversen weiteren Programmen entschieden.1012 

S. zu den Projekten, welche im Rahmen der PESCO ausgearbeitet werden, Beschluss 
(GASP) 2018/340; https://pesco.europa.eu. 
Medienmitteilung des Bundesrates vom 21. August 2024, Der Bundesrat genehmigt die 
Teilnahme der Schweiz an zwei PESCO-Projekten. 
S. für den Text www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Koopera-
tionen ab 2004/Zusammenarbeit EVA. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Kooperationen ab 2004/
Zusammenarbeit EVA. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Kooperationen ab 2004/
Zusammenarbeit EVA. 
S. für eine Übersicht www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Ko-
operationen ab 2004/Zusammenarbeit EVA. 
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364 Die EU führt ausserhalb ihres eigenen Territoriums Missionen zur Friedenssi-
cherung, Konfliktverhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit 
durch (vgl. Art. 42 Abs. 1 EUV). Seit 2003 hat sie rund 40 zivile und militärische 
Missionen initiiert. Militärische Operationen erfolgen gestützt auf ein Mandat 
des UNO-Sicherheitsrates oder auf Ersuchen des betroffenen Staates. Auch 
Drittstaaten beteiligen sich an GSVP-Missionen. 

Die Schweiz beteiligt sich vereinzelt an Missionen zur Krisenbewältigung und Friedensför-
derung der EU, aktuell etwa bei der Krisenbewältigungsoperation in Bosnien und Herze-
gowina (ALTHEA).1013 Die Schweiz und die EU schliessen jeweils separate Abkommen über 
die Modalitäten solcher Schweizer Einsätze ab. Seit längerem ist vorgesehen, ein «Frame-
work for Participation Agreement» (FPA) mit der EU auszuhandeln, in dem der allgemeine 
Rahmen für Schweizer Einsätze in zivilen EU-Missionen geregelt werden soll. Zu diesem 
Zweck hat der Bundesrat im Juni 2020 vorbehältlich der Konsultation der Aussenpoliti-
schen Kommissionen des National- und Ständerats ein Verhandlungsmandat verabschie-
det.1014 Im Mai 2024 hat der Bundesrat verlauten lassen, dass in einem solchen FPA auch 
der Rahmen für militärische Friedensförderungseinsätze geregelt werden soll. Dies ge-
schieht in der Absicht, die internationale Kooperation zu intensivieren und die militärische 
Friedensförderung weiterzuentwickeln.1015 

6. Satellitennavigation 

365 Die EG/EU hat seit den späten 1980er-Jahren diverse Initiativen und Mass-
nahmen im Bereich der Satellitenkommunikation und -navigation ergriffen. 
Mittlerweile enthalten Art. 170 und Art. 189 AEUV die Vorgaben zu den trans-
europäischen Netzen und zur europäischen Raumfahrtpolitik. 

Beim Aufbau transeuropäischer Netze im Bereich der Satellitennavigation und bei der 
Ausarbeitung einer europäischen Raumfahrtpolitik unterhält die EG/EU traditionell enge 
Bande mit der Europäischen Weltraumorganisation (European Space Agency, ESA).1016 

Die ESA wurde 1975 ausserhalb der institutionellen Struktur der EWG/EG/EU gegründet 
(s. Art. 189 Abs. 3 AEUV zur Zusammenarbeit). Sie umfasst 22 Mitgliedstaaten – inkl. der 
Schweiz – und bezweckt, den Weltraum friedlich zu erforschen und zu nutzen und die wis-
senschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen Europas im All zu fördern. 

SR 0.510.268.1; s. für weitere Beteiligungen der Schweiz an EU-Friedensförderungsmissio-
nen Bundesrat, Lagebeurteilung, S. 31; Entschliessung des Europäischen Parlaments vom 
4. Oktober 2023 zu den Beziehungen EU-Schweiz, 2023/2042(INI), Rz. 4. 
Pressemitteilung des Bundesrates vom 12. Juni 2020, Frieden und Stabilität: Bundesrat will 
rechtlichen Rahmen für die Zusammenarbeit mit der EU bei der zivilen Friedensförderung 
regeln. 
Pressemitteilung des Bundesrates vom 15. Mai 2024, Bundesrat will Zusammenarbeit mit 
der EU bei der militärischen Friedensförderung erleichtern. 
Übereinkommen zur Gründung einer Europäischen Weltraumorganisation (ESA) vom 
30. Mai 1975, SR 0.425.09; www.esa.int. 
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366 2004 gründete die EG die Agentur für das Europäische GNSS (European Global 
Navigation Satellite System; Verordnung (EG) Nr. 1321/2004). Der Sitz der 
Agentur ist Prag. 2021 wurde sie in Agentur der EU für das Weltraumprogramm 
umbenannt (Verordnung (EU) 2021/696). Die Agentur verwaltet die Entwick-
lung und den Unterhalt der zentralen Dienste und Programme der europäi-
schen Weltraumpolitik, das Programm Galileo, den Geostationären Navigati-
ons-Ergänzungsdienst für Europa (European Geostationary Navigation 
Overlay System, EGNOS) und Copernicus (Art. 3 der Verordnung (EU) 2021/
696): 

– Galileo ist ein ziviles globales Satellitennavigationssystem (GNSS), das un-
ter ziviler Kontrolle steht, aus Satelliten und einem weltweiten Netz von 
Bodenstationen besteht und Ortungs‑, Navigations- und Zeitgebungs-
dienste erbringt. Es bezweckt, einen weltumspannenden und krisenfes-
ten Kommunikationsdienst zu betreiben. Auf diese Weise soll die Unab-
hängigkeit Europas von den beiden militärisch kontrollierten Systemen 
GPS (Vereinigte Staaten) und GLONASS (Russland) gewährleistet werden. 
Galileo basiert auf derselben Grundtechnologie wie GPS und ermöglicht 
im Tandem mit GPS eine höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit.1017 Die 
ersten Satelliten wurden 2011 ins Weltall befördert. Das System umfasst 
30 Satelliten – 27 im Einsatz befindliche Satelliten und drei Reservesatel-
liten.1018 

– EGNOS ist ein ziviles regionales Satellitennavigationssystem unter ziviler 
Kontrolle, das aus Bodenzentren und -stationen und mehreren auf geo-
synchronen Satelliten installierten Transpondern besteht und das die von 
Galileo und anderen GNSS gesendeten offenen Signale unter anderem für 
Flugverkehrsmanagement, Flugnavigationsdienste und andere Verkehrs-
systeme verstärkt und korrigiert; 

– Copernicus ist ein autonomes, nutzergesteuertes ziviles Erdbeobach-
tungssystem unter ziviler Kontrolle, das sich auf vorhandene nationale 
und europäische Kapazitäten stützt, Geoinformationsdaten und -dienste 
bereitstellt, aus Satelliten, Bodeninfrastruktur, Daten- und Informations-
verarbeitungseinrichtungen und einer Verbreitungsinfrastruktur besteht 
und auf einer Politik des kostenfreien, unbeschränkten und offenen Da-
tenzugangs beruht. 

www.esa.int; s. Beschluss 2011/901/EU zum Abkommen mit den Vereinigten Staaten über 
die Förderung, Bereitstellung und Nutzung von Galileo- und GPS-Satellitennavigations-
systemen. 
www.esa.int und Link zu Was ist Galileo? 
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Das geltende Weltraumprogramm der EU für den Zeitraum 2021-2027 beruht auf der Ver-
ordnung (EU) 2021/696. Es verfügt über einen Haushalt in Höhe von 14,8 Mrd. EUR.1019 

2023 wurde zudem die Verordnung (EU) 2023/588 zur Einrichtung des Programms der 
Union für sichere Konnektivität für den Zeitraum 2023-2027 erlassen. Darin wird das Ziel 
formuliert, die EU-Satellitenkonstellation IRIS² (Infrastruktur für Resilienz, Interkonnekti-
vität und Sicherheit durch Satelliten) einzurichten, die bis 2027 ultraschnelle und hochsi-
chere Kommunikationsdienste ermöglichen soll. 

367 Die Schweiz einerseits und die EU und ihre Mitgliedstaaten andererseits unter-
zeichneten 2013 das Kooperationsabkommen über europäische Satellitennavi-
gationsprogramme. Die Schweiz ratifizierte das Abkommen 2015. Unionsrecht-
lich stellt es ein gemischtes Abkommen dar, womit es nicht nur von der EU, 
sondern auch von den EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden muss. Einzelne Ra-
tifizierungen stehen noch aus, weshalb das Abkommen vorerst provisorisch an-
gewendet wird.1020 Ziel des Abkommens ist es, die langfristige Zusammenarbeit 
zwischen den Vertragsparteien im Bereich der Satellitennavigation unter ziviler 
Kontrolle, insbesondere durch die Teilnahme der Schweiz an den europäischen 
GNSS-Programmen, zu fördern, zu erleichtern und zu vertiefen (Art. 1). Die 
Schweiz trägt zur Finanzierung der europäischen GNSS-Programme bei: Ihr Bei-
trag belief sich 2014-2019 auf 252 Mio. CHF.1021 Die Vertreterinnen und Vertreter 
der Schweiz können als Beobachterinnen und Beobachter an den Ausschüssen, 
die für die Verwaltung, Entwicklung und Durchführung der Tätigkeiten im Rah-
men der europäischen GNSS-Programme eingerichtet wurden, ohne Stimm-
recht teilnehmen (Art. 17). 

Das Kooperationsabkommen enthält keine Bestimmungen über die Teilnahme der Schweiz 
an der Agentur für das Europäische GNSS bzw. der Agentur für das Weltraumprogramm. 
Eine solche Teilnahme ist in einem separaten Abkommen zwischen der EU und der 
Schweiz festzulegen (Art. 16). Die Paraphierung des fertig ausgehandelten Abkommens 
über die Teilnahme der Schweiz an dieser Agentur wurde von der EU während der nur 
schleppend vorangehenden Verhandlungen über neue institutionelle Regeln 2019 auf Eis 
gelegt.1022 Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die EU macht den Abschluss eines sol-
chen Abkommens wie auch die Verabschiedung eines Mandats zur Eröffnung von Verhand-
lungen über den Zugang der Schweiz zum verschlüsselten Galileo-Dienst Public Regula-
ted Service (PRS), der von staatlich autorisierten Stellen für sensible Anwendungen (z.B. im 
Sicherheitsbereich) genutzt wird, von der Lösung der institutionellen Fragen bei den Bin-
nenmarktabkommen abhängig.1023 

https://eur-lex.europa.eu und Link zu EU-Weltraumprogramm (2021-2027). 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Kooperationen ab 2004/
Satellitennavigation. 
Stellungnahme des Bundesrates vom 20. November 2019 auf die Interpellation 19.4008 
«Aktualisierte Zusammenstellung aller Zahlungen und Beiträge der Schweiz an die EU». 
Aussenpolitischer Bericht 2019, S. 1582. 
Bundesrat, Lagebeurteilung, S. 27. 
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368 Die EU und die Schweiz sind im Common Understanding von 2023 übereinge-
kommen, nicht nur die Verhandlungen über die Umsetzung des geltenden Ab-
kommens über europäische Satellitennavigationsprogramme wieder aufzu-
nehmen, sondern auch Gespräche über eine Beteiligung der Schweiz an 
Copernicus zu initiieren. Im Mai 2024 liess der Bundesrat allerdings verlauten, 
dass die Schweiz auf eine Teilnahme an Copernicus verzichtet. Als Begründung 
verwies er auf die damit verbundenen zusätzlichen Ausgaben: «Dafür besteht 
derzeit aufgrund der angespannten Finanzlage des Bundes kein Spielraum»;1024 

ein wenig kooperationsbereites Vorgehen. Dessen ungeachtet haben die Euro-
päische Kommission und der Bundesrat in den Verhandlungen den Grundstein 
für eine mögliche zukünftige Teilnahme der Schweiz an der Weltraumagentur 
der EU für Tätigkeiten im Bereich von Galileo und EGNOS gelegt.1025 

7. Emissionshandel 

369 Die EU errichtete 2005 das Emissionshandelssystem (EU-EHS). Dabei handelt 
es sich um ein Instrument der EU, um die Treibhausgasemissionen der Indus-
trie kostenwirksam zu verringern und den Klimawandel zu bekämpfen. Dieses 
System hat sich als weltweit grössten Markt für Emissionsrechte etabliert.1026 

Die Schweiz ihrerseits kennt seit 2013 ein Emissionshandelssystem.1027 

370 2017 entschieden die EU und die Schweiz, ihre Handelssysteme für CO2-Emis-
sionsrechte zu verknüpfen, und unterzeichneten das Abkommen zur Verknüp-
fung der jeweiligen Systeme für den Handel mit Treibhausgasemissionen. Die-
ses Abkommen trat 2020 in Kraft. Da das Emissionshandelssystem der EU auch 
den Luftverkehrssektor umfasst, hat sich die Schweiz verpflichtet, nebst Fa-
briken und Kraftwerken auch diesen Sektor in das Emissionshandelssystem zu 
integrieren. 

Das EU-EHS deckt rund 11’000 Anlagen mit 1’700 Mio. Tonnen Treibhausgasemissionen und 
die Luftfahrt mit rund 70 Mio. Tonnen CO2-Emissionen (und damit rund 40 % der Treib-
hausgasemissionen in der EU) ab. Am Schweizer EHS beteiligen sich rund 100 Betreiber 
von Anlagen mit knapp 5,5 Mio. Tonnen CO2-Ausstoss; sie sind als Folge davon von der 

Medienmitteilung des Bundesrates vom 1. Mai 2024, Erdbeobachtung: Bundesrat verzich-
tet vorerst auf Teilnahme am Copernicus-Programm. 
Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2024, Kommission 
und Schweiz schließen Verhandlungen ab, um die bilateralen Beziehungen zwischen der 
EU und der Schweiz auf ein neues Niveau zu heben. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Kooperationsabkommen 
ab 2004/Emissionshandel. 
www.bafu.admin.ch und Link zu Klima/Emissionshandel. 
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CO2-Abgabe in der Schweiz befreit. Dazu kommen ca. 140 Betreiber von Luftfahrzeugen 
mit dem EHS der Schweiz unterstellten CO2-Emissionen von rund 600’000 Tonnen.1028 

371 Das Emissionshandelssystem funktioniert nach dem Prinzip von «cap and 
trade»: Am Emissionshandelssystem teilnehmende Unternehmen erhalten 
eine gewisse Anzahl an Emissionsrechten zugeteilt. Wenn ein Unternehmen 
pro Jahr mehr CO2 ausstösst als es Rechte besitzt, muss es die fehlenden Emis-
sionsrechte auf dem Markt kaufen. Stösst es weniger CO2 aus, kann es die 
überzähligen Emissionsrechte verkaufen («trade»). Es ist vorgesehen, den Ge-
samtbestand an Emissionsrechten jährlich zu verringern («cap»). Das Abkom-
men regelt zudem die Anrechnung von Beiträgen zur Emissionsreduktion im 
Ausland.1029 

372 Das Emissionshandelssystem der EU wurde im Rahmen des «Fit-For-55»-Pa-
kets der EU novelliert (Richtlinie (EU) 2023/959 zur Änderung der Richtlinie 
2003/87/EG).1030 Nun prüfen die EU und die Schweiz die Anpassung des bila-
teralen Abkommens an die neue Rechtslage in der EU. 

8. Investitionen 

373 Der bilaterale Acquis enthält keine allgemeinen Regeln zur Kapitalverkehrs-
freiheit. Nur ganz vereinzelt finden sich in den bilateralen Abkommen Bestim-
mungen, welche für Investitionen relevant sind. Dazu gehören die Vorgaben zu 
Steuern und zum Erwerb von Liegenschaften im Freihandelsabkommen und 
im Freizügigkeitsabkommen.1031 Auf der multilateralen Ebene enthält das 
WTO-Recht im GATS, im TRIPs-Abkommen und im TRIMs-Abkommen Regeln 
für den Investitionsschutz. Die Schweiz hat mit diversen Mitgliedstaaten der 
EU bilaterale Investitionsschutzabkommen abgeschlossen.1032 Schliesslich ha-
ben sich die Mitgliedstaaten der OECD auf rechtlich bindende Grundsätze zur 
Unterstützung der Liberalisierung des Kapital- und Zahlungsverkehrs ver-

www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Kooperationsabkommen 
ab 2004/Emissionshandel. 
www.eda.admin.ch/dea und Link zu Bilaterale Abkommen und Kooperationsabkommen 
ab 2004/Emissionshandel. 
S. für die Neuerungen www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt und Link zu Klimaschutz/
EU-Emissionshandel. 
COTTIER et al., Rz. 655. 
S. für eine Übersicht www.seco.admin.ch und Link zu Aussenwirtschaft/Internationale 
Investitionen; zur Übergangsregelung für Investitionsschutzabkommen zwischen EU-
Mitgliedstaaten und Drittländern Verordnung (EU) Nr. 1219/2012. 

1028 

1029 

1030 

1031 

1032 
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pflichtet (Codes of Liberalisation of Capital Movements and of Current Invisible 
Operations).1033 

Gemäss Art. 63 AEUV sind Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwischen den Mitglied-
staaten der EU und dritten Ländern verboten, vorbehältlich spezifischer Ausnahmen 
(Art. 64-66 AEUV).1034 Aus diesem Grund ist die Abgrenzung der Kapitalverkehrsfreiheit 
von den anderen Grundfreiheiten für Unternehmen in Drittstaaten besonders bedeut-
sam.1035 Seit einigen Jahren ist die EU allerdings gewillt, Investitionen aus Drittstaaten ei-
ner verstärkten Kontrolle zu unterwerfen: Die Verordnung (EU) 2019/452 zur Schaffung 
eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der Union ermög-
licht es den Mitgliedstaaten, ausländische Direktinvestitionen aus Gründen der Sicher-
heit oder der öffentlichen Ordnung zu überprüfen. Ein Kooperationsmechanismus stellt 
sicher, dass sich die Kommission bei Projekten von Unionsinteresse beteiligen kann. 2020 
hat die Kommission Leitlinien zur Anwendung dieser Verordnung erlassen; damit verfolgte 
sie auch das Ziel zu verhindern, dass die durch die Covid-19-Pandemie ausgelöste Krise 
zu einem Verlust kritischer Anlagen und Technologien führt.1036 Seither veröffentlicht die 
Kommission jährlich einen Bericht. 2024 hat sie einen Vorschlag für eine Weiterentwick-
lung und Neufassung der Verordnung 2019/452 präsentiert.1037 

374 Das Europäische Parlament hat vorgeschlagen, ein modernes Investitions-
schutzabkommen zwischen der EU und der Schweiz auszuhandeln. Auf diese 
Weise würde «die Rechtssicherheit für Investoren auf beiden Seiten erhöht» 
und «die bilateralen Handelsbeziehungen weiter gestärkt».1038 Bis heute gibt 
es hierzu soweit ersichtlich allerdings keine ernsthaften Bestrebungen. 

Bericht in Beantwortung des Postulats 13.4022 «Freihandelsabkommen mit der EU statt 
bilaterale Abkommen» vom Juni 2015, S. 46; OESCH, Aussenwirtschaftsrecht, Rz. 30.26. 
S. zu bereits vor 1993 bestehenden Beschränkungen gegenüber dritten Ländern Urteil Fo-
kus Invest, C-541/08, EU:C:2010:74. 
S. zur Abgrenzung der Kapitalverkehrsfreiheit von der Dienstleistungsfreiheit Urteil Fi-
dium Finanz, C-452/04, EU:C:2006:631; zum Ganzen COTTIER et al., Rz. 626-667; TOBLER/
BEGLINGER, Grundzüge, Rz. 119-120; OPPERMANN/CLASSEN/NETTESHEIM, § 30 Rz. 12. 
Mitteilung der Kommission vom 26. März 2020, Leitlinien für die Mitgliedstaaten betref-
fend ausländische Direktinvestitionen, freien Kapitalverkehr aus Drittländern und Schutz 
der strategischen Vermögenswerte Europas im Vorfeld der Anwendung der Verordnung 
(EU) 2019/452 über die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen, 2020/C 99 I/01. 
Proposal for a Regulation on the screening of foreign investments in the Union and repea-
ling Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council of 24 January 
2024, COM 2024/17 final. 
Entschliessung des Europäischen Parlaments vom 4. Oktober 2023 zu den Beziehungen 
EU-Schweiz, 2023/2042(INI), Rz. 27. 

1033 

1034 

1035 

1036 

1037 
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IV.  Kohäsion 

A. Unionsrechtliche Grundlagen 

375 Ein Ziel der EU ist es, den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusam-
menhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern und die 
Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den 
Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete zu verringern (Präambel 
zum EUV und AEUV, Art. 3 EUV, Art. 174 AEUV, Protokoll Nr. 28 zum EUV). Das 
EU-Recht reflektiert einen Solidaritätsgedanken, der zumindest im Ansatz an 
Finanzausgleichsysteme bundesstaatlicher Prägung erinnert. Die Sicherstel-
lung eines Mindestmasses an sozialer und wirtschaftlicher Kohärenz ist für 
den Integrationsprozess aber auch aus praktischer Warte unerlässlich. Folge-
richtig enthält das unionale Haushaltsrecht diverse distributive Elemente: 

– Auf der Einnahmenseite bestimmt sich der von den einzelnen Mitgliedstaa-
ten zu entrichtende Anteil am Haushalt der EU wesentlich mit Blick auf ihre 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Dies gilt für die Berechnung der Brutto-
nationaleinkommen-Eigenmittelquote (BNE-Eigenmittel), welche weiter-
hin den grössten Teil der Gesamteinnahmen der EU – ca. 60-70 % – aus-
macht. Die Grundlage für die Bemessung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel 
– ca. 10 % der Gesamteinnahmen – wurde auf höchstens 50 % des Brut-
tonationaleinkommens eines Mitgliedstaates festgesetzt.1039 Die Mitglied-
staaten haben im Protokoll Nr. 28 zum EUV ihre Absicht bekundet, der Bei-
tragskapazität der Mitgliedstaaten im Rahmen des Eigenmittelsystems 
noch stärker Rechnung zu tragen und zu prüfen, wie für die weniger wohl-
habenden Mitgliedstaaten regressive Elemente korrigiert werden können. 

– Auf der Ausgabenseite fallen die Mittel ins Licht, welche unter dem Bud-
getposten «wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt» 
zugunsten strukturschwächerer und volkswirtschaftlich weniger prospe-
rierender Regionen bereitstehen und einen Umverteilungseffekt zur 
Folge haben. Für den Zeitraum 2021-2027 sind dafür rund 330 Mia. EUR 
vorgesehen.1040 Auch das Wiederaufbauprogramm Next Generation EU 

Art. 311 AEUV; Eigenmittelbeschluss 2020/2053; Verordnung (EU, Euratom) 2021/768; 
s. zum Haushaltsrecht der EU BIEBER/EPINEY/HAAG/KOTZUR, S. 195-212; OPPERMANN/
CLASSEN/NETTESHEIM, § 8 Rz. 1-66; OESCH, Europarecht, Rz. 155-176. 
Anhang I der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 zur Festlegung des mehrjährigen Fi-
nanzrahmens für die Jahre 2021 bis 2027. 

1039 

1040 
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bezweckt unter anderem, mit den Massnahmen zur Bewältigung der Fol-
gen der Covid-19-Krise den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt zu fördern.1041 Damit betreibt die EU Struktur- und Regio-
nalpolitik oder – in der unionalen Terminologie – Kohäsionspolitik 

376 Die rechtlichen Grundlagen für kohäsionspolitische Massnahmen finden sich 
zuvörderst in Art. 174-178 AEUV. Darüber hinaus sind weitere Vorgaben wie 
Art. 43 und Art. 162-164 AEUV einschlägig. Gestützt auf diese Kompetenzbe-
stimmungen haben der Rat und das Europäische Parlament eine Reihe von 
Struktur- und Investitionsfonds errichtet, deren Hauptzweck darin besteht, 
die unionale Regional- und Strukturpolitik durchzuführen, weitere Ziele – wie 
die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in der EU im All-
gemeinen und die Umstellung der Wirtschaft auf Nachhaltigkeit (Green Deal) 
– zu verfolgen und die im Haushaltsplan dafür vorgesehenen Mittel zweck-
mässig einzusetzen. Dazu gehören der Fonds für einen gerechten Übergang 
(Just Transition Fund), der Europäische Sozialfonds Plus (ESF+), der Europäi-
sche Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), der Kohäsionsfonds, der Euro-
päische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER), der Europäische Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL), der Eu-
ropäische Meeres‑, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFF), der Europäische 
Investitionsfonds (EIF) und der Fonds InvestEU.1042 

Seit den 1990er Jahren finanziert die EU sog. Interreg-Programme, um die Integration 
im europäischen Raum und eine ausgewogene Entwicklung über die Landesgrenzen hin-
weg zu fördern. Auch diese Programme sind Teil der Kohäsionspolitik der EU. Sie werden 
aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert.1043 Die 
Schweiz nimmt seit 1990 – und seit 2008 im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) 
– an grenzübergreifenden Interreg-Programmen der EU teil.1044 Aktuell beteiligt sie sich 
an vier grenzüberschreitenden Programmen (Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein, France-
Suisse, Italia-Svizzera, Oberrhein), zwei transnationalen Programmen (Alpenraum, Nord-
westeuropa) und vier interregionalen Programmen (Interreg Europe, URBACT, ESPON, In-
teract).1045 

S. zum Wiederaufbauprogramm Next Generation EU NEIER, Krisenzeiten, passim. 
Die Kommission erstattet regelmässig Bericht und identifiziert Bereiche, die prioritär ge-
fördert werden sollen; s. zuletzt Achter Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt von 2022. 
https://interreg.eu; www.are.admin.ch/are und Link zu Internationale Zusammenarbeit/
Interreg. 
S. zur Neuen Regionalpolitik (NRP) Bundesgesetz über die neue Regionalpolitik von 2006, 
SR 901.0; www.seco.admin.ch und Link zu Standortförderung/Neue Regionalpolitik (NRP); 
https://regiosuisse.ch/programme/nrp. 
Bundesrat, Lagebeurteilung, S. 29-30. 
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B. Schweizer Beitrag 

377 Die EU erwartet auch von Nicht-EU-Mitgliedstaaten, als Ausgleich zur Teil-
nahme am Binnenmarkt einen Beitrag zur Verringerung der wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Ungleichheiten in der EU zu leisten – nicht nur als 
«Marktzutrittsprämie», sondern auch als «Zeichen der Solidarität».1046 

Für die Beteiligung der EWR-EFTA-Mitgliedstaaten Island, Liechtenstein und Norwegen an 
der Kohäsionspolitik der EU wurden der EWR-Finanzierungsmechanismus und der Me-
chanismus für weitere Leistungen Norwegens eingerichtet (Art. 115-117 und Protokoll Nr. 38 
des EWR-Abkommens). Zwischen 2014 und 2021 bezahlten die EWR-EFTA-Mitgliedstaaten 
rund 2.8 Mia. EUR, wobei Norwegen mit 97 % den weitaus grössten Teil stemmte. Für den 
Zeitraum 2021-2028 ist ein Beitrag von 3.2 Mia. EUR vorgesehen.1047 

378 Die Schweiz hat ein ureigenes Interesse, zur Stärkung der Kohäsion in Europa 
beizutragen.1048 Sie entschied sich 2006, einen Beitrag zu leisten. Zu diesem 
Zweck wurde das Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den Staaten 
Osteuropas von 2006 geschaffen.1049 In einer Referendumsabstimmung spra-
chen sich 53 % der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für die Annahme des 
Gesetzes und die damit verbundene Beitragsleistung an die EU – umgangs-
sprachlich als «Kohäsionsmilliarde» bezeichnet – aus. Kurz zuvor hatte die 
Schweiz in einem Memorandum of Understanding ihre Bereitschaft bekräftigt, 
sich finanziell an der Kohäsionspolitik der EU zu beteiligen und Projekte in den 
neuen Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa zu unterstützen. 

Gemäss diesem Memorandum handelt «[d]er Bundesrat (…) mit den [2004 der EU beige-
tretenen] Mitgliedstaaten Abkommen über die Modalitäten eines schweizerischen Beitrags 
in Höhe von einer Milliarde Schweizer Franken aus, der für einen Zeitraum von fünf Jahren 
ab der Genehmigung der entsprechenden Mittel durch das Schweizerische Parlament be-
reitgestellt wird. (…) Der Bundesrat wählt die Projekte und Programme im Einvernehmen 
mit den Empfängerstaaten aus und berücksichtigt dabei ihre Wünsche, ihren Bedarf und 
ihre tatsächliche Aufnahmefähigkeit.»1050 

Botschafter Michael Matthiessen, Chef der Delegation der EU für die Schweiz und das 
Fürstentum Liechtenstein, NZZ vom 15. August 2020. 
S. für diese Zahlen Übereinkommen zwischen der Europäischen Union, Island, dem Fürstentum 
Liechtenstein und dem Königreich Norwegen über einen EWR-Finanzierungsmechanismus für 
den Zeitraum 2014-2021; Abkommen zwischen dem Königreich Norwegen und der Europäischen 
Union über einen Norwegischen Finanzierungsmechanismus für den Zeitraum 2014-2021; Über-
einkommen zwischen der Europäischen Union, Island, dem Fürstentum Liechtenstein und dem 
Königreich Norwegen über einen EWR-Finanzierungsmechanismus für den Zeitraum Mai 2021 
bis April 2028; Abkommen zwischen dem Königreich Norwegen und der Europäischen Union 
über einen Norwegischen Finanzierungsmechanismus für den Zeitraum Mai 2021 bis April 2028. 
Bundesrat, Lagebeurteilung, S. 29. 
SR 974.1. 
www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag. 
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379 In der Folge beteiligte sich die Schweiz an knapp 250 Projekten mit rund 
1.3 Mia. CHF.1051 Die Empfängerstaaten waren ausgewählte mittel- und osteu-
ropäische Staaten. Der schweizerische «Erweiterungsbeitrag» war eine auto-
nome Massnahme der Schweiz. Er war nicht Teil der Kohäsionspolitik der EU. 
Es wurde darauf geachtet, dass die Schweizer Unterstützung komplementär 
zu den Mitteln der unionalen Kohäsionspolitik erfolgte.1052 Die Rahmenbedin-
gungen für konkrete Projektförderungen wurden bilateral mit den Partnerlän-
dern vereinbart. Das Osthilfegesetz war auf zehn Jahre befristet und lief 2017 
aus. 

Eine unabhängige Expertengruppe evaluierte 2015 die Verwendung des Erweiterungsbei-
trags durch die schweizerischen Behörden. Sie stellte hinsichtlich Relevanz, Wirksamkeit, 
Effizienz und Nachhaltigkeit der durchgeführten Projekte ein gutes Zeugnis aus. Bei der 
grossen Mehrheit der Projekte wurden die Ziele erreicht oder gar übertroffen. Verbesse-
rungsbedarf wurden vor allem bei der Effizienz ausgemacht.1053 Ähnlich positiv war die Bi-
lanz zum Abschluss der Länderprogramme in den EU-12-Staaten, welche die DEZA und das 
SECO 2020 veröffentlichte; dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass 10 % des Erwei-
terungsbeitrags den in den Projekten involvierten Schweizer Unternehmen, Hochschulen 
und anderen Schweizer Institutionen zugute kamen.1054 

380 Die EU forderte die Schweiz wiederholt auf, ihr Engagement zu verlängern, weil 
es sich gemäss der Europäischen Kommission dabei um eine «natürliche Konse-
quenz» des Zugangs der Schweiz zum Binnenmarkt handelt.1055 Die Bundesver-
sammlung verlängerte und revidierte das Bundesgesetz über die Zusammenar-
beit mit den Staaten Osteuropas und legte damit den Grundstein für die Leistung 
eines zweiten Erweiterungsbeitrags.1056 Gegen diese Gesetzesrevision wurde 
kein Referendum ergriffen. Ende 2019 bewilligte die Bundesversammlung den 
Erweiterungsbeitrag der Schweiz in Form zweier Rahmenkredite für Kohäsion 
und Migration.1057 Es ist vorgesehen, dafür insgesamt wiederum rund 1,3 Mia. 
CHF aufzuwenden (1,1 Mia. CHF für Bereiche wie Berufsbildung, Forschung und 
Innovation, Sozial- und Gesundheitssysteme, öffentliche Sicherheit, KMU-
Finanzierung; 200 Mio. CHF für Projekte in Staaten, welche stark von Migrations-
bewegungen betroffen sind). Gleichzeitig folgte die Bundesversammlung der 
Empfehlung des Bundesrates, die Leistung des Beitrags mit Fortschritten in an-

www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag. 
www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag. 
Evaluationsbericht zum Erweiterungsbeitrag 2015, www.eda.admin.ch/erweiterungsbei-
trag. 
www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag. 
NZZ vom 17. Juli 2020, S. 9; s. auch Schlussfolgerungen des Rates vom 19. Februar 2019, 
Rz. 11. 
SR 974.1. 
Bundesbeschluss Kohäsion; Bundesbeschluss Migration. 
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deren europapolitischen Dossiers zu verknüpfen. Demnach werden keine Ver-
pflichtungen auf der Grundlage dieser Rahmenkredite eingegangen (d.h. es wer-
den keine Vereinbarungen mit den Partnerländern zur Durchführung konkreter 
Projekte unterzeichnet), «wenn und solange die EU diskriminierende Massnah-
men gegen die Schweiz erlässt».1058 2021 strich die Bundesversammlung diese 
Bedingung aus den Bundesbeschlüssen und erteilte der Freigabe des zweiten 
Schweizer Beitrags grünes Licht.1059 

381 2022 unterzeichneten die Schweiz und die EU ein Memorandum of Under-
standing zum zweiten Schweizer Beitrag. Darin werden die wichtigsten Eck-
werte dieses Beitrags – wie die Höhe, die Aufteilung auf die Partnerländer, die 
thematischen Prioritäten, die Prinzipien für die Zusammenarbeit und die Um-
setzung – geregelt.1060 Mittlerweile wurden mit 10 Partnerländern bilaterale 
Kohäsions-Abkommen und mit Italien, Griechenland und Zypern Abkommen 
im Bereich der Migration abgeschlossen, womit die konkreten Projekte ausge-
arbeitet werden können. 

Die Schweiz berücksichtigt bei der Vergabe von Geldern, ob in den Partnerländern rechts-
staatliche Minimalstandards beachtet werden. Gemäss EDA wird «die Situation sowohl in 
Polen als auch in Ungarn» beobachtet; das EDA geht «von der Teilhabe der Partnerstaaten 
an der europäischen Wertegemeinschaft wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Men-
schenrechte aus, zu deren Einhaltung beide Seiten in den vorgesehenen bilateralen Ab-
kommen verpflichten werden».1061 Auf diese Weise beteiligt sich die Schweiz indirekt an 
den von Brüssel, Strassburg und Luxemburg orchestrierten Massnahmen gegen Mitglied-

Bundesbeschlüsse vom 3. Dezember 2019, BBl 2020 757; damit zielte die Bundesversamm-
lung auf die – zumindest nach ihrer Einschätzung – diskriminierende Nichtverlängerung 
der Börsenäquivalenz durch die EU (s. unten N. 424); zur Bedingung in den Bundesbe-
schlüssen auch Botschaft zweiter Schweizer Beitrag, S. 6667. 
Bundesbeschluss Freigabe. 
www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag. 
S. https://www.watson.ch/schweiz/wirtschaft/614319140-abkommen-zu-kohaesions-
beitrag-kann-unterzeichnet-werden. – Norwegen hat bei Kohäsions-Vereinbarungen mit 
Polen in den letzten Jahren Programmänderungen vorgenommen: Polnische Gerichtsver-
waltungen wurden nicht mehr unterstützt. Auch wurden Gemeinden, die sich zur LGBT-
freien Zone erklärten, von Zahlungen ausgeschlossen, s. dazu den zitierten Watson-Arti-
kel sowie Norwegisches Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Pressemitteilung 
vom 27. Februar 2020, Norway to reconsider judicial cooperation with Poland under the 
EEA and Norway Grants, https://www.regjeringen.no/en/historical-archive/solbergs-
government/Ministries/ud/news/2020/reconsider_cooperation/id2691680; zur Kon-
ditionalität im EWR Art. 2 Abs. 1 des Protokolls 38c über den EWR-Finanzierungsmecha-
nismus (2014-2021); PIRKER, Cohesion Payments, S. 267 und S. 272-279. – S. nun aber auch 
NZZaS vom 12. Januar 2025, S. 12, wonach die Schweiz Projekte in Ungarn zurzeit weiter fi-
nanziert, während die EU und Norwegen Kohäsionsgelder aufgrund anhaltender Missach-
tungen rechtsstaatlicher Grundsätze gestrichen haben. 

1058 

1059 

1060 
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staaten, welche diese Werte in systematischer Weise verletzen.1062 Sie versteht sich als Teil 
des paneuropäischen Werteverbunds, der auf den Grundwerten des Europarates (Art. 3 
der Satzung des Europarates) und des EU-Rechts (Art. 2 EUV) gründet, angesichts der Ent-
wicklungen etwa in Polen und Ungarn aber ernsthaft auf die Probe gestellt wird. 

C. Geplante Neuerungen 

382 Die Europäische Kommission und der Bundesrat schlagen ein Abkommen vor, 
mit dem ein rechtsverbindlicher Mechanismus für regelmässige Beiträge der 
Schweiz geschaffen wird.1063 Diese Beiträge werden jeweils für sieben Jahre 
festgesetzt, erstmals 2030-2036. Jährlich wird die Schweiz CHF 350 Mio. leis-
ten müssen, wobei sie die konkreten Projekte und die Umsetzungsvereinba-
rungen weiterhin selbständig mit den Partnerländern aushandeln wird. Bis 
2030 wird die Schweiz übergangsmässig gewisse Mittel sprechen, die mit dem 
Inkrafttreten des neuen Vertragspakets fällig werden. Für die Durchführung 
dieser Verpflichtungen muss in der Schweiz eine gesetzliche Grundlage ge-
schaffen werden. 

383 Die Zustimmung zu diesem Abkommen ist für die EU eine conditio sine qua 
non für die Weiterführung des bilateralen Wegs in seiner jetzigen Form. Das 
Abkommen ist – wenn nicht rechtlich, so wenigstens politisch – mit der Insti-
tutionalisierung der bestehenden Binnenmarktabkommen verknüpft und auch 
eine Voraussetzung für die Inkraftsetzung der neuen Binnenmarktabkommen. 
Entsprechend wird der neue Mechanismus im Kontext des Gesamtpakets um-
gesetzt.1064 

S. zu diesen Werten in der EU und ihrer Operationalisierung durch den EuGH BIEBER/
EPINEY/HAAG/KOTZUR, S. 87-92 und S. 120-121; OPPERMANN/CLASSEN/NETTESHEIM, § 15 
Rz. 44-51; OESCH, Europarecht, Rz. 111-122. 
Die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf dem Faktenblatt Schweizer Beitrag des 
Bundesrates vom Dezember 2024, ohne Kenntnisse des ausgehandelten Vertragstextes, 
https://www.eda.admin.ch/europa/de/home.html und Link zu Bilateraler Weg/Stabili-
sierung und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs/Paketansatz. 
Vgl. Verhandlungsmandat der Schweiz, Ziff. 15 in fine. 
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I.  Politik der Europaverträglichkeit 

A. Begriff und Zweck 

384 Das schweizerische Recht wird seit jeher durch das europäische Recht beein-
flusst, auch ohne dass staatsvertragliche Verpflichtungen Rezeptionen und 
Anpassungen auslösen. 

Ein anschauliches – und in seiner Aussagekraft unübertroffenes – Beispiel des autonomen 
Nachvollzugs betrifft die Sommerzeit. Im Sommer 1980 stellten die damaligen EWG-Mit-
gliedstaaten (sowie weitere europäische Staaten) zum ersten Mal gemeinsam die Uhren 
eine Stunde nach vorne. Um die unterschiedlichen einzelstaatlichen Regelungen für die 
Folgejahre zu harmonisieren, setzte die EWG mit der Richtlinie 80/737/EWG ein gemein-
sames Datum für den Beginn der Sommerzeit 1981 fest. Die Schweiz verpasste es nach ei-
ner negativen Referendumsabstimmung, die Sommerzeit 1980 ebenfalls einzuführen, und 
mutierte zur «Zeitinsel» inmitten Europas und zum «Sonderfall» im wahrsten Sinn des 
Wortes.1065 Erst 1981 wurde die Sommerzeit auch in der Schweiz eingeführt; die Wieder-
aufnahme der gesetzlichen Einführung der Sommerzeit wurde nicht mehr mit dem Re-
ferendum bekämpft. Eine 1982 lancierte Volksinitiative zur Abschaffung der Sommerzeit 
scheiterte zudem im Stadium der Unterschriftensammlung.1066 Seither ticken die Uhren 
in der Schweiz im Einklang mit denjenigen in der EU.1067 

Ein Beispiel für eine frühe Auseinandersetzung mit dem gemeinschaftlichen Grundrechts-
schutz qua Rechtsvergleichung betrifft die Gleichstellung von Mann und Frau. 1981 nahmen 
Volk und Stände den neuen Gleichberechtigungsartikel an (Art. 4 Abs. 2 aBV, heute Art. 8 
Abs. 3 BV). In der Botschaft wurde die rechtliche Stellung von Mann und Frau in mehreren 
europäischen Staaten und in den Vereinigten Staaten analysiert; dabei wurde auch die 
grundrechtsähnliche Gewährleistung des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei 
gleicher oder gleichwertiger Arbeit im EG-Recht thematisiert (Art. 119 EWGV, heute 
Art. 157 AEUV).1068 Auch beim Erlass des Gleichstellungsgesetzes von 1995 (GlG) wurde das 
EG-Recht rechtsvergleichend aufgearbeitet.1069 In einem Urteil von 1998 zum Anspruch 
auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit zitierte das BGer detailliert die Praxis des EuGH zur 
Voraussetzung einer mittelbaren Diskriminierung, wonach «erheblich», «wesentlich» oder 
«prozentual sehr viel mehr» Frauen als Männer nachteilig betroffen sein müssen.1070 

385 Ende der 1980er-Jahre wurde die Politik der Anpassung an das europäische 
Recht in der Schweiz formalisiert und systematisiert. Seither dominiert die 
Politik des autonomen Nachvollzugs oder – synonym verstanden – der Euro-

BIAGGINI, BV-Kommentar, Art. 125 Rz. 5. 
BBl 1982 II 968; BBl 1984 I 619. 
Richtlinie 2000/84/EG; Art. 1 der Sommerzeitverordnung von 1984, SR 941.299.1. 
Botschaft Gleiche Rechte für Mann und Frau, S. 106-107. 
Botschaft Gleichstellungsgesetz, S. 1286-1291. 
BGE 124 II 529, E. 5g. 
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1066 

1067 

1068 

1069 

1070 
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paverträglichkeit die hiesige Gesetzgebungstätigkeit.1071 Der «Brussels ef-
fect»1072 wirkt auch in der Schweiz – und dies in ganz erheblichem Ausmass. 
Auslöserin dieser Entwicklung war die spektakuläre Revitalisierung des euro-
päischen Integrationsprozesses im Rahmen der EWG in den 1980er-Jahren. 
Mit dem Weissbuch der Kommission von 1985, der Einheitlichen Europäischen 
Akte (EEA) von 1986 und dem Cecchini-Bericht von 1988 wurden die program-
matischen und rechtlichen Grundlagen für die Vollendung des Binnenmarktes 
gelegt. Ebenso konkretisierten sich die Pläne für die Errichtung einer Wirt-
schafts- und Währungsunion und für die Schaffung einer politischen Union. 
Vor diesem Hintergrund entschied der Bundesrat, aktiv darauf hinzuarbeiten, 
die Nachteile, die sich aus dem Abseitsstehen der Schweiz ergeben, zu mini-
mieren. 1988 veröffentlichte er den ersten Integrationsbericht. Als einen zen-
tralen Pfeiler seiner Europapolitik führte er dabei die Politik der Europaver-
träglichkeit ein: Neue Gesetze und Verordnungen wie auch die Änderung von 
bestehenden Erlassen sollen im Rahmen des verwaltungsinternen Vorberei-
tungsverfahrens systematisch auf ihre Europakompatibilität überprüft wer-
den. Das schweizerische Recht soll auch ohne staatsvertragliche Verpflichtung 
an das europäische angeglichen werden: 

«Unser Ziel muss sein, in Bereichen von grenzüberschreitender Bedeutung (und nur dort) 
eine grösstmögliche Vereinbarkeit unserer Rechtsvorschriften mit denjenigen unserer euro-
päischen Partner zu sichern. (…) Es geht bei diesem Streben nach Parallelität nicht darum, 
das europäische Recht automatisch nachzuvollziehen, wohl aber darum, zu verhindern, 
dass ungewollt und unnötigerweise neue Rechtsunterschiede geschaffen werden, welche 
die grundsätzlich angestrebte gegenseitige Anerkennung der Rechtsvorschriften auf euro-
päischer Ebene behindern.»1073 

386 Nach der Ablehnung des Beitritts zum EWR 1992 bekräftigte der Bundesrat, 
dass es «in unserem eigenen Interesse [liegt], die systematische Prüfung der 
Europaverträglichkeit des aktuellen und künftigen schweizerischen Rechts 
weiterzuführen».1074 Damit wurde die Politik des autonomen Nachvollzugs zu 
einer grundlegenden Rechtsetzungsmaxime erhoben, welche die schweizeri-

S. zum Ganzen AMSTUTZ, passim; C. BAUDENBACHER, Nachvollzug, passim; C. BAUDENBACHER, 
Swiss Economic Law, S. 611-645; COTTIER/DZAMKO/EVTIMOV, passim; COTTIER et al., 
Rz. 210-253; GAVA/SCIARINI/VARONE, passim; HEINEMANN, Transplantate, S. 18-31; JENNI, Dif-
ferentiated, passim; KUNZ, Rechtsvergleichung, S. 34-39; MAIANI, Europeanization passim; 
MAIANI, translation, passim; SCHÄREN, S. 499-532; SEILER, Einfluss, S. 304-307; WALTER, pas-
sim; WYSS, passim; sowie die Beiträge in COTTIER (Hrsg.), Europakompatibilität, passim; 
BOILLET et al. (éds.), passim. 
BRADFORD, passim; s. auch DUMMERMUTH, Brussels, Rz. 16, wonach die Schweiz «das Para-
debeispiel für eine vom Brussels-Effect geprägte Volkswirtschaft» darstellt. 
Integrationsbericht 1988, S. 380. 
Botschaft Folgeprogramm 1993, S. 821. 
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sche Rechtsordnung als Leitmotiv in ihrer ganzen Breite durchdringt. Abwei-
chungen von europarechtlichen Regelungen bleiben zwar selbstredend mög-
lich. Eine verbindliche Nachvollzugsverpflichtung besteht nicht. Es handelt 
sich allein um eine Prüfungsobliegenheit. Helvetische Sonderlösungen bedür-
fen aber einer sachlichen Begründung. Sie sollen dort bewusst gewählt wer-
den, wo eine Abweichung der eigenen Interessenlage dient und integrations-
politisch vertretbar ist. 

Daniel Thürer wies bereits 1989 – in beinahe hellseherischer Weise – darauf hin, dass es 
sich beim autonomen Nachvollzug um «ein Konstruktions- und Formprinzip der Rechts-
fortbildung [handelt], das – den Charakter einer rein technischen oder rechtsbereichs-
spezifischen Maxime weit übersteigend – als grundlegendes politisches Leitprinzip die 
schweizerische Rechtsordnung in ihrer ganzen Breite erfasst.»1075 

387 Die Politik des autonomen Nachvollzugs verfolgt einen doppelten Zweck: 

– Der autonome Nachvollzug beruht auf wirtschaftlichen Gründen. Durch 
eine konsequente Angleichung des schweizerischen Rechts sollen die 
wirtschaftlichen Nachteile, welche sich aus der Nichtmitgliedschaft der 
Schweiz in der EU bzw. im EWR ergeben, minimiert und die Wettbe-
werbsfähigkeit der Wirtschaft gestärkt werden. 

– Die möglichst europakompatible Ausgestaltung des schweizerischen 
Rechts bildet die Grundlage, um für alle integrationspolitischen Optionen 
gewappnet zu sein, d.h. – wie der Bundesrat 1993 ausführte – für «einen 
möglichen (späteren) EWR- oder EG-Beitritt ohne unüberwindbare Hür-
den oder allenfalls eine auf bilaterale Abkommen beschränkte Alterna-
tive».1076 

388 Als Grundlage für die Prüfung der Europaverträglichkeit von neuen oder ge-
änderten Bundesgesetzen dienen die Botschaften des Bundesrates. Art. 141 
Abs. 1 ParlG schreibt vor, dass der Bundesrat dem Parlament seine Erlassent-
würfe zusammen mit einer erläuternden Botschaft unterbreitet. Darin infor-
miert er über die Ziele, welche mit dem vorgeschlagenen Erlass verfolgt wer-
den, und begründet die gewählte Lösung. Gemäss Art. 141 Abs. 2 lit. a ParlG 
erläutert der Bundesrat – «soweit substantielle Angaben dazu möglich sind» – 
auch «das Verhältnis [der Vorlage] zum europäischen Recht»; gemäss Art. 141 
Abs. 2 lit. abis ParlG orientiert er über «die Nutzung des Handlungsspielraums 
der Schweiz». Diese Ausführungen finden sich im sog. «Europakapitel» der 
Botschaft. Der Botschaftsleitfaden äussert sich wie folgt dazu: 

THÜRER, Europaverträglichkeit, S. 578. 
Botschaft Folgeprogramm 1993, S. 810. 

1075 
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«Es ist darzulegen, ob die vorgesehenen Regelungen mit dem geltenden oder in Ausarbei-
tung stehenden EU-Recht, das die Schweiz nicht bindet, sowie mit einschlägigen Empfeh-
lungen im Bereich des Menschenrechtsschutzes (Europarat, UNO) kompatibel sind. Wenn 
eine Vorlage Angleichungen schweizerischer Normen an europäische Regelungen enthält, 
sind Umfang und Reichweite dieser Angleichungen darzustellen. Zeigen Sie auf, wie bei 
der Ausgestaltung der neuen Regelung der Handlungsspielraum der Schweiz bei einer au-
tonomen Übernahme ausgenutzt wurde (…). Begründen Sie gegebenenfalls, weshalb die 
schweizerische Regelung von der europäischen abweicht. Halten Sie ausserdem fest, ob 
mit Synergien oder Reibungsverlusten zu rechnen ist. 

Darzulegen ist ferner, ob höhere regulatorische Anforderungen für Unternehmen als bei 
vergleichbaren ausländischen Regelungen vermieden werden können (…).»1077 

389 In der Praxis beschränkt sich der autonome Nachvollzug keineswegs mehr – 
wie ursprünglich gefordert und bis heute zeitweise missverständlich kolpor-
tiert – allein auf grenzüberschreitende Sachverhalte. Er reicht seit jeher über 
das klassische Aussenwirtschaftsrecht hinaus und erfasst im Gleichschritt mit 
dem sich ebenfalls ausdehnenden Unionsrecht eine immer grössere Vielzahl 
von Regelungsbereichen (Spill over-Effekt). Mittlerweile ist der autonome 
Nachvollzug der Regelfall der Gesetz- und Verordnungsgebung im Bund. Das 
Bundesrecht wird dem europäischen Recht systematisch nachgebildet. 1998 
hielt der Bundesrat fest, dass mit der Einführung der Europaverträglichkeits-
prüfung ein «Europareflex» geschaffen wurde; neue schweizerische Regeln 
«sind im allgemeinen eurokompatibel, ausnahmsweise nicht».1078 Im Europa-
bericht von 2006 bestätigte der Bundesrat die Politik des autonomen Nach-
vollzugs. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass dieser Grundsatz nur gilt, «in-
sofern er den Interessen der Schweiz nützt».1079 Ähnlich stellte der Bundesrat 
im Europabericht von 2010 fest: Der autonome Nachvollzug soll «nur dort an-
gestrebt werden, wo wirtschaftliche Interessen dies erfordern oder rechtfer-
tigen».1080 

B. Verhältnis zur Rechtsvergleichung 

390 Die Politik des autonomen Nachvollzugs bewirkt eine fortlaufende Europäisie-
rung des schweizerischen Rechts. Dieser Anpassungsmechanismus unter-
scheidet sich methodisch von früheren Rezeptionen und Nachahmungen aus-
ländischer Rechtsinstitute, wie sie auch für die schweizerische Rechtsordnung 
unter dem Titel der Rechtsvergleichung seit jeher prägend sind. 

Botschaftsleitfaden, Fassung vom April 2024, S. 35-36, www.bk.admin.ch und Link zu Do-
kumentation/Sprachen/Hilfsmittel. 
Antwort vom 13. Mai 1998 auf die Einfache Anfrage 98.1032 «Swisslex II». 
Europabericht 2006, S. 6832. 
Europabericht 2010, S. 7288. 
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391 Bereits die Bundesverfassung von 1848 wurde wesentlich von angloamerikani-
schen Konzepten und Idealen der Französischen Revolution beeinflusst.1081 

Auch die kantonalen Kodifikationen des Zivil- und Strafrechts im 19. Jahrhun-
dert sowie die nationalen Rechtsvereinheitlichungen im 19. und 20. Jahrhun-
dert gründeten erheblich und wechselseitig auf dem Vergleich mit anderen 
Kodifikationen aus dem In- und Ausland.1082 Der Blick über die Grenze und die 
Methode der Rechtsvergleichung gehören spätestens seit Mitte des letzten 
Jahrhunderts zum Standardrepertoire des schweizerischen Gesetzgebers und 
der Dienststellen, welche im Gesetzgebungsverfahren die grundlegenden Vor-
arbeiten leisten. In Botschaften finden sich regelmässig Ausführungen zur 
rechtlichen Situation etwa in unseren Nachbarländern und in weiteren Staa-
ten. Legislatorische Lösungen, welche andere Rechtsordnungen für ein gleich-
gelagertes Problem gewählt haben, werden zusammengetragen, verglichen 
und bewertet. Einen entscheidenden Beitrag dazu leistet das 1982 gegründete 
Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung (SIR) in Lausanne, welches für 
Bundesstellen unentgeltlich rechtsvergleichende Studien erstellt. 

392 Ein wesentliches Element der Rechtsvergleichung als Methode besteht darin, 
dass sie grundsätzlich zweckfrei ist.1083 Sie folgt keinem vorgegebenen Ziel im 
Sinn einer Präferenz für eine bestimmte Rechtsordnung, deren Lösung aus 
rechtsetzungstechnischen Erwägungen als überlegen gilt oder aus politischen 
oder anderen Gründen ab initio favorisiert wird. In diesem Punkt unterscheidet 
sich die Methode der Rechtsvergleichung von der Politik des autonomen Nach-
vollzugs. Der autonome Nachvollzug beruht auf einem bewussten politischen 
Entscheid, das schweizerische Recht europakompatibel auszugestalten und un-
terschiedliche legislatorische Lösungen möglichst zu vermeiden. Die Politik hat 
sich dafür ausgesprochen, das schweizerische Recht dem Unionsrecht anzupas-
sen und nachzubilden – als «materieller Legislativfaktor von neuartiger Ge-
stalt»1084 und grundsätzlich unabhängig davon, ob in einem konkreten Fall die eu-
ropäische Lösung mit Blick auf den zu normierenden Sachverhalt in der Tat die 
überzeugendste darstellt oder nicht. Abweichungen vom EU-Recht sollen nur 
dort weiterverfolgt werden, wo das Interesse an einer Sonderlösung – etwa zur 
Förderung von Standort- und Wettbewerbsvorteilen – höher zu gewichten ist als 
die volkswirtschaftlich und integrationspolitisch begründete Vorabentscheidung 
zugunsten einer europaverträglichen Ausgestaltung. Das EU-Recht entfaltet 
seine Relevanz im Gesetzgebungsverfahren nicht als eine von mehreren gleich-

KLEY, S. 248. 
PAHUD DE MORTANGES, S. 238. 
KUNZ, Rechtsvergleichung, S. 34; RUSCH, Rz. 5. 
THÜRER, Europaverträglichkeit, S. 580. 
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rangigen Inspirationsquellen; sie beansprucht als «Leitrechtsordnung» vielmehr 
systembedingt eine Vormachtstellung. Der Prozess des vorurteilslosen Verglei-
chens und Abwägens von legislatorischen Lösungen, welche ausländische 
Rechtsordnungen für ein gleichgelagertes Problem gewählt haben, verliert in 
der Schweiz an Bedeutung. Für das EU-Recht findet dieser Prozess vorgängig in 
Brüssel und Strassburg statt, wo die Rechtskulturen der 27 Mitgliedstaaten in den 
Gesetzgebungsprozess einfliessen und ihren Niederschlag in den gewählten le-
gislatorischen Lösungen wiederfinden. Zu diesem Gesetzgebungsprozess hat die 
Schweiz keinen oder – im Rahmen des proposal shaping – nur beschränkten Zu-
gang.1085 

393 Darüber hinaus beeinflusst das EU-Recht das schweizerische Recht weiterhin 
auch unter dem Titel der Rechtsvergleichung, ohne dass seine Berücksichti-
gung als autonomer Nachvollzug zu qualifizieren wäre. Diesfalls dient das Uni-
onsrecht gleichberechtigt mit anderen Rechtsordnungen als Inspirations-
quelle. Im Rahmen der Rechtsanwendung geht es dabei – im Unterschied zur 
europarechtsverträglichen Auslegung1086 – um eine «europarechtsorientierte
Auslegung»1087. 

Ein Beispiel stellt die Kodifikation des Herkunftsortsprinzips im Binnenmarktgesetz 
(BGBM) von 1995 dar. Dieses Prinzip wurde im Grundsatz dem europarechtlichen Cassis 
de Dijon-Prinzip nachgeformt, unterscheidet sich bezüglich Anwendungsbereich, Inhalt 
und Wirkungsweise davon aber wesentlich (vgl. Art. 3 BGBM).1088 Es fand unter dem Titel 
der Rechtsvergleichung – das Gemeinschaftsrecht diente als «Vorbild»1089 – Eingang ins 
schweizerische Recht; «a classic EC solution for a purely Swiss problem»1090. Demgegen-
über erfolgte die einseitige Einführung des Cassis de Dijon-Prinzips vis-à-vis Produkten 
aus dem EWR unter dem Titel des autonomen Nachvollzugs.1091 

Botschaften verweisen bei grundrechtsrelevanten Erlassentwürfen zuweilen rechtsver-
gleichend auf die Rechtslage in der EU.1092 Dasselbe gilt für das BGer und das BVGer 
bei der Auslegung von Grundrechten.1093 Die schweizerischen Behörden tragen auf diese 
Weise zur Kohärenz der grundrechtlichen Praxis in Europa bei. 

S. zu den Mitwirkungsrechten bei der Erarbeitung von unionalen Rechtsakten im Anwen-
dungsbereich von bilateralen Abkommen oben N. 102. 
S. unten N. 409–417. 
EMMENEGGER/TSCHENTSCHER, Art. 1 Rz. 303. 
Botschaft BGBM, S. 1237-1244 und S. 1282. 
BGE 125 I 276, E. 4e. 
MAIANI, Europeanization, S. 114. 
S. unten N. 429–431. 
S. etwa Botschaft Strafprozessrecht, S. 1121-1125; für weitere Beispiele oben N. 384 und un-
ten N. 400. 
S. etwa BGE 123 I 152; BGE 125 I 21; BGE 133 II 136; BGE 139 I 72; BVGE 2011/51; Urteil des 
BVGer vom 31. Juli 2014, E-1422/2014. 
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C. Gefahr der unreflektierten Anpassung 

394 Die Schweiz profitiert bei der Übernahme von EU-Recht von den Vorleistun-
gen der EU. Das ist handlich und – solange dieser Prozess bewusst erfolgt – 
unbedenklich. Die Schweiz lässt sich rechtsvergleichend von Lösungen inspi-
rieren, welche die EU für ähnlich gelagerte Probleme und Sachverhalte entwi-
ckelt hat, und übernimmt unionale Lösungen im Rahmen des autonomen 
Nachvollzugs, um die wirtschaftlichen Nachteile des Abseitsstehens zu mini-
mieren. Weiter mögen Verweise auf Erwägungen des EuGH in Urteilen von 
schweizerischen Gerichten dazu beitragen, ihre Überzeugungskraft und Ak-
zeptanz zu erhöhen.1094 Voraussetzung dafür ist selbstredend, dass die Erwä-
gungen nachvollziehbar sind und inhaltlich überzeugen, mithin «persuasive 
authority» ausstrahlen.1095 Darüber hinaus mag bei der Anlehnung an die Pra-
xis in der EU unterschwellig das Bestreben einhergehen, Widersprüchlichkei-
ten zu vermeiden und zur Kohärenz des Rechts in Europa beizutragen. 

395 Häufig geben solche Anpassungen keinen Anlass zu Kontroversen. Sie erfolgen 
routinemässig und segeln unterhalb des Radars einer breiteren Öffentlichkeit. 
Dies ist paradigmatisch bei technischen Vorschriften – Ursprung und bis 
heute hauptsächlicher Anwendungsbereich der Politik des autonomen Nach-
vollzugs – der Fall. Hier handelt es sich um eine Materie, deren Regelung ge-
trost den Spezialistinnen und Spezialisten in der EU überlassen werden kann, 
solange es um technische Details geht und keine politischen Grundsatzent-
scheide zu klären sind. Die EU gibt den Takt an; die Schweiz folgt hintenan. In 
dieser Konstellation ist der «Europareflex»1096 des Gesetz- und Verordnungs-
gebers demokratiepolitisch unproblematisch. 

396 Heikel wird es, wenn die Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen ei-
ner unionalen Lösung nurmehr pro forma erfolgt und die Angleichung an das 
EU-Recht quasi automatisch stattfindet, obwohl in einem konkreten Fall poli-
tisch umstrittene Fragen aufgeworfen werden, die der Gesetzgeber debattie-
ren und beantworten muss. Die Politik des autonomen Nachvollzugs darf nicht 
dazu führen, dass die grundlegenden politischen Weichenstellungen für die 
Schweiz in Brüssel und Strassburg erfolgen. Die Behörden sind gut beraten, 
die Rezeption und Übernahme von EU-Recht transparent auszuweisen, die 
Vor- und Nachteile einer Anpassung zu benennen und Alternativen aufzuzei-
gen. Der Gesetzgeber steht in der Verantwortung, die verwaltungsinternen 
Vorarbeiten zu reflektieren. Dazu gehört, autonome Lösungen zu wählen, 

HERTIG RANDALL, S. 7-8. 
S. zur «persuasive authority» von Urteilssprüchen im Allg. SLAUGHTER, S. 199-201. 
S. oben N. 389. 
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wenn sich eine Gleichschaltung im Licht verfügbarer Alternativen nicht als 
sachgerecht erweist und auch integrationspolitisch vertretbar ist. Autonome 
Lösungen mögen sich aufdrängen, wenn sich für einen Rechtsbereich unter-
schiedliche und spezifisch auf die jeweiligen Rechtsordnungen zugeschnittene 
Praktiken herauskristallisiert haben, die nicht leichthin aufgegeben werden 
sollen.1097 Weiter gilt es im Auge zu behalten, dass das EU-Recht und die darauf 
aufbauende Praxis des EuGH auch darauf ausgerichtet sind, auf Herausforde-
rungen im transnationalen Kontext zu reagieren; gewisse Entwicklungen sind 
von Vornherein nur beschränkt auf die Schweiz übertragbar. 

Ähnlich FORSTMOSER/VOGT, § 11 Rz. 235. 1097 
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II.  Beispiele 

397 Die Politik des autonomen Nachvollzugs gilt als Rechtsetzungsmaxime umfas-
send für die Legislativtätigkeit auf Stufe Bund. Die nachfolgenden Beispiele le-
gen Zeugnis darüber ab, in welch erheblichem Ausmass das schweizerische 
Recht vom Recht der EU beeinflusst wird. 

Ähnliche Überlegungen, welche die Schweiz bewegen, ihr innerstaatliches Recht an das-
jenige der EU anzupassen, spielen auch bei der Gestaltung der Aussen(wirtschafts‑)politik 
über Europa hinaus eine Rolle (auch wenn dies in der Regel nicht unter dem Titel der au-
tonomen Anpassung an das EU-Recht behandelt wird). Dies zeigt sich beispielhaft beim 
Abschluss von Freihandelsabkommen. Die Schweiz bemüht sich darum, ihr Netz von Frei-
handelsabkommen mit Ländern auf der ganzen Welt vor oder zumindest parallel zu jenem 
der EU auszubauen.1098 Schweizerische Unternehmen geraten ins Hintertreffen, wenn die 
EU präferentielle Handelsbeziehungen unterhält, von denen hiesige Unternehmen nicht 
profitieren. Umgekehrt übt die EU zuweilen Druck auf die Schweiz aus, aussenpolitische 
Grundsatzentscheide mitzutragen. Dies zeigt sich anschaulich bei den Sanktionen gegen 
Russland, bei denen das Europäische Parlament von der Schweiz fordert, sie weiterhin «so 
streng und konsequent anzuwenden und umzusetzen, wie sie es bislang getan hat.»1099 

Das Recht und die Politik der EU beeinflussen auf diese Weise nicht nur das innerstaatliche 
Recht der Schweiz, sondern auch ihre Aussenbeziehungen und damit ihre geopolitische 
Positionierung – etwa in Bezug auf die Neutralität – wesentlich. 

In den Kantonen gibt es soweit ersichtlich nur ganz punktuell Vorgaben, das kantonale 
Recht systematisch an das EU-Recht anzupassen. Eine ausdrückliche Verpflichtung, das 
EU-Recht im Gesetzgebungsprozess zu beachten, findet sich einzig im Kanton Freiburg: 
Gemäss Art. 197 Abs. 2 lit. f des Grossratsgesetzes von 2006 informiert die Botschaft zu ei-
nem Gesetzesvorhaben «insbesondere über die Verfassungsmässigkeit, die Übereinstim-
mung mit dem Bundesrecht und die Europaverträglichkeit des Entwurfs.» In den anderen 
Kantonen fliesst das EU-Recht fallweise ein, wenn Schnittstellen bestehen, ohne dass eine 
ausdrückliche Prüfungsobliegenheit existiert. 

A. Gesetzesrecht 

398 Die erste umfassende Anpassung des schweizerischen (Wirtschafts‑)Rechts an 
das europäische Recht erfolgte im Rahmen der Swisslex-Vorlage von 1993. Ur-
sprünglich handelte es sich um eine geplante Anpassung von 61 Bundesgeset-

Vgl. HAHN, Autonomie, passim; OESCH, Autonomie, passim; Postulat 21.3810 «Übernahme 
von EU-Recht im Bereich der Aussenwirtschaftspolitik» und die Stellungnahme des Bun-
desrates vom 1. September 2021. 
Entschliessung des Europäischen Parlaments vom 4. Oktober 2023 zu den Beziehungen 
EU-Schweiz, 2023/2042(INI), Rz. 8; vgl. auch OESCH, EuGH, Rz. 115, zur nicht alltäglichen 
Konstellation, dass ein EuGH-Urteil (Nichtigkeit einer Sanktionsanordnung der EU) eine 
Rechtsanpassung in der Schweiz auslöst. 

1098 

1099 
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zen, zu der die Schweiz aufgrund des EWR-Beitritts verpflichtet gewesen 
wäre. Zur Beratung dieser damals Eurolex genannten Vorlage wurden 1992 
zwei Sondersessionen abgehalten. Die Erlasse wurden nicht dem Referendum 
unterstellt; ihr Inkrafttreten wurde aber von der Annahme des EWR-Abkom-
mens abhängig gemacht.1100 Nach der Ablehnung des EWR-Beitritts fielen die 
geplanten Anpassungen des schweizerischen Rechts zwar dahin. Gleichwohl 
nahmen Bundesrat und Parlament einen Teil dieser Reformvorhaben wieder 
auf. Diese wurden in der Folge in Swisslex-Vorlage umgetauft. Unter diesem 
Titel wurden 27 Gesetzesrevisionen, welche im Wesentlichen eine Übernahme 
des Gemeinschaftsrechts bezweckten, verabschiedet.1101 

Prominente neue Gesetze und Änderungen von bestehenden Gesetzen der Swisslex-
Vorlage betrafen Art. 40a-g und Art. 333 des Obligationenrechts (OR)1102, das Produkte-
haftpflichtgesetz (PrHG), das Pauschalreisegesetz und das Konsumkreditgesetz (KKG). In 
Ergänzung zum Swisslex-Paket wurden Mitte der 1990er-Jahre auch das Binnenmarktge-
setz (BGBM), das Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse (THG) und das 
Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (KG) erlassen oder – 
im Fall des letzteren – totalrevidiert. Auch diese Gesetze beruhen wesentlich auf den Re-
gelungen in der EG bzw. EU. 

399 Seither wurde eine Vielzahl von Bundesgesetzen erlassen oder geändert, wel-
che unter dem Titel des autonomen Nachvollzugs eine europakompatible Aus-
gestaltung erfahren haben. 

Dazu gehören etwa das Anwaltsgesetz (BGFA), das Heilmittelgesetz (HMG), das Luftfahrt-
gesetz (LFG), das Fernmeldegesetz (FMG), das Nationalbankgesetz (NBG), das Fusions-
gesetz (FusG), das Mehrwertsteuergesetz (MWSTG), das Produktsicherheitsgesetz (PrSG) 
und das Kollektivanlagengesetz (KAG). Auch die Bestimmungen zu Freisetzungsversuchen 
und zum Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen (Gentechnikgesetz, 
GTG), das Patentgesetz (PatG) und das Urheberrechtsgesetz (URG) beruhen auf EU-Recht. 
Selbst im Lebensmittelrecht nähert sich die Schweiz in grossen Schritten dem EU-Recht 
an; die 2014 abgeschlossene Totalrevision des Lebensmittelgesetzes (LMG) stand ganz im 
Zeichen der Anpassung an das EU-Recht. Ähnliches gilt für das Finanzmarktinfrastruktur-
gesetz (FinfraG) sowie – in Teilen – für das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und das 
Finanzinstitutsgesetz (FINIG). Die Revision des Datenschutzgesetzes (DSG) von 2020 stand 
unter dem Stern des autonomen Nachvollzugs.1103 

Die Bundesversammlung schlug vor, durch eine Ergänzung der Übergangsbestimmungen 
der BV das Inkrafttreten der mit dem EWR-Beitritt zusammenhängenden Änderungen 
der Bundesgesetzgebung zwar mit dem Beschluss über den Beitritt zu verknüpfen, diese 
Änderungen aber dem nachträglichen Referendum zu unterstellen; sofern gegen einen 
Erlass das Referendum ergriffen und dieser in der Volksabstimmung abgelehnt worden 
wäre, wäre er unverzüglich ausser Kraft getreten; Bundesbeschluss über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR) vom 9. Oktober 1992, BBl 1992 VI 56. 
Botschaft Folgeprogramm 1993, S. 805. 
S. zur Auslegung von Art. 333 OR unten N. 416. 
S. zum Finanzmarkt- und Datenschutzrecht unten N. 419–426. 
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Auch bei der Aktienrechtsreform von 2020 waren Bundesrat und Bundesversammlung 
bestrebt, das EU-Recht im Blick zu behalten. Ersterer führte in der Botschaft aus: «Die 
Schweiz ist staatsvertraglich nicht zur Übernahme des einschlägigen Sekundärrechts der 
EU im Bereich des Gesellschaftsrechts verpflichtet. Nichtsdestotrotz wäre eine völlig ei-
genständige Rechtsentwicklung des schweizerischen Gesellschaftsrechts für den mit dem 
europäischen Binnenmarkt eng verbundenen Wirtschaftsstandort Schweiz problematisch. 
Zudem basieren die Bestimmungen der EU oftmals auf ähnlichen Konzeptionen wie das 
schweizerische Gesellschaftsrecht. (…) Der Entwurf steht in weiten Teilen mit dem mass-
geblichen Recht der EU im Einklang. Auf eine Übernahme der einschlägigen europäischen 
Vorschriften wurde jedoch insbesondere dort verzichtet, wo diese materiell nicht überzeu-
gen oder wo Artikel 95 Absatz 3 BV zwingende inhaltliche Vorgaben macht.»1104 

Die 2024 in Kraft gesetzte Revision des erwähnten KAG offenbart, wie auch im Rahmen des 
autonomen Nachvollzugs Spielräume bestehen und wie die Schweiz diese nutzt. Im Rah-
men dieser Revision wurde eine neue Fondskategorie für qualifizierte Anlegerinnen und 
Anleger geschaffen, die von der Bewilligungspflicht befreit ist, der sog. Limited Qualified 
Investor Fund (L-QIF). Die Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Invest-
mentfonds setzt unionsrechtlich die Leitplanken; die Schweiz hat diese Richtlinie autonom 
übernommen. Gleichzeitig belässt die Richtlinie in mehrerlei Hinsicht einen Gestaltungs-
spielraum. Folgerichtig schlug der Bundesrat eine Lösung vor, welche sich auch mit Blick 
auf die Rechtslage in den Mitgliedstaaten als sachlich stimmig und wirtschaftlich vorteil-
haft erweist. Er orientierte sich an denjenigen Mitgliedstaaten, «die ein dem L-QIF sehr 
ähnliches Produkt kennen oder aus denen die meisten Fonds (gemessen am Anlagevolu-
men) stammen, die an Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz verkauft werden»; dazu 
gehören Luxemburg, Malta, Irland und Frankreich.1105 Auf diese Weise soll das primäre Ziel 
der Revision erreicht werden: «Der Schweizer Fondsplatz schliesst mit dem L-QIF (…) zu 
seinen europäischen Peers auf.»1106 

400 Diese keineswegs abschliessende Auflistung veranschaulicht, dass sich der au-
tonome Nachvollzug längst nicht mehr nur auf den traditionellen Bereich des 
Warenverkehrs und auf Regelungsbereiche mit grenzüberschreitender Wir-
kung beschränkt. Das EU-Recht durchdringt das schweizerische Recht in sei-
ner ganzen Breite und Tiefe.1107 Dabei übernimmt die Schweiz mitunter auch 
unionales Sekundärrecht, welches aufgrund der Regelungsmaterie einer be-
sonders eingehenden grundrechtlichen Überprüfung bedarf. 

Ein Beispiel ist die partielle Übernahme der Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen 
Schutz biotechnologischer Erfindungen in das schweizerische Patentgesetz. Damit wurde 
die «Eurokompatibilität des schweizerischen Patentschutzes für Erfindungen, die biologi-

Botschaft Obligationenrecht, S. 469-470; s. auch MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, S. 338, zur 
EU-Kompatibilität des schweizerischen Handels- und Wirtschaftsrechts. 
Botschaft Kollektivanlagengesetz, S. 6896-6898; Medienmitteilung des Bundesrates vom 
19. August 2020, Bundesrat verabschiedet Botschaft zur Änderung des Kollektivanlagen-
gesetzes. 
Ibid., S. 6898. 
S. zum Spill over-Effekt auch oben N. 389. 
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sches Material zum Gegenstand haben, (…) sichergestellt».1108 Diese Richtlinie war in der 
EU selbst umstritten. Im Anschluss an ihre Inkraftsetzung wurde der EuGH mit der Über-
prüfung der Richtlinie befasst; er bejahte ihre Vereinbarkeit mit den Verträgen und den 
Grundrechten, namentlich der Menschenwürde und der Unversehrtheit der Person.1109 

Darauf wurde in der bundesrätlichen Botschaft hingewiesen.1110 In solchen Fällen wirken 
die unionalen Grundrechte erheblich, wenngleich indirekt, auf das schweizerische Recht 
ein. Ähnliches war beim Erlass des Bundesgesetzes über genetische Untersuchungen beim 
Menschen von 2004 zu beobachten. Die Botschaft äusserte sich eingehend zu den ein-
schlägigen Richtlinien in der EG; auch nahm sie auf die «im Bereich der Medizin und Bio-
logie zu beachtende[n] Grundsätze» gemäss Art. 3 Abs. 2 der – damals noch nicht verbind-
lichen – Grundrechtecharta Bezug.1111 

401 Von offizieller Seite fehlen Untersuchungen zur Frage, in welchem Ausmass 
sich das schweizerische Recht in quantitativer Hinsicht – d.h. prozentual zur 
gesamten Rechtsetzungstätigkeit – oder in qualitativer Hinsicht – d.h. in Be-
zug auf die Rechtsetzung im Bereich von «Schlüsselgesetzen» – an das euro-
päische Recht angleicht und unter dem Titel des autonomen Nachvollzugs eu-
ropäisiert wird. Der Bundesrat lehnt es ab, Bundesgesetze und Verordnungen, 
welche im Zug des autonomen Nachvollzugs erlassen werden, zu kennzeich-
nen oder über den prozentualen Anteil solcher Erlasse im Verhältnis zur ge-
samten Gesetzgebungstätigkeit Bericht zu erstatten: 

«Die Anzahl Seiten an EU-Rechtsvorschriften, welche die Schweiz in den letzten fünf Jah-
ren übernommen hat, ist keine relevante Grösse. Wesentlich sind vielmehr Inhalt und 
Tragweite von übernommenem EU-Recht.»1112 

402 Wissenschaftliche Studien schätzen, dass im vorletzten Jahrzehnt zwischen 
40 % und 60 % der damals neueren oder revidierten Bundesgesetze vom EU-
Recht beeinflusst wurden.1113 Teils wird das EU-Recht ausdrücklich und voll-
ständig übernommen; teils spielt es indirekt in den Gesetzgebungsprozess 
hinein. 

Zeitweise wirkt sich das EU-Recht direkt in der Schweiz aus – ohne spezielle Rechts-
grundlage und ohne Zutun der Behörden. So befolgen Unternehmen in der Schweiz EU-
Recht, wenn dies für ihre Geschäftstätigkeit im EU-Raum erforderlich ist. Umgekehrt zäh-
len ausländische Unternehmen die Schweiz zuweilen grossherzig zum europäischen Markt 

Botschaft Änderung Patentgesetz, S. 29. 
Urteil Niederlande/Parlament und Rat, C-377/98, EU:C:2001:523, Rn. 69-81. 
Botschaft Änderung Patentgesetz, S. 28. 
Botschaft genetische Untersuchungen, S. 7471-7472. 
Antwort vom 3. Dezember 2010 auf die Interpellation 10.3810 «Gesetzesflut und Souverä-
nitätsverlust»; vgl. auch Antwort vom 14. Februar 2007 auf das Postulat 06.3839 «Autono-
mer Nachvollzug und Kennzeichnung des Schweizer EU-Rechtes». 
Antwort des Bundesrates vom 3. Dezember 2010 auf die Interpellation 10.3810 «Gesetzes-
flut und Souveränitätsverlust», m.V.a. ARBIA, passim; KOHLER, Influence, passim; vgl. auch 
GAVA/SCIARINI/VARONE, passim; JENNI, Differentiated, passim. 
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und orientieren sich einfach an unionsrechtlichen Standards. So passte Google seine Ge-
schäftspraktiken den Vorgaben aus Luxemburg gleich für ganz Europa an, nachdem der 
EuGH in einem Urteil von 2014 das Recht auf Vergessenwerden im Internet entwickelt 
und Google verpflichtet hatte, Verlinkungen auf Webeinträge zu löschen.1114 Es ist seit-
her möglich, auch bei Google Schweiz einen «Antrag auf Entfernen von Suchergebnissen 
nach europäischem Datenschutzrecht» zu stellen. Von dieser Möglichkeit wird rege Ge-
brauch gemacht. Google Schweiz hatte bereits einige Monate nach der Veröffentlichung 
des EuGH-Urteils 2014 Links zu mehreren Tausend Webseiten gelöscht.1115 Der EuGH 
agierte hier als Supreme Court für Europa – unabhängig davon, ob die Schweiz dies wollte 
oder nicht. 

Demgegenüber haben Apple-Nutzerinnen und -Nutzer in der Schweiz vergeblich gehofft, 
von der Zulassung von alternativen Apps und von Bezahllösungen von Drittanbietern zu 
profitieren, zu denen Apple mit der Verordnung (EU) 2022/1925 über bestreitbare und faire 
Märkte im digitalen Sektor (Gesetz über digitale Märkte) verpflichtet wurde.1116 Die Erwar-
tung des Bundesrates, «dass die neuen EU-Regeln von den grossen Online-Plattformen 
auch in der Schweiz angewendet werden»1117, hat sich nicht erfüllt. 

B. Verordnungsrecht 

403 Der autonome Nachvollzug entfaltet seine Wirkung nicht nur auf Gesetzesstufe, 
sondern auch im Verordnungsrecht des Bundesrates und der ihm unterstellten 
Dienststellen. Sofern der Gesetzgeber bewusst europakompatibel legiferiert, 
enthält die Rechtsetzungsdelegation ein Gebot der europakompatiblen Verord-
nungsgebung. In diversen Bereichen wird der Bundesrat zudem explizit ver-
pflichtet, das EU-Recht zu berücksichtigen (ohne spezifisch auf namentlich be-
zeichnete EU-Rechtsakte Bezug zu nehmen); diesfalls handelt es sich um 
indirekte Verweise auf EU-Recht. 

Solche Vorschriften existieren etwa für die Ausgestaltung von technischen Normen und 
Vorschriften, welche «auf die technischen Vorschriften der wichtigsten Handelspartner 
der Schweiz abgestimmt» werden (Art. 4 Abs. 2 THG), und für den Anlegerschutz und die 
Gewährleistung der Transparenz und Funktionsfähigkeit des Marktes für kollektive Kapi-
talanlagen, wo «[d]er Bundesrat und die FINMA (…) beim Erlass von Verordnungsrecht die 
massgebenden Anforderungen des Rechts der Europäischen Gemeinschaften» beachten 
(Art. 152 Abs. 2 KAG). 

Urteil Google, C-131/12, EU:C:2014:317; WEBER/HEINRICH, Rz. 24-40. – Das Bundesrecht 
enthält kein Recht auf Vergessenwerden, das mit demjenigen des EU-Rechts vergleichbar 
wäre. Neu gewährleisten die Verfassungen des Kantons Genf (Art. 21A) und Neuenburg 
(Art. 10a) ausdrücklich «le droit à l’oubli», dessen Wirkung allerdings auf die Beziehungen 
zwischen staatlichen Behörden und Bürgerinnen und Bürgern beschränkt ist. 
NZZ vom 12. Oktober 2014, Google Schweiz löscht Links zu 4910 Webseiten; VOGT, passim. 
Tagesanzeiger vom 6. März 2024, Apple kommt der EU entgegen – warum nicht auch der 
Schweiz? 
Antwort des Bundesrates auf die Motion 23.3069 «Digital Markets Act für die Schweiz» 
vom 17. Mai 2023. 
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404 Vereinzelt wird EU-Recht qua Verweis als anwendbar erklärt. Diesfalls handelt 
es sich um direkte Verweise auf EU-Rechtsakte, welche tel quel – allenfalls un-
ter Beachtung ausdrücklich normierter Anpassungen und Ausnahmen – auch 
in der Schweiz verbindlich sind. Dabei wird standardmässig statisch auf eine 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens der schweizerischen Verordnung in der EU 
geltende Fassung verwiesen (unter Angabe der Fundstelle im Amtsblatt der 
EU). Ausnahmsweise finden sich auch Verweise, welche dynamisch auf einen 
EU-Rechtsakt verweisen; diesfalls gilt die unionale Regelung in der jeweilig 
geltenden Fassung. 

Beispiele für statische Verweise auf unionale Rechtsakte finden sich in Art. 2 Abs. 3 und 
Abs. 4 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV).1118 Ein Beispiel für 
einen dynamischen Verweis ist Art. 133 Abs. 2 der Binnenschifffahrtsverordnung (BSV), wo-
nach auf Schiffen Radargeräte verwendet werden dürfen, welche über eine Konformitäts-
erklärung der Herstellerin oder des Herstellers gemäss der Richtlinie 2014/90/EU «in ihrer 
jeweils in der EU geltenden Fassung» verfügen.1119 Im Rahmen der Revision des Heilmit-
telgesetzes (HMG) von 2019 ging der Gesetzgeber noch einen Schritt weiter: Art. 82 Abs. 3 
HMG ermächtigt den Bundesrat zur dynamischen Rechtsübernahme, soweit bestimmte 
delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte der Europäischen Kommission im Be-
reich der Medizinprodukte technische oder administrative Einzelheiten betreffen, deren 
Regelung fortlaufend und in der Regel kurzfristig angepasst wird; diese Bestimmung war in 
den Beratungen der eidgenössischen Räte entsprechend umstritten.1120 

405 Beim Erlass von Verordnungsrecht gilt die Obliegenheit zur Prüfung der Euro-
pakompatibilität analog wie beim Erlass von Gesetzesrecht. Die Richtlinien für 
Bundesratsgeschäfte (sog. «Roter Ordner») halten fest, dass im Antrag an den 
Bundesrat «ein Vergleich der vorgesehenen Regelung mit ausländischem 
Recht, insbesondere jenem der EU, angestellt werden muss».1121 Unbefriedi-
gend ist, dass solche Anträge wie auch die Erläuterungen dazu im Bundesblatt 
nicht veröffentlicht werden und der Öffentlichkeit nicht ohne Weiteres zu-
gänglich sind. 

S. für weitere Beispiele Gesetzgebungsleitfaden des Bundes, 4. Aufl., 2019 (mit Aktualisie-
rung 2023), Rz. 756, www.bj.admin.ch und Link zu Staat & Bürger/Legistik. 
S. MADER/KROPF, S. 89, welche anmerken, dass es sich hierbei um Produkte handelt, wel-
che auch nach Massgabe von Art. 16a THG in der Schweiz in Verkehr gebracht werden 
dürfen. 
Vgl. KROPF, S. 99-100. 
www.bk.admin.ch und Link zu Rechtsetzungsbegleitung/Übernahme von EU-Recht/Ver-
gleich mit EU-Recht und Prüfung der Vereinbarkeit mit EU-Recht. 
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C. Rechtsetzungstechnik 

406 Bei der Anpassung des schweizerischen Rechts an dasjenige der EU stellen 
sich regelmässig komplexe Fragen in Bezug auf die Rechtsetzungstechnik: Ist 
es zielführend, das EU-Recht wörtlich (d.h. mittels copy-/paste-Tasten) oder 
sinngemäss (d.h. mittels eigener Formulierung) zu übernehmen (Inkorpora-
tion)? Oder ist es sachgerecht, eine unionale Verordnung oder Richtlinie durch 
einen Verweis tel quel anwendbar zu erklären (Verweisung)? Im Unterschied 
zu den EU-Mitgliedstaaten, welche unionsrechtlich verpflichtet sind, Verord-
nungen unmittelbar anzuwenden und Richtlinien umzusetzen, steht es der 
Schweiz selbstredend frei, Verordnungen ins schweizerische Recht zu über-
führen und Richtlinien unmittelbar anzuwenden, sofern sie dies als sachge-
recht erachtet. 

Die Bundeskanzlei hat zur Übernahme von EU-Recht «Faustregeln» entwickelt. Dabei wird 
auch auf die Gesetzestechnischen Richtlinien des Bundes (GTR) und den Gesetzgebungs-
leitfaden des Bundesamtes für Justiz verwiesen.1122 – Die Publikation von EU-Rechtsakten, 
auf die in einem schweizerischen Erlass verwiesen wird, ist speziell geregelt: Sie werden in 
der Amtlichen Sammlung (AS) nur mit dem Titel und der Fundstelle im Amtsblatt der EU 
aufgenommen (Art. 5 Abs. 2 PublG).1123 

407 Der Gesetz- und Verordnungsgeber muss bei der Beantwortung dieser Fragen 
mitunter kollidierende Anliegen im Auge behalten: Er muss sich darum bemü-
hen, die unionale Regelung möglichst harmonisch ins normative System des 
schweizerischen Rechts einzupassen. Er muss die Grundsätze zur Bestim-
mung der Normstufe beachten, wonach alle wichtigen rechtsetzenden Be-
stimmungen in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen sind (Art. 164 BV); 
zeitweise mag die Notwendigkeit, das schweizerische Recht flexibel im 
Gleichschritt mit dem sich rasant ändernden EU-Recht weiterzuentwickeln, 
allerdings dazu führen, intuitiv Verordnungsrecht zu präferieren und die Ge-
setzesform nur für offenkundig wichtige Bestimmungen zu wählen (und dabei 
nach Möglichkeit auf statische Verweisungen zu verzichten).1124 Der Gesetz- 
und Verordnungsgeber muss sich darum bemühen, autonom nachvollzogenes 
EU-Recht in die Systematik des schweizerischen Rechts einzupassen; zeit-

www.bk.admin.ch und Link zu Rechtsetzungsbegleitung/Übernahme von EU-Recht: For-
male Aspekte/Hilfsmittel; s. zum Ganzen GRÜTER/NUSSBAUMER, passim; KROPF, passim; 
MÜLLER/UHLMANN/HÖFLER, Rz. 583-597; zur Rechtsetzungstechnik in der Schweiz im Allg. 
HÖFLER, Normenredaktion, passim; HÖFLER/NUSSBAUMER/UHLMANN, passim; MÜLLER/
UHLMANN/HÖFLER, passim. 
Botschaft Änderung Publikationsgesetz, S. 7078; s. zum Zugang zum EU-Recht www.eur-
lex.europa.eu. 
GRÜTER/NUSSBAUMER, S. 116. 
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weise mag der Übernahmeprozess allerdings dazu führen, die Systematik in-
nerhalb eines Erlasses sowie auch das Verhältnis zwischen Erlassen neu zu 
justieren und allenfalls gänzlich neue Erlasse zu schaffen.1125 Schliesslich be-
steht in der Schweiz eine sorgsam gepflegte Kultur der einfachen und ver-
ständlichen Gesetzessprache, welche auch bei der Übernahme von oftmals 
umständlich formulierten EU-Rechtsakten mit ihren ausschweifenden und 
materiell-rechtlich aufgeladenen Legaldefinitionen, ihren mehrfach ver-
schachtelten komplizierten Satzkonstruktionen und ihren langfädigen Anhän-
gen nicht aufgegeben werden soll.1126 Der Gesetz- und Verordnungsgeber hat 
dabei idealiter auch die primären Adressatinnen und Adressaten der Regelung 
im Auge: Je breiter und heterogener der Kreis der Adressatinnen und Adressa-
ten ist, desto eher drängt sich eine Reformulierung auf; je enger und fachspe-
zifischer der Kreis ist, desto eher rechtfertigt es sich, mittels Verweisungen zu 
arbeiten.1127 

Die Gesetzesredaktion in der Schweiz ist darauf ausgelegt, auch beim autonomen Nach-
vollzug von EU-Recht Begriffe in der in der Schweiz üblichen Terminologie zu verwenden. 
So ist hierzulande etwa von der «Konzession» die Rede und nicht von der «Lizenz», von der 
«Bewilligung» und nicht von der «Genehmigung» und vom «Motorfahrzeug» und nicht vom 
«Kraftfahrzeug».1128 Gleichwohl haben sich über die Jahre in der schweizerischen Rechts-
praxis Begriffe eingenistet, welche hierzulande früher nicht gebräuchlich waren. Dazu ge-
hören die «Marktüberwachung» ebenso wie das «Inverkehrbringen» und die «Verbrau-
cherinnen» und «Verbraucher»; allesamt Begriffe, welche von Brüssel und Strassburg aus 
das schweizerische Recht infiltriert haben. Immerhin ist die Schweiz mit den Tücken der 
Mehrsprachigkeit vertraut, wobei in der EU 24 gleichermassen verbindliche Amtssprachen 
gelten (Art. 342 AEUV i.V.m. Art. 1 der Verordnung Nr. 1 zur Regelung der Sprachenfrage 
für die EWG von 1958). Nicht zu Unrecht werden die Übersetzungsdienste als eigene Ge-
walt qualifiziert, welche den Inhalt von Erlassen in den Kapillaren beeinflussen.1129 Idealiter
werden die verschiedenen Sprachfassungen beim autonomen Nachvollzug berücksichtigt. 

S. zur «Dekodifikation» des Obligationenrechts als Folge des autonomen Nachvollzugs 
COTTIER et al., Rz. 262; kritisch zu dieser Dekodifikation PROBST, Einfluss, S. 258; zur Schaf-
fung des Tabakproduktegesetzes von 2021 (TabPG, SR 818.32) als Folge davon, dass Tabak-
produkte in der EU nicht als Lebensmittel gelten, womit diese bei der Totalrevision des 
Lebensmittelgesetzes (LMG) vom Geltungsbereich des LMG ausgenommen wurden, Bot-
schaft Tabakprodukte, S. 9393; zum Ganzen auch Faustregeln der Bundeskanzlei, zit. oben 
Fn. 1122. 
S. zur «oft sehr schwer verständlich[en]», «umfangreichen und komplizierten Regelungs-
sprache» des EU-Rechts auch Botschaft Bereinigung Bundesrecht, S. 6128-6129; PROBST, 
Einfluss, S. 258, wonach EU-Richtlinien als «Antithese zu Eugen Huber’s Maxime einer ein-
fachen und verständlichen Gesetzgebung» erscheinen. 
GRÜTER/NUSSBAUMER, S. 117. 
www.bk.admin.ch und Link zu Übernahme von EU-Recht: Formale Aspekte/Terminologie. 
COTTIER et al., Rz. 259. 
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408 Gleichzeitig besteht durch eine ausgeprägte «Helvetisierung» einer unionalen 
Regelung die Gefahr, dass sich die schweizerische Umsetzungsgesetzgebung 
allzu weit vom ursprünglichen, in der EU avisierten Normgehalt entfernt und 
damit zweckentfremdet wird. Es mag allein mit Blick auf den Wortlaut einer 
dem EU-Recht nachgebildeten Norm und ihre systematische Einpassung in 
der SR mitunter nicht mehr erkennbar sein, dass die Bestimmung ihren Ur-
sprung im EU-Recht hat und europarechtskonform ausgelegt werden soll.1130 

Umso wichtiger ist in solchen Fällen das sorgfältige Studium der Materialien, 
was vor allem bei Verordnungsrecht allerdings nicht leichthin möglich ist.1131 

Der Gesetz- und Verordnungsgeber entscheidet sich zeitweise bewusst für eine Über-
nahme, welche sich terminologisch und systematisch eng an der unionalen Regelung ori-
entiert (d.h. mittels Verweisung oder copy/paste-Tasten), weil auf diese Weise der Nach-
weis gegenüber der EU, die Schweiz hätte eine analoge Regelung getroffen, einfacher 
erscheint.1132 Dies mag nicht nur bei der Umsetzung der bilateralen Abkommen bedeutsam 
sein, sondern auch beim autonomen Nachvollzug in denjenigen Bereichen, in denen die 
Schweiz auf einen Gleichwertigkeitsbeschluss der EU angewiesen ist.1133 

S. zur europarechtskonformen Auslegung unten N. 409–417. 
S. oben N. 405. 
HÖFLER, Gesetzessprache, S. 92. 
S. unten N. 418–428. 

1130 

1131 

1132 
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III.  Europaverträgliche Auslegung 

409 Die Politik des autonomen Nachvollzugs beschränkt sich nicht nur auf die 
Rechtsetzung. Ihr Zweck – die Minimierung der wirtschaftlichen Nachteile, 
welche sich systembedingt aus der Nichtmitgliedschaft der Schweiz in der EU 
bzw. im EWR ergeben – wird nur erreicht, wenn die Behörden autonom nach-
vollzogenes Recht tatsächlich europarechtsverträglich auslegen. Der gesetz-
geberische Wille, sich an der Rechtslage in der EU zu orientieren, muss seinen 
Niederschlag zwangläufig auch in der Rechtsanwendung finden, welche einen 
integralen Teil der Rechtsschöpfung darstellt und generell-abstrakte Erlasse 
zur Anwendungsreife führt.1134 

410 In aller Regel bereitet das Postulat der europarechtskonformen Auslegung 
keine Probleme. Dies ist dann der Fall, wenn die Anwendung der in der 
Schweiz traditionell im Vordergrund stehenden Auslegungselemente – gram-
matikalische, teleologische, systematische, historische und geltungszeitliche 
Auslegung – zum Schluss führt, dass eine Bestimmung europarechtsverträg-
lich auszulegen ist, d.h. wenn sich mit Blick auf ihren Wortlaut (welcher ent-
weder identisch ist mit der EU-Regelung oder zumindest eine «helvetisierte» 
Übersetzung in die Rechtsterminologie der Schweiz darstellt), die ratio legis 
und die Materialien ergibt, dass eine parallele Rechtslage angestrebt wird. Das 
Bundesgericht umschrieb die Verpflichtung zur europarechtskonformen Aus-
legung in einem leading case von 2003 wie folgt: 

«Nachvollzogenes Binnenrecht ist im Zweifel europakonform auszulegen. (…) Wird (…) die 
schweizerische Ordnung einer ausländischen – hier der europäischen – angeglichen, ist 
die Harmonisierung nicht nur in der Rechtssetzung, sondern namentlich auch in der Aus-
legung und Anwendung des Rechts anzustreben, soweit die binnenstaatlich zu beachtende 
Methodologie eine solche Angleichung zulässt. (…) Die Angleichung in der Rechtsanwen-
dung darf sich dabei nicht bloss an der europäischen Rechtslage orientieren, die im Zeit-
punkt der Anpassung des Binnenrechts durch den Gesetzgeber galt. Vielmehr hat sie auch 
die Weiterentwicklung des Rechts, mit dem eine Harmonisierung angestrebt wurde, im 
Auge zu behalten.»1135 

411 Zentral ist das bundesgerichtliche Diktum, wonach eine europarechtskon-
forme Auslegung nur möglich ist, soweit die Auslegung im Lichte der in der 
Schweiz einschlägigen Auslegungselemente eine europaverträgliche Lesart 

S. zum Ganzen KOHLER, rôle, passim. 
BGE 129 III 335, E. 6, wobei autonom nachvollzogenes Recht recte nicht nur «im Zweifel» 
europarechtskonform auszulegen ist, sondern ganz grundsätzlich; s. zu diesem Urteil un-
ten N. 416. 

1134 

1135 
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erlaubt. Sofern die Auslegung zu einem Ergebnis führt, welches von der EU-
rechtlichen Regelung abweicht, bleibt für eine «Umdeutung pro Europa» kein 
Raum. Diesfalls bedarf eine Anpassung an das EU-Recht zwingend einer ge-
setzgeberischen Intervention. 

412 Auch das Bundesverwaltungsgericht betont, dass eine Norm nur insoweit eu-
roparechtskonform auszulegen ist, als dass «die binnenstaatliche Methodolo-
gie dies zulässt»: 

«Ist eine schweizerische Rechtsnorm in Erfüllung völkervertraglicher Pflichten, etwa der 
bilateralen Verträge, dem europäischen Recht nachgebildet, ist auch die entsprechende 
gemeinschaftsrechtliche Regelung und gegebenenfalls hierzu bestehende Rechtsprechung 
der Gemeinschaftsgerichte oder mitgliedstaatlicher Gerichte als Auslegungshilfe heranzu-
ziehen (…). Gleiches muss gelten, wenn feststeht, dass der Gesetzgeber, wie im vorliegen-
den Fall geschehen (…), unabhängig von völkervertraglichen Pflichten, nach europäischem 
Vorbild legiferieren wollte (BGE 129 III 335 E. 6, …). Die europarechtskonforme Interpreta-
tion ist in der Schweiz auf das Gebot der teleologischen Interpretation, gleichzeitig aber 
auch auf das historische Auslegungselement zurückzuführen. Der autonome Nachvollzug 
bezweckt die Angleichung an die europäischen Vorgaben (…). Im Zweifel ist die in Frage 
stehende Norm, soweit die binnenstaatliche Methodologie dies zulässt, europarechtskon-
form auszulegen und wie in der Rechtssetzung auch in der Auslegung und Anwendung des 
Rechts eine Harmonisierung anzustreben (BGE 129 III 335 E. 6, …). Dies kann auch bedeu-
ten, dass selbst ein klarer, aber die europarechtliche Zielsetzung fehlerhaft, entgegen der 
eigenen Absicht, planwidrig lückenhaft nachvollziehender Wortlaut im Sinne des erreich-
ten Ergebnisses teleologisch und europarechtskonform zu reduzieren ist (‹Ausnahmelü-
cke›; …).»1136 

413 Gewisse Konstellationen, in denen sich eine europarechtskonforme Auslegung 
anbietet, stellen Verwaltungsbehörden und Gerichte vor komplexe Herausfor-
derungen. Es kommt vor, dass sich der Gesetzgeber bei einzelnen Bestimmun-
gen eines Erlasses bewusst um eine Angleichung an das europäische Recht be-
müht, bei anderen Bestimmungen desselben Erlasses aber ebenso bewusst 
eine eigenständige Lösung wählt; er setzt die unionsrechtliche Regelung «à la 
carte»1137 um, womit ein «Europarecht sui generis»1138 entsteht. Diesfalls gilt das 
Gebot der europarechtskonformen Auslegung selbstredend nur für erstere 
Regelungsbereiche – sofern die rechtsanwendende Behörde die Harmonisie-
rungsabsicht erkennt, weil etwa die Materialien darüber Aufschluss geben. 

Anschauliche Beispiele dafür sind das Kartellgesetz (KG) und das Mehrwertsteuergesetz 
(MWSTG).1139 Zu letzterem hielt das BGer fest: «Die Mehrwertsteuer folgt den Grund-

Urteil des BVGer vom 13. September 2010, B-3064/2008, E. 3. 
KRAMER/ARNET, S. 361. 
COTTIER et al., Rz. 214. 
S. zum KG BGE 124 III 495, E. 2a; BGE 137 II 199, E. 4.3; BGE 139 I 72, E. 8.2; BGE 143 II 297; 
BIRKHÄUSER/REINERT, passim; HEINEMANN, Gaba-Urteil, S. 111-112; ZÄCH/HEIZMANN, Kartell-

1136 

1137 

1138 

1139 
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sätzen der Wettbewerbsneutralität, der Erhebungswirtschaftlichkeit, dem Bestimmungs-
landprinzip, ferner den spezifischen steuerrechtlichen Ausprägungen der Rechtsgleichheit 
sowie der Europaverträglichkeit».1140 Bei beiden Gesetzen strebte der Gesetzgeber in re-
levanten Teilen eine Annäherung an das EU-Recht an. Gleichzeitig wich er punktuell davon 
ab, soweit ihm dies sachlich sinnvoll erschien, und verzichtete bewusst auf eine vollstän-
dige Übernahme.1141 

414 Das Postulat der europarechtskonformen Auslegung darf nicht zu einer skla-
vischen Orientierung am EU-Recht führen, auch wenn bei der Auslegung eines 
schweizerischen Erlasses feststeht, dass der Gesetzgeber damit eine Anglei-
chung an die Rechtslage in der EU bezweckte. Entscheidend bleibt der gesetz-
geberische Wille, sich am EU-Recht zu orientieren, um damit die wirtschaftli-
chen Nachteile des schweizerischen Abseitsstehens soweit als möglich zu 
kompensieren. Unter Umständen deckt sich dieser Wille aber nicht in allen 
Teilen mit dem telos der unionalen Regelung, womit eine unreflektierte Über-
nahme der EU-Praxis zu ungewollten Resultaten führen würde.1142 

Ein Beispiel ist das Markenschutzgesetz (MSchG) von 1992, welches die einschlägigen Be-
stimmungen der ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Harmonisierung des Markenrechts 
von 1988 autonom übernommen hat. Das BGer legte die Bestimmungen über die Zuläs-
sigkeit von Parallelimporten sodann aber nicht im Sinne der EuGH-Rechtsprechung aus 
(wonach innerhalb des Binnenmarktes die regionale bzw. gemeinschaftsweite Erschöpfung 
gilt), sondern sprach sich davon abweichend für die internationale Erschöpfung aus.1143 

415 Der Harmonisierungszweck des autonomen Nachvollzugs wirkt pro futuro. 
Damit rückt nicht nur die Rechtsprechung des EuGH in den Fokus, sondern 
auch die Praxis der mitgliedstaatlichen Verwaltungsbehörden und Gerichte.1144 

Die Auslegung von autonom nachvollzogenem Recht soll sich grundsätzlich an 
der Praxis orientieren, wie sie sich nach der Übernahme durch die Schweiz in 
der EU weiterentwickelt. Dieses Postulat beruht auf dem Vertrauen in die Ver-
nünftigkeit der Rechtsfortbildung in der EU.1145 Gleichzeitig befriedigt es das 

recht, Rz. 388-397; JACOBS, Art. 96 BV Rz. 9; HIRSBRUNNER, Auslegung, passim (auch zu Stol-
persteinen bei der Rezeption von EU-Recht, u.a. bei der Auswahl und Einordnung von 
Lehrmeinungen, S. 443-448); STURNY, passim; zum MWSTG BGE 124 II 193, E. 6a; BEUSCH, 
Rz. 29; IMSTEPF, passim. 
BGE 138 II 251, E. 2.1. 
S. Urteil des BGer vom 1. November 2013, 2C_518/2013, E. 5.5, für eine Konstellation im 
Mehrwertsteuerrecht (Einfuhrbesteuerung verzierter Goldbarren), bei der Gesetz- und 
Verordnungsgeber eine Harmonisierung mit dem unionalen Richtlinienrecht nicht ange-
strebt haben. 
COTTIER/DZAMKO/EVTIMOV, S. 368. 
BGE 122 III 469; Urteil Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG, C-355/96, 
EU:C:1998:374. 
Vgl. BGE 130 III 182, E. 5.5.1. 
NYFFELER, S. 50. 

1140 

1141 
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1144 
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III. Europaverträgliche Auslegung

267



Bedürfnis nach Rechtssicherheit. Nur eine möglichst parallele Rechtsentwick-
lung garantiert die Verwirklichung der ratio legis, im fraglichen Rechtsbereich 
das schweizerische Recht mit dem europäischen zu harmonisieren. Dies gilt 
selbst dann, wenn die rechtsanwendenden Behörden in der Schweiz eine von 
der EU-Praxis abweichende Auslegung des EU-Rechtsaktes und damit reflex-
artig auch des schweizerischen «Umsetzungserlasses» bevorzugen würden.1146 

Sofern sich das EU-Recht allerdings in einem Masse weiterentwickelt und ver-
ändert, dass eine parallele Rechtslage nicht mehr allein durch eine schöpferi-
sche Auslegung des schweizerischen Rechts erreicht werden kann, ist der Ge-
setzgeber aufgerufen, das schweizerische Recht formell anzupassen. 

416 Die sachgerechte Handhabe der europarechtskonformen Auslegung setzt fun-
dierte Kenntnisse des EU-Rechts voraus. Es geht zuvörderst darum zu reali-
sieren, dass ein schweizerischer Erlass ein Produkt des autonomen Nachvoll-
zugs darstellt; das mag insbesondere dann herausfordernd sein, wenn weder 
Wortlaut noch Materialien darüber hinreichend Auskunft geben.1147 Sodann 
geht es darum, den Normgehalt des dem schweizerischen Erlass zugrundelie-
genden EU-Rechtsakts zu eruieren. Dazu gehört das Studium der Praxis der 
unionalen und mitgliedstaatlichen Behörden; sofern die Faktenlage dazu dürf-
tig ist, geht es darum, den EU-Rechtsakt im Lichte der spezifisch unionsrecht-
lichen Auslegungselemente selbst auszulegen.1148 In der Schweiz bestehen im 
fachkundigen Umgang mit dem EU-Recht erhebliche Unterschiede: Zeitweise 
setzen sich die Behörden sorgfältig mit dem Recht und der Praxis in der EU 
auseinander; zeitweise verzichten die Behörden gänzlich auf eine Analyse des 
EU-Rechts. 

In einer Streitsache von 2003 war das BGer aufgerufen, Art. 333 OR, welcher im Rahmen 
des Swisslex-Pakets an das EU-Recht angepasst wurde, auszulegen und auf das Gebot 
der europakompatiblen Auslegung zurückzugreifen.1149 Es ging um die Frage, ob Art. 333 
OR auch im Konkurs eine solidarische Haftung des neuen Betriebsinhabers für Forderun-
gen der Arbeitnehmer bestimmt. Das BGer stellte fest, dass «sich weder der Wortlaut von 
Art. 333 Abs. 3 OR noch die Materialien explizit darüber [äussern], ob der Erwerber für vor 
der Betriebsübernahme fällig gewordene Lohnforderungen haftet, wenn die Übernahme 
aus einer Konkursmasse erfolgt».1150 Weiter kam es zum Schluss, dass «eine Solidarhaft 
des Erwerbers eines Betriebes aus der Konkursmasse im Sinne von Art. 333 Abs. 3 OR in 

KRAMER/ARNET, S. 359. 
S. zum abgelehnten Vorschlag, autonom nachvollzogenes Recht zu kennzeichnen, oben 
N. 401. 
S. zu diesen Auslegungselementen BIEBER/EPINEY/HAAG/KOTZUR, S. 285-289; OPPERMANN/
CLASSEN/NETTESHEIM, § 9 Rz. 165-186; OESCH, Europarecht, Rz. 489-511. 
BGE 129 III 335; s. zu diesem Urteil auch oben N. 410; zum Swisslex-Paket oben N. 398. 
Ibid., E. 5. 
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Auslegung contra verba legis auszuschliessen» ist.1151 Sodann wandte es sich der europa-
kompatiblen Auslegung zu. Im Zentrum stand die Richtlinie 77/187/EWG, deren Nachvoll-
zug Art. 333 OR bezweckte. Das BGer analysierte ein Urteil des EuGH zur Auslegung dieser 
Richtlinie, die Umsetzung und Praxis in ausgewählten EG-Mitgliedstaaten, die Revision der 
Richtlinie 77/187/EWG durch die Richtlinie 98/50/EG und den Erlass der Richtlinie 2001/
23/EG, mit der die Richtlinie 77/187/EWG aufgehoben wurde. Es kam zum Schluss: «Da 
der Schweizer Gesetzgeber für das Konkursverfahren ‹nichts anderes› im Sinne von Art. 5 
Abs. 1 der Richtlinie vorgesehen hat, bedeutet diese Regelung auf das schweizerische Recht 
übertragen, dass Art. 333 Abs. 3 OR, der eine autonome Satzung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 
Satz 2 der Richtlinie enthält, bei Übernahme eines Betriebes aus einer Konkursmasse nicht 
anwendbar ist. Auch eine europarechtskonforme Auslegung von Art. 333 Abs. 3 OR führt 
also zu dessen Nichtanwendbarkeit im Konkursfall (…).»1152 Es ist eindrücklich, mit welcher 
Akribie das BGer in casu die Rechtsentwicklung in der EWG/EG analysierte. 

417 Fundierte Kenntnisse des EU-Rechts sind auch deshalb wichtig, weil es für die 
Gerichte in der Schweiz nicht möglich ist, dem EuGH eine Frage über die Aus-
legung des EU-Rechts zur Vorabentscheidung vorzulegen. Dieses Recht ist den 
Gerichten der Mitgliedstaaten vorbehalten (Art. 267 AEUV).1153 

Das BVGer sistierte 2008/2009 ein Beschwerdeverfahren während rund zehn Monaten bis 
zur rechtskräftigen Erledigung eines vor dem EuGH hängigen Verfahrens. Der Rechtsstreit 
vor dem EuGH drehte sich um die Auslegung von gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen 
über die Schaffung von ergänzenden Schutzzertifikaten im Patentrecht, welche autonom 
in das schweizerische Patentgesetz (PatG) übernommen worden waren. Neckischerweise 
war die AHP Manufacturing BV sowohl im Verfahren vor dem BVGer als auch im Verfahren 
vor dem niederländischen Gericht, welches den EuGH um Vorabentscheidung ersuchte, als 
klägerische Partei beteiligt. Nach Verkündigung des Urteils des EuGH nahm das BVGer das 
Beschwerdeverfahren wieder auf und entschied den Rechtsstreit auch unter Berücksich-
tigung der Erwägungen des EuGH.1154 Dieses Vorgehen ist typisch für den Pragmatismus, 
den die schweizerischen Gerichte beim Umgang mit EU-Recht an den Tag legen. Sie tra-
gen unaufgeregt dazu bei, dass das ius commune europaeum auch in der Schweiz Fuss fasst. 
Das schweizerische Recht wird europäisiert. Es entsteht – in den Worten von Carl Bauden-
bacher – «a Swiss European Law».1155 

Ibid., E. 5.8. 
Ibid., E. 6. 
S. zum Postulat, dem BGer ein solches Recht (in Bezug auf die Auslegung der bilateralen 
Abkommen) einzuräumen, oben N. 91. 
Urteil AHP Manufacturing, C-482/07, EU:C:2009:501; Urteil des BVGer vom 13. September 
2010, B-3064/2008; s. dazu auch oben N. 412. 
C. BAUDENBACHER, Swiss Economic Law, S. 645. 

1151 

1152 

1153 

1154 

1155 

III. Europaverträgliche Auslegung

269





IV.  Spezialfälle 

A. Faktische Alternativlosigkeit 

418 Mitunter ist die Schweiz faktisch gezwungen, das eigene Recht an das unionale 
anzupassen. Damit sind Konstellationen gemeint, bei denen völkerrechtlich 
zwar keine Verpflichtung besteht, in Tat und Wahrheit aber auch keine wirkli-
che Entscheidungsautonomie vorhanden ist. Methodisch finden solche Anpas-
sungen unter dem Titel des autonomen Nachvollzugs statt. Gleichwohl er-
reicht die Angleichung an das EU-Recht eine neue Qualität. Namentlich – aber 
nicht ausschliesslich – wirtschaftspolitische Erwägungen lassen eine Anglei-
chung gleichsam als alternativlos erscheinen. Die folgenden Beispiele illustrie-
ren diese Sachzwänge. 

1. Datenschutzrecht 

419 Gemäss Art. 45 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 muss bei 
der Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland sichergestellt 
sein, dass das durch diese Verordnung und die Grundrechtecharta garantierte 
Schutzniveau für natürliche Personen nicht untergraben wird.1156 Auf der Basis 
von Art. 45 der Verordnung kann die Europäische Kommission beschliessen, 
dass ein Drittland ein angemessenes Schutzniveau gewährleistet (Angemes-
senheitsbeschluss). Datenübermittlungen in ein Land, für das ein solcher An-
gemessenheitsbeschluss besteht, bedürfen keiner weiteren Genehmigung. Die 
Europäische Kommission entschied 2000, dass dies in der Schweiz der Fall 
ist.1157 Dieser Beschluss ist für die schweizerische Wirtschaft von enormer Be-
deutung. Andernfalls würde der Datenaustausch mit Unternehmen und Kun-
den in der EU erschwert. Wenig überraschend herrscht in der Schweiz ein 
Grundkonsens, bei der Ausgestaltung des Datenschutzgesetzes (DSG) das 
unionale Datenschutzrecht – inkl. der durch die Organe der EU erfolgten Aus-
tarierung der mitunter kollidierenden Grundrechtsgewährleistungen (Schutz 
der Privatsphäre, Schutz personenbezogener Daten, Meinungs- und Informa-
tionsfreiheit, Wirtschaftsfreiheit) – zum Nennwert zu nehmen. Abweichungen 
sollen nur insoweit ins Auge gefasst werden, als damit die Angemessenheit des 

S. grundlegend NAEF, Data Protection, S. 115-230. 
Entscheidung der Kommission vom 26. Juli 2000 gemäss der Richtlinie 95/46/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Schutzes personen-
bezogener Daten in der Schweiz, K(2000) 2304. 

1156 

1157 
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Schutzniveaus nicht gefährdet wird. Das Bundesamt für Justiz skizzierte die 
Ausgangslage für die Totalrevision des DSG vor zehn Jahren wie folgt: 

«Der Datenverkehr steht diesbezüglich [gegenüber Drittstaaten] grundsätzlich unter der 
Voraussetzung, dass die EU das Datenschutzniveau der Schweiz als angemessen anerkennt 
(Angemessenheitsentscheidung), was gegenwärtig der Fall ist. Will die Schweiz diesen Sta-
tus beibehalten, hat sie somit alles Interesse daran, ihre Datenschutzvorschriften zu stär-
ken und der europäischen Gesetzgebung anzugleichen, auch wenn nicht eine wörtliche 
Anpassung an den Entwurf zur EU-Datenschutz-Grundverordnung erforderlich ist.»1158 

420 Vor diesem Hintergrund kommt den Urteilen Schrems I und Schrems II des 
EuGH von 2015 und 2020 besondere Bedeutung zu. Im Urteil Schrems I von 
2015 erklärte der EuGH die Entscheidung der Europäischen Kommission, wo-
nach die Vereinigten Staaten im Rahmen des Safe Harbor-Programms ein an-
gemessenes Schutzniveau für die Übermittlung personenbezogener Daten ge-
währleisteten, ungültig.1159 In der Folge einigten sich die Kommission und die 
Vereinigten Staaten auf einen neuen Rahmen für die transatlantische Über-
mittlung von Daten, den EU-US-Privacy Shield.1160 Nach Ansicht der Kommis-
sion wurden mit dem neuen Privacy Shield die Defizite ausgemerzt, welche 
der EuGH im Urteil Schrems I beim Safe Harbor-Programm identifiziert hatte. 
Dieser Ansicht widersprach der EuGH im Urteil Schrems II von 2020; er er-
klärte den Beschluss der Kommission, wonach die Vereinigten Staaten im Rah-
men des Privacy Shield ein angemessenes Schutzniveau gewährleisteten, für 
ungültig.1161 Die Europäische Kommission und die Vereinigten Staaten handel-
ten in der Folge das neue Data Privacy Framework aus, womit die vom EuGH 
gerügten grundrechtlichen Defizite nach Lesart der Kommission ausgemerzt 
sein sollten; es trat Mitte 2023 in Kraft.1162 

421 Die Schweiz schloss mit den Vereinigten Staaten 2008 ein Safe Harbor-Ab-
kommen ab.1163 Dieses Abkommen war mit dem Safe Harbor-Programm, wel-
ches dem Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission von 2000 
zugrunde lag, inhaltlich weitgehend identisch. Das Schrems I-Urteil des EuGH 
führte allerdings auch in der Schweiz zu einem Umdenken. Nach der Veröf-
fentlichung dieses Urteils erklärte der Eidgenössische Datenschutz- und Öf-

Bundesamt für Justiz, Normkonzept zur Revision des Datenschutzgesetzes: Bericht der 
Begleitgruppe Revision DSG, 29. Oktober 2014, S. 5-6; vgl. auch Botschaft Totalrevision 
Datenschutzgesetz, S. 6965. 
Urteil Schrems, C-362/14, EU:C:2015:650. 
S. für den Angemessenheitsbeschluss der Kommission C(2016) 4176 final. 
Urteil C-311/18, Facebook Ireland und Schrems, EU:C:2020:559. 
Durchführungsbeschluss (EU) 2023/1795; es ist absehbar, dass auch dieser Beschluss wie-
derum vom EuGH überprüft werden wird, s. PRANTL, passim. 
SR 0.235.233.6. 
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fentlichkeitsbeauftragte (EDÖB), dass er das Safe Harbor-Abkommen zwischen 
der Schweiz und den Vereinigten Staaten nicht mehr als genügende Rechts-
grundlage für die Übermittlung von Personendaten in die Vereinigten Staaten 
betrachte, weil auch dieses Abkommen «unter dem Aspekt der Verhältnismäs-
sigkeit von Grundrechtseingriffen und der verfassungsmässigen Verfahrens-
garantien aus Schweizer Sicht problematisch» sei; mit Blick auf das Verhältnis 
zur EU kam der EDÖB zu folgendem Schluss: 

«Auch wenn die Ungültigerklärung des Kommissionsentscheids betreffend EU Safe Harbor 
Framework durch [den] EuGH das Schweizer Abkommen nicht direkt betrifft, wird es nicht 
möglich sein, dass die Schweiz in der Sache eine andere Haltung vertritt und am U.S.-Swiss 
Safe Harbor Framework unverändert festhält. Nebst den (…) Risiken für die Grundrechte 
betroffener Personen aus der Schweiz könnte ein solches Vorgehen auch zur Konsequenz 
haben, dass die EU ihre Angemessenheitserklärung zum Datenschutzniveau in der Schweiz 
aufhebt. (…) Eine Aufhebung der Angemessenheitserklärung hätte schwerwiegende Kon-
sequenzen für den freien Austausch von Personendaten mit EU-Staaten und könnte zur 
Isolation der Schweiz führen.»1164 

422 Im Nachgang zu den Verhandlungen zwischen der EU und den Vereinigten 
Staaten, welche zum Abschluss des Privacy Shield führten, erklärten auch die 
Schweiz und die Vereinigten Staaten den Privacy Shield im Verhältnis zwi-
schen ihnen für anwendbar.1165 Der EuGH hatte hierfür den Boden gelegt. Die 
Schweiz profitierte vom Urteil Schrems I, dessen präjudizielle Wirkung weit 
über die EU hinausstrahlte. Ohne entsprechende Vorleistung des EuGH wäre 
die Schweiz demgegenüber kaum in der Lage gewesen, die Vereinigten Staa-
ten zu einer Privacy Shield-ähnlichen Lösung zu motivieren. Auch wäre ein 
solcher autonomer «Vorvollzug» zumindest aus wirtschaftlicher Sicht kaum 
ratsam gewesen. Nach dem Urteil des EuGH von 2015 blieb der Schweiz fak-
tisch aber keine andere Wahl, als die Regelung der Datenübermittlung gegen-
über den Vereinigten Staaten europakompatibel auszugestalten. Dasselbe 
Muster war nach dem Schrems II-Urteil des EuGH zu erwarten. Ein Festhalten 
am Swiss-US-Privacy Shield hätte die Erneuerung des Angemessenheitsbe-
schlusses der Europäischen Kommission in Bezug auf das Schutzniveau in der 
Schweiz gefährdet. Wenig überraschend kam der EDÖB im September 2020 
zum Schluss, dass «das Privacy Shield Regime trotz der Gewährung von be-
sonderen Schutzrechten für Betroffene in der Schweiz kein adäquates Schutz-
niveau für Datenbekanntgaben von der Schweiz an die USA gemäss Bundesge-

Bericht und Empfehlungen an den Bundesrat vom 14. Oktober 2015 (…) betr. U.S.-Swiss 
Safe Harbor Framework, S. 3. 
Vgl. Pressemitteilung des EDÖB vom 11. Januar 2017, Swiss-US Privacy Shield: neuer Rah-
men für Datenübermittlungen in die USA. 
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setz über den Datenschutz (DSG) bietet».1166 Tatsächlich kam der Bundesrat 
im August 2024 zum Schluss, dass das neue Data Privacy Framework einen si-
cheren Austausch von Personendaten zwischen der Schweiz und den zertifi-
zierten US-Unternehmen ermöglicht, und passte die Datenschutzverordnung 
an.1167 

Auch im Datenschutzrecht gilt, wie meist in der Juristerei: Keine Regel ohne Ausnahme. 
Bemerkenswerterweise hat sich die Schweiz in einem praktisch relevanten datenschutz-
rechtlichen Aspekt der Praxis des EuGH bis heute nicht angenähert: Sie hat die EuGH-
Rechtsprechung zur Unzulässigkeit der Vorratsdatenspeicherung nicht übernommen.1168 

Das BGer hat 2018 eine Beschwerde gegen die in der Schweiz geltende Datenspeicherung 
auf Vorrat abgewiesen; dabei hat es die damals bereits ergangenen EuGH-Urteile zwar 
analysiert und ausgeführt, dass diese «nicht bedeutungslos» seien; es kam in Bezug auf 
die Verhältnismässigkeit aber zu einem gegenteiligen Schluss und folgerte, dass die EMRK 
nicht verletzt ist.1169 Diese Streitsache ist zurzeit in Strassburg hängig. 

423 Die Europäische Kommission hat 2024 bestätigt, dass die Schweiz ein ange-
messenes Schutzniveau gewährleistet, und den Angemessenheitsbeschluss 
von 2000 erneuert.1170 Die Europäische Kommission ist verpflichtet, die Ent-
wicklungen in Drittländern fortlaufend zu überwachen und bei Bedarf Ange-
messenheitsbeschlüsse zu widerrufen (Art. 45 Abs. 4 und Abs. 5 der Daten-
schutz-Grundverordnung). Nach allgemein vorherrschender Ansicht besteht 
unionsrechtlich kein Anspruch auf eine Verlängerung, auch wenn das Dritt-
land überzeugt ist, über ein angemessenes Schutzniveau zu verfügen.1171 

2. Finanzmarktrecht 

424 Ein ähnliches Muster zeigt sich im Finanzmarktrecht.1172 Der EU-Gesetzgeber 
erliess im letzten Jahrzehnt mehrere neue Rechtsakte zur Regelung der 

Pressemitteilung des EDÖB vom 8. September 2020, Privacy Shield CH-USA bietet nach 
Auffassung des EDÖB kein adäquates Datenschutzniveau; s. auch Stellungnahme des 
EDÖB zur Übermittlung von Personendaten in die USA und weitere Staaten ohne ange-
messenes Datenschutzniveau i.S.v. Art. 6 Abs. 1 DSG vom 8. September 2020. 
Vgl. Ziff. 44 des Anhangs 1 der DSV; zum Ganzen PRANTL, passim. 
Urteil Digital Rights Ireland und Seitlinger, C-293/12 und C-594/12, EU:C:2014:238; s. 
zur jüngeren EuGH-Praxis zur Vorratsdatenspeicherung SCHWEIZER/STRIEGEL, Art. 13 BV 
Rz. 124. 
Urteil des BGer vom 2. März 2018, 1C_598/2016, E. 8.2.2. 
Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die erste Über-
prüfung der Wirkungsweise der Angemessenheitsfeststellungen gemäss Artikel 25 Ab-
satz 6 der Richtlinie 95/46/EG vom 15. Januar 2024, COM/2024/7 final. 
NAEF, Data Protection, S. 157. 
S. zur europakompatiblen Ausgestaltung des schweizerischen Finanzmarktrechts umfas-
send SCHÄREN, S. 534-733; SETHE, Rechtsangleichung, passim. 
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Märkte für Finanzinstrumente und der Marktinfrastruktur. Dazu gehören die 
Verordnung (EU) 648/2012 (EMIR), die Verordnung (EU) 600/2014 (MiFIR) und 
die Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II). Diese Rechtsakte bezwecken, die Trans-
parenz zu erhöhen, den Anlegerschutz zu verbessern und den Wettbewerb zu 
stärken. Sie ermächtigen die Europäische Kommission, Gleichwertigkeitsbe-
schlüsse in Bezug auf die Rechtslage in Drittstaaten zu erlassen, um Marktteil-
nehmerinnen und Marktteilnehmern aus diesen Drittstaaten Marktzugang zu 
gewähren:1173 

– Wertpapierfirmen in der EU müssen sicherstellen, dass ihre Handelsge-
schäfte mit Aktien, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelas-
sen sind oder an Handelsplätzen gehandelt werden, an einem geregelten 
Markt oder im Rahmen eines multilateralen Handelssystems (MTF), eines 
systematischen Internalisierers oder an einem Drittlandhandelsplatz, der 
von der Europäischen Kommission als gleichwertig eingestuft wird, getä-
tigt werden (vgl. Art. 23 MiFIR, Art. 25 Abs. 4 MiFID II). Im letzteren Fall 
prüft die Kommission, ob die Anforderungen an die Tätigkeit von Han-
delsplätzen und die Beaufsichtigung und Durchsetzung in einem Dritt-
land mit den unionsrechtlichen Vorgaben gleichwertig sind. Die Kommis-
sion bejahte die Gleichwertigkeit des Rechts- und Aufsichtsrahmens, der 
für die beiden Börsen in der Schweiz, die SIX Swiss Exchange AG und die 
BX Swiss AG gilt, für das Jahr 2018.1174 Ende 2018 bestätigte die Kommis-
sion diesen Beschluss, befristete die Verlängerung bis zum 30. Juni 2019 
und kündigte an, die weitere Verlängerung vom Gang der Verhandlungen 
über ein institutionelles Abkommen abhängig zu machen: 
«Dieser Beschluss trägt auch den Schlussfolgerungen des Rates vom 28. Februar 2017 
Rechnung, wonach eine Voraussetzung für die weitere Entwicklung des sektorbezogenen 
Ansatzes mit der Schweiz nach wie vor die Schaffung eines gemeinsamen institutionellen 
Rahmens für bestehende und künftige Abkommen über die Beteiligung der Schweiz am 
Binnenmarkt der EU ist. Bei der Entscheidung über eine etwaige Verlängerung dieses Be-
schlusses hat die Kommission dem Stand der Fortschritte Rechnung getragen, die mit Blick 
auf ein Abkommen zur Schaffung eines solchen gemeinsamen institutionellen Rahmens er-
zielt wurden. Die Verhandlungsführer der EU und der Schweiz haben sich auf einen voll-
ständigen Entwurf des Abkommens geeinigt. Der Schweizer Bundesrat hat dieses Abkom-
men zur Kenntnis genommen und beschlossen, einen Konsultationsprozess einzuleiten, 
der bis zum Frühjahr 2019 andauern wird.»1175 

S. zum Ganzen Mitteilung der Kommission, Gleichwertigkeit im Bereich der Finanzdienst-
leistungen, COM(2019) 349 final; SCHÄREN, S. 336-433; AMMAN, S. 143-291. 
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2441; s. zur Handelsplatzregulierung und zur Börsen-
saga mit der Schweiz SCHÄREN, S. 721-729. 
Durchführungsbeschluss (EU) 2018/2047. 
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Im Juni 2019 entschied die Kommission, den Gleichwertigkeitsbeschluss 
nicht mehr zu verlängern. Aktien von börsenkotierten Unternehmen aus 
der EU können seither nicht mehr an den Börsen in der Schweiz ge-
handelt werden. Die Schweiz ihrerseits erliess die Verordnung über die 
Anerkennung ausländischer Handelsplätze für den Handel mit Beteili-
gungspapieren von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz; demnach ist es 
Handelsplätzen mit Sitz in der EU untersagt, den Handel mit Aktien von 
Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz anzubieten oder diesen Handel 
zu ermöglichen.1176 Gleichzeitig sollen EU-Wertpapierfirmen an Schwei-
zer Handelsplätzen auch ohne EU-Börsenäquivalenz weiterhin Schweizer 
Aktien handeln können. 2024 wurde diese Schutzmassnahme ins Geset-
zesrecht überführt (Art. 41a-41c FinfraG). Diese Massnahme der Schweiz 
mag kurzfristig sinnvoll sein; «der grosse Knall ist ausgeblieben».1177 Län-
gerfristig hat die Schweiz aber kaum ein Interesse daran, den Börsenhan-
del gleichsam künstlich auf die EU und die Schweiz aufzuteilen und zu 
regionalisieren; dasselbe dürfte auch für die EU gelten. 

– Die Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen gegenüber ge-
eigneten Gegenparteien und professionellen Kunden durch Drittlandun-
ternehmen ohne Zweigniederlassung ist in der EU nur möglich, sofern die 
Europäische Kommission zum Schluss kommt, dass die Finanzmarktregu-
lierung des Drittstaats aufsichtsrechtlich äquivalent ist (Art. 46-47 MiFIR). 
Wenig überraschend orientieren sich folglich das Finanzmarktinfrastruk-
turgesetz (FinfraG) sowie – in Teilen – das Finanzdienstleistungsgesetz 
(FIDLEG) und das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) an den europäischen Re-
gelungen. In der Botschaft zum FIDLEG und FINIG äusserte sich der Bun-
desrat wie folgt: 
«Die beschriebenen Abweichungen der vorgelegten Gesetzesentwürfe gegenüber den eu-
ropäischen Normen zur Finanzmarktregulierung lassen sich auf eine Berücksichtigung der 
besonderen Eigenschaften des Schweizer Finanzmarkts zurückführen. Die vorgeschlage-
nen Vorschriften enthalten jedoch grundsätzlich keine Vorschriften, die über die Anforde-
rungen der europäischen Regelwerke hinausgehen. Sie stellen kein Hindernis für eine all-
fällige Äquivalenzanerkennung der Schweiz unter der Verordnung MiFIR dar.»1178 

Das Parlament hat die Entwürfe in der Folge zwar in mehrfacher Weise 
abgeändert und dabei vereinzelt auch Elemente eingeführt, welche nicht 
gleichwertig mit den unionalen Vorgaben sind.1179 Gleichwohl war auch im 

SR 958.2. 
NZZ vom 9. August 2019. 
Botschaft FIDLEG und FINIG, S. 8939-8940; vgl. auch Botschaft FinfraG, S. 7509-7512. 
S. JUTZI/WESS/SIERADZKI, passim; SETHE, MiFIR, passim; ferner auch SCHÜRGER, S. 158-211, 
zu Gleichwertigkeitsvorgaben im schweizerischen Recht. 
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Parlament das Bestreben spürbar, die Anerkennung der Gleichwertigkeit 
durch die Kommission nicht zu gefährden.1180 Der damit einhergehende 
Marktzugang ist schlicht zu bedeutsam. Die Anpassungen an die Rechts-
akte der EU erweisen sich vor diesem Hintergrund faktisch als alterna-
tivlos. Eine eigene vorurteilslose Auseinandersetzung mit den zentralen 
Rechtsfragen findet nurmehr innerhalb der Leitplanken statt, welche vom 
EU-Recht vorgegeben werden. 

425 Analog zum Datenschutzrecht ist auch im Bereich des Finanzmarktrechts da-
von auszugehen, dass die Europäische Kommission unionsrechtlich nicht ver-
pflichtet ist, einen Gleichwertigkeitsbeschluss zu erlassen, wenn ein Drittland 
über eine äquivalente Regulierung verfügt.1181 

Unter Umständen setzt das GATS dem Spielraum der Europäischen Kommission beim Er-
lass von Gleichwertigkeitsbeschlüssen Schranken (Art. II und Art. VII GATS, Anhang über 
Finanzdienstleistungen). Sofern die Kommission den regulatorischen Rahmen eines WTO-
Mitglieds als gleichwertig akzeptiert, mögen andere WTO-Mitglieder eine nicht weniger 
vorteilhafte Behandlung einfordern, wenn sie darlegen können, dass sie die Voraussetzun-
gen der Gleichwertigkeit ebenfalls erfüllen.1182 

426 2019 legte die Europäische Kommission – nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
der Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen der EU zum Vereinigten 
Königreich – eine Neubeurteilung ihres Ansatzes zur Gleichwertigkeit von Re-
gulierungssystemen im Bereich der Finanzdienstleistungen vor.1183 Sie wies 
ausdrücklich darauf hin, dass sie bei der Prüfung der Gleichwertigkeit auch 
den «allgemeinen politischen Kontext» zu einem Drittstaat berücksichtigt. Da-
mit mutiert das Instrument des Gleichwertigkeitsbeschlusses zu einem In-
strument, mit dem gegenüber Drittstaaten auch weitere politische Interessen 
verfolgt werden, welche mit finanzdienstleistungsrechtlichen Belangen nicht 
oder nur am Rand zusammenhängen.1184 Die trostlose Saga der verweigerten 

S. zu abgeschlossenen und pendenten Äquivalenzverfahren SCHÄREN, S. 681-696; 
EMMENEGGER/BIGLER, S. 173-174; SCHÄREN/JUTZI, Einfluss, passim; Bundesrat, Lagebeurtei-
lung, S. 22, wonach die Schweiz im Finanzdienstleistungsbereich «einige Gleichwertig-
keitsanerkennungen erhalten [hat], andere – und wichtige – aber nicht»; zum Desiderat 
der Schweiz, im Rahmen des Dialogs über die Finanzmarktregulierung auch die Äquivalen-
zen zu thematisieren, Verhandlungsmandat der Schweiz, Ziff. 17. 
Mitteilung der Kommission, Gleichwertigkeit im Bereich der Finanzdienstleistungen, 
COM(2019) 349 final; SCHÄREN, S. 392-418, zum Rechtsschutz gegen Äquivalenzverfahren 
und zum nicht unbeschränkten Ermessens- und Beurteilungsspielraum der Kommission. 
S. SCHÄREN, S. 419-429. 
COM(2019) 349 final. 
S. SCHÄREN, S. 661, wonach zwischen den Interessen der EU – die Äquivalenz dient primär 
europäischen Regelungszielen – und der Schweiz – Äquivalenz als Mittel zur Sicherung 
des Marktzugangs in Europa – «ein rechtspolitischer Interessengegensatz» besteht; er 
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Börsenäquivalenz könnte sich in anderen Bereichen des Finanzdienstleis-
tungsrechts wiederholen, womit der Gestaltungsspielraum der Schweiz noch 
stärker als bis anhin auch in anderen Politikbereichen eingeschränkt würde. 

3. Covid-19: Ausfuhr persönlicher Schutzausrüstung 

427 Die Europäische Kommission unterstellte bei der Bekämpfung der durch Co-
vid-19 ausgelösten epidemiologischen Krise die Ausfuhr von bestimmten Ge-
genständen im Bereich der medizinischen Schutzausrüstung einer speziellen 
Ausfuhrgenehmigung.1185 Dabei handelte es sich um Produkte, welche notwen-
dig waren, «um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern und die 
Gesundheit des medizinischen Personals zu schützen, das infizierte Patienten 
behandelt» (Erwg. 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/402). Von der 
Genehmigungspflicht ausgenommen wurden – wenngleich erst eine Woche 
später – Ausfuhren in die EWR-EFTA-Mitgliedstaaten, in die in Anhang II AEUV 
aufgeführten überseeischen Länder und Hoheitsgebiete, in die Färöer, nach 
Andorra und San Marino, in die Vatikanstadt sowie in die Schweiz.1186 Im Ge-
genzug forderte die Kommission diese Länder und Gebiete auf, die Ausfuhr 
dieser Gegenstände ebenfalls zu kontrollieren, und erwähnte in den Erwä-
gungsgründen ein – nicht weiter spezifiziertes – Kriterium der Angemessen-
heit der Kontrolltätigkeit: 

«4. Die Behörden der ausgenommenen Länder und Gebiete sollten angemessene Garantien 
dafür bieten, dass sie ihre eigenen Ausfuhren der betreffenden Produkte kontrollieren, da-
mit das mit der Durchführungsverordnung (EU) 2020/402 verfolgte Ziel nicht untergraben 
wird. Die Kommission sollte diesen Aspekt aufmerksam verfolgen.» 

428 Die Schweiz führte in der Folge ebenfalls eine Ausfuhrbewilligung für die von 
der EU-Verordnung erfassten Produkte ein; davon ausgenommen wurden 
Ausfuhren in die EU und in die weiteren Länder und Gebiete, welche die EU 
von der Genehmigungspflicht ausgenommen hatte, «soweit die Reziprozität 
gewährleistet ist» (Art. 10d der Covid-19-Verordnung 2).1187 Der Bundesrat ver-

kommt zum Schluss, dass die Gewährung des Marktzugangs «nicht vom Ausmass der 
Rechtsangleichung [abhängt], sondern von politischen Faktoren ausserhalb des rechtli-
chen Rahmens. Im Vordergrund steht die Verknüpfung von Äquivalenzbeschlüssen mit 
institutionellen Fragen der bilateralen Beziehungen.», ibid., S. 819; ähnlich AMMANN, 
S. 607-608, wonach die materiell-rechtliche Gleichwertigkeit nicht der wichtigste Ent-
scheidfaktor ist; ein Äquivalenzbeschluss gemäss Art. 47 MiFIR in Bezug auf die Schweiz 
wird vielmehr «– wenn überhaupt – im Rahmen eines politischen ‹Kuhhandels› zustande 
kommen». 
Durchführungsverordnung (EU) 2020/402; s. auch TOBLER, COVID-19, S. 145-146. 
Durchführungsverordnung (EU) 2020/426. 
SR 818.101.24. 
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folgte mit der Einführung dieser Ausfuhrbewilligung ein doppeltes Ziel: Zum 
einen ging es darum sicherzustellen, dass das eigene medizinische Personal 
und weitere Personen in der Schweiz Zugang zu solchen Schutzausrüstungen 
hatten. Zum anderen ging es darum, den Handel mit diesen Produkten zwi-
schen der EU und der Schweiz nicht zu erschweren; im Vordergrund standen 
diesfalls – im Unterschied zum Datenschutzrecht und zum Finanzmarktrecht 
– nicht wirtschaftliche Gründe, sondern Anliegen des Gesundheitsschutzes 
und der Krisenbekämpfung. 

Die Schweiz war während der Covid-19-Pandemie auch bei der Wiederherstellung des 
freien Personenverkehrs auf einen Gleichwertigkeitsbeschluss der Europäischen Kom-
mission angewiesen. Letztere anerkannte 2021 die Gleichwertigkeit der von der Schweiz 
ausgestellten Covid-19-Zertifikate mit den in der EU ausgestellten Zertifikaten mit dem 
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1126. Dieser Spezialfall einer (formell) autonomen An-
lehnung an das Recht der EU erfolgte zumindest im Dunstkreis des Schengen-Besitz-
stands.1188 

B. Cassis de Dijon-Prinzip 

429 Die Politik des autonomen Nachvollzugs wurde 2010 um eine neue Dimension 
erweitert. Im Rahmen der Revision des Bundesgesetzes über die technischen 
Handelshemmnisse (THG) führte die Schweiz das Herkunftsortsprinzip (Cassis 
de Dijon-Prinzip) für Waren aus dem EWR ein: Produkte, welche nach den Vor-
schriften des EU-Rechts (im harmonisierten Bereich) oder des EU- oder EWR/
EFTA-Herkunftslandes (im nicht-harmonisierten Bereich) hergestellt und dort 
rechtmässig in Verkehr gebracht worden sind, können gemäss Art. 16a THG 
auch in der Schweiz ohne weitere Prüfung eingeführt und verkauft werden.1189 

Das ist praktisch bedeutsam, wenn der schweizerische Gesetz- oder Verord-
nungsgeber technische Vorschriften der EU nicht autonom ins schweizerische 
Recht übernommen hat und damit nicht ohnehin eine parallele Rechtslage be-
steht.1190 Vorbehalten bleiben die Anforderungen an die Produktinformation; 
diese muss grundsätzlich in mindestens einer schweizerischen Amtssprache 
abgefasst sein (Art. 4a und Art. 16e THG). Art. 16a Abs. 2 THG sieht Ausnahme-
fälle vor.1191 Für Lebensmittel gilt eine Sonderregelung: Lebensmittel, welche 

S. oben N. 271. 
S. zum Ganzen STADELHOFER/ZIRLICK, passim; DIEBOLD/RÜTSCHE, § 2 Rz. 531-534; HERREN, 
passim; KELLERHALS/BAUMGARTNER, passim; ZÄCH, Cassis de Dijon, passim; ZÄCH/HEIZMANN, 
Anwendung, passim. 
Weiter beschränkt sich der Anwendungsbereich von Art. 16a Abs. 1 THG auf die zwischen 
der Schweiz und dem EU/EWR-Binnenmarkt nicht-harmonisierten Bereiche, BGE 143 II 
518, E. 5.4. 
S. unten N. 430. 

1188 

1189 

1190 
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im EWR rechtmässig in Verkehr gesetzt worden sind, die Bestimmungen der 
schweizerischen Lebensmittelgesetzgebung aber nicht erfüllen, bedürfen ei-
ner speziellen Bewilligung für den Vertrieb in der Schweiz (Art. 16c und Art. 16d
THG). Diese Bewilligung wird in Form einer Allgemeinverfügung erteilt. 

Auf diese Weise können etwa Schinken aus Italien (Prosciutto cotto) mit einem höheren 
Wassergehalt als in der Schweiz erlaubt und verdünnter Obstsaft aus Dänemark (Cider) 
mit einem geringeren Fruchtsaftanteil als in der Schweiz vorgeschrieben auch hierzulande 
rechtmässig vertrieben und verkauft werden.1192 Auch nikotinhaltige E-Zigaretten können 
auf der Grundlage des Cassis de Dijon-Prinzips in der Schweiz verkauft werden.1193 Gleich-
zeitig führte die Revision der Lebensmittelgesetzgebung von 2017 und die damit einherge-
hende weitere Anpassung des schweizerischen Rechts an dasjenige der EU dazu, dass das 
Cassis de Dijon-Prinzip nach Massgabe des THG an Bedeutung verliert. 

430 Die schweizerische Lösung unterscheidet sich mehrfach vom Cassis de Di-
jon-Prinzip, wie es im europäischen Binnenmarkt entwickelt wurde. Es han-
delt sich um systembedingte Abweichungen, welche sich aus dem Umstand 
ergeben, dass die Schweiz institutionell nicht in die EU oder den EWR einge-
bunden ist. Die Anpassung an die hiesigen Bedürfnisse widerspiegelt «helveti-
schen Eigensinn und Pragmatismus» – Cassis de Dijon wird zu «Cassis de 
Berne»1194 oder «Cassis de Dijon on the rocks»1195. So führt die autonome Ein-
führung dazu, dass der erleichterte Marktzugang nur einseitig, d.h. zugunsten 
von Produkten, welche aus dem EWR in die Schweiz eingeführt werden, wirkt. 
Schweizerische Produkte und ihre Hersteller profitieren nicht von einem er-
leichterten Marktzugang im EWR. Die Schweiz hat diesen Nachteil – unter 
Verzicht auf die handelspolitische Maxime der Reziprozität – mit Blick auf die 
erhofften Vorteile bewusst in Kauf genommen.1196 Weiter erfasst die schweize-
rische Variante des Cassis de Dijon-Prinzips sowohl Produkte, welche gestützt 
auf unionsrechtliche Produktevorschriften rechtmässig in Verkehr gesetzt 
worden sind, als auch Produkte, welche – bei unvollständiger oder fehlender 
Harmonisierung – den technischen Vorschriften eines EU- oder EWR-EFTA-
Mitgliedstaats entsprechen. Schliesslich hat die Tatsache, dass die Schweiz 

S. für eine Übersicht über die erteilten Allgemeinverfügungen www.blv.admin.ch und Link 
zu Cassis de Dijon/Gesuche und Allgemeinverfügungen. 
S. www.blv.admin.ch und Link zu Cassis de Dijon. Mit der Tabakprodukterichtlinie 2014/
40/EU wurden die technischen Vorschriften zu E-Zigaretten in der EU harmonisiert. Ni-
kotinhaltige E-Zigaretten, welche die Vorgaben dieser Richtlinie erfüllen, können auch in 
der Schweiz in Verkehr gebracht werden. 
COTTIER/HERREN, S. 275. 
TOBLER, Cassis de Dijon, S. 569. 
Vgl. zu einer ersten – positiven – Einschätzung der Auswirkungen des Cassis de Di-
jon-Prinzips in der Schweiz Bericht des SECO vom April 2013, www.seco.admin.ch und 
Link zu Aussenwirtschaft/Technische Handelshemmnisse. 

1192 

1193 

1194 

1195 

1196 
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das Cassis de Dijon-Prinzip autonom eingeführt hat, zur Folge, dass sie ebenso 
autonom über die Ausnahmen entscheidet. Das Cassis de Dijon-Prinzip gilt ge-
mäss Art. 16a Abs. 2 THG nicht für i) Produkte, die einer Zulassungs- oder An-
meldepflicht unterliegen (z.B. Arzneimittel); ii) Produkte, die einer vorgängi-
gen Einfuhrbewilligung bedürfen oder einem Einfuhrverbot unterliegen (z.B. 
Kriegsmaterial oder Güter aus Ländern, gegen welche die Schweiz Sanktionen 
erlassen hat); iii) Produkte, für welche der Bundesrat aus überwiegenden öf-
fentlichen Interessen eine Ausnahme beschliesst.1197 

Zu den Produkten, welche nach Massgabe von Art. 2 VIPaV bei der Einfuhr in die Schweiz 
nicht vom Cassis de Dijon-Prinzip profitieren, gehören etwa Reinigungsmittel, welche 
Phosphat enthalten, und Eier aus in der Schweiz nicht zugelassener Käfighaltung von Hüh-
nern ohne Deklaration. – Die schweizerischen Gerichte haben sich in einer Vielzahl von 
Fällen zur Auslegung des helvetisierten Cassis de Dijon-Prinzips geäussert, insbesondere 
zur Konkurrentenklage gegen Allgemeinverfügungen bei Lebensmitteln und zu Massnah-
men der Marktüberwachung.1198 

431 Methodisch und inhaltlich geht die einseitige Einführung des Cassis de Dijon-
Prinzips über die bisherige Politik des autonomen Nachvollzugs hinaus. Sie hat 
eine neue Epoche dynamischer Anpassung eingeläutet. Das Cassis de Di-
jon-Prinzip beinhaltet auch in seiner helvetisierten Form naturgemäss eine 
prospektive Komponente: Es erfasst auch künftige Änderungen von Produkte-
vorschriften. Dabei gilt die unbesehene Anerkennung neuen Rechts nicht nur 
in Bezug auf die EU. Sie umfasst im nicht-harmonisierten Bereich auch die 
Entwicklungen in den EU- und EWR-EFTA-Mitgliedstaaten. Damit wird ein 
hohes Mass an Vertrauen in diese Rechtsordnungen zum Ausdruck gebracht. 
Im praktischen Ergebnis bricht die Einführung des Cassis de Dijon-Prinzips 
mit dem souveränitätspolitisch begründeten Kardinalsprinzip der schweizeri-
schen Integrationspolitik, wonach europäisches Recht nur statisch, d.h. ge-
stützt auf die Rechtslage an einem Stichtag, Eingang in das schweizerische 
Recht findet. Im Anwendungsbereich des Cassis de Dijon-Prinzips besteht zu-
mindest aus der Perspektive der Schweiz auch ohne fortlaufende Gesetzes- 
und Verordnungsanpassungen eine parallele Rechtslage. Die Schweiz hat im 
Warenverkehr damit einen Integrationsgrad erreicht, welcher über tradierte 
Vorstellungen hinausreicht. 

Durch die konsequente Anwendung des Cassis de Dijon-Prinzips zugunsten von Produkten 
aus dem EWR besteht mitunter die Gefahr einer Inländerdiskriminierung (discrimination 

S. Verordnung über das Inverkehrbringen von nach ausländischen technischen Vorschrif-
ten hergestellten Produkten und über deren Überwachung auf dem Markt, VIPaV, 
SR 946.513.8; die Ausnahmeliste des Bundesrates ist regelmässig auf ihre Aktualität und 
Opportunität zu überprüfen, STADELHOFER/ZIRLICK, Art. 16a Rz. 9. 
S. zum Ganzen DIEBOLD/LUDIN, passim; STADELHOFER/ZIRLICK, Art. 20a Rz. 1-10. 

1197 

1198 
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à rebours). Aus diesem Grund lässt das THG schweizerischen Produzentinnen und Pro-
duzenten die Wahl, ob sie ihre Produkte gestützt auf das schweizerische Recht oder ge-
stützt auf das EU-Recht oder das Recht eines EU- oder EWR-EFTA-Mitgliedstaats herstel-
len möchten (vgl. Art. 16a THG [für Produzenten, welche auch für den Export in die EU 
produzieren] und Art. 16b THG [für Produzenten, welche nur für den inländischen Markt 
produzieren]), sofern das schweizerische Recht nicht ohnehin bereits autonom an dasje-
nige der EU angepasst worden ist.1199 Eine bemerkenswerte Konstellation: Ein Produzent 
in der Schweiz produziert für die Konsumentinnen in der Schweiz – auf der Grundlage eu-
ropäischen Rechts! 

Die freie Rechtswahl gilt allerdings nur für technische Vorschriften i.S.v. Art. 3 lit. b THG, 
nicht auch für Vorschriften, welche sich etwa auf die Herstellung eines Produktes bezie-
hen (wie Vorschriften über den Arbeitnehmendenschutz oder Luftreinhaltevorschriften), 
STADELHOFER/ZIRLICK, Art. 16b Rz. 4. 

1199 
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I.  Weiterführung des bilateralen Wegs 

432 Die Doppelstrategie der völkerrechtlichen Anbindung qua sektorieller Abkom-
men und der selbstgewählten Anpassung im Zuge des autonomen Nachvoll-
zugs hat sich für die Schweiz bewährt. Sie wird vielerorts als schweizerischer 
Königsweg betrachtet, welcher politisch von Volk und Ständen getragen wird 
und inhaltlich die gewünschten Resultate liefert: 

– Der bilaterale Weg wurde von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
in Referendumsabstimmungen diverse Male bestätigt.1200 Verfassungs-
rechtlich wurde die Frage des Verhältnisses der Schweiz zu Europa bei 
zwei Volksinitiativen von 1997 und 2001 aufgeworfen. Sowohl die Volks-
initiative «EU-Beitrittsverhandlungen vors Volk!», welche den Abbruch 
bisher eingeleiteter Beitrittsbestrebungen verlangt und die Aufnahme 
von Verhandlungen von der Zustimmung von Volk und Ständen abhängig 
gemacht hätte, als auch die Volksinitiative «Ja zu Europa!», welche den 
Bund zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen verpflichtet hätte, wur-
den klar abgelehnt. Zurzeit sind mehrere Volksinitiativen hängig, welche 
das Verhältnis zur EU – teils ausdrücklich, teils implizit – thematisie-
ren.1201 

– Der bilaterale Weg hat wesentlich dazu beigetragen, die Nachteile, wel-
che im Nachgang zur Ablehnung der schweizerischen Beteiligung am 
EWR befürchtet wurden, zu minimieren und schweizerischen Unterneh-
men einen in ausgewählten Bereichen vergleichbaren Zugang zum euro-
päischen Markt zu gewährleisten. In Ergänzung zu den Marktzugangs-
abkommen profitiert die Schweiz von weiteren Verträgen, welche die 
Integration in den europäischen Rechtsraum – etwa in den Bereichen Visa 
und Asyl, Amts- und Rechtshilfe, Kultur, Umwelt, Bildung und Forschung 
– ermöglichen. 

433 Der Bundesrat hat wiederholt bekräftigt, dass der bilaterale Weg die bevor-
zugte europapolitische Option darstellt, nachdem er sich 2006 vom 1992 er-
klärten Ziel des Beitritts zur EU verabschiedet hatte und den Beitritt seither 
nurmehr «als längerfristige Option» betrachtet.1202 Es gilt die Maxime, dass die 
Weiterführung des bilateralen Wegs «das am besten geeignete Instrument zur 

S. oben N. 51. 
S. oben N. 19 und N. 54. 
Europabericht 2006, S. 6982; das 1992 eingereichte Beitrittsgesuch wurde 2016 formell zu-
rückgezogen. 

1200 

1201 

1202 
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Wahrung der schweizerischen Interessen in Europa» darstellt.1203 Gemäss 
Bundesrat bilden die bilateralen Abkommen «einen massgeschneiderten 
rechtlichen Rahmen, welcher den engen wirtschaftlichen und politischen Be-
ziehungen zwischen der Schweiz und der EU sowie der geografischen Lage 
der Schweiz im Zentrum Europas gerecht wird» und den Interessen der 
Schweiz weiterhin am besten dient.1204 Gleichzeitig ist sich der Bundesrat 
bewusst, dass sich die erfolgreiche Weiterführung des bilateralen Wegs als 
zunehmend komplizierter und ungewisser erweist, und «[g]erade angesichts 
der zunehmenden Schwierigkeiten eine vergleichende Prüfung der Vor- und 
Nachteile anderer europapolitischer Instrumente für die Schweiz umso wich-
tiger» ist.1205 Auch nach dem Abbruch der Verhandlungen über das institu-
tionelle Abkommen (InstA) im Mai 2021 betonte der Bundesrat, dass es «[a]us 
Sicht des Bundesrates (…) im gemeinsamen Interesse der Schweiz und der EU 
[liegt], trotz des Nichtzustandekommens des InstA die bewährte bilaterale Zu-
sammenarbeit weiterzuführen».1206 2023 kam er bei der Bewertung der vier 
Handlungsoptionen der schweizerischen Europapolitik – reines Freihandels-
verhältnis, Fortsetzung des bilateralen Wegs, Beitritt zum EWR, Beitritt zur EU 
– zum gleichen Schluss: 

«Unter dem Strich weist damit der bilaterale Weg von den vier Optionen das ausgewo-
genste Verhältnis auf zwischen politischem Handlungsspielraum und Binnenmarktbeteili-
gung sowie Kooperationen. Er erlaubt der Schweiz eine Beziehung zur EU, die ihren Spezi-
fitäten entspricht und grundsätzlich beidseitig vorteilhaft ist. Die EU macht allerdings ihre 
Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit und dem Ausbau der Binnenmarktbeteiligung 
von Bedingungen institutioneller Natur abhängig.»1207 

434 Die Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Weiterführung des bilateralen 
Wegs haben sich in den letzten 20 Jahren verschlechtert. Die folgenden As-
pekte stehen hierfür im Vordergrund: 

– Die EU verlangt mittlerweile konsequent, bei der völkerrechtlichen Einbin-
dung der Schweiz auf den Acquis communautaire abzustellen. Die Schweiz 
beteiligt sich an einem «multilateralen Projekt».1208 Entsprechend geht die 
EU bei Verhandlungen über neue Abkommen mit der Schweiz davon aus, 
dass die Spielregeln des Clubs akzeptiert werden oder auf eine Beteiligung 

Europabericht 2010, S. 7246, 7341. 
Bericht Freihandelsabkommen statt bilaterale Abkommen, S. 75. 
Europabericht 2010, S. 7285. 
Pressemitteilung vom 26. Mai 2021, Das Institutionelle Abkommen Schweiz-EU wird nicht 
abgeschlossen. 
Bundesrat, Lagebeurteilung, S. 3. 
Schlussfolgerungen des Rates vom 16. Dezember 2014, Rz. 44. 

1203 

1204 

1205 

1206 

1207 

1208 
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verzichtet wird; tertium non datur. Dabei ist es zwar selbstverständlich, 
dass die Schweiz und die EU sich «auf Augenhöhe» begegnen. Auf der grü-
nen Wiese finden solche Verhandlungen aber nicht statt. Nachdem sich die 
EU-Mitgliedstaaten und gegebenenfalls weitere assoziierte Staaten auf ei-
nen neuen Rechtsakt geeinigt haben, ist die EU in den bilateralen Verhand-
lungen nurmehr in Ausnahmefällen bereit, Hand für Schweiz-spezifische 
Sonderlösungen zu bieten. 

– Das Verständnis für den europapolitischen Sonderweg der Schweiz hat 
mit der Osterweiterung 2004/2007/2013 und der damit praktisch ein-
hergehenden Verdoppelung der Anzahl der Mitgliedstaaten der EU weiter 
abgenommen. Die schweizerischen Unterhändlerinnen und Unterhändler 
verhandeln nicht mehr nur mit den Vertreterinnen und Vertretern der 
EU-15, sondern auch mit den Vertreterinnen und Vertretern mittel- und 
osteuropäischer Staaten, mit denen traditionell weniger enge Bande be-
stehen und die bei den Verhandlungen über den EU-Beitritt ihrerseits 
nur ganz beschränkt von Ausnahmen und Sonderlösungen profitieren 
konnten. 
Ein Blick auf die Beitrittspraxis zeigt, dass dauerhafte Ausnahmen nationaler Politikberei-
che vom Zugriff durch das EU-Recht nur ganz vereinzelt ausdrücklich vereinbart werden: 
Die Mitgliedstaaten gewährten Schweden eine Ausnahme vom gemeinschaftsrechtlichen 
Verbot des Verkaufs von Snus. Eine beim Beitritt von Schweden und Finnland vereinbarte 
Ausnahmeregelung wirkt zugunsten des im hohen Norden dieser Staaten ansässigen Vol-
kes der Samen in Bezug auf die Rentierhaltung. Die Mitgliedstaaten sicherten Malta zu, die 
damalige Rechtslage in Bezug auf die Voraussetzungen zum Erwerb eines Zweitwohnsitzes 
dauerhaft weiterführen zu können. Ausnahmen kommen – wenn überhaupt – nur dann in 
Frage, wenn bei ihrer Handhabung das unionsrechtliche Kardinalsprinzip der Nichtdiskri-
minierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit respektiert wird.1209 

– Die Schweiz hat sich mit dem Entscheid des Bundesrates von 2006, den 
EU-Beitritt nicht mehr als Ziel der schweizerischen Europapolitik zu ver-
stehen, sondern nurmehr als eine Option, gleichsam aus eigenem Antrieb 
in die Kategorie «normaler» Drittstaaten degradiert. Damit mutierte der 
pragmatische Bilateralismus stillschweigend von einer Übergangslösung 
zu einem provisoire qui dure, und die Bereitschaft der EU, Hand zu bieten 
für massgeschneiderte Sonderlösungen, verringerte sich weiter. 

– Die EU verlangt seit 2008 die Schaffung eines institutionellen Rahmens, 
der für alle bestehenden und zukünftigen Marktzugangsabkommen gilt, 

S. zur Beitrittspraxis in Bezug auf Übergangsbestimmungen und Ausnahmen (auch mit 
Blick auf den EWR und einen potentiellen EU-Beitritt der Schweiz) OESCH/CAMPI, 
Rz. 93-134. 

1209 
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welche auf EU-Recht beruhen. Sie hat die Botschaft ausgesendet, wonach 
sie den Status quo nicht mehr als valable Option betrachtet. Ein neues 
institutionelles Fundament gehört gleichsam zum Preis, den die Schweiz 
dafür bezahlt, sektoriell weiterhin in mitgliedstaatsähnlicher Weise in den 
Binnenmarkt eingebunden zu sein, ohne die Regeln des Clubs vollum-
fänglich akzeptieren zu müssen. 

– Die Scheidungsverhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Kö-
nigreich haben gezeigt, dass die EU gegenüber Drittstaaten weiterhin 
konsequent auftritt. Sie gewährt nur dann eine mitgliedstaatsähnliche 
Beteiligung am Binnenmarkt, wenn der von der EU formulierte Grundsatz 
der Unteilbarkeit der Grundfreiheiten und das institutionelle Credo des 
form follows function respektiert werden.1210 Es gibt «kein Rosinenpi-
cken».1211 

Es bleibt allerdings unklar, in welcher Form die Unteilbarkeit der Grundfreiheiten ge-
genüber der Schweiz wirken soll. Die bilateralen Abkommen umfassen nur punktuell As-
pekte der unionsrechtlich gewährleisteten Warenverkehrsfreiheit, Personenfreizügigkeit 
und Dienstleistungsfreiheit. Die Kapitalverkehrsfreiheit wird bilateralrechtlich gar nicht 
thematisiert. 

– Schliesslich ist die EU gefordert, die eigenen Werte und Interessen auf 
dem globalen Parkett mit vereinten Kräften zu verteidigen und sich als 
wirtschaftlich und politisch einflussreiche Akteurin zu positionieren. Sie 
dürfte in den nächsten Jahren noch resoluter und protektionistischer ge-
genüber Drittstaaten auftreten.1212 Die Europäische Kommission spricht 
vom «Konzept der offenen strategischen Autonomie»1213, während der 
französische Präsident Emmanuel Macron die Entwicklung einer «sou-
veraineté européenne» und eines «Europe qui protège» propagiert hat.1214 

Der Rat hat die Unteilbarkeit der Grundfreiheiten bereits 2014 (im Nachgang zur Annahme 
der Masseneinwanderungsinitiative) gegenüber der Schweiz ins Feld geführt, Schlussfol-
gerungen des Rates zu einem homogenen erweiterten Binnenmarkt und den Beziehun-
gen der EU zu nicht der EU angehörenden westeuropäischen Ländern vom 16. Dezember 
2014, Rz. 45; s. im Kontext der Brexit-Verhandlungen Leitlinien des Europäischen Rates 
(Artikel 50) für die Brexit-Verhandlungen, 29. April 2017, Rz. 1; Schlussfolgerungen des Ra-
tes vom 19. Februar 2019, Rz. 10; Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 18. Juni 
2020 für die Verhandlungen über eine neue Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich 
Grossbritannien und Nordirland, 2020/2023(INI), Rz. 8. 
Leitlinien des Europäischen Rates im Anschluss an die Mitteilung des Vereinigten König-
reichs gemäss Artikel 50 EUV, 29. April 2017, Rz. 1. 
S. auch unten N. 438. 
Mitteilung vom 18. Februar 2021, COM(2021) 66 final. 
https://ue.delegfrance.org und Link zu Quatre ans de travail pour l’Europe. 
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435 Die Schweiz steht europapolitisch vor wegweisenden Entscheiden. Kurzfristig 
geht es darum, die Voraussetzungen für die Weiterführung des bilateralen 
Wegs in seiner aktuellen Form zu schaffen. Die enge Anbindung an die EU qua 
bilateraler Verträge hat sich bewährt. Personen und Unternehmen in der 
Schweiz und der EU profitieren von präferentiellen Marktzugangsrechten. Di-
verse Abkommen erlauben der Schweiz, als assoziierter Drittstaat in mitglied-
staatsähnlicher Weise in den unionalen Rechtsraum eingebunden zu sein und 
in paneuropäisch operierenden Agenturen, Programmen und weiteren Ein-
richtungen mitzumachen. Über den unmittelbaren volkswirtschaftlichen Nut-
zen hinaus drückt das dichte Vertragsnetz eine Geisteshaltung aus, wonach 
sich die Schweiz als Teil Europas versteht und einen Beitrag zum Wohlergehen 
und zur gemeinsamen Problemlösung auf dem europäischen Kontinent zu 
leisten bereit ist.1215 Die Weiterführung des schweizerischen Modells der euro-
päischen Integration bedingt, dass die Schweiz Hand bietet für die von der EU 
geforderte Schaffung eines neuen institutionellen Rahmens. Andernfalls be-
steht die Gefahr, dass der bilaterale Weg schleichend erodiert. Das ist keine 
verlockende Perspektive – weder für die Schweiz noch für die EU. 

Vgl. auch SCHWARZ, S. 133-134: Die EU hat in einem gewissen Sinn «den Charakter eines 
öffentlichen Gutes. Von ihrer Koordination, ihrer Friedenssicherung, ihrer geopolitischen 
Positionierung profitiert zum Teil auch die Schweiz.» Er folgert, dass die Schweiz deutlich 
höhere Kohäsionszahlungen leisten soll. 

1215 
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II.  Grundsätzliche Neuausrichtung 

436 Längerfristig wird die Schweiz kaum darum herumkommen, ihr Verhältnis zur 
EU grundsätzlich zu überdenken.1216 Der bilaterale Ansatz bleibt störungsan-
fällig. Negativ fällt ins Gewicht, dass das bilaterale Vertragswerk unübersicht-
lich und wenig systematisch aufgebaut ist. Konkrete Bedürfnisse und windows 
of opportunities bestimmen den Sachbereich und Zeitpunkt der staatsvertrag-
lichen Annäherung. Das Vorgehen folgt einem punktuell-pragmatischen in-
duktiven Ansatz. Die fehlende konzeptionelle Kohärenz und Koordination 
springen etwa bei einem Vergleich mit dem EWR-Recht ins Auge. Das EWR-
Abkommen dehnt die vier Grundfreiheiten in ihrer Gesamtheit auf die EWR-
EFTA-Mitgliedstaaten aus. Die bilateralen Abkommen umfassen nur punktuell 
Aspekte der binnenmarktrechtlich gewährleisteten Warenverkehrsfreiheit, 
Personenfreizügigkeit und Dienstleistungsfreiheit; die Kapitalverkehrsfreiheit 
wird im bilateralen Acquis gar nicht geregelt. Das EWR-Abkommen übernimmt 
das Binnenmarktrecht zu den horizontalen (flankierenden) Politiken, welches 
das gute Funktionieren der Grundfreiheiten sicherstellt und zu diesem Zweck 
Regelungen im Bereich Forschung und Entwicklung, Umwelt, Bildung, Konsu-
mentenschutz, Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht und Sozialpolitik ent-
hält. Die bilateralen Abkommen regeln solche Politikbereiche nur punktuell; 
Beispiele sind kartell- und beihilferechtliche Vorgaben in einzelnen Abkom-
men. Das EWR-Abkommen enthält ein ausgeklügeltes Set an institutionellen 
Regeln und Einrichtungen mit faktisch supranationalem Einschlag. Die bilate-
ralen Abkommen kennen keinen allgemeingültigen institutionellen Rahmen; 
immerhin würden die neuen institutionellen Regeln hier Verbesserungen brin-
gen. Damit offenbaren die bilateralen Abkommen ein janusköpfiges Naturell: 
Partiell ist die Schweiz mitgliedstaatsähnlich in den unionalen Binnenmarkt 
integriert; das einschlägige EU-Recht wird auf das Verhältnis zur Schweiz aus-
gedehnt. Partiell verbleibt die Schweiz in der bunt zusammengewürfelten Ka-
tegorie «normaler» Drittstaaten; die gegenseitigen Rechte und Pflichten be-
stimmen sich nach klassisch völkerrechtlichen Mustern. Auch erfahrene 
Juristinnen und Juristen empfinden solche Subtilitäten mitunter – und zu 
Recht – als verwirrend und haben Mühe, sich in diesem rechtlichen Dickicht 
zurechtzufinden. Das ist der Rechtssicherheit abträglich. 

S. auch CASASUS, S. 59: «Très souvent présentée en Suisse comme royale, la voie bilatérale 
est au pire une impasse, au mieux un tunnel.» 
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437 Demokratiepolitisch ist die fortlaufende Übernahme von EU-Recht problema-
tisch. Die Schweiz hat die Rechtsetzung in relevanten Bereichen faktisch an 
die EU delegiert. Bei Weiterentwicklungen des Schengen/Dublin-Besitz-
stands stehen Bundesrat, Parlament und Volk unter Druck, Rechtsakte der EU 
«durchzuwinken». Es zeigt sich immer deutlicher, dass zwischen der fortlau-
fenden Rechtsübernahme und der (direkten) Demokratie ein Spannungsver-
hältnis besteht; die Substanz der demokratischen Rechte wird ausgehöhlt. 
Diese Entwicklung wird sich mit der Dynamisierung der Rechtsübernahme 
noch verstärken. Für den autonomen Nachvollzug schätzen Studien, dass zwi-
schen 40 % und 60 % der Bundesgesetzgebung direkt oder indirekt vom EU-
Recht beeinflusst sind.1217 Weiter erweisen sich die Beteiligung der Schweiz an 
Agenturen – wie etwa Frontex – und der Einbezug neuer Sachbereiche in den 
bilateralen Acquis – wie potentiell die Teilnahme der Schweiz am europäischen 
Strommarkt – zunehmend als schwierig. Der paneuropäische Verwaltungsver-
bund unter dem Dach der EU, der sich durch die netzwerkartige Verflechtung 
von unionalen und nationalen Behörden kennzeichnet, ist nur beschränkt in 
der Lage, Drittstaaten zu akkommodieren. Die Politik, sektoriell am multilate-
ralen Integrationsprojekt der EU teilzunehmen, ohne sich institutionell den 
gemeinsamen Regeln zu unterwerfen, stösst systembedingt an Grenzen. 

438 Gleichzeitig entwickelt sich die EU selbst weiter. Diverse Massnahmen, welche 
in der Folge der Finanz‑, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise erlassen wur-
den, weisen ein Diskriminierungspotential für Unternehmen in Drittstaaten 
aus; dies trifft etwa auf die Errichtung der Bankenunion und weitere regulato-
rische Verschärfungen im Finanzdienstleistungsbereich zu. Ähnliches gilt in 
der Aussenwirtschaftspolitik, wo die Vorteile der handelspolitischen Autono-
mie zunehmend kleiner werden und sich unter Umständen eine Neubeurtei-
lung der Optionen aufdrängt. So hat die EU die Schweiz beim Abschluss von 
Freihandelsabkommen mit Partnern auf der ganzen Welt bereits mehrfach 
überholt.1218 Weiter unterstützt die EU die Wirtschaft industriepolitisch in prä-
zedenzlos grossem Stil, um im Wettbewerb mit Unternehmen aus den Verei-
nigten Staaten und China – einem «Systemrivalen»1219 – zu bestehen und den 

S. oben N. 402. 
COTTIER, Strukturwandel, passim; OESCH, Autonomie, passim; s. auch COTTIER, Ochsenbein, 
S. 8, der kurzerhand folgert: «Eine eigenständige Aussenwirtschaftspolitik wird in der geo-
politischen Auseinandersetzung zwischen den USA, China und der EU illusorisch.» 
Europäische Kommission, EU-China – Strategische Perspektiven, 12. März 2019. S. auch 
Special Address by President von der Leyen at the World Economic Forum, 21 January 
2025, https://ec.europa.eu/commission/presscorner: «The cooperative world order we 
imagined 25 years ago has not turned into reality. Instead, we have entered a new era of 
harsh geostrategic competition.» Dabei kündigte sie neue Initiativen in den Bereichen ver-

1217 

1218 

1219 
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Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu erleichtern. Allein zur Finanzie-
rung des Wiederaufbauprogramms Next Generation EU stehen 750 Mia. EUR 
zur Verfügung; dabei handelt es sich um eine Mischung aus Darlehen (360 Mia. 
EUR) und nicht rückzahlbaren Zuschüssen (390 Mia. EUR). Mit der Verordnung 
(EU) 2022/2560 wurden die Grundlagen geschaffen, um den Binnenmarkt vor 
verzerrenden Subventionen zu schützen, welche in Drittstaaten gewährt wer-
den.1220 Die Einführung der GloBE-Regeln führt dazu, dass die Schweiz bei 
der Ausgestaltung von Standortfördermassnahmen das EU-Beihilferecht be-
rücksichtigt.1221 Als Lehre aus der Covid 19-Pandemie hat die EU Massnah-
men ergriffen, um grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren zu bekämpfen. 
Diese Massnahmen sind Bestandteile einer sich entwickelnden europäischen 
Gesundheitsunion. Schliesslich ist die EU nicht nur handelspolitisch, sondern 
auch aussen- und sicherheitspolitisch gefordert. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn sich Brandherde an den europäischen Rändern entzünden, wie 
dies in den letzten Jahren etwa in Nordafrika und im Nahen Osten wieder-
holt der Fall war. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die 
Ukraine hat die Augen dafür geöffnet, dass ein Leben in Freiheit und Sicher-
heit keine Selbstverständlichkeit ist und die EU-Mitgliedstaaten der Verteidi-
gung auch mit militärischen Mitteln mehr Beachtung schenken müssen; dies 
geschieht klugerweise im Verbund mit weiteren befreundeten Staaten, zu-
vörderst mit dem Vereinigten Königreich. Die Vereinigten Staaten sind nicht 
mehr bereit, unbedingt für den militärischen Schutz Europas zu bürgen. Die 
Pax Americana ist brüchig. Die EU wird kaum darum herumkommen, die Ge-
meinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) weiterzuentwickeln. 
Es wird für die Schweiz zunehmend schwieriger, nicht nur eine autonome 
Handelspolitik, sondern auch eine eigenständige Aussen- und Sicherheitspo-
litik zu verfolgen.1222 

439 Diese Entwicklungen gebieten, Alternativen zum bilateralen Weg in seiner jetzi-
gen Form zu prüfen. Gemäss der berühmten «Barnier-Treppe» – d.h. der Folie, 
welche Michel Barnier, der Chefunterhändler der EU in den Brexit-Verhandlun-
gen, den Staats- und Regierungschefinnen und -chefs im Europäischen Rat 2017 
zur Vorbereitung der Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich präsen-
tierte – stehen in der EU die folgenden Grundmodelle im Angebot: EU-Mitglied-
schaft; gemeinsamer Binnenmarkt (EWR); sektorielle Teilhabe am Binnenmarkt 

tiefte und liquide Kapitalmarktunion, Erleichterung der Geschäftstätigkeit und sicherere 
Energieversorgung an. Zum Ganzen auch oben N. 434. 
S. oben N. 241. 
S. oben N. 235. 
S. zur autonomen Übernahme der Sanktionen der EU gegenüber Russland oben N. 397. 

1220 
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und an weiteren Politikbereichen (Schweiz); umfassende Assoziierung mit Bei-
trittsperspektive (Ukraine); Zollunion (Türkei); Freihandelsabkommen (Südkorea, 
Kanada); No deal (WTO-Mitgliedschaft).1223 Auf der Folie fehlen das Assoziie-
rungsmodell, welches seither mit den Mikrostaaten Andorra und San Marino 
ausgehandelt wurde, wie auch – sinnlogisch – das Handels- und Kooperations-
abkommen mit dem Vereinigten Königreich. Bei einigen dieser Grundmodelle 
gibt es zwar Spielräume, innerhalb derer die Beziehungen kontext- und län-
derspezifisch geregelt werden können. Es gibt allerdings keine Anzeichen dafür, 
dass die EU zumindest kurz- und mittelfristig grundlegend von dieser Palette ab-
weichen und weitere Grundmodelle entwickeln wird, welche einem Drittstaat 
wie der Schweiz erlauben würden, materiell enge Beziehungen im Sinne der 
sektoriellen Teilhabe am Binnenmarkt und an weiteren Politikbereichen der EU 
zu unterhalten, sich institutionell aber allein klassisch völkerrechtlicher Instru-
mente zu bedienen. 

Zur Aufgabe, weitere Optionen zu prüfen, gehört auch, die sich daraus ergebende best al-
ternative to a negotiated agreement (BATNA) zum Abschluss der neuen institutionellen Re-
geln als conditio sine qua non für die Weiterführung des bilateralen Wegs zu kennen.1224 

Die bundesrätlichen Berichte schweigen sich dazu aus. 

440 Der Rückbau des bilateralen Acquis zu einem – allenfalls modernisierten – 
Freihandelsabkommen würde es zwar erlauben, institutionell weiterhin nach 
klassisch völkerrechtlichen Mustern zu verfahren. Ein solches Abkommen 
würde aber den Bedürfnissen der schweizerischen Wirtschaft in Bezug auf den 
Marktzugang kaum angemessen Rechnung tragen.1225 Eine enge Zusammenar-
beit in weiteren Bereichen – wie Personenfreizügigkeit und Schengen/Dublin 
– wäre gefährdet.1226 Dabei ist auch ein Blick auf das Handels- und Kooperati-
onsabkommen der EU mit dem Vereinigten Königreich erhellend.1227 Ein we-
sentliches Element dieses Abkommens ist die Verpflichtung des Vereinigten 
Königreichs zur Einhaltung gleicher Wettbewerbsbedingungen: Regulatori-
sche Standards etwa beim Umweltschutz und Klimawandel sowie bei Sozial- 

https://commission.europa.eu und Link zu Slide presented by Michel Barnier; BARNIER, 
S. 144. 
Diesen Hinweis verdanke ich Felix Addor; s. FISHER/URY/PATTON, passim, zur BATNA; Bun-
desrat, Lagebeurteilung, S. 38-48, für eine Evaluation der europapolitischen Optionen der 
Schweiz. 
Bundesrat, Bericht Freihandelsabkommen statt bilaterale Abkommen, passim; TSCHÄNI, 
passim. 
S. zur Verknüpfung der Schengen/Dublin-Assoziierung mit der Personenfreizügigkeit 
durch die EU oben N. 268. 
EDA, Das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem UK aus 
Schweizer Perspektive, 2021, www.eda.admin.ch/europa und Link zu Newsübersicht/
2021/Das Abkommen EU-UK, passim. 

1223 
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und Arbeitnehmendenrechten müssen sich am Niveau orientieren, wie es in 
der EU gilt.1228 Die EU verteidigte den Grundsatz des level playing field in den 
Brexit-Verhandlungen resolut, weil es sich beim Vereinigten Königreich um ei-
nen Freihandelspartner handelt, der geographisch in Europa liegt und mit dem 
ausserordentlich enge Handelsbeziehungen bestehen. Geography matters!1229 

Es ist nicht davon auszugehen, dass die EU bei einer Neugestaltung der Bezie-
hungen zur Schweiz von diesen Dikta abrücken würde. 

441 Vereinzelt wird vorgeschlagen, einen nochmaligen Anlauf für einen EWR-Bei-
tritt zu wagen.1230 Die EWR-Option scheint für die Schweiz – ungeachtet des 
Charmes der umfassenden Binnenmarktteilhabe – allerdings kaum erstre-
benswert.1231 Der EWR ist durch institutionelle Besonderheiten charakterisiert, 
die bereits 1992 umstritten waren und zur Ablehnung des Beitritts beitrugen. 
Dazu gehören die fehlenden Mitentscheidungsrechte beim Erlass neuer EU-
Rechtsakte, welche «quasi automatisch»1232 übernommen werden müssen, und 
der supranationale Charakter; ein Wesensmerkmal der europäischen Integra-
tion, gegen das sich die Schweiz seit jeher gewehrt hat. Weiter dürfte ein Bei-
tritt der Schweiz das Einstimmigkeitsprinzip auf Seiten der EWR-EFTA-Staa-
ten Island, Liechtenstein und Norwegen arg strapazieren. Es bestünde das 
Risiko, dass die fein austarierte Balance zwischen diesen Staaten wie auch die 
eingespielte Zusammenarbeit zwischen ihnen und der EU unnötig aufs Spiel 
gesetzt würden. Schliesslich stösst nicht nur der bilaterale Acquis Schweiz-EU, 

S. dazu auch Europäischer Rat, Leitlinien im Anschluss an die Mitteilung des Vereinigten 
Königreichs gemäss Artikel 50 EUV, 29. April 2017, Rz. 20: Ein ausgewogenes, ehrgeiziges 
und weitreichendes Freihandelsabkommen «muss gleiche Ausgangsbedingungen insbe-
sondere in Bezug auf Wettbewerb und staatliche Beihilfen gewährleisten und in diesem 
Zusammenhang Garantien gegen unfaire Wettbewerbsvorteile u. a. aufgrund von Steuer‑, 
Sozial‑, Umwelt- und Regulierungsmaßnahmen und -praktiken beinhalten.»; Beschluss 
des Rates über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen, 25. Februar 2020, 
Richtlinien, Sektion 15; BARNIER, S. 420. 
S. dazu auch oben N. 9. 
Vgl. etwa FORSTER/SCHWAB, S. 165-175; FREIBURGHAUS/KREIS (Hrsg.), passim; C. BAUDENBACHER, 
EWR, passim. 
Ebenso wie hier CASASUS, S. 107: «L’Espace économique européen a fait son temps. Il ne 
constitue pas une bonne solution pour la Suisse. Son adhésion à l’EEE équivaudrait à s’y 
méprendre à l’achat d’une Opel Kadett, modèle 1992, pour un montant de trente mille 
francs suisse.» Diese negative Einschätzung soll den Blick nicht davon ablenken, dass die 
EU wie auch Island, Norwegen und Liechtenstein den EWR grundsätzlich als positiv be-
werten. In Liechtenstein dominiert das Narrativ, die EWR-Mitgliedschaft habe zu einem 
Souveränitätsgewinn geführt; FROMMELT, Souveränitätsgewinn, passim. In Island ist ge-
plant, ein Referendum über eine mögliche EU-Mitgliedschaft abzuhalten; https://de.eu-
ronews.com und Link zu News vom 22. Dezember 2024. 
Bundesrat, Europabericht 2010, S. 7314. 
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sondern auch der EWR systembedingt an Grenzen.1233 Stirnrunzeln bereiten 
etwa die unklare Rechtslage in Bezug auf den Grundrechtsschutz im EWR-
EFTA-Pfeiler, das komplizierte Verhältnis der EWR-EFTA-Staaten zu den unio-
nalen Agenturen und die zeitweise unklare Binnenmarkt- und damit EWR-
Relevanz von EU-Rechtsakten. In Bezug auf letzteres wird nicht nur die 
vermehrte Verzögerung der Übernahme solcher Rechtsakte in das EWR-Ab-
kommen beklagt (backlogs), sondern auch die schleichende – wenngleich für 
das gute Funktionieren des EWR häufig unvermeidliche – faktische Ausdeh-
nung des Geltungsbereichs des EWR-Rechts. Die EWR-Mitgliedschaft mutiert 
zu einem «EU minus-Arrangement».1234 Beide Optionen – Rückbau zu einem 
Freihandelsverhältnis und EWR-Mitgliedschaft – bieten zudem keine Hand-
habe dafür, als Teil der «europäischen Familie» die Interessenwahrung gegen 
aussen aktiv mitzugestalten. 

442 Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob der bilaterale Weg auch zu-
künftig den schweizerischen Königsweg darstellt oder ob sich «im Hinblick auf 
die Wahrung der Interessen der Schweiz»1235 eine weitergehende Integration 
aufdrängt – weg von der Politik, als «zugewandter Ort» politisch isoliert alte 
Privilegien und Nischen zu verteidigen, hin zur konstruktiven Mitwirkung und 
Übernahme von Verantwortung.1236 Letztlich ist das Schicksal der Schweiz 
wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, kulturell und wissenschaftlich un-
weigerlich mit demjenigen ihrer Nachbarn und weiterer Staaten in Europa 
verbunden. Die aktive Mitgestaltung der Zukunft im Verbund mit gleichge-
sinnten Staaten liegt im ureigenen Interesse der Schweiz. Politische Klugheit 
und Weitsicht gebieten, auch die Option eines EU-Beitritts zu prüfen – mit 
Blick auf den mit einem Beitritt einhergehenden Demokratie- und Souveräni-
tätsgewinn ein unter Umständen lohnenswertes Unterfangen.1237 

Vgl. die Beiträge in EuR, Beiheft 1, 2020, zum Thema 25 Jahre Europäischer Wirtschafts-
raum. 
Diese Begrifflichkeit verdanke ich Georges Baur. 
Europabericht 2010, S. 7284. 
COTTIER et al., Rz. 955-1002. 
S. für Analysen zu einem EU-Beitritt der Schweiz COTTIER/KOPŠE (Hrsg.), passim; EPINEY/
SIEGWART/COTTIER/REFAEIL, passim; GRÜNENFELDER/SCHELLENBAUER (Hrsg.), passim; OESCH/
CAMPI, passim; Bundesrat, Lagebeurteilung, S. 47-48; zum Demokratie- und Souveränitätsge-
winn als Folge eines EU-Beitritts DEISS, S. 161; OESCH/CAMPI, Rz. 388-392; zum Ganzen auch 
CASASUS, passim, inkl. eines Zeitplans für den Beitrittsprozess (S. 147-148). 
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Die schweizerische Europapolitik steht auf dem 
Prüfstand. Der Bundesrat und die Europäische 
Kommission schlagen vor, die bestehenden Ab-
kommen auf eine neue institutionelle Grundlage zu  
stellen und zusätzliche Abkommen abzuschliessen.  
Der damit einhergehende Integrationsschritt for-
dert das Staats- und Demokratieverständnis in der  
Schweiz heraus. Gleichzeitig ist das ausgehandelte 
Vertragspaket eine Voraussetzung für die Weiter-
führung des bilateralen Wegs. Andernfalls besteht 
die Gefahr, dass dieser Weg erodiert. Das wäre 
keine verlockende Perspektive – weder für die 
Schweiz noch für die EU.

Höchste Zeit also, die rechtlichen Beziehungen der  
Schweiz zur EU näher kennenzulernen! Es zeigt 
sich, dass die Doppelstrategie der völkerrechtlichen 
Anbindung und der selbstgewählten Anpassung zu 
einer weitgehenden Integration der Schweiz in das 
Recht der EU geführt hat – deutlich weitgehender 
als dies einer breiten, auch juristisch fachkundigen 
Öffentlichkeit bewusst ist.
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